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3 .3 .3  Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Suchtgiftkriminal ität . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 70 

3.4 Organisierte Kri minalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1 71 
3.4. 1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
3.4.2 Wesentl iche Erscheinungsformen der O K  i n  Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 72 

3.4.2. 1 Suchtgiftkriminal ität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 72 
3.4.2.2 Eigentumskriminal ität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 72 
3 .4 .2 .3 Straftaten im Zusammenhang mit dem Nachtleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 73 
3.4.2 .4 Gewaltkriminal ität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 73 
3.4 .2 .5 Wirtschaftskriminal ität/Geldwäsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 73 

3.4.3 Kriminelle ethn ische Gruppierungen in  Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 75 
3.4 .3 . 1 Straftätergruppen aus den Staaten des ehemal igen Ostblocks . . . . . . . . . . . . 1 75 
3.4.3.2 Straftätergruppen aus dem ehemaligen Jugoslawien . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 76 
3 .4 .3 .3 Chinesische kriminelle Organ isationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 76 
3 .4 .3.4 Italienische kriminelle Organ isationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 77 
3 .4 .3 .5 Türkische kriminelle Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 77 

3.4.4 Aufgabenbereich der EDOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 78 

3.5 Bekämpfung weiterer Erscheinungsformen der Kriminal ität in Österreich178 
3.5 . 1 Falschgeldkrim inal ität . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 78 
3. 5.2 Überlagernder Streifendienst an den Grenzkontrol lsteI len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 79 
3 .5 .3 Kraftfahrzeugentfremdungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 80 

4 MASSNAHMEN U N D  TÄTIGKEITEN ZUR VERBESSERUNG DER 
VERBRECHENSVERHÜTUNG UND VERBRECHENSAUFKLÄRUNG . . . . . . . . . . . . . . . .  182 

4 .1  Tätigkeiten der G ruppe 1110 (Kriminalpolizei l icher Dienst - INTERPOL) des 
Bundesministeriums für Inneres . . .. . .... . . . . ........ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 82 
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4 . 1 . 1  Tätigkeit im Rahmen des Landeszentra lbüros der Internationalen 
Kriminalpol ize i l ichen Organisation ( INTERPOL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 82 
4 . 1 .2 I nternationale Zusammenarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 83 
4 . 1 .3  Kriminalpolizei l icher Beratungsdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 83 
4 . 1 .4 Kriminalpsycholog ischer D ienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 86 
4 . 1 . 5  Kriminaltechn ische Zentralstelle des Bundesmin isteriums für Inneres . . . . . . . 1 87 

4. 1 .5 . 1 Laboratorium für Biologie und Mikroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 88 
• 4 . 1 .5 .2 Laboratorium für Chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 88 

4 . 1 .5 .3  Spurenkundl iches Laboratorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 89 
4.1.5.3.1 Verkehrsunfal lsuntersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 89 
4.1.5.3.2 Werkzeugspuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 89 
4.1.5.3.3 Schu ßwaffenuntersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 89 

4. 1 . 5 .4 Laboratorium für Urkundenuntersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 90 
4 . 1 .5 .5  Dokumentationsgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 90 
4 . 1 . 5 .6 Arbeitsgruppe für Brand- und Explosionsursachenermittlung . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1 
4 . 1 .5 .7  I n- und a usländ ische Delegationen 1 995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1  
4 . 1 .5 .8  Auslandsseminare 1 995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1 
4 . 1 .5 .9  Durchgeführte Schulungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 92 

4 . 1 .6 Vorbereitungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Beitritt zur 
Europäischen Union (EU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 93 

4 . 1 .6 . 1 Das Schengener Informationssystem - Aufgaben und Funktion . . . . . . . . . . . 1 93 
4 . 1 .6 .2 Stand der Arbeiten zur Einrichtung der S IRENE Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 95 
4 . 1 .6 .3  Entwicklung und Aktivitäten der EuropoilEDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 95 

4.2 Personelle Massnahmen ...... .. . . . ... . . . . . . . ..... ... . . . . ... .. . . . . . . . ...... . . . . . . . ... . . . ...... ... . . . . . . . 196 

4.3 Automationsunterstützte Datenverarbeitung .. .... . . . . . ...... . . . . . . . . . . .... . . . . . .. . . . . ... . . 197 
4.3. 1 Ausbau des Netzwerkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 97 
4 .3 .2  Anfragen im EKIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 98 
4 .3 .3 Entwicklungsarbeiten im Bereich des EKIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 99 

4 .3 .3 . 1 Automationsunterstütztes Grenzinformationssystem (AGIS) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 99 
4 .3 .3 .2  Asylwerberinformationssystem (AIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
4 .3 .3 .3 Fremdeninformationssystem (F IS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
4 .3 .3.4 Kraftfahrzeugzu lassung und Kraftfahrzeugzentralregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
4 .3 .3 .5 Automation der Daktyloskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 

4.3 .4 Entwicklungsarbeiten im Bereich der Büroautomation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
4 .3 .4 . 1 Aufbau e ines Büro- und Kommunikationssystems (BAKS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202 
4 .3 .4 .2 Admin istrative Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203 

4.3.4.2.1 Meldewesen Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
4.3.4.2.2 Automation des Protokol ls und des Strafwesens bei den 
Bundespolizeidirektionen (APS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
4.3.4.2.3 Vollziehung des Waffengesetzes bei den 
Bundespolizeidirektionen (WGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
4.3 .4.2.4 Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS, RDB, CELEX) . . . . 204 
4.3.4.2.5 Einsatzleitsystem (ELS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 

4.4 Organisatorische Massnahmen ..... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .  204 
4.4. 1 Alarmübungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204 
4.4.2 Sondereinheiten im Rahmen der Bundespol izei und Bundesgendarmerie . 205 
4.4.3 Grenzd ienst der Bundesgendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

4.4. 3 . 1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
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4.4 .3 .2 Grundsatzorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206 
4 .4 .3 .3 AufgabensteI lung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 
4 .4 .3 .4 Dienststel lenstruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 
4 .4 .3 .5 Personalstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208 
4.4 .3 .6 Dienstvol lzug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208 
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4.4.6 Diensthundewesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209 
4.4.7 Bürgerd ienst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 0  
4.4.8 Beschwerden gemäß § §  88, 89 und 90 SPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 2 
4.4 .9 In itiativen auf dem Gebiete der Gesetzgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 2  
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4 .5 .3  Maßnahmen zur Verbesserung der Verbrechensverhütung und 
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1 E in leitung 

1 . 1 Vorbemerkung 

Die Vorsorge für d ie Sicherheit der Menschen in Österreich stel lt eine umfassende 
Aufgabe des Innen- und Justizressorts dar. In  der Regierungserklärung vom 30. 
November 1 994 wird dazu unter anderem festgestellt: 

"Die Erhaltung der inneren Sicherheit ist in der jüngeren Vergangenheit zu einer 
immer komplexeren Aufgabe geworden, die immer weniger auf innerstaatliche 
Maßnahmen beschränkt werden kann. 

Für die Bundesregierung ist deshalb die erfolgreiche Bekämpfung 
grenzüberschreitender organisierter Kriminalität eines der zentralen Ziele. 

International organisierte Kriminalität können wir nur gemeinsam mit den anderen 
europäischen Ländern wirksam und erfolgversprechend bekämpfen. Der Ausbau 
beziehungsweise die Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit der Justiz
und der Sicherheitsbehörden, vor allem im Rahmen des Schengener Abkommens, 
sowie die Realisierung der Dritten Säule des Vertrages von Maastricht werden 
deshalb forciert. Was den innerstaatlichen Bereich betrifft, ist sowohl das rechtliche 
als auch das organisatorische Instrumentarium zur Bekämpfung der neuen Formen 
der organisierten Kriminalität auszubauen. 

Schließlich darf auch der wichtige Beitrag zur Sicherheitspolitik nicht übersehen 
werden, den die klaren gesetzlichen Regelungen für den Aufenthalt von Personen 
darstellen, die aus religiösen oder ethnischen Gründen ihre Heimat verlassen 
mußten, wird Österreich auch weiterhin ein sicheres Asylland bleiben. Für den Zuzug 
von Staatsangehörigen aus Nicht-EWR-Ländern wird die Quotenbeschränkung 
sowie die Bindung des Aufenthaltsrechts an Wohnungs- und Einkommenskriterien 
beibehalten werden. 

Das Vertrauen der Bürger in die Justiz, die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit 
und der Schutz vor Verbrechen sind wichtige Grundlagen des demokratischen 
Rechtsstaats. Dieses Vertrauen zu bewahren und auszubauen, muß einer der 
Schwerpunkte der Justizpolitik sein. 

Es ist notwendig, begonnene Rechtsreformen fortzusetzen und mehr Bürgernähe, 
eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der Justiz und eine raschere Durchführung 
der Verfahren sicherzustellen. 

Die materielle und immaterielle Hilfe und Beratung für Verbrechensopfer soll 
ausgebaut und das strafprozessuale Vorverfahren erneuert werden. 

In Erfüllung dieser Aufgabe hat die österreichische Bundesregierung - im Bereich der 
Bundesministerien für Inneres und für Justiz - zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um 
sowohl die Prävention und die Aufklärung strafbarer Handlungen als auch die 
Strafrechtspflege wirksamer zu gestalten. Die persönliche Sicherheit der Menschen 
in Österreich ist keine statische Größe, sondern bildet den Gegenstand fortgesetzter 
und verstärkter Bemühungen. Die Bundesregierung erachtet es daher als ihre 

III-82 der Beilagen und Zu III-82 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdok. Teil 1 (gescanntes Original)12 von 322

www.parlament.gv.at



- 1 0 -

Aufgabe, die Anstrengungen zum Schutz der persönlichen Sicherheit der Bürger 
dieses Landes fortzusetzen und weiter zu verstärken. " 

Es entspricht einer auf eine Entsch l ießung des Nationalrates vom 1 8 .  Dezember 
1 970 zurückgehenden Übung,  daß d ie Bundesregierung jährl ich dem Nationalrat 
einen Bericht vorlegt, der an Hand der statistischen Unterlagen einen Überbl ick über 
d ie aktuellen Krim inal itätsverhältn isse in Österre ich bietet, ein Bi ld von der Tätigkeit 
der österre ichischen Strafrechtspflege vermittelt und die getroffenen bzw. in 
Vorbereitung befind lichen Maßnahmen zur Verbesserung der inneren Sicherheit 
darstellt. 

Darüber h inaus verpfl ichtet auch der § 93 des Sicherheitspol izeigesetzes (SPG) d ie 
Bundesreg ierung al ljährl ich dem National- und Bundesrat einen Sicherheitsbericht zu 
übermitte ln .  Im vorl iegenden Sicherheitsbericht wurde dementsprechend auch auf 
die statistischen Angaben über d ie Beschwerdefä l le gem. §§ 88 bis 90 SPG bedacht 
genommen. 

Der vorliegende Bericht wurde erstmalig m it H i lfe eines Personalcomputers und der 
zugehörigen Software (Textverarbeitung , Tabellenkalkulationsprogramm) erstel lt, 
wobei nebst der inhaltl ichen auch eine wesentliche Verbesserung der 
Darstel lungsform erreicht werden konnte, wodurch i nsgesamt der I nformationswert 
des Sicherheitsberichtes gesteigert werden konnte.  

D ie Technologie der Textverarbeitung bed ingt auch gestalterische Prinzipien, welche 
im vorliegenden Sicherheitsbericht ihren Ausdruck finden. 

1 .2 Polizei l iche Anzeigenstatistik, Gerichtl iche Verurteilungsstatistik und 
Statistik der Rechtspflege 

Für d ie Erstel lung des vorl iegenden Sicherheitsberichtes fanden folgende 
statistische Unterlagen Verwendung: 

1 .2 .1  Polizei l iche Kriminalstatistik 

Die Polize i l iche Kriminalstatistik stellt eine Anzeigenstatistik dar und weist d ie 
bekanntgewordenen Fälle, d ie d urch Erm ittlung e ines Tatverdächtigen geklärten 
Fäl le und die als Tatverdächtige einer strafbaren Handlung ermittelten Personen 
aus. Die Anzeigenstatistik stützt sich auf den durch d ie sicherheitsbehörd l ichen 
Ermittlungen erhärteten Verdacht zu dem Zeitpunkt, zu dem d ie Sicherheitsbehörde 
Anzeige an d ie Justizbehörde erstattet. Der Anzeigenstatistik l iegt d ie rechtliche 
Beurtei lung durch d ie Sicherheitsbehörde zu dem erwähnten Zeitpunkt zugrunde. 
Die Polizei l iche Kriminalstatistik wird durch das Bundesmin isterium für I nneres 
veröffentlicht. 

1 .2.2 Gerichtliche Kriminalstatistik 

Die Gerichtliche Kriminalstatistik erfaßt die durch d ie Strafgerichte rechtskräftig 
Verurteilten .  I h re Grund lage ist der Stand des Strafregisters, das von der EDV
Zentrale des Bundesministeriums für Inneres geführt wird . Die Gerichtliche 
Krim inalstatistik g ibt ein Bi ld vom Personenkreis der rechtskräftig Verurteilten , ist 
aber keine Del iktsstatistik. 
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1 .2.3 Statistik der Rechtspflege 

Die Statistik der Rechtspflege, die g leichfal ls wie d ie Gerichtl iche Kriminalstatistik 
vom österreichischen Zentralamt jährlich veröffentl icht wird, stellt neben der Tätigkeit 
der Gerichte (etwa Gesch äftsfa 11 , Antei l  der Freisprüche, Anzahl der Rechtsmittel) 
auch die Tätigkeit der Staatsanwaltschaften (Einstel lungs- und Anklagehäufigkeit) 
dar, ist aber nicht del iktsbezogen.  

Erst die Gesamtheit d ieser verschiedenen statistischen Angaben ermögl icht einen 
Überb l ick über die Kriminal ität und die sich daraus ergebenden Sanktionen der 
Behörden der Strafjustiz. 

Die Berücksichtigung einer Verlaufsstatistik, d . h .  einer Verfolgung des "Verlaufes" 
einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft durch die Sicherheitsbehörden oder 
Sicherheitsd ienststel len bis zur Erled igung durch die Staatsanwaltschaft oder das 
Gericht, verbietet sich schon aus der Tatsache, daß zwischen der Anze ige und der 
endgültigen Entscheidung des Gerichtes insbesondere unter Beachtung der 
mögl ichen Rechtsmittel eine Zeitverschiebung e intreten muß,  sodaß d ie Daten der 
Pol izei l ichen Kriminalstatistik und der Verurteiltenstatistik des gleichen 
Berichtszeitraums in der Mehrzah l  n icht unmittelbar vergleichbar sind . 

Hinzu kommt noch durch d ie unten ausgesprochene "Überbewertungstendenz" ,  daß 
in ein igen Fäl len d ie Sicherheitsbehörde oder S icherheitsd ienststel len im Rahmen 
der strafrechtlichen Subsumtion zu einem anderen Tatbi ld als d ie Gerichtsbehörden 
gelangen können, wodurch d ie Verfertigung einer Verlaufsstatistik wesentl ich 
erschwert würde und überhaupt nur im Rahmen einer E inzelfa l luntersuchung 
überprüft werden könnte. Gemessen an der Mög l ichkeit der Sicherheitsverwaltung 
scheint eine solche Untersuchung eher eine Aufgabe der wissenschaftlichen 
Forschung zu sein .  

1 .3 Aussagekraft der Kriminalstatistiken 

Die verschiedenen oben angeführten Statistiken ,  d ie sich m it dem krim inellen 
Geschehen und den daraus resultierenden formellen gesellschaftl ichen Reaktionen 
befassen , haben jede für s ich ihr eigenes Erkenntn isinteresse . 

Zur Messung des kriminel len Geschehens ist unter den zur Verfügung stehenden 
H i lfsmitteln d ie Polize i l iche Kriminalstatistik am besten geeignet. Dies unter anderem 
deshalb, wei l  

1 .  d ie Daten der Polizei l ichen Kriminalstatistik tatnäher s ind und 
2. d ie Pol izei l iche Kriminalstatistik auch d ie ungeklärten strafbaren Handlungen 

ausweist. 

Zu beachten ist jedoch , daß d ie Pol izei l iche Kriminalstatistik keine Aussage darüber 
treffen kann ,  welchen Verlauf das durch die Anzeige bei den Justizbehörden in Gang 
gesetzte Verfahren n immt. Es befinden sich daher im Bereich der Pol izei l ichen 
Kriminalstatistik auch eine Reihe von Fäl len , in denen das Verfahren durch die 
Staatsanwaltschaft eingestellt wurde oder es zu e inem Freispruch gekommen ist. 
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Bei der I nterpretation der Dauer der Polizei l ichen Kriminalstatistik ist jedoch zu 
berücksichtigen,  daß die ausgewiesenen strafbaren Hand lungen hinsichtl ich der 
Schwere des kriminel len Geschehens partiell e in etwas überzeichnetes Bi ld 
darstel len. D ieser Umstand ergibt s ich aus der Notwendigkeit der 
Sicherheitsbehörden, bei den Ermittlungen auch d ie Mögl ichkeiten anderer (meist 
schwererer) strafbarer Handlungen zu berücksichtigen. Für die Pol izei l iche 
Kriminalstatist ik bedeutet dies, daß den Behörden der Strafjustiz im Zweifel das 
schwerere Del ikt angezeigt wird , wobei d iesen die Prüfung und endgültige 
strafrechtl iche Subsumtion obliegt. So ist anzunehmen,  daß unter den angezeigten 
Fäl len des Mordes und h ierbei insbesondere d ie Fäl le des Mordversuchs im Verlaufe 
der gerichtl ichen Verfahrensschritte als Totsch lag , Körperverletzung mit töd lichem 
Ausgang oder überhaupt nur als Körperverletzung qual ifiziert werden.  

Auch h insichtlich der Tatverdächtigenzählung s ind unter dem Aspekt der 
I nterpretation d ieser Daten gewisse Besonderheiten zu beachten,  welche sich aus 
der Meldung bzw. Verarbeitung d ieser Daten ergeben , also systemimmanent s ind.  

Zur Ermittlung der Anzahl  der Tatverdächtigen ist es notwend ig ,  d ie ermittelten 
Tatverdächtigen für die Pol izei l iche Kriminalstatistik pro Anzeige an d ie Behörden der 
Strafjustiz nur einmal und zwar bei der jeweils schwersten strafbaren Handlung zu 
melden. Dies hat wiederum zur Folge, daß die Tatverdächtigen hinsichtlich der ihnen 
zugerechneten strafbaren Handlungen etwas überzeichnet erscheinen . 

Da für die gerichtl iche Kriminalstatistik hinsichtlich der verurtei lten Personen ein 
ähnl icher Erfassungsmodus g i lt, ist d iese tendenzielle Überzeichnung auch für d iese 
statistischen Daten gegeben .  

Für  d ie  Pol ize i l iche Kriminalstatistik kommt noch hinzu , daß ein Tatverdächtiger, der 
mehrmals innerhalb e ines Kalenderjahres den Behörden der Strafjustiz angezeigt 
wird , auch mehrmals für d ie Pol izeiliche Kriminalstatistik zu melden ist. Dieser 
Umstand führt dazu, daß d ie ausgewiesenen Tatverdächtigenzah len auch 
Mehrfachzählungen g leicher Tatverdächtiger enthalten .  Nach internationalen 
Schätzungen kann mit e iner zahlenmäßigen Überhöhung der Tatverdächtigen von 
etwa 20 % gerechnet werden, wobei jedoch noch erhebl iche Schwankungen 
innerhalb der einzelnen Deliktsarten zu beachten sind . Eine zah lenmäßige 
Überzeichnung der ausgewiesenen Tatverdächtigenzahlen ist besonders bei den 
ausgewiesenen Daten jüngerer Tatverdächtiger einzukalkul ieren .  

Es wird Aufgabe einer neu zu konzipierenden und auf gänzl ich neue Grund lagen zu 
stel lenden Pol izei l ichen Kriminalstatistik sein ,  d ie Überzeichnung der 
Tatverdächtigen h insichtlich der Schwere der Tat als auch die Mehrfachzählung des 
Tatverdächtigen innerhalb eines Berichtszeitraumes zu beseitigen .  

Trotz der Einwände, d ie gegen d ie kriminalstatistischen Daten im H inbl ick auf ihre 
Abbildungsgenauigkeit des kriminel len Geschehens fallweise erhoben werden, 
stel len d iese Daten d ie e inzige vorhandene und ökonomisch vertretbare Möglichkeit 
dar, das krim inel le Geschehen und dessen Entwicklung übersichtl ich und informativ 
darzustellen . 
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1 .4 Statistisch erfaßte Kriminalität und Dunkelfeld 

Statistisch gesicherte Aussagen sind nur über d ie den S icherheitsbehörden 
bekanntgewordenen Delikte mög l ich . 

Jene Delikte , die den Sicherheitsbehörden und Sicherheitsd ienststellen n icht 
bekannt werden, werden unter dem Begriff Dunkelfeld zusammengefaßt. N icht 
bekannt werden vor allem jene Straftaten ,  d ie von den Geschäd igten aus den 
versch iedensten Motiven n icht angezeigt werden, denn aus verschiedenen 
ausländ ischen kriminolog ischen Untersuchungen erg ibt sich, daß nur etwa 5 % aller 
strafbarer Handlungen n icht durch eine Anzeige der Geschäd igten oder Zeugen, 
sondern durch proaktive Tätigkeit der Sicherheitsexekutive bekannt werden , wobei 
d ieser Prozentsatz al lerdings bei den einzelnen Del iktsarten untersch iedl ich sein 
kann .  

Über Methoden und Ergebn isse der  Dunkelfeldforschung unterrichtet zuletzt der 
Sicherheitsbericht 1 988. 

Wichtig erscheint der Zusammenhang zwischen Hel l- und Dunkelfeld und die 
Auswirkung auf d ie Pol izei l iche Kriminalstatistik zu sein .  

Über den Zusammenhang zwischen Hell- und Dunkelfeld g ibt es dre i  theoretische 
Möglichkeiten: 

1 .  Hell- und Dunkelfeld stehen in einem konstanten Verhältn is zueinander 
2. Hel l- und Dunkelfeld verhalten sich umgekehrt proportional und 
3. zwischen Hel l- und Dunkelfeld läßt s ich überhaupt kein bestimmtes Verhältn is 

feststellen . 

Aus neuen Untersuchungen in der Bundesrepubl ik Deutsch land scheint sich zu 
ergeben, daß das Verhältnis zwischen Hel l- und Dunke lfeld i n  einem modifizierten,  
konstanten Verhä ltn is besteht , näml ich dahingehend , daß 

• neben hohen Dunkelfeldzah len auch hohe Hel lfeldzah len stehen , d . h . ,  daß dort, 
wo das Hel lfeld groß ist, auch das Dunkelfeld als hoch angenommen werden kann 
und 

• das Dunkelfeld und Hel lfeld in wechselnder Relation stehen 

Die unter Zuhi lfenahme der Polizei l ichen Kriminalstatistik registrierten 
Veränderungen des kriminel len Geschehens können daher theoretisch auf folgende 
Faktoren zurückgeführt werden, wobei d iese Faktoren jewei ls mit verschiedener 
Gewichtung an der ausgewiesenen Veränderung betei l igt sein können . 

1 .  Änderung der Aktivitäten der Sicherheitsbehörden und/oder 
2. Geänderte Anzeigeneigung der Bevölkerung und/oder 
3. Tatsächl iche Änderung der Anzahl der begangenen strafbaren Handlungen 

Über d ie Bedeutung,  d ie sich h inter Änderungen der Anzahl der strafbaren 
Handlungen verbergen kann ,  unterrichtet auch die Kurzfassung der 
Sozialwissenschaftlichen Ergänzungen zum Sicherheitsbericht 1 990 (p. 4 f). 

III-82 der Beilagen und Zu III-82 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdok. Teil 1 (gescanntes Original)16 von 322

www.parlament.gv.at



- 1 4  -

Um jedoch beurteilen zu können , welche Faktoren auf d ie reg istrierte Kriminal ität 
Auswirkung haben , genügt keineswegs d ie Durchführung einer einzigen 
Dunkelfeldforschung,  sondern erfordert eine ständ ige beg leitende 
Dunkelfeldforschung, was jedoch mit hohen Kosten verbunden wäre. 

Zu r Frage, warum in  Österreich noch keine Dunkelfeldforschung durch d ie 
S icherheitsverwaltung durchgeführt wurde, ist auszuführen,  daß es keineswegs 
feststeht, ob es zu den p rimären Aufgaben der Sicherheitsverwaltung gehört, solche 
wissenschaftl ichen Untersuchungen durchzuführen,  wobei noch i ns Treffen zu 
führen ist, daß d ie budgetäre Situation e in solch aufwend iges Forschungsvorhaben 
kaum zuläßt, besonders wenn man bedenkt, daß d iese Untersuchungen 
kontinuierlich fortgesetzt werden sol lten .  

Es scheint jedoch bei a l ler  Vorsicht h ins ichtl ich der Übertragbarkeit ausländ ischer 
Untersuchungen vertretbar, d ie Ergebnisse interpretativ bei Sch lußfolgerungen der 
Daten der Pol izei l ichen Kriminalstatistik heranzuziehen. So läßt etwa die Erkenntn is 
über das mod ifizierte konstante Verhältn is zwischen Hell- und Dunkelfeld den 
kriminaltaktischen Sch luß zu , daß bei verstärktem pol izei l ichen Einsatz in jenen 
Gebieten ,  in denen d ie Kriminal ität laut der Polizei l ichen Kriminalstatistik erhöht ist, 
es auch gel ingt das Dunkelfeld aufzuhel len und somit d ie S icherheit zu erhöhen .  

Trotz al ler Überlegu ngen zum Dunkelfeld und  h insichtl ich der  Aussagekraft der 
Polizei l ichen Kriminalstatistik kann die Aussage getroffen werden,  daß d iese 
Datenquellen wichtig sind , da d iese wen igstens ein Abbi ld der offiziel l  reg istrierten 
Kriminal ität l iefern , welche für die Meinungsbi ldung in der Allgemeinheit und Pol itik 
bedeutsam ist. 

1 .5 Strafrechtsreform und Kriminalstatistik 

Mit BGB I .Nr. 30a/1 991  wurde der § 320 StGB (Neutral itätsgefährdung) ,  h ins ichtlich 
mi l itärischer Maßnahmen auf Grund eines Beschlusses des S icherheitsrates der 
Vereinten Nationen ergänzt. Diese Änderung des Strafgesetzbuches hat für d ie PKS 
keine nennenswerte Relevanz, zumal der § 320 StGB n icht gesondert ausgewiesen 
wird .  

Mit BGBI . Nr. 628/1 99 1 wurde der  neue Straftatbestand § 292a StGB (Falsches 
Vermögensverzeichnis) geschaffen, der jedoch für d ie PKS ebenfal ls keine 
nennenswerten Veränderungen beinhaltet, da auch d iese Strafbestimmung nicht 
gesondert ausgewiesen wird .  

Die Strafgesetznovel le 1 993 , BGBI .N r. 527/1 993 b rachte neben e iner inhaltl ichen 
Änderung des § 1 64 StGB (Hehlerei) auch d ie Schaffung zweier neuer 
Straftatbestände. D ie §§ 1 65 StGB (Geldwäscherei) und 278a StGB (Kriminel le 
Organisation) werden im Kapitel "Organisierte Kriminal ität" eingehender behandelt. 

Mit BGBI . N r. 570/1 993 wurde der § 3 1 0  (Verletzung des Amtsgeheimnisses) 
dahingehend geändert, daß d iese Best immung sich n icht nur  auf Bemate bzw. 
ehemalige Beamte bezieht, sondern nunmehr auch auf M itgl ieder von ständigen 
Unterausschüsses und zur Anwesenheit Berechtigten bei S itzungen von ständigen 
Unterausschüssen ausgedehnt wurde. Für d ie PKS erg ibt s ich dadurch al lerd ings 
keine Relevanz, da auch d iese Strafuest immung nicht gesondert ausgewiesen wird .  
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Das Strafrechtsänderungsgesetz BGBI .Nr. 622/1 994 brachte die E inführung des 
Straftatbestandes § 207a StGB - Pornographische Darste l lung mit Unmünd igen. 

1 .6 Begriffsdefinitionen 

1 .6.1  Häufigkeitszahl  (HZ) 

Die Häufigkeitszah l  g ibt an ,  wieviele bekanntgewordene strafbare Hand lungen auf je 
1 00.000 Einwohner der Wohnbevölkerung entfal len . D ivid iert man d ie ausgewiesen 
HZ durch 1 . 000, erg ibt sich , wieviel Prozent der Wohnbevölkerung von einer 
del iktischen Hand lung betroffen sind , wobei d ie Tatsache, daß mehrere Del ikte eine 
Person betreffen kann ,  n icht berücksichtigt wird . 

1 .6.2 Kriminal itätsbelastungszahl  (KBZ) 

Die Krim inal itätsbelastungszahl  g ibt an ,  wieviele ermittelte Tatverdächtige auf je 
1 00.000 Einwohner der Wohnbevölkerung entfal len. 

1 .6.3 Besondere Kri minal itätsbelastungszahl  (BKBZ) 

Die Besondere Kriminal itätsbelastungszahl g ibt an ,  wieviele ermittelte Tatverdächtige 
einer Altersgruppe auf je 1 00 .000 Angehörige der Wohnbevölkerung d ieser 
Altersgruppe entfal len.  

1 .6.4 Verurteiltenbelastungszahl  

Unter der Verurtei ltenbelastungszahl ist d ie Anzahl der gerichtlich verurtei lten 
Personen auf je 1 00.000 der strafmünd igen Bevölkerung Österreichs zu verstehen.  

D ie Verwendung der oben angeführten Maßzah len gestatten den Vergleich 
kriminalstatistischer Ergebnisse unabhängig von der Zu- oder Abnahme der 
Bevölkerung im zeitl ichen Verlauf bzw. von untersch iedl icher Bevölkerungsd ichte in 
versch iedenen regionalen Bereichen.  

Auch d ie angeführten Häufigkeitszahlen entbehren in bezug auf ihre Aussagekraft 
und I nterpretation n icht einer gewissen Problematik. Dies deshalb ,  wei l  sie wie 
angeführt - durch Relativierung auf die jewei l ige Wohnbevölkerung gewonnen 
werden. So ist bei starker Mobi l ität der Wohnbevölkerung (z.B .  Pend ler) im Vergleich 
mit anderen Gebieten mit einer geringeren oder höheren Belastung m it Kriminal ität 
zu rechnen. 

Die Problematik der Häufigkeitszah l  kann sich - speziel l  für Österreich - auch für jene 
Gebiete zeigen,  welche ausgesprochene Fremdenverkehrsreg ionen sind , da 
zwischen Wohnbevölkerung und tatsächl ich anwesenden Personen in d iesen 
Gebieten erhebl iche Diskrepanzen bestehen können, welche durch die 
Häufigkeitszah l  n icht e rfaßt werden. 

Es besteht durchaus nicht nur  d ie Mög l ichkeit eine Beziehungszahl  wie die 
Häufigkeitszahl du rch Relativierung mit der Uewei l igen) Bevölkerungszahl  zu bi lden, 
sondern andere Bezugszah len zu wäh len .  
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Geht man etwa davon aus, daß d ie Höhe der Diebstahlskrim inal ität auch mit dem 
Umfang verfügbarer Güter in Relation steht, ist es durchaus sinnvol l ,  d ie Entwicklung 
des Diebstah ls m it den Konsumausgaben für dauerhafte Güter bzw. den 
Konsumausgaben privater Haushalte zu korrelieren ,  wodurch man infolge der 
Änderung der Bezugsgröße zu durchaus unterschiedl ichen Aussagen über d ie 
Entwicklung der Diebstah lskriminal ität im Verg leich m it der Häufigkeitszah l  kommen 
kann .  (Siehe dazu :  Kurzfassung der Sozialwissenschaftl ichen Ergänzungen zum 
Sicherheitsbericht 1 990 , p .  41 ff). 
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2 Die Kri m i n a l ität im S piegel der Pol izei l ichen Kri m i n alstatisti k 

In  d iesem Teil werden aus der Polizeil ichen Kriminalstatistik die bekanntgewordenen 
und geklärten strafbaren Handlungen sowohl des Vorjahres als auch im kurzfristigen , 
fünfjährigen Verg leich dargestel lt. Außerdem werden d ie ermittelten Tatverdächtigen 
in ihrer altersmäßigen Tatverdächtigenstruktur ausgewiesen , wobei d ie Erweiterung 
auf einen fünfjährigen Beobachtungszeitraum gegenüber den bisherigen 
Sicherheitsberichten eine wesentliche I nformationsverbesserung darstel lt . 

Die Aussagen zu den ermittelten statistischen Daten beschränken sich in der Regel 
bewußt auf Zusammenhänge, d ie sich aus dem Zahlenmaterial unmittelbar ableiten 
lassen.  

Spezifische Kapitel befassen sich u .a .  m it Del ikten im Zusammenhang mit 
Kraftfahrzeugen , der Verwendung von Schußwaffen bei Begehung von strafbaren 
Handlungen und der Kriminal ität der Fremden. 

Die Darstel lung des S icherheitsberichtes konzentriert sich im Bereich der 
Einzeldel ikte im al lgemeinen auf strafbare Handlungen ,  welche den Tatbestand des 
Verbrechens erfü l len. D ies deshalb, wei l  d ie Verbrechen im engeren Sinne d ie für 
die Einschätzung der S icherheit besonders in das Gewicht fal lenden Tatbestände 
repräsentieren und andererseits d ie Beschränkung auf einzelne 
Verbrechenstatbestände den Umfang der Darstel lung im überschaubaren Rahmen 
halten.  

Die Verwaltungsökonomie ist auch mit ein Grund , warum Daten das 
Verwaltungsstrafverfahren betreffend i .d .R .  in den S icherheits bericht n icht 
aufgenommen werden. H inzu kommt noch, daß d ie Daten in deta il l ierter und somit 
aussagekräftiger Form n icht erhoben werden und somit auch n icht vorliegen. 
Darüber h inaus wird das Verwaltu ngsstrafverfah ren auch von Behörden 
durchgeführt, welche zwar  funktionel l jedoch nicht organisatorisch Bundesbehörden 
sind , woraus sich erg ibt, daß eine Darstel lung über du rchgeführte 
Verwaltungsstrafverfahren beschränkt auf die Bundespolizeid i rektionen oder 
Sicherheitsdirektionen - vom obigen Einwand abgesehen - ein unvol lständ iges Bild 
auf dem Sektor des Verwaltungsstrafrechtes l iefern würde. 

Sämtliche in d iesen Bericht e ingeflossenen Zahlen der Polizei l ichen Kriminalstatistik 
für das Berichtsjahr s ind in der Broschüre "Pol izei l iche Kriminalstatistik" 
veröffentlicht, welche ebenfal ls dem Sicherheitsbericht beigegeben ist. 
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2.1  Gesamtkrim inal ität 

2 .1 . 1  Bekanntgewordene strafbare Handlungen 

2.1 . 1 . 1  Gl iederung in Verbrechen und Vergehen 

Al le gerichtl ich strafbaren Hand l u ngen 

Absolute Zahlen 

Strafbare Handl ungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 1 04.01 9 1 1 9.214 1 1 4.794 1 07 .868 1 0 1 .545 

Vergehen 364.8 1 3  383.226 378.992 396.700 384.888 
Alle strafbaren 

468.832 502.440 493.786 504.568 486.433 Handlungen 
Davon:  ohne Delikte im 

425.41 6  458.655 452.61 1 462 .591 444.455 Straßenverkehr  

Tabelle 1 

Alle gerichtlich strafbaren Handlungen 

600.000 ,..-------------------------, 

500.000 

400.000 -t-----t 

300.000 

200.000 

1 00.000 

o 
Jahr 1 99 1  Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

I.Verbrechen .Vergehen DAlie strafbaren Handlungen I 
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Al le gerichtl ich strafbaren Handlu ngen 

Veränderungen zum Vorjahr 

Strafbare Handl ungen Jahr 1 991  Jah r  1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 2,3% 14 ,6% -3,7% -6 ,0% -5,9% 

Vergehen 2 ,5% 5 ,0% -1 , 1 %  4 ,7% -3 ,0% 
Al le strafbaren 2 ,4% 7,2% -1 ,7% 2 ,2% -3,6% 
Handlungen 
Davon :  ohne Del ikte im 

2 ,7% 7,8% - 1 ,3% 2 ,2% -3, 9% Straßenverkehr 

Tabel le 2 

Eine Gesamtübersicht über die kurzfristige Entwicklung an hand von Globalzahlen 
b ieten d ie obigen Tabel len .  H ierbei werden in  einer eigenen Position auch die 
angezeigten gerichtlich strafbaren Handlungen unter Aussch luß jener Delikte 
ausgewiesen, d ie im Straßenverkehr begangen wurden. D ies deshalb, wei l  der 
kriminel le Gehalt von Del ikten im Straßenverkehr im Vergleich zu anderen gerichtl ich 
strafbaren Handlungen differenziert werden sol l .  Die zahlenmäßige Bedeutung der 
im Straßenverkehr  begangenen strafbaren Handlungen erg ibt s ich aus der Tatsache, 
daß d iese Del ikte 8,6 % der Gesamtkriminal ität umfassen .  

Somit ergibt sich im Verg leich mit dem Vorjahr ein etwas höherer Antei l  an  al len 
strafbaren Handlungen , was hauptsäch lich auf den gesunkenen Antei l  der strafbaren 
Handlungen gegen fremdes Vermögen zurückzuführen ist. 

Aber erst bei Berechnung des Antei ls der Delikte im Straßenverkehr an al len 
Del ikten gegen Leib und Leben wird d ie zahlenmäßige Bedeutung d ieser Del ikte 
erkennbar; der Antei l  der Delikte im Straßenverkehr beträgt in d iesem Fal l 50 ,4 % .  

Diese Tatsache hat auch auf d ie Höhe der Aufklärungsquote Einfluß, da  sämtl iche 
gerichtlich strafbare Handlungen im Straßenverkehr so gut wie als geklärt gelten 
können und somit d ie Aufklärungsquoten "positiv" beeinflussen.  

Aus den obigen Tabel len erg ibt sich auch , daß sowohl d ie Verbrechenstatbestände 
als auch die Vergehenstatbestände im Berichtsjahr zurückgegangen sind. 

Wie bereits im Vorjahr erwähnt, s ind d ie Ergebnisse der Pol izei l ichen 
Kriminalstatistik 1 995 u .a .  durch das Auftreten von zwei umfangreichen 
Serienbetrugsfäl len m it insgesamt 9 .441 Fällen gekennzeichnet. 

Die Delikte des Betruges zeigen zwar einen Rückgang um 1 . 683 Fälle (-4 , 8%) 
gegenüber dem Vorjahr, s ind aber dennoch als hoch zu bewerten .  

Im Bereich der BH Salzburg-Umgebung konnte eine aus  über 1 00 Tatverdächtigen 
(hauptsäch lich aus den N iederlanden) bestehende Bande ermittelt werden , die 
wegen insgesamt 7 .5 16  Fällen des Betruges gern. § 1 46 StGB angezeigt wurden. 
Die Betrugshand lungen bestanden darin ,  daß Bi l l igstkochtöpfe und -bestecke als 
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hochwertige Produkte verkauft wurden . Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf 
ca. 1 1 9 Mi l l ionen Sch i l l ing. D ie Delikte wurden zwar im gesamten Bundesgebiet 
gesetzt, es wurden jedoch der besseren Übersicht wegen d iese Betrugsfäl le sämtlich 
im Bezirk Salzburg-Umgebung gemeldet. 

Werbe- und Verkaufsbetrugshandlungen mit 1 .925 Geschädigten und einem 
Gesamtschaden von ca. 8,2 Mi l l ionen Schi l l ing wurden im Bereich der BH Wels
Land angezeigt. 

Diese "Ausreißerwerte" wi rken sich nicht nur  
Bezirkshauptmannschaften aus .  So ergäbe sich 
Serienbetrugsfäl le z. B .  im Bundesland Salzburg bei der 
einem Anstieg um 1 8 ,3  % ein Rückgang um 4,5 %. 

in den betroffenen 
nach Abzug d ieser 
Gesamtkriminal ität statt 

Hervorgehoben werden soll noch, daß d ie Serienbetrugsfäl le in obiger Quantität 
erstmals im Jahre 1 994 festgestellt werden konnten.  

Aus den vorstehenden Tabellen läßt sich auch ersehen,  daß d ie Gesamtkriminal ität 
um - 3,6 % bzw. um 1 8 . 1 35 Fäl le gesunken ist. 

Für d iesen Rückgang zeichnen nachstehende Del ikte verantwortl ich: 

Verg leich Jahr 1 995 zu J a h r  1 994 

Delikt absolut in % 

Körperverletzung § 83 StGB - 1 .2 1 3  -4 ,0% 

Sachbeschädigung § 1 25 StGB -2 . 1 27 -3 ,7% 

Diebstahl  § 1 27 StGB -4 .695 -3 ,8% 

Einbruchsd iebstahl § 1 29 StGB -4.453 -4, 9% 

Entwendung § 14 1  StGB -1 . 040 - 1 1 , 9% 

Raub §§ 1 42 ,  1 43 StGB -287 -1 3 ,9% 

Betrug §§ 1 46 bis 1 48 StGB - 1 .683 -4 ,8% 

Öffentl iche unzüchtige Handlungen § 2 1 8 StGB -562 -40 ,5% 

Urkundenfälschung § 223 StGB -538 -20 ,3% 

U rkundenunterd rückung § 229 StGB -481 -2,2% 
Weitergabe nachgemachten oder verfälschten -427 -38,8% 
Geldes § 233 StGB 
Mißbrauch der Amtsgewalt § 302 StGB -23 1 -44 ,6% 

Tabelle 3 

Beachtenswert erscheint der Rückgang der Einbruchsd iebstähle deren Entwicklung 
schon 1 993 begonnen hat und nunmehr den niedrigsten Wert seit dem Jahr 1 989 
aufweist. 
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Analysiert man die Einbruchsd iebstähle nach ih ren hauptsächl ichen Tatbegehungen 
erg ibt s ich folgendes Bi ld :  

Verg leich Jahr 1 995 zu Jahr 1 994 

Art des Einbruchsdiebstah ls Jahr 1 994 Jahr 1 995 in % 

in n icht ständ ig benutzten Wohnobjekten 5.022 4 .567 -9, 1 %  

in Büro- und Geschäftsräumen 1 2 .707 14 .062 1 0 ,7% 

Bauhütten oder Lagerplätzen 3 .342 3. 074 -8 ,0% 

von Kraftwagen 2 .091  1 .835 - 1 2,2% 

von Fahrrädern 9.935 7 .970 -1 9 ,8% 

von Gegenständen aus KFZ 24 .6 18  20.804 - 1 5 ,5% 

von Zeitungsständerkassen 2 .988 4 .697 57,2% 

Tabel le 4 

Besonders wird noch auf d ie Entwicklung des Raubes h ingewiesen,  da d ieser 
oftmals als "Leitdel ikt" für das S icherheitsgefühl der Bevölkerung g i lt ,  wei l  bei der 
Begehung eines Raubes sowohl die körperliche I ntegrität als auch das E igentum 
gefährdet oder verletzt wird . 

Nach dem bereits im Jahr 1 993 erfolgten Rückgang der Raubkriminal ität und der 
Konsolid ierung im Vorjahr kann im Jahr 1 995 neuerl ich ein Rückgang der Delikte um 
287 Fälle oder 1 3 ,9  % festgestel lt werden. Mit 1 .776 Fäl len im Jahr 1 995 stel lt d ies 
den n ied rigsten Wert seit 1 989 dar. Dieser für das Berichtsjahr ausgewiesene Wert 
beinhaltet rund ein Drittel Fäl le des schweren Raubes . 

Zum Rückgang der Sittl ichkeitsdel ikte muß al lerd ings kritisch angemerkt werden , 
daß im Jahr 1 994 aufgrund von vier Amtshandlungen insgesamt ca . 200 Del ikte des 
Menschenhandels sowie rund 600 Del ikte der öffentl ichen unzüchtigen Handlungen 
enthalten s ind . Zieht man jedoch das Jahr 1 993 in Verg leich m it dem Berichtsjahr, so 
läßt sich feststel len , daß d ie Gesamtsumme aller Sittlichkeitsdel ikte um 77 Fäl le oder 
um + 2 ,5  % angestiegen ist. Generel l  muß jedoch gesagt werden, daß d ie hohe 
prozentuelle Steigerung auf d ie relativ geringen Zahlenwerte zurückzufüh ren ist. 

Die Gesamtsumme der strafbaren Handlungen setzt sich aus einem prozentuellen 
Verhä ltnis von 20 ,9 % Verbrechen und 79, 1 % Vergehen zusammen. 

Strukturiert man d ie Gesamtkriminalität hinsichtl ich einzelner Del iktsgruppen, so 
erg ibt sich, daß 1 7 , 1  % zu Lasten der Delikte gegen Leib und Leben gehen 67 ,3  % 
den Del ikten gegen fremdes Vermögen zuzuschreiben sind , während auf d ie Delikte 
gegen d ie S ittl ichkeit 0,6 % der Gesamtkriminalität entfal len. Alle anderen Del ikte, 
inkl .  der strafbaren Handlungen nach den strafrechtl ichen Nebengesetzen umfassen 
daher nur mehr 1 5 ,0 % al ler strafbaren Handlungen . 
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Gl iedert man auch d ie Verbrechen i .e.S. in einzelne Verbrechensgruppen,  zeigt sich 
folgendes Bi ld : Von a l len Verbrechen entfielen auf d ie Verbrechen gegen Leib und 
Leben 0 ,4 %,  auf d ie Verbrechen gegen fremdes Vermögen 92 ,5  % und auf d ie 
Verbrechen gegen d ie Sittlichkeit 1 ,3 %. Somit verbleibt für a l le anderen 
Verbrechenstatbestände ein Antei l  von 5,8 %.  

Aus beiden Aufgl iederungen läßt sich unschwer d ie Dominanz der Del ikte gegen 
fremdes Vermögen erkennen , wobei d ies besonders bei den Verbrechen i .e .S. ins 
Auge fällt. Diese Überbetonung der Delikte gegen fremdes Vermögen kann a ls 
typisch für d ie industrial is ierten Staaten der westlichen Welt bezeichnet werden. 

Die Dominanz der Verbrechen gegen fremdes Vermögen ist aber auch tei lweise in 
der Besonderheit des österreichischen Strafgesetzbuches begründet,  da jeder 
Einbruchsd iebstahl als Verbrechen zu qua lifizieren ist. D ies zeigt s ich auch darin ,  
daß 84,4 % al ler Verbrechen sich a ls  Einbruchsd iebstäh le manifestieren .  

Häufigkeitszah len 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 1 .348 1 .523 1 .456 1 .350 1 .265 

Vergehen 4.727 4.897 4.807 4.964 4.793 
Alle strafbaren 6 .074 6.421 6.263 6.3 1 4  6.058 
HandlunQen 
Davon: ohne Delikte im 5 .5 12  5 .86 1  5 .741 5 .789 5 .535 Straßenverkehr 

Tabelle 5 

Alle gerichtl ich strafbaren Hand l ungen 

Veränderungen zum Vorjahr 

Häufigkeitszah len 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 1 , 1 %  1 3 ,0% -4,4% -7 ,3% -6,3% 

Vergehen 1 ,2% 3,6% -1 ,8% 3 ,3% -3,4% 
Alle strafbaren 1 ,2% 5,7% -2,5% 0,8% -4, 1 %  
Hand lungen 
Davon:  ohne Del ikte im 1 ,5% 6,3% -2 , 1 %  0 ,8% -4 ,4% 
Straßenverkehr 

Tabelle 6 

Die ausgewiesenen Häufigkeitszah len zeigen,  wieviel Delikte pro 1 00.000 Einwohner 
in der Polizei l ichen Kriminalstatistik gemeldet wurden.  So zeigt sich z.B . ,  daß im 
Berichtsjahr etwa pro 1 00 .000 Einwohner 6 .058 strafbare Handlungen festgestellt 
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wurden. Die Häufigkeitszahlen werden ausgewiesen,  um al lfä l l ige Schwankungen 
der Bevölkerungszahl ,  welche sich auf d ie bekanntgewordenen strafbaren 
Handlungen auswirken können, zu relativieren.  

Man kann d iese Relation auch anders zum Ausdruck bringen , näml ich daß rd . 6 % 
der Bevölkerung von einer strafbaren Handlung betroffen waren .  

D ie Auswirkungen der Veränderungen der Bevölkerungszahlen zeigen sich etwa in 
den prozentuel len Änderungen der Häufigkeitszahlen und der absoluten Zahlen , 
woraus sich etwa ergibt, daß d ie Gesamtkriminal ität in absoluten Zahlen gemessen 
um 3,6 %; bei Berücksichtigung der Wohnbevölkerung aber um 4,1 % gegenüber 
dem Vorjahr zurückgegangen ist. 

Die Tatsache, daß die Häufigkeitszahlen noch etwas stärker prozentmäßige 
Abnahmen gegenüber dem Vorjahr zeigen , wird dadurch hervorgerufen ,  daß d ie 
Bevölkerungszahlen gegenüber dem Vorjahr le icht angestiegen sind . 

Daraus folgt aber auch, daß der Rückgang der Kriminal ität n icht bloß auf eine 
Änderung der Wohnbevölkerung zurückführbar ist, sondern einen tatsächl ichen 
Rückgang der Kriminal ität darstel lt . 

Zu al l  d iesen Beziehungszahlen (z.B .  Häufigkeitszahlen) muß aber kritisch gesagt 
werden, daß d ie Aussagekraft dadurch wesentlich beeinträchtigt werden kann, daß 
d ie zur Berechnung verwendete Bevölkerungszahl  z .B.  Touristen ,  Du rchreisende 
und i l legal Aufhältige n icht beinhaltet, während aber d ie von d iesen Personen 
verübten Delikte in der PKS aufscheinen. 

2.1 .2 Territoriale Gl iederung 

Krim inal ität ist eine vom sozialen Umfeld (z.B. Bevölkerungsdichte oder 
kriminalgeographischen Gegebenheiten) abhängige Variable. Bei 
kriminalgeograph ischen Verg leichen sind daher d ie strukturel len Untersch iede der zu 
verg leichenden territorialen Gebiete zu berücksichtigen .  Bezogen auf die 
Bundesländer g ibt es h ierbei Faktoren ,  d ie als solche als bekannt vorausgesetzt 
werden dürfen ;  wie etwa räuml iche Größe, d ie versch iedene Einwohnerd ichte, das 
sogenannte Stadt- Landgefä l le u .ä . .  Als kausale Faktoren werden in der 
kriminologischen Literatur aber auch d ie Krim inal itätsmobil ität, d ie Flächennutzung 
und ähnl iches mehr angeführt. Die räuml iche Vertei lung der Kriminal ität unterliegt 
demnach demographischen, wirtschaftl ichen, sozia len, psychischen u nd kulturel len 
Einflußgrößen. 

Insbesondere Österreich weist eine reiche topographische Gl iederung a uf und zeigt 
auch große Untersch iede in der Bevölkerungs- und Sied lungsstruktur. 

Nebst den großstädtischen Reg ionen finden sich Industrieregionen ,  dörfl iche 
Sied lungen und weite Gebiete, d ie durch land- und forstwirtschaftl iche Nutzung 
geprägt sind und eine geringe Bevölkerungsd ichte aufweisen. 

Für Österre ich ist noch auf die geopolitische Lage und auf die Stel lung Österreichs 
als Fremdenverkehrs- und Transitland zu verweisen. 
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Gesamts u m me al ler gerichtl ich strafbaren Hand l u ngen 

Bundesland Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Burgenland 7 .555 8 .465 7.958 8 .909 

Kärnten 26.2 1 3  26.560 26. 1 07 27.389 

Niederösterreich 65.072 73.465 72 .040 78 .796 

Oberösterreich 65.536 68.899 66 .485 72 .477 

Salzburg 3 1 .962 33.858 32 .309 33.008 

Steiermark 51 .830 54.075 53.896 55 . 3 17  

Tirol  38 .989 42.823 4 1 .931 40.477 

Vorarlberg 1 4. 970 1 5 . 572 1 6.776 1 6 .5 1 3 

Wien 1 66.705 1 78.723 1 76.284 1 7 1 .682 

Österreich 468.832 502.440 493.786 504 .568 

Tabelle 7 

Gesamtsumme aller gerichtlich strafbaren Handlungen 
nach Bundesländern 
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Verbrechen 

Bundesland Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Burgenland 1 . 1 1 8  1 .3 1 5  

Kärnten 4.394 4.209 

Niederästerreich 1 3 .047 1 6.540 

Oberästerreich 1 1 .9 1 7  1 2.74 1  

Salzburg 5 .56 1  6.234 

Steiermark 8 .939 8.426 

Tirol 5 .871 8 .31 3 

Vorarlberg 3.000 3.251 

Wien 50. 1 72 58. 1 85 

Österreich 1 04.0 1 9  1 1 9.2 14  

Tabelle 8 

davon Verbrechen 
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Bundesland 
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Tabelle 9 

140.000 

1 20.000 

1 00.000 

80.000 -

60.000 

40.000 

20.000 

0 

- - -

- 28 -

Vergehen 

Jahr 1 991  Jahr 1 992 

6.437 7. 1 50 

2 1 . 8 1 9  22.351 

52.025 56.925 

53.61 9 56. 1 58 

26.401 27.624 

42.891 45.649 

33. 1 1 8  34.51 0  

1 1 .970 1 2.321  

1 1 6.533 1 20 .538 

364 .81 3 383.226 

davon Vergehen 

Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

6.652 7 .350 7.405 

2 1 .68 1 22.2 1 9 2 1 .838 

54 .533 62.899 54 .905 

55.406 60. 1 65 56.71 1 

26.451 27.358 33.395 

45.5 1 1 47.224 44 .978 

33.741 33. 1 79 32 .845 

1 2 .943 1 2 .942 1 2 .451 

1 22 .074 1 23 .364 1 20.360 

378.992 396.700 384.888 

Jahr 1 995 

I
_ Burgenland 
o Oberösterreich 

I -Tiral 

_ Kämten 
_ Salzburg 
o Vorarlberg 

o Niederösterreich , 
Steiermark I 

_ Wien 

Aus den obigen Tabellen ist vorerst erkenntlich , daß das Bundesland Wien und im 
weiteren Abstand auch d ie Bundesländer N iederösterreich und Oberösterreich den 
"größten" Beitrag zur Kriminalität l iefern, wobei jedoch auch zu bedenken ist, daß es 
sich hierbei um d ie einwohnermäßig größten Bundesländer handelt . 
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Gesamts u m me a l ler gerichtl ich strafbaren Hand l u ngen 

Veränderung zum Vorjahr 

Bundesland Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Burgenland 0 ,3% 1 2 ,0% -6 ,0% 1 2 ,0% -1 ,6% 

Kärnten 4 ,7% 1 ,3% -1 ,7% 4 ,9% -3,5% 

Niederösterreich 0 ,8% 1 2 , 9% -1 ,9% 9,4% -1 2,4% 

Oberösterreich 3 ,3% 5 , 1 %  -3 ,5% 9,0% -5 , 9% 

Salzburg 1 ,6% 5 ,9% -4 ,6% 2 ,2% 1 8 ,3% 

Steiermark 4,7% 4,3% -0,3% 2,6% -4 ,6% 

Tirol 1 ,2% 9 ,8% -2 , 1 %  -3,5% -2 ,0% 

Vorarlberg 8 , 1 %  4 ,0% 7 ,7% -1 ,6% -2 ,6% 

Wien 1 ,8% 7 ,2% -1 ,4% -2 ,6% -3, 1 %  

Österreich 2 ,4% 7 ,2% -1 ,7% 2,2% -3,6% 

Tabelle 1 0  

Verbrechen 

Veränderung zum Vorjahr 

Bundesland Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Burgenland 2,0% 1 7,6% -0,7% 1 9 ,4% -1 2 ,8% 

Kärnten 0,7% -4,2% 5 ,2% 1 6 ,8% -1 1 , 1 %  

N iederösterreich -0,2% 26,8% 5 ,8% -9,2% - 1 1 , 1 %  

Oberösterreich 0 ,5% 6,9% -1 3 ,0% 1 1 , 1 %  -6 , 5% 

Salzburg 0 ,9% 1 2 , 1 %  -6,0% -3,6% 0 , 1 %  

Steiermark 1 3 ,7% -5,7% -0 , 5% -3,5% -4 ,0% 

Tirol 5 , 1 %  41 ,6% -1 ,5% -1 0 ,9% -6 ,3% 

Vorarlberg 1 2, 3% 8 ,4% 1 7,9% -6 ,8% 1 ,7% 

Wien 1 , 1 %  1 6,0% -6,8% -1 0 ,9% -4 ,7% 

Österreich 2,3% 14 ,6% -3,7% -6 ,0% -5,9% 

Tabelle 1 1  
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Vergehen 

Veränderung zum Vorjahr 

Bundesland Jahr 1 991  Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Burgenland 0, 1 %  1 1 , 1 %  -7,0% 1 0,5% 0,7% 

Kärnten 5,5% 2 ,4% -3,0% 2 ,5% -1 ,7% 

Niederösterreich 1 , 1 %  9 ,4% -4,2% 1 5,3% -1 2,7% 

Oberösterreich 4,0% 4,7% -1 ,3% 8,6% -5 ,7% 

Salzburg 1 ,7% 4,6% -4 ,2% 3,4% 22, 1 %  

Steiermark 3,0% 6 ,4% -0,3% 3 ,8% -4 ,8% 

Tirol 0 ,6% 4,2% -2,2% -1 ,7% -1 ,0% 

Vorarlberg 7 ,2% 2 ,9% 5,0% 0 ,0% -3,8% 

Wien 2 , 1 %  3,4% 1 ,3% 1 , 1 % -2 ,4% 

Österreich 2 ,5% 5,0% -1 , 1 %  4,7% -3,0% 

Tabelle 1 2  

Sowohl d ie Gesamtkriminal ität als auch die Verbrechen und die Vergehen weisen -
mit Ausnahme des Bundeslandes Salzburg - gemäß der Entwicklung der Kriminal ität 
in Gesamtösterreich im Berichtsjahr Rückgänge auf. D ie Sonderentwicklung im 
Bundesland Salzburg ergibt sich aus ca . 7 .500 Fällen des Serienbetruges mit 
m inderwertigen Haushaltsartikeln ,  wobei erklärend allerd ings noch hinzuzufügen ist, 
daß die tatortmäßige Zurechnung zum Bundesland Salzburg nur aus 
arbeitsökonomischen Gründen erfolgte, da d iese Betrugsfälle im ganzen 
Bundesgebiet auftraten .  Aber schon ein kurzer Verg leich , daß d ie "scheinbare" 
Erhöhung der Gesamtkriminal ität und der Vergehenstatbestände im Bundesland 
Salzburg ca. 6 .000 Fälle beträgt zeigt, daß auch im Bundesland Salzburg d ie 
Kriminal ität im Vergleichsjahre rückläufig war. 
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Gesamts u m me a l ler gerichtlich strafbaren Hand l u ngen 

Häufigkeitszahl 

Bundesland Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Burgenland 2.801 3. 1 1 9 2 .937 3 .260 3.203 

Kärnten 4.808 4.823 4.708 4.906 4.723 

N iederösterreich 4 .501 5.020 4 .903 5 .235 4.567 

Oberösterreich 4 .928 5 . 1 1 0  4 .902 5 .278 4 .930 

Salzburg 6.7 1 8  6 .981 6.579 6 .591  7.744 

Steiermark 4.366 4 .51 9 4.495 4 .600 4 .381  

Tirol 6 .201 6.688 6 .5 1 2  6 .238 6.060 

Vorarlberg 4 .567 4.676 4 .963 4.856 4.697 

Wien 1 1 .054 1 1 .632 1 1 .291 1 0.804 1 0 .429 

Österreich 6.074 6.42 1 6 .263 6 . 3 14  6 .058 

Tabelle 1 3  

Verbrechen 

Häufigkeitszahlen 

Bundesland Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Burgenland 4 1 5  484 482 570 497 

Kärnten 806 764 798 926 82 1 

N iederösterreich 902 1 . 1 30 1 . 1 92 1 .056 935 

Oberösterreich 896 945 8 1 7  897 832 

Salzburg 1 . 1 69 1 .285 1 . 1 93 1 . 1 28 1 . 1 2 1  

Steiermark 753 704 699 673 646 

Tirol 934 1 .298 1 .272 1 . 1 25 1 .044 

Vorarlberg 9 1 5  976 1 . 1 34 1 . 050 1 .06 1 

Wien 3 .327 3.787 3.472 3 .04 1  2 .887 

Österreich 1 .348 1 .523 1 .456 1 . 350 1 .265 

Tabelle 1 4  
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Vergehen 

Häufigkeitszahlen 

Bundesland Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Burgenland 2 .387 2 .634 2 .455 2 .690 2 .706 

Kärnten 4 .002 4.059 3 .91 0 3.980 3.902 

Niederösterreich 3.598 3 .890 3.7 1 2  4. 1 79 3 .632 

Oberösterreich 4.032 4 . 1 65 4 .085 4 .381  4 .099 

Salzburg 5 .549 5 .696 5 .386 5 .463 6.623 

Steiermark 3.6 1 3 3 .8 1 5 3 .796 3 .927 3 .736 

Tirol 5.267 5 .390 5 .240 5 . 1 1 4  5 .0 1 6  

Vorarlberg 3.652 3 .700 3.829 3 .806 3 .636 

Wien 7 .727 7.845 7 .81 9 7 .763 7.542 

Österreich 4.727 4 .897 4.807 4.964 4 .793 

Tabelle 1 5  

Die Auswirkungen der unterschied lichen Einwohnerzahlen lassen sich aus den 
obigen Tabellen , in denen d ie Häufigkeitszahlen der einzelnen Bundesländer 
ausgewiesen werden, besonders gut wahrnehmen. 

H ierbei ergibt s ich im Vergleich der Verteilung der absoluten Zahlen in den 
Bundesländern eine weith in andere territoriale Struktur, wobei zwar Wien 
unverändert den ersten Rang einnimmt, jedoch der zweite und d ritte Rang von 
Salzburg bzw. Tirol e ingenommen wird bzw. im Bereich der Verbrechen auch noch 
das Bundesland Vorarlberg fest gleich belastet wie Tirol in Erscheinung tritt. H ierbei 
spiegeln s ich wohl auch d ie Einflüsse des Transit- und Fremdenverkehrs wieder, da 
d ie erhöhte Krim inal ität auf eine relativ geringe Wohnpopulation bezogen wird .  

Auf Grund der  Relativierung auf d ie Einwohnerzahlen lassen d ie Häufigkeitszahlen 
auch erkennen, daß verg lichen mit der Häufigkeitszahl  für Gesamtösterreich , bei der 
Gesamtkriminal ität, der Verbrechen und Vergehen jeweils d ie Bundeshauptstadt 
Wien d ie weitaus höchste Belastungszahl  aufweist, wobei d ie Bundesländer Tirol 
und Salzburg auch im Bereich der Vergehen eindeutig höhere Belastungen als 
Gesamtösterreich aufweisen. 

Im übrigen darf auch auf d ie kriminalgeographischen Ausführungen im Anschluß an 
d ieses Kapitel verwiesen werden. 
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2.1 .3 Geklärte strafbare Handlungen 

Alle gerichtl ich strafbaren Hand l ungen 

Aufklärungsquoten 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 

Verbrechen 25,6% 24,9% 28,4% 28,7% 

Vergehen 50,5% 5 1 ,3% 52,4% 55,3% 
Alle strafbaren 45,0% 45, 1 %  46,8% 49,6% 
Hand lungen 
Davon :  ohne Delikte im 39,8% 40,2% 42,4% 45,4% 
Straßenverkehr 

Tabel le 1 6  

Gesamtsumme aller gerichtl ich strafbaren Handlungen 
Aufklärungsquoten 

Jahr 1 995 

28,9% 

55,3% 

49,8% 

45 ,4% 

60,0% �--------------------------------------------� 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

1 0,0% -

0 , 0% -'-----

Jahr 1 995 

I .Verbrechen .Vergehen DAlie strafbaren Handlungen 

Vorweg sei angemerkt, daß d ie Aufklärungsquoten kaum den Anspruch erfül len 
können, einen Gradmesser für d ie Effektivität der S icherheitsverwaltung 
darzustel len. I nsbesondere g ilt d ies für d ie Aufklärungsquote der Gesamtkriminal ität, 
aber auch für d ie Aufkläru ngsquoten von Deliktsgruppen und Del ikten mit 
heterogener Zusammensetzung der Delikte. Vielmehr ist davon auszugehen, daß die 
Höhe der Aufklärungsquote eine Funktion der Struktur der bekanntgewordenen 
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Kriminal ität darstel lt. So wirkt sich etwa der untersch ied liche Antei l  an sich schwer 
aufzuklärender strafbarer Hand lungen (wie z .B .  Sachbeschädigungen, 
Einbruchsdiebstäh le) und andererseits auch Del ikte , bei denen bei Anzeige der 
Tatverdächtige in der Regel bekannt ist (z. B.  Ladend iebstah l )  unmittelbar auf d ie 
Höhe der Aufklärungsq uote aus, ohne daß daraus eine Impl ikation für d ie Effektivität 
der Sicherheitsbehörden abgeleitet werden kann (Siehe auch : Kurzfassung der 
Sozialwissenschaftlichen Ergänzungen zum Sicherheitsbericht 1 990 p .  8 b is 1 3) .  

Neben den Aufklärungsquoten sol len daher in der  Folge auch d ie absoluten Zahlen 
der aufgeklärten strafbaren Hand lungen tabellarisch dargestel lt werden. Aus den in 
den absoluten Zahlen ausgewiesenen aufgeklärten strafbaren Handlungen läßt sich 
die arbeitsmäßige Leistung der Sicherheitsbehörden und S icherheitsdienststel len bei 
den Aufklärungsquoten , welche d ie Quotienten aus bekanntgewordenen und 
geklärten strafbaren Hand lungen darstellen . 

D iese Tatsache kann beispie lsweise bei g leichbleibender Höhe der geklärten Fälle 
und jedoch steigender Anzahl  der bekanntgewordenen strafbaren Handlungen dazu 
führen, daß trotz g leichbleibender Zah l  der geklärten Fälle die Aufklärungsquote 
zurückgeht. 

Im Rahmen der Gesamtkriminal ität läßt sich der Anstieg der Aufklärungsquoten bis 
zum Vorjahr zumindest tei lweise damit erklären , daß im g leichen Zeitraum auch der 
Antei l  der strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen rückläufig war und somit 
der Antei l  der a priori schwer aufzuklärenden anonymen Schädigungen 
zurückgegangen ist, was einen Anstieg der Aufklärungsquoten zur Folge hat. 

Im Berichtsjahr entspricht der Anteil der strafbaren Handlungen gegen fremdes 
Vermögen jenen des Vorjahres, was auch in etwa g leichen Aufklärungsquoten zum 
Vorschein kommt. 

Geklärte gerichtlich strafbare Handlu ngen 

Absolute Zah len 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 26.631 29.739 32 .549 30 .947 29.306 

Vergehen 1 84.378 1 96 .748 1 98 .746 2 1 9 .228 2 1 2 .927 
Alle strafbaren 

2 1 1 .009 226 .487 231 .295 250. 1 75 242 .233 
Handlungen 
Davon: ohne Del ikte im 

169.285 1 84 .531 1 9 1 .869 209 .963 20 1 . 992 
Straßenverkeh r  

Tabelle 1 7  
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Geklärte gerichtl ich strafbare Hand l u ngen 

Veränderung zum Vorjahr 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 9,2% 1 1 , 7% 9,4% -4,9% -5,3% 

Vergehen 3,6% 6 ,7% 1 ,0% 1 0,3% -2 ,9% 
Alle strafbaren 4 ,3% 7, 3% 2, 1 %  8 ,2% -3,2% 
Hand lungen 
Davon: ohne Delikte im 5,4% 9 ,0% 4 ,0% 9,4% -3,8% Straßenverkehr 

Tabelle 1 8  

Ebenso erg ibt sich aus den obigen Tabel len, daß d ie absolute Anzahl der geklärten 
Fäl le bis zum Jahre 1 994 kontinu ierlich gestiegen sind , während im Folgejah r analog 
der Kriminal itätsentwicklung auch d ie geklärten Fälle einen Rückgang aufweisen (bei 
den Verbrechen bereits am 1 993) . Da der Rückgang der geklärten Fälle im 
Berichtsjahr prozentmäßig jenem der bekanntgewordenen strafbaren Handlungen 
entspricht, zeigen dementsprechend d ie Aufklärungsquoten im Berichtsjahr in etwa 
d ie g le iche Höhe wie im Vorjahr. 

In  den unterschied l ichen Aufklärungsquoten haben auch a l le Ü berlegungen 
hinsichtl ich der kriminalgeographischen Vergleiche Eingang zu finden. I m  speziellen 
wäre darauf zu verweisen ,  daß d ie Kriminalität im städtischen Bereich höher ist als 
im länd lichen Bereich, wogegen sich die Aufklärungsquoten im wesentlichen 
umgekehrt verha lten ,  wobei d ie sprichwörtl iche "Anonymität der Großstadt" den 
Aufklärungsquoten im Bereich der Bundeshauptstadt Wien deutlich negativ 
beeinflußt. 

H ierbei sol l noch erwähnt werden, daß im kleinstädtischen und länd lichen Bereich 
d ie Kriminal ität antei lsmäßig mehr von fahrlässigen und vorsätzlichen 
Körperverletzungen geprägt wird als im großstädtischen Bereich, während in d iesem 
Bereich d ie Vermögensdel ikte antei lsmäßig überwiegen, woraus sich schon aus der 
untersch ied lichen Kriminal itätsstruktur  unterschiedliche Aufklärungsquoten ergeben 
müßten (Siehe auch: Kurzfassung der Sozialwissenschaftl ichen Ergänzungen zum 
Sicherheitsbericht 1 990 o. 26). 

Einen nicht unerhebl ichen Einfluß kommt der Kriminal itätsmobi l ität und der damit 
verbundenen "Aktivitätenströme" zu, welche durch d ie bereits angesprochene Rolle 
Österreichs als Fremdenverkehrs- und Transitland sowie durch d ie Öffnung der 
Ostgrenzen verursacht wird .  Dies vor allem deshalb ,  wei l  bei durch fremde 
Tatverdächtige begangenen Delikten ,  wobei sich oftmals die Tatverdächtigen nur 
kurze Zeit am Tatort aufhalten, im al lgemeinen wen iger kriminalpol izei l iehe 
Anhaltspunkte für d ie Tataufklärung bestehen. 
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Gesamtsumme a l ler gerichtl ich strafbaren Han d l u ngen 

Aufklärungsquote 

Bundesland Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Burgenland 57,8% 60, 1 %  60,3% 58 ,5% 59,6% 

Kärnten 52,0% 49,7% 52 ,0% 53 ,5% 51 ,7% 

Niederösterreich 58 ,4% 56,9% 59,9% 60,9% 58,4% 

Oberösterreich 58,0% 57,4% 57,4% 60,0% 60,2% 

Salzburg 45,5% 47 ,5% 47,3% 50,0% 58,3% 

Steiermark 53,4% 52,4% 53,6% 53 ,8% 52,6% 

Tirol 46,7% 46,5% 49, 1 %  48,6% 48,3% 

Vorarlberg 61 , 1 %  60,6% 60,8% 6 1 ,7% 65,0% 

Wien 28,5% 29,7% 32,2% 36,6% 37,2% 

Österreich 45,0% 45, 1 %  46,8% 49,6% 49,8% 

Tabelle 1 9  

Verbrechen 

Aufklärungsquote 

Bundesland Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Burgenland 39,8% 45,8% 48,3% 37,7% 37,3% 

Kärnten 37,5% 28,9% 40,5% 38,7% 30,8% 

Niederösterreich 36,5% 37,9% 45,2% 37,5% 31 ,9% 

Oberösterreich 40,0% 35,2% 32,4% 36,3% 38,4% 

Salzburg 29,7% 40,0% 33,3% 36,2% 34,6% 

Steiermark 37,6% 35,9% 37,3% 38,0% 32,8% 

Tirol  39,5% 24 ,7% 30,3% 26,3% 30,3% 

Vorarlberg 5 1 ,5% 48,7% 44,0% 40,3% 54,0% 

Wien 1 2,2% 1 3,8% 1 7,3% 1 9,6% 21 , 5% 

Österreich 25,6% 24,9% 28,4% 28,7% 28,9% 

Tabelle 20 
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Vergehen 

Aufklärungsquoten 

Bundesland Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Burgenland 60,9% 62,7% 62,7% 62,9% 63,7% 

Kärnten 54, 9% 53,6% 54 ,4% 56 ,9% 56, 1 %  

Niederösterreich 63,9% 62,4% 64 ,6% 66,8% 65,2% 

Oberösterreich 62,0% 62 ,5% 62,4% 64,8% 64 ,7% 

Salzburg 48,8% 49,2% 50 ,4% 52,9% 62 ,3% 

Steiermark 56,6% 55,5% 56,6% 56,5% 56 ,0% 

Tirol 47,9% 51 ,7% 53,6% 53,5% 52 ,0% 

Vorarlberg 63,5% 63 ,8% 65,8% 67,6% 68,2% 

Wien 35,5% 37,4% 38,8% 43,2% 43, 1 %  

Österreich 50 ,5% 51 ,3% 52,4% 55,3% 55,3% 

Tabelle 21 

Auch aus den obigen Tabellen läßt s ich generel l  e in G leichbleiben der 
Aufklärungsquoten in  den einzelnen Bundesländern feststel len . Auffal lend ist in  den 
obigen Werten die evidente Diskrepanz der Aufklärungsquoten zwischen dem 
Bundesland Wien und den übrigen Bundesländern auf Grund der besonderen 
Randbedingungen , welche das kriminelle Geschehen in Großstädten auszeichnen. 
Der auffallende Anstieg der Aufklärungsquoten der Gesamtkriminal ität und der 
Vergehen im Bundesland Salzburg ist den oben beschriebenen Betrugshandlungen 
zuzurechnen, wodurch d iesen Werten auch keine Aussagekraft zukommt. 

2.1 .4 E rmittelte Tatverdächtige 

In den folgenden Tabellen sind die absoluten Zahlen der versch iedenen 
Altersgruppen der erm ittelten Tatverdächtigen gemäß der Altersgruppierung der 
Polizei l ichen Kriminalstatistik ausgewiesen .  

Außerdem wird für jede Altersgruppe deren Anteilswert in Prozent, bezogen auf d ie 
Summe der Tatverdächtigen,  berechnet (Tatverdächtigenstruktur) . Diese d ient zur 
Verdeutl ichung der untersch iedl ichen Betei l igung der Altersgruppen bei den 
verschiedenen Deliktsgruppen durch Vergleich der jewei l igen Prozentwerte einzelner 
Altersgruppen der ermittelten Tatverdächtigen für einzelne Deliktsgruppen.  
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Gesamtkri m i na I ität 

Anzahl  der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

1 4  - unter 1 9  20.392 22.722 22 .950 24.966 25.5 1 2  

1 9  - unter 25 40 .940 43.240 4 1 .739 40.999 38. 1 48 

25 - unter 40 67.932 73.849 74.839 77. 1 1 9  76.474 

40 und darüber 52 .081 55. 1 44 53.7 1 4  55.579 55.644 

Summe 1 81 .345 1 94.955 1 93 .242 1 98.663 1 95.778 

Tabelle 22 

Gesamtkrim inal ität ohne Deli kte im Straßenverkehr 

Anzahl der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991  Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

1 4  - unter 1 9  1 7.378 20.096 20.499 22.49 1 23. 1 37 

1 9  - unter 25 29.469 32. 1 85 3 1 .791 3 1 . 3 1 2  28.705 

25 - unter 40 5 1 .500 57. 1 98 58.874 60.636 59.682 

40 und darüber 37.234 40. 1 60 39 .620 40.866 40.653 

Summe 1 35 .581 1 49 .639 1 50.784 1 55 .305 1 52. 1 77 

Tabelle 23 

Verbrechen 

Anzahl der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991  Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

1 4  - unter 1 9  2 .979 3 .499 3.666 4.244 4. 1 06 

1 9  - unter 25 4. 1 87 4 .672 4.971 4.91 7 4.2 1 3 

25 - unter 40 5.459 6.42 1 6.770 7.231 7 . 1 25 

40 und darüber 2 .402 2 .789 2. 979 3 .305 3 .437 

Summe 1 5.027 1 7.381 1 8. 386 1 9.697 1 8.881 

Tabelle 24 
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Vergehen 

Anzahl  der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  1 7.41 3 1 9.223 1 9 .284 20.722 21 .406 

1 9  - unter 25 36.753 38.568 36.768 36.082 33.935 

25 - unter 40 62 .473 67.428 68.069 69.888 69.349 

40 und darüber 49.679 52 .355 50.735 52.274 52.207 

Summe 1 66 .3 1 8  1 77.574 1 74.856 1 78 .966 1 76.897 

Tabelle 25 

Gesamtkriminal ität 

Altersstruktu r  

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  1 1 ,2% 1 1 ,7% 1 1 ,9% 1 2 ,6% 1 3,0% 

1 9  - unter 25 22,6% 22,2% 21 ,6% 20,6% 1 9,5% 

25 - unter 40 37,5% 37,9% 38,7% 38,8% 39, 1 %  

40 und darüber 28,7% 28,3% 27,8% 28,0% 28,4% 

Summe 1 00,0% 1 00,0% 1 00,0% 1 00,0% 1 00,0% 

Tabelle 26 

Gesamtkri m inal ität ohne Del ikte im Straßenverkeh r  

Altersstru ktu r 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  1 2, 8% 1 3,4% 1 3,6% 14 ,5% 1 5 ,2% 

1 9  - unter 25 2 1 ,7% 2 1 ,5% 2 1 , 1 %  20,2% 1 8 ,9% 

25 - unter 40 38,0% 38,2% 39,0% 39,0% 39,2% 

40 und darüber 27,5% 26,8% 26,3% 26,3% 26,7% 

Summe 1 00 ,0% 1 00,0% 1 00,0% 1 00,0% 1 00,0% 

Tabelle 27 
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Verbrechen 

Altersstruktur 

Altersgruppe in  Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  1 9 ,8% 20 , 1 %  1 9,9% 21 ,5% 21 ,7% 

19 - unter 25 27 ,9% 26 ,9% 27 ,0% 25,0% 22 ,3% 

25 - unter 40 36 ,3% 36 ,9% 36 ,8% 36 ,7% 37,7% 

40 und darüber 1 6, 0% 1 6 ,0% 1 6 ,2% 1 6,8% 1 8,2% 

Summe 1 00 ,0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 1 00,0% 

Tabel le 28 

Vergehen 

Altersstruktu r  

Altersgruppe in  Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  1 0 ,5% 1 0,8% 1 1 ,0% 1 1 ,6% 1 2 , 1 %  

1 9  - unter 25 22, 1 %  2 1 ,7% 2 1 ,0% 20,2% 1 9 ,2% 

25 - unter 40 37 ,6% 38,0% 38,9% 39, 1 %  39,2% 

40 und darüber 29 ,9% 29,5% 29,0% 29,2% 29,5% 

Summe 1 00,0% 1 00 ,0% 1 00,0% 1 00 ,0% 1 00,0% 

Tabelle 29 

Die Altersstruktur der ermittelten Tatverdächtigen bei den verschiedenen g lobalen 
Deliktsgruppen zeigen einige Besonderheiten .  So weicht die Altersstruktur der 
Deliktsgruppe der Gesamtkrim inal ität gegenüber jener, welche keine Delikte im 
Straßenverkehr  umfaßt, dahingehend ab,  daß in d ieser Altersstruktur d ie 
jugendlichen Tatverdächtigen (1 4 - unter 1 9  Jahre) etwas stärker belastet 
erscheinen . Diese Tatsache erklärt sich daraus, daß sich in der Altersgruppe der 
jugend l ichen Tatverdächtigen ein Gutteil von Personen befindet, d ie aus rechtlichen 
und ökonomischen Gegebenheiten wen iger Zugang zu Kraftfahrzeugen besitzen,  
wodurch auch d ie Verkeh rsunfa llsdelinquenz für diese Altersgruppe von geringer 
Bedeutung ist. 

Betrachtet man d ie Altersstruktu r  im Bereich der Verbrechen , fällt insbesondere d ie 
Belastung der jüngeren Jahrgänge der ermittelten Tatverdächtigen auf, 
währenddessen im Bereich der Vergehen eine Umkehr  d ieser Struktu r  erkennbar ist. 
Die Hauptursache für d iese Erscheinung scheint in der relativ starken Belastung der 
Tatverdächtigen jüngerer Jahrgänge mit Verbrechen innerhalb der Vergehen 
wiederum die Delikte im Straßenverkehr in Erscheinung treten ,  welche eher 
Tatverdächtigen älterer Jahrgänge zuzurechnen sind . 
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2.2 Del ikte gegen Leib und Leben 

Zu den folgenden Ausführungen ist ein leitend auszuführen , daß bei den statistisch 
ausgewiesenen Veränderungen innerhalb der Verbrechensgruppe gegen Leib und 
Leben und insbesondere bei den einzelnen Verbrechenstatbeständen,  infolge der 
kleinen Zahlen Zufal lsschwankungen besonders ins Gewicht fal len können.  

Die geringen absoluten Zahlenwerte s ind auch dafür u rsächl ich anzusehen , daß 
bereits kleine absolute Veränderungen übermäßige prozentuel le Veränderungen zur 
Folge haben . Es sind daher bei der I nterpretation von prozentuellen Veränderungen 
im Bereiche kleiner absoluter Zahlenwerte stets die zugehörigen absoluten 
zahlenmäßigen Veränderungen interpretativ mitzuberücksichtigen.  

Zur Einschätzung der zahlenmäßigen Bedeutung der Del i kte gegen Leib und Leben 
im Gesamtkontext des kriminel len Geschehens sol len vorerst Tabel len über den 
prozentuellen Antei lswert der Delikte gegen Leib und Leben an den 
Vergleichskategorien der Gesamtkrim inal ität sowie der Verbrechen und Vergehen 
Aufschluß geben . 

Prozentuel ler Antei l der Verbrechen gegen Lei b und Leben an 

g lobalen Del iktskategorien 

Vergleichskategorie Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Gesamtkriminal ität 0,09% 0 ,09% 0,09% 0 ,09% 0 ,08% 

Verbrechen 0 ,39% 0,36% 0,39% 0,40% 0,40% 
Alle strafbaren 
Hand lungen gegen Leib 0,49% 0 ,50% 0 ,54% 0,5 1 %  0 ,48% 
und Leben 

Tabelle 30 

Prozentuel ler Anteil  der Vergehen gegen Leib und Leben an 

globalen Deliktskategorien 

Vergleichskategorie Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Gesamtkriminal ität 1 7,7% 1 7 , 1 %  1 6,7% 1 6,7% 1 7,0% 

Vergehen 22,7% 22 ,5% 21 ,7% 21 , 3% 21 , 5% 

Alle strafbaren 
Hand lungen gegen Leib 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99 , 5% 
und Leben 

Tabelle 31 
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Prozentuel ler Anteil  der Del ikte gegen Lei b  und Leben a n  der 

Gesamtkrim i nal ität 

Vergleichskategorie Jahr 1 991 Jah r  1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Gesamtkriminal ität 1 7,7% 1 7,2% 1 6,8% 1 6 ,8% 1 7, 1 %  

Tabelle 32 

Zur I nterpretation der obigen Tabellen ist auszuführen ,  daß d ie Verbrechen gegen 
Leib und Leben , also die am schwersten kriminal isierten Delikte, innerhalb der 
Gesamtkriminal ität weniger als 1 Promil le der strafbaren Handlungen ausmachen.  
Proj iziert man die Verbrechen gegen Leib und Leben auf al le Verbrechen , erg ibt 
sich, daß d ie Verbrechen gegen Leib und Leben 4 Promi l le al ler Verbrechen 
abdecken; m it anderen Worten umfassen alle anderen Verbrechenstatbestände (h ier 
insbesondere jene der Vermögenskriminal ität) 99,6 % der Del iktsgruppe der 
Verbrechen. 

Vergleicht man zuletzt noch d ie Verbrechen gegen Leib und Leben mit der 
Gesamtgruppe al ler Delikte gegen Leib und Leben (Vergehen und Verbrechen), läßt 
s ich zeigen, daß d iese 5 Promil le umfassen .  

Demgegenüber zeigt sich d ie gänzlich andere zahlenmäßige Bedeutung der 
Vergehen gegen Leib und Leben , d ie 1 7,0 % der Gesamtkriminal ität und mehr als 
ein 1 /5 a l ler Vergehen umfaßt. 

Zuletzt zeigt s ich noch, daß die Deliktsgruppe gegen Leib und Leben rund 1 /6 der 
Gesamtkriminal ität umfaßt. 

Deli ktsg ru ppe gegen Leib und Leben 

Absolute Zah len 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 409 432 446 436 402 

Vergehen 82.760 86. 1 6 1  82.326 84.330 82.896 

Summe 83. 1 69 86.593 82.772 84.766 83.298 

Tabelle 33 
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Del i ktsgru ppe gegen Leib und Leben 

Absolute Zahlen 

Änderungen zum Vorjahr 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 1 5, 5% 5,6% 3,2% -2,2% -7 ,8% 
Vergehen 2 ,0% 4 , 1 %  -4,5% 2 ,4% - 1 ,7% 
Summe 2 , 1 %  4, 1 %  -4 ,4% 2,4% -1 ,7% 

Tabelle 34 

Die obigen Tabellen zeigen ,  daß im fünfjährigen Beobachtungszeitraum d ie 
Verbrechen ,  d ie Vergehen und die Gesamtsumme der Del ikte gegen Leib und Leben 
eine Abnahme zeigen. Die ausgewiesenen Werte der bekanntgewordenen 
strafbaren Handlungen beweisen , daß d ie für das Berichtsjahr ausgewiesenen 
Werte jenen den Jahren 1 991  entsprechen. 

Del i ktsg ruppe gegen Lei b  und Leben 

Häufigkeitszahlen 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 5 ,3 5 ,5 5 ,7 5 ,5 5 ,0 

Vergehen 1 072,3  1 1 01 , 1  1 044,2 1 055,2 1 032,4 

Summe 1 077,6 1 1 06,6 1 049,8 1 060,7  1 037,4 

Tabelle 35 

Del i ktsg ru ppe gegen Lei b  und Leben 

Häufigkeitszahlen 

Änderungen zum Vorjahr 

Jahr 1 991  Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 1 5,2% 4,2% 2 ,5% -3,6% -8,2% 
Vergehen 0,8% 2,7% -5,2% 1 , 1 %  -2,2% 
Summe 0,8% 2,7% -5, 1 %  1 ,0% -2,2% 

Tabelle 36 
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Aus den obigen Tabellen läßt sich erkennen , daß pro 1 00 .000 Einwohner im Jahre 
1 994 ca. 5 Verbrechen gegen Leib und Leben angezeigt wurden , wobei auch d ie 
Versuche mit e ingerechnet s ind ,  d ie immerh in  mehr a ls 1 /3 der Verbrechen gegen 
Leib und Leben umfassen . 

Zur richtigen Größeneinschätzung d ieser Kriminalitätsform kann auch ein 
Inbeziehungsetzen m it den fahrlässigen Tötungen im Straßenverkeh r d ienen. Im 
Berichtsjahr wurden 588 fahrlässige Tötungen im Straßenverkehr zur Anzeige 
gebracht, woraus sich bei Abzug der Versuche bei den Verbrechen des Mordes ein 
Verhältnis von ca. 1 : 8 von vol lendeten Morden zu fahrlässigen Tötungen im 
Straßenverkehr errechnen läßt. 

Diese Überlegungen zeigen , daß die schweren strafbaren Handlungen gegen Leib 
und Leben ,  worunter insbesondere auch der Mord gehört, im gesamten krim inel len 
Geschehen zah lenmäßig eine untergeordnete Rolle spielen ,  ohne jedoch d ie 
Schwere d ieser Rechtsbrüche zu verkennen. I n  der Einschätzung der Öffentl ichkeit 
zeigt sich jedoch oftmals ein völ l ig anderes B i ld der Kriminal ität, wobei der Eindruck 
vorherrscht, daß sich d iese Del ikte viel öfter ereignen . Dies scheint ein Einfluß der 
Massenmedien zu sein ,  welche bevorzugt über solche Verbrechen berichten, 
während d ie Eigentumskriminal ität d ie umfangmäßig innerhalb der Krim inal ität den 
größten Umfang einnimmt, n icht den gleichen med ialen Niederschlag findet, 
wodurch es zu einer Verzerrung der Verbrechenswirkl ichkeit aus der Sicht der 
Bevölkerung kommen kann .  

Verbrechen gegen Lei b und Leben 

Absolute Zahlen 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Mord § 75 StGB 1 82 1 9 1 1 80 1 85 1 68 

Totschlag § 76 StGB - 2 1 1 -
Körperverletzung m it 1 9  22 33 33 29 Dauerfolgen § 85 StGB 
Körperverletzung m it 
töd l ichem Ausgang 22 20 9 1 4  1 2  
§ 86 StGB 
Absichtl iche schwere 
Körperverletzu ng 1 46 1 55 1 89 1 56 1 68 
§ 87 StGB 
Sonstige Verbrechen 40 42 34 47 25 1gegen Leib und Leben 

Tabelle 37 
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Verbrechen gegen Lei b und Leben 

Veränderung zum Vorjahr 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jah r 1 994 Jahr 1 995 

Mord § 75 StGB 7 ,7% 4,9% -5,8% 2 ,8% -9 ,2% 

Totschlag § 76 StGB - 1 00,0% -50 ,0% 0 ,0% -1 00,0% 
Körperverletzung m it -29,6% 1 5 ,8% 50,0% 0 ,0% - 12 , 1 %  Dauerfolgen § 85 StGB 
Körperverletzung m it 
tödl ichem Ausgang 22,2% -9, 1 %  -55 ,0% 55,6% - 1 4 ,3% 
§ 86 StGB 
Absichtliche schwere 
Körperverletzung 53,7% 6,2% 2 1 ,9% -1 7 ,5% 7 ,7% 
§ 87 StGB 
Sonstige Verbrechen -7,0% 5 ,0% - 1 9 ,0% 38,2% -46 ,8% QeQen Leib und Leben 

Tabelle 38 

Bei der I nterpretation d ieser Zah len ist zu bedenken ,  daß es sich - statistisch 
gesehen - um kleine Werte handelt, wobei Zufal lsschwankungen eine erhebliche 
Rolle spielen .  

Die Verbrechen des Mordes zeigen i m  Berichtsjahr e inen absoluten Rückgang u m  
1 7  Fäl le, wobei der ausgewiesene Wert den n iedrigsten i m  fünfjährigen 
Beobachtungszeitraum darstel lt . 

N icht zu vergessen ist außerdem, daß d ie Delikte des Mordes auch d ie Versuche 
beinhalten ,  wobei bei Abrechnung der Versuche d ie vollendeten Morde im 
Berichtsjahr  70 Fäl le umfassen - d ies bedeutet, daß rund 58 % al ler als Mord 
ausgewiesenen Fälle Mordversuche darstel len. 

Aus einer Untersuchung des Bundesministeriums für I nneres erg ibt sich , daß ca . d rei 
Viertei l  al ler Fälle des Mordes und Totschlages im sozialen Nahraum (Ehe und 
Lebensgemeinschaft, Verwandtschaft oder Bekanntschaft) begangen wurden. Zieht 
man außerdem in Betracht, daß n icht ganz ein Drittel a l ler Fäl le durch häusl iche 
Streitigkeiten oder E ifersucht gekennzeichnet sind , zeigt d ies sehr deutl ich , daß 
gerade auf d iesem Gebiet d ie Mög lichkeiten der Prävention durch d ie 
Sicherheitsbehörden äußerst begrenzt s ind.  

Wenn noch berücksichtigt wird , daß sich mehr als d rei Viertel der als Morde 
gemeldeten Verbrechen i n  einem gesch lossenem Raum und fast zwei Drittel i n  einer 
Wohnung ereigneten ,  so unterstreicht das noch d ie obige Aussage über d ie geringe 
Mög lichkeit der Verhütung d ieser Verbrechen mit polizei l ichen M itteln .  

Zu den ausgewiesenen Verbrechen des Mordes ist auf d ie obigen Ausführungen im 
Kapitel "Aussagekraft der  Kriminalstatistiken" zu verweisen,  wonach a ls Spezifikum 
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krim inalpol izei l icher Amtshandlungen bei vorsätzlichen Tötungsdel ikten im 
Zweifelsfal l  den Behörden der Strafjustiz der schwerere Straftatbestand des Mordes 
bzw. des Mordversuches angezeigt wird , wobei jedoch nach Ansicht der Behörden 
der Strafjustiz e in ige der ausgewiesenen Fälle des Totschlags oder der 
Körperverletzung mit tödl ichem Ausgang darstel len . 

Insbesondere ist d iese Tatsache dahingehend zu berücksichtigen, daß der Mord 
einen hohen Versuchsante i l  und gerade d ie angezeigten Fälle des versuchten 
Mordes 'durch d ie Behörden der Strafjustiz oftmals anders qualifiziert werden . 

Aus der sogenannten Opferstatistik läßt sich auch feststel len, welche Altersgruppen 
der Bevölkerung besonders gefährdet erscheinen, Opfer eines Mordes zu werden. 
H ierbei zeigt sich , daß - berechnet auf je 1 00.000 Einwohner der g leichen 
Altersgruppe die Altersgruppe der 25 bis unter 40jährigen d ie relativ stärkste 
Gefährdung aufweisen, Opfer eines Mordes zu werden.  Bei Vergleich der 
Geschlechter zeigt s ich insgesamt, daß d ie männl iche Bevölkerung stärker belastet 
ist als d ie weib l iche Bevölkerung. 

Verbrechen gegen Leib und Leben 

Häufigkeitszah len 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Mord § 75 StGB 2 ,4 2,4 2,3 2 ,4 2 , 1  

Totschlag § 76 StGB 0,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0,0 
Körperverletzung m it 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 Dauerfolgen § 85 StGB 
Körperverletzung m it 
tödl ichem Ausgang 0,3 0 ,3 0, 1 0 ,2 0 ,2 
§ 86 StGB 

Absichtliche schwere 
Körperverletzung 1 ,9 2 ,0  2,4 2 ,0 2 , 1  
§ 8 7  StGB 
Sonstige Verbrechen 0,5 0 ,5 0,4 0,6 0,3 

Igegen Leib und Leben 

Tabelle 39 

Aufgrund der ausgewiesenen Häufigkeitszahlen ergibt sich etwa bei Mord , daß auf je 
1 00 .000 Einwohner im Berichtsjahr ca. 2 Morde bzw. Mordversuche verübt wurden. 
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2.2.1 Geklärte strafbare Handlungen 

Verbrechen 
Vergehen 
Summe 

Tabelle 40 

Del i ktsg ruppe gegen Leib u nd Leben 

Aufklärungsquoten 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 

92,2% 92,6% 94,6% 

92, 1 %  9 1 ,4% 91 ,5% 

92, 1 %  9 1 ,4% 9 1 ,5% 

Deliktsgruppe gegen Leib und Leben 
Aufklärungsquote 

Jahr 1 994 

92, 9% 

9 1 ,5% 

9 1 ,5% 

Jahr 1 995 

94,0% 

9 1 ,6% 

9 1 ,6% 

94,5% .,.-------------------------, 

94,0% 

93,5% 

93,0% 

92,5% 

92,0% 

91 , 5% 

9 1 ,0% +-----

90,5% -+-------

90,0% -'-----

Jahr 1 995 

I_Verbrechen _Vergehen I 
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Del i ktsgruppe gegen Leib u n d  Leben 

Geklärte Fälle 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 377 400 422 405 378 

Vergehen 76 . 1 94 78 .757 75.348 77 . 1 33 75.964 

Summe 76 .571 79 . 1 57 75.770 77. 538 76 .342 

Tabelle 41 

Verbrechen gegen Lei b und Leben 

Aufklärungsquoten 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr  1 994 Jahr 1 995 

Mord § 75 StGB 92% 93% 96% 96% 95% 

Totschlag § 76 StGB - 1 00% 1 00% 1 00% -
Körperverletzung m it 1 00% 95% 88% 94% 97% Dauerfolg_en § 85 StGB 
Körperverletzung mit 
tödl ichem Ausgang 95% 85% 1 00% 86% 1 00% 
§ 86 StGB 
Absichtl iche schwere 
Körperverletzung § 92% 94% 94% 92% 92% 
87 StGB 
Sonstige Verbrechen 

88% 88% 97% 87% 92% qeqen Leib und Leben 

Tabelle 42 

Gemessen an i nternationalen Ergebnissen läßt s ich feststellen , daß d ie 
Aufklärungsquoten bei den Verbrechen gegen Leib und Leben als hoch zu 
bezeichnen sind , wozu natürlich zu bemerken ist, daß d ie hohe Aufklärungsquote bei 
den Verbrechen gegen Leib und Leben auch darauf zurückzuführen ist, daß sich 
etwa d ie als Mord angezeigten Verbrechen in drei Viertei l  a l ler Fälle im sozialen 
Nahraum ereignen, wobei sich vermehrte Anknüpfungspunkte für d ie Aufklärung 
d ieser Verbrechen ergeben .  

So bedeutet etwa d ie hohe Aufklärungsquote bei den Verbrechen gegen Leib und 
Leben,  daß insgesamt nur  24 Fäl le gegen Leib und Leben im Vorjahr n icht geklärt 
werden konnten .  

Beschränkt man d ie Aussage auf das Verbrechen des Mordes , der eine 
Aufklärungsquote von 95 % aufweist, zeigt sich , daß von 1 68 bekanntgewordenen 
Morden und Mordversuchen 8 Fälle n icht aufgeklärt werden konnten,  wobei immer 
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noch die Mögl ichkeit besteht, daß der eine oder andere Fal l zu einem späteren 
Zeitpunkt einer Klärung zugeführt werden kann .  

2.2.2 Ermittelte Tatverdächtige 

Verbrechensg ru ppe gegen Leib und Leben 

Absolute Zah len der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in  Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  34 34 35 29 24 

1 9  - unter 25 90 80 74 71  63 

25 - unter 40 1 73 1 92 200 204 1 92 

40 und darüber 1 00 1 09 1 27 1 1 7 1 1 7  

Summe 397 41 5 436 421 396 

Tabelle 43 

Vergehensgru ppe gegen Lei b  und Leben 

Absolute Zah len der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

1 4  - unter 1 9  6 .383 6.504 6 .439 6 .81 6 6.499 

1 9  - unter 25 1 8.693 1 8.639 1 7 .044 1 6 .556 1 5 .925 

25 - unter 40 30.61 7 3 1 .74 1  30 .81 9 31 .836 3 1 .989 

40 und darüber 25.91 5  26.671 25.422 26.256 26. 1 50 

Summe 81 .608 83.555 79.724 8 1 .464 80.563 

Tabelle 44 
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Del i ktsgruppe gegen Lei b und Leben 

Absolute Zahlen der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  6 .4 1 7  6. 538 6 .474 6 .845 6 .523 

1 9 - unter 25 1 8.783 1 8 .71 9 1 7 . 1 1 8  1 6.627 1 5. 988 

25 - unter 40 30.790 31 . 933 3 1 .01 9  32.040 32. 1 81 

40 und darüber 26.01 5 26.780 25 .549 26.373 26.267 

Summe 82.005 83.970 80 . 1 60 81 .885 80.959 

Tabelle 45 

Verbrechensgruppe gegen Lei b  und Leben 

Altersstruktur in Prozent 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  8,6% 8,2% 8,0% 6,9% 6, 1 %  

1 9  - unter 25 22,7% 1 9,3% 1 7,0% 1 6,9% 1 5,9% 

25 - unter 40 43,6% 46,3% 45,9% 48,5% 48,5% 

40 und darüber 25,2% 26,3% 29, 1 %  27,8% 29,5% 

Summe 1 00,0% 1 00 ,0% 1 00,0% 1 00,0% 1 00,0% 

Tabelle 46 

Vergehensgru ppe gegen Lei b  und Leben 

Altersstruktur in Prozent 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991  Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

1 4  - unter 1 9  7 ,8% 7,8% 8, 1 %  8,4% 8, 1 %  

1 9  - unter 25 22,9% 22 ,3% 21 ,4% 20,3% 1 9 ,8% 

25 - unter 40 37,5% 38,0% 38,7% 39, 1 %  39,7% 

40 und darüber 3 1 ,8% 3 1 ,9% 31 ,9% 32,2% 32,5% 

Summe 1 00 ,0% 1 00,0% 1 00,0% 1 00,0% 1 00,0% 

Tabelle 47 
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Del i ktsgru ppe gegen Leib und Leben 

Altersstruktur in P rozent 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  7,8% 7,8% 8, 1 %  8,4% 8, 1 %  

1 9  - unter 25 22,9% 22,3% 2 1 ,4% 20,3% 1 9,7% 

25 - unter 40 37,5% 38,0% 38,7% 39, 1 %  39,7% 

40 und darüber 3 1 ,7% 3 1 ,9% 3 1 ,9% 32 ,2% 32,4% 

Summe 1 00,0% 1 00,0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 1 00,0% 

Tabelle 48 

Die Altersstruktur bei der Verbrechensgruppe gegen Leib  und Leben zeigt im 
Vergleich zu anderen Altersstrukturen ausgeprägte Besonderheiten.  

So umfassen im Bereich al ler Verbrechen d ie über 25jährigen Tatverdächtigen 
55,9 % aller Tatverdächtigen; in der Verbrechensgruppe gegen Leib  und Leben läßt 
sich ein Prozentsatz von 78,0 % errechnen, d .h .  die Verbrechen gegen Leib und 
Leben bi lden eine Deliktsform,  d ie im Vergleich mit der von den Verbrechen gegen 
fremdes Eigentum dominierten Deliktsgruppe al ler Verbrechen von Personen verübt 
werden, d ie schon ein höheres Alter aufweisen . I nsbesondere fäl lt d ie relativ hohe 
Belastung der Tatverdächtigen auf, d ie älter als 40 Jahre s ind,  da der prozentuelle 
Antei l  d ieser Tatverdächtigen mit 29,5 % ausgewiesen wird , während im Bereich der 
gesamten Verbrechen d ieser Tätergruppe nur ein Prozentantei l von 1 8,2 % 
zukommt. 

2.3 Delikte gegen fremdes Vermögen 

2.3.1 Bekanntgewordene strafbare Handlungen 

Prozentuel ler Antei l  der Verbrechen gegen fremdes Verm ögen a n  

g lobalen Werten d e r  Kri m i na l ität 

Vergleichskategorie Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Gesamtkrim inal ität 20,8% 22,0% 20,7% 1 9 ,7% 1 9, 3% 

Verbrechen 93,8% 92,7% 89, 1 %  92,2% 92,5% 

Al le strafbaren 
Handlungen gegen 30, 1 %  32,2% 31 ,0% 29, 1 %  28,7% 
fremdes Vermögen 

Tabelle 49 
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Prozentuel ler Antei l  der Vergehen gegen fremdes Vermögen an 

globalen Werten der Krim i nal ität 

Vergleichskategorie Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Gesamtkriminal ität 48,4% 46,3% 46 , 1 %  48, 1 %  48,0% 

Vergehen 62,2% 60,7% 60, 1 %  6 1 , 1 %  60,6% 

Alle strafbaren 
Handlungen gegen 69,9% 67 ,8% 69,0% 70 ,9% 7 1 ,3% 
fremdes Vermögen 

Tabelle 50 

Prozentuel ler Antei l  der Del i kte gegen fremdes Vermögen a n  der 

Gesamtkrimina l ität 

Verg leichskategorie Jahr 1 991  Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Gesamtkriminal ität 69,2% 68,3% 66,9% 67 ,8% 67,3% 

Tabelle 51 

Alle obigen Tabel len lassen die zah len- und gewichtsmäßige Bedeutung in der 
Dominanz der Delikte gegen fremdes Vermögen erkennen . 

Vorerst läßt sich d ie Bedeutung der Verbrechen gegen fremdes Vermögen 
insbesondere daraus ersehen , daß al le jene Verbrechenstatbestände, welche n icht 
zu den Verbrechen gegen fremdes Vermögen zuzurechnen s ind , nur  7 ,5 % al ler 
Verbrechen umfassen .  

Innerhalb der Verbrechen gegen fremdes Vermögen kommt wiederum dem 
Einbruchsdiebstahl d ie zah lenmäßig größte Bedeutung zu , da von al len Verbrechen 
gegen fremdes Vermögen 91 ,2 % zu Lasten der Diebstäh le durch Einbruch gehen,  
wobei d iese Erscheinung jedoch ein Spezifikum darstel lt , das auf d ie Systematik des 
StGB zurückzuführen ist. 

Der prozentuelle Antei l der Verbrechen gegen fremdes Vermögen an al len Delikten 
gegen fremdes Vermögen mit mehr als % zeigt einerseits, welch großen Einfluß d ie 
Verbrechen des Einbruchsdiebstahls auf d ie innere Struktur der 
Eigentumskrim inal ität ausüben , und andererseits, daß ca. % al ler Eigentumsdelikte 
den minderschweren Vergehenstatbeständen zuzurechnen s ind . 

Aber auch d ie Vergehen gegen fremdes Vermögen zeigen an hand der obigen 
Tabelle ihre zahlenmäßig überragende Bedeutung. Dies zeigt s ich etwa darin ,  daß 
d ie Vergehen gegen fremdes Vermögen rund 50 % der Gesamtkriminal ität und fast 
2/3 aller Vergehenstatbestände b i lden . Alle Del ikte gegen fremdes Vermögen 
umfassen immerhin rund 2/3 der Gesamtkriminal ität. 
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Man kann daher sagen , daß d ie Entwicklung der Deliktsgruppe gegen fremdes 
Vermögen und darüber h inaus auch in  etwas abgeschwächter Weise d ie 
Gesamtgruppe der Verbrechen weitgehend von der Entwicklung der Verbrechen des 
Einbruchd iebstahls abhängen . 

Del i ktsgruppe gegen fremdes Vermögen 

Verbrechen 
Vergehen 
Summe 

Tabelle 52 

Absolute Zahen 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 

97.596 1 1 0 .503 1 02 .325 

226.842 232.768 227.788 

324.438 343.271 330. 1 1 3  

Deliktsgruppe gegen fremdes Vermögen 
Absolute Zahlen 

99.460 

242.495 

341 .955 

Jahr 1 995 

93.976 

233.363 

327.339 

350. 000 -y--------------------------, 

300. 000 +-----1 

250. 000 

200. 000 +-----

1 50.000 

1 00.000 

50.000 

o 
Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

• Verbrechen • Vergehen D Summe 

III-82 der Beilagen und Zu III-82 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdok. Teil 1 (gescanntes Original) 57 von 322

www.parlament.gv.at



- 55 -

Del i ktsgruppe gegen fremdes Vermögen 

Absolute Zahlen 

Veränderungen zum Vorjahr 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 2,2% 1 3,2% -7,4% -2 ,8% -5,5% 

Vergehen 0,8% 2,6% -2, 1 %  6 ,5% -3,8% 

Summe 1 ,2% 5,8% -3,8% 3,6% -4 ,3% 

Tabel le 53 

Aus den obigen Tabellen läßt sich unschwer erkennen, daß d ie Del iktsgruppe gegen 
fremdes Vermögen im Berichtsjahr zurückgegangen sind . 

Außerdem sol l  aber auch n icht übersehen werden, daß trotz des Auftretens der Fälle 
von Serienbetrug im Bundesland Salzburg von rund 7.500 Fällen (siehe oben) al le 
ausgewiesenen Deliktsgruppen Rückgänge aufweisen.  

Del i ktsgru ppe gegen fremdes Vermögen 

Häufigkeitszah len 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 1 .264 1 .4 1 2  1 .298 1 .245 1 . 1 70 

Vergehen 2 .939 2 .975 2 .889 3.034 2 .906 

Summe 4.204 4 .387 4. 1 87 4.279 4 .077 

Tabelle 54 

Del i ktsgru ppe gegen fremdes Vermögen 

Häufigkeitszahlen 

Veränderung zum Vorjahr 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 1 ,0% 1 1 ,7% -8, 1 %  -4 , 1 %  -6,0% 

Vergehen -0,5% 1 ,2% -2,9% 5 ,0% -4,2% 

Summe 0,0% 4,4% -4,6% 2,2% -4,7% 

Tabelle 55 
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Geht man auf die Erläuterungen zur Häufigkeitszahl im Tei l 1 des 
Sicherheitsberichtes zurück, kann  man d ie Häufigkeitszah l  auch so zum Ausdruck 
bringen,  daß ca . 1 % der Wohnbevölkerung von einem Verbrechen gegen fremdes 
Vermögen und 3 bzw. 4 % von einem Vergehen oder e inem Del ikt gegen fremdes 
Vermögen involviert waren .  

Die etwas höheren prozentuellen Rückgänge der Häufigkeitszahlen in den obigen 
Tabellen im Vergleich mit den absoluten Zah len ,  läßt erkennen, daß d ie 
Bevölkerungszah len im Berichtsjahr etwas gestiegen s ind .  

Verbrechen gegen fremdes Vermögen 

Absolute Zahlen 

Strafbare Handlungen 
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 

Schwere Sachbeschädi-
1 06 1 52 97 148 1 23 gung § 1 26 StGB 

Schwerer Diebstah l  
368 283 331 343 299 § 1 28 StGB 

Diebstahl durch Einbruch 
90. 1 39 1 02 .297 94 .005 90. 1 62 85.709 § 1 29 Z 1 -3 StGB 

Qualifizierter Diebstah l  
1 .503 1 .582 1 .734 2. 1 73 1 .961 §§ 1 29 Z 4, 1 30 StGB 

Räuberischer Diebstah l  
4 1 0  400 408 379 342 

§ 1 31 StGB 
Raub §§ 1 42,  1 43 StGB 1 .938 2 .328 2 .054 2 .063 1 .776 

Erpressung §§ 1 44 , 145 StGB 272 388 401 4 1 6  402 
Qualifizierter Betrug 

2.384 2 .576 2 .837 3. 1 33 2 .885 �� 1 47 (3), 1 48 StGB 
Sonstige Verbrechen 

476 497 458 643 479 gegen fremdes Vermögen 

Tabelle 56 
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Verbrechen gegen fremdes Vermögen 

Absolute Zahlen 

Veränderung zum Vorjahr 
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 

Strafbare Handlungen 
1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 

Schwere Sachbeschädi- 1 03,8% 43,4% -36,2% 52,6% -1 6,9% Igung § 1 26 StGB 
Schwerer Diebstah l  43,2% -23, 1 %  1 7,0% 3,6% -1 2 ,8% � 1 28 StGB 
Diebstah l  durch Einbruch 1 , 1 %  1 3,5% -8, 1 %  -4, 1 %  -4,9% I� 1 29 Z 1 -3 StGB 
Qual ifizierter Diebstahl  

8,8% 5,3% 9,6% 25 ,3% -9,8% I�� 1 29 Z 4, 1 30 StGB 
Räuberischer Diebstahl  

-5 ,5% -2,4% 2 ,0% -7 , 1 %  -9,8% I� 1 3 1 StGB 
Raub §§ 142 ,  1 43 StGB 2 ,9% 20, 1 %  -1 1 ,8% 0,4% -1 3 ,9% 

Erpressung §§ 1 44 , 1 45 StGB -29,2% 42,6% 3,4% 3,7% -3,4% 
Qual ifizierter Betrug 

47,4% 8, 1 %  1 0, 1 %  1 0 ,4% -7,9% I§§ 1 47 (3) , 1 48 StGB 
Sonstige Verbrechen 

48,8% 4,4% -7,8% 40,4% -25 ,5% Igegen fremdes Vermögen 

Tabel le 57 
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Verbrechen gegen fremdes Vermögen 

Häufigkeitszahlen 
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 

Strafbare Handlungen 
1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 

Schwere Sachbeschädi- 1 2 1 2 2 Igung § 1 26 StGB 
Schwerer Diebstah l  5 4 4 4 4 I§ 1 28 StGB 
Diebstah l  durch Einbruch 1 . 1 68 1 .307 1 . 1 92 1 . 1 28 1 .067 I§ 1 29 Z 1 -3 StGB 
Qualifizierter Diebstah l  1 9  20 22 27 24 I§§ 1 29 Z 4, 1 30 StGB 
Räuberischer Diebstah l  5 5 5 5 4 I§ 1 3 1 StGB 
Raub §§ 1 42,  1 43 StGB 25 30 26 26 22 
Erpressung §§ 1 44 , 145 StGB 4 5 5 5 5 
Qual ifizierter Betrug 3 1  33 36 39 36 I§§ 1 47 (3), 148 StGB 
Sonstige Verbrechen 6 6 6 8 6 Iqegen fremdes Vermögen 

Tabelle 58 
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Verbrechen gegen fremdes Vermögen 

Häufigkeitszahlen 

Veränderung zum Vorjahr 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Schwere Sachbeschäd i- 37,3% 41 ,4% -36 ,7% 50,5% -1 7 ,3% gung § 1 26 StGB 
Schwerer Diebstah l  58 ,9% -24, 1 %  1 6 , 1 %  2 ,2% - 1 3,2% § 1 28 StGB 
Diebstahl durch Einbruch -0 , 1 %  1 1 ,9% -8,8% -5,4% -5,4% § 1 29 Z 1 -3 StGB 
Qual ifizierter D iebstah l  8 ,2% 3,8% 8,8% 23 ,6% -1 0 ,2% 
I§§ 1 29 Z 4, 1 30 StGB 
Räuberischer Diebstahl -1 1 , 5% -3,8% 1 ,2% -8,4% -1 0,2% I§ 1 3 1  StGB 
Raub §§ 1 42 ,  1 43 StGB 0,4% 1 8,5% - 12 ,4% -0,9% -1 4,3% 
Erpressung -29,5% 40,7% 2,6% 2 ,3% -3,8% §§ 1 44 ,  1 45 StGB 
Qual ifizierter Betrug 47 , 1 %  6,6% 9,3% 9,0% -8,4% I §§ 1 47 (3) , 148 StGB 
Sonstige Verbrechen 54,2% 3 ,0% -8,5% 38 ,5% -25,9% Igegen fremdes Vermögen 

Tabelle 59 

Die obigen Tabellen weisen die einzelnen Verbrechenstatbestände gegen fremdes 
Vermögen aus. Daraus ergibt sich auch d ie bereits mehrfach angesprochene 
Tatsache des zah lenmäßigen Übergewichts der Verbrechen des 
Einbruchdiebstah les auf Grund der gesetzlichen Defin ition im StGB .  Weiters erg ibt 
sich jedoch , daß d ie Einbruchsdiebstäh le so wie al le anderen ausgewiesen 
Verbrechenstatbestände im Berichtsjahr Rückgänge aufweisen . 

Bedenkt man, daß der Rückgang der Verbrechen gegen fremdes Vermögen 5 .484 
Fälle und jene des Einbruchsdiebstah les 4.453 Fälle beträgt, zeigt sich, daß der 
Rückgang der Verbrechen gegen Leib und Leben voral lem auf die Entwicklung der 
Einbruchsdiebstäh le beruht. 

Im sogenannten Qual ifizierten Diebstah l  ist der Diebstah l  mit Waffen ,  der 
gewerbsmäßige und Bandendiebstah l  enthalten ,  wobei nicht d ifferenziert werden 
kann ,  in welchem quantitativen Verhältnis d iese drei Erscheinungsformen 
zueinander stehen.  Es ist jedoch wahrschein l ich , daß sich durch den Wegfal l  der 
Qual ifizierung des Gesel lschaftsdiebstah ls gem. § 1 27 StGB gem. dem 
Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 eine Qual ifikationsänderung bei der Anzeige von 
Diebstäh len ergeben hat, wodurch sich (zumindest ein Teil des ausgewiesenen 
Anstiegs) durch eine Qual ifikationsänderung erklären l ieße. 
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Von besonderem Interesse erscheint auch der nennenswerte Rückgang von 287 
Fäl len des Raubes im Vergleich zum Vorjahr. Nachdem d ieser im Jahre 1 992 den 
bisherigen zahlenmäßigen Höhepunkt zeigte. Der für das Berichtsjahr ausgewiesene 
werte stel lt im fünfjährigen Beobachtungszeitraum den niedrigsten Wert dar. Gerade 
der Beobachtung der Entwicklung des Raubes kommt erhebliche Bedeutung zu, da 
der Raub als strafbare Handlung, d ie sich sowohl  gegen d ie körperl iche I ntegrität als 
auch das Eigentum richtet, oftmals als ein Schlüsseldelikt zur Einschätzung der 
Sicherheit angesehen wird ; wobei ein Drittel der Raubüberfäl le dem schweren Raub 
(§ 143 StGB) zuzurechnen ist. 

Betrachtet man d ie Raubdel ikte gem. ihrer Begehungsform , so zeigt sich 
erwartungsgemäß, daß der Raub an Passanten dominiert. 

Zieht man wieder die Angaben über die Opfer zu Rate zeigt sich, daß J ugend l iche 
am stärksten gefährdet sind , Opfer eines Raubüberfa l les zu werden.  In der 
Altersgruppe über 65 Jahre sind eindeutig die weibl ichen Opfer am stärksten 
gefährdet. 

H ierbei darf jedoch nicht vergessen werden, daß sich gerade jene Altersgruppe 
vermehrt in der Öffentlichkeit aufhält, wodurch d ie Opferneigung wächst. 

Die übrigen Verbrechensformen des Diebstahls weisen statistisch gesehen so kleine 
Zahlen auf, daß aus einem Anstieg oder Absinken der ausgewiesenen Werte in 
Folge der Zufal lseinflüsse keine Aussagen zu einem al lfäll igen Trend gemacht 
werden können . 

2.3.2 Geklärte strafbare Handlungen 

Del iktsg ruppe gegen fremdes Vermögen 

Aufklärungsquoten 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 22,0% 20,9% 22,0% 24,5% 25,0% 

Vergehen 34,4% 35,4% 36,3% 40,0% 39,8% 

Summe 30,7% 30,7% 3 1 ,9% 35,5% 35,6% 

Tabelle 60 
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Deliktsgruppe gegen fremdes Vermögen 
Aufklärungsquote 

40,0% -.----------

35,0% 

30,0% 

25,0% 

20,0% 

1 5,0% 

1 0,0% 

5,0% 

0,0% -'-----

Jahr 1 995 

• Verbrechen .Vergehen 0 Summe 

Del iktsg ruppe gegen fremdes Vermögen 

Geklärte Fäl le 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 

Verbrechen 2 1 .484 23. 1 27 22.547 24 .341  
Vergehen 78. 1 33 82 .334 82 .784 97.0 1 1 
Summe 99.6 1 7  1 05.461 1 05.331 1 2 1 .352 

Tabelle 61 

Jahr 1 995 

23.530 
92.970 

1 1 6 .500 
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Del i ktsg ru ppe gegen fremdes Vermögen 

Geklärte Fälle 

Veränderung zum Vorjahr 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 1 0 ,4% 7,6% -2,5% 8,0% -3,3% 
Vergehen 3,0% 5,4% 0,5% 1 7,2% -4,2% 
Summe 4,5% 5,9% -0 , 1 %  1 5,2% -4,0% 

Tabelle 62 

Die Aufklärungsquoten des Berichtsjahres zeigen gegenüber dem Vorjahr nur ganz 
geringe Änderungen. 

Zu den Aufklärungsquoten der Del ikte gegen fremdes Vermögen ist auch auf d ie 
Tatsache der Serienbetrugsfälle zu verweisen,  d ie so gut wie a l le als geklärt 
angezeigt wurden. 

Aber selbst bei Abzug d ieser Fälle ergäbe sich bei den Delikten gegen fremdes 
Vermögen eine Aufklärungsquote von 34, 1  % statt 35,6 %, was gegenüber den 
Jahren 1 991  bis 1 993 immer noch eine Verbesserung darstellen würde. 

Verbrechen gegen fremdes Vermögen 

Aufklärungsquoten 

Strafbare Handlungen 
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 

Schwere Sachbeschädi- 48% 59% 38% 70% 1 8% Igung § 1 26 StGB 
Schwerer Diebstah l  53% 42% 46% 52% 50% I§ 1 28 StGB 
Diebstahl durch Einbruch 1 7% 1 7% 1 7% 1 8% 20% § 1 29 Z 1 -3 StGB 
Qualifizierter Diebstah l  1 02% 95% 95% 97% 95% 
§§ 1 29 Z 4, 1 30 StGB 
Räuberischer Diebstah l  70% 68% 73% 70% 73% I§ 1 31 StGB 
Raub §§ 142,  1 43 StGB 36% 31 % 36% 44% 43% 
Erpressung §§ 1 44, 1 45 StGB 73% 73% 76% 81 % 72% 
Qualifizierter Betrug 96% 95% 95% 1 0 1 %  94% I§§ 1 47 (3), 1 48 StGB 
Sonstige Verbrechen 1 05% 98% 98% 99% 1 00% 

Igegen fremdes Vermögen 

Tabelle 63 
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Bei Betrachtung der obigen Tabelle läßt sich feststel len ,  daß d ie einzelnen 
Verbrechenstatbestände gegen fremdes Vermögen sehr untersch iedl iche 
Aufklärungsquoten aufweisen . Die hauptsächl iche Ursache ist h ierbei darin zu 
sehen, daß bei den Verbrechen der Erpressung und des Betruges der 
Tatverdächtige dem Geschäd igten meist in i rgendeiner Weise Anknüpfungspunkte 
für d ie Täterausforschung gefunden werden können,  während insbesondere bei den 
Einbruchsd iebstäh len d ie Tatverdächtigen nicht s ichtbar in Erscheinung treten ,  
wodurch der Aufklärungserfolg wesentlich beeinflußt wird .  

Zu den Aufklärungsquoten des Qual ifizierten Diebstahls gemäß der obigen Tabelle 
ist vorerst auszuführen, daß das Verbrechen des qualifizierten Diebstahls s ich aus 
folgenden Delikten zusammensetzt : 

1 .  Bewaffneter Diebstahl  
2.  Bandendiebstahl  
3 .  Gewerbsmäßiger Diebstah l  

D ie Qual ifikation a ls  bewaffneter, banden- oder gewerbsmäßiger Diebstahl kann in 
der Regel erst bei Klärung des D iebstahls erfolgen , wodurch s ich auch die auffal lend 
hohen Aufklärungsquoten erklären lassen.  

Bei Klärung e iner größeren Serie von Diebstählen obiger Kategorien, welche im 
Vorjahr oder zu einem noch früheren Zeitpunkt begangen und zum damaligen 
Zeitpunkt bereits als bekanntgewordene strafbare Hand lungen anderer 
strafrechtlicher Qual ifikation für d ie Pol izeil iche Kriminalstatistik gemeldet wurden, 
kann es zu einer rechnerischen Ü berhöhung der Aufklärungsquoten des 
Verbrechens des Qual ifizierten Diebstah ls kommen. 

2.3.3 Erm ittelte Tatverdächtige 

Verbrechensg ru ppe gegen fremdes Vermögen 

Anzahl der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991  Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

1 4  - unter 1 9  2 . 705 3. 1 29 3 . 1 1 4 3 .729 3.551 
1 9  - unter 25 3.382 3.633 3.676 3.6 1 9  3 .044 
25 - unter 40 3.770 4.284 4.270 4.541 4.524 
40 und darüber 1 .587 1 .875 1 .885 2. 1 1 2 2.267 
Summe 1 1 .444 1 2 .92 1  1 2 .945 1 4 .001  1 3. 386 

Tabelle 64 
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Vergehensgruppe gegen fremdes Vermögen 

Anzah l  der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  9 .31 1 1 0 .096 9 .537 1 0.063 1 0.932 
1 9  - unter 25 1 2 .47 1 1 3. 1 50 1 1 .880 1 1 .0 1 6  9 .820 
25 - unter 40 20.406 22.444 21 .599 2 1 . 554 20.333 
40 und darüber 1 6.344 1 7.685 1 6.805 1 6.900 1 6.577 
Summe 58.532 63.375 59 .821 59.533 57 .662 

Tabelle 65 

Deliktsgruppe gegen fremdes Vermögen 

Anzahl der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jatlr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14  - unter 1 9  1 2.01 6  1 3 .225 1 2 .651 1 3 .792 1 4.483 
1 9  - unter 25 1 5.853 1 6.783 1 5.556 14 .635 1 2 .864 
25 - unter 40 24. 1 76 26.728 25.869 26 .095 24.857 
40 und darüber 1 7.931 1 9.560 1 8.690 · 1 9 . 0 1 2  1 8.844 
Summe 69.976 76.296 72.766 73.534 7 1 .048 

Tabelle 66 

Verbrechensg ru ppe gegen fremdes Vermögen 

Altersstruktur 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  23,6% 24,2% 24, 1 %  26,6% 26,5% 
1 9  - unter 25 29,6% 28, 1 %  28,4% 25,8% 22,7% 
25 - unter 40 32,9% 33,2% 33,0% 32,4% 33,8% 
40 und darüber 1 3 ,9% 1 4,5% 1 4,6% 1 5, 1 % 1 6,9% 
Summe 1 00,0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 1 00,0% 1 00,0% 

Tabelle 67 
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Vergehensg ruppe gegen fremdes Vermögen 

Altersstruktur 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  1 5 ,9% 1 5 , 9% 1 5 ,9% 1 6 ,9% 1 9 ,0% 

19 - unter 25 21 ,3% 20,7% 1 9 , 9% 1 8 , 5% 1 7 ,0% 

25 - unter 40 34 ,9% 35,4% 36 , 1 %  36 ,2% 35 ,3% 

40 und darüber 27,9% 27,9% 28, 1 %  28,4% 28,7% 

Summe 1 00,0% 1 00,0% 1 00,0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 

Tabelle 68 

Del iktsg ruppe gegen fremdes Verm ögen 

Altersstruktu r 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  1 7,2% 1 7, 3% 1 7 ,4% 1 8 ,8% 20,4% 

1 9  - unter 25 22 ,7% 22 ,0% 21 ,4% 1 9 ,9% 1 8 , 1 % 

25 - unter 40 34,5% 35,0% 35,6% 35,5% 35,0% 

40 und darüber 25 ,6% 25,6% 25 ,7% 25,9% 26 ,5% 

Summe 1 00 ,0% 1 00,0% 1 00,0% 1 00 ,0% 1 00,0% 

Tabelle 69 

Bei der Altersstruktur der ermittelten Tatverdächtigen bei den Verbrechen zeigt s ich 
das d iese ähnl ich jener für al le Verbrechen ist, wobei d ie 1 4  b is unter 1 9jährigen 
noch deutl icher belastet s ind ,  daß wiederum durch den domin ierenden Einfluß des 
Einbruchdiebstah les bewirkt wird . Es zeigt sich somit auch für d ie Altersstruktur, daß 
d ie Alterssch ichtung der Tatverdächtigen von Verbrechen gegen fremdes Vermögen 
auch d ie Altersstruktur der Gesamtgruppe der Verbrechen beeinflußt. Ähnliche 
Feststel lungen lassen sich auch für die Vergehen und al le Delikte gegen fremdes 
Vermögen feststellen . 

Aber auch beim Vergleich der Altersstrukturen innerhalb der Del iktsgruppen lassen 
sich charakteristische Merkmale feststel len, da bei den Verbrechen gegen fremdes 
Vermögen vor allem die Jugendl ichen und d ie Altersgruppe der 1 9  bis unter 
25jährigen verstärkt in Erscheinung treten (zusammen fast d ie Hälfte a l ler 
Tatverdächtigen) wobei d ie g leichen Altersgruppen bei den Vergehen und al len 
Delikten gegen fremdes Vermögen b loß etwa 1 /3 al ler Tatverdächtigen umfassen . 

Zu den Angaben über die Tatverdächtigen ist aber auch einschränkend anzumerken ,  
daß neben den oben angeführten Mängeln der Zählung der Tatverdächtigen auch 
d ie Tatsache der tei lweise geringen Aufklärungsquoten h inzutritt, d ie eine erhöhte 
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Unsicherheit h ins ichtl ich der Aussagekraft der Angaben zu den Tatverdächtigen 
zeitigt. 

2.3.4 Ausgewählte Formen des Einbruchsdiebstahls 

Vom strafrechtl ichen Standpunkt aus gesehen, stel len d ie Verbrechen des 
Einbruchsdiebstahls eine einheitl iche Kategorie del iktischer Handlungen dar. 
Kriminologisch - kriminal istisch zeigt s ich jedoch , daß sich d iese Verbrechensgruppe 
aus stark heterogenen Begehungsformen zusammensetzt, welche h insichtlich der 
Schadenshähe oder der kriminel len Potenz erhebl iche Untersch iede aufweisen . 

So ist etwa bei E inbruchsd iebstäh len zu beachten, daß viele Gegenstände, d ie 
Angriffsobjekte von Einbruchsd iebstählen darstellen , sich mehr oder minder 
ungeschützt und oftmals auch unzureichend gesichert auf der Straße befinden oder 
von der Straße aus den kriminel len Angriffen preisgegeben sind . 

Die folgende Tabelle bringt zur Erläuterung der obigen Aussage eine Aufgl iederung 
von Einbruchsd iebstählen, welche der obigen Begriffsabgrenzung entsprechen. 

Bekan ntgewordene E i n bru chsd iebstähle m it dem Tatort "Straße" 

Absolute Zahlen 

Diebstähle durch 
Jahr 1 991 Jah r  1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jah r 1995 

Einbruch 

von Kraftwagen 2 .002 2 . 592 2 .458 2 . 091 1 .835 

von Krafträdern 646 7 14  763 864 683 

von Kfz-Teilen 1 . 099 834 1 . 1 24 999 1 .009 
von Gegenständen 26.885 3 1 . 370 27.429 24 .6 1 8  20.804 
aus Kfz 
von Fahrrädern 6 .939 1 1 .0 1 2  9 .662 9 .935 7 .970 

aus Kiosken 986 1 .006 1 .0 1 8 1 . 1 80 1 .093 

aus Auslagen 658 857 795 669 595 

aus Automaten 2 .039 1 .775 2 .096 1 .843 1 .804 
in Bauhütten oder 2.439 2 .781 3 .078 3 .342 3.074 
Lagerplätzen 
in Zeitungs- 1 .348 1 .758 1 .467 2 .988 4 .697 
ständerkassen 
Summe 45 .041 54.699 49.890 48 .529 43.564 

Tabelle 70 
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Bekan ntgewordene E i n bruchsd iebstä h le m it dem Tatort "Straße" 

in absol uten Zah len 

Absolute Zahlen 

Veränderung zum Vorjahr 

Diebstähle durch 
Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Einbruch 

von Kraftwagen 47, 1 %  29,5% -5,2% - 14 ,9% - 1 2 ,2% 

von Krafträdern -3 , 3% 1 0 ,5% 6 ,9% 1 3 ,2% -20 ,9% 

von Kfz-Teilen 1 4, 8% -24, 1 %  34, 8% - 1 1 , 1 %  1 , 0% 
von Gegenständen 

1 ,4% 1 6 ,7% -1 2,6% -1 0,2% - 1 5 ,5% aus Kfz 
von Fahrrädern 20,4% 58,7% -1 2 ,3% 2 ,8% - 1 9 ,8% 

aus Kiosken -3, 5% 2 ,0% 1 ,2% 1 5 ,9% -7 ,4% 

aus Auslagen -8,6% 30,2% -7 ,2% -1 5 ,8% -1 1 , 1 %  

aus Automaten -6 , 0% -1 2 ,9% 1 8 , 1 %  - 12 , 1 %  -2 , 1 %  
in Bauhütten oder 

-9 ,5% 14 ,0% 1 0 ,7% 8 ,6% -8,0% Lagerplätzen 
in Zeitungs-

56 ,0% 30,4% -1 6,6% 1 03 ,7% 57,2% ständerkassen 
Summe 5,4% 2 1 ,4% -8, 8% -2 ,7% - 1 0,2% 

Tabelle 71  
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Bekan ntgewordene E i n bruchsdiebstähle m it dem Tatort "Straße" 

in absoluten Zah len 

Häufigkeitszahlen 

Diebstähle durch 
Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Einbruch 

von Kraftwagen 25,9 33, 1  31 ,2 26,2 22,9 

von Krafträdern 8,4 9 , 1  9 ,7  1 0,8 8 ,5 

von Kfz-Teilen 1 4,2 1 0,7  14 ,3  1 2,5  1 2,6 
von Gegenständen 348,3 400,9 347 ,9  308, 1 259, 1 
aus Kfz 
von Fahrrädern 89,9 1 40,7 1 22 ,5  1 24,3 99,3 

aus Kiosken 1 2,8 1 2,9  1 2 ,9 1 4,8  1 3,6 

aus Auslagen 8 ,5  1 1 ,0 1 0 , 1  8 ,4 7,4 

aus Automaten 26 ,4 22,7 26 ,6 23, 1  22,S 
in Bauhütten oder 

3 1 ,6  35 ,5 39 ,0 41 ,8  38,3 Lagerplätzen 
in Zeitungs- 1 7, 5  22,5 1 8,6 37,4 58,S ständerkassen 

Tabelle 72 

Als weitaus häufigste Form der Einbruchsd iebstähle mit Tatort "Straße" stellt s ich -
sowie schon in den Vorjahren - der Einbruchsdiebstah l  von Gegenständen aus 
Kraftfahrzeugen dar, welcher a llerd ings im Berichtsjahr einen Rückgang um 3.81 4 
Fälle aufweist, gefolgt von den Diebstäh len von Fahrrädern durch Einbruch . Es soll 
aber auch angemerkt werden, daß der im Berichtsjahr ausgewiesene Wert für 
Diebstähle von Gegenständen aus Kfz durch Einbruch den n iedrigsten Wert im 
Vergleichszeitraum darstellt, wobei noch zu bedenken ist, daß d ie Anzahl der 
zugelassenen Kfz und somit d ie Diebstah lsgelegenheiten noch weiter gestiegen 
sind . 

Außerdem läßt sich berechnen, daß mehr als n icht ganz X aller Einbruchsdiebstäh le 
im Berichtsjahr Diebstähle von Gegenständen aus Kfz durch Einbruch darstel len. 
Ungeachtet der Tatsache, daß d iese Del ikte für den Betroffenen zweifelsohne 
unangenehm sind , selbst wenn eine schadensmäßige Deckung durch eine 
Versicherung besteht, muß man dennoch objektiver Weise zum Ausdruck bringen, 
daß d iese Del ikte - ungeachtet ihrer strafrechtlichen Qual ifikation als Verbrechen -
gemessen an der "Schwere" doch eher im unteren Bereich der Kriminal ität 
anzusiedeln s ind . 

Obwohl d ie Diebstähle von Gegenständen aus Kfz pri nzipiel l den präventablen 
Del ikten zuzurechnen s ind,  darf im Hinbl ick auf d ie Anzahl  der s ich auf offener 
Straßen befindl ichen Kfz, dennoch bezweifelt werden, daß d ies mit rein pol izei l ichen 
Mitteln erreichbar ist. 
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Zur Einschätzung d ieser Kriminal itätsform erscheint es s innvol l ,  d iese 
Einbruchsd iebstäh le auf d ie zugelassenen PKW (Stand 3 1 . 1 2 . 1 995:  3 ,593 .588 PKW 
und Kombi) zu beziehen.  D ies deshalb, weil mit gutem Grund angenommen werden 
kann ,  daß d iese Hauptziel der del iktischen Angriffe s ind .  Bi ldet man nunmehr d ie 
Verhältn iszahl  von Einbruchsd iebstählen von Gegenständen aus Kraftfahrzeugen , 
zeigt sich , daß p ro 1 00.000 zugelassenen PKW 579 Einbruchsd iebstähle von 
Gegenständen aus Kraftfahrzeugen zu verzeichnen waren;  d ies bedeutet im 
Verg leich mit dem Vorjahr mit einer Häufigkeitszahl von 707 einen erhebl ichen 
Rückgang . 

Die in der obigen Tabelle angeführten Kategorien von Einbruchsdiebstählen 
umfassen d ie Hälfte (50 ,8  %) al ler im Berichtsjahr bekanntgewordenen 
Einbruchsd iebstähle. Eine genaue Angabe über den Prozentantei l  d ieser Kategorie 
von Einbruchsdiebstählen an al len Einbruchsdiebstählen ist deshalb n icht mögl ich , 
wei l  nach der Polizei l ichen Kriminalstatistik d ie bekanntgewordenen strafbaren 
Handlungen h insichtl ich der besonderen Erscheinungsformen der Kriminal ität auch 
mehrfach differenziert werden können, sodaß auch mehreren statistisch erfaßten 
besonderen Erscheinungsformen der Einbruchskriminal ität nur ein Delikt des 
Einbruchsdiebstahls entsprechen kann.  

Zu den einzelnen h ier angeführten Formen der Einbruchskriminal ität und deren 
Aussagekraft ist noch anzumerken , daß d ie bekanntgewordene Anzahl  der 
Einbruchsd iebstähle von Zeitungsständerkassen im besonderen Maße vom 
Anzeigeverhalten abhängig ist, da d ie Zahl der Geschädigten (Zeitungsverlage) 
äußerst gering ist. 

In den folgenden Tabellen soll eine weitere Differenzierung von 
Einbruchsdiebstählen nach besonderen Erscheinungsformen erfolgen , wobei in 
d ieser Tabelle jene Fälle erfaßt wurden, deren absolute Anzah l  und Angriffsobjekte 
für die Einbruchskriminal ität von I nteresse erscheint. E ine vol lständ ige Übersicht 
über d ie von der Pol izei l ichen Kriminalstatistik erfaßten besonderen 
Erscheinungsformen des Einbruchsd iebstahls läßt sich aus der Broschüre der 
Pol izei l ichen Kriminalstatistik entnehmen . 

Besondere Erschei n u ngsformen von Ein bruchsdiebstäh len 

Absolute Zahlen 

Einbruchsdiebstähle in Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Büro und 1 3. 833 1 4. 1 33 1 3.424 1 2 .707 1 4.062 
Geschäftsräumen 
ständig benützte 1 2 . 1 27 1 2 .231 1 0. 372 9 . 1 38 9. 1 54 
Wohnobjekte 
nicht ständig benützte 4. 592 4.753 4 .842 5 .022 4. 567 
Wohnobjekte 
Summe 30.552 3 1 . 1 1 7  28.638 26.867 27.783 

Tabelle 73 
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Besondere Erschei n u ngsformen von E i n bruchsdiebstä h len 

Absolute Zahlen 

Veränderung zum Vorjahr 

Einbruchsdiebstähle in Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Büro und 0,2% 2,2% -5,0% -5 ,3% 1 0,7% 
Geschäftsräumen 
ständig benützte -2 ,2% 0,9% -1 5,2% -1 1 ,9% 0,2% 
Wohnobjekte 
nicht ständig benützte -1 3,2% 3,5% 1 ,9% 3,7% -9, 1 % 
Wohnobjekte 
Summe -3,0% 1 ,8% -8,0% -6,2% 3 ,4% 

Tabelle 74 

Besondere Erscheinungsformen von E i n bruchsd iebstä h len 

Häufigkeitszah len 

Einbruchsdiebstähle in Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Büro und 
1 79,2 1 80,6 1 70,3 1 59 ,0 1 75 , 1  

Geschäftsräumen 
ständig benützte 

1 57, 1 1 56,3 1 31 ,6 1 1 4 ,3  1 1 4,0 
Wohnobjekte 
n icht ständig benützte 59,5 60,7 6 1 ,4 62 ,8  56,9 
Wohnobjekte 
Summe 395,8 397,6 363,2 336,2 346,0 

Tabelle 75 

Unter Bedachtnahme auf die oben angeführten Besonderheiten der Erfassung der 
"Besonderen Erscheinungsformen" in der Polizeil ichen Kriminalstatistik umfassen 
d iese Kategorien der Einbruchsdiebstähle ca . 32 % aller Einbruchsdiebstähle. 

Da anzunehmen ist, daß die Anzahl der nicht ständig benützten Wohnobjekte 
(Sommerhäuser, Zweitwohnungen, etc.) unverhältn ismäßig geringer ist, als jene der 
ständig benützten Wohnobjekte, bedeutet dies, daß d ie nicht ständig benützten 
Wohnobjekte auf Grund der für den Tatverdächtigen günstigen Ausgangssituation 
wesentlich stärker gefährdet sind , Ziel eines Einbruchsdiebstahls zu werden. 

Bemerkenswert erscheint auch d ie Tatsache, daß d ie Einbrüche in Büro- und 
Geschäftsräumen etwa ein Siebentel der gesamten Einbruchskriminal ität 
ausmachen, und somit nach den Diebstählen von Gegenständen aus Kfz durch 
Einbruch überhaupt d ie zweitstärkste Gruppe innerhalb der Einbruchsdiebstähle 
b i lden . D ies hängt wahrscheinl ich unter anderem mit der besonderen Tatsituation bei 
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d iesen Einbruchsd iebstählen zusammen, da Büro- und Geschäftsräume In den 
Abend- und Nachtstunden in der  Regel leer stehen . 

Bemerkenswert ist aber auch, daß d ie Einbruchsdiebstäh le in Geschäftsräumen als 
eine der wenigen h ier ausgewiesenen Deliktsformen im Verg leich zum Vorjahr einen 
Anstieg aufweisen .  

Bekan ntgewordene E i n bruchsdiebstä h le m it dem Tatort "Straße" 

Aufklärungsquote 

Diebstähle durch 
Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Einbruch 

von Kraftwagen 1 3 ,2% 1 5 , 1 %  1 7 ,5% 2 1 ,4% 1 8 ,6% 

von Krafträdern 1 1 ,6% 21 ,7% 1 3 ,9% 1 2 ,5% 1 6,4% 

von Kfz-Tei len 1 9,4% 1 3 ,9% 21 ,0% 1 6, 3% 21 ,7% 
von Gegenständen 

1 2 ,9% 1 0 ,2% 1 0 ,2% 1 2 ,3% 1 3,8% aus Kfz 
von Fahrrädern 5,2% 5 ,9% 7,3% 6 ,7% 7 ,9% 

aus Kiosken 37,0% 38,9% 31 ,8% 46,0% 46,5% 

aus Auslagen 1 7 ,5% 1 5 ,6% 25,9% 1 9 ,4% 1 7,8% 

aus Automaten 40,8% 39 ,4% 42,2% 42,7% 42,8% 
in Bauhütten oder 

23,7% 20,2% 1 4, 1 %  24 ,6% 25,7% Lagerplätzen 
in Zeitungs-

52,6% 73,7% 44,6% 29,8% 23,8% ständerkassen 

Tabelle 76 

Besondere E rsche i n u ngsformen von Einbruchsdiebstählen 

Aufklärungsquote 

Einbruchsdiebstähle in Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Büro und 24, 1 %  24,8% 24, 5% 25 ,5% 23,9% Geschäftsräumen 
ständig benützte 

1 5 , 1 %  1 4,9% 1 5,4% 1 7,8% 1 5,8% 
Wohnobjekte 
nicht ständig benützte 

20,2% 22 ,5% 27,0% 30,0% 26,6% 
Wohnobjekte 

Tabelle 77 

Die Aufklärungsquoten zeigen trotz der tei lweise notorisch geringen 
Aufklärungsquoten in mehr als der Hälfte der ausgewiesenen Erscheinungsformen 
einen Anstieg im Berichtsjahr. 
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I n  Folge der Fül le der oben ausgewiesenen Begehungsformen mußte schon aus 
Platzgründen auf die Darstel lung der Tatverdächtigenstruktur verzichtet werden, 
wobei noch d ie teilweise n iedrigen Aufklärungsquoten d ie Aussagen zur 
Tatverdächtigenstruktur als äußerst unsicher erscheinen lassen würden.  

2.3.5 Diebstahl  von Kraftfahrzeugen und unbefugter Gebrauch von 
Fahrzeugen 

Wegen der Bedeutung des Kraftfahrzeuges a ls Angriffsobjekt kriminel ler 
Handlungen werden im folgenden d ie betreffenden Erscheinungsformen des 
Diebstahls (§§ 1 27 ff StGB) und des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen (§ 1 36 
StGB) dargestel lt. 

Diebsta h l  von Kraftfah rzeugen u n d  u n befugter Gebra uch von 

Fahrzeugen 

Absolute Zahlen 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Unbefugter Gebrauch 
von Fahrzeugen 4.349 4.22 1 4.088 3 .882 3.871  
§ 1 36 StGB 

Diebstahl von Kraftwagen 2.584 3 .314  2.988 2 .538 2.224 

Diebstahl von Krafträdern 1 .644 1 .565 1 . 5 17  1 .7 1 0 1 .4 1 9  
Unbefugter Gebrauch 8.577 9. 1 00 8 .593 8 . 1 30 7 .514 
und Diebstah l  

Tabel le 78 

Diebsta h l  von Kraftfahrzeugen und un befugter Gebra uch von 

Fahrzeugen 

Veränderung zum Vorjahr 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Unbefugter Gebrauch 
von Fahrzeugen -1 6,4% -2,9% -3,2% -5,0% -0 ,3% 
§ 1 36 StGB 

Diebstahl von Kraftwagen 27, 1 %  28,3% -9,8% -1 5 , 1 % - 1 2 ,4% 

D iebstah l  von Krafträdern -1 0 ,7% -4,8% -3, 1 %  1 2,7% -1 7 ,0% 

Unbefugter Gebrauch -5,5% 6, 1 %  -5,6% -5,4% -7 ,6% 
und D iebstah l  

Tabelle 79 
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Diebsta h l  von Kraftfahrzeugen und u n befugter Gebrauch von 

Fahrzeugen 

Häufigkeitszahlen 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Unbefugter Gebrauch 
von Fahrzeugen 56 , 3  53 ,9 5 1 , 9  48,6 48 ,2 
§ 1 36 StGB 

Diebstahl von Kraftwagen 33 , 5  42 ,4 37,9 3 1 ,8  27 ,7  

Diebstahl von Krafträdern 21 , 3  20,0 1 9 ,2 2 1 ,4 1 7,7  

Unbefugter Gebrauch 1 1 1 , 1 1 1 6 ,3  1 09 ,0  1 0 1 ,7 93,6 und Diebstahl 

Tabelle 80 

Das österreichische Strafgesetzbuch unterscheidet zwischen dem unbefugten 
Gebrauch von Fahrzeugen, welcher darin besteht, daß der Tatverdächtige das 
Fahrzeug ohne Bereicherungsvorsatz benützt und den Diebstah l ,  zu dessen 
Tatbi ldmäßigkeit der Bereicherungsvorsatz gehört. Da d ie Abgrenzung d ieser beiden 
Straftatbestände bei ungeklärten strafbaren Handlungen in vielen Fällen nur schwer 
durchführbar ist und somit d ie Grenzen d ieser Tatbestände fl ießend sein können, 
wurden in den entsprechenden Tabellen in der letzten Zeile oder Spalte beide 
Erscheinungsformen zusammengefaßt. 

Anhand der obigen Tabel len läßt s ich leicht feststellen , daß alle ausgewiesenen 
Kategorien im Berichtsjahr eine Abnahme zeigen und darüber h inaus d ie n iedrigsten 
Werte im gesamten fünfjährigen Beobachtungszeitraum aufweisen . Darüber h inaus 
zeigt d ie Entwicklung des unbefugten Gebrauchs von Kfz im Verg leichszeitraum 
einen kontinuierlichen Rückgang bzw. ein "Stagnieren"; das könnte ein H inweis auf 
eine gewisse "Sättigung" mit Kfz aufgrund der Motorisierungsd ichte sein ,  jedoch ist 
auch das Problem der Qual ifikation zwischen Diebstah l  und unbefugten Gebrauch 
von Kfz bei ungeklärten strafbaren Hand lungen bei der I nterpretation ins Kalkül zu 
ziehen . 
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Diebsta h l  von Kraftfahrzeugen und un befugter Gebrauch von 

Fahrzeugen 

Aufklärungsquote 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Unbefugter Gebrauch 
von Fahrzeugen 45% 46% 49% 5 1 % 54% 
§ 1 36 StGB 

Diebstah l  von Kraftwagen 1 6% 1 8% 1 8% 24% 20% 

Diebstah l  von Krafträdern 1 3% 2 1 % 1 7% 1 5% 1 8% 

Unbefugter Gebrauch 
31 % 3 1 % 33% 35% 37% und Diebstah l 

Tabelle 81 

Die Aufklärungsquoten zeigen vorerst dahingehend ganz charakteristische 
E igenheiten ,  daß d ie beiden Diebstah lsformen wesentlich geringere 
Aufklärungsquoten aufweisen a ls die Fälle des unbefugten Gebrauchs von Kfz, was 
mit dem Wesensunterschied beider Deliktsformen in Konnex steht, da beim 
Diebstahl - im Unterschied zum unbefugten Gebrauch - die Absicht des 
Tatverdächtigen auf d ie dauerhafte Entziehung des Kfz gerichtet ist. 

In d iesem Zusammenhang wird auch darauf verwiesen ,  daß d ie Aufklärungsquote 
n icht mit der Quote der wiederzustandegebrachten Kfz verwechselt werden darf, die 
wesentl ich höher zu veranschlagen ist, wäh rend ein Fal l  nur dann als geklärt gelten 
kann, wenn ein Tatverdächtiger ausgeforscht oder zumindestens identifiziert werden 
konnte. In d iesem Zusammenhang muß jedoch gesagt werden, daß das 
Hauptinteresse der Geschädigten darauf gerichtet ist, ihr Eigentum wieder 
zurückzuerhalten,  wodurch d ie Aufklärungsquote für den Geschädigten von geringer 
Aussagekraft ist. 
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D iebsta h l  von Kraftfahrzeugen und u nbefugter Gebrauch von 

Fahrzeugen 

Absolute Zahlen 

Altersgruppe in Unbefugter Diebstahl von 
Diebstahl  Unbefugter 

von Gebrauch und 
Jahren Gebrauch Kraftwagen 

Krafträdern Diebstahl 

14 - unter 1 9  759 41  1 51 951 

1 9  - unter 25 366 1 24 35 525 

25 - unter 40 331 1 1 9 28 478 

über 40 78 46 4 1 28 

Summe 1 . 534 330 2 1 8  2 .082 

Tabelle 82 

Diebsta h l  von Kraftfahrzeugen und u nbefugter Gebrauch von 

Fahrzeugen 

Altersstruktur 

Altersgruppe in Unbefugter Diebstahl von 
Diebstahl  Unbefugter 

von Gebrauch und 
Jahren Gebrauch Kraftwagen 

Krafträdern Diebstahl 

14 - unter 1 9  49,5% 1 2 ,4% 69,3% 45,7% 

1 9  - unter 25 23,9% 37,6% 1 6 , 1 %  25,2% 

25 - unter 40 2 1 ,6% 36, 1 %  1 2 ,8% 23,0% 

über 40 5 , 1 %  1 3 ,9% 1 , 8% 6, 1 %  

Summe 1 00,0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 1 00,0% 

Tabelle 83 

Aus Platzgründen wurde d ie Darstel lung der Altersstruktur in d iesem speziellen 
Kriminal itätsbereich auf das Berichtsjahr beschränkt. 

Aus den obigen Tabellen lassen sich ganz charakteristische Untersch iede in der 
Tatverdächtigenstruktur erkennen, wobei insbesondere der Antei l der Jugendl ichen 
mit knapp der Hälfte beim unbefugten Gebrauch und mit mehr als 2/3 beim Diebstah l  
von Krafträdern auffäl lt; e in Umstand, der s ich aus dem eingeschränkten legalen 
Zugang zu Kraftfahrzeugen und der Vorl iebe für einspurige Kraftfahrzeuge erklären 
läßt. Bei Diebstah l  von Kraftwägen verlagert sich das Schwergewicht auf d ie 1 9  b is 
unter 40jährigen mit einem Antei l  von fast 3/4 der Tatverdächtigen. H ierbei zeigt s ich 
sehr  deutlich , wie sich Täteraktivitäten m it zunehmendem Alter verlagern können. 

Aber auch im Verg leich mit der Tatverdächtigenstruktur der Delikte gegen fremdes 
Vermögen zeigt sich , daß der unbefugte Gebrauch von Kfz von den jugendl ichen 
Tatverdächtigen domin iert wird .  
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Auf d ie Unsicherheit der Aussagen über d ie Tatverdächtigenstruktur in Folge der 
relativ geringen Aufklärungsquoten wurde schon oben verwiesen .  

2.4 Verbrechen gegen d ie Sittlichkeit 

2.4.1 Bekanntgewordene strafbare Handlungen 

Prozentuel ler Anteil  der Verbrechen gegen die S ittl ichkeit an 

g lobalen Werten der Kriminal ität 

Vergleichskategorie Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Gesamtkriminal ität 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0 ,3% 
Verbrechen 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0 ,4% 
Alle strafbaren 
Handlungen gegen d ie 37,2% 37,6% 43,0% 40,3% 43,5% 
Sittlichkeit 

Tabelle 84 

Prozentueller Anteil  der Vergehen gegen die Sittl ic h keit a n  

g lobalen Werten d e r  Kriminal ität 

Vergleichskategorie Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Gesamtkriminal ität 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0 ,4% 
Vergehen 1 ,8% 1 ,9% 1 ,5% 2,2% 1 ,7% 
Alle strafbaren 
Handlungen gegen d ie 62,8% 62,4% 57,0% 59,7% 56,5% 
Sittl ichkeit 

Tabelle 85 

Prozentueller Anteil  der Del ikte gegen die Sittl ichkeit an der 

Gesamtkrim i nal ität 

Vergleichskategorie Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Gesamtkrim inal ität 0,7% 0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 

Tabelle 86 

III-82 der Beilagen und Zu III-82 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdok. Teil 1 (gescanntes Original) 79 von 322

www.parlament.gv.at



- 77 -

Aus den obigen Tabellen erg ibt s ich , daß d ie Verbrechen gegen d ie Sittl ichkeit mit 
0 ,3  % einen äußerst geringen Antei l innerhalb der Gesamtkriminal ität umfassen .  
Aber auch innerhalb a l ler Verbrechen , bei denen d ie Verbrechen gegen fremdes 
Vermögen domin ieren,  kommt den Sittlichkeitsverbrechen nur ein Antei l  0,4 % zu , 
während alle anderen Verbrechen 99,6 % umfassen . Innerhalb a l ler Delikte gegen 
die Sittl ichkeit b i lden d ie Verbrechenstatbestände einen Antei l von 43,5 %.  

Aber auch d ie Vergehen bi lden mit 0 ,4 % an der  Gesamtkriminal ität und mit 1 ,7 % 
an a llen Vergehen eine rein quantitativ relativ geringe Menge. 

Eine ähnliche Aussage trifft auch auf d ie Gesamtsumme aller gerichtlich strafbaren 
Hand lungen zu , bei denen d ie Delikte gegen d ie Sittlichkeit bloß nur  0,6 % 
umfassen . 

Verbrechen 

Vergehen 

Summe 

Tabelle 87 

Del i ktsg ruppe gegen d ie Sittlichkeit 

Absolute Zahlen 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 

1 . 1 33 1 .391 1 .307 
1 .9 1 5  2 .304 1 .732 
3 .048 3.695 3 .039 

Deliktsgruppe gegen die Sittlichkeit 
Absolute Zahlen 

Jahr 1 994 

1 .596 
2.365 
3 .961  

Jahr 1 995 

1 .355 
1 .76 1 
3 . 1 1 6  

3.500 ,...---------------------------, 

3.000 -I----------------f 

2.500 ----- -- -

2.000 +----------------1 

1 .500 -1----------

1 .000 

500 -l-----

0 -'-----

Jahr 1 995 

• Verbrechen • Vergehen O Summe 
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Del i ktsgru ppe gegen d ie S ittl ichkeit 

Veränderung zum Vorjahr 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 1 ,3% 22,8% -6,0% 22, 1 %  -1 5 , 1 %  
Vergehen 7,6% 20,3% -24,8% 36,5% -25 ,5% 
Summe 5, 1 %  21 ,2% -1 7 ,8% 30,3% -21 ,3% 

Tabelle 88 

Del i ktsgruppe gegen d ie Sittl ichkeit 

Häufigkeitszah len 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 1 4,7  1 7,8  1 6,6 20,0 1 6,9  
Vergehen 24,8 29,4 22 ,0 29,6 2 1 ,9  
Summe 39,5 47,2 38,5 49,6 38,8 

Tabelle 89 

Del i ktsgruppe gegen die Sittl ichkeit 

Häufigkeitszahlen 

Veränderung zum Vorjahr 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr  1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen -0, 1 %  2 1 , 1 %  -6 ,7% 20,5% - 1 5 ,5% 
Vergehen 6,5% 1 8,7% -25,4% 34,7% -25,9% 
Summe 3 ,9% 1 9,6% -1 8,4% 28,6% -21 ,7% 

Tabelle 90 

Auch bei der I nterpretation der Veränderung der Delikte gegen d ie S ittlichkeit ist 
stets d ie Tatsache der - statistisch gesehen - relativ kleinen Zah len und d ie daraus 
resu ltierenden Zufa llsschwankungen zu berücksichtigen. 

Obwoh l  d ie prozentuelle Entwicklung im Berichtsjahr eine erhebliche Abnahme der 
ausgewiesenen Del iktsgruppen von Del ikten gegen d ie Sittl ichkeit aufweisen , kann 
man n icht von einem echten Rückgang der  Del ikte gegen d ie Sittl ichkeit sprechen , 
da im Jahre 1 994 d ie gehäuft aufgetretenen Fälle des Menschenhandels und der 
öffentlich unzüchtigen Handlungen zu einem Ausreißereffekt führten,  und somit - im 
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Verg leich mit dem Jahre 1 993 - von einer Nivel l ierung der Ergebnisse gesprochen 
werden kann .  

Verbrechen gegen d i e  Sittl ichkeit 

Absolute Zah len 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Vergewaltigung 493 555 552 553 5 14  § 201 StGB 
Geschlechtl iche Nötigung 80 81  77 67 55 § 202 StGB 
Schändung § 205 StGB 33 44 1 8  38 46 
Beisch laf oder U nzucht 
mit U nmünd igen 379 496 5 14  561 588 
§§ 206, 207 StGB 
Sonstige Verbrechen 148 2 1 5  1 46 377 1 52 
gegen d ie Sittl ichkeit 

Tabelle 91 

Verbrechen gegen die Sittl ichkeit 

Veränderung zum Vorjahr 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Vergewaltigung -7,5% 1 2,6% -0 ,5% 0,2% -7, 1 %  § 201 StGB 
Geschlechtliche Nötigung 25,0% 1 ,3% -4,9% -1 3 ,0% -1 7,9% § 202 StGB 
Schändung § 205 StGB 1 7,9% 33,3% -59, 1 %  1 1 1 , 1 %  21 , 1 %  
Beischlaf oder Unzucht 
mit Unmünd igen -2,3% 30,9% 3,6% 9, 1 %  4,8% 
§§ 206, 207 StGB 
Sonstige Verbrechen 39,6% 45,3% -32, 1 %  1 58,2% -59,7% 
gegen d ie Sittlichkeit 

Tabelle 92 

III-82 der Beilagen und Zu III-82 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdok. Teil 1 (gescanntes Original)82 von 322

www.parlament.gv.at



- 80 -

Verbrechen gegen d ie Sittl ich keit 

Häufigkeitszahl  

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Vergewaltigung 6 ,4 7 , 1  7 ,0  6 ,9  6,4 § 201 StGB 
Gesch lechtliche Nötigung 1 ,0 1 , 0 1 ,0 0 ,8 0 ,7 § 202 StGB 
Schändung § 205 StGB 0,4 0 ,6 0 ,2 0 ,5 0,6 
Beischlaf oder Unzucht 
mit Unmündigen 4,9 6 ,3 6 ,5  7 ,0  7 ,3  
§§ 206 , 207 StGB 
Sonstige Verbrechen 1 ,9 2 ,7 1 ,9 4,7 1 ,9 
gegen d ie Sittlichkeit 

Tabel le 93 

Die auffal lende prozentuelle Änderung der Verbrechen gegen d ie Sittlichkeit erg ibt 
sich - wie schon oben erwähnt - aus den relativ kleinen Zahlen. So läßt s ich zeigen, 
daß der Anstieg von 2 1 , 1  % bei den Verbrechen der Schändung gem. § 205 StGB 
durch eine absolute Zunahme von 8 Fällen hervorgerufen wird .  

Von den Fällen der Vergewaltigung und geschlechtlichen Nötigung gem. §§ 201 ,  202 
StGB wurden 5 1  Fälle, das sind 9 %, im Rahmen der Ehe oder Lebensgemeinschaft 
verübt. 

2.4.2 Geklärte strafbare Handlungen 

Del i ktsg ru ppe gegen d ie Sittl ichkeit 

Aufklärungsquote 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 78,5% 82,3% 82,4% 86 ,3% 81 ,8% 
Vergehen 66,5% 71 , 1 %  65,2% 72 ,2% 60,6% 
Summe 71 ,0% 75,3% 72,6% 77 ,9% 69,8% 

Tabelle 94 
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Del iktsgruppe gegen die Sittlichkeit 
Aufklärungsquoten 

90,0% -r-------------------------, 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

1 0,0% 

0,0% -L-.-__ _ 

Jahr 1 995 

• Verbrechen • Vergehen D Summe 

Del i ktsgruppe gegen die S ittl ichkeit 

Geklärte Fäl le 

Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 889 1 . 1 45 1 .077 1 .378 1 . 1 09 
Vergehen 1 .274 1 .638 1 . 1 30 1 .707 1 .067 
Summe 2 . 1 63 2 .783 2 .207 3 .085 2 . 1 76 

Tabelle 95 
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Verbrechen gegen d ie S ittl ichkeit 

Aufklärungsquote 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Vergewaltig ung 70% 73% 75% 77% 73% I§ 201 StGB 
Gesch lechtliche Nötigung 73% 69% 66% 76% 58% !§ 202 StGB 
Schändung § 205 StGB 88% 91 % 1 00% 92% 96% 
Beischlaf oder Unzucht 
mit Unmündigen 84% 88% 87% 88% 87% 
§§ 206, 207 StGB 
Sonstige Verbrechen 94% 97% 99% 98% 96% Iqeqen d ie Sittl ichkeit 

Tabelle 96 

Die Aufklärungsquoten der Delikte gegen d ie Sittl ichkeit sind im 
Beobachtungszeitraum generel l a ls hoch zu bezeichnen. Hierbei trägt der Umstand 
bei, daß sich die Verbrechen gegen d ie Sittlichkeit auch oftmals im näheren 
Sozial raum abspielen , wodurch sich die Möglichkeiten der Tataufklärung wesentlich 
erhöhen . 

Auch bei I nterpretation der geklärten Fälle s ind stets d ie - aus statistischer Sicht -
kleineren Zahlen und die damit zusammenhängenden Zufal lsschwankungen zu 
berücksichtigen .  

Stel lt man d ie  Aufklärungsqouten der Verbrechen der Vergewaltigung und der 
geschlechtlichen Nötigung jenen des Beischlafs oder der Unzucht mit Unmündigen 
gegenüber, läßt sich an Hand der Höhe der Aufklärungsquoten erschl ießen, daß sich 
der Beischlaf oder die U nzucht m it Unmündigen offenbar in noch höherem Maße im 
sozialen Nahraum ereignet. 
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2.4.3 Ermittelte Tatverdächtige 

Verbrechensg ru ppe gegen d ie Sittl ichkeit 

Anzahl der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  76 82 98 1 1 3 92 

1 9  - unter 25 1 52 201 1 47 1 66 1 28 

25 - unter 40 327 4 14  438 466 452 

40 und darüber 2 1 8  267 292 322 3 1 2  

Summe 773 964 975 1 .067 984 

Tabelle 97 

Vergehensg ru ppe gegen die Sittl ichkeit 

Anzahl der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  47 64 53 67 49 

1 9  - unter 25 1 55 1 0 1  1 22 1 1 3 94 

25 - unter 40 335 286 300 373 336 

40 und darüber 209 26 1 242 280 303 

Summe 746 7 1 2  71 7 833 782 

Tabelle 98 

Del i ktsg ru ppe gegen die Sittl ichkeit 

Anzahl der Tatverdächtigen 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

1 4  - unter 1 9  1 23 1 46 1 5 1 1 80 1 4 1  

1 9  - unter 25 307 302 269 279 222 

25 - unter 40 662 700 738 839 788 

40 und darüber 427 528 534 602 6 1 5  

Summe 1 .5 1 9  1 .676 1 .692 1 .900 1 .766 

Tabelle 99 
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Verbrechensgru ppe gegen die Sittl ichke it 

Altersstruktu r 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

1 4  - unter 1 9  9 ,8% 8 ,5% 1 0, 1 %  1 0 , 6% 9,3% 

1 9  - unter 25 1 9 ,7% 20,9% 1 5, 1 %  1 5,6% 1 3 ,0% 

25 - unter 40 42 ,3% 42 ,9% 44 , 9% 43,7% 45,9% 

40 und darüber 28,2% 27,7% 29,9% 30,2% 31 ,7% 

Summe 1 00,0% 1 00 ,0% 1 00,0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 

Tabel le 1 00 

Vergehensgru ppe gegen die Sittl ichkeit 

Altersstruktu r 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

14 - unter 1 9  6 ,3% 9 ,0% 7,4% 8 ,0% 6 ,3% 

1 9  - unter 25 20,8% 1 4 ,2% 1 7,0% 1 3,6% 1 2 ,0% 

25 - unter 40 44,9% 40,2% 4 1 , 8% 44,8% 43,0% 

40 und darüber 28,0% 36,7% 33,8% 33 ,6% 38,7% 

Summe 1 00 ,0% 1 00,0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 

Tabelle 1 01 

Del i ktsg ru ppe gegen die Sittl ichkeit 

Altersstruktur 

Altersgruppe in Jahren Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

1 4  - unter 1 9  8 , 1 %  8,7% 8 ,9% 9 ,5% 8 ,0% 

1 9  - unter 25 20,2% 1 8,0% 1 5,9% 1 4,7% 1 2 ,6% 

25 - unter 40 43 ,6% 4 1 , 8% 43,6% 44 ,2% 44 ,6% 

40 und darüber 28, 1 %  3 1 , 5% 3 1 ,6% 3 1 ,7% 34 ,8% 

Summe 1 00,0% 1 00,0% 1 00,0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 

Tabelle 1 02 
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Verg leicht man die Altersstruktur der einzelnen Deliktsgruppen gegen d ie Sittl ichkeit 
mit jenen der Gesamtkriminal ität zeigt sich , daß d iese in verstärktem Maße von 
Tatverdächtigen begangen wurden , welche zur Tatzeit über 25 Jahre alt waren, 
während d ie jüngeren Jahrgänge der ermittelten Tatverdächtigen in d iesem Bereich 
der Kriminal ität vergleichsweise unterrepräsentiert sind . 

Bezogen auf je 1 00.000 Einwohner der altersmäßig g leichen Bevölkerungsgruppe 
zeigt s ich bei den Opfern der Vergewaltigung d ie höchste Belastung bei den 
jugendl ichen Personen , gefolgt von der Altersgruppe der 1 9  bis unter 25 jährigen,  
wobei insgesamt fast ausschl ießl ich weib liche Personen a ls Opfer betroffen s ind .  

2.5 Jugendl iche Tatverdächtige 

Wie schon im Kapitel "Strafrechtsreform und Kriminalstatistik" angefüh rt, g i lt durch 
das I nkrafttreten des Jugendgerichtsgesetzes (BGBI .Nr. 599/1 88) seit 1 . 1 . 1 989 ein 
geänderter Begriff des "Jugendlichen", der nunmehr Personen umfaßt, d ie das 14 .  
aber noch n icht das 1 9 . Lebensjahr vollendet haben. 

In  den folgenden Tabellen soll hinsichtl ich der Gesamtkriminal ität der Verbrechen 
und Vergehen sowie der h ier behandelten drei Deliktstypen sowohl d ie absolute 
Anzahl  der ermittelten Tatverdächtigen als auch, da es sich um einen zeitl ichen 
Verg leich handelt, d ie besondere Kriminal itätsbelastungszahl  (BKBZ) ausgewiesen 
werden, welche d ie Änderungen der Anzahl  der jugendl ichen Tatverdächtigen 
aufgrund des wechselnden Bevölkerungsantei ls durch d ie Relativierung der 
Tatverdächtigenzahlen auf je 1 00.000 Jugend l iche der jeweil igen Bevölkerung 
berücksichtigt. 
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Ermittelte jugendl iche Tatverdächtige im kurzfristigen Vergleich 

Absolute Zahlen 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 2.979 3.499 3.666 4.244 4. 1 06 
Vergehen 1 7.41 3  1 9.223 1 9.284 20.722 2 1 .406 
Gesamtkriminal ität 20.392 22.722 22.950 24.966 25.5 1 2  
Verbrechen gegen Leib 34 34 35 29 24 und Leben 
Vergehen gegen Leib 6.383 6.504 6 .439 6 .81 6 6.499 und Leben 
Delikte gegen Leib  und 6.4 1 7  6.538 6.474 6 .845 6.523 Leben 
Verbrechen gegen 2 .705 3. 1 29 3. 1 1 4 3 .729 3.551 fremdes Vermögen 
Vergehen gegen fremdes 9 .3 1 1 1 0.096 9 .537 1 0.063 1 0.932 Vermögen 
Delikte gegen fremdes 1 2 .0 16  1 3.225 1 2.651 1 3.792 14 .483 Vermögen 
Verbrechen gegen d ie 76 82 98 1 1 3 92 Sittl ichkeit 
Vergehen gegen die 47 64 53 67 49 Sittl ichkeit 
Delikte gegen d ie 1 23 146 1 51 1 80 141 Sittlichkeit 

Tabelle 1 03 
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Erm ittelte j ugen d l iche Tatverdächtige im kurzfristigen Verg leich 

Veränderung zum Vorjahr 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr  1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 9 ,3% 1 7 ,5% 4,8% 1 5 , 8% -3 , 3% 

Vergehen 5 ,9% 1 0 ,4% 0 ,3% 7 ,5% 3 ,3% 

Gesamtkriminal ität 6 ,4% 1 1 ,4% 1 ,0% 8 ,8% 2 ,2% 
Verbrechen gegen Leib 61 ,9% 0,0% 2 ,9% -1 7, 1 %  - 17 ,2% und Leben 
Vergehen gegen Leib 8 ,4% 1 , 9% -1 ,0% 5 ,9% -4 ,7% und Leben 
Del ikte gegen Leib und 

8,6% 1 ,9% -1 ,0% 5,7% -4 ,7% Leben 
Verbrechen gegen 

9 ,2% 1 5 ,7% -0 ,5% 1 9,7% -4 ,8% fremdes Vermögen 
Vergehen gegen fremdes 

1 ,6% 8 ,4% -5,5% 5 ,5% 8,6% Vermögen 
Del ikte gegen fremdes 

3,2% 1 0 , 1 %  -4 , 3% 9,0% 5 ,0% Vermögen 
Verbrechen gegen d ie 

-2 1 ,6% 7 ,9% 1 9, 5% 1 5,3% -1 8,6% Sittl ich:;eit 
Vergehen gegen d ie 

-23,0% 36,2% -1 7 ,2% 26,4% -26 ,9% Sittlichkeit 
Del ikte gegen d ie 

-70 ,3% 1 8,7% 3,4% 1 9,2% -2 1 ,7% Sittl ichkeit 

Tabel le 1 04 
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Erm ittelte jugendl iche Tatverdächtige im kurzfristigen Verg leich 

Besondere Kriminal itätsbelastungszahl 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 601 722 773 9 14  899 
Vergehen 3.5 1 3  3. 964 4.066 4.462 4.688 
Gesamtkrim i nal ität 4 . 1 1 4  4.685 4.839 5.376 5 .587 
Verbrechen gegen Leib 7 7 7 6 5 
und Leben 
Vergehen gegen Leib 1 .288 1 .341 1 .358 1 .468 1 .423 
und Leben 
Del ikte gegen Leib und 1 .295 1 .348 1 .365 1 .474 1 .429 
Leben 
Verbrechen gegen 546 645 657 803 778 
fremdes VermQgen 
Vergehen gegen fremdes 1 .879 2.082 2 .01 1 2 . 1 67 2 .394 
Vermögen 
Delikte gegen fremdes 2 .424 2.727 2.668 2 .970 3 . 1 72 
Vermögen 
Verbrechen gegen die 1 5  1 7  2 1  24 20 
Sittlichkeit 
Vergehen gegen d ie 9 1 3  1 1  1 4  1 1  
Sittlichkeit 
Del ikte gegen die 25 30 32 39 31 
Sittlichkeit 

Tabelle 1 05 
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Erm ittelte j ugendl iche Tatverdächtige im kurzfristigen Verg leich 

Besondere Krimi nalitätsbelastungszah I 

Veränderung zum Vorjahr 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Verbrechen 1 1 , 9% 20, 1 %  7 , 1 %  1 8 ,2% -1 ,6% 

Vergehen 8 , 5% 12 ,8% 2,6% 9 ,7% 5 , 1 %  

Gesamtkri m inalität 9 ,0% 1 3, 9% 3 ,3% 1 1 , 1 %  3 ,9% 
Verbrechen gegen Leib 71 , 5% 2 ,2% 5 ,3% -1 5,4% -1 5 ,8% 
und Leben 
Vergehen gegen Leib 1 1 ,0% 4, 1 %  1 ,2% 8 , 1 %  -3,0% 
und Leben 
Del ikte gegen Leib  und 1 1 ,2% 4, 1 %  1 ,3% 8 ,0% -3 , 1 %  
Leben 
Verbrechen gegen 1 1 , 8% 1 8 ,2% 1 ,8% 22 ,3% -3, 1 %  
fremdes Vermögen 
Vergehen gegen fremdes 4 , 1 %  1 0 ,8% -3,4% 7 ,7% 1 0, 5% 
Vermögen 
Delikte gegen fremdes 5 ,7% 1 2 ,5% -2 ,2% 1 1 , 3% 6 ,8% Vermö�3n 
Verbrechen gegen die -1 9 ,3% 1 0 , 3% 22,2% 1 7 ,7% - 1 7,2% Sittl ichkeit 
Vergehen gegen d ie -2 1 ,0% 39,2% -1 5,3% 29, 1 %  -25,6% Sittl ichkeit 
Delikte gegen d ie -20,0% 21 , 3% 5 , 8% 21 ,7% -20,3% Sittlichkeit 

Tabelle 1 06 

Aus den obigen Tabellen läßt sich vorerst keine e indeutige Aussage zur Entwicklung 
der Jugendkriminal ität gewinnen . 

Auch muß ins Kalkül gezogen werden, daß die Bevölkerungszahl der Jugend l ichen 
im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen ist, was theoretisch auch 
eine tendenziel l  höhere Anzahl von jugend l ichen Tatverdächtigen annehmen läßt; 
d ies hätte aber g leichzeitig zur Folge, daß d ie BKBZ - da es h ierbei um die Bi ldung 
eines Koeffizienten zwischen der Anzahl der jugendl ichen Tatverdächtigen und der 
jugendl ichen Personen der Wohnbevölkerung handelt - tendenziell niedrigere Werte 
zu r Folge hätte. 

Außerdem muß noch bedacht werden , daß d ie bekanntgewordenen Fäl le und somit 
auch d ie geklärten Fälle im Berichtsjahr eine rückläufige Tendenz haben, was 
wiederum einen Rückgang der (jugendlichen) Tatverdächtigen nach sich ziehen 
sol lte . 
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Diese kurze Übersicht über d ie Einflußmögl ichkeiten der Anzahl  der jugendl ichen 
Tatverdächtigen erschweren - von anderen Inponderabi l ien abgesehen - eine 
halbwegs gesicherte Angabe zur Entwicklung der Jugendkriminal ität. 

Im folgenden sol l nunmehr von der Prämisse ausgegangen werden,  daß d ie 
prozentuel le Entwicklung der geklärten Fälle sich analog in der prozentuellen 
Entwicklung der jugend l ichen Tatverdächtigen widerspiegelt. Auf d iese Weise läßt 
sich zeigen, daß unter Beachtung der jewei l igen Vorzeichen ein geringerer 
numerischer Wert der prozentuellen Änderung der jugend l ichen Tatverdächtigen als 
jene der geklärten Fäl le eine Reduzierung der Anzahl  der jugendl ichen 
Tatverdächtigen und andererseits ein größerer numerischer Wert der prozentuellen 
Änderung der jugend l ichen Tatverdächtigen eine Zunahme der in der Tabel le 
ausgewiesenen jugend l ichen Tatverdächtigen bedeuten würde. 

Geht man nunmehr von der obigen Prämisse aus, läßt sich feststellen , daß mit 
Ausnahme der Verbrechen , al ler Del ikte gegen Leib und Leben und der Verbrechen 
gegen fremdes Vermögen sowie a l ler Delikte gegen d ie Sittl ichkeit in al len anderen 
in den obigen Tabel len ausgewiesenen Deliktsgruppierungen eine Zunahme der 
jugend l ichen Tatverdächtigen feststellen läßt. 

Es muß an d ieser Stel le al lerd ings nochmals auf d ie im Kapitel "Aussagekraft der 
Kriminalstatistik" gemachten Ausführungen zur statistischen Erfassung der 
Tatverdächtigen verwiesen werden, wonach die Tatverdächtigenzah len sowohl 
qua l itativ als auch durch Mehrfachzählung eines Tatverdächtigen innerhalb eines 
Vorjahres auch quantitativ als überhöht angesehen werden müssen , was in 
Anbetracht der Jugendkrim inal ität wahrscheinlich auf d ie ausgewiesenen 
Tatverdächtigenzahlen in besonderem Maße zutreffen dü rfte. 

Darüber h inaus ist auch wiederum darauf zu verweisen , daß d ie Aussagekraft der 
Tatverdächtigen in Folge ihrer Abhängigkeit von den geklärten Fäl len bei n iedrigen 
Aufklärungsquoten mit erhöhten Unsicherheiten belastet s ind . 

Zur Beurtei lung , welche strafbaren Hand lungen für d ie jugend lichen Tatverdächtigen 
besonders typisch sind , wird in der nächsten Gegenüberstel lung der absoluten 
Tatverdächtigenzahlen und der prozentuellen Anteile jugendl icher Tatverdächtiger 
und Tatverdächtiger über 1 9  Jahre an al len Tatverdächtigen innerhalb der 
ausgewäh lten Del iktsgruppen dargestel lt. 
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Altersgruppen in absoluten Zahlen 

Strafbare Handlungen 
14 - 1 9 1 9  Jahre 

Gesamt 
Jahre und älter 

Verbrechen 4. 1 06 1 4.775 1 8.881 

Vergehen 21 .406 1 55.491 1 76 .897 

Alle strafbaren Handlungen 25.51 2 1 70 .266 1 95 .778 

Davon: ohne Delikte im Straßenverkehr 23. 1 37 1 29 .040 1 52. 1 77 

Verbrechen gegen Leib und Leben 24 372 396 

Vergehen gegen Leib und Leben 6 .499 74.064 80.563 

Delikte gegen Leib und Leben 6 .523 74.436 80.959 

Verbrechen gegen fremdes Vermögen 3 .551 9 .835 1 3.386 

Vergehen gegen fremdes Vermögen 1 0.932 46.730 57.662 

Delikte gegen fremdes Vermögen 14 .483 56.565 7 1 .048 

Verbrechen gegen die Sittl ichkeit 92 892 984 

Vergehen gegen die Sittl ichkeit 49 733 782 

Del ikte gegen d ie Sittl ichkeit 14 1  1 .625 1 .766 

Tabelle 1 07 

Altersgruppen i n  Prozentantei len 

Strafbare Handlungen 
14 - 1 9 1 9  Jahre 

Gesamt 
Jahre und älter 

Verbrechen 22% 78% 1 00% 

Vergehen 1 2% 88% 1 00% 

Al le strafbaren Handlungen 1 3% 87% 1 00% 

Davon: ohne Del ikte im Straßenverkehr  1 5% 85% 1 00% 

Verbrechen gegen Leib und Leben 6% 94% 1 00% 

Vergehen gegen Leib und Leben 8% 92% 1 00% 

Delikte gegen Leib und Leben 8% 92% 1 00% 

Verbrechen gegen fremdes Vermögen 27% 73% 1 00% 

Vergehen gegen fremdes Vermögen 1 9% 8 1 % 1 00% 

Del ikte gegen fremdes Vermögen 20% 80% 1 00% 

Verbrechen gegen d ie Sittlichkeit 9% 9 1 % 1 00% 

Vergehen gegen d ie Sittlichkeit 6% 94% 1 00% 

Delikte gegen d ie Sittl ichkeit 8% 92% 1 00% 

Tabelle 1 08 
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Geht man davon aus, daß in der Bevölkerungsstruktur Österreichs d ie jugendl ichen 
Personen im Berichtsjahr ca. 5,7 % an der Gesamtbevölkerung ausmachen,  zeigen 
d ie obigen Tabel len ,  daß d ie jugendl ichen Tatverdächtigen - gemessen an ihrem 
Bevölkerungsantei l  - überhöhte Prozentanteile aufweisen . 

Weiters fallen d ie tei lweise stark überhöhten Anteile jugend l icher Tatverdächtiger bei 
den Verbrechen i .e .S . , bei den Verbrechen , Vergehen und den Delikten gegen 
fremdes Vermögen auf, wobei bei den Verbrechen i .e .S .  und den Verbrechen gegen 
fremdes Vermögen d ie bereits erwähnte Dominanz der Verbrechen des 
Einbruchsdiebstahls, der als für d ie Jugendkriminalität typisch bezeichnet werden 
kann ,  zum Ausdruck kommt. 

2.6 Schußwaffenverwendung 

Die Schußwaffenverwendung stellt im al lgemeinen einen Ind ikator für d ie 
Gefährlichkeit des kriminel len Geschehens dar. I n  den folgenden zwei Tabellen 
werden jene vorsätzl ichen strafbaren Handlungen ausgewiesen , bei denen mit einer 
Schußwaffe (im Sinne des Waffengesetzes) gedroht oder geschossen wurde. Nebst 
den absoluten Zahlen d ieser strafbaren Handlungen, bei denen eine Schußwaffe 
verwendet wurde, wurde auch der prozentuelle Antei l  an al len bekanntgewordenen 
strafbaren Handlungen d ieser Kategorie errechnet. 

N icht ausgewiesen werden d ie Fälle der Verwendung einer Schußwaffe bei 
Wilddiebstäh len , da d ieser del iktsspezifische Schußwaffengebrauch n icht gegen 
Menschen gerichtet ist und daher keine besondere Gefährlichkeit im obigen Sinne 
bedeutet. Der Schußwaffengebrauch wird in der Pol izei l ichen Kriminalstatistik im 
Zusammenhang mit dem Wilddiebstah l  allerd ings dann ausgewiesen, wenn es zu 
einer Gewaltanwendung des Wilderers im Sinne des § 1 40 StGB kommt, da in 
d iesem Falle d ie Ind ikatorfunktion der Schußwaffenverwendung gegeben ist. 

I n  der Anzahl der Fäl le "Schußwaffe - Gedroht" können auch Fälle enthalten sein,  in  
denen nur ein schußwaffenähn l icher Gegenstand verwendet wurde, da bei 
ungeklärten Fäl len die Erfassung der Drohung mit einer Schußwaffe nur aufgrund 
des äußeren Anscheins durch d ie Angaben der Opfer bzw. Zeugen erfolgen kann.  

D ie Schußwaffenverwendung wird in den folgenden beiden Tabellen nur dann 
ausgewiesen , wenn der prozentuelle Anteil m indestens 0 ,5 beträgt. Die 
Prozentantei le wurden jeweils auf ganze Werte auf- oder abgerundet. 
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Strafrechtl iche Tatbestände 

Strafbare Handlungen Gedroht Geschossen 

abs. % abs. % 

Mord § 75 StGB - - 43 23% 
Absichtliche schwere 1 1 %  7 4% 
Körperverletzung § 87 StGB 
Erpresserische Entführung § 1 8% - -

1 02 StGB 
Schwere Nötigung § 1 06 StGB 1 1  1 %  3 0% 

Gefährl iche Drohung § 1 07 StGB 95 1 %  8 0% 

Raub §§ 142 ,  1 43 StGB 1 32 7% 1 6  1 %  
Vorsätzliche Gemeingefährdung 

- 1 1 %  I §§ 1 7 1 , 1 76 StGB 
-

Fahrlässige Gemeingefährdung - - 3 3% I§§ 1 72 1 77 StGB 

Tabelle 1 09 

Besondere Erschei n ungsformen der Kri m i nal ität 

Strafbare Handlungen Gedroht Geschossen 

abs. % abs. % 

Raubmord 

in Geschäftslokalen - - 1 1 7% 
in Wohnungen (ausgenommen - 1 9% Zechansch lußraub) 

-

an Taxifahrern - - 1 1 00% 

Raub 

in Geld instituten oder Postämtern 64 69% 5 5% 

in Geschäftslokalen 33 24% 3 2% 
davon in Juwel ier- oder 

2 33% 
Uhrengeschäften 

- -

in Tankstellen 7 35% - -

in Wohnungen (ausgenommen 3 4% - -
Zechansch lu ßraub) 
an Taxifahrern 5 2 1 % 2 8% 

Tabel le 1 1 0  

Aus den obigen Tabellen ist erkenntl ich, daß d ie Drohung m it einer Schußwaffe 
hauptsächl ich in den Fällen des Raubes angewandt wird .  
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Bei den besonderen Erscheinungsformen dominieren bei den Drohungen mit einer 
Schußwaffe n icht unerwartet der Raub in Geld instituten,  in Geschäftslokalen und in 
Tankstellen.  

Daraus läßt s ich auch feststellen , daß d ie Fälle der Drohung mit einer Schußwaffe 
bei den Fällen des Raubes in einem Geld institut oder Geschäftslokal % der Fälle des 
Raubes umfassen ,  bei denen m it einer Schußwaffe gedroht wurde. 

Die g rößte Bedeutung des Schußwaffengebrauchs "geschossen" läßt sich 
erwartungsgemäß beim Verbrechen des Mordes erkennen . 

2.7 Umweltschutzdelikte 

Aufgrund der Bedeutung einer natürlichen und gesunden Umwelt für den Menschen 
als I nd ividuum als auch für d ie Gesel lschaft durch Gefährdung oder Zerstörung der 
Umwelt, deren Ursachen in der modernen Konsum- und Wirtschaftsgesellschaft 
l iegen,  wurde den Umweltschutzdelikten ein eigenes Kap itel gewidmet. 

Die sogenannten Umweltschutzdelikte werden zwar durch die bestehende 
Pol izei l iche Kriminalstatistik erfaßt, jedoch in der übl ichen tabellarischen 
Zusammenstel lung n icht im besonderen ausgewiesen , sondern sind in der Gruppe 
"Sonstige strafbare Hand lungen nach dem Strafgesetzbuch" in der Pol izei l ichen 
Kriminalstatistik enthalten .  Zur Erfassung der Umweltschutzdel ikte war es daher 
notwendig , d ie Daten der Polizei l ichen Krim inalstatistik zusätzlich zur elektron ischen 
Erfassung einer speziel len , händ ischen Auswertung zu unterziehen. Im  
Strafgesetzbuch s ind seit 1 . 1 . 1 989 ( Inkrafttreten des neuen Umweltstrafrechts) 
folgende Tatbestände der Umweltschutzdel ikte enthalten:  

Vorsätzliche Beeinträchtigungen der Umwelt (§ 1 80 StGB) 

Fahrlässige Beeinträchtigungen der Umwelt (§ 1 81 StGB) 

Schwere Beeinträchtigung durch Lärm (§ 1 8 1 a  StGB) 

Umweltgefährdendes Beseitigen von Abfäl len und Betreiben 
von Anlagen (§ 1 8 1 b  StGB) 

Andere Gefährdungen des Tier- oder Pflanzenbestandes (§ 1 82 StGB) 

Fahrlässige Gefährd ung des Tier- oder Pflanzenbestandes (§ 1 83 StGB) 

I n  den nachfolgenden Tabellen werden aus techn ischen Gründen d ie einzelnen 
Tatbestände der Umweltschutzdelikte mit ihren Paragraphenbezeichnungen 
dargestel lt. 
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U mweltsch utzdel i kte nach dem StG B im kurzfristigen Verg leich 

Absolute Zah len 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jah r 1 995 

§ 1 80 StGB 2 1 7  1 65 1 1 2 92 96 

§ 1 8 1 StGB 684 293 209 208 1 35 

§ 1 8 1 a  StGB - 1 - 1 1 9  

§ 1 8 1 b  StGB 24 1 2  9 24 26 

§ 1 82 StGB 5 3 3 3 7 

§ 1 83 StGB 9 8 4 4 7 

Tabelle 1 1 1  

Umweltschutzde l i kte nach dem StG B im kurzfristigen Verg leich 

Veränderung zum Vorjahr 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

§ 1 80 StGB 64 ,4% -24 ,0% -32 , 1 %  -1 7 ,9% 4 ,3% 

§ 1 8 1 StGB 1 98,7% -57 ,2% -28 ,7% -0,5% -35 , 1 %  

§ 1 8 1 a  StGB -1 00,0% - - 1 00,0% - 1 800 ,0% 

§ 1 8 1 b  StGB 0,0% -50 ,0% -25,0% 1 66 ,7% 8 ,3% 

§ 1 82 StGB -1 6 ,7% -40,0% 0,0% 0 ,0% 1 33 ,3% 

§ 1 83 StGB 1 25,0% -1 1 , 1 %  -50 ,0% 0 ,0% 75,0% 

Tabelle 1 1 2  

Zum Anstieg des Deliktes "Fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt gem. § 1 81 
StGB" im Jahr 1 99 1  wird festgestel lt , daß von den insgesamt 684 
bekanntgewordenen Fällen al lein 403 von einem einzigen Gendarmerieposten 
gemeldet wurden , der laut Bericht im Auftrag der StA Krems/Donau sämtl iche 
Abwasseranlagen im do. Gemeindegebiet überprüfen und gegebenenfal ls Anzeige 
erstatten mußte. 

Die in obiger Tabelle ausgewiesenen teilweise recht erheblichen prozentuellen 
Änderungen der Umweltschutzdel ikte sind teilweise eine Folge der - statistisch 
gesehen - kleinen absoluten Zahlen. Ein spezifischer Trend ist schon  aufgrund der 
kleinen Zahlen n icht erkennbar. 
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Umweltsch utzdel ikte nach dem 5tG B im k u rzfristigen Verg leich 

Aufklärungsquoten 

Strafbare Handlungen Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

§ 1 80 StGB 87, 1 %  84 ,8% 82, 1 %  79 ,3% 8 1 , 3% 

§ 1 8 1  StGB 95,3% 89, 1 %  86, 1 %  85 , 1 %  83,7% 

§ 1 8 1 a  StGB - 1 00,0% - 1 00 ,0% 1 00,0% 

§ 1 8 1 b  StGB 70,8% 9 1 ,7% 66 ,7% 75 ,0% 73, 1 %  

§ 1 82 StGB 80,0% 1 00 ,0% 66,7% 1 00 ,0% 85,7% 

§ 1 83 StGB 88,9% 62,5% 25 ,0% 75,0% 7 1 ,4% 

Tabelle 1 1 3 

Die relativ hohen Aufklärungsquoten bei den Delikten gegen d ie Umwelt lassen den 
vorsichtigen Schluß zu, daß bei bekanntwerden der strafbaren Hand lungen bereits 
ein Tatverdächtiger bekannt ist. 

2.8 Fremdenkriminal ität 

Auf Grund der gestiegenen Bedeutung der Kriminal ität der F remden sol l im 
folgenden Kapitel versucht werden , Aussagen über d ie Kriminal ität der Fremden auf 
Basis der Pol izei l ichen Kriminalstatistik zu gewinnen. H insichtlich der 
Besonderheiten und Unzulänglichkeiten der Tatverdächtigenzählung in der 
bestehenden Pol izei l ichen Kriminalstatistik informiert das Kapitel "Aussagekraft der 
Krim inalstatistiken" in der E in leitung des vorl iegenden Sicherheitsberichtes und d ie 
ein leitenden Ausführungen des Kapitels "Fremdenkriminal ität" im Sicherheitsbericht 
1 989. Die vorliegenden Ausführungen erhalten auch - wie schon in früheren 
Sicherheitsberichten - Aussagen über die Kriminalität der Gastarbeiter .  

Um nicht zu falschen Schlüssen über d ie Fremdenkriminal ität zu kommen , müßte 
auch eine Relativierung mit den in Österreich aufhältigen Fremden erfo lgen , um n icht 
Gefahr zu laufen ,  die Zah l  der fremden Tatverdächtigen absolut und im Vergleich mit 
den in ländischen Tatverdächtigen zu überschätzen . Es fehlen jedoch d ie zur (auch 
nur halbwegs) seriösen Relativierung der fremden Tatverdächtigen notwend igen 
statistischen Daten über in Österreich auch nur  vorübergehend aufhältigen Fremden. 
Darüber hinaus fehlen auch Erkenntnisse über eine durchschnittl iche 
Aufenthaltsdauer (Verweildauer) wodurch eine Abschätzung der in Österreich 
aufhältigen Fremden mögl ich wäre. 

2.8.1 Entwicklung der Fremdenkriminalität 

Nach diesem Exkurs über d ie Schwierigkeiten der Tatverdächtigenzählung sol l auf 
Basis der bestehenden PKS eine Darstel lung der Krim inal ität der Fremden erfolgen . 

Vorerst soll ein Überbl ick über d ie Entwicklung der fremden Tatverdächtigen in 
Bezug auf d ie Gesamtkriminal ität und der Verbrechen seit dem Jahre 1 975 erfolgen.  
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Das Jahr 1 975 wurde als Basisjahr deshalb gewählt, wei l  einerseits mit d iesem Jahr 
das StGB inkraftgetreten ist, und andererseits in d iesem Jahr die bestehende PKS 
eingeführt wurde. 

Entwicklung der fremden Tatverdächtigen 

Absolute Zahlen 

Jahr Gesamtkrim inalität davon Verbrechen 

1 975 1 4. 893 1 . 894 

1 976 1 4.277 1 . 551 

1 977 1 4 . 1 83 1 .287 

1 978 1 3 . 280 1 . 1 1 2  

1 979 1 3 . 5 1 6 1 . 1 1 5  

1 980 1 4. 066 1 . 1 04 

1 981  1 5. 669 1 .402 

1 982 1 5. 8 8 1  1 .420 

1 983 1 3.493 1 . 224 

1 984 1 3. 923 1 . 364 

1 985 1 4. 099 1 .295 

1 986 1 4. 360 1 .296 

1 987 1 5. 1 0 1 1 .456 

1 988 1 8 .225 1 . 826 

1 989 23. 755 2. 769 

1 990 32. 53 1 4. 509 

1 99 1  34.731  4. 538 

1 992 41 . 1 70 5 .627 

1 993 41 . 355 5 . 843 

1 994 42. 043 6. 1 3 1 

1 995 39. 891  5. 923 

Tabelle 1 1 4 
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E ntwicklung der fremden Tatverdächtigen 

Prozentantei l  an a l len Tatverdächtigen 

Jahr Gesamtkriminal ität davon Verbrechen 

1 975 9 ,4% 9 , 7% 

1 976 8 , 7% 8 ,8% 

1 977 8 , 5% 7 , 9% 

1 978 8,2% 7 , 7% 

1 979 8 , 1 %  7,6% 

1 980 8 ,0% 7 , 7% 

1 98 1  8,4% 8 , 5% 

1 982 8 ,5% 8,6% 

1 983 7 , 3% 7 , 9% 

1 984 7 ,4% 8 , 9% 

1 985 7 , 6% 9,3% 

1 986 7 , 9% 9,6% 

1 987 8 , 7% 1 1 , 7% 

1 988 1 0,6% 1 4,3% 

1 989 1 3 , 9% 2 1 ,4% 

1 990 1 8 ,4% 30,5% 

1 991  1 9 ,0% 29,7% 

1 992 20,9% 3 1 , 6% 

1 993 2 1 , 1 %  3 1 ,0% 

1 994 20,8% 30, 3% 

1 995 20,0% 30, 6% 

Tabelle 1 1 5  

Die Entwicklung der absoluten Anzahl fremder Tatverdächtiger zeigt ab dem Jahr 
1 975 bis zum Jahr 1 98 7  eine zwar unausgeg lichene, jedoch n icht besonders 
auffäll ige Entwicklung .  Ein eindeutiger Bruch d ieser Entwicklung läßt sich jedoch ab 
dem Jahr 1 98 8  erkennen: 
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Verä nderung gegenüber dem jeweil igen Vorjahr i n  Prozent 

Jahr Gesamtkrim i nal ität Verbrechen 

1 988 20,7% 25,4% 

1 989 30,3% 5 1 , 6% 

1 990 36,9% 62,8% 

1 99 1  6 , 8% 0,6% 

1 992 1 8 ,5% 24,0% 

1 993 0,4% 3,8% 

1 994 1 , 7% 4 ,9% 

1 995 -5, 1 %  -3,4% 

Tabelle 1 1 6  

Bei den absoluten Zahlen ist al lerd ings zu bedenken ,  daß d ie Aufklärungsquoten bis 
zum Jahr 1 990 gesunken sind , was sich, soweit s ich d ieser Rückgang der 
Aufklärungsquoten (auch) auf den Rückgang der geklärten Fäl le zurückführen läßt, 
auf d ie Entwicklung der ausgewiesenen Tatverdächtigen generel l  und somit auch auf 
d ie Entwicklung der fremden Tatverdächtigen - näml ich in einem (scheinbaren) 
Rückgang der (fremden) Tatverdächtigen oder auch " Iaviert" in einer schwächeren 
Zunahme, als d ies bei g leichbleibender Aufklärungsquote zu erwarten wäre -
auswirken kann .  

Dieser Umstand wird durch d ie Angaben in der  vorstehenden Tabel le, in welcher die 
Prozentantei le der fremden Tatverdächtigen an a llen Tatverdächtigen 
wiedergegeben werden, weitgehend ausgeg l ichen , da d ie Berechnungsbasis d ie 
Gesamtsumme al ler ermittelten Tatverdächtigen darstellt . Auch h ierbei zeigt sich der 
Anstieg des Prozentantei ls der fremden Tatverdächtigen ab dem Jahr 1 988, wobei in 
d ieser Darstel lung im Bereich der Verbrechen bereits ab dem Jahr 1 987 ein Anstieg 
zu bemerken ist. Nunmehr ist es im Jahr 1 994 trotz Anstieg der absoluten Anzahl  der 
ermittelten fremden Tatverdächtigen zu einem geringfügigen Rückgang des 
Prozentante iles der fremden Tatverdächtigen gekommen. Im Berichtsjahr 1 995 sind 
sowohl d ie absoluten Zah len, als auch d ie Prozentantei le gesunken .  

Näheren Aufsch luß über mögl iche Tei lursachen d ieser Entwicklung sollen d ie 
folgenden Tabellen geben. 
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2.8.2 Entwicklung nach Del iktsgruppen und Einzeldel ikten 

Ermittelte fremde Tatverdächtige 

Absolute Zahlen 

Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
Verän-

Strafbare Handlungen 
1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 

derung 
in % 

Strafbare Hand lungen 1 0.680 1 2.570 1 2.21 7  1 2.360 1 1 .81 7 -4 ,4% gegen Leib und Leben 
davon Verbrechen 1 09 1 1 8 1 36 1 02 91 -1 0,8% 
davon Vergehen 1 0.571 1 2.452 1 2 .081 1 2.258 1 1 .726 -4,3% 
davon Delikte im 
Zusammenhang mit 4.965 5.469 5.263 5. 1 57 5.257 1 ,9% 
Verkehrsunfällen 
Strafbare Handlungen 
gegen fremdes 1 8.264 20. 122 1 8.370 1 8 .31 6  16 .702 -8 ,8% 
Vermögen 
davon Verbrechen 3.728 4.449 4.41 5 4.769 4.582 -3,9% 
davon Vergehen 14.536 1 5.673 1 3.955 1 3.547 1 2 . 1 20 -1 0,5% 
Strafbare Hand lungen 301 376 336 394 328 -1 6,8% Igegen die Sittl ichkeit 
davon Verbrechen 1 89 245 208 232 208 -1 0,3% 
davon Vergehen 1 1 2 1 31 1 28 1 62 1 20 -25,9% 
Gesamtsumme aller 
gerichtlich strafbaren 34.731 41 . 1 70 41 .355 42 .043 39 .891 -5, 1 %  
Handlungen 
davon Verbrechen 4.538 5.627 5.843 6 . 1 31 5.923 -3,4% 
davon Vergehen 30. 1 93 35.543 35.512  35.91 2 33.968 -5,4% 

Tabelle 1 1 7  
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Erm ittelte fremde Tatverdächtige 

Absolute Zah len 

Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
Verän-

Strafbare Handlungen 
1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 

derung 

i n % 

Mord § 75 StGB 57 61 66 46 40 -1 3 ,0% 

Körperverletzu ng 
4.633 5 .744 5 .63 1 5 . 865 5 . 308 -9,5% I§§ 83, 84 StGB 

Fah rlässige Körper-
5 . 395 6 .034 5 .877 5. 773 5 . 799 0,5% 

verletzung § 88 8tGB 
Sachbeschädigung 

1 .223 1 .401 1 .339 1 . 306 1 .269 -2 ,8% I§ 1 25 StGB 
Schwere 
Sachbeschäd igu ng 1 48 1 34 1 40 1 83 1 26 -31 , 1 %  

I§ 1 26 StGB 
Diebstah l  § 1 27 8tGB 6.751 6 .849 5 .620 5. 390 4 .752 -1 1 ,8% 

Schwerer Diebstah l  
1 89 253 1 93 230 233 1 ,3% I§ 1 28 StGB 

Diebstah l  durch 
1 .837 2 .286 2 .324 2 .3 1 2  2 .021 -1 2 ,6% Einbruch § 1 29 8tGB 

Bewaffneter, 
gewerbsm .  und 

1 .031 1 . 1 70 1 .049 1 . 1 82 1 .261 6,7% 
Bandendiebsta h l  
I§§ 1 29 Z. 4 , 1 30 8tGB 
Räuberischer 

1 67 1 49 1 1 6  1 22 98 -1 9,7% Diebstahl  § 1 3 1 8tGB 

Raub §§ 1 42 ,  1 43 8tGB 299 325 31 8 424 299 -29 ,5% 

Betrug 
1 . 962 2 .354 2.6 1 8  2 . 587 2 .678 3 , 5% I§§ 1 46 - 1 48 8tGB 

Vergewaltigung ,  
Gesch lechtl. Nötigung 1 55 1 93 1 75 1 72 1 38 -1 9,8% 

§§ 201 , 202 8tGB 

Tabelle 1 18 
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Erm ittelte fremde Tatverdächtige 

Absolute Zahlen 

Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
Verän-

Strafbare Handlungen 
1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 

derung 
in % 

Einbruchsdiebstahl in 
ständig benützten 301 362 265 257 247 -3,9% 

Wohnobjekten 

Einbruchsdiebstahl in 
nicht ständig benützten 1 00 1 2 1 1 46 1 05 1 24 1 8 , 1 %  
Wohnobjekten 

Einbruchsdiebstahl  in  
Büro- und 3 1 8  372 4 1 4  4 1 6  407 -2 ,2% 
Geschäftsräumen 

Diebstahl und 
Entwendung in 

7 . 767 7. 599 6. 330 5.600 5. 1 94 -7, 3% 
Selbstbedienungsläden 
und Kaufhäusern 

Diebstah l  und 
Entwendung in 

72 53 49 48 30 -37 ,5% 
öffentlichen 
Verkehrsmitteln 
Diebstahl von 

1 72 298 256 244 1 62 -33,6% 
Kraftwagen 
Diebstah l  von 

507 562 499 594 500 -1 5,8% 
GeQenständen aus KFZ 

Tabel le 1 1 9 
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Erm ittelte fremde Tatverdächtige 

Prozentanteil fremder Tatverdächtiger an allen Tatverdächtigen 

Strafbare Handlungen 
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 

Strafbare Handlungen gegen 1 3,0% 14 ,9% 1 5 ,2% 1 5,0% 14,5% 
Leib und Leben 
davon Verbrechen 27,5% 28,4% 31 , 1 %  24 ,2% 23,0% 
davon Vergehen 1 2,9% 14,8% 1 5, 1 %  14 ,9% 14 ,4% 
davon Del ikte im 
Zusammenhang mit 1 0,8% 1 2,0% 1 2,4% 1 1 ,9% 1 2 ,0% 
Verkehrsunfäl len 
Strafbare Handlungen gegen 25,6% 25,8% 24,6% 24,2% 22,8% fremdes Vermögen 
davon Verbrechen 31 ,9% 33,4% 33, 1 %  32,9% 33, 1 %  
davon Vergehen 24,4% 24,2% 22,8% 22, 1 %  20,4% 
Strafbare Handlungen gegen 1 9,7% 22,4% 1 9,8% 20,6% 1 8,5% die Sittlichkeit 
davon Verbrechen 24,3% 25,4% 2 1 ,3% 2 1 ,5% 2 1 , 1 %  
davon Vergehen 1 5,0% 1 8,3% 1 7,8% 1 9,4% 1 5,3% 

Gesamtsumme aller gerichtl ich 1 9,0% 20,9% 21 , 1 %  20,8% 20,0% strafbaren Handlungen 

davon Verbrechen 29,7% 3 1 ,6% 31 ,0% 30,3% 30,6% 
davon Vergehen 1 8,0% 1 9,8% 20, 1 %  1 9,8% 1 8 ,9% 

Tabelle 1 20 
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Ermittelte F remde Tatverdächtige 

Prozentantei l  fremder Tatverdächtiger an allen Tatverdächtigen 

Strafbare Handlungen 
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 

Mord § 75 StGB 32,4% 33,0% 35,5% 26,0% 24, 1 %  
Körperverletzu ng 1 6,7% 1 9 , 1 %  1 9,2% 1 9,5% 1 8,2% I§§ 83, 84 StGB 
Fahrlässige Körper- 1 0,7% 1 2 ,0% 1 2 ,4% 1 2,0% 1 2 ,0% verletzung § 88 StGB 
Sachbeschäd igung 1 2 , 1 %  1 2 ,7% 1 2,7% 1 1 , 7% 1 1 ,8% I§ 1 25 StGB 
Schwere Sachbeschäd igung 1 7,6% 1 3,0% 1 6 ,2% 1 7,2% 1 2,5% I§ 1 26 StGB 
Diebstah l  § 1 27 StGB 31 ,9% 3 1 , 1 %  28, 1 %  27, 1 %  24 ,3% 
Schwerer Diebstahl 24,5% 29,4% 23,2% 26,5% 28, 1 %  I§ 1 28 StGB 
Diebstahl durch 26 ,0% 28, 1 %  29,4% 27,9% 26,9% Einbruch § 1 29 
Bewaffneter, gewerbsm.  und 
Bandendiebstah l  66,7% 64,9% 58,7% 57, 1 %  57,8% 
§§ 1 29 Z. 4, 1 30 StGB 
Räuberischer Diebstahl  55,5% 53,0% 40,8% 45,2% 38,9% I§ 1 3 1  StGB 
Raub §§ 1 42 ,  1 43 StGB 35,5% 36,7% 32,3% 36, 1 %  32,9% 
Betrug §§ 1 46 - 1 48 StGB 1 6 ,9% 1 6 ,7% 1 8,4% 1 8,7% 1 9,0% 
Vergewaltigung ,  
Geschlechtl iche Nötigung 33,3% 33,9% 31 ,6% 30, 1 %  26, 1 %  
§§ 201 , 202 StGB 

Tabelle 1 21 
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Erm ittelte fremde Tatverdächtige 

Prozentanteil fremder Tatverdächtiger an allen Tatverdächtigen 

Strafbare Handlungen 
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 

Einbruchsdiebstahl  in ständig 29,8% 33,6% 28,0% 26 ,0% 26,2% 
benützten Wohnobjekten 
Einbruchsdiebstahl  in n icht 
ständig benützten 1 8,6% 20,8% 25,3% 1 9,2% 22,9% 
Wohnobjekten 
Einbruchsd iebstahl in Büro- 20,9% 2 1 ,8% 26,2% 23,6% 25,8% und Geschäftsräumen 
Diebstahl und Entwendung in 
Selbstbedienungsläden und 38,7% 37,7% 33,7% 31 ,7% 30, 1 %  
Kaufhäusern 
Diebstah l  und Entwendung in 69,9% 61 ,6% 43,8% 45 ,3% 39,0% öffentlichen Verkehrsmitteln 
Diebstah l  von Kraftwagen 50,3% 57,6% 56,6% 52 ,5% 49 , 1 %  
Diebstah l  von Gegenständen 43,4% 42,3% 40,2% 42 ,0% 41 ,2% aus KFZ 

Tabel le 1 22 

Will man feststel len , wie sich die Fremdenkriminal ität im Jahr 1 995 gegenüber 1 994 
entwickelt hat, läßt sich vorerst errechnen, daß im Bereich der Gesamtkrim inalität d ie 
fremden Tatverdächtigen um 2. 1 52 auf 39.891 gesunken sind. Von den Werten des 
Berichtsjahres entfal len 1 1 .8 1 7  (- 543) fremde Tatverdächtige auf Delikte gegen Leib 
und Leben - inkl . der Verkehrsdelikte m it Personenschaden (5.257 = + 1 00) , 1 6.702 
(- 1 .6 14) auf Delikte gegen fremdes Vermögen , 328 (- 66) auf Delikte gegen d ie 
Sittl ichkeit, 1 1 .044 (+ 71 ) auf sonstige Delikte nach dem Strafgesetzbuch sowie 
Delikten nach strafrechtlichen Nebengesetzen . 

Nebst der Darstel lung der absoluten Zahlen der fremden Tatverdächtigen in den 
Tabellen 1 17 ,  1 1 8 und 1 1 9 werden auch aus den bereits angeführten Gründen in 
den Tabellen 1 20, 1 2 1  und 1 22 die Prozentantei le der ausländischen 
Tatverdächtigen an al len Tatverdächtigen ausgewiesen. Dies n icht nur deshalb, um 
einen a llfä l l igen Einfluß der s ich ändernden bekanntgewordenen Fälle und der 
Aufklärungsziffern (weitgehend) zu egalisieren , sondern auch um besser erkennen 
zu können, welche Bedeutung der Fremdenkriminal ität in den einzelnen 
Kriminal itätsbereichen zukommt. 

In Bezug auf d ie ausgewiesenen Daten des bewaffneten , gewerbsmäßigen und 
Bandend iebstahls gern. §§ 1 29 Z 4 und 1 30 StGB soll aber darauf h ingewiesen 
werden, daß d iese Daten kritisch zu h interfragen sind . Es könnte näml ich hinter 
d ieser Erscheinung (tei lweise) auch eine geänderte Anzeigenpraxis bei Anzeigen 
wegen Verdachtes des Diebstah ls der fremden Tatverdächtigen im Zusammenhang 
mit dem Wegfal l  der Qualifikation des Gesellschaftsdiebstah les durch das 
Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 (mit)verantwortlich zeichnen. Dies deshalb, wei l  
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nach der Gesetzesänderung bei Verdacht des Diebstah ls gem. § 1 27 StGB nur mehr 
das bezirksgerichtl iche Verfahren mit den verminderten Gründen der Ertei lung eines 
Haftbefeh les zur Anwendung käme. 

In den Tabel len 1 1 9  und 1 22 sind besondere Erscheinungsformen der Kriminal ität 
angeführt. Auch d iese Angaben sind zumindest bei den Diebstählen und 
Entwendungen in Selbstbedienungsläden oder Kaufhäusern bzw. in öffentlichen 
Verkehrsmitteln kritisch zu werten, da in beiden Fäl len geänderte formelle oder 
informelle Verfolgungsstrategien einen erheblichen Einfluß haben können , wobei bei 
den Diebstählen oder Entwendungen in  öffentlichen Verkehrsmitteln noch 
hinzukommt, daß auf Grund der äußerst geringen Aufklärungsquote ( 1 995 = 1 ,7 %) 
d ie Darstel lung der Tatverdächtigenstruktur nur bedingte Aussagekraft hat. 

Generel l  sol l noch angemerkt werden, daß d ie Aussagekraft über den Antei l  der 
fremden Tatverdächtigen umso unsicherer ist, je geringer d ie Aufklärungsquote ist, 
da stets nur Aussagen zur Fremdenkriminal ität hinsichtlich der geklärten Fälle 
gemacht werden können.  

Besonders hohe Anteile fremder Tatverdächtiger (über 30 %) können bei den 
nachstehenden Delikten festgestel lt werden: 
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Del i kt 
Ante i l  der F remden i n  

Prozent 

Raufhandel § 9 1  32 ,9% 

Erpresserische Entführung § 1 02 62 ,5% 
Bewaffneter, gewerbsmäiger und 57, 1 %  
Bandend iebstah l  §§ 1 29 Z 4, 1 30 
Räuberischer Diebstahl § 1 31 45,2% 

Raub §§ 1 42 ,  143 36, 1 %  

Erpressung §§ 1 44, 1 45 39,9% 

Hehlerei § 1 64 38,5% 

Geschlechtliche Nötigung § 202 32,0% 

Bandenbi ldung § 278 72,7% 

Delikte nach dem Waffengesetz § 36 39,2% 

Raub in Wohnungen 3 1 ,5% 

Raub an Passanten 40, 1 %  

Zechanschlußraub 38,4% 

Einbruchsd iebstah l  in Auslagen 33,3% 
Diebstahl und Entwendung in 

3 1 ,7% Selbstbedienungsläden oder Kaufhäusern 
Diebstahl und Entwendung in öffentlichen 

45,3% Verkehrsmittlen 
Diebstahl von Kraftwagen 52 ,5% 

Diebstah l  von Fahrrädern 39,2% 

Diebstahl von Gegenständen aus KFZ 42,0% 

Betrug bei Immobil iengeschäften 3 1 ,7% 

Wechsel- und Scheckbetrug 3 1 ,0% 

Kred itkartenbetrug 34,0% 

Tabelle 1 23 
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2.8.3 Entwicklung der Nationen 

Entwicklung der fremden Tatverdächtigen 

Aufgl iederung nach einzelnen Nationen 

Gesamtkriminal ität 

Nation 
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
1981 1982 1983 1 984 1 985 1 986 

Jugoslawien 5. 997 5 . 788 4.61 7 4. 7 1 5 4. 829 4.949 

Türkei 2. 1 42 2 . 1 55 1 .868 1 . 884 1 . 943 2 .030 

BRD 2. 863 2 .787 2.825 2. 775 2.695 2.837 

Polen 1 . 062 1 .654 723 752 595 46 1 

Rumänien 1 99 1 76 1 66 1 43 1 62 243 

CSFR 1 8 1 1 64 1 49 1 60 1 76 1 89 

Ungarn 1 57 1 68 259 280 356 336 

Italien 34 1 279 287 258 303 308 

Niederlande 292 256 250 294 297 31 6 

Ägypten 263 294 28 1 344 344 333 

sonstige Fremde 2. 1 72 2. 1 60 2.068 2.3 1 8  2. 399 2.358 

Gesamt 1 5 .669 1 5.881  1 3.493 1 3. 923 1 4. 099 1 4.360 

Tabelle 1 24 
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Nation 

Jugoslawien 

Türkei 

Deutsch land *) 

Polen 

Rumänien 

CSFR 

Ungarn 

Ital ien 

N iederlande 

Ägypten 

sonstige Fremde 

Gesamt 

*) Bis 1 990 BRD 

Tabelle 1 25 

- 1 09 -

E ntwicklung der fremden Tatverdächtigen 

Aufgl iederung nach einzelnen Nationen 

Gesamtkriminal ität 

Jahr Jahr Jahr Jahr 
1 987 1988 1 989 1 990 

5. 035 5. 736 6 . 944 8 .428 

2 .267 2.435 2 . 875 3. 598 

2 . 750 2 .672 3 .063 2 .951  

424 863 2. 1 84 2. 872 

3 1 7  578 1 .227 2 . 863 

1 92 304 469 3. 007 

535 1 .430 2 . 1 82 2 .642 

38 1 425 427 482 

350 393 362 444 

404 5 1 9 562 669 

2 .446 2.870 3 .460 4 . 575 

1 5 . 1 01 1 8 .225 23.755 32. 531 

Jahr Jahr 
1 991 1 992 
1 0 . 760 1 4.505 

4 .501  5 .628 

3. 272 3.371 

1 . 559 2 .348 

2 . 695 2.6 1 6 

2. 393 2 .294 

2. 722 2. 1 39 

544 562 

402 459 

473 627 

5 .4 1 0  6 .621 

34 . 73 1  4 1 . 1 70 
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Entwicklung der fremden Tatverdächtigen 

Aufg l iederung nach einzelnen Nationen 

Gesamtkriminal ität 

Nation 
Jahr Jahr Jahr 
1 993 1 994 1 995 

Jugoslawien *) 1 5.427 1 6.472 1 5 .008 

Türkei 5.962 6.239 6 . 1 44 

Deutschland 3 .569 3.777 3 .58 1  

Polen 2 .454 2 .5 1 5 2 .41 5 

Rumänien 2 .069 1 .942 1 .793 

CSFR *) 2 .044 1 .745 1 . 572 

Ungarn 1 . 594 1 .42 1 1 .232 

Italien 643 634 657 

Niederlande 426 423 5 1 9 

Ägypten 6 1 0  509 489 

sonstige Fremde 6.557 6.366 6.481 

Gesamt 41 . 355 42.043 39.891 

*)  Ab 1 993 wurden d ie Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien 
sowie der ehemaligen CSFR summiert. Ebenfa lls wurde d ie ehemalige 

DDR zur BRD zugerechnet. 

Tabelle 1 26 
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E ntwicklung der fremden Tatverdächtigen 

Prozentantei l  an a l len fremden Tatverdächtigen 

Gesamtkriminal ität 

Nation 
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
1 981 1982 1 983 1 984 1 985 1 986 

Jugoslawien 38 , 3% 36,4% 34, 2% 33, 9% 34,3% 34, 5% 

Türkei 1 3 , 7% 1 3 ,6% 1 3 , 8% 1 3, 5% 1 3,8% 1 4 , 1 %  

BRD 1 8 ,3% 1 7,5% 20, 9% 1 9 , 9% 1 9, 1 %  1 9 ,8% 

Polen 6,8% 1 0 ,4% 5,4% 5 ,4% 4,2% 3,2% 

Rumänien 1 , 3% 1 , 1 %  1 ,2% 1 , 0% 1 , 1 %  1 , 7% 

CSFR 1 ,2% 1 ,0% 1 , 1 %  1 , 1 %  1 ,2% 1 , 3% 

Ungarn 1 , 0% 1 , 1 %  1 , 9% 2,0% 2,5% 2,3% 

Ita l ien 2,2% 1 ,8% 2, 1 %  1 , 9% 2, 1 %  2, 1 %  

Niederlande 1 , 9% 1 ,6% 1 , 9% 2 , 1 %  2, 1 %  2,2% 

Ägypten 1 , 7% 1 , 9% 2, 1 %  2 ,5% 2,4% 2,3% 

sonstige Fremde 1 3 ,9% 1 3,6% 1 5 ,3% 1 6 ,6% 1 7 ,0% 1 6 ,4% 

Tabelle 1 27 

Entwicklung der fremden Tatverdächtigen 

Prozentanteil an a l len fremden Tatverdächtigen 

Gesamtkrim inal ität 

Nation 
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 
1 987 1 988 1 989 1990 1 991 1 992 

Jugoslawien 33,3% 3 1 ,5% 29 ,2% 25,9% 31 , 0% 35,2% 

Türkei 1 5 , 0% 1 3,4% 1 2 , 1 %  1 1 , 1 %  1 3 , 0% 1 3 , 7% 

Deutschland *) 1 8 , 2% 1 4, 7% 1 2 ,9% 9, 1 %  9,4% 8,2% 

Polen 2,8% 4,7% 9,2% 8 , 8% 4,5% 5,7% 

Rumän ien 2, 1 %  3,2% 5,2% 8,8% 7,8% 6,4% 

CSFR 1 , 3% 1 ,7% 2 ,0% 9 ,2% 6 ,9% 5 ,6% 

Ungarn 3 , 5% 7,8% 9 , 2% 8 , 1 %  7,8% 5,2% 

Ita l ien 2,5% 2,3% 1 , 8% 1 ,5% 1 ,6% 1 ,4% 

N iederlande 2 , 3% 2 ,2% 1 , 5% 1 ,4% 1 ,2% 1 , 1 %  

Ägypten 2,7% 2,8% 2,4% 2, 1 %  1 ,4% 1 ,5% 

sonstige Fremde 1 6,2% 1 5, 7% 1 4,6% 1 4, 1 %  1 5,6% 1 6, 1 %  

Tabelle 1 28 
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Entwickl u ng der fremden Tatverdächtigen 

Prozentanteil an allen fremden T atverdächtigen 

Gesamtkriminal ität 

Nation 
Jahr Jahr Jahr 
1 993 1 994 1 995 

Jugoslawien *) 37,3% 39,2% 37,6% 

Türkei 1 4 ,4% 1 4,8% 1 5,4% 

Deutschland 8 ,6% 9 ,0% 9 ,0% 

Polen 5 ,9% 6,0% 6 , 1 %  

Rumän ien 5 ,0% 4,6% 4 ,5% 

CSFR *) 4 ,9% 4,2% 3,9% 

Ungarn 3 ,9% 3,4% 3, 1 %  

Italien 1 ,6% 1 ,5% 1 ,6% 

N iederlande 1 ,0% 1 ,0% 1 ,3% 

Ägypten 1 ,5% 1 ,2% 1 ,2% 

sonstige Fremde 1 5 ,9% 1 5, 1 %  1 6,2% 

Tabelle 1 29 

Um die Verg leichbarkeit gegenüber früheren Ergebnissen zu gewährleisten ,  wurden 
d ie Daten der Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien und der CSFR in den 
obigen Tabellen zusammengerechnet. 

Durch d ie Änderung der National itätenkennzah len im Programm der Polizei l ichen 
Kriminalstatistik ist es nunmehr möglich , auch Angaben über d ie Tatverdächtigen 
aus den neu entstandenen Staaten in Osteuropa zu machen . 
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Entwicklung der fremden Tatverdächtigen 

Aufgl iederung nach einzelnen Nationen 

Gesamtkriminal ität 

Absolute Zahlen Anteil in Prozent 

Nation 1 993 1 994 1995 1 993 1 994 1 995 

Serbien und Montenegro 6. 604 6 .707 6 .295 1 6 , 0% 1 6 ,0% 1 5 ,8% 

Türkei 5. 962 6.239 6 . 1 44 1 4,4% 1 4,8% 1 5,4% 

Bosnien-Herzegowina 5.291 5 .882 5 . 1 1 5  1 2 , 8% 1 4,0% 1 2,8% 

Deutschland 3. 569 3 .777 3 .581  8 ,6% 9,0% 9 ,0% 

Polen 2 . 454 2.5 1 5  2.41 5 5 , 9% 6,0% 6, 1 %  

Kroatien 2 . 1 42 2.388 2.220 5,2% 5,7% 5 ,6% 

Rumänien 2 . 069 1 .942 1 . 793 5 ,0% 4,6% 4 , 5% 

Ungarn 1 . 594 1 .42 1 1 .232 3,9% 3,4% 3, 1 %  

Tschechien 1 . 08 1 840 792 2,6% 2,0% 2 ,0% 

Slowakei 963 905 780 2,3% 2,2% 2 ,0% 

sonstige Fremde 9.626 9.427 9. 524 23, 3% 22,4% 23,9% 

Gesamt 4 1 . 355 42.043 39.891 1 00,0% 1 00,0% 1 00 ,0% 

Tabel le 1 30 

I n  den vorstehenden Tabellen s ind d ie am meisten belasteten Nationen, aus denen 
d ie Tatverdächtigen stammen, seit dem Jahre 1 981 angeführt. Nebst 
arbeitsökonomischen Gründen war für die Beschränkung auf d ie Jahre ab 1 981 
auch maßgebend ,  daß im Jahre 1 980 d ie Kennzahlen für d ie E intragung von 
fremden Tatverdächtigen aus EDV-techn ischen Gründen geändert werden mußten, 
sodaß für d iese Umstel lungsphase mit erhöhten Unsicherheiten zu rechnen ist. N icht 
zuletzt kommt d ieser verkürzten Darstel lung auch entgegen, daß sich gerade in den 
Jahren 1 981  und 1 982 eine erhöhte Anzahl fremder Tatverdächtiger zeigt. 

I n  der Entwicklung der absoluten Anzahl  der fremden Tatverdächtigen einzelner 
Nationen (Tabellen 1 24,  1 25 und 1 26) läßt sich vorerst bei der stärksten Gruppe 
fremder Tatverdächtiger feststel len , daß im Jahre 1 98 1  der bisher achthöchste Wert 
feststellbar ist, der bis 1 983 gefallen ist und seit 1 984 wieder im Ansteigen begriffen 
ist und im Jahr 1 995 gegenüber dem Jahr 1 994 m it einer Abnahme um 1 .464 
Tatverdächtigen (ex-)jugoslawischer Nationalität den bisher d ritthöchsten Wert 
ausweist. Zieht man jedoch d ie Tabellen 1 27, 1 28 und 1 29 heran ,  in der die 
Prozentantei le der Tatverdächtigen einzelner Nationen an a l len fremden 
Tatverdächtigen ausgewiesen wird ,  zeigt sich ein fast kontinuierlicher Rückgang der 
Bedeutung jugoslawischer Tatverdächtiger von 38 , 3 % im Jahre 1 981  auf 25,9 % im 
Jahre 1 990; d iese Entwicklung ergibt sich aus der Tatsache, daß d ie Bedeutung 
anderer Nationen angestiegen ist, wodurch der Prozentantei l der jugoslawischen 
Tatverdächtigen - trotz steigender absoluter Zahlen - rückläufig ist. Ab dem Jahr 
1 991  stieg aufgrund der hohen absoluten Zunahmen der Antei l  wieder auf 
m ittlerweile 37 , 6 % im Jahr 1 995 (Höchstwert 39,2 % im Jahr 1 994) . 
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Auffäll ig ist, daß d ie 3 .581 ermittelten Tatverdächtigen Deutschlands des Jahres 
1 995 den zweithöchsten Wert seit 1 981  erreichen, jedoch der prozentuelle Anteil im 
Jahr 1 995 mit 9 ,0 % den drittn iedrigsten Wert darstellt. Dazu muß aber auch darauf 
verwiesen werden, daß seit dem Jahr 1 99 1  auch die Staatsangehörigen der 
ehemal igen DDR zu den Tatverdächtigen Deutschlands h inzugerechnet werden . 

Eine auffäl l ige Entwicklung zeigen auch d ie Tatverdächtigen aus der ehemaligen 
Tschechoslowakei mit + 2 .538 Tatverdächtigen von 469 auf 3 .007 im Jahr 1 990 und 
den Abnahmen um - 6 14  Tatverdächtigen im Jahr 1 99 1 , - 99 im Jahr 1 992, - 250 im 
Jahre 1 993, - 299 im Jahr 1 994 und weiteren 1 73 auf nunmehr 1 .572 im Jahr 1 995. 
Dies kommt auch sehr deutlich im Zuwachs des Prozentantei ls der Tatverdächtigen 
tschechoslowakischer National ität von 2 ,0  % im Jahr 1 989 auf 9 ,2  % im Jahr 1 990 
und dem Rückgang auf 6 ,9  % im Jahr 1 99 1 , auf 5,6 % im Jahr 1 992,  4 ,9  % im Jahr 
1 993, 4,2 % im Jahr 1 994 und 3 ,9 % im Jahr 1 995 zum Ausdruck. 

Bemerkenswert erscheint auch d ie Entwicklung der türkischen Staatsangehörigen, 
d ie im Jahr 1 995 trotz einem Rückgang um 95 Tatverdächtigen den bisher 
zweithöchsten Wert mit 6 . 1 44 ermittelten Tatverdächtigen erreichen. 

D ie ermittelten Tatverdächtigen mit ungarischer Staatsangehörigkeit weisen einen 
weiteren Rückgang um 1 89 Tatverdächtigen im Jahr 1 995 auf nunmehr 1 .232 auf; 
den n iedrigsten Wert seit 1 987. 
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2.8.4 Nationen nach Deliktsgruppen 

Del i ktsg ru ppen der meistbelasteten Nationen 

Absolute Zah len 

Jahr 1 995 
Serbien u. 

Türkei 
Bosnien- Deutsch-

Polen 
Monten. Herzegow. land 

Strafbare Handlungen 
1 . 798 2.504 1 .688 1 .645 357 Igegen Leib  und Leben 

davon Verbrechen 1 6  20 1 2  5 1 

davon Vergehen 1 . 782 2 .484 1 .676 1 .640 356 

davon Delikte im 
Zusammenhang mit 696 867 699 939 1 78 

Verkehrsunfäl len 
Strafbare Handlungen 
gegen fremdes 2 .408 2 .078 1 .855 1 .234 1 . 651 

Vermö�en 
davon Verbrechen 553 553 424 281 6 1 7 

davon Vergehen 1 . 855 1 . 525 1 .431 953 1 . 034 

Strafbare Handlungen 
56 73 35 1 0  1 2  

gegen die Sittl ichkeit 

davon Verbrechen 35 44 22 5 8 

davon Vergehen 2 1  29 1 3  5 4 

Gesamtsumme aller 
gerichtl ich strafbaren 6.295 6. 1 44 5. 1 1 5  3 .581 2.41 5 

Handlungen 
davon Verbrechen 8 1 4  790 569 333 656 

davon Vergehen 5.48 1 5.354 4 .546 3.248 1 . 769 

Tabelle 1 31 
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Del i ktsgruppen der meistbelasteten Nationen 

Absolute Zahlen 

Jahr 1 995 Kroatien Rumänien Ungarn Tschechien Slowakei 

Strafbare Handlungen 
608 334 247 1 42 89 

gegen Leib und Leben 
davon Verbrechen 3 3 1 1 1 

davon Vergehen 605 331 246 1 41 88 

davon Delikte im 
Zusammenhang mit 327 1 46 200 1 02 68 

Verkehrsunfällen 
Strafbare Handlungen 
gegen fremdes 1 .063 1 .067 783 524 543 

Vermögen 
davon Verbrechen 299 41 8 258 1 92 206 

davon Vergehen 764 649 525 332 337 

Strafbare Handlungen 
1 5  1 6  1 0  4 1 0  

Igegen die Sittlichkeit 
davon Verbrechen 9 1 0  6 1 1 0  

davon Vergehen 6 6 4 3 0 

Gesamtsumme al ler 
gerichtlich strafbaren 2.220 1 .793 1 .232 792 780 

Handlungen 
davon Verbrechen 357 452 271 1 99 24 1 

davon Vergehen 1 .863 1 . 341 96 1 593 539 

Tabelle 1 32 
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Del i ktsgruppen der meistbelasteten Nationen 

Verte i lung in Prozent 

Jahr 1995 
Serbien u. 

Türkei 
Bosnien- Deutsch-

Polen 
Monten. Herzegow. land 

Strafbare Handlungen 
28 ,6% 40,8% 33,0% 45,9% 1 4, 8% 

gegen Leib u nd Leben 
davon Verbrechen 0, 3% 0 , 3% 0,2% 0 , 1 %  0 , 0% 

davon Vergehen 28,3% 40,4% 32 ,8% 45,8% 1 4,7% 

davon Del ikte im 
Zusammenhang mit 1 1 , 1 %  1 4 , 1 %  1 3 , 7% 26 ,2% 7,4% 

Verkehrsunfä l len 
Strafbare Handlungen 
gegen fremdes 38 , 3% 3 3 , 8% 36 ,3% 34,5% 68,4% 

Vermögen 
davon Verbrechen 8 , 8% 9 , 0% 8 ,3% 7 , 8% 25,5% 

davon Vergehen 29, 5% 24, 8% 28,0% 26,6% 42 ,8% 

Strafbare Hand lungen 
0,9% 1 ,2% 0 ,7% 0 , 3% 0 , 5% Igegen die S ittl ichkeit 

davon Verbrechen 0,6% 0 ,7% 0,4% 0 , 1 %  0 , 3% 

davon Vergehen 0 , 3% 0 , 5% 0,3% 0 , 1 %  0 ,2% 

Gesamtsumme al ler 
gerichtl ich strafbaren 1 00 , 0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 1 00 ,0% 

Hand lungen 
davon Verbrechen 1 2, 9% 1 2, 9% 1 1 , 1 %  9 , 3% 27,2% 

davon Vergehen 87, 1 %  87, 1 %  88,9% 90,7% 73, 3% 

Tabelle 1 33 
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Del iktsgruppen der meistbelasteten Nationen 

Vertei lung in Prozent 

Jahr 1995 Kroatien Rumänien Ungarn Tschechien Slowakei 

Strafbare Handlungen 
27 ,4% 1 8 ,6% 20,0% 1 7 , 9% 1 1 ,4% 

Igegen Leib und Leben 
davon Verbrechen 0, 1 %  0,2% 0, 1 %  0, 1 %  0, 1 %  

davon Vergehen 27,3% 1 8 ,5% 20,0% 1 7 ,8% 1 1 ,3% 

davon Del ikte im 
Zusammenhang mit 1 4,7% 8, 1 %  1 6 ,2% 1 2, 9% 8,7% 

Verkehrsunfäl len 
Strafbare Handlungen 
gegen fremdes 47 ,9% 59,5% 63,6% 66,2% 69,6% 

Vermögen 
davon Verbrechen 1 3 , 5% 23,3% 20,9% 24, 2% 26,4% 

davon Vergehen 34,4% 36,2% 42,6% 41 , 9% 43,2% 

Strafbare Handlungen 
0,7% 0,9% 0 ,8% 0,5% 1 ,3% Igegen die Sittl ichkeit 

davon Verbrechen 0,4% 0 ,6% 0,5% 0 , 1 %  1 ,3% 

davon Vergehen 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% ---
Gesamtsumme aller 
gerichtlich strafbaren 1 00 ,0% 1 00 ,0% 1 00,0% 1 00,0% 1 00 ,0% 

Handlungen 
davon Verbrechen 1 6 , 1 %  25,2% 22,0% 25, 1 %  30,9% 

davon Vergehen 83,9% 74,8% 78,0% 74, 9 %  69, 1 %  

Tabelle 1 34 

Die Tabellen 1 3 1 bis 1 34 zeigen d ie Struktur der fremden Tatverdächtigen der zehn 
meistbelasteten Nationen nach der i hnen zugerechneten Kriminal ität. H ierbei zeigen 
sich insbesonders in den Tabellen 1 33 und 1 34 bedeutsame Unterschiede. 

So zeigt s ich , daß d ie türkischen und deutschen Tatverdächtigen besonders hohe 
Antei le (über 40 %) h insichtlich der strafbaren Hand lungen gegen Leib und Leben 
aufweisen .  H ierbei zeigen sich jedoch erhebl iche strukturel le Unterschiede, da bei 
den deutschen Tatverdächtigen rund � der Tatverdächtigen der Gesamtkriminal ität 
auf Tatverdächtige im Zusammenhang mit strafbaren Handlungen im 
Straßenverkeh r  entfa l len ,  während der Antei l  bei den türkischen Tatverdächtigen 
h insichtlich der strafbaren Handlungen im Straßenverkehr nur  rund 1 4  % beträgt, 
woraus sich erg ibt, daß anderen Delikten gegen Leib und Leben ( insbesonders 
Körperverletzungen) bei d ieser Tätergruppe eine verstärkte Bedeutung zukommt. 

Demgegenüber zeigen die slowakischen (70 %), poln ischen (68 %), tschech ischen 
(66 %) und ungarischen (64 %) Tatverdächtigen besonders hohe Antei le bei den 
Delikten gegen fremdes Vermögen. 
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I n  etwas abgeschwächter Form zeigt sich d ies auch bei  den rumänischen 
Tatverdächtige n .  

2.8.5 Entwicklung der  Fremdenkriminal ität in den Bundesländern 

Erm ittelte fremde Tatverdächtige 

Absolute Zahlen 

Bundesland 
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Veränderung 
1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 in % 

Burgenland 1 .000 1 .21 6 988 1 .065 1 .02 1 -4, 1 %  

Kärnten 1 . 220 1 .4 1 7 1 . 586 1 .607 1 . 3 1 4  -1 8,2% 

Niederösterreich 5 . 585 6. 1 63 5 .692 6. 1 95 5 .365 -1 3,4% 

Oberösterreich 4.675 5 . 545 5. 834 5. 774 5 .540 -4, 1 %  

Salzburg 2. 770 3.233 3.404 3.906 3.592 -8 ,0% 

Steiermark 2. 595 3 . 3 1 1 3. 1 45 2.999 2.963 -1 ,2% 

Tirol 3.760 4.429 4. 872 4.575 4 . 5 1 0 -1 ,4% 

Vorarlberg 1 . 735 2.021 2 . 306 2.338 2.285 -2 ,3% 

Wien 1 1 .391 1 3. 835 1 3. 528 1 3. 584 1 3 .30 1  -2 , 1 %  

Österreich 34.731  4 1 . 1 70 4 1 . 355 42.043 39.891 -5, 1 %  

Tabelle 1 35 

E rm ittelte fremde Tatverdächtige 

Prozentante i l  fremder Tatverdächtiger an a l len Tatverdächtigen 

Bundesland Jahr 1 991 Jahr 1 992 Jahr 1 993 Jahr 1 994 Jahr 1 995 

Burgenland 23,0% 25,3% 22,3% 22, 1 % 20,9% 

Kärnten 1 0, 2% 1 1 ,5% 1 3 ,2% 1 3 ,0% 1 0,8% 

Niederösterreich 1 8 , 2% 1 9 , 7% 1 8 , 7% 1 8 ,9% 1 7, 0% 

Oberösterreich 1 5, 1 %  1 6,6% 1 8, 1 %  1 7 ,8% 1 7 ,0% 

Salzburg 22,2% 24,2% 26,6% 28,7% 27,2% 

Steiermark 1 0, 3% 1 2, 7% 1 2 ,2% 1 1 ,6% 1 1 , 5% 

Tirol 22,3% 23,7% 25,7% 24,2% 24, 8% 

Vorarlberg 24, 6% 26, 7% 28,6% 29,0% 28 , 0% 

Wien 26, 1 %  27,8% 26,5% 25,6% 25,3% 

Österreich 1 9 ,0% 20,9% 21 , 1 %  20,8% 20, 0% 

Tabelle 1 36 
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Aus reg ionaler S icht zeigen sich in der Tabel le 1 35 in al len Bundesländern 
Abnahmen der Anzah l  der ermittelten fremden Tatverdächtigen . Die g rößten 
Rückgänge zeigen d ie Bundesländer Niederösterreich (- 830), Salzburg (- 3 14) ,  
Kärnten (- 293) und Wien (- 283). 

Die Auswertung der absoluten Zah len fremder Tatverdächtiger scheint jedoch d ie 
Entwicklung der Fremdenkriminal ität in den einzelnen Bundesländern nur bed ingt 
richtig abzubi lden. Dies läßt sich besonders prägnant an der Entwicklung im 
Bundesland Burgenland erkennen , wobei sich d ie Anzah l  der fremden 
Tatverdächtigen zwischen 1 987 ( 1 38) und 1 992 (1 .2 1 6) annähernd verneunfacht hat .  
Im Jahr 1 993 war erstmal ig seit der Grenzöffnung ein Rückgang um - 228 absolut 
oder - 1 8 ,8  % feststel lbar, im Jahre 1 995 wird mit 1 .02 1 fremden Tatverdächtigen der 
d ritthöchste Wert erreicht. 

Daher wurde in der Tabelle 1 36 der Prozentantei l  der fremden Tatverdächtigen an 
a llen Tatverdächtigen des jeweil igen Bundeslandes errechnet .  

Diese Vorgangsweise erscheint in  d reifacher Weise angezeigt, näml ich um d ie 
untersch ied l iche Anzah l  der strafbaren Handlungen und d ie untersch ied lichen 
Aufklärungsquoten sowie deren unterschied l iche Entwicklung in  den einzelnen 
Bundesländern weitgehend zu relativieren. 

Eine Errechnung der unterschiedl ichen Kriminal itätsbelastung der fremden 
Tatverdächtigen kann - wie schon oben angeführt - mangels geeigneter statistischer 
Angaben über in Österreich aufhä ltige, ein- oder durchreisender Ausländer n icht 
durchgeführt werden . 

Die Tabelle 1 36 zeigt auch bemerkenswerte unterschiedl iche Entwicklungen in den 
e inzelnen Bundesländern . Während etwa d ie Bundesländer Salzburg ( 1 1 , 6 %), Tirol 
( 1 5 ,0  %) und Vorarlberg (1 6 ,8 %) schon im Jahre 1 987 ein relativ hohes N iveau des 
Antei ls fremder Tatverdächtiger zeigen , daß bis zum Jahre 1 993 stetig ansteigt ,  
zeigen d ie Bundesländer Burgenland , Niederösterreich, Wien ,  Oberösterreich und in 
etwas abgeschwächter Weise auch d ie Steiermark einen raschen u nd teilweise 
sprunghaften Anstieg in den Jahren 1 989 bis 1 992. Im Berichtsjahr sind mit 
Ausnahme Tirols in al len Bundesländern auch d ie p rozentuellen Antei le der fremden 
Tatverdächtigen an al len Tatverdächtigen zurückgegangen .  

Unter Beachtung des zeitl ichen Ablaufes der  pol itischen Ereign isse in den 
ehemaligen Ostblockländern und der Öffnung der Grenzen kann unter Beachtung 
der geograph ischen Lage der einzelnen Bundesländer geschlossen werden ,  daß d ie 
Zunahme der Fremdenkriminal ität in den Bundesländern Burgenland, 
N iederösterreich, Wien, Oberösterreich und Steiermark g rößtentei ls einen Einfluß 
d ieser Entwicklungen darstel lt .  Ganz anders stel lt s ich d ie " importierte Kriminal ität" in  
den Bundesländern Salzburg ,  Tirol und Vorarlberg dar, da in d iesen Bundesländern 
schon in den Jahren 1 986 und 1 987 relativ hohe Prozentanteile fremder 
Tatverdächtiger feststel lbar sind . 
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2.8.6 Fremdenkriminal ität nach Nationen in den Bundesländern 

Erm ittelte Tatverdächtige nach Nationen u nd Del iktsg ruppen i m  Jahr 

1 995 

Burgenland 

Delikte gegen davon im 
Delikte 

Gesamt-
Nation Leib und Zusammen-

gegen 

Leben hang mit VU 
fremdes kriminal ität 

Vermögen 

Ungarn 24 21  1 07 1 69 

Serbien und Montenegro 1 3  9 35 1 50 

Rumänien 1 1  5 75 1 2 1 

Türkei 21 7 1 2  99 

Bosnien-Herzegowina 21  9 1 6  66 

Deutschland 1 5  1 0  27 58 

Kroatien 5 2 34 50 

Slowakei 6 3 21  3 1  

Bu lgarien 1 1 5 23 

Albanien 4 1 4 20 

sonstige Fremde 2 1  6 1 1 6  234 

Gesamt 1 42 74 452 1 .02 1 

Tabelle 1 37 

III-82 der Beilagen und Zu III-82 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdok. Teil 1 (gescanntes Original)124 von 322

www.parlament.gv.at



- 1 22 -

Erm ittelte Tatverdächtige nach Nationen und Del i ktsgru ppen im Jahr 

1 995 

Kärnten 

Del ikte gegen davon im 
Del ikte 

Gesamt-
Nation Leib  und Zusammen-

gegen 

Leben hang mit VU 
fremdes kriminalität 

Vermögen 

Bosnien-Herzegowina 1 29 41  8 1  281 

Deutschland 82 43 1 02 2 1 4  

Slowenien 39 23 1 06 1 78 

Kroatien 38 1 2  48 1 07 

Italien 46 29 20 78 

Serbien und Montenegro 24 6 25 63 

Rumänien 1 2  7 32 52 

Türkei 1 6  4 1 5  37 

Ungarn 2 1  1 8  1 3  37 

Polen 7 7 29 36 

sonstige Fremde 89 35 1 01 231 

Gesamt 503 225 572 1 . 31 4 

Tabelle 1 38 

Erm ittelte Tatverdächtige nach Nationen und Del i ktsgruppe n  i m  Jahr 

1 995 

Niederösterreich 

Del ikte gegen davon im 
Del ikte 

Gesamt-
Nation Leib und Zusammen-

gegen 

Leben hang mit VU 
fremdes kriminal ität 

Vermögen 

Türkei 375 1 38 269 831 

Bosnien-Herzegowina 224 94 266 61 0 

Serbien und Montenegro 1 68 68 1 8 1 508 

Polen 60 42 300 479 

Rumänien 89 38 206 351 

Tschechien 43 26 202 31 7 

Ungarn 76 65 1 89 299 

Slowakei 36 28 1 65 269 

Deutsch land 91  67 80 233 

Kroatien 50 28 53 1 53 

sonstige Fremde 251 1 1 4 377 1 .31 5 

Gesamt 1 .463 708 2.288 5.365 

Tabelle 1 39 
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Erm ittelte Tatverdächtige nach Nationen und Del i ktsgruppen im Jahr 

1 995 

Oberösterreich 

Delikte gegen davon im 
Delikte 

Gesamt-
Nation Leib und Zusammen-

gegen 
fremdes kriminal ität 

Leben hang mit VU 
Vermögen 

Bosnien-Herzegowina 471 224 553 1 . 344 

Türkei 432 1 63 240 877 

Serbien und Montenegro 1 74 79 1 84 598 

Deutsch land 1 67 1 34 1 22 373 

Rumänien 77 33 1 62 345 

Kroatien 1 32 80 1 06 290 

Polen 25 1 7  1 80 241 

Tschechien 42 38 1 1 7 1 75 

Ungarn 36 33 78 1 41 

Mazedonien 29 1 4  1 5  92 

sonstige Fremde 267 1 45 377 1 . 064 

Gesamt 1 .852 960 2. 1 34 5. 540 

Tabelle 1 40 

Erm ittelte Tatverdächtige nach Nationen und Del i ktsgruppen i m  Jahr 

1 995 

Salzburg 

Delikte gegen davon im 
Del ikte 

Gesamt-
Nation Leib und Zusammen-

gegen 

Leben hang mit VU 
fremdes kriminal ität 

Vermögen 

Bosnien-Herzegowina 1 51 62 1 66 821 

Serbien und Montenegro 84 32 1 44 589 

Deutsch land 264 1 28 1 82 500 

Türkei 1 39 34 83 349 

Kroatien 60 35 61  209 

Niederlande 44 1 7  1 9  1 34 

Rumänien 8 4 52 1 03 

Ungarn 1 2  7 1 9  58 

Polen 1 0  6 39 56 

Albanien 6 3 9 53 

sonstige Fremde 1 76 7 1  241 720 

Gesamt 954 399 1 . 0 1 5 3.592 

Tabelle 1 41 
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Erm ittelte Tatverdächtige nach Nationen u nd Del i ktsgruppen i m  Jahr 

1 995 

Steiermark 

Del ikte gegen davon im 
Del ikte 

Gesamt-
Nation Leib und Zusammen-

gegen 

Leben hang mit VU 
fremdes krim inal ität 

Vermögen 

Kroatien 84 60 442 665 

Bosnien-Herzegowina 1 64 58 1 46 443 

Slowenien 45 36 1 97 304 

Rumänien 60 27 1 86 282 

Deutschland 85 40 1 04 2 1 9  

Serbien und Montenegro 42 1 2  49 1 24 

Türkei 57 1 7  32 1 1 0 

Ungarn 28 20 67 1 01 

Polen 1 1  8 57 78 

Tschechien 8 6 58 68 

sonstige Fremde 2 1 6  75 246 569 

Gesamt 800 359 1 . 584 2.963 

Tabelle 142 

Erm ittelte Tatverdächtige nach Nationen u nd Del i ktsg ru ppen i m  Jahr 

1 995 

Tirol 

Delikte gegen davon im 
Delikte 

Gesamt-
Nation Leib und Zusammen-

gegen 

Leben hang mit VU 
fremdes kriminalität 

Vermögen 
Deutschland 751 396 352 1 .401 

Türkei 300 1 1 7 238 726 

Bosnien-Herzegowina 1 61 78 1 09 363 

Serbien und Montenegro 1 1 7 49 1 08 3 1 8  

Italien 84 64 79 240 

Niederlande 90 37 64 222 

Kroatien 72 34 57 1 72 

Großbritann ien und 
43 8 22 99 

Nord i rland 
Polen 1 1  8 32 62 

Rumänien 6 4 1 7  4 1  

sonstige Fremde 231 1 00 2 1 8  866 

Gesamt 1 .866 895 1 .296 4.5 1 0  

Tabelle 1 43 
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E rm ittelte Tatverdächtige nach Nationen u nd Del i ktsgruppen im Jahr 

1 995 

Vorarl berg 

Delikte gegen davon im 
Del ikte 

Gesamt-
Nation Leib und Zusammen-

gegen 

Leben hang mit VU 
fremdes krim inal ität 

Vermögen 

Türkei 375 1 25 353 948 

Deutsch land 1 26 83 1 07 303 

Serbien und Montenegro 90 30 85 262 

Bosnien-Herzegowina 74 27 1 02 228 

Kroatien 36 1 8  46 1 03 

I tal ien 8 4 1 4  50 

Slowenien 8 4 7 21  

Niederlande 4 3 9 21  

Rumänien 5 - 1 1  20 

Polen 1 - 1 4  1 9  

sonstige Fremde 74 50 84 3 1 0 

Gesamt 801 344 832 2.285 

Tabelle 1 44 

Erm ittelte Tatverdächtige nach Nationen und Del iktsgruppen im Jahr 

1 995 

Wien 

Del ikte gegen davon im 
Del ikte 

Gesamt-
Nation Leib und Zusammen-

gegen 

Leben hang mit VU 
fremdes kriminal ität 

Vermögen 
Serbien und Montenegro 1 . 086 4 1 1 1 . 597 3 .683 

Türkei 789 262 836 2. 1 67 

Polen 230 89 993 1 .433 

Bosnien-Herzegowina 293 1 06 4 1 6  959 

Rumänien 66 28 326 478 

Kroatien 1 3 1 58 2 1 6 47 1 

Ungarn 4 1  29 302 402 

Slowakei 20 1 4  299 368 

Mazedonien 60 1 7  1 93 361 

Deutsch land 64 38 1 58 280 

sonstige Fremde 656 241 1 . 1 93 2. 699 

Gesamt 3.436 1 . 293 6. 529 1 3 . 30 1  

Tabelle 1 45 
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Zur näheren Analyse welche strukturel len Unterschiede die Kriminal ität der Fremden 
in den einzelnen Bundesländern ausweisen, d ienen die Tabellen 1 37 bis 1 45, d ie d ie 
fremden Tatverdächtigen h insichtlich ihrer National ität auch für d ie Bundesländer 
ausweisen.  D ie Reihung der einzelnen Nationen wurde nach den Daten der 
Gesamtkriminal ität vorgenommen. H ierbei wurden je Bundesland d ie fremden 
Tatverdächtigen der zehn häufigsten Nationen ausgewertet. 

Das Bundesland Burgenland stel lt unter al len Bundesländern das einzige 
Bundesland dar, bei dem d ie ungarischen Tatverdächtigen - m it einem Ante i l  von 
rund 1 7  % an al len ermittelten fremden Tatverdächtigen - an der Spitze der 
Rangfolge stehen , woraus sich d ie Bedeutung der geographischen Lage und der 
Öffnung der Grenze Ungarns gegenüber Österreich deutl ich erg ibt .  

Im Bundesland Kärnten stehen d ie Tatverdächtigen aus Bosn ien-Herzegowina mit 
einem Antei l  von ca . 2 1  % weitaus an der Spitze gefolgt von Deutsch land (1 6 %) und 
Slowenien ( 14  %) .  H ierbei darf n icht übersehen werden, daß es sich bei rund 59 % 
der Tatverdächtigen aus Bosnien-Herzegowina um Gastarbeiter handelt, während für 
d ie deutschen Tatverdächtigen die Lage Österreichs als Transitland als auch als 
Urlaubsland eine Rolle spielt, was aus der Tatsache ers ichtlich wird , daß rund 20 % 
al ler deutschen Tatverdächtigen in Kärnten im Zusammenhang mit einer strafbaren 
Hand lung im Straßenverkehr erfaßt wurden.  

Die Gl iederung der fremden Tatverdächtigen im Bundesland N iederösterreich zeigt 
an erster Stel le d ie türkischen Tatverdächtigen ,  in relativ großem Abstand folgen die 
Tatverdächtigen aus Bosnien-Herzegowina und Serbien und Montenegro . 

D ie Krim inal ität der türkischen Tatverdächtigen wird durch Gastarbeiter geprägt, da 
rund 60 % als Gastarbeiter ausgewiesen werden.  

Im Bundesland Oberösterreich s ind d ie Tatverdächtigen aus Bosnien-Herzegowina 
mit einem Antei l  von rund % al ler ermittelten fremden Tatverdächtigen führend;  
gefolgt von den türkischen und serbisch-montenegrin ischen Tatverdächtigen.  Rund 
46 % der bosn ischen ,  60 % der türkischen und 44 % der serbisch-montegrin ischen 
Tatverdächtigen werden als Gastarbeiter ausgewiesen.  

Im Bundesland Salzburg fällt der relativ hohe Antei l  Deutschlands auf, welche den 
d ritten Rang hinter den Tatverdächtigen aus Bosnien-Herzegowina und Serbien und 
Montenegro e innehmen . Die Bedeutung der deutschen Tatverdächtigen erg ibt sich 
wohl  aus der geographischen Lage , der Rolle als Transit- und Fremdenverkehrsland , 
was sich auch aus der Tatsache ableiten läßt, daß rund % der deutschen 
Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einer gerichtl ich strafbaren Handlung im 
Straßenverkehr erfaßt wurden,  während rund 31  % der bosnischen und 29 % der 
serbisch-montenegrin ischen Tatverdächtigen als Gastarbeiter ausgewiesen werden. 

Das Bundesland Steiermark zeigt i n  der Rangfolge, daß d ie kroatischen 
Tatverdächtigen an der Spitze stehen , gefolgt von den bosnischen und slowen ischen 
Tatverdächtigen.  Im Unterschied zu anderen Bundesländern , wie etwa 
N iederösterreich , Tirol  und Vorarlberg ,  ist für die führende Position des ehemaligen 
Jugoslawien nur e in geringer Tei l auf die Gastarbeitereigenschaft zurückzuführen; 
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beträgt deren Antei l  bei Kroatien nur 7%, bei Bosn ien-Herzegowina ca. 22 % und bei 
Slowen ien rund 9 % .  

Das Bundesland Tirol ist das e inzige Bundesland in dem d ie  deutschen 
Tatverdächtigen den ersten Rang einnehmen. H ierbei muß die geograph ische Lage 
Tirols als auch d ie Rolle als Transit- oder als Fremdenverkehrsland bedacht werden. 
Da d ie deutschen Tatverdächtigen mit rund 28 % an al len deutschen 
Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung im 
Straßenverkehr erfaßt wurden. Demgegenüber ist der Ante i l  der Gastarbeiter bei den 
türkischen (7 1 %) und bosn ischen (76 %) Tatverdächtigen als hoch zu bezeichnen. 

Das Bundesland Vorarlberg ist neben N iederösterreich das zweite Bundesland, das 
in der Rangfolge d ie türkischen Tatverdächtigen an erster Stelle aufweist, wobei der 
Antei l  an Gastarbeitern mit rund 73 % festgestel lt wurde; fü r den zweiten Rang der 
deutschen Tatverdächtigen kommt wieder d ie geographische Lage und d ie Ste l lung 
als Transit- oder Fremdenverkehrsland zum Ausdruck, wobei der Antei l der 
deutschen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung im 
Straßenverkehr rund 27 % beträgt. Bei Serbien und Montenegro beträgt der 
Gastarbeiterantei l  rund 63 % und bei Bosnien-Herzegowina 61 % .  

I n  der  Bundeshauptstadt Wien n immt Serbien und Montenegro mit g roßem Abstand 
und einem Antei l  von rund 28 % an al len ermittelten fremden Tatverdächtigen d ie 
erste Stel le e in .  Dahinter rangiert d ie Türkei .  H ierbei zeigt sich , daß d ie serbisch
montenegrin ischen zu rund 45 % und d ie türkischen Tatverdächtigen zu etwa 41 % 
von Gastarbeitern abgedeckt werden. Wien stel lt das e inzige Bundesland dar, bei 
dem die poln ischen Tatverdächtigen den dritten Rangplatz einnehmen . 

Die neu aufgenommene Gl iederung der fremden Tatverdächtigen in den einzelnen 
Bundesländern bringen Erkenntnisse über den Einfluß der geograph ischen Lage und 
der Stel lung als Transit- bzw. Fremdenverkehrsland , die bisher nur vermutet werden 
konnte , nunmehr aber auch empirisch verifiziert werden können . 

2.8.7 Kriminal ität der Gastarbeiter 

Zur Berechnung der nachfolgenden Werte über die Gastarbeiterkriminal ität wurden 
folgende Angaben , unter Heranziehung der Polizei l ichen Kriminalstatistik Österreichs 
und der Angaben des Österreichischen Statistischen Zentralamtes, verwendet: 

Zahlenmäßige Grundlagen zur Errechnung der Gastarbeiterkrim inalität 

im Berichtsjah r 

In Österreich beschäftigte männliche 
1 07. 320 Gastarbeiter 1 9  bis unter 40 Jahre 

Männliche österreichische Wohnbevölkerung 1 . 188. 1 56 19  bis unter 40 Jahre 

Tabelle 1 46 
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Im Gegensatz zu früheren Auswertungen, d ie mangels genauerem Datenmaterial 
teilweise auf Hypothesen gestützt werden mußten und somit auch Unter- oder 
Überschätzungen enthielten ,  konnte nunmehr auf Grund einer Sonderauswertung 
der EDV-Zentrale des Bundesministeriums für I nneres eine wesentl ich genauere 
Berechnung der Kriminal itätsbelastung der Gastarbeiter durchgeführt werden, 
wodurch sich a l lerdings auch teilweise andere Aussagen ergeben . 

Die nunmehr durchgeführten Berechnungen der Kriminal itätsbelastungszah len 
sowohl der Gastarbeiter als auch der österreichischen Wohnbevölkerung wurden auf 
männl iche Personen beschränkt, die das 1 9. Lebensjahr vol lendet und das 40. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Die Geschlechtsproportion der Gastarbeiter unterscheidet sich wesentlich 
dahingehend von der österreichischen Wohnbevölkerung, daß der Anteil der 
männlichen Wohnbevölkerung in der oben angegebenen Altersklasse ca . 50 % 
beträgt, während der Antei l  der männlichen Gastarbeiter in der g leichen Altersklasse 
rund 2/3 ausmacht. Bedenkt man nun, daß der Antei l  der männ l ichen 
Tatverdächtigen an al len Tatverdächtigen sowoh l  bei den Gastarbeitern a ls auch bei 
den in ländischen Tatverdächtigen bei weitem überwiegt (ca. zwischen 80 und 90 %), 
erg ibt s ich bei Berechnung der Kriminal itätsbelastungsziffer (Tatverdächtige je 
1 00.000 Einwohner der jeweil igen Wohnbevölkerung) m it unberein igten 
Bevölkerungszahlen eine Höherbelastung der Gastarbeiter, d ie al leine auf d ie 
unterschied l iche Geschlechtsproportion der österreichischen Wohnbevölkerung und 
der Gastarbeiter zurückfüh rbar ist. 

Aus d iesem Grunde wurden d ie folgenden Vergleiche der 
Kriminal itätsbelastungszah len der Gastarbeiter und der österre ichischen 
Wohnbevölkerung auf die jeweils männl ichen Tatverdächtigen beschränkt. 

Gegenüberstel l ung der Kriminal itätsbelastung der männl ichen 
Gastarbeiter und der männl ichen österreichischen Wohnbevöl kerung 

( In länder) 

Absolute Zahlen 

Inländer Gastarbeiter 

Del ikte gegen Leib und Leben 31 .838 3.453 

davon Verbrechen 1 40 21 

Del ikte gegen fremdes Vermögen 26. 141 2.068 

davon Verbrechen 4 . 149 432 

Delikte gegen d ie Sittl ichkeit 733 101  

davon Verbrechen 408 63 

Summe aller gerichtlich 71 .428 7.377 
strafbarer Handlungen 

davon Verbrechen 6.507 720 

Tabelle 1 47 
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Gegenüberstel l u n g  der Kri m i nal itätsbelastung der män n l ichen 

Gastarbeiter und der männl ichen österreichischen Woh n bevölkerung 

( I n länder) 

Kriminal itätsbelastungszah l 

Inländer Gastarbeiter 

Del ikte gegen Leib und Leben 2.680 3 .2 1 7  

davon Verbrechen 1 2  20 

Del ikte gegen fremdes Vermögen 2 .200 1 . 927 

davon Verbrechen 349 403 

Delikte gegen d ie Sittl ichkeit 62 94 

davon Verbrechen 34 59 

Summe aller gerichtlich 
6 . 0 1 2 6. 874 

strafbarer Handlungen 

davon Verbrechen 548 671 

Tabelle 1 48 

Auf Grund der nunmehr vorliegenden wesentlich d ifferenzierten statistischen Daten 
läßt sich an Hand der vorstehenden Tabelle feststel len , daß die 
Kriminal itätsbelastung der männl ichen Gastarbeiter von 1 9  bis unter 40 Jahren im 
Rahmen der Del ikte gegen Leib und Leben,  gegen die S ittl ichkeit und der 
Gesamtkriminal ität etwas höher ist als jene der österreich ischen Wirtsbevölkerung, 
wobei aber d ie Verbrechen gegen Leib und Leben und d ie Delikte gegen d ie 
Sittl ichkeit d ie höhsten Unterschiede aufweisen , während d ie Del ikte gegen fremdes 
Vermögen eine etwas geringere Kriminal itätsbelastung der Gastarbeiter ausweisen . 
Diese Krim inal itätsstruktur läßt den Sch luß zu, daß d ie Kriminal ität der Gastarbeiter 
vermehrt aus sozialen Konfl ikten entsteht. Über d ie Ursachen der 
Ausländerkriminal ität bestehen in der kriminologischen Literatur keineswegs 
einheitl iche Auffassungen. Die Rückführung der Kriminal ität der Gastarbeiter auf den 
aus der amerikanischen Kriminologie entnommenen sog . "Ku lturkonfl ikt" wird 
heutzutage nicht mehr a l lgemein vertreten .  Dies insbesonders deshalb n icht, wei l  
sich aus Untersuchungen erg ibt, daß gerade d ie sogenannte erste Generation der 
Gastarbeiter eine geringere Kriminalitätsbelastung zeigt als d ie Folgegenerationen. 

Weiters wird zu bedenken gegeben, daß s ich der Konfl ikt wen iger auf dem Gebiete 
der Strafrechtsnormen abspielen dürfte, da der Grundbestand an Strafrechtsnormen 
verschiedener Länder kaum sehr untersch iedl ich ist, seh r  woh l  können jedoch 
unterschiedl iche sozia le Normen eine Rolle spielen ,  auf welche Weise Konflikte 
gelöst werden , was sich etwa im Bereich der Verbrechen gegen Leib und Leben 
auswirken könnte ;  während d ie höhere Belastung im Bereich der S ittl ichkeitsdelikte 
aufg rund n icht bewältigter Sexual ität eher situativ bedingt sein könnte. N icht 
vergessen werden dürfen natürl ich auch die persönlichen Umstände d ieser 
Personengruppe wie Massenquartiere und geringere soziale I ntegration. 
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2.9 Kriminalgeographische Darstel lungen der Polizei lichen Kriminalstatistik 

Wie schon im Sicherheitsbericht 1 994 wird d ie Krim inal ität des Berichtsjahres zur 
besseren Verdeutl ichu ng der Vertei lung der Kriminal ität in  den einzelnen 
Verwaltungsbezirken bzw. Bundespol izeidirektionen durch kriminalgeograph ische 
Darstel lungen ersichtl ich gemacht, wobei aus Gründen der Ökonomie bewußt eine 
Beschränkung auf d ie Gesamtkriminal ität, Verbrechen und Vergehen erfolgte. 

Die Graphiken selbst wurden auf der Basis der PKS mit einem eigenen PC
Programm erstel lt. 

Im Unterschied zu den sonst übl ichen Tabel len, d ie bei der Darstel lung der örtlichen 
Vertei lung der Kriminal ität auf Basis der einzelnen Verwaltungsbezirke auf Grund der 
Vielzahl  der darzustel lenden geographischen Einheiten ,  äußerst unübersichtlich und 
daher auch uninformativ s ind , werden in den einzelnen Karten n icht die exakten 
Daten ausgewiesen , sondern d iese zu e inzelnen Wertstufen zusammengefaßt, um 
auf d iese Weise die Übersichtlichkeit weiter zu erhöhen . 

Die Karte 1 zeigt d ie Vertei lung der Gesamtkriminal ität in absoluten Zahlen auf die 
einzelnen Verwaltungsbezirke bzw. Bundespolizeid i rektionen Österreichs, wobei 
außerdem für Wien noch d ie einzelnen Gemeindebezirke ausgewiesen werden. 
Erwartungsgemäß zeigt d ie Bundeshauptstadt Wien die höchste Anzahl  an 
bekanntgewordenen Del ikten ,  gefolgt von den Landeshauptstädten Linz, Graz und 
Salzburg (1 . Stufe mit 1 5 .000 bis 1 8. 500 bekanntgewordene Fäl len) .  I n  der 2. Stufe 
mit 1 0 .000 bis 1 5 .000 bekanntgewordenen Fällen finden sich die Landeshauptstadt 
I nnsbruck sowie der Bezirk Salzburg-Umgebung. I nnerhalb  der Wiener 
Gemeindebezirke kommt den Bezirken 1 ,  2, 3, 1 0  und 22 der g leiche Rang zu . 
H insichtl ich der ausgewiesenen Belastung des Bezirkes Sa lzburg-Umgebung wird 
jedoch auf d ie oben wiedergegebenen Erklärungen verwiesen ,  wonach d ie hierfür 
maßgeblichen Fälle des Serienbetruges nur aus verwaltungsökonomischen Gründen 
dem Bezirk Salzburg-Umgebung zugerechnet wurden.  

I n  der nächsten Wertstufe von 7 .000 b is 1 0.000 Fällen der Gesamtkriminal ität finden 
sich schl ießl ich d ie BPD Klagenfurt und d ie Bezirke Bregenz, Möd l ing und d ie 
Wiener Gemeindebezirke 7, 1 2, 1 5, 1 6, 2 1  und 23. 

Bemerkenswert erscheint auch , daß die ausgewiesene hohe Anzah l  an Delikten der 
Bundeshauptstadt Wien durch die G liederung in die einzelnen Gemeindebezirke 
eine gänzlich andere Aussagekraft erhält; eine Aussage, d ie sich auch auf d ie 
anderen Zusammenfassungen kleinerer örtl icher Gegebenheiten ,  wie etwa der 
Kriminal ität der Bundesländer, umlegen läßt. 

Wesentl ich anders zeigt s ich die Vertei lung der Gesamtkriminal ität bei Berechnung 
der Häufigkeitszahlen (HZ), d . h .  wenn  man den mit 1 00 .000 mu lt ip l izierten 
Quotienten aus bekanntgewordener Kriminal ität und der jewei l igen 
Wohnbevölkerung berechnet. 

Vorerst läßt sich aus der Karte 2 feststel len, daß eine gewisse N ivel l ierung in der 
Darstel lung eingetreten ist; d ies läßt sich durch d ie Berücksichtigung der jewei ligen 
Wohnbevölkerung als Potentia l  für die Begehung von strafbaren Handlungen 
erklären. 
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Bei Berechnung der HZ zeigt sich, daß einerseits d ie BPD Schwechat und 
andererseits die Bezirke 1 ,  4 ,  6 und 7 die höchsten HZ aufweisen, wobei jedoch aus 
der Darstel lung n icht e indeutig erkenntlich ist, daß der 1 .  Wiener Gemeindebezirk mit 
einer HZ von rund 68.000 weitaus an der Spitze l iegt, während d ie anderen 
geograph ischen Einheiten eine HZ zwischen 1 5 .000 und 23.600 aufweisen .  

Die besonders auffä l l ige HZ des 1 .  Bezirkes ist in der  hohen Attraktion d ieses 
Bezirkes a ls Touristenzentrum als auch hinsichtlich der vielfältigen 
Vergnügungsangebote zu suchen ; d ie exorbitant hohe HZ ergibt sich aber aus der 
Tatsache, daß der 1 .  Wien er Gemeindebezirk nur ca . 1 8 .000 Einwohner aufweist 
und somit der wohnbevölkerungsärmste Bezirk Wiens ist. Auch d ie relativ hohe HZ 
des 6. und 7 .  Wiener Gemeindebezirkes läßt sich einerseits auf d ie Attraktivität der 
Wiener Hauptgeschäftsstraße als auch auf den Standort des Westbahnhofes 
zurückfüh ren ,  wobei heide Bezirke nebst dem 4.  'Niener Gemeindebezi rk ebenfal ls 
eine nur  relativ geringe Wohnbevölkerung aufweisen.  

Auch d ie hohe HZ der BPD Schwechat l iegt einerseits in  der S ituierung des 
Flughafens Wien-Schwechat als auch in der geringen Einwohnerzahl  von rund 
1 5 .000 Einwohnern .  

Es läßt sich daher aus den obigen Ergebnissen erkennen , daß  hohe HZ 
offensichtlich auf externe kriminogene Einflüsse rückführbar sind . 

Andererseits läßt sich zeigen , daß d ie hohen Deliktszahlen der BPD Graz und Linz 
offensichtlich durch d ie hohe Bevölkerungszah l  teilweise rückführbar ist, da die HZ 
beider BPD auf d ie 3 .  Stufe von 7.000 bis 1 0 .000 zurückgegangen ist. 

Auffal lend erscheint auch d ie hohe HZ im Bereiche der BPD Wels und der BPD 
Salzburg ,  wobei d ie hohe Belastung der BPD Salzburg auch bei  Inbeziehungsetzung 
mit der Bevölkerungszahl durch Errechnung der HZ auf den E influß des 
Fremdenverkehrs und der geographischen Lage in Grenznähe verweisen dürfte . 

Die Karte 3, i n  der d ie Verbrechen in ihrer territorialen Vertei lung dargestellt s ind ,  
bietet Paral lelen zu der Vertei lung der Gesamtkriminal ität, m it der Ausnahme, daß 
auch die BPD Salzburg und Innsbruck in die 1 .  Wertstufe von 3 .000 bis 3 .970 fal len 
und andererseits innerhalb von Wien n icht nur der 1 0. Wiener Gemeindebezirk 
sondern auch d ie Bezirke 2 1  und 22 im g leichen Rang zu finden s ind . I n  d iesem 
Zusammenhang wird auch darauf verwiesen ,  daß d ie Vertei lung der Verbrechen 
weitgehend mit jener der E inbruchsd iebstähle g leichgesetzt werden kann ,  da gemäß 
dem Österr. StGB jeder Einbruchsdiebstah l  - unabhängig von der Schadenssumme 
- als Verbrechen zu werten ist, was auch in dem Umstand zu Tage tritt, daß bezogen 
auf Gesamtösterre ich d ie Einbruchsd iebstäh le ca. 4/5 aller Verbrechen umfassen.  

Wiederum wesentl ich anders zeigt s ich die HZ der Verbrechen in der Karte 4 ,  wobei 
voral lem auffäl lt, daß d ie höchsten HZ von 5 .000 b is 1 2 . 1 00 nur  innerhalb von Wien 
und zwar im Bezirk 1 und 7 erreicht werden , wobei al lerd ings wieder zu bedenken ist, 
daß d ie HZ des 1 .  Wien er Gemeindebezirkes mit 1 2 .079 mehr als doppelt so hoch 
ist als jene des 7 .  Wiener Gemeindebezirkes mit 5 .729 .  
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Aber auch die HZ von 9 der Wiener Gemeindebezirke (z.B .  3 - 6) in der 2 .  Wertstufe 
mit einer HZ von 3 .000 bis 5 .000 wird im übrigen Österreich von keiner örtlichen 
Einheit erreicht. 

Bei Vergleich der Karte 3 mit der Karte 4 zeigt s ich im Raum Wien ,  daß d ie hohe 
Anzahl  der bekanntgewordenen Verbrechen in den Bezirken 1 0  und 2 1  offensichtl ich 
auf die hohe Einwohnerzahl  (Einwohnerd ichte) rückführbar ist. 

Die Verteilung der Vergehen in den Karten 5 und 6 zeigt gegenüber der 
Gesamtkriminal ität keine Besonderheiten, was s ich aus der Dominanz der Vergehen 
innerhalb der Gesamtkriminal ität erklären läßt, da rund 3/4 der Gesamtkriminal ität 
den Vergehen zuzurechnen s ind . 

Die Karte 7 zeigt die Aufklärungsquoten der Gesamtkriminal ität, wobei d ie höchsten 
Aufklärungsquoten vora l lem im Bundesland Oberösterreich zu finden sind . Die 
absolut höchste Aufklärungsquote zeigt der Bezirk Gmünd mit 84,4 %. Für d ie 
ausgewiesene hohe Aufklärungsquote des Bezirkes Salzburg-Umgebung zeichnen 
wiederum d ie Fälle des Serien betruges verantwortlich . 

Besonders auffäl l ig sind d ie geringen Aufklärungsquoten der städtischen Bereiche, 
wobei insbesonders auch d ie notorisch relativ geringen Aufklärungsquoten in Wien 
auffal len. 

Möglicherweise besteht zwischen der Tatsache, daß d ie westl ichen Bezirke im 
Vergleich zu den sonstigen Bezirken Österreichs eine relativ geringere 
Aufklärungsquote aufweisen und dem relativ hohen Antei l  von fremden 
Tatverdächtigen in d iesen Bezirken ,  wie d ies in der Karte 8 ausgewiesen wird ,  ein 
Zusammenhang, wenn man davon ausgeht, daß strafbare Handlungen , d ie von nur  
vorübergehend aufhältigen Fremden begangen werden , eine relativ geringere 
Aufklärungswahrscheinl ichkeit haben als andere Delikte. 

Bei der Karte 8, welche den Antei l  der fremden Tatverdächtigen an allen 
Tatverdächtigen darstellt, fal len vorerst d ie relativ hohen Prozentantei le fremder 
Tatverdächtiger in einigen Grenzbezirken auf. Bei näherer Analyse erg ibt s ich, daß in 
d iesen Bezirken auch Grenzkontrol lsteI len situ iert sind , woraus der relativ hohe 
Prozentanteil erklärl ich erscheint. U nrichtig - und auch logisch falsch - wäre aber der 
Schluß, daß a l le Grenzbezirke mit GrenzkontrollsteIlen eine höhere Belastung mit 
fremden Tatverdächtigen aufweisen ,  wie der Augenschein der entsp rechenden 
Grenzbezirke etwa im Bundesland Kärnten beweist. 

N icht unerwartet wird der absolut höchste Antei l  fremder Tatverdächtiger in Folge 
des Flughafen Wien-Schwechat im Bereich der BPD Schwechat festgestel lt. 

N icht unerwähnt bleiben soll, daß die Bundesländer Vorarlberg und Tirol  neben der 
relativ hohen Belastung mit fremden Tatverdächtigen auch d ie höchsten Quoten von 
Urlaubsgästen bzw. Übernachtungen von Fremden aufweisen.  

Zur I nterpretation der Antei le der fremden Tatverdächtigen muß jedoch noch 
ausgeführt werden, daß d iese nur  hinsichtl ich der geklärten strafbaren Handlungen 
festgestel lt werden können und somit d ie Aussagen desto aussage kräftiger 
erscheinen, je höher d ie Aufklärungsquote im jeweil igen Bezirk ist. 
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Die Karte 9 stel lt eine Unterauswertung der Karte 8 dar, wobei d ie Anteile der 
Gastarbeiter an den fremden Tatverdächtigen ausgewiesen wird .  

Die Karte 1 0  stellt d ie prozentuel len Veränderungen der  Gesamtkriminal ität 
gegenüber dem Vorjahr dar. Die größten prozentuellen Zunahmen zeigen d ie 
Bezi rke Salzburg-Umgebung und Wels-Land.  Dies begründet s ich in der Tatsache, 
daß in d iesen Bezirken beide Fälle des Serien betruges in Erscheinung getreten s ind .  
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PO LIZE I LI C H E  KRI M I NALSTATISTI K ÖSTERREICHS 

ABSOLUTE ZAH LEN DER GESAMTKRI M INALITÄT IN  WERTSTUFEN : 

WIEN : 

Polizeiliche Kriminalstatistik 1995 

1 5CXXl bis 18500 
LI 1 CXXXJ bis 15CXXl 
o 7CXXl bis 1CXXXJ 
o 4CXXl bis 7CXXl 
o 3CXXJ bis 4CXXl 
o 2CXXl bis 3CXXJ 
o 1 CXXl bis 2CXXl 
[] 0 bis 1 CXXl 

Die Beschriftung der Karte enthält die Bezeichnungen der 
einzelnen Verwaltungsbezirke, die in den Kartogrammen 
nur durch die geographischen Grenzen umrissen sind. 

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 
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Staatsgrenze und G renzen der Bundesländer 
G renzen derVerwaltu ngsbezirke 
Bezirkshauptmannschaft Wien Umgebung 
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POLIZEI LI C H E  KRI M I NALSTATISTI K ÖSTERRE I C HS 

HÄU FIGKEITSZAH LEN DER GESAMTKRI MI NALITÄT I N  WERTSTUFEN 
(PRO 1 00.000 EINWOH NER): 

WIEN : 

Hä ufigkeitszahlen in Wertstufen 
Polizeiliche Kriminalstatistik 1 995  

1 5CXXl bis 68100 
o 1 (XXX) bis 1 5CXXl 
o 70CfJ bis 1 (XXX) 
o 4CXX) bis 70CfJ 
o 3CXXl bis 4CXX) 
o 20CfJ bis 3CXXl 
o 1 0CfJ  bis 20CfJ 
o 0 bis 1 0CfJ  

Die Beschriftung der Karte enthält die Bezeichnungen der 
einzelnen Verwaltungsbezirke, die in  den Kartogrammen 
nur durch die geographischen Grenzen umrissen sind. 

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 
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Staatsgrenze und G renzen der Bundesländer 
G renzen der Verwaltungsbezirke 
Bezirkshauptmannschaft Wien Umgebung 

Dr.E.GAMSJÄGER, BMI I I/1 21a, 0411 996 
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POLIZE I LI C H E  KRI M I NALSTATISTI K ÖSTE RREI C HS 

ABSOLUTE ZAH LEN DER VERBRECHEN IN WERTSTUFEN : 

WIEN : 

Polizeiliche Kriminalstatistik 1 995  

[] 300J bis 3970 
o 2000 bis 300J 
o 1 500 bis 2000 
o 1 000 bis 1500 
o 6CX) bis 1 000 
o 400 bis 6CX) 
o 200 bis 400 
o O bis 200 

Die Beschriftung der Karte enthält die Bezeichnungen der 
einzelnen Verwaltungsbezirke, die in  den Kartogrammen 
nur durch die geographischen Grenzen umrissen sind. 

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 
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Staatsg renze und G renzen der Bundesländer 
Grenzen der Verwaltungsbezirke 
Bezirkshau ptmannschaft Wien U mgebung 
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POLIZE I L IC H E  KRI M I NALSTATISTI K ÖSTE RREIC H S  

HÄU FIGKEITSZAHLEN DER VERBRECH EN I N  WERTSTU FEN 
(PRO 1 00.000 EINWOHNER): 

WIEN : 

Polizeiliche Kriminalstatistik 1 995  

II!!I 5CJCX) bis 1 2100 
[] 3000 bis 5CJCX) 
0 2000 bis 3000 
o 1 CXJO bis 2000 
o 000 bis 1 CXJO 
o 400 bis 000 
o 300 bis 400 
o 200 bis 300 

Die Beschriftung der Karte enthält die Bezeichnungen der 
einzelnen Verwaltungsbezirke, die in den Kartogrammen 
nur durch die geographischen Grenzen umrissen sind. 

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 

* 

Staatsgrenze und Grenzen der Bu ndesländer 
Grenzen der Verwaltungsbezirke 
Bezirkshauptman nschaft Wien U mgebung 
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POLIZE I LI C H E  KRI MI NALSTATISTI K ÖSTERREIC HS 

ABSOLUTE ZAH LEN DER VERGEHEN IN WERTSTUFEN: 

WIEN : 

Polizeiliche Kriminalstatistik 1995 

[11 15COO bis 15700 
!;J 10000 bis 15COO 
D &XX) bis 10000 
D 4CXX) bis &XX) 
D 3CXX) bis 4CXX) 
D 2CXX) bis 3CXX) 
D 1 COO bis 2CXX) 
D 3X) bis 1COO 

Die Beschriftung der Karte enthält die Bezeichnungen der 
einzelnen Verwaltungsbezirke, die in den Kartogrammen 
nur durch die geographischen Grenzen umrissen sind. 

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 

* 

Staatsgrenze und Grenzen der Bundesländer 
G renzen der Verwaltungsbezirke 
Bezirkshauptmannschaft Wien U mg ebung 

Dr.E.GAMSJÄGER, BMI Ii/1 21a, 0411996 
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POLIZE I LI C H E  KRI M I NALSTATISTI K ÖSTERREICHS 

HÄU FIGKEITSZAHLEN DER VERGEHEN I N  WERTSTUFEN 
(PRO 1 00.000 EINWOHNER): 

WIEN : 

Häufig keitszah len in Wertstufen 
Polizeiliche Kriminalstatistik 1 995  

II!!I 2CXXXJ bis 56CXX) 
o 1500J bis 2CXXXJ 
o 1 CXXXJ bis 1500J 
o 500J bis 1 CXXXJ 
o 400J bis 500J 
o 3CXXl bis 400J 
o 2000 bis 3CXXl 
o 1800 bis 2000 

Die Beschriftung der Karte enthält die Bezeichnungen der 
einzelnen Verwaltungsbezirke, die in den Kartogrammen 
nur durch die geographischen Grenzen umrissen sind. 

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 

* 

Staatsgrenze und Grenzen der Bundesländer 
Grenzen der Verwaltungsbezirke 
Bezirkshauptmannschaft Wien Umgebung 

Dr.E.GAMSJÄGER, BMI I 1I1 21a, 0411996 

Karte 6 

III-82 der B
eilagen und Z

u III-82 der B
eilagen X

X
. G

P - B
ericht - 02 H

auptdok. T
eil 1 (gescanntes O

riginal)
142 von 322

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



POLIZEI LICH E KRI MI NALSTATISTI K ÖSTERREICHS 

AUFKLÄRUNGSQUOTEN DER GESAMTKRIMINALITÄT IN WERTSTUFEN : 

WIEN : 

Polizeiliche Kriminalstatistik 1995 

� 70 bis 84.8 
EI 60 bis 70 
0 55  bis 60 
0 50  bis 55 
0 45  bis 50 
0 40  bis 45 
0 35  bis 40 
o 27.3 bis 35 

Die Beschriftung der Karte enthält die Bezeichnungen der 
einzelnen Verwaltungsbezirke, die in den Kartogrammen 
nur durch die geographischen Grenzen umrissen sind. 

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 
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Staatsgrenze und Grenzen der Bundesländer 
Grenzen der Verwaltungsbezirke 
Bezirkshauptmannschaft Wien Umgebung 

Dr.E.GAMSJÄGER, BM1 1 1I1 21a, 0411996 
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POLIZEI LICH E  KRI M I NALSTATISTI K ÖSTERREICHS 

ANTEIL DER FREM DEN TATVERDÄCHTIGEN AN ALLEN TATVERDÄCHTIGEN 
DER GESAMTKRIMINALITÄT IN WERTSTUFEN:  

WIEN : 

Polizeiliche Kriminalstatistik 1 995  

50 bis 56.9 
0 40  bis 50 
0 30  bis 40 
0 25 bis 30 
0 20  bis 25 
0 15 bis 20 
0 1 0 bis 15 
o 3.2 bis 10  

Die Beschriftung der Karte enthält die Bezeichnungen der 
einzelnen Verwaltungsbezirke, die in den Kartogrammen 
nur durch die geographischen Grenzen umrissen sind. 

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 
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Staatsgrenze und Grenzen der Bundesländer 
Grenzen der Verwaltu ngsbezirke 
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POLIZEI LI C H E  KRI MI NALSTATISTI K ÖSTERREICHS 

ANTEIL DER TA TVERDÄCHTIGEN GASTARBEITER AN ALLEN TA TVERDÄCHTIGEN 
DER GESAMTKRIMINALITÄT IN WERTSTUFEN: 

WIEN : 

Polizeiliche Kriminalstatistik 19:6 

111 15 bis 22.7 
jg 12 bis 1 5  
o 10 bis 1 2  
I!J 8 bis 1 0  
o 6 bis 8 

. 

o 4 bis 6 
o 2 bis 4 
o O bis 2 

Die Beschriftung der Karte enthält die Bezeichnungen der 
einzelnen Verwaltungsbezirke, die In den Kartogrammen 
nur durch die geographischen Grenzen umrissen sind. 

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 
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Staatsgrenze und Grenzen der Bundesländer 
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Dr.E.GAMSJAGER, BMI Ii/12/a, 04/1996 
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POLIZE I LIC H E  KRI MI NALSTATISTI K ÖSTERREICHS 

PROZENTUELLE VERÄNDERUNG DER GESAMTKRIMINALITÄT 
ZUM VORJAH R (1 994 - 1 995) IN WERTSTUFEN : 

WIEN : 

Prozentzahlen in Wertstufen 
Polizeiliche Kriminalstatistik 1994 und 1995 

� 90 bis 104 
ID 50 bis 90 
o 20 bis 50 
[] 10 bis 20 
o 0 bis 1 0  
o -1 0 bis 0 
0 -20 bis -10 
D -50 bis -20 

Die Beschriftung der Karte enthält die Bezeichnungen der 
einzelnen Verwaltungsbezirke, die in den Kartogrammen 
nur durch die geographischen Grenzen umrissen sind. 

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 
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3 Lagebi lder u n d  Massnahmen betreffend ausgewäh lte 
Del i ktsformen 

3.1 Extremistische Aktivitäten 

3 .1 . 1  Internationale terroristische u nd l inksextrem motivierte Aktivitäten 

3.1 . 1 .1  Türkisch-kurd ischer Extremismus 

I n  Bezug auf den türkisch-kurd ischen Konfl ikt stand das Jahr 1 995 im Zeichen der 
pol itischen I n itiative der PKK. 

Mit Ausnahme von Deutschland versuchte d ie PKK innerhalb ganz Europas 
gewalttätige Aktionen zu vermeiden und den Konfl ikt auf pol itisch-d iplomatischer 
Ebene zu lösen .  

Im Gegensatz dazu nahm d ie Gewaltbere itschaft der  türkisch-links-extrem istischen 
Organisation DHKP-C (ehemal ige DEV-SOL) erhebl ich zu . Trat d iese G ruppierung 
seit dem Jahr 1 992 led igl ich durch interne Streitigkeiten in E rscheinung ,  so kam es 
seit Beg inn  des Jahres 1 995 zu mehreren,  nach außen gerichteten 
Gewalttätigkeiten.  

Nachfolgend angeführte Aktionen werden der DHKP-C zugerechnet: 

23.3 . 1 995 Brandanschlag auf den "Türkischen Kultur- und Sportverein" i n  
Bregenz 

1 5 .4. 1 995 Brandanschlag auf das Büro der türkischen F lug l in ie in Wien 
28 .5 . 1 995 Brandansch lag auf einen PKW in Linz 
1 2 .7 . 1 995 Brandansch lag auf den "Türkisch-österreichischen Sport- und 

Fre i:.eitclub" in Wels 
26.7. 1 995 Besetzung des türkischen I nformationsbüros in Wien 

3.1 . 1 . 1 . 1 Behördl iche Maßnahmen 

Im Zusammenhang mit dem im türkisch-kurd ischen Bereich vorhandenen 
Gewaltpotential wurden die nachgeordneten Behörden mehrmals angewiesen ,  die in 
Betracht kommende Szene zu beobachten und bei konkreten H inweisen d ie 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen (z.B .  bei Veranstaltungen) .  

Außerdem fand eine Arbeitstagung mit den zuständ igen Sachbearbeitern der 
nachgeordneten Behörden statt, wobei auch Schulungsunterlagen vertei lt wurden. 

3.1 . 1 .2 Islamischer Fundamentalismus 

Die Situation h insichtl ich des islamischen Fundamental ismus ist gegenüber 1 994 
unverändert .  Obwoh l  eine sukzessive Ausbreitung potentiel ler Akteure feststel lbar ist 
und international rad ikale islamisch-fundamental istische Aktivitäten zunehmen, 
wurden in Österreich auch im vergangenen Jahr keine solchen festgestel lt. Dies 
resu ltiert vermutlich daraus, daß in unserem Bundesgebiet bisher nur  eine 
unbedeutende fundamental istische M inderheit zu verzeichnen ist, welche zur 
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Durchsetzung ihrer Ziele b isher keine Gewaltbereitschaft erkennen l ieß. Wir können 
jedoch davon ausgehen ,  daß Österreich a ls Ruheraum bzw. im Rahmen von 
Finanztransaktionen eine gewisse Rol le spielt und spielen wi rd , was d ie regen 
Reisebewegungen einiger Akteure erklärt . 

Die Beobachtung des rad ikalen is lamischen Fundamental ismus und seine 
Auswirkungen auf Österreich stel lte 1 995 einen bedeutenden Aufgabenbereich dar. 

3.1 . 1 .3 Situation im ehemaligen Jugoslawien und Auswirkungen auf 
Österreich 

Das Jahr 1 995 war von einer weiteren Abnahme der Drohungen gegen Österreich 
gekennzeichnet. 

Die seit Beg inn  des Jugoslawien-Konfl iktes festgestel lte Polaris ierung innerhalb  der 
Emigrantenszene nahm n icht weiter zu , ist jedoch nach wie vor gegeben und 
belastet das Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen . 

Um den Ausbruch gewalttätiger National itätenkonfl ikte zu verhindern, wurden d ie 
nachgeordneten Sicherheitsbehörden bere its 1 994 mit einer gen auen Beobachtung 
und Kontrol le der Vereinsaktivitäten beauftragt. Dies wurde auch 1 995 fortgesetzt 
und konnten im abgelaufenen Jahr keine nennenswerten Vorfäl le festgestel lt 
werden . 

Gleichzeitig wurde 1 995 der Informationsaustausch mit den Sicherheitsd ienststellen 
von Nachbarstaaten,  die ebenfal ls vom Jugoslawien-Konfl ikt betroffen sind , 
intensiviert. 

Für 1 996 wird keine wesentl iche Änderung des Bedrohungsbildes erwartet. 

3 . 1 . 1 .4 Internationaler Linksterrorismus 

Im hiesigen Bundesgebiet kam es auch im Jahre 1 995 zu keinen , fü r den 
Sicherheitsbericht erwähnenswerten E reign issen.  

3.1 . 1 .5 Iran ische Oppositionelle 

Obwohl eine nicht unbedeutende Anzah l  von iran ischen O ppositionel len in 
Österreich leben , kam es 1 995 zu keinen gewalttätigen Aktionen gegen d iesen 
Personenkreis. 

In der BRD u nd der Schweiz wurden in der Vergangenheit füh rende oppositionelle 
Kräfte ermordet. Die Beobachtung der Aktivitäten in diesem Bereich kann  auch 
weiterhin n icht vernach lässigt werden . 

3.1 . 1 .6 Palästinensischer Terrorismus 

Derzeit g ibt es keine H inweise auf das Bestehen einer Zelle i rgendeiner 
palästinensischen Terrororgan isation in  Österreich . Bed ingt durch d ie geopolitische 
Lage Österreichs, seiner l iberalen Visapolitik und nicht zu letzt durch seine 
Bekanntheit als klassisches Asyl land , kan n  natürl ich n icht ausgeschlossen werden, 
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daß sich Menschen unter anderem aus dem NAHOST-BEREICH in  unserem Land 
etabl ieren und a ls "Schläfer" einer rad ikalen Terrororgan isation auf "Abruf' 
bereitstehen , um in Österreich oder im benachbarten Ausland terroristische 
Aktionen durchzuführen .  

Durch Abklärung und Beobachtung der einsch lägigen ARABISCH
PALÄSTI NENSISCHEN Szene, durch umfangreiche Vorfeldaufklärung und durch 
gezielte Abklärung verdächtiger Personen versuchen d ie österreichischen 
Sicherheitsbehörden ,  Anschläge oder sonstige terroristische Aktionen bereits im 
Stad ium der Vorbereitungshandlungen zu entdecken und somit zu verh indern .  

3.1 .2 Maßnahmen gegen den Terrorismus 

Auch im abgelaufenen Berichtsjahr wurden d ie bi- und mult i lateralen Gespräche m it 
ausländ ischen Sicherheitsbehörden auf dem Sektor der Terrorismusbekämpfung 
fortgesetzt. 

Mit dem EU-Beitritt wurde auch die Mög l ichkeit der Mitarbeit in den versch iedenen 
Arbeitsgruppen im Rahmen der 2. und 3. Säule genutzt. Die Schwerpunkte aus 
staatspol izei l icher S icht l iegen dabei auf der Bedrohung der I nteressen der EU und 
ihrer M itg l iedsstaaten im H inbl ick auf Terrorismus und Ausländerextremismus sowie 
den Bereichen Rassismus, Fremdenfeindl ichkeit und Antisemitismus. 

3. 1 .3 Rechtsextremismus 

3 .1 .3 .1  Behördl iche Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus 

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung rechtsextremer Aktivitäten wurden im Jahr 
1 995 insgesamt 

62 1 Anzeigen erstattet, davon 
304 gegen unbekannte Täter, 

53 gegen jugend l iche Straftäter und 
32 gegen Mitg l ieder von Jugendbanden. Bei 

1 02 Personen wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt und 
1 9  Personen mußten festgenommen werden . 
89 Verfahren endeten mit einer Verurtei lung , i n  
67 Fällen kam es zu einer Verfahrenseinstel lung . 

Von insgesamt 482 Del ikten mit rechtsextremen/fremdenfeindl ichen/antisemitischen 
H intergründen konnten 1 80 im Zuge der durchgeführten Ermittlungen aufgeklärt 
werden , wobei d iese Angaben tei lweise auch Del ikte aus vorangegangenen 
Berichtszeiträumen beinhalten .  

Zusammenfassend betrachtet hat im Vergleich zum Jahr 1 994 die Anzahl der im 
Gegenstand erstatteten Anzeigen um 3,3 % zugenommen . So haben die Anzeigen 
nach dem Verbotsgesetz um 2 ,3  % zugenommen, jene nach dem StGB sind um 
6,4 % gestiegen , während jene nach dem Abzeichengesetz, Art IX Abs . 1  ZA EGVG 
und Med iengesetz faktisch u nverändert geblieben sind. 
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H i nsichtlich der Straftaten du rch Jugendbanden bzw. durch jugend l iche Straftäter ist 
e ine erhebl ich fal lende Tendenz zu verzeichnen .  Diesbezügl ich muß aber 
festgehalten werden,  daß der Rückgang im Jahr 1 995 in erster L in ie auf die noch im 
Jahr 1 994 erfolgte Zersch lagung einer äußerst aktiven Jugendbande zurückzuführen 
ist, d ie für den Großtei l  der im Jahr 1 994 durch Jugendbanden bzw. durch 
jugend l iche Straftäter begangenen Delikte in Wien verantwortlich war. 

Die rechtsextremistischen/fremdenfeindl ichen/antisemitischen Schmier- und 
Klebeaktionen b l ieben zah lenmäßig auf dem Niveau von 1 994 , schadensmäßig ist 
a l lerd ings eine erhebliche Steigerung zu verzeichnen .  

3 . 1 .3.2 Erfassung a l ler rassistisch oder fremdenfeind l ich m otivierten 
Anschläge in  Österreich i m  Jahr 1 995 

Von ,  im Berichtszeitraum verzeichneten Tathand lungen sind als wesentl ich 

8 Brand- oder Sprengstoffanschläge (vollendet oder versucht) , 
2 Sachbeschäd igungen , 
2 anonyme Drohungen und 
2 tät l iche Angriffe 

anzuführen .  

Von d iesen insgesamt 14 Tathand lungen wurden je 3 in Oberösterreich , im 
Burgenland und in Wien ,  2 i n  N iederösterreich und je 1 in den Bundesländern 
Steiermark, Kärnten und Tirol gesetzt. Zwei d ieser Straftaten wurden bisher 
aufgeklärt . 

Im Verg leich zum Vorjahr (23 Tathandlungen) kann  in  Summe ein starker Rückgang 
rassistisch motivierter Straftaten festgestellt werden.  G le ichzeitig ist jedoch der Antei l  
an  schweren Gewaltverbrechen im Verhältnis zur Gesamtzahl enorm gestiegen.  So 
handelt es s ich bei  mehr als der Hälfte der 1 995 angezeigten Delikte um Brand- oder 
Sprengstoffansch läge, während im Jahr 1 994 d ie  Del ikte Sachbeschädigungen , 
anonyme Drohungen und leichte Körperverletzungen überwogen .  

Für  das Bundesmin isterium für I nneres g i lt es, d iesen Gewaltanstieg m it al len zur 
Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen.  Einer verbalen Rechtfertigung ist im 
verstärkten Ausmaß durch I nformation und Aufklärung entgegenzuwirken.  Die 
festgestellte d iverg ierende Motivation der Gewalt gegen Personen und Objekte wird 
in H inkunft besonders im präventiven Bereich zu beachten sein .  

Z u  erwähnen wäre auch der Umstand , daß ein Vergleich der statistisch erfaßten 
rechtsextrem/fremdenfeindl ich/antisemitisch motivierten Tathand lungen von 
Jugend l ichen merkl ich rückläufige Tendenzen aufweist. Ein Grund für d iese 
erfreu l iche Entwicklung könnte in dem vom Bundesmin isterium für I nneres 
erarbeiteten Jugendschutzprojekt gesehen werden . M it d iesem Jugendschutzprojekt 
wurde eine Reihe von ,  auf J ugend l iche zugeschnittene Präventivmaßnahmen in iti iert 
und in d ie Wege geleitet. 
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3.1 .3.3 Bekämpfung des Rechtsextremismus als internationale Aufgabe 

Die internationale Vernetzung und d ie Solidarität rechtsextremer Tätergruppen führte 
dazu , daß zu den Erscheinungsformen des Rechtsextremismus,  wie Rassismus und 
Fremdenfeind l ichkeit, weitere bzw. neue Agitationsformen aus dem Ausland 
importiert wurden . 

D ies erfordert eine internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des 
Phänomens in al len zur Verfügung stehenden Gremien und auf a llen Ebenen.  

Im  Europarat wurden zur Thematik speziel l d ie Aktivitäten der Arbeitsgruppen 
"Terrorismus" und "pol izei l iche Zusammenarbeit" forciert. D ie Sch lußfolgerungen 
d ieser Beratungen enthalten im wesentlichen Empfehlungen an die Pol izeibehörden 
der M itgl iedstaaten ,  d ie vorgesch lagenen konkreten Maßnahmen auf nationaler 
Ebene umzusetzen .  

Schwerpunkte d ieser Beratungen waren :  

- Die polizeil iche Aus- und Fortb i ldung .  
- Die statistische Erfassung von rassistischen und fremdenfeind l ichen Gewalttaten .  

Um sicherzustel len , daß d iese Phänomene sowohl im  Istzustand als auch i n  der 
zukünftigen Entwicklung hinsichtl ich Art und Ausmaß frühzeitig erkannt und so 
adäquate Schlußfolgerungen gezogen werden können , werden über I n itiative des 
Europarates nunmehr einheitl iche Statistiken geführt. 

- Die Bestrebung, e inheitliche Defin itionen für die Begriffe Fremdenfeindl ichkeit, 
Rassismus und Antisemitismus zu finden und anzuwenden .  

- Wesentl iches Ziel der Bemühungen des Europarates war unter anderem d ie 
Harmonisierung der Rechtslagen , um in Zukunft ein e inheitl iches Vorgehen der 
Mitg l iedstaaten gewährleisten zu können . 

3 . 1 .3.3.1 Einschätzung und Beurtei lung 

Eine Analyse der in  Österreich verbreiteten tendenziösen Medien bestätigt, daß ein 
bestimmter Personenkreis mit Positionen im Machtbereich unserer Gesellschaft e ine 
wohldurchdachte rechtsextreme Gefüh lspol itik betre ibt und damit den 
Resonanzboden fü r rechtsextreme Ideologie erzeugt. 

Diese Entwicklung wird durch Krisenerscheinungen im ökonomischen Bereich 
verstärkt (Arbeits losigkeit, Vertei lungskonfl ikte usw. ) .  Auch 1 995 war d ie 
Ausländerpol itik Hauptbeweggrund für d ie Verbre itung rechtsextremer 
Orientierungen .  Unter dem Deckmantel der oft beschworenen Meinungsfreiheit 
werden immer wieder rechts revis ionistische Thesen thematisiert. 

Seit Dezember 1 993 wurden durch 5 Briefbombenserien u nd 3 Bombenattentate m it 
offensichtlichen H intergründen 4 Personen getötet und 21  schwer verletzt. M it d iesen 
gewalttätigen Angriffen gegen Leib  und Leben, Sachbeschädigungen und massiven 
Gewaltdrohungen bewegt sich d iese Szene in Österreich auch auf der Plattform des 
Terrorismus. An d iesen Tathand lungen wird auch erschwerend und exemplarisch 
deutlich, daß d ie Charaktereigenschaften der Rechtsextremisten bereits so weit 
pervertiert s ind , daß sie vor pol itischen Verbrechen d ieser schändl ichen Art n icht 
mehr zurückschrecken .  Aktionisten des Rechtsextremismus sind also n icht nur  
Vertreter "antidemokratischen Denkens" sondern auch Extremisten und Terroristen . 
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D ie Anforderungen der Demokratie an Vernunft, Verantwortung und Gewissen sowie 
d ie immer schwieriger werdende Begründung von Mora l ,  Weltanschauung und 
Ph i losophie, auch bei g le ichzeitiger Erschwerung der äußeren Lebensumstände, 
dürfen n icht dazu führen ,  daß d ie Energie zur Verteidigung unserer Demokratie 
nachläßt, d ie Widerstände gegen n iedrige menschl iche Neigungen wie Rassismus 
und Fremdenhaß abgebaut werden und d ie Bereitschaft wächst, hohe 
Gewissensanforderungen aufzugeben und durch einfachere/primitivere zu ersetzen . 

3 .1 .3.4 Rassistisch oder fremdenfeindlich motivierte Tathandlungen; 
Aufl istung 

05 .02 . 1 995 Sprengstoffanschlag gegen Angehörige der ethn ischen Minderheit der 
ROMA in OberwartlBurgenland . Vier männl iche Angehörige der ROMA
Volksgruppe wurden bei dem Versuch , einen als H inweistafel m it der 
Aufsch rift "ROMA ZURÜCK NACH IND IEN" getarnten Sprengkörper zu 
entfernen , getötet. 

06 .02 . 1 995 Detonation e iner Rohrbombe in StinatzlBurgen land . In der überwiegend 
von der kroatischen Volksgruppe bewohnten Ortschaft deton ierte eine, 
i n  einer präparierten Spraydose appl izierte Rohrbombe, welche im 
Bereich eines öffentl ichen Altstoffsammelzentrums h interlegt worden 
war. Die Exp losion wurde durch e inen M itarbeiter des Umweltd ienstes 
ausgelöst, der beim Versuch , den getarnten Sprengkörper zu 
entfernen , schwer verletzt wurde .  

25 .03 . 1 995 Sachbeschädigung an den Autoreifen von insgesamt 9 P KWs mit 
ausländischer Zulassung in Bad Kleinki rchheim/Kärnten .  

22 .04 . 1 995 Aufsprühen von NS-Parolen auf die PKWs von zwei türkischen StA. in  
Ampflwang/Oberösterreich . 

03 .05 . 1 995 Brandstiftung durch Molotow-Cocktai ls in einer F i rma in  
G roßweiffendorf/Oberösterreich . D ie Täter besprühten das Gebäude 
sowie ein Nachbarhaus mit ausländerfeind l ichen Parolen .  

09 .06 . 1 995 Explosion einer Briefbombe im Partnervermittlungsinstitut " Intercontacr 
i n  Linz, wodu rch d ie im Büro anwesende Gattin des Betreibers, eine 
ungarische Staatsangehörige, schwer verletzt wurde. 

1 1 ./ 
1 2 .07 . 1 995 Versuchte Brandstiftung in einem Flüchtl i ngsquartier der CARITAS 

du rch u .T.  i n  Vösendorf. Geringer Sachschaden , keine Verletzten .  

2 1 .07 . 1 995 Abgabe von mehreren Schüssen mit einer Armbrust durch das Fenster 
i n  die Wohnung eines n igerian ischen Staatsangehörigen sowie 
Anzünden von Altpapier im Wohnhaus (Stiegenhaus) des genannten 
N igerianers i n  Wien .  Motiv: Ausländerfeind l ichkeit. Der Täter wurde in  
das landesgerichtliche Gefangenenhaus Wien eingel iefert und gem . 
§§ 1 05, 1 06 und 1 69 StGB (Nötigung ,  schwere Körperverletzung , 
Brandstiftung) angezeigt. 
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1 6 . 1 0 . 1 995 Detonation zweier Briefbomben, welche an einen syrischen Arzt sowie 
an eine 7 1 -jährige Flüchtlingshelferin im Raume M istelbach versendet 
wurden.  Beide Opfer erl itten schwere Verletzungen.  Eine d ritte 
Briefbombe, adressiert an ein südkoreanisches Ärzteehepaar im selben 
Bezirk ,  konnte rechtzeitig erkannt und entschärft werden.  

1 9 . 1 0 . 1 995 Anonyme tel .  Drohung gegen ein Lokal im 1 0 . Wiener Gemeindebezirk ,  
in dem Ausländer beschäftigt sind . 

14. 1 1 . 1 995 Brandanschlag im Haus einer türk. Fami l ie in SchwazfTirol .  Durch 
rechtzeitige Entdeckung des Brandherdes konnte Personen- und 
Sachschaden verh indert werden. Dem Ansch lag waren anonyme 
Drohanrufe vorausgegangen. 

22. 1 1 . 1 995 Schwere Körperverletzung zum Nachtei l eines türk. Staatsangehörigen 
im Zuge eines Raufhandels durch 3 österr. Jugend l iche. Der Haupttäter 
wurde gemäß § 84 StGB der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt. 

22. 1 1 . 1 995 Versendung eines anonymen Drohbriefes an einen persischstämmigen 
Arzt in  Kukmirn/Burgenland . 

1 1 . 1 2 . 1 995 Detonation zweier Briefbomben in einem Briefkasten in Graz, wobei 
eine Passantin verletzt wurde. Die Briefe waren an den Hochkommissär 
der Vereinten Nationen für d ie Flüchtl inge sowie an ein Postfach in der 
ungarischen Stadt Köszeg gerichtet, dessen I nhaber ein Grazer 
Partnervermittlungsinstitut ist. Zwei weitere Briefbomben , gerichtet an 
eine in  Wien lebende ind ische Famil ie und an d ie Mutter e ines in 
I nteg rationsfragen engagierten kroatischstämmigen Künstlers, wurden 
im sei ben Briefkasten gefunden. Ein Zusammenhang mit den 
vorangegangenen Sprengstoffanschlägen (Dezember 1 993 - Oktober 
1 995) kann mit großer Wahrscheinl ichkeit angenommen werden. 

3.1 .4 Briefbomben-Serie 1 , 1 1 , 1 1 1 ,  IV und V, Rohrbombenansch läge 

3 .1 .4.1 Ein leitung 

Seit Dezember 1 993 wurden in Österreich mehrere schwerwiegende Brief- und 
Rohrbombenansch läge verzeichnet. Mit der Aufklärung ist seit 4 .  Dezember 1 993 d ie 
bei der Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus eingerichtete Arbeitsgruppe 
(Sonderkommission) befaßt. Derzeit arbeiten in der SOKO 26 Beamte der EBT 
sowie zugetei lte Beamte aus den Bundesländern . Seit Dezember 1 995 wurden in 
al len Bundesländern bei den S icherheitsd irektionen Ansprechpartner fü r d ie SOKO 
namhaft gemacht, d ie in Absprache mit der SOKO für Ermittlungen in der causa 
Briefbomben in ihrem örtl ichen Wirkungsbereich zuständig sind . 

Neben der Bearbeitung von Hinweisen und Spuren l iegt der Schwerpunkt auf dem 
Analysieren al ler m ittels pe erfaßter Daten von den Briefbomben-Serien I bis V und 
der Rohrbombenansch läge. 
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- Briefbomben 
Von derzeit noch unbekannten Tätern wurden b isher 24 Briefbomben gefertigt 
und an Personen, Vereine und Institutionen versandt. Beim Öffnen detonierten 1 3  
Briefbomben, wobei 2 1  Personen zum Teil schwer verletzt wurden ( 1 1 Bomben 
konnten rechtzeitig entschärft werden). 

- Rohrbomben 
Drei Anschläge mittels Rohrbomben gab es bisher zu verzeichnen.  Bei der 
Detonation der Bomben sind bisher 4 Todesopfer der Volksgruppe Roma, 3 zum 
Teil schwerst verletzte Polizeibeamte und eine weitere Person mit schweren 
Verletzungen zu beklagen . 

Seit Dezember 1 993 g ingen 8 Bekennerschreiben e in .  Das Gerichtsverfahren gegen 
zwei Personen (Radi und Binder) in der causa Briefbomben-Serie I wurde 
zwischenzeitl ich abgeschlossen. Beide wurden zur Sache Briefbomben 
fre igesprochen,  es erg ingen jedoch gegen Beide Verurtei lungen wegen 
Wiederbetätigung . 

3.1 .4.2 Überbl ick erfolgter Anschläge und Bekennerschreiben 

Zeitraum Ereignis Brief- Rohr- Bekenner- Ver- Tote 
bombe bombe schreiben letzte 

03.- Briefbomben-Serie I 1 0  5 
06. 1 2 . 1 993 
24 .08. 1 994 Rohrbombe 1 3 

Klagenfurt 
03 . 1 0. 1 994 Briefbomben-Serie I I  4 
03. 1 0. 1 994 1 .  Bekennerschreiben 1 
04 .02. 1 995 Rohrbombe Oberwart 1 4 
06 .02. 1 995 2. Bekennerschreiben 1 
06.02. 1 995 Rohrbombe Stinatz 1 1 
06.- 3 .  Bekennerschreiben 1 
08.02 . 1 995 
06.- 4. Bekennerschreiben 1 
08.02 . 1 995 
06.- 5 .  Bekennerschreiben 1 
08.02 . 1 995 
02 .06. 1 995 6. Bekennerschreiben 1 
08.06 . 1 995 7. Bekennerschreiben 1 
09.06. 1 995 8. Bekennerschreiben 1 
09.- Breifbomben-Serie I I I  3 3 
1 3 .06 . 1 995 
1 6 . 1 0. 1 995 Briefbomben-Serie IV 3 2 
1 1 . 1 2. 1 995 Briefbomben-Serie V 4 1 

Gesamt 24 3 8 1 5  4 
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3 .1 .4.3 Chronologie der Anschläge 

3 .1 .4.3.1  Briefbomben - Serie I 

- 1 53 -

Anfang Dezem ber 1 993, wurden von unbekannten Tätern insgesamt 1 0  
Briefbomben a n  Personen und Institutionen des öffentl ichen Lebens versendet. Beim 
mechanischen Öffnen der Briefe wurde eine e ingearbeitete Kupferl itze durchtrennt, 
wobei der Zündmechan ismus aktiviert und der Sprengstoff zur Explosion gebracht 
wurde. 

Durch d ie Ansch läge wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Sechs der 
Briefbomben wurden rechtzeitig entdeckt und entschärft. 

Aufgegeben wurden d ie Briefbomben am 2 . 1 2 . 1 993 in  N iederösterreich (Hoi labrunn ,  
Tui l ln ,  Stockerau ,  N iederrußbach) .  

Adressaten und  Betroffene der Briefbomben: 

• Briefbombe 1/1 - detoniert (3.1 2. 1 993) 
Adressiert an Leiter der Caritas-Flüchtl ingsberatung Hartberg . 
Bombe deton ierte - Pfarrer Mag . JAN ISCH erl itt Verletzungen an Händen und im 
Gesicht. 

• Briefbombe 1/2 - detoniert (3. 1 2 . 1 993) 
Adressiert an ORF - Si lvana MEIXNER, ORF-Zentrum Wien.  
Bombe detonierte - MEIXNER erlitt schwere Verletzungen ,  e ine Mitarbeiterin 
wurde leicht verletzt. 

• Briefbombe 1/3 - entschärft (4. 1 2 . 1 993) 
Adressiert an Caritas, Dr. Helmut SCHÜLLER, Wien .  

• Briefbombe 1/4 - detoniert (5. 1 2. 1 993) 
Adressiert an Bürgermeister Dr. Helmut Z ILK,  Wien .  
Bombe deton ierte - Dr. ZI LK erl itt schwerste Verletzungen an Händen. 

• Briefbombe 1/5 - entschärft (5. 1 2. 1 993) 
Adressiert an "Artikel 7 Verein" ,  GOMBOCZ (Obmann des slowen ischen 
Ku lturvere ines) ,  Bad Radkersburg .  

• Briefbombe 1/6 - detoniert (6. 1 2 .1 993) 
Adressiert a n  Islamischer Ausländer H i lfsvere in ,  Wien. 
Bombe deton ierte - ein M itarbeiter des Anwaltsbüros DALLINGER wurde beim 
Öffnen verletzt. 

• Briefbombe 1/7 - entschärft (6.1 2 . 1993) 
Adressiert an Dr. M. PETROVIC (Nationalratsabgeordnete) ,  Wien .  

• Briefbombe 1/8 - entschärft (6. 1 2. 1 993) 
Adressiert an Mag . STOIS ITZ (Nationalratsabgeordnete) , Wien 
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• Briefbombe 1/9 - entschärft (6. 1 2. 1 993) 
Adressiert an BM Johanna DOHNAL, Wien .  

• Briefbombe 1/1 0 - entschärft (6. 1 2. 1 993) 
Adressiert an BWK-Arbeitsgemeinschaft für Ausländerbeschäftigung ,  Wien.  

Im  Zuge der Erm ittlungen wurden der Elektroingen ieur Peter B IN DER und der 
Student Franz RADL jun .  als Verdächtige ausgeforscht. Das Verfah ren gegen Beide 
im Landesgericht für Strafsachen in Wien ist abgesch lossen.  Beide wurden in der 
causa Briefbomben-Serie I freigesprochen , h ingegen ergingen gegen Beide 
Veru rtei lungen wegen Wiederbetätigung.  

Die bei  den Briefbomben verwendeten Material ien stel lten sich al lesamt als 
handelsübliche Massenware dar. Als Sprengstoff wurden ca . 2 ,5  bis 3 ,5  Gramm 
N itroglyzerin verwendet, welches in Trinkhalmen eingebracht war. An den beiden 
gebogenen Enden der Trinkhalme waren d ie selbstgefertigten Zünder eingebracht, 
d ie mit Quecksi lberfu lm inat als In itialzündung versehen waren. 

Im  Zuge der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen, wurden u .a .  etwa 1 . 800 
H inweise überprüft, 29 Hausdurchsuchungen, 23 Telefonüberwachungen , 1 0  
Observationen d urchgeführt und 8 Verhaftungen vorgenommen. 

3 .1 .4.3.2 Rohrbombe Klagenfurt (24.8.1 994) 

Am 24 .8 . 1 994,  gegen 00.35 Uhr, h interlegte ein unbekannter Mann bei der Dr. Karl 
Renner Schule in Klagenfurt eine Rohrbombe. Bei der Untersuchung explodierte 
d iese und verletzte d rei Sicherheitswachebeamte schwer. 

Der unbekannte Mann wurde beim Hinterlegen und Abfahren vom Tatort von Zeugen 
beobachtet. Aufgrund d ieser Angaben wurden ca . 1 5 .000 Zulassungsbesitzer 
überprüft. 

Weiters wurden neben den sich aus der Fahndung ergebenden Ermittlungsschritten 
noch ca . 200 H inweise überprüft, 9 Hausdurchsuchungen und 4 Observationen 
d urchgeführt. 

Die Rohrbombe bestand aus einem PVC-Rohr, welches an beiden Enden mit 
Saug nischen versehen war. In  einer der Saug nischen waren die Steuerelektronik, 
der Rüttelkontakt und ein Tischwecker eingearbeitet. Als Trennwand , zu dem mit 
Sprengstoff gefü l lten PVC-Rohr, d iente eine Weißblechscheibe, i n  welcher zentrisch 
der selbstgefertigte Zünder eingesetzt war. 

Bei der Spreng ladung handelte es sich um ca . 5 kg Selbstlaborat, bestehend aus 
Natriumchlorat, Magnesiumpu lver und Mineralöl , das mit einem selbstgefertigten 
Zünder, der a ls I n it ialsprengstoff Si lberfu lminat enthielt, zur Detonation gebracht 
wurde.  

D ie verwendeten Bauteile und Material ien wurden umfassend abgeklärt .  E ine Spur 
zum Täter l ieferten sie al lerd ings n icht, da d iese in einschlägigen Geschäften frei 
erhältl ich sind , über den Verkauf keine Aufzeichnungen geführt werden und deshalb 
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keine Rückschlüsse auf den Käufer zu lassen, bzw. es sich um Produkte aus 
Massenfertigung handelt. 

3.1 .4.3 .3 Briefbomben - Serie 11 

Zwischen 30.9 .  und 3 . 1 0 . 1 994 wurden von einer unbekannten Person in Kirchdorf in 
Tirol vier Briefbomben in einen Briefkasten geworfen .  

Keine de r  vier Briefbomben explod ierte. D ies war auf den Umstand zurückzuführen ,  
daß d ie Stoßstromleistung der verwendeten Batterien zu gering bzw. eine 
Überkreuzung der Stromsch leife evident war. 

Als Sprengstoff war Si lberfulminat (Selbstlaborat) in ein dünnes Alumin iumrohr 
eingebracht worden . Si lberfu lminat d iente auch als I n it ialsprengstoff. 

• Briefbombe 11/1 - entschärft (3.1 0 . 1 994) 
Adressiert an Ausländerberatungsste l le Dornbirn 

• Briefbombe 11/2 - entschärft (3.1 0.1 994) 
Adressiert an Fabrik HALLE IN  PAPI ER 

• Briefbombe 11/3 - entschärft (3. 1 0. 1 994) 
Adressiert an Stift Wi lten 

• Briefbombe 11/4 - entschärft (3. 1 0. 1 994) 
Adressiert an Verlag Lojze WIESER 

Alle 4 Briefbomben der Serie I I  enthielten Bekennungen der BBA. 

Die verwendeten Bauteile und Material ien boten keine taugl ichen 
Ermittlu ngsansätze , da es sich wieder um frei erhält l iche handelsübl iche 
Massenprodukte handelte. 

Zusätzl ich zu den Fahndungs- und Erm ittlungsschritten wurden ca . 350 H inweise 
überprüft, 1 7  Hausdurchsuchungen und 28 Zel lendurchsuchungen bei in Haft 
befindl ichen Rechtsextremisten durchgeführt, sowie 4 Telefonüberwachungen,  3 
Observationen und 4 Verhaftungen vorgenommen. 

Es wurden al le in Österreich bekannten Personen der "Rechten Szene" zu ihrem 
Alibi verha lten .  

Gleichzeitig mit den Briefbomben wurde e in  an den ehemal igen slowen ischen 
Außenminister gerichtetes Bekennerschreiben in KirchdorffTi ro l  aufgegeben , worin 
sich d ie Täterschaft auch zur Briefbomben-Serie I und dem Roh rbombenanschlag in 
Klagenfurt bekannte . 
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3 .1 .4.3.4 Rohrbombe Oberwart (4.2.1 995) 

Am 4.2 . 1 995 explod ierte gegen 23.45 Uhr eine von unbekannten Tätern aufgestel lte 
und einem Verkehrszeichen nachempfundene Rohrbombe nächst der Roma
S iedlung in OberwartiBurgenland . Bei dem offensichtl ichen Versuch den 
Gegenstand (Bombe) zu entfernen ,  wurden vier Personen getötet. 

I n  einer Kunststoffwanne (Katzenklo) , welche m it e inem Sand/Gipsgemisch 
ausgegossen war, befand sich ein aus mehreren E inzeltei len zusammengesetztes 
Metal l rohr mit einer Gesamtlänge von ca . 1 20 cm . Auf d iesem Rohr war eine 
Blechtafel m it den Worten "ROMA zurück nach I nd ien" befestigt. 

Im obersten Teil befand sich der Sprengstoff - ca . 200 bis 300 g TNT, im Mittelteil d ie 
Stromversorgung und der Zündmechanismus. Der unterste eingegossene Tei l  d iente 
led ig l ich als Standfuß. 

Der Zünder konnte bis dato noch n icht eindeutig identifiziert werden .  Es wurden Blei
und Si lberfu lminat-Spuren in den Detonationsrückständen gefunden . Derzeit 
kommen sowohl  eine industrie l l ,  wie auch eine selbst gefertigte Sprengkapsel in 
Betracht. 

Zahlen über H inweise, deren Bearbeitung und E inzelheiten über d ie durchgeführten 
Ermittlungsmaßnahmen wurden gemeinsam mit dem Geschehen 
Rohrbombenanschlag Stinatz erfaßt und s ind dort angeführt. 

3 .1 .4.3.5 Rohrbombe Stinatz (6.2.1 995) 

Am 6 .2 . 1 995 , gegen 1 1 .00 Uhr, explodierte in der zweisprachigen Ortschaft 
StinatzlBurgen land eine, neben einem Mül lcontainer abgestel lte , als Spraydose 
getarnte Rohrbombe und verletzte einen M itarbeiter der örtl ichen Mü l lentsorgung 
schwer. 

In d ie Spraydose war ein Stahlrohr eingesetzt worden,  worin sowohl  der Sprengstoff, 
ca . 50 - 70 g TNT, als auch der Zündmechanismus (Verlagerungszünder) 
e ingearbeitet waren . 

Von den zu den Ansch lägen i n  Oberwart und Stinatz b isher e ingegangenen 2.759 
H inweisen wurden 1 .759 bearbeitet und ausgeschieden . Im Zuge der E rm itt lungen 
wurden u .a .  28 Hausdu rchsuchungen , 3 Telefonüberwachungen , 5 Observationen 
und 1 Verhaftung durchgeführt .  

G leichzeitig wurde ein Bekennerschreiben der BBA m it fremdenfeind l ichen 
Aussagen , aufgefunden in einer Bushaltestel le (Wartehäuschen) in A-7533 
Ol lersdorf, und drei weitere inhaltlich idente Schreiben sichergestel lt. 

Die d rei Schreiben, in denen sich d ie BBA zu Ansch lägen der Briefbomben-Serie 1-1/ 
und der Rohrbombe in Klagenfurt bekennt, wurden in der Zeit zwischen 6. - 8 .2 . 1 995 
in A-2326 Lanzendorf aufgegeben� und waren an die Rechtsanwälte Dr. Rudolf 
MAYER (ehemals Verteidiger von B INDER) und Dr. Herbert SCHALLER (ehemals 
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Verteid iger von RADL) ,  sowie an den ehemaligen Justizsprecher und 
Nationalratsabgeordneten Dr. Michael GRAFF adressiert. 

3.1 .4.3.6 Briefbomben-Serie 1 1 1  

• Briefbombe 1 1 1/1 - Anschlag i n  L inz (9.6. 1 995) 
Am 9 . 6 . 1 9 9 5 ,  um ca . 1 2 .05 Uhr, explodierte im Büro e ines Partnervermittlungs
I nstitutes in L inz eine Briefbombe, wobei d ie Gattin des I nstitutsbetreibers , die den 
Brief öffnete, schwer verletzt wurde. 

Das Partnervermittlungs-I nstitut beschäftigt s ich vorwiegend mit der Vermitt lung 
von Frauen aus Ungarn ,  Tschechei ,  Slowakei und den Phi l ippinen an 
österreichischen Staatsbürger. Durch Inserate wird in versch iedenen in- und 
ausländ ischen Pri ntmedien um Kunden geworben . Das Institut wurde u .a .  in einer 
Anfang April 1 995 österreichweit ausgestrah lten Rad iosendung (Programm Ö 1 )  
konkret mit Name und Anschrift erwähnt. 

Am Tatort fanden sich Papierfragmente, d ie als Aufdruck eindeutig die Bekennung 
"BBA (Bajuwarische Befreiungs Armee)" tragen. Die Briefbombe wurde am 
8 . 6. 1 995 im Postamt 2630 Tern itzlNÖ abgestempelt. 

• Briefbombe 1 1 1/2 - Anschlag i n  München (9.6.1 995) 
Am 9 .6 . 1 9 9 5 ,  gegen 1 0 . 00 Uhr, explodierte im Sekretariat des Privatsenders "Pro 
T' eine Briefbombe. Die Sekretärin der Moderatorin Arabella KIESBAUER wurde 
beim Öffnen im Gesicht verletzt. 

Bei der Briefbombe handelte es sich um ein als Fan-Post getarntes Schriftstück, 
das an Arabella KIESBAUER persönl ich adressiert war. 

Durch d ie am Tatort vorgefundenen Papierfragmente kann  die Briefbombe der 
"BBA" zugeordnet werden . Aufgabeort war laut Poststempel Wiener Neustadt. 

• Briefbombe 1 1 1/3 - Anschlag in  Lübeck (1 3.6.1 995) 
Am 1 3 .6 . 1 995,  gegen 0 8 . 30 U hr, explod ierte in den Räumen der SPD-Fraktion im 
Rathaus der Stadt Lübeck eine Briefbombe. Dabei wurde der Geschäftsfüh rer der 
SPD-Fraktion ,  beim Öffnen des Briefes schwer verletzt. 

Die Briefbombe war an den Vizebürgermeister der Stadt Lübeck gerichtet. 

Der Anschlag konnte aufgrund sichergestel lter Fragment-Spuren eindeutig der 
"BBA" zugeord net werden . Der Brief trug den Poststempel  des Postamtes 2630 

Tern itz. D ie kriminaltechn ischen Untersuchungen werden vom BKA
Meckenheim/BRD durchgeführt und sind noch n icht abgesch lossen . 

Zu den Anschlägen der Briefbomben-Serie 1 1 1  g ingen 1 . 1 20 Hinweise e in ,  wobei 
bisher 590 Hinweise bearbeitet und ausgeschieden wurden.  Weiters wurde im 
Rahmen der sonst getätigten Erm ittlungen eine Observation durchgeführt .  
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3 .1 .4.3.7 Briefbomben-Serie IV 

Die Briefbomben der Serie IV wurden in  St. Pölten aufgegeben . Die Poststempel 
wiesen a ls Datum 1 5. 1 0. 1 995 aus. Alle Briefe beinhalteten d ie Bekennung "Wir 
wehren uns !  BBA", "Markgraf Gerold". Merkmale der Herste l lung ,  Material ien und 
Aufbau der Bomben stimmten überein . 

Die Briefbomben hatten e in  Gesamtgewicht von ca. 34 g .  Das I nnere enthielt ein 
zweifach gefaltetes, etwa DIN A4 großes Leinenpost-Papier m it der Bekennung,  das 
um den eigentlichen Bombenteil gelegt worden war. D ieser bestand aus einem 
gequetschten Metal l rohr, das an beiden Enden verklebt war und 0 ,9  g Sprengstoff 
(N itrog lyzerin) enthielt. 

Der Zünder wurde durch eine Ruhestromschaltung angesteuert, bei der die 
Unterbrechung des Stromflusses durch dünne, in  d ie Kanten des Kuverts geklebte 
Kupferdrähte , d ie Auslösung bewirkte. Die elektronische Schaltung reagiert auch auf 
Funksignale im Frequenzbereich von 1 30 - 904 MHz, sodaß je nach abgestrahlter 
Antennenleistung und Frequenzbereich eine Auslösung der Briefbombe bis zu einem 
Abstand von 2 ,5  Meter mög l ich ist. Im angeführten Frequenzbereich arbeiten u .a. 
Mobi ltelefone, (Pol izei-) Funk. 

• Briefbombe IV/1 - detoniert (1 6 .10 . 1995) 
Am 1 6. 1 0. 1 995, um 1 1 . 07 U hr, explod ierte in der Arztpraxis des Gemeindearztes 
von Stronsdorf eine Briefbombe. Durch d ie Explosion wurde der Arzt an der l i nken 
Hand verletzt. 

• Briefbombe IV/2 - detoniert (1 6.1 0.1 995) 
Eine weitere Briefbombe explodierte am 1 6 . 1 0. 1 995, um 1 1 .45, im Postamt 
Poysdorf, Bez. M istelbach. D iese war an die Flüchtl ingshelferin Maria LOLEY 
adressiert. Maria LOLEY behob den an sie persönl ich gerichteten Brief und 
öffnete d iesen noch im Postamt. Dabei wurde sie an der l inken Hand schwer 
verletzt. 

• Briefbombe IV/3 - entschärft (16 .1 0. 1 995) 
Am 1 6. 1 0. 1 995, um 1 5. 1 0  Uhr, ging beim GP-Mistelbach d ie Meldung über eine 
weitere verdächtige Briefsendung ein. Dem Arzt Dr. Chang-Sik  CHUNG fie l  der an 
ihn ad ressierte Brief besonders auf. Er öffnete ihn n icht, sondern meldete d ies 
dem nächstgelegenen GP .  Die Überprüfung der Briefsendung bestätigte den 
Verdacht des Dr. CHUNG - es war ein Briefbombe, die in  weiterer Folge entschärft 
werden konnte. 

Zu den Anschlägen der Briefbomben-Serie IV g ingen 856 H inweise ein von denen 
bisher 3 1 2  Hinweise bearbeitet und ausgesch ieden wurden.  

3 .1 .4.3.8 Briefbomben-Serie V 

Am 1 1 . 1 2 . 1 995 um 08. 1 5  Uhr  detonierte in  einem, an  der Außenmauer des 
Postamtes 8051 Graz-Göstli ng ,  Wienerstraße 232, angebrachten Briefkasten zwei 
Briefbomben . 
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Durch die Druckwel le der Explosion wurde d ie bodenseitige Entnahmeöffnung des 
Briefkastens aufgesprengt und d ie eingeworfene Post zu Boden gesch leudert .  

Bei der Durchsuchung des Papierhaufens aus zerfetzten bzw. tei lweise noch 
unbeschäd igten Briefen und Postkarten konnten durch den Entschärfungsd ienst 
noch zwei weitere zum Zeitpunkt der S icherung noch völ l ig unbeschäd igte 
Briefbomben sichergestel lt werden. 

Die Erhebungen ergaben, daß die Briefbomben in der Zeit vom 7 . 1 2 . 1 995, 1 8 .00 Uhr  
bis 1 1 . 1 2 . 1 995, 08.00 U hr, durch eine unbekannte Person eingeworfen wurden.  

Beide seitens des Entschärfungsdienstes gesicherten Briefbomben gelangten im 
Transportbehältnis auf dem Wege zur Zwischen lagerung nach Großmittel zur 
Explosion . 

Die exakte Explosionsursache der beiden im Briefkasten deton ierten Bomben , wie 
auch der beiden sichergestel lten Bomben, konnte bis dato noch n icht endgültig 
geklärt werden. Erste Aussagen der Sachverständigen weisen auf 4 voneinander 
unabhängig arbeitende Zündmechanismen hin, die in den Bomben eingebaut waren.  
Diese Zündmechanismen basieren auf Temperaturunterschiede, Zeitablauf, 
Röntgenstrahlen und mechan ische Beanspruchung. 

• Briefbombe V/1 (1 1 . 1 2. 1 995) 
Adressiert an UNHCR,  Öffentlichkeit . . . .  , Postfach 5, . . . .  Wien.  

• Briefbombe V/2 ( 1 1 . 1 2. 1 995) 
Adressiert an Postfach in Köszeg , U ngarn . I nhaber des Postfaches ist der 
Betre iber eines Partnervermittlungsinstitutes. 

• Briefbombe V/3 (1 1 . 1 2. 1 995) 
Adressiert an Frau Angela RESETARITS. 

• Briefbombe V/4 ( 1 1 . 1 2. 1 995) 
Adressiert an eine ind ische Famil ie in Wien ;  Auftritt in "Help-TV". 

Sichergestel lte Fragmente einer Bekennung enthalten die Worte: "Markgraf, 
Lu itpold , WEHR, Preßburg", und sind eindeutig der BBA zuzurechnen. Zur Serie V 
gingen bisher 21 1 H inweise e in ,  d ie in Bearbeitung stehen. 

3.1 .4.4 Bekennerschreiben 

Insgesamt wurden 8 Bekennerbriefe der Bajuwarischen Befreiungsarmee -
Salzburger E idgenossenschaft s ichergestel lt. Alle Briefe wurden, mit Ausnahme des 
aufgefundenen Schreibens vom 6.2 . 1 995 in Ol lersdorf, offens ichtl ich mit dem 
gleichen Tatmittel verfaßt und weisen einen identischen Briefkopf auf. 

• Bekennung 1 (3-seitig) 
Poststempeldatum 3 . 1 0 . 1 994 - Aufgabeort 6382 Kirchdorf 
adressiert an slowenischen Außenminister Dr. Lojze PETERLE, Ljub ljana 
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• Bekennung 2 (1 -seitig) 
Aufgefunden am 6 .2 . 1 995 in Ollersdorf/Buswartehaus, fremdenfeind l iche 
Aussagen als Inhalt. 

• Bekennung 3 (9-seitig) 
6.  - 8 .2 . 1 995 - Aufgabeort 2326 Maria-Lanzendorf 
adressiert an RA Dr. Rudolf MA YER, 1 080 Wien 

• Bekennung 4 (9-seitig)  
6.  - 8 .2 . 1 995 - Aufgabeort 2326 Maria-Lanzendorf 
adressiert an RA Dr. Herbert SCHALLER, Traiskirchen 

• Bekennung 5 (9-seitig )  
6.  - 8 .2 . 1 995 - Aufgabeort 2326 Maria-Lanzendorf 
adressiert an ehem. J ustizsprecher/Abg .z.NR Dr. Michael GRAFF, 1 0 1 0  Wien 

• Bekennung 6 (2-seitig )  
Poststem peldatum 3 1 . 5 . 1 995 - Aufgabeort 2700 Wr. Neustadt 
adressiert an Landesrat Hans Jörg SCH IMANEK, 3550 Langenlois 

• Bekennung 7 (30-seitig )  
Poststempeldatum 7 .6 . 1 995 - Aufgabeort 2700 Wr. Neustadt 
adressiert an Dr. Rudolf MA YER, 1 080 Wien 

• Bekennung 8 (8-seitig)  
Poststempeldatum 7 .6 . 1 995 - Aufgabeort 2700 Wr.  Neustadt 
adressiert an Nachrichtenmagazin "Profi l-Redaktion", 1 01 0 Wien 

Die Briefe beinhalten unter anderem neben historischen Abhand lungen über die 
Besiedelung des Kärntner Raumes, auch ausfüh rl iche Beschreibungen über 
technische, chemische und elektronische Details h insichtlich des Aufbaues der 
Briefbomben und der Rohrbombe in Klagenfurt. 

Mehrfach finden sich Besch impfungen von Politikern und Personen des öffentlichen 
Lebens in den Briefen ,  sowie der Versuch einer Entlastung der zuvor noch 
Angeklagten RADL und B I NDER. 

Zum Anschlag in Oberwart ist b is jetzt kein Bekennerschreiben den 
Sicherheitsbehörden zugegangen. 

3.1 .4.5 Schlußbemerkung 

Aufgrund der technischen Details, der Bekennungen und auch aufg rund einer 
analytischen Betrachtungsweise des Täterverhaltens und der Opferauswahl kann 
von einem Zusammenhang a l ler Anschläge ausgegangen werden. 

Die Ermittlungen, d ie seit der Festnahme von RADL und B INDER hinsichtlich der 
Täterausforschung negativ verliefen, gestalten sich äußerst schwierig . Dies zum Teil 
auch deshalb, weil derzeit eine Einschränkung des Täterkreises auf eine bestimmte 
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defin ierbare Personengruppe kaum möglich ist und d ie Erhebungen zur Herkunft der 
verwendeten Material ien bislang n icht mit Erfolg beschieden waren .  

D ie Analyse der Ansch läge erbrachte als Ergebnis unter anderem Einb l ick in  eine 
durch d ie Täterschaft vertretene Ideologie, der e in Konfl ikt- und Spannungsfeld zu in 
Österreich ansässigen M inderheiten und Ausländern , deren Förderern und 
Unterstützern sowie auch zu deren Einrichtungen (Schule, Vereine) innewohnt. 

Weiters läßt sich ein fundiertes chemisches , technisches und elektron isches 
Fachwissen erkennen u nd e in  großes I nteresse an der Geschichte Kärntens. 

Auffäl l ig ist unter anderem der pen ible und geradezu phantasievol le Aufbau der 
Bomben ,  sowie das zunächst abwechselnde Versenden und Plazieren der Bomben . 
D iesbezüg l ich l ieß sich eine erstaunl iche Para l lele zur Verhaltensweise des 
"Unabomb-Attentäter" in den USA herstel len , der bereits seit 1 7  Jahren Bomben in 
den USA versendet und p laziert , wobei der Tatverdächtige im Mai 1 996 in den USA 
festgenommen werden konnte. 

Seit der Briefbomben-Serie 1 1 1  ging(en) der/d ie Täter zum aussch l ießl ichen 
Versch icken von Briefbomben über und hielt s ich bislang an seine Ankünd igung sich 
nach dem Bekennerschreiben vom 9 .6 . 1 995 nicht mehr schriftl ich zu äußern . 

Nach wie vor ist e ine Belohnung in Höhe von S 1 0 ,200 .000,-- für den 
entscheidenden H inweis, der zu den Tätern führt ,  ausgesetzt. Bislang ergab sich 
jedoch aus keinem der überprüften H inweise eine täterrelevante Spur. 

E ine große Anzahl  der H inweise bezeichnet eine Täterschaft aus 
rechtsextremistischen Kreisen , wobei die Ermittlungen sich n icht nur auf d iese 
Hinweise beschränken .  Die Aufarbeitung der e ingegangenen Hinweise ist unter 
anderem ein Schwerpunkt der SOKO für das Jahr 1 996. 

3.2 Organisierte Kriminal ität 

3.2.1 Schlepperstatistik :  

Die Gesamtzahl der 1 995 im Bundesgebiet festgestel lten Sch lepper ist gegenüber 
den Jahren 1 993 und 1 994 wiederum deutlich angestiegen . Im Jahr 1 993 wurden 
351 Personen aus 27 Nationen, 1 994 - 854 Personen aus 40 Nationen und 1 995 -
1 . 307 Schlepper aus 48 Nationen festgestel lt. D iese Steigerung ist einerseits auf d ie 
verbesserte Arbeitsweise der zuständ igen Grenzschutzorgane sowie auf den 
europaweit ansteigenden M igrationsdruck zurückzuführen.  D ie an Deutschland und 
Ital ien g renzenden Bundesländer Oberösterreich , Salzburg , Tirol und Vorarlberg 
verzeichneten 1 995 ebenso wie in den beiden vorangegangenen Jahren den 
Großtei l  der Sch lepperaufg riffe . 

Verg le icht man die monatl ichen Aufgriffszahlen, war sowoh l  bei den Sch leppern a ls 
auch bei den Geschleppten ab Mai 1 995 ein Rückgang zu verzeichnen.  Im August 
stiegen die Aufg riffe sprunghaft an und b l ieben bis Ende Dezember 
überdurchschn ittl ich hoch . 
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Der größte Migrationsdruck auf Österreich erfolgte auch 1 995 aus dem Großraum 
des ehemaligen J ugoslawien sowie der Türkei .  D ie Liste der Sch lepper wird 
angeführt von Staatsbürgern der Republ ik  Jugoslawien, S lowenien ,  Bosnien
Herzegowina ,  Kroatien ,  FYROM sowie türkischen Staatsangehörigen . 

Mehr als d ie Hälfte der im Zeitraum 01 . Jänner bis 31 . Dezember 1 995 festgestel lten 
i l legalen Grenzübertritte erfolgte über d ie Grüne Grenze, 1 7  % in PKW, 1 5  % in 
Reisezügen , 8 % in Reisebussen und 5 % in LKW. 

Die Ziel länder der M ig ranten sind nach wie vor Deutsch land (52 %) ,  Österreich 
(25 %), Ital ien (9 %) und d ie Schweiz (4 %) .  

3.2. 1 . 1 Maßnahmen 

Die 1 994 eingeführten Formblätter zur Vereinheitlichung verschiedenster 
sch lepperrelevanter Meldungen und Berichte haben sich bestens bewährt ( 1 995 
langten über 5 .000 Formblätter ein) und dienen sowohl der Zentralstel le als Basis fü r 
Analysen, Erkennen von Trends, Erste l len von Statistiken und dem 
Informationsaustausch mit ausländ ischen Dienststellen sowie den operativen 
Einheiten (SID ,  BPD,  Gendarmerieposten, EBT) als Anfragemögl ichkeit. 

Zur H intanhaltung schleppereibezogener i l legaler Grenzübertritte wurden im 
abgelaufenen Jahr 1 995 laufend Schwerpunktaktionen in den Bereichen der am 
häufigst frequentierten Grenzkontrol lsteI len durchgeführt. 

3.2.2 I l legaler Waffenhandel, Handel mit Mun ition, Schieß- und Sprengm ittel 
und sonstigem Kriegsmateria l  

1 )  Zusammenfassend wurde 1 995 vermehrt der  Trend festgestel lt, daß aus den 
Ländern des ehemaligen Jugoslawien Waffen und Kriegsmaterial ien bis hin zu 
Uniformteilen nach Österreich und in weiterer Folge bis Deutschland 
geschmuggelt wurden.  Demzufolge wurde im Dezember 1 995 und Anfang Jänner 
1 996 e ine Schwerpunktaktion unter M itwirkung der deutschen Behörden ,  im 
besonderen der bayerischen Grenzpol izei und den S icherheitsd i rektionen 
Salzburg ,  Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark durchgeführt. Abgesehen 
von der Prävention einer solchen Schwerpunktaktion konnten auch tatsäch l ich 
einige Erfolge verzeichnet werden. 

2) Im Bereich des i l legalen Waffen handel wurde auf Betreiben der Gruppe C unter 
Mitwirkung des Bundesmin isteriums für F inanzen in Zusammenarbeit m it den 
tschechischen und slowakischen Behörden die I nstal l ierung e ines Meldesystems 
bezügl ich der E infuhr  von Waffen aus d iesen beiden Ländern nach Österreich 
errichtet. Nunmehr werden d ie aus Tschechien und der Slowakei bei der Ausfuhr 
registrierten Waffen bei  den österreichischen Grenzstel len seitens Tschech iens 
und der Slowakei vorangemeldet und können daher effizienter kontrol l iert werden.  
Bis dato wurden d ie Waffen zwar bei  der Ausfuhr in Tschechien und i n  der 
Slowakei angezeigt, aber bei  der Einreise nach Österreich nicht meh r 
bekanntgegeben und somit i l legal eingeführt .  

3)  Die Anzeigestatistik erg ibt, daß 1 994 insgesamt 2 .206 Anzeigen wegen 
waffenrelevanter Del ikte erstattet wurden. Vom 1 . 1 . 1 995 bis zum 31 . 1 2 . 1 995 
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wurden i n  d iesem Zusammenhang insgesamt 1 .925 Anzeigen erstatte, was einer 
Reduzierung von 1 2.74 % entspricht. 

3.2.3 I l legaler Handel mit Nuklearmaterial und sonstigen gefährlichen 
Substanzen ;  Proliferation 

1 995 sind in Österreich insgesamt 34 Fäl le bezügl ich i l legalen Handels mit 
Nuklearmaterial und sonstigen gefährl ichen Substanzen bekannt geworden.  Die im 
Vergleich zu den Vorjahren wesentlich geringere Zah l  bekanntgewordener Fälle ist 
dadurch zu erklären,  daß international ein Wandel von Quantität zu Qualität 
h insichtlich der i l lega len gehandelten Substanzen und auch der i nvolvierten 
kriminellen Gruppierungen stattgefunden hat. Weiterhin ist Österreich jedoch nur als 
Transitland anzusehen, ein Markt für nukleare Substanzen besteht hier n icht. 

Im Bereich der Prol ieferationsbekämpfung ( i l legaler Handel m it ABC-Waffen u. 
Trägertechnologie sowie Vorproduktion und Know-how dazu) wurde d ie 1 994 
begonnene Bekämpfungsstrategie - verstärkte Zusammenarbeit m it ausländischen 
Sicherheitsbehörden und dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten - weiter ausgebaut und d ieses System auch für d ie Bekämpfung 
der Nuklearkriminal ität übernommen. 

D iese Strateg ie hat sich im Hinbl ick auf die Prol iferationsbekämpfung und die 
Verhinderung des i l legalen Handels mit nuklearen Substanzen offensichtl ich 
bewährt. 

3.3 Suchtgiftkriminal ität 

3.3.1 Internationale Lage 

Der internationale Suchtstoffkontrol l rat der Vereinten Nationen ( International 
Narcotics Control Board - INCB) bedauert in seinem Bericht d ie auch im Jahre 1 995 
weiter anhaltende Ausweitung der S uchtgiftkriminal ität in Europa . Demnach nimmt 
d ie Kriminal ität im Zusammenhang m it dem il legalen Drogenhandel in a l len Staaten 
Europas, vor a llem aber in jenen M ittel- und Osteuropas zu. Die Drogenprobleme in 
Osteuropa sind eng mit dem al lgemeinen Ansteigen der Kriminal ität in  d iesen mit 
zum Teil g roßen wirtschaftlichen und sozialen Problemen leidenden Ländern 
verbunden. Die zunehmende Benützung der Gebiete von Mittel- und Osteuropa als 
Transitrouten für verschiedenste Suchtstoffe trägt zum Anwachsen der 
Drogenkriminal ität und auch zur Förderung des örtl ichen Drogenmißbrauches bei .  
Eine effiziente Bekämpfung dieser Kriminal itätsform ist i n  d iesen Ländern aufgrund 
Fehlens einer umfassenden Drogengesetzgebung kaum möglich . 

Außerdem wird in dem Bericht darauf verwiesen, daß d ie g lobale wirtschaftl iche 
I ntegration ,  d ie Öffnung der Grenzen und d ie Vereinfachung des Warenverkehrs den 
internationalen Handel mit Drogen erleichtern .  Der i nternationale 
Suchtstoffkontroll rat empfiehlt zur Steigerung der Effizienz bei der Bekämpfung des 
organisierten Suchtgifthandels einerseits d ie Schaffung entsprechender Regelungen 
zur Verh inderung der Abzweigung von Vorläufersubstanzen und andererseits eine 
den UN-Konventionen entsprechende gesteigerte Bekäm pfung der 
d rogenbezogenen Geldwäscherei .  
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Der vorläufigen Statistik des Generalsekretariates der I nternationalen 
Krim inalpol izei l ichen Organ isation - I KPOIINTERPOL ist zu entnehmen , daß in 
Europa im Jahre 1 995 ca. 22 t Kokain ( 1 994:  ca. 29 t) sichergestel lt wurden. Es 
erfolgten zwar weniger S icherstel lungen im Bereich über einer Tonne, d ie Zahl der 
"kleineren" Sicherstel lungen konnte jedoch gesteigert werden. 

Nach wie vor stellt Kolumbien für den europäischen Kokainmarkt das bedeutendste 
Land dar .  Der Schmuggel des Suchtgiftes erfolgt auf den verschiedensten Routen 
auf dem See- bzw. Luftwege nach Europa.  Spanien und Portugal  b i lden aufgrund 
ihrer engen sprach l ichen und historischen Verbindung zu den lateinamerikan ischen 
Staaten d ie Hauptanlaufpunkte für den Kokain Kokaintransport dar. Diese 
Verb indung wird durch zwei Großsicherstel lungen - im Jänner 1 995 2 ,5  t Kokain in 
Spanien bzw. im März 1 , 5 t Kokain in Portugal - bestätigt. 

Die g rößten Gesamtsicherstel lungen von Kokain in Europa erfolgten in Span ien 
(6 ,7 t, N iederlande (4 ,8  t) , Ita l ien (2 , 5  t) , Portugal (2 ,4 t) und Deutschland (2,2 t) . 

Die Ausscha ltung oberster M itgl ieder des Cal i-Kartells im Jahre 1 995 hatte aufgrund 
der straffen Log istik d ieser Organisation kaum Auswirkungen auf den Kokainhandel 
nach Europa. Kolumbian ische Suchtg iftorgan isationen konnten in mehreren 
westeuropäischen Staaten identifiziert werden und arbeiten offensichtlich eng mit 
den in d iesen Staaten ansässigen kriminel len Organ isationen zusammen. 

Aufgrund der geänderten pol itischen S ituation in den osteuropäischen Staaten 
werden d iese, insbesondere polen und Rußland , von den südamerikan ischen 
Kokainorgan isationen verstärkt in d ie Transportrouten nach Westeuropa 
eingebunden. 

Obwohl die in Europa 1 995 sichergestel lte Menge an Heroin mit etwa 9 t gegenüber 
dem Vorjahr (ca . 1 0  t) absank, ist aufg rund verschiedener I nd izien von einem 
weiterh in starken Zustrom an Heroin in d ie europäischen Staaten auszugehen. Die 
größten Gesamtsicherste l lungen erfolgten in der Türkei (2 , 5  t) , Großbritannien 
( 1 , 3  t), I tal ien (940 kg) u nd Deutschland (933 kg) .  

Etwa 80 bis 90 % des i n  Europa sichergestellten Heroin  stammt aus dem 
Grenzgebiet Afghanistan - Pakistan und wurde über den I ran und d ie Türkei nach 
Europa verschafft. Der Transport erfolgte zum überwiegenden Tei l  auf dem 
Landwege entlang versch iedenen Zweige der Balkanroute . Dabei stel lt der 
Schmuggel mit T IR-Lastfahrzeugen eine weiterhin bedeutsame Rolle dar, 
wenng leich auch verstärkt Suchtg ifttransporte in PKW und Bussen verzeichnet 
wurden. 

Die türkischen Sicherheitsbehörden konnten in den Jahren 1 994 und 1 995 51 t 
Essigsäureanthydrit, welches für die i l legale Heroinproduktion bestimmt war, 
sicherstel len und mehrere geheime Heroin labors aufdecken.  Aufgrund der größten 
Gewinnspanne wird von den Heroinhändlerorgan isationen offensichtl ich versucht, 
d ieses Suchtg ift in eigenen näher zu Europa aufgebauten Labors herzustel len . 

Der Heroinschmuggel entlang der Balkanroute sowie d ie Vertei lerorgan isationen in 
den westeuropäischen Staaten werden weiterhin von türkischen Organ isationen 
domin iert .  Die türkischen Heroinhänd lerorganisationen arbeiten eng mit kriminel len 
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Organisationen in den westeuropäischen Staaten zusammen. Seit der geänderten 
politischen Entwicklung in den osteuropäischen Staaten muß auch e ine verstärkte 
Einbeziehung der dort neu entstandenen kriminellen Gruppierungen festgestellt 
werden. 

Obwohl d ie Heroinsicherstel lungen auf europäischen Flughäfen ledig l ich eine 
Gesamtmenge zw. 600 und 700 kg ergaben , muß in letzter Zeit e ine verstärkte 
I nanspruchnahme d ieses Transportmittels n icht nur  beim Schmuggel von 
südostasiatischem Heroin sondern auch als Ersatz für den Landweg entlang der 
Balkanroute festgestel lt werden . 

Wie in den letzten Jahren stel len d ie d iversen Produkte der Cannabispflanze d ie am 
meisten verbreitetsten Suchtg iftarten Europas dar. I nsgesamt wurden in Europa 
1 995 420 t Cannabisharz und 401 t Cannabiskraut s ichergestel lt .  Die größten 
S icherstel lungen erfolgten in Spanien , N iederlanden ,  Frankreich , Großbritannien und 
Belgien . In d iesen Ländern konnten auch d ie größten kriminellen O rganisationen, 
welche für den Cannabisschmuggel nach und in Europa verantwortl ich sind , 
festgestellt werden . 

Der Großtei l  der sichergestellten Cannabisprodukte hatte seinen Ursprung in 
Marokko, gefo lgt von Kolumbien, N igeria und Pakistan .  

Entsprechende Cannabissicherstel lungen in der Ukraine und Weißrußland belegen 
einerseits d ie Einbindung d ieser Staaten in die Schmuggelrouten, andererseits aber 
auch die steigende Bedeutung der zentralasiatischen Staaten als Produktionsgebiete 
für Cannabis. 

Für den europäischen Bereich stellen auch die N iederlande, wo d ie 
Cannabispflanzen mit äußerst hohem Gehalt des Wirkstoffes THC in 
Gewächshäusern gezüchtet werden , e in bedeutsames Ursprungsgebiet dar. 

Der i l legale Handel sowie der Konsum von psychotropen Substanzen stellt in den 
meisten europäischen Staaten ein anwachsendes Problem dar. Wurden europaweit 
im Jahre 1 994 in 658 Sicherstel lungsfällen insgesamt 1 .303 Händler bzw. 
Schmuggler dieser Suchtstoffe festgenommen, so war d ies im Jahre 1 995 in 831 
Fällen 1 .756 Festnahmen. Obwohl in vielen Staaten auch der Handel und 
Schmuggel m it Amphetaminen sowie LSD ansteigt, sind doch d ie g rößten 
Steigerungen beim Amphetaminderivat MDMA (Extasy) zu verzeichnen, wo d ie 
Sicherstel lungsfäl le von 250 im Jahre 1 994 auf 369 im abgelaufenen Jahr und d ie 
Anzahl der festgenommenen Händ ler von 476 auf 720 angestiegen ist. 

Während für d ie Herstel lung synthetischer Suchtgifte d ie Bedeutung der  N iederlande 
weiterhin anhält, muß in den letzten Jahren doch eine verstärkte Versorgung des 
europäischen Marktes mit diesen Drogen von Polen ausgehend festgestel lt werden. 
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3.3.2 Situationsbericht für Österreich 

3.3.2.1 Entwicklung der Anzeigen nach dem Suchtgiftgesetz 

Im  Jahre 1 995 wurden in Österreich 1 3 . 093 Personen wegen Zuwiderhandlungen 
gegen den Bestimmungen des Suchtgiftgesetzes den Justizbehärden zur Anzeige 
gebracht. Dies stellt gegenüber dem Jahr zuvor eine Steigerung um 3 ,7  % dar. Trotz 
d iesem im Verg leich zu den Vorjahren ( 1 993: 39,8 % ,  1 994 : 1 5 ,6 %) moderaten 
Anstieg kann zur Zeit noch nicht von einer Beruh igung der Suchtg iftdel iquenz, 
sondern al lenfal ls von einer "Stabi l isierung auf hohem N iveau" gesprochen werden . 
Dabei muß jedoch auch berücksichtigt werden , daß es sich bei den angeführten 
Zahlen um eine Anzeigenstatistik jener Fäl le handelt, d ie der S icherheitsexekutive 
bekannt geworden s ind .  Neben der Entwicklung der Suchtgiftkriminal ität hat daher 
auch die Zahl  der zur Suchtg iftbekämpfung eingesetzten Beamten sowie deren 
mengenmäßige Belastung Einfluß auf d ie statistischen Daten. 

3.3.2.2 Regionale U nterschiede 

Wie sich schon in den vergangenen Jahren  abzeichnete , hat sich auch im Jahr 1 995 
d ieser generel le Trend in den einzelnen Bundesländern durchaus untersch ied l ich 
ausgewirkt. Während i n  den Bundesländern Tirol (- 23 , 1  %) und Salzburg (- 1 8 ,6 %) 
ein Rückgang der Anzeigen nach dem Suchtgiftgesetz reg istriert werden konnte , 
mußte in den übrigen Bundesländern ein Anstieg zwischen 3,4 % und 95 % 
verzeichnet werden .  Die stärksten Zuwächse traten im Burgenland (95 %), 
Oberästerreich (24 %), Vorarlberg (2 1 , 8 %) und Steiermark ( 1 5 ,2%) auf. I n  der 
Bundeshauptstadt Wien betrug der Anstieg 3,4 %. 

3.3.2.3 Verbrechenstatbestände 

Im Jahre 1 995 wurden in Österreich 2 .459 Personen wegen eines 
Verbrechenstatbestandes nach dem Suchtg iftgesetz angezeigt. Daraus ergibt sich 
nach dem einmal igen Rückgang der Anzeigen wegen eines schweren 
Suchtg iftdel iktes im Vorjahr um 6 ,8  % nunmehr neuerl ich eine Steigerung um 9 ,3  %. 

3.3.2.4 Vergehenstatbestände 

Mit der Anzeige von 1 0 .420 Personen nach den Vergehenstatbeständen des 
Suchtgiftgesetzes bedeutet gegenüber dem Jahre 1 994 eine Steigerung von 2 ,5 %.  
Diese im Verg leich zu den Vorjahren äuße rst geringe Steigerung ( 1 992 : 49 %, 1 993: 
44 % ,  1 994 : 22 %) läßt trotz der zweifel los hohen Dunkelziffer d ie Hoffnung zu, daß 
der Suchtg iftkonsum n icht im gleichen Ausmaß wie in den Vorjahren zun immt. 
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3.3.2.5 Suchtgiftsicherstel lungen 

Die Anzahl der Suchtgiftsicherstel lungen konnte im Jahre 1 995 wiederum um 7,5 % 
gesteigert werden.  Bei 5 .877 E inzelaufgriffen wurden in Österreich 

458,8 kg 
238 ,3 kg 

47 ,0 kg 
55,3 kg 

2.602 Stk 
31 .338 Stk 

Cannabiskraut 
Cannabisharz 
Heroin 
Kokain 
LSD-Trips 
Extasy 

sowie verschiedene andere Suchtg ifte dem Schwarzmarkt entzogen. 

Im Jahre 1 995 konnte bei Cannabiskraut sowohl die Anzah l  der Sicherstel lungen 
(um 22 % auf 1 .030) als auch d ie Gesamtmenge des sichergestellten Suchtg iftes 
(um 90, 1 % auf 458 ,8 kg) gesteigert werden.  I n  2 .714 Fäl len der 
Cannabisharzsicherstel lung (das bedeutet eine Steigerung um 2,4 %) wurden 
insgesamt 238,3 kg (Steigerung 61 ,6 % d ieses Suchtg iftes vorgefunden .  Dieser 
überdurchschnittl iche Anstieg der Menge im Verhältnis zu den Sicherstellungen ist 
auf einen einzelnen Aufgriff von 84,8 kg Cannabisharz im Jänner 1 995 am 
Grenzübergang Arnoldstein  zu rückzuführen.  Dabei wol lte eine aus österreichischen 
Staatsangehörigen bestehende Tätergruppe d ieses Suchtgift, welches für den 
Verkauf in Österreich bestimmt war, mit einem Wohnwagenanhänger von Marokko 
über Spanien, Frankreich und Ita l ien nach Österreich schmuggeln .  

Die Anzahl der Heroinsicherste l lungen konnte zwar um 6 % auf 1 .298 gesteigert 
werden, wobei jedoch aufgrund des Ausb leibens eines größeren Aufgriffes d ie 
Gesamtmenge gegenüber dem Vorjahr um 41 ,4 % zurückg ing .  

Entgegen der Entwicklung des Jahres 1 994 konnte bei  Kokain sowohl  die Anzahl der 
Sicherstel lungen um 1 2  % auf 421 als auch d ie aufgegriffene Gesamtmenge um 
4 ,9  % auf 55,3 kg gesteigert werden .  Nach wie vor überwiegt beim Kokainschmuggel 
der Transport auf dem Luftwege wobei das Suchtg ift zum Großtei l  für den 
Weitertransport in  Drittländer bestimmt war. 

Die auffal lende Entwicklung der S icherstel lungen von Extasy - die Anzahl der 
Sicherstel lungen wurde verdreifacht und die S icherstel lungsmenge stieg gegenüber 
dem Vorjahr auf mehr als das zehnfache an - ist einerseits auf eine entsprechende 
Entwicklung der Suchtgiftszene und andererseits darauf zurückzuführen, daß seitens 
der Sicherheitsexekutive d iesem neuen Trend besondere Aufmerksamkeit 
beigemessen wird . 

Im Jahre 1 995 kam es zwar zu einer relativ starken Steigerung der Sicherstel lung 
von LSD-Trips - bei 80 Aufgriffen (Anstieg zum 60 %) wurden 2 .602 Trips (Anstieg 
um 68,8 %) vorgefunden - wobei jedoch die absolute Zah l  belegt, daß dem Konsum 
von LSD in Österreich im internationalen Verg leich weiterh in keine herausragende 
Bedeutung zukommt. 
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Obwohl d ie Anzahl der S icherstellungen von Amphetaminen m it 43 Fällen um 
58 ,3  % abnahm ,  stieg die Menge um 96,2 % auf 1 ,6 kg an. Dies ist auf einen Aufgriff 
im Dezember 1 995 am G renzübergang Kufstein zurückzuführen , wo bei einer 
poln ischen Tätergruppe ein Kilogramm Amphetamin vorgefunden wurde, welches in 
Österreich weiterverkauft hätte werden sollen .  

Der auffallende Rückgang der Sicherstellungsmenge von Rohopium ( 1 994: 64,9 kg , 
1 995:  1 ,8 kg) ist auf entsprechende Großsicherstel lungen des Jahres 1 994 
zurückzufüh ren .  

3.3.2.6 Altersstruktur der  Straftäter 

Seit dem Jahre 1 992 kann bei der Betrachtung der in Österreich erstatteten 
Anzeigen nach dem Suchtg iftgesetz nach Altersgruppen keine gravierende 
Veränderung festgestel lt werden . 1 995 lag der Antei l  der angezeigten Personen 
u nter 1 8  Jahren bei 8,2 % und jener der Altersgruppen von 1 8  bis unter 20 Jahren 
bei 1 3,5 %. 

3.3.2.7 Fremdenkriminal ität 

1 995 wurden 2 . 1 36 Fremde wegen strafbarer Handlungen nach dem Suchtg iftgesetz 
zur  Anzeige gebracht. D ies entspricht in  etwa der Zahl der nach dem Suchtg iftgesetz 
angezeigten Fremdes Vorjahres (2. 1 30). 

E ntsprechend der Situation in den Vorjahren überwiegt dabei der prozentuelle Antei l  
von Fremden bei den Verbrechenstatbeständen nach dem Suchtgiftgesetz mit ca . 31 
% gegenüber jenen bei den leichteren Tatbeständen m it etwa 14  %.  

D ie  besondere Bedeutung ausländ ischer Täter im Bereich der schweren 
Suchtg iftkriminal ität zeigt sich auch bei Betrachtung des Verhältn isses von Fremden 
zu österreich ischen Staatsangehörigen in Bezug auf d ie sichergestel lten Suchtgifte. 
Es wurden 84 % des in Österreich sichergestellten Kokains und 67 % des Heroins 
bei Fremden vorgefunden ,  während d ieser Antei l  bei Cannabisprodukten led ig l ich 
1 % beträgt. 

3 .3.2.8 Drogenopfer 

I m  Jahre 1 995 mußten 241 Drogenopfer verzeichnet werden, womit s ich im 
Vergleich zu 250 Vorjahren erstmals seit dem Jahre 1 989 eine rückläufige 
Entwicklung zeigte. D ie durch das Gesundheitsministerium vorgenommene 
Deta i lanalyse der Todesu rsachen ergab, daß in ca . 52 % der Fälle eine Überdosis 
von Suchtgift a l leine und in ca. 1 8  % eine M ischintoxikation m it Suchtgift vorlag . 
I nnerhalb der 49 durch Krankheit bedingten Todesfäl le waren 28 auf AIDS 
zurückzuführen .  

3.3 .2.9 Organisierter Suchtgifthandel 

I n  dem von der Arbeitsgruppe "Drogen und organ isierte Kriminal ität" des 
Europäischen Rates erarbeiteten- Jahresbericht 1 994 über die organisierte 
Kri minal ität innerhalb der Europäischen Un ion wird i n  den Schlußfolgerungen 
ausgeführt, daß die festgestellten Aktivitäten kriminel ler Organisationen in den 
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M itg l iedsländern ein weites Spektrum umfassen, bei dem mit weitem Abstand der 
Rauschgiftschmuggel und damit verbundene Verbrechen,  insbesondere die 
Geldwäsche in Bezug auf Erlösen aus Suchtgifthandel ,  tonangebend s ind .  Aufgrund 
der geographischen Lage Österreichs innerhalb der EU ,  sowie auch der 
vorl iegenden Erkenntnisse aus zah lreichen Ermittlungen ist der Schluß nachl iegend , 
daß diese Aussage auch h insichtlich der Bedeutung der organisierten 
Suchtgiftkrim inal ität in Österreich gi lt. 

I m  Jahre 1 995 konnte, abgesehen von der Entwicklung h insichtlich Extasy, keine 
g rundsätzl ich veränderte Tendenz in der S ituation des organisierten 
Suchtg ifthandels festgestel lt werden . Nach wie vor erfolgt, da d ie Republ ik 
Österreich kein Quellenland für Rauschgift ist, der organisierte Suchtg iftschmuggel 
sowohl  zur Versorgung der innerösterreich ischen i l legalen Märkte als auch im Transit 
- insbesondere in andere westeuropäische Staaten - überwiegend durch 
ausländ ische kriminelle Gruppierungen,  die auf den Hauptschmuggelrouten etabl iert 
s ind . 

Demgegenüber n immt der organisierte Suchtgiftschmuggel durch österreichische 
Staatsbürger erfolgt überwiegend in relativ geringen Mengen zur Eigenversorgung. 

D ie schwerpunktmäßige Tätigkeit kriminel ler Organisationen unterscheidet sich 
h i nsichtlich einzelner Suchtg iftarten. 

3 .3.2.9.1 Kokain 

Die i l legale E infuhr von Kokain nach Österreich erfolgte auch 1 995 überwiegend 
du rch Kuriere südamerikan ischer Organisationen auf dem Luftwege. H ierbei wurden 
als Kuriere zumeist ebenfalls Staatsangehörige südamerikanischer Länder, 
vereinzelt auch österreich ische Staatsbürger e ingesetzt. Die Angaben der 
festgenommenen Kuriere zufolge war das Kokain tei lweise für Österreich selbst, zum 
überwiegenden Tei l  jedoch zum Weitertransport nach Ita l ien oder Deutschland 
vorgesehen . 

D ie bereits im Vorjahr festgestellte verstärkte Einbindung osteuropäischer Flughäfen 
in d ie Schmuggelrouten südamerikanischer Kokainkartelle setzte sich auch 1 995 
fort. Dabei dominierten als Kuriere Staatsangehörige der Ursprungsländer aber auch 
schwarzafrikanische Täterg ruppen . Von d iesen Endzielen wird das Kokain  in zumeist 
geringeren Tei lmengen auf dem Landwege nach Österreich aber auch andere 
westeuropäische Staaten verbracht. 

3.3 .2.9.2 Heroin 

Während die i l legale Zufuhr  von südostasiatischem Heroin nach Ostösterreich nur in 
Einzelfällen durch Kuriere auf dem Luftwege erfolgte, wurde wohl mehr als 90 % 
sowohl des für Österreich bestimmten als auch des für den weiteren Transit über 
Österreich in andere westeuropäische Staaten vorgesehenen Heroins über d ie 
d iversen Verzweigungen der Balkan-Route transportiert. 

Die h ierbei aktiven Gruppierungen waren zumeist türkisch domin iert, einen 
bedeutenden Anteil nahmen jedoch auch Angehörige der NaChfolgestaaten des 
früheren Jugoslawien e in .  Als Kuriere traten verstärkt auch Angehörige anderer 
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zentral- und osteuropäischer Länder, insbesondere von Bulgarien und Rumänien 
auf. 

Bedeutende Auswirkungen auf den Osten von Österreich ergaben sich durch den 
Umstand , daß Bratislava/Slowakische Republ ik besonders von Tätergruppen aus der 
früheren jugoslawischen Republik Mazedonien und a lbanischer National ität a ls 
Stützpunkt und für d ie Lagerhaltung von Heroin ,  das i n  der Folge in Kleinmengen 
nach Österreich geschm uggelt wird , genützt wurde. 

In Österreich selbst bestehen vorwiegend Gruppierungen von Staatsangehörigen der 
Türkei und des früheren Jugoslawien, d ie d ie i l legale Einfuhr  und den weiteren 
Vertrieb von Heroin betreiben. 

3.3.2.9.3 Cannabisprodukte 

Abgesehen von der bereits angeführten Einzelsicherstel lung von 84 ,8 kg 
Cannabisharz im Jänner 1 995 am Grenzübergang Arnoldstein wurde überwiegend 
der i l legale Import und Vertrieb von im i nternationalen Vergleich relativ geringen 
Mengen festgestel lt. Im Gegensatz zu den anderen  Suchtgiftarten erfo lgt der 
Schmuggel und Handel m it Cannabisprodukten zum überwiegenden Tei l  durch 
österreichische Staatsangehörige. 

3.3.2.9.4 Amphetamine und Derivate 

Diese Substanzen spielen traditionell eine eher u ntergeordnete Rolle bei den 
österreichischen Suchtgiftkonsumenten.  

Seit dem Jahre 1 994 muß jedoch - entsprechend der Entwicklung in den meisten 
westeuropäischen Staaten - ein deutliches ansteigen des Handels und Konsumes 
von Extasy (MDMA) festgestellt werden. Während d ies Anfangs auf einzelne 
Massentanzveranstaltungen (Techno-Partys) eingeschränkt war, zeigt s ich im 
abgelaufenen Jahr eine Ausweitung d ieses P roblems auch auf kleinere 
Veranstaltungen und D iskotheken. Die Versorgung der e inschläg igen Szene erfolgt 
einerseits durch österreichische Tätergruppen, aber a uch durch Angehörige der 
Herstel lerorganisationen d ieses Suchtgiftes, d ie überwiegend von den Niederlanden 
aus operieren. 

3.3.3 Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Suchtgiftkrim inalität 

Von den Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Suchtgiftkrimina l ität 
wurden im Jahre 1 995 umfangreichste Ermittlungen,  verdeckte Einsätze und 
Observationen im gesamten Bundesgebiet, i nsbesondere zur Aufdeckung 
internationaler bzw. organisierter Suchtgiftkriminal ität, du rchgefüh rt. Dabei konnten 
im Zuge verdeckter Erm ittlungen bzw. durch I nformationsweitergabe von den 
örtlichen Sicherheitsbehörden und -dienststel len insgesamt 667 Personen wegen 
Verdachts der Begehung einer Straftat nach dem Suchtg iftgesetz festgenommen 
werden. Im Rahmen d ieser Amtshandlungen erfolgten von den zuständigen Pol izei
und Gendarmeriedienstste l len folgende Sicherstel lungen :  
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Heroin 20.673 ,9  Gramm 
Kokain 1 7 . 1 07 ,5  Gramm 
Cannabisharz 149. 1 65 ,0  Gramm 
Cannabiskraut 1 2 .999,6 Gramm 
Extasy-Tabletten 23.303 ,0  Stück 
Amphetamin 3 .362 ,0  Gramm 
LSD-Trips 50,0 Stück 

Daraus ergibt sich, daß die Beamten der E i nsatzgruppe zur Bekämpfung der 
Suchtgiftkriminal ität auch in d iesem Jahr einen wesentlichen Beitrag bei der 
Sicherstel lung von Suchtgift durch d ie örtlich zuständ igen S icherheitsbehörden und 
S icherhe itsd ie nststel le n le istete n. 

I n  unmittelbarem Zusammenhang mit d iesen Suchtg iftamtshand lungen war auch d ie 
Sicherstel lung von zahlreichen Waffen,  gestohlenen bzw. geschmuggelten Waren 
und einem vermutlich von Suchtg ifthandel herrührenden Bargeldbetrag in  Höhe von 
etwa 2 Mi l l ionen Schi l l ing mögl ich .  

Einen entscheidenden Faktor für d iese Erfolge stellt d ie enge i nternationale 
Zusammenarbeit dar. Dabei kommt bei der i nternationalen Suchtgiftbekämpfung 
dem I nstrumentarium des "Controlled Del ivery" eine besondere Bedeutung zu . Im 
Jahre 1 995 wurden von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Suchtgiftkriminal ität 
auf Ersuchen ausländischer Pol izeid ienstste l len mehrere derartige kontro l l ierte 
Suchtgifttransporte durch Österreich durchgeführt. Von den jewei l igen ausländ ischen 
Dienststel len konnten in der Folge große M engen versch iedener Suchtgifte 
sichergestellt und ein ige Täterorganisationen aufgedeckt bzw. d ie Haupttäter in Haft 
genommen werden.  

3.4 Organisierte Kriminal ität 

3.4.1 Allgemeines 

Wenng leich bei den trad itionel len Erscheinungsformen der Krim inal ität die Situation 
etwas entspannt erscheint, sind d ie zukünftigen Aussichten im H inb l ick auf das 
organ isierte Verbrechen weltweit wen ig beruhigend . Organisierte Kriminal ität tritt 
auch in  Österreich real in Erscheinung und es wird aufgrund verschiedener 
Ind ikatoren ihr Antei l  an der Gesamtkrim inal ität derzeit auf etwa 30 bis 35 % 
eingeschätzt, e ine Tendenz, d ie sich bis zur Jahrtausendwende noch erhebl ich 
verstärken dürfte . 

Als Ursache d ieser Entwicklung können d ie politischen Veränderungen des Ostens, 
die Öffnung der Ostgrenzen,  d ie damit verbundene zahlenmäßig hohe Migration ,  d ie 
weitere Liberal is ierung des Reiseverkehrs in den Ländern Europas, der Wegfa l l  der 
europäischen Binnengrenzen,  der rasante Anstieg der Kriminal ität weltweit und d ie 
geograph ische Lage Österreichs im Herzen Europas angesehen werden. 

d ie österreichische Exekutive ist m it einem neuen Feind konfrontiert, der - über 
riesige Geldmittel verfügend - keine Grenzen akzeptiert, auf große Mobi l ität und auf 
Unterstützung aus a l len Tei len der Welt zählen kann .  
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Organ isierte i nternationale Tätergruppierungen setzen ihre Aktivitäten insbesondere 
im Bereiche der Wirtschaftsdel ikte , KFZ-Diebstäh le und -Versch iebungen,  
Schutzgelderpressungen, Taschend iebstäh le bzw. PKW- und Wohnungseinbrüche 
in Verbindung m it Betrugsfäl len mittels unbarer Zahlungsmittel (Euroschecks, 
Kred itkarten ,  Reiseschecks und dg l . ) ,  Prostitution mit Zuhälterei und 
Menschenhandel ,  Verbreitung von Falschgeld , Geldwäsche , Suchtgifthandel und 
sonstige aus Gewinnsucht begangene Straftaten .  

3.4.2 Wesentl iche Erscheinungsformen der OK in  Österreich 

3.4.2 .1  Suchtgiftkriminal ität 

Sie ist historisch gesehen der klassische Bereich des organ isierten Verbrechens in  
Österreich . D ie  S ituation am österreichischen Drogenmarkt veränderte sich insofern 
nachhaltig , a ls d ie sogenannten "neuen Staaten" sich zusehends zu Depotländern 
entwickeln. Aufgabe der krimine l len Organisationen ist es, d ie Drogen,  i nsbesondere 
Heroin ,  in d iese Länder zu verschaffen. 

Die "Balkan-Route" genießt nach wie vor Aktual ität. Die für den Schwarzmarkt 
Österreichs bestimmten Rauschg ifte werden m Bedarfsfalle durch meistens tü rkisch 
oder jugoslawisch domin ierte Gruppierungen in d ie Absatzgebiete gebracht. 

I m  Bereich des Kokainhandels erfolgt häufig die i l legale Einfuhr  nach Österreich 
du rch südamerikan ische Kuriere im Luftweg , der Weitertransport per Auto oder 
E isenbahn nach Ital ien und Deutschland. 

Die i l legale Einfuh r  der Cannabisprodukte wird im Regelfal l  durch österreichische 
Staatsbürger du rchgeführt, um sie im Rahmen des sog . "Ameisenhandels" an die 
Konsumenten zu b ringen. 

D ie Versorgung des österreichischen Drogenmarktes mit synthetischen Drogen 
e rfolgt zumeist aus westeuropäischen P roduktionsländern , wie den N iederlanden . 
H ie r  üben sowohl  österreichische als auch ausländ ische Tätergruppen d ie Kontrol le 
aus .  

H i nsichtl ich näherer  Detai ls darf auf Punkt 3 .3 .2 .9 verwiesen werden.  

3 .4.2.2 Eigentumskriminal ität 

Das Ziel international organisierter Straftätergruppen l iegt insbesondere in der 
i l legalen Beschaffung von Gegenständen,  deren rasche Verwertung gesichert, oder 
wo überhaupt von vorne herein ein Abnehmer vorhanden ist. Kunstd iebstäh le stellen 
in den meisten Fäl len reine Auftragsarbeiten dar. 

Bei den organ is ierten Wohnungs- und Geschäftseinbruchsd iebstählen kann 
ebenfal ls Auftragsarbeit ausländ ischer Tätergruppen festgestel lt werden,  d . h .  d ie das 
Del ikt selbst ausübenden Straftäter werden speziel l  dafür ins Land gebracht und 
verlassen unmittelbar nach Durchführung der Tat Österreich . Der Abtransport und 
d ie Verwertung der Beute erfolgt gesondert. 
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Eine wichtige Einnahmequel le für das Organisierte Verbrechen stellt d ie 
Verschiebung von hochwertigen gestohlenen KFZ's dar. Die Erfolge der 
österreich ischen Exekutive insbesondere an den österreich ischen Grenzübergängen 
sind erfreulich . 

3.4.2.3 Straftaten i m  Zusammenhang m it dem Nachtleben 

Österreich ische Straftäter domin ieren nach wie vor d ie sogenannte "Rotl ichtszene". 
Der Versuch osteuropäischer Tätergruppen,  sich h ier einzukaufen bzw. e inzusickern , 
führt zu Konkurrenzkämpfen zwischen d iesen Organisationen und den 
alteingesessenen heimischen und bisher d ie Szene beherrschenden Straftätern , 
wobei auch vor brutaler Gewaltanwendung n icht zurückgeschreckt wird . 

Geläufige Druckmittel bestehen aus einer breiten Palette, d ie sich von Ü berfäl len mit 
Sachbeschädigungen bis zu Körperverletzungen an Prostituierten, Zuhältern und 
Kunden erstreckt. 

I nsbesondere Mädchen aus dem ehemaligen Ostblock werden mit Versprechen, wie 
etwa die Zusage der Vermittlung einer Arbeitsstel le als Tänzerin oder Kellnerin ,  ins 
Land gelockt und h ier sofort in finanziel le Abhängigkeit getrieben , um sie zur 
Ausübung der Prostitution gefügig machen können . Die Abnahme der 
Ausweisdokumente und auch d ie Einsetzung brutaler Gewalt verh indern 
Fluchtversuche. 

3.4.2.4 Gewaltkrim inal ität 

Ein hoher Antei l  an aus länd ischen Straftätergruppierungen, insbesondere 
jugoslawische,  türkische, chinesische Gruppen und Banden , sowie solche, d ie aus 
den neuen Staaten abstammen, erpreßt d ie eigenen Landsleute und fordert 
Schutzgeld-Zah lungen , wobei auch h ier al le Arten von Druckmitteln Anwendung 
finden . 

3.4.2.5 Wirtschaftskrim inal ität/Geldwäsche 

Seit I nkrafttreten der einschlägigen Rechtsnormen im Strafrecht, §§ 1 65 und 278a 
StGB - Oktober 1 993, und Bankwesengesetz §§ 40f - Jänner 1 994 , bestehen 
taugl iche I nstrumente zur Bekämpfung der Geldwäscherei in Österreich und es ist 
möglich , seriöse aussagen über d ie derzeitige S ituation zu treffen .  

Aufgrund der  derzeit bestehenden Erfahrungswerte kann davon ausgegangen 
werden , daß Österreich, im Verg leich mit anderen westlichen Ländern , keine - wie 
dies gelegentlich behauptet wird - Vorreiterrol le bei der Geldwäscherei einn immt. Es 
scheint vielmehr der Fall zu sein, daß Österreich wegen des hochentwickelten 
Bankwesens,  der günstigen Lage in Mitteleuropa und diverser Rahmenbedingungen, 
wie stabi le Währung und gute Wirtschaftslage, automatisch in i nternationale 
Entwicklung in d iesem Bereich eingebunden wird . 

Besonders hervorzuheben ist d ie Zusammenarbeit des österreich ischen 
Bankwesens m it der Meldestel le der EDOK. Verdachtsmeldungen der Kred itinstitute 
langen hier unbürokratisch im Sinne des Bankwesengesetzes ein und werden 
bearbeitet. Die Meldestelle fung iert auch als Service-Stel le für den Bankbereich , 
indem sie aktuelle Modi operandi weiterleitet, dadurch auf neue Entwicklungen 
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aufmerksam macht und n icht nur  Strafdelikte verhindert, sondern auch Kreditinstitute 
vor n icht unbeträchtlichem Schaden bewah rt. 

Im  Berichtsjahr  erfo lgten 3 10  Verdachtsmeldungen ( 1 994:  346) an d ie EDOK, mit 
Transaktionen von insgesamt 1 ,44 Mil l iarden Schi l l ing. Es wurden 50 Strafanzeigen 
wegen Geldwäscherei  und 27 Strafanzeigen wegen krimineller Organisation an d ie 
zuständ igen Gerichte erstattet und durch d ie Gerichte und d ie Meldestel le insgesamt 
373,3 Mi l l ionen Schi l l ing eingefroren. Im Jahre 1 994 standen demgegenüber 20 
Strafanzeigen wegen Geldwäscherei und 34 Strafanzeigen wegen krimineller 
Organisation ,  m it einer Einfrierung von 298 M i l l ionen Schi l l ing. 

Der Raum Wien stel lt den größten Finanzplatz in Österreich dar und kann eindeutig , 
was d ie Häufigkeit der Fälle betrifft, als das Zentrum in Österreich betrachtet werden , 
insbesondere auch im H inbl ick auf Gelder aus den GUS-Staaten.  

I n  den Bundesländern erwiesen sich d ie Grenzbereiche zu Deutschland und Italien , 
vor al lem d ie Städte I nnsbruck und Salzburg ,  als Finanzzentren. D ies steht mit dem 
europäischen Transitverkehr und der Nachbarschaft g rößerer Städte im Ausland, wie 
z .B .  München ,  im Zusammenhang. 

Der ländliche Bereich scheint derzeit wen iger betroffen zu sein ,  zumal kleinere 
Banken Transaktionen d ieser Größenordnungen zumeist ablehnen .  

Die derzeit größte Bedrohung stellen enorme Geldtransaktionen aus den GUS
Staaten dar, d ie über e igene dafür in Österreich gegründete Handelsgesellschaften 
in das heim ische Bankwesen e infl ießen. H ier  ist d ie Herkunft der Gelder meist n icht 
beweiskräftig eruierbar, und die Zusammenarbeit m it Pol izeibehörden dieser Länder 
n icht effektiv. 

Aufgrund mangelnder I nformationen ist es oftmals n icht mög l ich seriöse Auskunft 
über d ie Natur d ieser (Schein-)Geschäfte und der darin i nvolvierten Gelder zu geben,  
H inweise auf Betrug ,  Drogenhandel , Korruption ,  usw. werden immer deutlicher. 

Ein zweiter Schwerpunkt der Geldwäsche l iegt bei großangelegten 
Anlagebetrügereien . Es gab mehrere Fälle m it Schädigung tausender Anleger im I n
und Ausland und Schadenssummen von mehreren Hundert M il l ionen Schi l l ing .  Die 
Profile d ieser Betrugshand lungen werden über kompliziert verschachtelte 
Firmenstrukturen in das Bankwesen eingebracht, gewaschen u nd reinvestiert. Die 
Tathand lungen erfolgen äußerst professionel l .  

Drogengeldwäsche konnte in mehreren Fäl len beobachtet, der konkrete Beweis 
hierfür jedoch nur  in ein igen Ausnahmen e rbracht werden. Größenordnungen sind 
schwer einzuschätzen ,  da angenommen werden kann ,  daß große 
Verbrecherorganisationen bereits seit Jahren ausgeklügelte Systeme anwenden , d ie 
unauffäll ig funktionieren und wo - ein Charakteristikum der Organisierten Kriminalität 
- Firmen , legale Geschäfte mit i l legalen Geschäften vermengen und die letzteren 
dadurch verschleiern. Die Dunkelziffern erscheinen enorm .  

Bel iebte Methoden 
Handelsgesellschaften ,  

der 
d ie 

Geldwäscherei 
Einzah lung 

sind 
von 

die Errichtung 
Barbeträgen, 

von 
große 
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Valutentransaktionen , d ie Errichtung von Durchlauferkonten, d ie Anlage von 
Straftaterlösen über Wertpapiere ,  Aktien und Versicherungen und vieles mehr. 

Österreich ist h ier als typisches Transitland anzusehen, d . h .  d ie Gelder werden 
beinahe zu 1 00 % im Ausland del iktisch erworben und dann meist bereits im 
Stad ium des Layering, bzw. bereits bei der Integrationsphase in Österreich p laziert 
und durchgeschleust. Dadurch ergeben sich bei den Ermittlungen speziel le 
Probleme, die nur  durch enge internationale Zusammenarbeit und langfristig gelöst 
werden können . 

In  Diskussion stehen neue Rechtsinstrumentarien, wie Novel l ierung der 
Vermögensabschöpfung, d . h . ,  Neugestaltung des § 20 StGB - Abschöpfung der 
Bereicherung und Verfal l ,  sowie Novel l ierung des § 144a StPO - Erlassung von 
einstwei l igen Verfügungen durch den Untersuchungsrichter. 

3.4.3 Kriminelle ethn ische Gruppierungen in Österreich 

3.4.3.1 Straftätergruppen aus den Staaten des ehemaligen Ostblocks 

Täter und Tätergruppierungen , deren U rsprung im ehemaligen Ostblock l iegt, weisen 
in Österreich steigende Tendenz auf. 

Einer der wichtigsten Gründe dafür l iegt in der gemeinsamen Grenze zu Tschechien, 
der S lowakei und Ungarn und der Mög l ichkeit, diese Grenzen weitgehend 
problemlos zu überschreiten ,  zumal auch keine Visumspflicht besteht. Deshalb ist 
d ie Verwendung ver-, bzw. gefälschter Reisedokumente aus d iesen Ländern sehr 
bel iebt. 

Straftäter jegl icher Art nutzen zum Teil fehlende oder mangelhafte gesetzliche 
Regelungen d ieser Staaten ,  um dort Ausgangsbasen für i h re weitere Aktivitäten im 
Westen zu errichten und zu unterhalten .  Diese Art der Vorgangsweise wird in der 
gesamten kriminel len Palette , wie etwa beim Suchtgifthandel , bei der KFZ
Verschiebung und beim Menschenhandel, usw. angewendet und auch von 
Kriminel len anderer, n icht Österreich angrenzenden Ostblockländern , ausgeübt. 

Derzeit gründen in Österreich, vornehml ich in Wien, Staatsbürger des ehemal igen 
Ostblocks monatl ich durchschnittl ich 30 bis 40 Firmen , d . h .  Gesellschafter oder 
Geschäftsführer sind Personen aus d iesem Bereich. Der Beweis einer Zugehörigkeit 
zur krim inel len Szene ist sehr  schwach zu erbringen . Die vom Kreditapparat an d ie 
EDOK erstatteten Verdachtsmeldungen wegen Geldwäsche beziehen sich zu e inem 
hohen Prozentsatz auf solche Umstände, wobei der absolute Schwerpunkt bei 
Angehörigen der Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR,  besonders aber bei 
Staatsbürgern Rußlands selbst, l iegt. 

Das Gebiet Österreichs wird gegenwärtig im i l legalen Bereich, sicherl ich aufgrund 
seiner günstigen Lage in Europa und seiner gesetzl ichen Strukturen ,  eher als 
Standort für (Schein-)Firmen und Kapital ,  sowie als Lebensraum führender 
Straftäter, weniger als Schauplatz für Gewaltkriminal ität mißbraucht. Anhand 
verschiedener I nd ikatoren ist aber auch zweifelsfrei erkennbar, daß nunmehr 
Bestrebungen im Gange sind , in  den H ierarchien der organisierten Gruppen eher 
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nied rig angesiedelte Personen nach Österre ich zu sch leusen ,  um hier kriminelle 
Del ikte zur Beschaffung von Vermögenmitteln zu begehen.  

Der Begriff "Russische Mafia" und "Ost-Mafia", vielfach auch m ißverstanden, wurde 
zum festen Bestandtei l  der Arbeit der heimischen Exekutive . 

3.4.3 .2 Straftätergruppen aus dem ehemal igen Jugoslawien 

Die Aktivitäten der sogenannten "Jugo-Mafia" in  Österreich waren im Berichtsjahr im 
Verg leich zum Vorjahr verstärkt wahrnehmbar, wobei eine Steuerung von Personen 
aus dem Mutterland , insbesondere der Bundesrepubl ik Jugoslawien ,  festgestel lt 
werden kann - d ie frühere Sozial istische Förderative Republ ik Jugoslawien (SFRJ) 
zerfie l  in 5 Einheiten ,  näml ich Bundesrepubl ik Jugoslawien,  Republ ik S lowenien, 
Republ ik Mazedonien , Republ ik Kroatien und Bosnien . Aber auch national istische -
und ethnische Abspaltungstendenzen sind vereinzelt reg istrierbar, jedoch vorerst 
ohne essentiel le Bedeutung . Durch relative Persoektivlosigkeit im Heimatland ist mit 
verstärkten Aktivitäten in  Österreich zu rechnen.  

I n  naher Zukunft wird zwischen pol itisch motivierter und anderer Organisierter 
Krim inal ität aus den Nachfolgestaaten der früheren SFRJ zu unterscheiden sein ,  
wobei auch rel ig iöse Umstände eingerechnet werden müssen . 

Die Verflechtung kriminel ler Organisationen aus den Nachfolgestaaten in 
wirtschaftl iche U nternehmungen mit Standorten in Österreich und Europa war in 
Einzelfäl len konkret nachvollziehbar und in gerichtsanhäng igen Amtshandlungen 
beweisbar, auch können Zusammenhänge zwischen hohen Funktionärsträgern 
d ieses Bereiches und Organis ierter Kriminal ität gelegentl ich angenommen werden . 
Die Korruption weist einen gewissen Stellenwert auf. 

3.4.3 .3  Chinesische krim inel le Organisationen 

Im  Jahre 1 995 wurden insgesamt 6.333 Aufenthaltsbewi l l igungen an Bürger aus 
dem Südostasiatischen Raum ertei lt. Es g ibt jedoch eine wesentlich höhere 
Dunkelziffer von in Österreich aufhältigen Asiaten. D ie Ch inesen haben ihr  
Hauptbetätigungsfeld in Handelsfirmen und China-Restaurants, deren Zahl im 
Bundesgebiet ca. 900 beträgt. Wie weit diese Firmen für krim inel le Zwecke genutzt 
werden ,  war bisher n icht zweifelsfrei abzuklären .  Bei Lokalkontro l len werden immer 
wieder i l legal beschäftigte Asiaten aufgegriffen und Schlepperorganisationen 
reg istriert. 

Aufgrund der Mental ität der Ch inesen sind hier Ermittlungen schwer d urchführbar, 
wenn  n icht aussichtslos. D ie meisten Straftaten verüben Ch inesen an Ch inesen, 
Anzeigen aus Gründen der Repression selten ,  d ie Dunkelziffer enorm. 

U nter Verwertung der b isherigen Erkenntnisse kann diese ethn ische Gruppierung vor 
al lem mit den Del ikten Sch lepperei ,  Dokumentenfä lschung ,  Raubüberfa l l ,  
Geldwäsche, Kreditfälschung,  Diebstahl und vor al lem Schutzgelderpressung in  
Zusammenhang gebracht werden.  

Beispie lsweise wurden in Oberästerreich zwei Asiaten beim Versuch betreten, d ie 
beträchtliche Beute eines Raubüberfal ls in  Hongkong , zu waschen ,  bzw. zu 
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verwerten .  Einer d ieser Männer ist der Triade ,, 1 4K" in  führender Funktion 
zuzurechnen . 

3.4.3.4 Italienische kriminelle Organisationen 

Österreich d ient der Ita l ienischen Organisierten Kriminal ität ( lOK) als Ruheraum für 
deren Mitgl ieder, als Geldanlageland - nicht unbedingt Geldwäsche - und 
wi l lkommenes und interessantes I nformationsfeld , sowie Transitland .  

Charakterische Punkte seien angeführt: 
Der bevorzugte Ruheraum der Ita l iener l iegt in den Bundesländern Vorarlberg , Tirol ,  
Salzburg und Kärnten. 

Der Ankauf von Immobil ien durch Ital iener in Österreich und vorhandene, n icht 
unbeträchtl iche Konten aus d iesem Bereich , offenbaren den Verdacht der i l legalen 
Herkunft der Gelder. 

Sogenannte "Geldbeschaffungsaktionen" in Form von Betrügereien und 
E inbruchsd iebstählen im Auftrag in einer Schadenshöhe von vielen Mi l l ionen 
Sch i l l ing sind belegbar. Al lein d ie Ermittlungen gegen eine mafiaähnl iche 
Organ isation wegen organisierter Verrechnungsscheck-Kriminal ität offenbarten eine 
Schadenssumme von etwa 1 00 Mi l l ionen Schi l l ing .  

Immer wieder werden "Kuriere" mit in Italien gestohlenen Fahrzeugen im gesamten 
Bundesgebiet angehalten ,  beispielsweise im Burgenland 69 ita l ienische 
Staatsangehörige. 

3.4.3 .5 Türkische krim inelle Organisationen 

Das kriminelle Betätigungsfeld der türkischen Straftäter erstreckt sich besonders auf 
die Gebiete des Suchtgifthandels, Waffenhandels, der Erpressung und 
Schutzgeldeintreibung, der KFZ-Verschiebung und des Glücksspiels. Zwischen 
pol itisch motivierten taten und rein krim inellen Tätigkeiten ist zu unterscheiden, d ie 
Übergänge sind aber fl ießend . 

Etwa im Bereich des Suchtg ifthandels sind keine Unterschiede zwischen politischen 
motivierten und anderen türkischen Straftätern erkennbar. 

Auch hier kann d ie Gründung von Scheinfirmen in steigender Zah l  festgestellt 
werden ,  wobei als F i rmengründer Personen auftreten ,  d ie nur  zu d iesem Zweck nach 
Österreich gebracht wurden. I n  der Folge werden d iese Firmen in Konkurs geführt 
und rechtl iche Schritte gegen Verantwortliche sind nicht mehr mög l ich . Sämtl iche 
Gewinne aus d iesen Betrieben transferiert d ie Organisation in das Mutterland , sei es 
über Banken türkischer Dominanz oder durch E inzelpersonen.  

D ie Strukturen der Organisierten Verbrechensgruppen weisen hierarch ischen Aufbau 
auf und die Anweisungen des Famil ien-Ältesten sind strikt zu befolgen . Dieser 
bestimmt d ie e inzelnen Geschäfte und betraut die Personen mit deren 
Durchführung. Die Zielrichtungen erstrecken sich bis zu Mordaufträgen . 
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3.4.4 Aufgabenbereich der EDOK 

Dem enormen Anstieg der Organisierten Kriminal ität wurde seitens des 
Bundesmin isteriums für Inneres m it einer Reihe von Maßnahmen, insbesondere mit 
der Gründung "E insatzgruppe der Gruppe D zur Bekämpfung der Organisierten 
Kriminal ität - EDOK" mit Wirksamkeit vom 01 .01 . 1 993 Rechnung getragen. Der 
Ausbau der EDOK wurde im Jahre 1 995 fortgesetzt, ist aber personell und logistisch 
gesehen noch lange n icht abgeschlossen . 

Ih re einzelnen Untereinheiten spezial isieren sich auf Systemanalysen, 
Ermittlungstätigkeiten in operativen Angelegenheiten,  verdeckte Fahndung , auch 
unter Berücksichtigung des UC-Bereiches, Observationen ,  Bekämpfung europaweit 
ag ierender ethnischer Täterg ruppierungen sowie al le Facetten der 
Wirtschaftskrim ina l ität. 

Zusehends wächst d ie Bedeutung der sogenannten "Meldestelle", der Observation, 
welche bundesweit durchgeführt wird und der Gründung gemeinsamer 
Ermittlungssonderkommissionen mit verg leichbaren Einheiten anderer europäischer 
Staaten .  

Im örtl ichen Bereich erfolgte d ie Einsetzung und Schulung von OK-Sachbearbeitern , 
bzw. OK-Gruppen. Die zentrale Koord ination erfolgt seitens der EDOK. 

Die Einführung einer elektronischen Datei für ganz Österreich zur Evidentha ltung 
al ler relevanten Erkenntnisse aus dem In- und Ausland auf breitester Basis, um 
geeignete Schwerpunkte in operativer Hinsicht setzen zu können, sowie d ie 
Erarbeitung neuer Gesetzesinstrumentarien, wurde auch 1 995 massiv 
weiterbetrieben . 

D ie EDOK hält ständig Kontakt zu a l len OK-Dienststel len des Auslandes, auch im 
Bereich der  Interpol .  Zahlreiche internationale Erfolge in  operativer Hins icht sind 
belegbar. 

3.5 Bekämpfung weiterer Erscheinungsformen der Kriminal ität in Österreich 

3.5.1 Falschgeldkriminal ität 

Zur Lage der Falschgeldkriminal ität in Österreich war für das Jahr 1 995 festzustel len, 
daß dem bereits im Vorjahr beobachtbaren Trend entsprechend ein weiterer starker 
Rückgang der Kopierfä lschungen österreich ischer Banknoten verzeichnet wurde. 
Gegenüber 1 .469 Farbkopierfälschungen 1 994 wurden nur mehr 347 solcher 
Falsifikate beschlagnahmt. 

Hauptsächl ich wurden auf d iese Weise 1 .000-Sch i l l ing Banknoten gefä lscht. 
Erstmal ig wurden auch Laserkop ierfälschungen von 5.000-Banknoten festgestel lt .  
Aufgrund des hohen Sicherheitsstandards d ieser Banknoten sind d iese Falsifikate 
aber nur von äußerst sch lechter Qual ität und kaum absetzbar. 

Der neuerliche Rückgang d ieser Kriminal itätsform zeigt, daß das 1 993 begonnene 
Programm der Österreichischen Nationalbank und der Zentralstel le zur Bekämpfung 
der Falschgeldkriminalität des BMI nunmehr seine volle Wirkung entfaltet. 
Zielsetzung d ieses Programmes war es, durch verstärkte I nformation der 
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Bevölkerung und Expertenschulungen der Sachbearbeiter der Bundes
pol izeid i rektionen und Krimina labtei lungen der Landesgendarmeriekommanden d ie 
Falschgeldkriminal ität effizient bekämpfen zu können .  

Neben den innerstaatl ichen Maßnahmen wurde d ie  Zusammenarbeit m it den 
Falschgeldzentralstel len der Landeszentra lbüros der I nterpol und der 
Falschgeldgruppe beim Genera lsekretariat in Lyon erweitert. 

Durch d ie gute internationale Zusammenarbeit, vor al lem m it der BRD ist es 1 995 
auch gelungen , eine Gruppe von Tätern auszuforschen ,  d ie in  Deutschland 
österreich ische Banknoten farbkopiert und in den Umlauf gebracht hatten .  

Zur Fälschung ausländ ischer Banknoten ist anzumerken , daß  bei der US-Währung 
weltweit m it ca. 80 % der höchste Antei l  zu verzeichnen ist. 

I n  Österreich wurden 1 995 neben US-Dol lar auch DM- und L i re-Fals ifikate 
sichergeste l lt. 

Die Zusammenarbeit im internationalen Bereich, vor al lem mit EU-Staaten und der 
Schweiz sol l daher noch weiter intensiviert werden. 

3.5.2 Überlagernder Streifendienst an den G renzkontrol lsteI len 

Die schwerpunktmäßigen Ausreisekontrollen als eine der Maßnahmen zur effizienten 
Bekämpfung von Kfz-Entfremdungen/-Versch iebungen wurde 1 995 fortgesetzt. 

Die Anzahl  der Sicherstel lungen war gegenüber 1 994 (409 Kfz) rückläufig . 

Im Zuge der Kontrol len wurden 1 995 insgesamt 242 entfremdete Fahrzeuge im 
Gesamtwert von 64,474 .000 Sch i l l ing s ichergestel lt . 

Die entfremdeten Kfz stammten hauptsäch l ich aus der BRD (86) , Österreich (64) 
und Ita l ien (49). Sonstige EU-Staaten (30) und d ie Schweiz (8) waren wen iger 
betroffen .  5 entfremdete Kfz stammten aus Ländern des ehemal igen Ostb lockes. 

Im Zusammenhang m it den Sicherstel lungen wurden 324 Tatverdächtige den 
Justizbehörden angezeigt. 

Der Rückgang der S icherstel lungen ist zu einem guten Tei l  darauf zurückzuführen,  
daß international agierende Versch ieberorganisationen Österreich und die BRD 
aufgrund der rigorosen Kontrol len meiden . 

Einerseits hat sich d ie schon 1 994 gezeigte Tendenz der Verlagerung der 
Tathand lungen in d ie Staaten des ehemaligen Ostblockes verstärkt. Hochwertige 
westeuropäische Kfz werden großteils schon in den östl ichen Nachbarländern 
gestohlen .  Andererseits werden im EU-Raum entfremdete Fahrzeuge zunehmend 
auf dem Seeweg verschoben .  

Obwohl beim überlagernden Streifend ienst der Schwerpunkt auf d ie  Bekämpfung der 
Kfz-Kriminal ität gelegt wurde, wird auch auf andere Straftaten Bedacht genommen . 

III-82 der Beilagen und Zu III-82 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdok. Teil 1 (gescanntes Original)182 von 322

www.parlament.gv.at



- 1 80 -

In vier Fäl len konnten international agierende, gewerbsmäßige Ladend iebe 
festgenommen und der J ustiz übergeben werden.  

Eine ungarische Tätergruppe wurde mit hochp reisigen Texti l ien zunächst ungeklärter 
Herkunft angehalten. Durch rasche und gute internationale Zusammenarbeit konnte 
nachgewiesen werden,  daß d ie Kleidungsstücke aus zah l reichen 
Einbruchsd iebstählen in der Schweiz stammten.  Der Beuteschaden belief sich auf 
ca. 650.000 Schi l l ing .  E iner der Täter war vom LG-Innsbruck ebenfal ls wegen 
Einbruchsd iebstahles zur  Fahndung ausgeschrieben. 

Der überlagernde Streifend ienst an den G renzkontro llsteI len ist durch die hohe 
Spezial isierung der Beamten der Abtei lung Kriminalpolizei l iche E rmittlungen und der 
guten internationalen Zusammenarbeit zu e inem sehr effizienten Mittel bei der 
Bekämpfung von internationalen Kfz-Versch iebungen und der 
grenzüberschreitenden Kriminal ität geworden .  Die Maßnahmen werden daher auch 
1 996 fortgesetzt. 

3.5.3 Kraftfahrzeugentfremdungen 

Die Anzahl von Kfz-Entfremdungen war 1 995 sowohl  in Österreich als auch in 
anderen EU-Staaten rückläufig .  Dessen ungeachtet stel len Kfz-Del ikte nach wie vor 
ein ernstes Problem dar. 

Dem Rückgang von Kfz-D iebstählen im EU-Raum steht näml ich einerseits ein 
Anstieg der Diebstähle von in Westeuropa zugelassenen Fahrzeugen i n  den 
östl ichen Nachbarländern und andererseits e ine Zunahme der Veruntreuungs- und 
Betrugshandlungen im Zusammenhang mit Kfz gegenüber. 

Es wäre daher verfrüht, aufgrund des Rückganges der absoluten Zahlen auf eine 
Marktsättigung in den Abnahmeländern zu schl ießen. 

Die Abteilung Kriminalpol izei l iche Ermittlungen im BMI begegnet d iesem Problem 
durch einen überlagernden Streifendienst an den Grenzkontrol lsteI len , 
Ausbildungsmaßnahmen der Exekutivbeamten ,  Kontakthaltung m it der I ndustrie und 
der Vers icherungswirtschaft, sowie I ntensivierung der internationalen 
Zusammenarbeit, vor a l lem mit Staaten des ehemaligen Ostblockes. 

Anfang 1 995 wurde e in Seminar veranstaltet, bei dem allen Sachbearbeitern der 
Bundespolizeid irektionen und Kriminalabte i lungen der Landesgendarmerie
kommanden unter anderem der aktuel le Wissenstand h insichtl ich der Identifizierung 
von entfremdeten Kfz vermittelt wurde. Weitere Schulungsmaßnahmen wurden  bei 
den uniformierten Beamten der Bundesgendarmerie, Grenzgendarmerie und der 
BPD-Wien ergriffen.  Die berufsbegleitende Fortbi ldung der Wachebeamten in 
d iesem Bereich wird noch weiter intensiviert. 

Zur Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit wurden Delegationen aus 
Slowenien und den östlichen Nachbarländern ,  sowie der U kraine und Rußland 
empfangen. Die Kooperation mit Deutsch land und der Schweiz ist ausgezeichnet 
verlaufen. 

D iese Maßnahmen haben unter anderem bewirkt, daß international agierende 
Organisationen Österreich und d ie BRD wegen der rigorosen Kontrol len und des 

III-82 der Beilagen und Zu III-82 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdok. Teil 1 (gescanntes Original) 183 von 322

www.parlament.gv.at



- 1 81 -

hohen Ausbi ldungsstandes der Exekutive meiden.  Das kriminel le Geschehen hat 
sich noch mehr in d ie osteuropäischen Anrainerstaaten Österreichs verlagert .  
Zentren der Entfremdung von im EU-Raum zugelassenen Kfz sind nach wie vor 
Preßburg ,  Prag und Budapest. Im südl ichen und westl ichen Europa entfremdete 
Fahrzeuge werden vermehrt n icht mehr auf dem Landweg (eine der Routen führte 
über Österreich), sondern per Schiff in d ie Abnehmerländer verschoben.  Derzeit ist 
eine größere Organisation aktiv, d ie in Spanien entfremdete PKW dennoch auf dem 
Landweg zu verschieben versucht. Über spanische I n itiative wurde eine 
internationale Arbeitsg ruppe gebi ldet, in der auch die Zentralstelle zur Bekämpfung 
der Kfz-Krim inal ität des BMI  mitarbeitet. 1 995 ist es in Österreich gelungen, 
insgesamt 35 Mitg lieder d ieser Organ isation auszuforschen. 

Die I ndustrie ist dem Problem durch den vermehrten Einbau von derzeit 
unüberwindbaren Wegfah rsperren in hochpreisige Kfz begegnet. Dadu rch ist eine 
Änderung h insichtl ich der bevorzugt gestoh lenen MarkenfTypen eingetreten. 
Während 1 992 bis 1 994 hauptsächl ich neuwertige PKW der Marke Mercedes 
betroffen waren , wurde 1 995 mehrheitlich versucht, Kfz der Marke VW zu 
versch ieben .  Bisher kaum gefährdete Fahrzeuge (ältere Mercedes, solche 
japan ischer und französischer Herstel ler) wurden 1 995 Angriffsziele krim inel ler 
Organ isationen . Dieser Trend wurde auch durch d ie Tatsache verstärkt, daß infolge 
der sch lechten Wirtschaftslage in den Abnehmerländern die Nachfrage nach 
hochwertigen Kfz gegenüber bi l l igeren Model len gesunken ist. 

Eine Änderung ist auch bei den mod i operandi festzustel len gewesen. In vielen EU
Ländern haben d ie Veruntreuungen und Betrugshand lungen gegenüber den 
Diebstählen relativ zugenommen. Österreich arbeitet derzeit an einer internationalen 
Operation m it, d ie gegen eine ita l ienische Tätergruppe geführt wird . D iese 
Organisation mietet überwiegend in der BRD Fahrzeuge an ,  d ie dann über 
Österreich nach Rumänien verbracht werden. Von dort wird ein Großtei l d ieser PKW 
nach Syrien und in den Libanon weiterverschoben .  Die Bandenmitg l ieder e rstatteten 
sodann - auch in Österreich - fing ierte Diebstahlsanzeigen . Bisher konnten in 
Österreich d rei Bandenmitg l ieder ausgeforscht werden.  

Diese Beispiele zeigen , daß die kriminellen Organisationen sehr schnel l  auf 
Bekämpfungsstrateg ien von Polizei und Wirtschaft reag iert haben. Der Kr iminal ität 
im Zusammenhang mit Kfz wird daher weiterh in ein erhöhtes Augenmerk geschenkt 
werden müssen . Allgemein wird auch befürchtet, daß nach Herste l lung eines 
stabi leren Friedens i n  den Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens d ie Kfz
Versch iebungen in d iesem Raum stark zunehmen werden. 
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4 Mass nahmen und Tätig keiten zur Verbesseru ng der 
Verbrechensverh ütu n g  und Verbrechensaufkläru ng 

Maßnahmen zu Verbesserung der Verbrechensverhütung und der 
Verbrechensaufklärung haben s ich im Rahmen der verfassungsmäßigen Grenzen an 
den gesellschaftlichen und ökonomischen Gegebenheiten zu orientieren .  Der 
Verbesserung der Verbrechensverhütung und Verbrechensaufklärung du rch d ie 
Sicherheitsbehörden d ienen personelle und organ isatorische Vorkehrungen , 
I ntensivierung der Ausbi ldung,  Vervol lkommnung der technischen Ausrüstung und 
internationalen Zusammenarbeit. 

4. 1 Tätigkeiten der Gruppe 11/0 (Kriminalpol izeil icher Dienst - INTERPOL) des 
Bundesmin isteriums für Inneres 

4.1 . 1  Tätigkeit i m  Rahmen des Landeszentralbüros der Internationalen 
Krim inalpol izei l ichen Organisation (INTERPOL) 

Die Bekämpfung der internationalen Krimina l ität stel lt al le souveränen Staaten der 
Erde vor viele oft n icht leicht lösbare Prob leme. Während d ie Mögl ichkeiten der 
nationalen Sicherheitsbehörden zur Verbrechensbekämpfung an den jewei l igen 
Landesgrenzen enden, stel len im Gegensatz dazu Landesgrenzen für Straftäter in 
vielen Fällen kein  oder meist nur ein geringes H indern is dar. 

Um auch auf dem Sektor der internationalen Kriminal itätsbekämpfung wirksam 
handeln zu können,  bed ienen sich 1 75 Länder der E rde der I nternationalen 
Kriminalpol ize il ichen Organ isation - I NTERPOL. Diese Organisation ,  d ie 1 923 in 
Wien gegründet worden ist, stel lt unter Wahrung der nationalen und souveränen 
Gegebenheiten und gesetzlichen Normen der einzelnen Mitg liedsländer ein 
wirksames Kommunikationsnetz zur Bekämpfung der länderüberschreitenden 
Krim inal ität zur Verfügung.  

Jedes INTERPOL-Mitgliedsland verfügt über ein Nationales Zentra lbüro, welches d ie 
Koord inationsste l le für d ie in länd ischen Sicherheitsbehörden darstel lt . 

Das nationale Zentralbüro Österreichs (NZB) ist im Bundesministerium für I nneres 
integriert. Diesem österreich ischen Nationalen Zentra lbüro obl iegt sowoh l  die 
Durchführung der internationalen kriminalpolizeil ichen Amtshi lfe als auch als 
Zentralstel le des Bundesministeriums für I nneres die Koord in ierung der m it der 
Verbrechensbekämpfung befaßten Sicherheitsbehörden und nachgeordneten 
Exekutivdienststel len in Österreich. 

Die Gruppe Kriminalpol izei l icher Dienst hat in ihrer Funktion als Landeszentralbüro 
der Internationalen Krim inalpol izeilichen Organisation ( I NTERPOL) im Jahre 1 995 
81 .634 Informationen an das Ausland abgegeben , 47 .393 I nformationen langten 
vom Ausland e in .  

I n  Österreich s ind für das Ausland 54 Personen und im Ausland für Österreich 57 
Personen festgenommen worden. 
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4. 1 .2 Internationale Zusammenarbeit 

Da der internationale und organisierte i l legale Suchtgifthandel nur weltweit bekämpft 
werden kann ,  ist eine enge Zusammenarbeit aller Staaten,  insbesondere im Rahmen 
der Internationalen Kriminalpol izei l ichen Organisation ,  IKPOIINTERPOL, aber auch 
in Zusammenarbeit mit den in Wien eingerichteten Organisationen der Vereinten 
Nationen oder Nachbarländern auf bi lateraler Basis, erforderlich . 

Österreich nutzte hier auch 1 995 sehr aktiv seine Mögl ichkeiten.  Als gewinnbringend 
erwiesen s ich die d i rekten Kontakte der Zentralstelle für d ie Bekämpfung der 
Suchtgiftkrim inal ität zu den in Wien stationierten Verbindungsbeamten der US
amerikan ischen Drogenbehörde DEA, des FBI und der Royal Canad ian Mounted 
Police RCMP ,  des Verbindungsbüros für die nord ischen Staaten,  des belg ischen 
Verbindungsbeamten,  der für d ie Benelux-Länder tätig ist, des britischen und als 
neuestes des türkischen Verbindungsbeamten.  Aufgrund der unmittelbaren 
Kooperation mit d iesen Verbindungsbeamten ist mit den jewei l igen Ländern eine 
besonders rasche und unbürokratische Zusammenarbeit gewährleistet. 

Als besonders nutzbringend für d ie internationale Kooperation im Bereich der 
Bekämpfung der organisierten Suchtg iftkriminal ität erwies sich d ie im Jahre 1 995 
erfolgte Entsendung eines österreich ischen Verbindungsbeamten zur "European 
Drugs Un it - Europol". Aufgrund der dadurch entstandenen zusätzl ichen raschen 
Kommunikationsmögl ichkeiten mit den Sicherheitsbehörden der anderen 
Mitgl iedsländer kann der I nformationsaustausch im Rahmen der Europäischen Un ion 
noch effizienter als b isher gestaltet werden. 

4.1 .3 Kri m inalpolizei l icher Beratungsdienst 

Der Kriminalpol izei l iche Beratungsd ienst (KBD) wurde 1 974 a ls  kostenlose 
ServicesteI le vorerst nur für den ratsuchenden Bürger bei al len 
Bundespol izeibehörden und Landesgendarmeriekommanden gegründet. Im Jahre 
1 977 wurden  auch bei jedem Bezirksgendarmeriekommando und im Jahre 1 981 im 
Bereich der BPD Wien in jedem Bezirkspolizeikommissariat eine Beratungsstel le 
eingerichtet. Heute stehen der Bevölkerung ca . 250 Beamte in 1 43 Beratungsstel len 
im gesamten Bundesgebiet zur Verfügung. E in ige d ieser Beamten üben d ie 
Beratungstätigkeit m ittlerweile "hauptberufl ich" aus. Die Zentra lstelle des 
Kriminalpol izei l ichen Beratungsdienstes im Bundesmin isterium für I n neres ist d ie 
Abteilung 1 1/1 2 im Bereich der Gruppe Kriminalpol izeil icher Dienst. In  den 
vergangenen Jahren wurden nahezu für jeden Del iktsbereich 
I nformationsbroschüren erarbeitet, d ie in fachlicher H insicht und gemäß den 
neuesten krim inalpolizei l ichen Erkenntn issen laufend überarbeitet werden .  

Der KBD kann aber nur  dann einen wertvol len Beitrag zur Bekämpfung der 
Krim inal ität und damit zur Senkung der Anzahl  der begangenen strafbaren 
Handlungen leisten ,  wenn d ie Bevölkerung umfassend zur privaten 
Verbrechensvorsorge motiviert werden kann.  Es genügte daher nicht, led igl ich den 
ratsuchenden Bürger zu beraten,  weshalb die örtl ichen Krimina lpol izei l ichen 
Beratungsdienste unter dem Motto "Der KBD kommt zum Bürger" versch iedene 
Aktionen veranstaltet und bei Messen und sonstigen publ ikumswirksamen 
Veranstaltungen präsent sind . Trotz des guten Zulaufes bringen d iese Aktivitäten 
al lein zum indest in den Bal lungszentren nicht d ie erhoffte Breitenwirkung ,  weshalb 
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eine der Hauptaufgaben der Zentralstelle des KBD d ie verstärkte professionelle 
Öffentlichkeitsarbeit ist. 

Zum Unterschied zu den vergangenen Jahren stehen dem KBD seit dem Jahre 1 995 
jährl ich Budgetmittel in  der Höhe von ca. S 5 ,07 Mi l l ionen zur Verfügung .  Dadurch ist 
es mög l ich geworden, neben der Bewil l igung von Geldmitteln  für d ie örtl ichen 
Beratungsstel len für deren Öffentlichkeitsarbeit (Ankauf und Ausgestaltung von 
I nformationsständen, Vorführgeräten und dergleichen) auch die Öffentl ichkeitsarbeit 
des KBD des Bundesministeriums für I nneres für d ie Zukunft zu planen und in d ie 
Wege zu leiten :  

Seit 1 . 1 2 . 1 992 werden vierteljährl iche Schwerpunktaktionen du rchgeführt. Dabei 
werden jeweils 4 .000 Poster und 1 20 .000 Folder produziert, die bei jeder Polizei- und 
Gendarmeriedienststel le und sonstige Dienststellen mit Parteiverkehr zum Aushang 
gebracht bzw. aufgelegt werden. 

Beg leitend erfolgt jewei ls zu Beginn jeder Aktion eine intensive Medienkampagne. 

Dies läuft wie folgt ab :  

Insgesamt werden an jeweils etwa 1 50 Medien Presseaussendungen (Text und zwei 
bis d rei Fotos) und I nformationsmaterial (Folder) versendet. Bestimmte Medien 
erhalten "Exklusivtexte" , das heißt, der Text wird in ihre speziel le Form gebracht. 
Berücksichtigt werden dabei Inhalt, spezielle Sprache sowie Äußerlichkeiten , wie 
etwa Satzspiegel ,  Schriftart und -größe sowie Form der Erscheinung (z.B .  
Überschrift mit Überzei le, speziel len Pressetext zur Veröffentlichung im Originaltext 
Service (OTS), an welches das Bundesmin isterium für Inneres angesch lossen ist 
und jederzeit Texte in Orig inalfassung an d ie Redaktionen versenden kann .  
Daneben wird e in weiterer Pressetext a n  das redaktionelle Agenturnetz der APA 
versendet. 

Im Jahre 1 995 wurden folgende Schwerpunktaktionen durchgeführt: 

März 1 995: 
Jun i  1 995: 
September 1 995: 
Dezember 1 995: 

Sexuel ler Kindesmißbrauch 
Fahrradd iebstah l  
Straßenraub 
Sicherheit für Senioren 

Zum Untersch ied zu den anderen Schwerpunktaktionen wurde die vierteljährl iche 
Schwerpunktaktion "Sexueller Mißbrauch von Kindern" umfassender gestaltet. 
Aufgrund der Sensib i l ität des Themas und des Umstandes das 94 % der 
gegenständlichen Straftaten im Fami l ien- bzw. Bekanntenkreis stattfinden ,  wurde mit 
verschiedenen Vereinen und Organisationen ,  d ie sich mit der Thematik befassen ,  
Kontakt aufgenommen. 

Ziel der Kampagne:  
- Verh inderung sexuellen Mißbrauchs von Kindern und Jugend l ichen. 
- Verhinderung von "Folgetaten", wenn  es bereits einmal soweit gekommen ist. 
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Botschaften :  
Das Klischee ausräumen , wonach sich der sexuelle Mißb rauch von Kindern 
hauptsäch lich außerhalb von Fam i l ien abspiele. Fast 94 % al ler Straftaten 
geschehen im näheren Verwandten- bzw. Bekanntenkreis der Opfer (Väter, 
Onkel , Nachbarn usw. ) 

- "Sag nein" (Opferverhalten) ;  "Präventives Erziehen" (z. B.  kein  erzwungener Kuß, 
zum "Nein"-Sagen erziehen) ;  H inweis auf "unangenehme Gefühle". 
Bl indes Vertrauen kann gefährl ich sein (gegenüber potentiel len Tätern im 
Verwandten- oder Bekanntenkreis) ; 
P räventives Verhalten außerhalb des e igenen Bereiches. 
Enttabuisierung des Themas für potentielle Opfer und opfernahe Personen; über 
das Thema offen reden. 

- Sensibi l is ierung der Opfer, um sie zu motivieren ,  s ich ihrer Umwelt verständ lich zu 
machen. 

- "Ehemalige" Opfer - also Erwachsene, d ie in ihrer Kindheit sexuell mißbraucht 
wurden - dazu bewegen, sich bei e iner sozialen Einrichtung zu melden,  um 
dadurch weitere Straftaten zu verh indern .  

- Steigerung des Anzeigeverhaltens du rch opfernahe Personen .  

Maßnahmen: 
Broschüren an E ltern und Kinder zum gemeinsamen Durch lesen ("Darüber 
reden") . Aufgrund der Nachfrage mußte das Heft zweimal nachgedruckt werden. 

- Produktion einer CD (plus 20seitigem "Booklet" a ls Broschüre) mit dem Ziel , 
potentielle Opfer zu sensibi l is ieren .  Die CD wurde von Bundeskanzler 
VRANITZKY im Zuge einer Veranstaltung im ORF Funkhaus Wien präsentiert . 

- Theatervideo e iner Puppenbühne zur Verwendung in Volksschulen.  
- Für E lternabende an Schu len und in  Kindergärten wurden Vorträge angeboten .  
- "Wanderbühne Grips", d ie von den  örtl ichen KBD-Stellen angefordert wurden. 

Programm: e in Zauberer, e ine " lebensgroße" Puppe, d ie m it dem Publ ikum (das 
Programm wird für die entsprechenden Altersgruppen mutiert) kommuniziert ,  
sowie den "City Cops" , e ine Band , zusammengesetzt aus Kriminalbeamten.  In 
insgesamt 83 Veranstaltungen wurden ca . 30.000 Kinder erreicht (Stand 
1 . 3 . 1 996) . Weitere Veranstaltungen s ind geplant. 

- Gewinnspiel zum Folder (Fragen aus dem Folder) zur Verwendung bei 
Veranstaltungen .  

- Auf lokaler Ebene werden d ie  örtl ichen Präventionsstel len der  Exekutive 
eingebunden. 

Die erwähnten Schwerpunktaktionen werden im Jahr 1 996 m it anderen Themen 
fortgesetzt. 

I n  der Zeit vom 29 .9 .  - 5 . 1 1 . 1 995 wurde eine konzentrierte PR-Kampagne in den 
örtl ichen Zuständigkeitsbereichen der BPD Linz, BGK Linz, BPD Wels und BGK 
Wels aufgrund einer statistischen Auswertung der E inbruchs- und Kfz-Kriminal ität 
durch die zuständ ige Fachabtei lung,  durchgeführt. Diese erfolgte in enger 
Zusammenarbeit m it den örtl ich zuständ igen Kriminal ipol izei l ichen Beratungsstel len .  
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Ziel d ieser Kampagne sol lte die Anhebung des Bekanntheitsgrades des 
Kriminalpol izei l ichen Beratungsd ienstes in der Bevölkerung sein . I ntern sol lte das 
Verständn is für Öffentl ichkeitsarbeit nach PR-Gesichtspunkten geweckt werden.  

Dabei wurden folgende Maßnahmen gesetzt (Überb l ick): 

- Postwurfsendungen zu den Themen Einbruchs- bZw. Kfz-Kriminal ität 
- Herste l lung einer Präsentationsbroschüre des KBD 
- "Nutzung" der beiden in den Projektzeitraum fal lenden langen Einkaufssamstage 

durch KBD-Stände (3 KBD-Fahrzeuge) vor E inkaufszentren und in 
Fußgängerzonen.  Der Start der Kampagne erfolgte am "Tag der Exekutive" . 
Schwerpunktthemen : Einbruchs- bzw. Kfz-Kriminal ität 

- Motivation al ler Pol izei- und Gendarmeriebeamten ,  d ie n icht mit KBD-Aufgaben 
betraut s ind .  

- Engere Zusammenarbeit mit den Gemeinden (Nutzung der 
Gemeindeschaukästen usw.) 

- Kontaktaufnahme mit Bezirkshauptmannschaften als "Sicherheitsbehörden". 
Auflage von Foldern gegen Kfz-Kriminal ität in  den Zulassungsstel len der 
Bezirkshauptmannschaften , Aushang von A 2-P lakaten.  Beigabe von 
"Autod iebstahls-Foldern" bei Neuzu lassungen. 

- Betreuung lokaler Med ien 
- Betreuung von Gemeindeblättern 
- Vertei l ung von Vorbeugungstips aus Anlaß von Verkeh rskontrol len (Tips gegen 

Autod iebstah l) 
- Hinterlegung von Tips gegen Autod iebstahl an geparkten Autos in Form von 

Planquadraten, 
Hinterlegung an geparkten Fahrzeugen auf Großparkplätzen 

- Exekutivbeamte , d ie in Einbruchsangelegenheiten Erhebungen tätigten ,  
übergaben im Zuge von Befragungen der Nachbarn betroffener Objekte Tips 
gegen E inbruch 

4.1 .4 Kri mi nalpsychologischer Dienst 

Die Tätigkeit des Kriminalpsychologischen Dienstes (KPsD) im Jahre 1 995 stand 
e inerseits ganz im Zeichen des weiteren - insbesondere internationalen - Ausbaus 
d ieser Serviced ienststel le, andererseits in der sowohl wissenschaftl ich als auch 
praktischen  kriminalpol izei l ich relevanten Bearbeitung von Kapitalverbrechen.  Ein 
G roßtei l  der Ressourcen wurde im Jahr 1 995 für folgende P rojekte verwendet: 

- Prüfung und Adaptierung des Violent Crime Linkage Analysis System (VICLAS): 

Dieses Computersystem wurde in den Jahren 1 993 b is 1 994 von der Royal 
Canad ian Mounted Pol ice (RCMP) mit einem Gesamtbudget von 2 Mi l l ionen 
kanadischen Dollar entwickelt und ist die Grundlage für ein sprachunabhängiges 
Datenbanksystem, welches e ine Erfassung von Identifizierung von Seriendel ikten 
von Sexualverbrechen und Tötungsdel ikten darstel lt. Aufgrund der internationalen 
Kontakte des KPsD wurde der Referent zu einer 2-wöch igen Einschu lung nach 
Vancouver eingeladen, um das V�LAS-System zu testen und gegebenenfal ls auf 
österreichische bzw. europäische Verhältn isse zu adaptieren .  In  weiterer Folge 
wurde bei der I NTERPOL Wien d ie Software des VICLAS-Systems in die 
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deutsche Sprache übersetzt sowie in weiterer Folge in zahlreichen Vorträgen auch 
anderen EU-Staaten in  Europa nahegelegt, dieses System zu verwenden.  

Die eigentliche Adaptierung und Arbeitsaufnahme des VICLAS-System wird im 
Jahr 1 996 durchgefüh rt. 

Bearbeitung und H i lfestel lung im Fall der Serienbombenfälle der Bajuwarischen 
Befreiungsarmee für d ie Staatspolizei bzw. EBT: 

Seit Jun i  1 995 bestand die Hauptaufgabe des KPsD darin , das 
Gesamttäterverhalten ,  welches die BBA durch das Bauen der Briefbomben bzw. 
das Abfassen der Bekennerschreiben zur Verfügung gestellt hatte , zu analysieren ,  
zu interpretieren und daraus konkrete Ermittlungsansätze für d ie 
S icherheitsbehörden zu erstellen . Darüber hinaus wurde der KPsD zu zahlreichen 
Sitzungen eingeladen,  um Doppelläufigkeiten von I nformationen zu vermeiden ,  
I nformationsweitergabe und Speicherung zu optimieren ,  wobei d ie Empfehlung 
immer unter dem Gesichtspunkt der Erstel lung konkreter Ermittlu ngsansätze zu 
bewerten waren. 

Dazu zählte auch d ie Kontaktaufnahme mit ausländ ischen Fach leuten auf dem 
Gebiet der Verbrechensanalyse, techn ischen Abtei lungen von ausländ ischen 
Pol izeidienststellen sowie anderen Bundesministerien in Österreich, im Zuge der 
interministeriel len Kommission , welche Im Jahr 1 995 mehrere Male 
zusammentrat. 

- Darüber h inaus wurde über Antrag ausländ ischer Exekutivd ienststellen in 
Vancouver, Toronto, Ha l ifax, Prag , Kapstadt, München und Brüssel H i lfestel lung 
in  Serientötungsdel ikten bzw. Mordfällen gegeben .  

- Ebenfal ls war es dem KPsD mögl ich , aufgrund E in ladungen mehrerer i n- und 
ausländischer Bundesdienststel len d ie ho. Dienststel le vorzustel len bzw. einem 
breiteren Publ ikum zugängl ich zu machen. 

Darunter fielen das Büro des Bundesanwaltes in SeattlelWashington, das 
Metropolitan Toronto Pol ice Department, das Pol izeikorps der Tschechischen 
Republ ik, d ie FBI-Akademie in QuanticoNirg in ia ,  das Bayerische 
Staatsmin isterium des I nneren , das Pol ize ipräsid ium München ,  das 
Fortbi ldungsinstitut der Bayerischen Bereitschaftspol izei in  N iederbayern , d ie 
Führungsakademie von Hi ltrup ,  d ie Un iversitäten Wien und Salzburg ,  d ie 
Österreich ische Gesel lschaft für Strafrecht und Kriminolog ie sowie zahlreiche 
Kriminalabtei lungen und Pol izeid i rektionen in Österre ich . 

4. 1 .5 Kriminaltechnische Zentralstelle des Bundesmin isteriums für Inneres 

Die Untersuchungstätigkeit der Kriminaltechnischen Zentralstel le weist gegenüber 
1 994 gleichbleibende bis leicht steigende Tendenzen auf, wobei d ie U ntersuchungen 
technisch aufwendiger u nd damit zeitaufwend iger wurden.  

Besonders belastend waren (und s ind) die Untersuchungen im Zusammenhang m it 
den Briefbombenserien . Es konnten daher 1 995 keine wesentl ichen techn ischen 
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Maßnahmen gesetzt werden, da hinsichtl ich des Personals d ie Kapazitätsgrenze 
bereits überschritten wurde. 

Rational isierungsmaßnahmen sind n icht mehr mög lich , da al le techn ischen 
Mög lichkeiten ausgeschöpft sind . 

Die Lehr- und Vortragstätigkeiten an der Sicherheitsakademie sowie beim Zentralen 
Grundausbi ldungslehrgang für Kriminalbeamte wurden im üblichen Rahmen 
fortgesetzt . 

4.1 .5.1 Laboratoriu m  tür Biologie und Mikroskopie 

Die Standarduntersuchungen für Faserproben, Boden und Klein lebewesen , 
Haaranalysen und zah l re iche Mikrospurenanalysen wurden weitergeführt, wobei 
besonders im Bereich der Faseruntersuchungen e ine starke Steigerung der 
Untersuchungen festzustellen war. 

Durch die Fourier-Transform Infrarot Spektrometrie konnte d ie Aussagesicherheit 
gegenüber 1 994 noch verbessert werden .  

Es wurde 1 995 am 3 .  Treffen der Europäischen Fasergruppe in Schweden 
teilgenommen , wobei neuere Techniken der Untersuchungen vorgestellt wurden . 

An fachtechn ischen Schulungen wurde zum Kurs für U mweltkriminal ität und zur 
biologischen Ausbi ld ung (W1 )  an der S icherheitsakademie Beiträge geleistet. 

Labor M i kroskopie-B i o l og i e  

Biospuren (Sekret, Haare,  Fasern usw. ) Materia lmikroskopie 
(Metal le, Staubspuren ,  usw.) 147 
Untersuchungen für andere ArbeitsQruppen 1 72 

4. 1 .5.2 Laboratori um tür Chemie 

Die Standarduntersuchungen für Suchtg ift ,  Pharmaka , Sprengstoffe, Pyrotechnika , 
Kunststoffe und Brandbeschleunigungsmittel wurden weiterhin durchgeführt , wobei 
die Anzahl der Untersuchungen von Sprengstoffen (Briefbombenserie 1 1 1 ,  IV und V) 
und Suchtgiftproben stark zunahmen . 

1 995 wurde in  Washington das 5th I nternationa l  Symposium mit dem 
Themenschwerpunkt "Sprengstoffanalyse" und in Belfast ein Sprengstoffsymposium 
besucht. 

Die von der Laborgruppe bestrittenen Schulungen betrafen den 
Erfahrungsaustausch für Suchtgiftsachbearbeiter sowie ein Sprengstoffseminar für 
Entschärfer. 

Die Vortragstätigkeit an der Sicherheitsakademie wurde im b isherigen Ausmaß 
fortgesetzt . 
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Chem isches Labor 

Suchtgiftuntersuchungen (= 8 .500 Einzeluntersuchungen) 726 
Sonstige chemische Untersuchungen 202 
Rückstandsuntersuchungen (Brandschutt, Explosions- und 
Ö lrückstände) 89 
Umwelt 1 
Untersuchungen für andere Arbeitsgruppen 80 

4. 1 .5.3 Spurenkundl iches Laboratorium 

4.1 .5.3.1 Verkehrsunfa l lsuntersuchungen 

Die Standardmethoden zur Verkehrsunfal lsuntersuchung wurden fortgesetzt. 

Nach Einschulung im BKA-Wiesbaden wurde die Leuchtendatei LUNA übernommen. 

Die Methoden der Lackuntersuchungen der Zentralen Autolacksammlung des BKA 
Wiesbaden laufen bereits als Routineuntersuchungen. 

Neben der Vortragstätigke it an der Sicherheitsakademie wurde e in Kurs für KFZ
Sachbearbeiter in Linz abgehalten. 

4.1 .5.3.2 Werkzeugspuren 

Die Standarduntersuchungen wurden fortgesetzt. Fachseminare wie "European 
meeting for shoeprint and toolmark examiners" und Messebesuche d ienten dazu , 
den Informationsstand zu erweitern . 

Die Vortragstätigkeit an der Sicherheitsakademie wurde im bisherigen Ausmaß 
fortgesetzt. 

4.1 .5.3.3 Schußwaffenuntersuchungen 

Sämtliche Routineuntersuchungen (waffentechn ische Untersuchungen ,  
Systembestimmung , Schußrückstandsanalysen, u .  a . )  wurden fortgesetzt. Es wurde 
je eine Fachtagung über "Automatisierte Untersuchung von Mun itionsteilen" in 
Hol land und in Frankreich sowie ein Symposium "Bal l istik" in Ludwigshafen besucht. 
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Spuren kunde 

Schußwaffenuntersuchungen 252 
Schu ßwaffenerkennu  ngsd ienst 205 
Werkzeugspurenuntersuchungen und 
Untersuchungen ähn licher Formspuren 60 
(= 1 50 Einzeluntersuchungen) 
Schußhanduntersuchungen 6 
Schußentfernung 7 
Untersuchung von Verkehrsunfäl len 1 63 
Auskunft aus Streuscheibenkartei 
(al le mit BAKS ausgerüsteten Dienststellen) ca . 1 5 .000 

4.1 .5.4 Laboratorium für Urkundenuntersuchungen 

Im Fachbereich U rkunden war 1 995 eine wesentl iche Steigerung der 
Untersuchungen im Bereich der Reisedokumente, der Schreibmaschinenschriften 
und Druckerzeugnisse sowie der Papier- und Schre ibmitteluntersuchungen (z. B .  
Briefbomben) zu verzeichnen. 

Es wurde ein fachspezifischer Kurs für Zollwachebeamte auf dem Gebiet der 
Urkundenprüfung abgehalten .  

Weiters erfolgte e ine Mitarbeit be i  der EU-Arbeitsgruppe Visa "Ausschuß für 
Fälschungssicherung des einheitl ichen EU-Visums". 

U rku nden Labor 

Urkundenuntersuchungen 700 

4.1 .5.5 Dokumentationsgruppe 

I n  der Arbeitsgruppe Fotografie sowie in der Zeichengruppe wurden d ie 
Routinearbeiten fortgesetzt. 
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4.1 .5.6 Arbeitsgruppe für Brand- und Explos ionsursachenermittlung 

Neben den Routinearbeiten wurden - wie jedes Jahr - zwei vierwöchige 
Ausbi ldungslehrgänge für Kriminalbeamte aus den Bundesländern durchgeführt. 

Arbeitsgru ppe fü r Brand- u n d  Explosionserm ittl ung 

Geschehnisbeurtei lungen nach Spurenuntersuchungen nach 
Bränden und Explosionen 1 67 
Andere Untersuchungen 39 

4.1 .5.7 In- und ausländische Delegationen 1 995 

1 6 .04 . 1 995: Chinesischer Vize-I nnenminister 

1 6 .05 . 1 995: 

1 9 .05. 1 995: 

04 . 1 0 . 1 995: 

Europäische Verbindungsbeamte des 
Generalsekretariates der I nterpol 

Der Präsident, der Vizepräsident und Senatspräsidenten 
des Obersten Gerichtshofes 

Hoher palästinensischer Pol izeibeamter 

4.1 .5.8 Auslandsseminare 1 995 

21 .03. - 22 .03 . 1 995 Sprengstoff Sympos ium in Belfast 

05.04. - 07 . 04 . 1 995 

27.04. 1 995 

03.05. - 05.05 . 1 995 

08.05. - 1 1 .05 . 1 995 

08 .05.  - 1 1 .05 . 1 995 

1 6 .05 . 1 995 

14 .06. - 1 6 .06 . 1 995 

Fachtagung über vol lautomatisierte Untersuchungen 
von Mun itionstei len in Holland 

Besuch des Kriminaltechnischen I nstitutes 
in Bratislava . 

Symposium "Brand u nd Explosionsereignisse" 
in Oberhof, Thüringer Wald . 

I nternationale Messe "Drupa Druck und Papier" 
vom 05.-1 8.05. 1 995 i n  Düsseldorf. 

"European meeting for shoeprint and toolmark 
examiners" in Helsink i .  

Seminar " I nternationale Zusammenarbeit im Rahmen 
der EU" in Paris 

,,3. Treffen der Europäischen Faserngruppe" 
in Linkoeping, Schweden. 
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28.06 . 1 995 

07 .09. - 08 .09 . 1 995 

1 1 .09. - 1 3 .09 . 1 995 

14 .09 . 1 995 

1 8 .09 .  - 20.09. 1 995 

28 .09 .  - 30 .09 . 1 995 

1 9 . 1 0 . - 2 1 . 1 0 . 1 995 

23. 1 0 . - 25. 1 0. 1 995 

08 . 1 1 .  - 1 0. 1 1 . 1 995 

2 1 . 1 1 .  - 24. 1 1 . 1 995 

04. 1 2 . - 08. 1 2 . 1 995 

- 1 92 -

Tagung der EU-Arbeitsgruppe Visa , 
"Ausschuß für die Fälschungssicherung des 
e inheitlichen EU-Visums" in Brüssel 

,,2nd I nternational Symposium on forensic sciences" 
in Liptovsky Jan ,  Slowakische Republ ik. 

E inschulung in d ie Bed ienung der Leuchtendatei für 
U nfal lnachforschungen Luna des BKA Wiesbaden 

Tagung der EU-Arbeitsgruppe Visa , 
"Ausschuß für d ie Fälschungssicherung des 
e inheitlichen EU-Visums" in Brüssel .  

Symposium der Arbeitsgruppe "Schußwaffenspuren,  
Bal l istik" in Ludwigshafen .  

Europäisches Workshop "Untersuchung von Rück
ständen nach Schußwaffengebrauch" 
in Magdeburg , LKA Sachsen-Anhalt 

,,6th ENFSI-Meeting" i n  Rijswijk Hague, N iederlande 

"European technical working group for paint" in 
Wiesbaden. 

Fachtagung "Vorstel lung eines vol lautomatischen 
Meßsystems zur Bestimmung und zum Vergleich der 
Systemparameter von Mun itionstei len". 
I nstitut de Rechereche criminel le de la Gendarmerie 
N ationale in Frankreich . 

Tagung der I nterpol in Lyon sowie 
Besuch des Kriminaltechn ischen Institutes der Un iversität 
Lousanne, Schweiz 

,,5th I nternational Symposium on analysis and detection of 
explosives" in  Washington oe, USA 

4.1 .5.9 Durchgeführte Schulungen 

1 .  Erfahrungsaustausch für Suchtgiftsachbearbeiter vom 2. - 3. 1 . 1 995 

2 .  Kurs für Brandursachenermittler vom 6.  - 3 1 .3 . 1 995 

3 .  Seminar für KFZ-Sachbearbeiter in L inz vom 3. - 7 .4 . 1 995 

4. Sprengstoffseminar für E ntschärfer am 25 .4 . 1 995 
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5. Kurs für Zol lwachebeamte auf dem Gebiet der Urkundenüberprüfung am 
9.6. 1 995. 

6. Kurs für Brandu rsachenermittler vom 1 1 . 9. - 6 . 1 0 . 1 995 

7. Rechtskund ige Beamte im Rahmen der Ressortausbi ldung am 24 .4.  1 995 und am 
14 . 1 2 . 1 995 

Gendarmerieschule Bad Kreuzen am 21 .4. 1 995 
Gendarmerieschule Oberösterreich am 1 7 .5 . 1 995 
Gendarmerieschule Vorarlberg am 2 1 .8 . 1 995 

4.1 .6 Vorbereitungsmaßnahmen im Zusammenhang m it dem Beitritt zur 
Europäischen U nion (EU) 

4.1 .6.1 Das Schengener Informationssystem - Aufgaben und Funktion 

Mit der Unterzeichnung des Beitrittsübereinkommens zu den Schengener Verträgen 
im April des Jahres 1 995 hat s ich Österreich u .a .  verpflichtet, d ie Voraussetzungen 
für eine Einbindung in den Fahndungsverbund zwischen den Schengener Staaten in 
Form des Schengener I nformationssystems (SIS) zu schaffen.  

Das S IS ist e ine von den Vertragsstaaten des Schengener Abkommens betriebene 
automationsunterstützte Datenbank zur Suche nach Personen u nd Sachen. S ie 
steht den d ie Aufgaben der Sicherheitsverwaltung besorgenden Behörden und 
Dienststel len rund um d ie Uhr zur Verfügung. Es ist das bedeutendste Instrument 
zum Ausgleich der mit dem Abbau der G renzkontrol len an den Binnengrenzen der 
Vertragsstaaten des Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ) 
entstehenden Kontrol ldefizite . 

I n  den S IS-Fahndungsverbund sind derzeit Deutschland , Frankreich , Belgien ,  
Luxemburg ,  d ie  N iederlande, Portugal und Spanien eingebunden. I n  den restlichen 
Schengener Staaten (Griechen land , Ita l ien und Österreich) sind d ie entsprechenden 
Voraussetzungen erst zu schaffen. 

Das S IS g l iedert sich in das zentrale Schengener I nformationssystem (C .S IS) mit 
dem Standort in  Straßburg sowie den in jedem Schengener Staat einzurichtenden 
nationalen Teil (N .S IS) .  

Fahndungsausschreibungen werden du rch den ausschreibenden Vertragsstaat in 
seinem nationalen Datenverarbeitungssystem erfaßt, an das N.SIS elektronisch 
übergeben und von dort an das C .S IS  gesteuert. Das C .S IS vertei lt d ie 
Fahndungsdaten an al le N .S IS ,  wodu rch in al len Vertragsstaaten ein einheitlicher 
Fahndungsdatenbestand gewährleistet ist. 

Das SIS d ient zur Personenfahndung im Schengener Rau m  zur 

• Festnahme einer Person mit dem Ziel ih rer Ausl ieferung (Art. 95) , 
• Zurückweisung von Drittstaatsangehörigen (Art. 96) an den Schengener 

Außengrenzen oder zur Absch iebung solcher Fremder bei Antreffen im I n land , 
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• Anhaltung oder Aufenthaltsermitt lung von Vermißten oder Personen ,  d ie für sich 
selbst oder andere e ine Gefahr darstellen (Art. 97) , 

• Aufentha ltsermitt lungen von Zeugen und Beschuld igten ,  d ie vor J ustizbehörden 
zu erscheinen haben (Art. 98) 

• verdeckten Reg istrierung oder gezielten Kontrol le von Personen (Art. 99) 

sowie zur Sachenfahndung im Sehengener Raum für die Kategorien 

• Kraftfah rzeuge (einschl ießl ich Anhänger, Wohnwagen etc.) über 50 cem , 
• Schußwaffen 
• Blankodokumente 
• ausgefü l lte I dentitätspapiere ,  
• Banknoten sowie 
• zur verdeckten Registrierung oder gezielten Kontrol le von Fahrzeugen. 

Zur Unterstützung des SIS als technisches Fahndungsinstrumentariums bedarf es 
vor al lem bei "pos itiven Abfragen" der Sicherheitsd ienststel len im System eines 
zusätzl ichen I nformationsaustausches; d iese d ie "EDV-I nfrastruktur" ergänzende und 
unterstützende Funktion nimmt das in jedem Schengener Staat e inzurichtende 
S IRENE-Büro wahr. D iese Aufgabe verbirgt s ich h inter dem Wort "S IRENE" als 
Kürzel für "Supp lementary Information Request at the National Entry" . 

Diese zentrale Stelle wird im Bereich der Gruppe 1 1/0 des BMI eingerichtet und wird 
den Namen "S IRENE Österreich" tragen. Mit der beabsichtigten E inb indung des 
S IRENE-Büros als eigenständige Einheit im Bereich des Krimina lpo l izei l ichen 
Dienstes wird der Verflechtung zwischen dem I nterpol- und dem Schengener 
Fahndungsraum Rechnung getragen .  

D ie S IRE N E  Österreich hat im wesentl ichen e ine Unterstützungs- und eine 
Kontrol lfunktion ;  sie ist aus funktionel ler Sicht als H i lfsorgan der Behörde anzusehen , 
die eine Fahndungsmaßnahme verfügt und eine Ausschreibung im S I S  verlangt hat. 
Eine Übertragung der Verantwortung auf das S IRENE-Büro für d ie Rechtmäßigkeit 
und Richtigkeit der Ausschreibung erfolgt im Regelfa l l  somit n icht. 

Die SIRENE Österreich ist aus ablauforganisatoriseher Sicht 

• Ansprechpartner für d ie anderen S IRENEN 
• Ansprechpartner für al le im SIS abfrageberechtigten in ländischen Dienststellen , 

insbesondere bei positiven Systemabfragen 
• Bindegl ied für den I nformationsaustausch zwischen d iesen in ländischen 

D ienststel len und den anderen S IRENEN.  

Mit der I nbetriebnahme des österreichischen N .S IS und der S IRENE Österreich wird 
den österreich ischen S icherheitsdienst- und Grenzkontrol lsteI len eine bald 1 0  
Mi l l ionen Datensätze umfassende Datenbank zur Verfügung stehen .  Die S IS
Anfrage sol l  g leichzeitig mit einer Anfrage an das nationale zentrale 
I nformationssystem erfolgen können.  Die im S IS  enthaltene Erstinformation (H it - No 
H it) einer ausländ ischen Dienststel le wird ergänzt durch jene zusätzlichen 
I nformationen , d ie über S IRENE Österreich abzufragen sind . 
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Im Fal le einer positiven Abfrage im S IS  (Hit) wird das System der D ienststel le vor Ort 
eindeutige Hand lungsanweisungen über die zu treffenden Maßnahmen zur 
Verfügung stel len .  

4.1 .6.2 Stand der Arbeiten zur Einrichtung der SIRENE Österreich 

Zwei Monate vor der Unterzeichnung des Beitrittsübereinkommens zum Schengener 
Regelwerk wurde eine Projektgruppe im Bereich des Kriminalpol izei l ichen Dienstes 
des BMI mit der P lanung zur Einrichtung der S IRENE Österreich beauftragt. 

Vorgabe für die P lanungsarbeiten ist d ie Sicherstel lung der Anwendbarkeit des 
Schengener Durchführungsübereinkommens im Verlaufe des Jahres 1 997, nach 
Möglichkeit bis zum Beg inn  des auf Österreich mit 1 .  J ul i  1 997 übergehenden 
Schengen Vorsitzes. 

Im Dezember 1 995 konnte d ie Grund lagenplanung für d ie E inrichtung der S IRENE 
Österreich weitestgehend abgeschlossen werden.  Ab Beg inn  der zweiten 
Jahreshälfte 1 996 soll die technische Erprobung des österreichischen N .S IS  und des 
I nformationsaustausches der S IRENE Österreich mit den anderen S IRENEN 
erfolgen. 

Der Wirkungsbetrieb der S IRENE Österreich ist m it 1 .  Ju l i  1 997 beabsichtigt. 

4.1 .6.3 Entwicklung und Aktivitäten der Europol/EDU 

Die für d ie weitere Entwicklung der Europol Drogenstel le wichtigsten Ereignisse des 
Jahres 1 995 betrafen :  

1 .  d ie Ausdehnung des Mandats der EDU auf den Kampf gegen den i l legalen 
Handel mit rad ioaktiven und nuklearen Material ien , gegen d ie 
Schlepperkrimina l ität, gegen die Verschiebung von Kraftfahrzeugen sowie gegen 
d ie mit d iesen Kriminal itätsfeldern zusammenhängende Geldwäsche und 

2 .  d ie Unterzeichnung des Ü bereinkommens über die Errichtung e ines Europäischen 
Pol izeiamts (Europol-Übereinkommen) am 26. Ju l i  1 995. 

Rechtsgrund lage für d ie Tätigkeit der EDU ist d ie GEMEINSAME MASSNAHME des 
Rates der Europäischen Un ion vom 1 0 . März 1 995, d ie an die Stel le der 
Min istervereinbarung vom 2. Jun i  1 993 über d ie Errichtung der Europol-Drogenstel le 
getreten ist. 

Hauptaufgabe der EDU ist der Austausch von operativen I nformationen 
(einsch l ießl ich personenbezogener I nformationen) zwischen den M itgl iedstaaten 
durch nationale Verbindungsbeamte zur Förderung von krim ina lpol izeil ichen 
Erm ittlungen in den ihr übertragenen Kriminal itätsfeldern .  

Von den bearbeiteten Ermitt lungsfällen bezogen sich : 

-76 % auf Drogen 
- 12  % auf Geldwäscherei 
- 4 % auf Sch lepperorganisationen 
- 8 % auf Kfz-Verschiebungen 
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Weiters erarbeitete d ie EDU al lgemeine Lageberichte und Verbrechensanalysen auf 
der Grund lage n icht personenbezogener I nformationen ,  organisierte Expertentreffen 
und knüpfte erste Kontakte zu internationalen Organ isationen ( ICPO-INTERPOL, 
WCO, IAEA, . . .  ) . 

Mit Jahresende arbeiteten 35 Verbindungsbeamte aus 1 5  Mitgl iedstaaten bei EDU;  
der erste österreich ische Verb indungsbeamte ist seit 1 3 . September 1 995 in Den 
Haag tätig .  Insgesamt umfaßt das Personal der EDU 90 M itarbeiter. 

Trotz der Erfolge, d ie d ie EDU im Kampf gegen d ie internationale organisierte 
Kriminalität im Jahr  1 995 verzeichnen konnte, ist ihre Bedeutung insoferne 
eingeschränkt, als sie über keine Rechtspersön l ichkeit verfügt und n icht zur 
Speicherung von personenbezogener Daten befugt ist. 

Eine wirkl ich effektive kriminalpolizei l iche Zusammenarbeit der europäischen 
Staaten erfordert daher die rasche Ratifizierung der Europol-Konvention und die 
I nbetriebnahme des Europäischen  Polizeiamts. 

4.2 Personelle Massnahmen 

Im Berichtsjahr ergeben s ich im Vergleich zum Vorjahr im Bereich des 
Exekutivdienstes folgende system isierte Personalstände: 

S i cherheitswache 

1 .7 . 1 994 1 0 .954 
1 .7 . 1 995 1 0 .844 

Verwaltungsbedienstete, die Beamte des 
S i c herheitswachdienstes in i h re r  Tätigkeit 

ersetzen 

1 .7 . 1 994 2 1 6  
1 .7 . 1 995 2 1 3  

Wei b l ic h e  Straßenaufsichtso rgane 

1 .7. 1 994 38 
1 .7 . 1 995 29 
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Kriminaldienst 

1 .7. 1 994 2.61 3 
1 .7. 1 995 2.587 

Vertrags bed ienstete, d ie  Beamte des 
Kri m i naldienstes i n  i h rer Tätig keit e rs etzen 

1 .7. 1 994 1 5  
1 .7 . 1 995 7 

Bundesgendarmerie 

1 .7 . 1 994 12 .802 
1 .7 . 1 995 12 .697 

Im Berichtszeitraum wurden auf Grund des Budgetkonsol id ierungsprogrammes der 
Bundesreg ierung 1 75 Planstel len des Exekutivd ienstes absystemisiert. Gemäß den 
Bestimmungen des § 1 00 Abs. 1 0  StVO konnten jedoch 1 99 Planstellen für 
S icherheitswachebeamte neu eingerichtet werden. Der Aufgabenbereich d ieser 
Beamten l iegt hauptsächl ich in der Verkehrsüberwachung und Aufrechterhaltung der 
Verkehrssicherheit. Die Ausbi ldung erfolgt im Rahmen eines Schu lversuches nach 
neuen Richt l in ien, um einen mögl ichst effizienten Einsatz der Beamten im exekutiven 
Außendienst gewährleisten zu können. 

4.3 Automationsunterstützte Datenverarbeitung 

4.3 . 1  Ausbau des Netzwerkes 

Der Bestand an "n icht intel l igenten" Bi ldsch irmarbeitsplätzen ,  d ie aber auch zur 
g raphischen Datenverarbeitung geeignet sind, wurde 1 995 weitgehend 
g leichgehalten und bel ief sich mit Jahresende 1 995 auf 993 Datensichtgeräte im 
I nnenressort. 

Im  Gegenzug wurde der Ausbau des Bü roautomations- und 
Kommunikationssystems (BAKS) forciert und der Bestand von 2.543 (Ende 1 994) 
auf 2.626 (Ende 1 995) BAKS-Terminals erhöht (siehe auch "Aufbau eines 
Büroautomations- und Kommunikationssystems"). 

Im zweiten Halbjahr 1 995 begannen d ie Vorarbeiten zur Schaffung der techn ischen 
Voraussetzungen für das I nkraftsetzen der SCHENGENER Abkommen . 
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Zur Herste l lung der Erfordern isse wurden seitens der  Gruppe EDV insgesamt 7 
Großprojekte in Angriff genommen,  d ie teilweise in Eigenentwicklung realisiert bzw. 
tei lweise an Fremdfi rmen vergeben werden. 

Diese Projekte beinhalten insbesondere: 

- Einbringen der  EKIS-Daten in das Schengener Informationssystem (SIS) 
- Programmierung einer Synchronisationsdatenbank zur  Verbind ung EKIS - S IS 
- Implementation des Nationalen Teiles des S IS inkl . Kommun ikation mit Straßburg 
- Zurverfügungstel lung der S IS-Daten für nationale Abfragen 
- Aufstockung zusätzl icher zentraler Ressourcen 
- Automation des österreich ischen S IRENE-Büros (Gruppe 1 1/0) 
- Automation der Konsu ltationsverfahren (Abtei lung 1 1 1/1 6) 

Diese Projekte sollen nunmehr bis zum 1 . 7 . 1 997 - dem Zeitpunkt des geplanten 
Inkraftsetzens der Schengener Abkommen für Österreich - koord in iert realisiert 
werden.  

Zur Verbesserung der Außengrenzkontrol le wurde für d ie Ausstattung der 
Grenzkontro l lsteI len nach Durchführung einer Ausschreibung ein techn isches 
Grenzkontrol lsystem entwickelt, das die kontrol l ierenden Beamten vor Ort 
dahingehend unterstützt, i ndem die am Reisedokument aufgebrachten 
I nformationen entweder EDV-unterstützt nach der ICAO-Norm gelesen oder manuel l 
via Tastatu r  e ingegeben und anschl ießend automatisch mit dem EKIS p rioriert 
werden. 

Ein Arbeitsp latz d ieses techn ischen Grenzkontrollsystems besteht im Detai l aus 
einem Notebook, einem Lesegerät für masch inenlesbare Dokumente und einem 
Kompaktgehäuse. 

Die ersten I n stal lationen (50 Konfigurationen) werden im ersten Halbjahr 1 996 
durchgeführt. Bis Ende 1 997 soll eine flächendeckende Ausstattung der 
Außengrenzen m it d iesen Geräten realisiert sein. 

Für speziel le  Anwendungen, die nicht im Rahmen des BAKS abgedeckt werden 
können, werden Personal Computer instal l iert ,  auf denen speziel le, nur für begrenzte 
Benutzerkreise h i lfre iche Programmprodukte zum Einsatz gelangen .  Mit Stand Ende 
1 995 verfügt das Innenressort nunmehr über 482 Personal Computer, die u .a .  von 
mobi len Einsatzgruppen verwendet werden . 

4.3.2 Anfragen im EKIS 

Die Anfragetendenz hat, wie i n  jedem der Jahre zuvor, auch im Berichtsjahr 1 995 
weiter bedeutend zugenommen und bestätigt neuerl ich den Bedarf an I nvestitionen 
und deren Akzeptanz bei den Anwendern . 
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Anfragen im EKIS 

Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Veränderung zum 
1 99 1  1 992 1 993 1 994 1 995 Vorjah r  

8,762 .234 9 ,906.530 1 1 ,225.961 1 2 ,895.505 1 4.602.427 + 1 3 ,24 % 

4.3.3 Entwicklungsarbeiten im Bereich des EKIS 

4.3.3.1  Automationsunterstütztes Grenzinformationssystem (AGIS) 

Im Rahmen des AG IS  werden derzeit von den F inanzlandesd irektionen und von den 
GrenzkontrollsteIlen d ie Anzahl der aufgrund der EKIS-Anfragen erzielten 
Fahndungserfolge statistisch festgehalten .  

Die Zol lhauptfunkste l len ,  Wien N iederästerreich u .  Burgen land , Oberästerreich, 
Salzburg ,  Tiro l ,  Vorarlberg , Steiermark und Kärnten ,  sowie d ie Grenzübergänge 
Spielfeld , Arnoldstein und Brennerpaß, wie auch der Flughafen Wien-Schwechat, 
verfügen derzeit über Terminals. 

Nachdem im Jahre 1 995 die Vorarbeiten für eine weitere Ausbaustufe des AGIS 
getätigt wurden , ist für 1 996 die Aufstel lung weiterer Terminals an den 
Grenzübergängen im Bere ich der EU-Außengrenzen (ca .  1 20 Grenzübergänge) 
vorgesehen. 

Die bevorstehende massive Erweiterung der EDV-Unterstützung mit dem Beitritt 
Österreichs zum Schengener Staatenbund erfordert eine Erweiterung und 
Dynamisierung des bestehenden Systems. 

Über d ie Erfolge, d ie m it AG IS im Berichtsjahr erzielt wurden ,  geben nachfolgende 
Tabel len Aufschluß :  

Anfragetätig keit und positive Auskü nfte 

Prozentantei l  an al len 
Jahr Anfragen Positive Auskünfte EKIS-Anfragen 

1 991  451 .205 1 1 .779 2 ,6 % 

1 992 443.200 1 2 .669 2,9 % 

1 993 542. 1 57 1 2 .4 1 3  2 ,3  % 

1 994 764.329 1 6 .702 2 ,2 % 

1 995 71 8 .846 14.004 2 ,0 % 
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Aufg l iederu ng der positiven Auskü nfte 

Promil leanteil an 
Anzahl allen EKIS-Anfragen 

Festnahmen,  362 0 ,50 %0 
Verhaftungen 

Aufenthaltsverbote 1 . 1 04 1 , 54 %0 

Aufenthaltsermittlungen 2 .821  3 ,92 %0 

Suchtgiftinformationen 8 .61 9 1 2 ,00 %0 

Sonstiges 1 .098 1 ,52 %0 

Summe 1 4.004 1 9,48 %0 

4.3.3.2 Asylwerberinformationssystem (AIS) 

Im AIS-Asylwerberinformationssystem sind I nformationen über a l le Asylwerber 
gespeichert. Außerdem wurden zur Unterstützung für a l lfäl l ige Sofortmaßnahmen im 
Falle krisenhafter Entwicklungen (wie z .B .  Bosnien) Programmerweiterungen 
vorgenommen. 

Durch das AIS wird eine merkbare Rationalisierung der Arbeitsabläufe und eine 
wesentliche Verbesserung der Datenqual ität und -sicherheit erreicht. 

Mit 31 . 1 2 . 1 995 waren in der Asylwerberinfomationsdatei gespeichert: 

Datenbestand insgesamt 96. 1 55 
Bundesbetreute Personen 974 
N icht bundesbetreute Personen 3 1 7  

Anfragetätig keit i m  Berichtsjah r 

Anfragen 269.075 
Änderungsdienst 2 1 9 .91 3 

Zeitraum zwischen 0 1 .0 1 . 1 995 - 3 1 . 1 2 . 1 995 

Anzahl  der Asylanträge 5.920 
Bundesbetreute Personen 5 .06 1  
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4.3.3.3 Fremdeninformationssystem (FIS) 

Nachdem begleitend zum Fremdeninformationssystem schon im Jahr 1 994 d ie 
Rationalisierung der administrativen Tätigkeiten fortgeführt wurde, wurden 1 995 d ie 
Arbeiten für d ie zweite und dritte Ausbaustufe des Fremdeninformationssystems 
abgeschlossen .  M it Fertigstel lung 1 .7 . 1 995 ist es nunmehr mögl ich unmitte lbar 
festzustellen, an welche Personen Aufenthaltsgenehmigungen bzw. gegen welche 
Personen fremdenrechtl iche I nformationen bzw. Ausschreibungen ertei lt wurden .  

Nachfolgende Tabel len s ind d ie Erfolge, d ie im Jahre 1 995 m it F IS erzielt wurden:  

Datenbestand : 31 . 1 2. 1 995 

Personen gesamt 572 .942 

männl ich 349.4 1 1 

weib lich 223.531 

Anfragetätigkeit im Berichtsjahr 

Anfragen 1 . 073.831 

Änderungsdienst 428 .9 1 2 

Gliederung nach Ausschreibungen/Informationen : 3 1 . 1 2 . 1 995 

Ausschreibungen/ Informationen Anzahl  

Aufenthaltsbewi l l igungen 377 .000 
Sichtvermerke 9 .97 1  
S ichtvermerksversagungen 1 0 . 587 
Aufenthaltsverbote 66.880 
Ausweisungen 1 .82 1 

Festnahmeaufträge 205 
Zurückweisungen 773 
Zurückschiebungen 1 .027 
Staatspol .  Anordnungen 1 .66 1 

4.3.3 .4 Kraftfahrzeugzulassung und Kraftfahrzeugzentralregister 

Mit Stichtag 31 . 1 2 . 1 995 waren im Kfz-Zentralregister Daten von insgesamt 6 ,8  M io. 
Fahrzeugen gespeichert, wovon 4,5 Mio. aufrecht zum Verkeh r  zugelassen waren .  

Ein g roßes Problem ste l len jedoch immer noch d ie Kraftfahrzeuge m it "alten 
Kennzeichen" dar. Mit Stichtag 1 . 1 . 1 996 feh lten im Kfz-Zentralregister immer noch 

III-82 der Beilagen und Zu III-82 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdok. Teil 1 (gescanntes Original)204 von 322

www.parlament.gv.at



- 202 -

ca . 700.000 Fahrzeuge mit "alten" Kennzeichen.  I nsbesondere handelt es sich dabei 
um die fehlenden Daten aus N iederösterreich , Steiermark, Kärnten und Tiro l .  

Für  die Sicherheitsexekutive ist d ieses Fehlen der  Daten von immerh in  fast 700 .000 
Kfz im Zentral register höchst unbefried igend . 

Dieses Problem erscheint - eine entsprechende gesetzliche Regelung vorausgesetzt 
- entweder du rch einen "Zwangsumtausch" der "alten" auf "neue" Kennzeichen 
lösbar, oder indem sich das sachl ich zuständ ige Bundesmin isterium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr an den Kosten ,  d ie aus d ieser Datenrückübernahme fü r die 
Bundesländer entstehen würden, betei l igt. 

4.3.3.5 Automation der Daktyloskopie 

Das im Jahr  1 991  bei der Bundespol izeid i rektion Wien instal l ierte 
Fingerabdruckidentifikationssystem (AF I S) unterstützt d ie Daktyloskopen beim 
Fingerabdruckverg leich . Somit ist es möglich , die Identifizierung von 
erkennungsd ienstl ich behandelten Personen, d ie an e inem Tatort 
Fingerabdruckspuren h interlassen haben, schneller und genauer vorzunehmen . Das 
System unterstützt g leichfa l ls die Feststel lung von Doppelidentitäten ,  wie s ie bei 
Falschnamensträgern oder Personen, d ie verfälschte oder entfremdete Dokumente 
benützen, erforderlich ist. Der Trend der gegenüber mit manuellen Methoden n icht 
zu erreichen gewesenen erhöhten Aufklärungsquoten in d iesem Bereich war auch im 
Berichtsjahr 1 995 weiterh in gegeben und erfordert künftig Überlegungen, wie 
derartige Systeme auch in den Bundesländern die Arbeit der Exekutive vermehrt 
unterstützen können.  

4.3.4 Entwicklungsarbeiten im Bereich der Büroautomation 

4.3.4. 1 Aufbau eines Büro- und Kommunikationssystems (BAKS) 

Für die S icherheitsexekutive besteht neben dem Bedarf an zentralen 
kriminalpolizei l ichen und administrativen Datensammlungen am Großrechner auch 
der Bedarf an Büroautomation , der schwerpunktmäßig auch in den nächsten Jahren 
abgedeckt werden sol l .  Dabei ist unter Bü roautomation im weitesten S inn die 
Unterstützung des Beamten bei den admin istrativen Tätigkeiten am Arbeitsp latz mit 
H i lfe moderner EDV zu verstehen. 

Zu diesem Zweck wurde nach umfangreichen Vorarbeiten ein ressortumfassendes , 
einheitl iches Büroautomations- und Kommunikationssystem (BAKS) entwickelt. 

Die Schwerpunkte des neuen BAKS sind neben den heute übl ichen Bürofunktionen 
wie Textverarbeitung , Tabel lenkalkulation , Erstel len von Graphiken etc. auch die 
g lobale Kommunikation und der Einsatz von ressortspezifischen Anwendungen. 
Sämtl iche Rechner d ieses BAKS-Netzes sind über ein ressorteigenes privates X.25 
Netz m it dem Großrechner verbunden, um auch d ie zentral gespeicherten 
Datensammlungen zur Verfügung stellen zu können. 

M it Ende 1 995 waren 2 .569 d ieser sogenannten BAKS-Arbeitsplätze ( im Gegensatz 
zu "unintel l igenten" Terminals bei Terminalplätzen) bei der Bundesgendarmerie, 
Bundespolize i  und bei den Zentralstel len instal l iert; weitere 1 257 Arbeitsplätze 
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werden in den ersten Monaten 1 996 errichtet. Unter der Voraussetzung , daß pro fünf 
Mitarbeiter des Ressorts zumindest ein BAKS-Arbeitsplatz zur Verfügung stehen sol l ,  
ist der vorläufige Endausbau mit ca. 6 .800 Geräten vorgesehen .  D ieses Ziel soll bis 
Ende 1 998 erreicht werden. 

M it H i lfe des BAKS-Projektes wurde - insbesondere auf operativer Ebene - im 
Bundesministerium für I nneres ein massiver EDV-Schub in d ie Wege geleitet. Dieser 
ermögl icht es, daß d ie schwierige Arbeit der Sicherheitsexekutive mittels modernster 
Technik vereinfacht und somit vor al lem auf administrativen Gebiet in qual itativer und 
quantitativer H insicht verbessert werden kann. Die dabei erreichte Zeitersparnis bei 
den Verwaltungstätigkeiten kommt dem Kriminal-, Verkehrs- und 
Überwachungsd ienst zugute. 

4.3.4.2 Admin istrative Anwendungen 

4.3.4.2. 1  Meldewesen Wien 

Im Herbst 1 994 wurde mit der Datenrückerfassung im Zentralmeldeamt der BPD 
Wien begonnen . Die Datenrückerfassung wird ca. 24 Monate in  Anspruch nehmen.  
D ie Daten aus dem Melderegister werden somit 1 997 im EK IS  für Anfragen zur 
Verfügung stehen. 

Die EDV-Lösung sieht vor, daß d ie zum Zeitpunkt der Datenrückerfassung im 
Melderegister als "aufrecht angemeldet" ein l iegenden Meldezettel (ca .  2,5 Mio.) 
zeichenweise erfaßt werden . Darüberh i naus werden von a l len ein l iegenden 
Meldezetteln - also auch von den bereits abgemeldeten, insgesamt sind es ca. 1 0  
Mio. Meldezettel - Abbi ldungen ( Images) hergestel lt ,  d ie dann in Form einer 
Imageverwaltung zur Verfügung stehen. Die Meldezettel können daher raum- und 
platzsparend archiviert werden, d ie b isherige Form der Meldekartei ist somit n icht 
mehr erforderlich . 

4.3.4.2.2 Automation des Protokolls und des Strafwesens bei den 
Bundespolizeidirektionen (APS) 

Aufgrund des enormen Anstieges der Verwaltungsstrafverfahren im Bereich der 
Bundespolize id i rektionen (allein bei der BPD Wien wurden zu letzt jährl ich ca. 
500.000 Verwaltungsstrafverfahren durchgeführt) wurde eine EDV-Unterstützung vor 
al lem der Protokol lsteIlen dringend notwend ig . Diese b ri ngt insofern eine 
Verbesserung,  da d ie Daten über "rechtskräftige verwaltungsrechtl iche 
Vormerkungen" nicht mehr von den einzelnen Bezirkspo l izeikommissariaten ,  
sondern zentral für d ie Bundespolizeid i rektion Wien geführt wird . Weiters entfal len 
manuelle Tätigkeiten wie das Führen von Handkarteien und Protokol lbüchern im 
Verwaltungsstrafverfahren. 

Im  Berichtsjahr 1 995 waren bereits 5 ,014 . 1 0 1 Anfragen und 3 , 391 . 1 99 
Speichervorgänge in  d ieser neuen Verwaltungsanwendung zu verzeichnen.  Derzeit 
steht der Bundespol izeid i rektionen Wien, Salzburg ,  Linz, Wels ,  Steyr, Leoben und 
Graz d iese Applikation zur Verfügung. 
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4.3.4.2.3 Vollziehung des Waffengesetzes bei den Bundespolizeidirektionen 
(WGA) 

Nachdem d ie Vol lziehung des Waffengesetzes 1 967 schon bei der 
Bundespolizeidirektion Wien automationsunterstützt durchgeführt wurde, steht 
mittlerweile d iese Anwendung bei allen Bundespolizeid i rektionen Österreichs zur 
Verfügung .  Der wesentliche Inhalt der Appl ikation besteht in  der 
Automationsunterstützung waffenrechtlich erheblicher Vorgänge (Bewi l l igungen, 
Entziehungen, Verläßl ichkeitsprüfung der Waffenbesitzer etc.) ,  womit e ine hohe 
Rational is ierung der administrativen Tätigkeiten erreicht werden konnte . D ie Daten 
können für Zwecke der öffentlichen Sicherheit auch vom Kriminald ienst abgefragt 
werden. 

4.3.4.2 .4 Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS, RDB, CELEX) 

Nachdem in vorangegangenen Jahren der Ansch luß des Netzwerkes der EDV
Zentrale des BM f. I nneres an das Rechtsinformationssystem des Bundes erfolgt ist, 
wurde vom Bundeskanzleramt der Zugang zur Rechtsdatenbank der Europäischen 
Union (CELEX) real is iert. Damit steht auch d ieser Tei l  der elektronisch erfaßten 
Legistik auf den Bildsch i rmen des I nnenressorts bundesweit zur Verfügung, zudem 
der Benutzerkreis laufend erweitert wird .  

4.3.4.2.5 E insatzleitsystem (ELS) 

Nachdem bereits im Jahr 1 988 d ie Planungen für ein Einsatzleitsystem begonnen 
wurde, erfolgte 1 992 nach umfangreichen Vorarbeiten d ie öffentliche Ausschreibung 
und der Zuschlag zur Lieferung des Systems. Im Januar 1 994 wurde das System 
(erste Ausbaustufe) im Wege eines Parallelbetriebes in der Bundespolizeidirektion 
Wien erstmals eingesetzt. Im August 1 994 wurde der Echtbetrieb aufgenommen. 

Die erste Ausbaustufe umfaßt d ie Erfassung, Bearbeitung und Dokumentation von 
Ereign issen und damit die Einsatzannahme, die Einsatzbearbeitung, d ie 
Dokumentation (gerichtsfeste Protokol l ierung), d ie Admin istration und d ie Verwaltung 
der Daten .  

Zum TUS-System (Alarmsystem der  Großbanken, Vers icherungen etc. )  besteht eine 
Schnittstel le; das bedeutet, daß d iese Alarme automatisch beim ELS ausgegeben 
werden und rasch weitergeleitet werden können. 

4.4 Organisatorische Massnahmen 

4.4.1 Alarmübungen 

Mit den Justizbehörden wurden im Jahre 1 995 gemeinsame Alarmübungen in 
folgenden Standorten vorgenommen: 

J ustizanstalten - Innsbruck 
- Eisenstadt 
- Göl lersdorf 
- Steyr und 
- Sonnberg 
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4.4.2 Sondereinheiten im Rahmen der Bundespolizei und Bundesgendarmerie 

Für die Beamten der Sondereinheiten der Bundespolizeid irektionen (MEK, 
Einsatzabtei lung bei der Polizeieinsatzstel le Flughafen Wien/Schwechat und 
Alarmabtei lung Wien) wurde d ie Aus- und Fortb i ldung fortgeführt .  

Es wurden Grund- bzw. Fortbi ldungslehrgänge für sicherheitspol izeil iche Einsätze 
und Terrorbekämpfung aus der Luft durchgeführt, Kurse für d ie Einsatzschwimmer 
der Alarmabtei lunglWien und Selbstverteidigungsseminare veranstaltet. 

Darüber h inaus wurden die Kommandanten der MEK in der E insatztaktik geschult. 

Weiters wurden d ie bestehenden Verhandlungsgruppen personel l  aufgestockt und 
ausgebi ldet. 

Im übrigen wird h insichtlich der Sondereinheiten der Bundespolizei ,  näml ich der 
Alarmabtei lung , Mobi len Einsatzkommanden (MEK) sowie der Pol izeieinsatzstelle 
Flughafen Schwechat und der Sondereinheit der Bundesgendarmerie, nämlich 
Sondereinsatzgruppe der LGK (SEG) , Einsatzeinheiten der LGK (EE) und das 
Gendarmerieeinsatzkommando (GEK) auf d ie Ausführungen im Sicherheitsbericht 
1 992 Seite 1 62 verwiesen) .  

4.4.3 Grenzdienst der Bundesgendarmerie 

4.4.3.1 Allgemeines 

Durch den Beitritt Österreichs als Mitgl ied der Europäischen Un ion zum Schengener 
Übereinkommen hat s ich Österreich zur Sicherung seiner EU-Außengrenze im 
gesamten Verlauf gemäß dem Schengener Standard verpfl ichtet. 

Österreich weist eine EU-Außengrenze von insgesamt 1 .460 ,5  km auf. Davon 
entfal len 

• zu Tschechien (OÖ, NÖ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 466 , 1  km 
1 06 ,7  km 
356,4 km 
330 ,0  km 
1 66 ,3  km 

• zur S lowakei (NÖ,  Bgld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• zu Ungarn (Bgld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

• zu Slowenien (Bg ld ,  Stmk, Ktn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• zur Schweiz (T, Vlbg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• zu Liechtenstein (Vlbg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 35 , 0  km 

Die e inzelnen Bundesländer weisen folgende EU-Außengrenzlängen auf: 

• Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397,4 km 

• Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 69 ,7 km 
• N iederästerreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 14 , 3  km 

• Oberösterreich . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1 32 ,5  km 
• Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 45 ,3 km 
• Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 , 1  km 

(Slowakei . . . . . . . . . .  26, 0  km 
Ungarn . . . . . . . . . . . . .  356 ,4 km 
Slowenien . . . . . . . .  1 5 ,0 km) 
(Slowenien) 
(Tschechien . . . . . . .  333,6 km 
Slowakei . . . . . . . . . .  80,7 km) 
(Tschechien) 
(Slowenien) 
(Schweiz) 
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• Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 43 ,2 km (Schweiz . . . . . . . . . . .  1 08,2 km 
Liechtenstein . . . .  35,0 km) 

Die Überwachung der EU-Außengrenze wird bis auf die Flughäfen Wien-Schwechat, 
Salzburg ,  I nnsbruck und Klagenfurt-Wörthersee, der Grenzkontrol lstei le Wien
Praterkai und die Flugfelder Wiener Neustadt und Wels von der Bundesgendarmerie 
durchgeführt werden . 

Zum Zweck der G renzkontrol le und Grenzüberwachung wird im Rahmen der 
Bundesgendarmerie sukzessive in den nächsten Jahren ein Grenzd ienst aufgebaut, 
der - angepaßt an d ie geltende Behördenstruktur - nach den einzelnen Ausbaustufen 
d ie Grenzkontro l le an den Grenzübergangsstellen sowie d ie Grenzüberwachung an 
der Grünen und Blauen Grenze durch d ie schrittweise 

1 .  Aufhebung der Übertragung der durch Sicherheitsorgane zu versehenden 
Grenzüberwachung und Grenzkontrol le auf Zol lorgane (Bundesgesetz vom 
21 .07 . 1 967, BGBI .N r.220/1 967 idgF und der hiezu ergangenen Verordnungen) 
und 

2 .  Anpassung des örtlichen Wirkungsbereiches der Bundespolizeid i rektionen 
Eisenstadt, Graz und Vi l lach (§ 3 der Verordnung der Bundesregierung vom 
07. 1 2 . 1 976 über den Wirkungsbereich der Bundespol izeibehörden, BGBI . Nr. 
690/1 976) 

vorsieht. 

4.4.3.2 G rundsatzorgan isation 

Um der AufgabensteI lung mit g rößtmögl ichster Effizienz unter g leichzeitiger 
Kostenmin imierung für Verwaltung und Log istik durch Nutzung einer bereits 
bestehenden , den Aufgaben entsprechenden Organisationsstruktur nachkommen zu 
können, wurde der Grenzd ienst n icht als eigenständ ige Organisationseinheit, 
sondern a ls weiterer Aufgabenbereich in die Bundesgendarmerie integriert. Durch 
d ie Wahrnehmung der Aufgaben des Grenzdienstes auf unterster Ebene 
grundsätzlich in  Form eigenständ iger D ienststellen und d ie Einbindung der 
exekutiven Führung ,  spezial isierten Dienste und Verwaltung der Bundesgendarmerie 
kann einerseits den fachlichen Anforderungen an die Bed iensteten und andererseits 
einer effizienten Nutzung a l ler Personal- und Sachressourcen unter Verh inderung 
paral le ler  Zuständigkeiten mehrerer Organe entsprochen werden.  Der Vol lzug 
versch iedenster gesetzl icher Bestimmungen mit untersch ied l ichen Kompetenzen 
und Behördenzuständigkeiten ,  d ie Sicherung einer erforderlichen Mindestpräsenz an 
den G renzübergangsstellen sowie an der Grünen und Blauen Grenze und d ie rasche 
Abdeckung von Schwerpunkten unter Nutzung a l ler Mögl ichkeiten der 
Bundesgendarmerie ohne Beeinträchtigung ihrer sonstigen Aufgabenste I lungen 
erfordern eine komplexe Organisation m it konsequenter exekutivd ienstl icher 
Führung .  

4.4.3.3 AufgabensteIlung 

Dem Grenzdienst obl iegt im Rahmen der Grenzkontrol le und Grenzüberwachung d ie 
M itwirkung an der Vol lziehung jener gesetzlichen Bestimmungen , d ie im 
unmittelbaren Zusammenhang mit g renzspezifischen Kontrol l- und 
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Überwachungsaufgaben insbesondere im Bereich der Personengrenzkontrol le 
stehen. Dazu gehören insbesondere 

1 .  d ie Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes aus ihm ,  
das Paßwesen und d ie Fremdenpol izei, 

2. d ie Wahrnehmung weiterer Aufgaben der Sicherheitsverwaltung im Bereich des 
Waffen-, Schieß- und Sprengmittelwesens, 

3. d ie Wahrnehmung der Sicherheitspol izei (§ 3 SPG) ,  
4 .  d ie Mitwirkung an Fahndungsmaßnahmen, 
5. d ie Mitwirkung an der Kriminalpolizei insbesondere im Bereich der Bekämpfung 

der grenzüberschreitenden Kriminal ität wie Schlepperei , KFZ-Verschiebungen , 
i l legaler Transport und Handel m it Suchtgiften und Waffen, 

6. d ie Überwachung der Einhaltung verkehrspol izei l icher und kraftfahrrechtl icher 
Vorschriften im Rahmen der Grenzkontrolle und Grenzüberwachung,  

7 .  d ie Mitwirkung an der Vol lziehung sonstiger bundes- und landesgesetzlicher 
Vorschriften im Rahmen der Grenzkontrol le und Grenzüberwachung ,  soweit 
gesetzlich vorgesehen und 

8 .  die Mitwirkung an der Vol lziehung zol l rechtlicher Vorschriften,  sofern ein 
rechtzeitiges Einschreiten von Zol lorganen nicht mög l ich ist. 

4.4.3.4 Dienststellenstruktur 

D ie Dienststellenstruktur beruht auf einer grundsätzl ichen Trennung zwischen der 
Aufgabenerfül lung des Grenzd ienstes und jener der Gendarmerieposten,  sofern 
n icht im Einzelfal l  zwecks ganzjähriger effizienter N utzung von Personal ressourcen 
insbesondere bei Flugfeldern vereinzelt eine organ isatorische Zusammenführung 
s innvol l  ist. 

U nter Beibehaltung der geltenden Behördenstruktur erfolgt ab Ebene des 
Bezirksgendarmeriekommandos bis hin zum Gendarmeriezentralkommando eine 
exekutivd ienstliche und führungsmäßige Zusammenführung des Grenzd ienstes. D ie 
Bed iensteten des Grenzdienstes sind Organe der Bundesgendarmerie mit den 
entsprechenden kompetenzrechtlichen Zuständigke iten.  

D ie Grenzkontrolle und Grenzüberwachung wird g rundsätzlich von 

a) 31 GrenzkontrollsteI len für den Bereich größerer Straßen- und 
Zugsübergangsstel len sowie d ie Flughäfen Linz-Hörsching und Graz Thalerhof 
und 

b) 38 Grenzüberwachungsposten für den Bereich der Grünen Grenze 

vol lzogen. 

Der Aufbau der Grenzd ienststellen und damit die Übernahme der Grenzkontrolle und 
G renzüberwachung erfolgt sukzessive nach Maßgabe der personellen und 
finanziellen Mittel sowie der baulichen Mög lichkeiten .  

D ie Sicherung der Grenze zu Tschechien, der S lowakei, zu  Ungarn und Slowenien 
weist gegenüber der EU-Außengrenze zur Schweiz und Liechtenstein höhere 
P riorität auf, weshalb in den ersten Aufbauphasen ausschließl ich die Errichtung der 
31 GrenzkontrollsteI len und 38 Grenzüberwachungsposten an der EU-Ostgrenze 
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durchzuführen sein wird .  Es ist beabsichtigt, den Assistenzeinsatz des 
Bundesheeres bis zur Ü bernahme der Grenzüberwachung an der Grünen Grenze in 
den entsprechenden Bereichen weiterzuführen.  

Im Falle der Errichtung 
Grenzüberwachungspostens sol l 
personel len Dotierung und der 
eröffnet werden.  

4.4.3.5 Personalstruktur 

einer Grenzkontrol lstei le bzw. eines 
die Dienststel le jeweils mit der vorgesehenen 
Ü bernahme des gesamten Aufgabenbereiches 

Der Grenzd ienst der Bundesgendarmerie erfordert nach dem dzt. Stand ein 
Gesamtpersonal  von ca. 3 .000 Bed iensteten.  

Im  Hinblick auf das bereits zur Verfügung stehende Personal ,  d ie Zah l  der zu 
erwartenden Optanten aus dem Bereich der Zollwache werden bereits anfangs 1 996 
1 .658 Bedienstete , Ende 1 996 ca . 1 .850 Bedienstete und im Endausbau sollen ca . 
3 .000 Bedienstete für den Grenzd ienst zur Verfügung stehen . 

M it diesem Personal hat der Grenzd ienst d ie Überwachung der Grünen Grenze zu 
tätigen sowie d ie Grenzkontrol le an den 1 9  Zol lämtern 1 .  Klasse (zusätzl ich d ie 
Flughäfen Linz und Graz) und den 1 0  Zollämtern 2 .Klasse/Zol lposten durchzuführen .  
D ie restl ichen Ü bergänge sowie d ie abgabenrechtl iche AufgabensteI lung be i  den 
Zol lämtern 1 . Klasse wird weiterhin von der Zol lwache wahrgenommen . 

4.4.3.6 Dienstvol lzug 

Maßgebliche Grundlage der gesamten Planung stel lt d ie ständige Präsenz des 
Grenzd ienstes an den G renzübergangsstellen während der Öffnungszeiten sowie an 
der Grünen und Blauen Grenze als auch die Kontrol le al ler aus dem EU-Ausland 
kommenden bzw. in das EU-Ausland abgehenden Züge dar. 

Bei Grenzkontrol lsteI len im Rahmen von Straßenübergängen werden al le geöffneten 
Ein- und Ausreisespuren ständig mit Bediensteten zu besetzen sein .  Die personelle 
P lanung der Grenzkontrol lsteI len wurde abhängig von bekannten 
Reisendenfrequenzen - auf die Zah l  der durchschnittlich geöffneten Fah rspuren 
ausgerichtet. 

Bei Straßen- und Wegübergängen,  an denen keine Grenzkontrol lsteI len errichtet 
werden, wird eine ständ ige Präsenz Bediensteter der Zol lwache vorzusehen sein .  

D ie  Flughäfen Graz-Thalerhof und Linz-Hörsch ing werden wäh rend der 
Öffnungszeiten ständig besetzt sein .  Bei F lugfeldern wird - sofern eine hohe 
Frequenz an EU-Auslandsflügen n icht eine ständ ige Besetzung unbed ingt 
e rforderl ich macht - d ie Personenkontrol le im H inbl ick auf d ie Meldepfl icht des 
Halters des Flugfeldes gemäß § 2 der Flugfelder-Grenzüberflugsverordnung (F-GÜV 
1 995) s ichergestel lt. 

Die Ü berwachung der Grünen Grenze im Osten erfolgt durch eine ständ ige P räsenz 
mobi ler  Streifen,  wobei aufgrund der Personalstärke ca . 350 1 2-stündige 
Doppelstreifen pro 24 Stunden im Einsatz stehen werden. Im Hinbl ick auf d ie 
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Priorität zur Nachtzeit werden in den Nachtstunden über 200 Doppelstreifen zur 
Überwachung zur Verfügung stehen . 

Die Blaue Grenze an der Donau, am Neusied lersee und am Bodensee wird durch 
eine ständige Präsenz von Bootsstreifen sowohl  zur Tag- als auch zur Nachtzeit 
überwacht werden. 

Durch den Einsatz entsprechender g renzspezifischer technischer H i lfsmittel (z. B.  
Terminals mit Paßlesegeräten bei Grenzkontrol lste I len ,  Wärmebi ldkameras und 
Nachtsichtgeräte bei Grenzüberwachungsposten) soll d ie Effizienz der 
Grenzkontrolle und Grenzüberwachung im entsprechenden Ausmaß gesteigert 
werden.  

4.4.4 Dienststellenstrukturkonzept 1 991 Bundesgendarmerie 

Das 1 991  begonnene Dienststel lenstrukturkonzept zur Zusammenlegung kleiner 
oder relativ nahe beisammenl iegender Gendarmerieposten wurde in der 
Zwischenzeit abgesch lossen.  Insgesamt wurde die Zusammen legung von 1 69 
Gendarmerieposten verfügt, von denen mangels U nterkunft noch zwei zu real isieren 
sind . 

Darüber h inaus wurden in der Zwischenze it zwei weitere Dienststellen 
zusammengelegt. Es wird auch zukünftig zur Anpassung der Dienststel lenstruktur an 
veränderte Verhältn isse kommen , wobei n icht Einsparung,  sondern d ie 
Gewährleistung eines mög lichst effizienten Sicherheitsd ienstes das 
ausschlaggebende Kriterium sein  wird . 

4.4.5 Änderung der Führungsstrukturen 

Nach der Neuorganisation der Bezirksgendarmeriekommanden im Jahr 1 993 wurde 
sowohl d ie Organ isation der Landesgendarmeriekommanden als auch des 
Gendarmeriezentralkommandos nach einer e inheitlichen Grundstruktu r neu 
geg l iedert und auf ein verbessertes Zusammenwirken al ler Führungsebenen 
abgestimmt. Dadu rch konnten Verwaltungsabläufe gestrafft, Para l le l itäten vermieden 
und die Voraussetzungen für eine effiziente Führung des Sicherheitsd ienstes 
optimiert werden.  

4.4.6 Diensthundewesen 

Stand der ausgebi ldeten Diensth u ndefü h rer 

Stand vom Bu ndespol izei Bundesgendarmerie Summe 
1 . 1 . 1 995 2 1 1 206 4 1 7  
1 . 1 . 1 996 202 2 1 0 4 1 2  
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Stan d  an ei nsetzbaren Diensthunden 

Stand vom Bundespolizei Bundesgendarmerie Summe 
1 . 1 . 1 995 2 1 5  1 60 375 
1 . 1 . 1 996 2 1 1 1 67 378 

4.4.7 Bürgerdienst 

Unter den Telefonnu mmern 0660/1 40 (zum Ortstarif) und 53 1 26/3 1 00 DW stehen 
für Rat- und H ilfesuchende von 08.00 bis 1 6.00 Uhr d ie Bed iensteten des 
Bürgerd ienstes bzw. von 1 6.00 bis 08.00 Uhr ein rechtskund iger Beamter zur 
Verfügung. 

I nsgesamt wurden 1 995 etwa 29.000 Anbringen telefonisch, schriftl ich oder 
persön l ich vorgebracht. 

Wie in den Vorjahre n  m ußte bei deren Erled igung der bürokratische Aufwand -
schon aufgrund des knapp bemessenen Personals ( insgesamt fünf M itarbeiter) 
beschränkt werden, was nur  durch mög l ichst kurz gehaltene Auskünfte u nd Verweise 
- meist ohne Befassung anderer Stel len - zu erzielen war. 

Bezogen sich Auskunft und Beratung auch auf nahezu alle Materien des öffentl ichen 
und privaten Rechtes, so lag der Schwerpunkt doch - wie in den letzten Jahren - auf 
Angelegenheiten des Asyl- und Fremdenwesens, insbesondere aber auf Auskünfte 
zum Aufenthaltsgesetz. Das Interesse war unvermindert: I n  durchschn ittlich 50 
Anrufen pro Tag wurde der Bürgerdienst wieder als zentrale AnlaufsteI le in 
Angelegenheiten des Aufenthaltsgesetzes in Anspruch genommen. Weitere 
Hauptthemen waren Auskünfte im Zusammenhang m it der Sicherheitskampagne 
des Bundesmin isteriums  für I nneres und zur Tei lnahme an der EU-Volksabstimmung 
sowie an der Nationa l ratswah l  1 994. 

Darüber h inaus wurden an das allgemein interessierte Publ ikum 
I nformationsmaterial (darunter Broschüren und andere Publ ikationen des 
Bundesmin isteriums für I nneres und eigens zusammengestellte Material ien) 
versandt sowie Reaktionen der Bevölkerung zu medienwirksamen Ereign issen und 
Entwicklungen (vor a l lem aus dem Bereich der Fremdenpolitik) entgegengenommen 
und in oft langen Gesp rächen diskutiert. 
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Beschwerdefä l le im Bereich der Bundespol izei und 
Bundesgendarmerie 

Anzahl der Beschwerden nach behaupteten Fehlverhalten 

Bundes- Bundesgen-
polizei darmerie 

Gesetzliche E ingriffe in d ie persönlich Freiheit 44 37 
Gesetzwidrige Hausdurchsuchung und Beschlagnahme 2 1  3 1  
Verbales Fehlverhalten 268 1 8 1 
Nötigungen oder Drohungen bei Amtshand lungen 27 43 
Mißhand lungen und Verletzungen 46 33 
Unterlassung der Legitimierung 1 0  26 
Verweigerung der Entgegennahme von Anzeigen bzw. 
N ichteinschreiten bei Anzeigen 33 81  
Parteiisches Vorgehen 43 1 24 
Mängel in der äußerlichen Erscheinung 1 2  1 8  
Mangelhafte E rmittlungen bzw. mangelhafte Anzeigen 
oder Berichte 1 1 0 1 27 
Ungerechtfertigte oder zu hohe Bestrafung 294 1 76 
Beschwerden a l lgemeiner Art 277 62 
Sonstiges Feh lverhalten 363 255 

Beschwerdefä l le im Bereich der Bu ndespol izei und 
Bundesgendarmerie 

Aufg l iederung nach dem Ergebnis der Beschwerdenüberprüfung 

Bundes- Bundesgen-
polizei darmerie 

Anzah l  der Beschwerden 1 .348 892 
davon berechtigt bzw. teilberechtigt 1 1 5 92 
D ienstrechtl iche Maßnahmen 59 64 
Diszipl inäre Maßnahmen 20 4 
Anzeigen an Gerichts- oder Verwaltungsbehörde 1 2  33 
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4.4.8 Beschwerden gemäß §§ 88, 89 und 90 SPG 

Gemäß § 93 SPG hat der Sicherheitsbericht auch d ie im Berichtsjahr geführten 
Beschwerdefäl le gern . §§ 88 bis 90 SPG in statistischer Form zu enthalten .  

Verfahren gemäß § 8 8  S P G  

1 .  Wieviele Beschwerden wurden beim UVS erhoben? 

davon gemäß § 88 Abs. 1 20  

davon gemäß § 88  Abs. 2 --

2 .  In  wievielen Fäl len wurde eine Rechtswidrigkeit 3 
festgestel lt? 

Verfahren gemäß § 89 SPG 

Bundes- Bundesgen-
pol izei darmerie 

1 .  Wieviele Beschwerden wurden erhoben? 76 25 
2. Wieviele Klaglosstel lungen (§ 89 Abs. 3) sind erfolgt? 36 1 
3 .  I n  wievielen Fäl len wurde der UVS angerufen 
(§ 89 Abs. 4)? 9 1 
4. In  wievielen Fällen wurde vom UVS eine 
Richtl in ieverletzung festgestellt? -- --

Beschwerden nach § 90 SPG erfolgten im Berichtsjahr nicht. 

4.4.9 Initiativen auf dem Gebiete der Gesetzgebung 

Im Berichtsjahr s ind im Zuständ igkeitsbereich des Bundesministeriums für I nneres 
folgende bundesgesetzl iche Neuerungen 
erfolgt: 

Legistische Maßnahmen im Jahr 1 995 

Das Bundesgesetz, mit dem das Aufenthaltsgesetz geändert wird 
BGBI .Nr. 351/1 995 

Durch d iese Novelle wurde unter anderem die Möglichkeit geschaffen ,  in Österreich 
geborene Kinder von Fremdenl d ie legal in Österreich s ind ,  von der 
Quotenbeschränkung auszunehmen 
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Bundesgesetz, m it dem das Meldegesetz 1 991 geändert wird 
(Meldegesetznovelle 1 995), BGBI .Nr. 352 

Durch d iese Novelle wurde eine verfassungskonforme Regelung geschaffen, d ie es 
dem Bürger überläßt ,  auf welchem Weg er d ie Meldezettel der Meldebehörde 
vorlegt. 

Das Bundesgesetz, mit dem das Zivi ldienstgesetz 1 986 geändert wird 
(ZOG-Novelle 1 995), BGBI.Nr. 506/1 995 

Durch die auf Grund eines Antrages gemäß § 27 GOG beschlossene Novelle wurde 
d ie Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden - entgegen der Neuregelung im 
Heeresgebührengesetz - für den Bereich des Zivi ldienstes beibehalten .  

Das Bundesgesetz, mit dem das Paßgesetz 1 992 geändert wird (Paßgesetz
Novelle 1 995), BGBI.Nr. 507 

Die Novel le d iente der Einführung eines masch inenlesbaren und mit - dem Stand der 
Technik entsprechenden - Sicherheitsmerkmalen versehenen Reisepasses. 

Das Bundesgesetz, mit dem die ZOG-Novelle 1 994 geändert wird ;  BGBI.Nr 
828/1 995 

Durch d ieses auf Grund eines Antrages gemäß § 27 GOG beschlossene 
Bundesgesetz wurde die durch d ie ZOG-Novelle 1 994 geschaffene I nterimsregelung 
um ein weiteres Jahr  verlängert. 

In  parlamentarischer Behand lung befanden sich : 

Die Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes über die Wah l  der von 
Österreich zu entsendenden Abgeordneten zum Europäischen Parlament 
(Europawahlordnung - EuWO) 

Die Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes über die Führung ständiger 
Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten bei Wahlen zum Europäischen 
Parlament (Europa-Wählerevidenzgesetz - EuWEG) 

Ziel d ieser Gesetze ist d ie Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für d ie Wahl  der 
von Österreich zum Europäischen Parlament zu entsendenden Abgeordneten .  

Diese beiden Gesetze wurden in der Zwischenzeit in der neuen Leg islaturperiode 
neu eingebracht und am 3 1 . Jänner 1 996 vom Nationalrat besch lossen. 
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4.4. 1 0  Vollziehung des Sicherheitspol izeigesetzes 

Vor dem Inkrafttreten des Sicherheitspol izeigesetzes bestanden viele 
Befürchtungen . Die einen sprachen von der bevorstehenden Entfesselung der 
Polizei ,  die anderen prognostizierten ,  daß d ieses Gesetz durch a l lzu kompl izierte 
Regelungen zur Verunsicherung,  Demotivierung oder gar zur Lähmung der 
Exekutive führen würde. N icht zuletzt waren Zweife l ,  ob sich die 
sicherheitspol izeil iche Tätigkeit überhaupt "praxisgerecht" gesetzl ich regeln läßt, 
dafür maßgebend,  daß in den 60er- und 70er-Jahren mehrere Versuche zur 
Schaffung einer Regelung fehlgesch lagen s ind .  

Beide Seiten waren nur in der Prognose ein ig ,  daß m it dem vom 
S icherheitspol izeigesetz geschaffenen umfang reichen Rechtsschutz eine 
Beschwerdeflut über das Innenressort hereinbrechen würde. Tatsächl ich g ibt das 
Sicherheitspol izeigesetz zu erkennen ,  daß den umfangreichen 
sicherheitspol izei l ichen Befugn issen andererseits ein Recht des Betroffenen auf eine 
umfassende Überprüfung einer Amtshand lung durch eine unabhängige Instanz - d ie 
Unabhängigen Verwaltungssenate - gegenübersteht. 

Nach einem Jahr Sicherheitspol izeigesetz kann festgestel lt werden,  daß es anders 
gekommen ist. Beschwerden bei den Unabhängigen Verwaltungssenaten wegen 
einer übermäßigen I nanspruchnahme von Befugn issen sind bis lang gänzlich 
ausgebl ieben. Und seitens der exekutiven Praxis ist einhel l ig das U rtei l  zu hören,  
daß Vol lziehung des Sicherheitspol izeigesetzes keine Probleme bereitet. 

Offenbar konnte das Ziel , das sich der Gesetzgeber gesteckt hatte, näml ich die vor 
dem 1 .  Mai 1 993 bestehende sicherheitspol izei l iche Alltagspraxis in gesetzlichen 
Normen abzubilden und ihr damit eine angemessene Grund lage zu geben , vol l  
erreicht worden. 

Trotz d ieser Orientierung an der vorgegebenen Praxis sind vom 
Sicherheitspol izeigesetz für wichtige Tei lbereiche der Sicherheitsvorsorge neue 
Impulse ausgegangen .  I nsgesamt hat die gesetzliche Regelung d ie eigenständ ige 
Bedeutung der Prävention - also der Abwehr von Gefahren,  die insbesondere von 
d rohenden Straftaten ausgehen - a ls zweite Säule der Sicherheitsvorsorge neben 
der krim inalpol izei l ichen Strafverfolgung stärker in das Bewußtsein gerückt. 

Erstmalig ist m it dem Sicherheitspol izeigesetz d ie Abwehr der banden mäßigen und 
organisierten Kriminal ität als eine besondere sicherheitspolizei l iche Aufgabe defin iert 
worden. Dem l iegt die Auffassung zugrunde, daß schon das Bestehen einer 
kriminellen Organ isation für s ich genommen eine Gefahrenlage schafft, d ie 
sicherheitspol izei l iches Einschre iten erforderlich macht. H ierfür wird der Exekutive 
mit der Regelung der Observation und der verdeckten Ermittlungen ein speziel les 
I nstrumentarium zur Verfügung gestel lt . Bereits nach einem Jahr  kann konstatiert 
werden , daß d iese sicherheitspolizeil iche Akzentu ierung ihre Berechtigung hat. 

Einen anderen Schwerpunkt schafft das Gesetz mit der Verpfl ichtung der 
Sicherheitsbehörden zur präventiven Tätigkeit auch schon im Bereich des 
vorbeugenden Schutzes von Rechtsgütern .  I nsbesondere ist der Krim inalpol izei l iche 
Beratungsdienst mit dem S icherheitspolizeigesetz erstmalig auf eine gesetzl iche 
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Basis gestel lt worden . In  der Zukunft werden weitere Schritte in d ieser Richtung zu 
setzen sein, etwa durch eine stärkere Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und 
bürgernahen I nstitutionen . Das Sicherheitspol izeigesetz geht davon aus, daß der 
Schutz vor Straftaten n icht von der Polizei a lleine gewäh rleistet werden kann,  
sondern daß jedermann aufgerufen ist, du rch Maßnahmen der Eigenvorsorge zu 
sei nem Schutz beizutragen. 

Der Zeitraum von eineinhalb Jahren zwischen der Verabschiedung des 
Sicherheitspol izeigesetzes im Herbst 1 991  und dem Inkrafttreten des Gesetzes ist 
vom Bundesministerium für Inneres und den nachgeordneten Behörden zu 
umfangreichen Schulungsmaßnahmen genutzt worden . Dies war eine wesentl iche 
Voraussetzung für ein reibungsloses Inkrafttreten d ieses Reformwerks. Dabei sind 
auch neue Schulungsmethoden aus dem Bereich der Gruppendynamik zur 
Anwendung gekommen. Die dabei gemachten Erfahrungen werden bei der 
Konzipierung der neuen Sicherheitsakadem ie Berücksichtigung finden. 

Daten i n  Vol lzieh un g  des SPG 

Bundes- Bundes-
pol izei gendarmerie Summe 

Tätigkeiten im Rahmen der Ersten 
Allgemeinen H i lfeleistungspflicht gem. 27.668 36.257 63.925 
§ 1 9  SPG 
Behandlungen gewahrsamsfreier 

6.487 22.480 28.967 Sachen gem . § 22 Abs. 1 Z 4 SPG 
Streitschl ichtungen gem. § 26 SPG 1 8. 1 67 29 . 1 00 47.267 
Identitätsfeststel lungen gem .  § 35 SPG 82.899 42.264 1 25 . 1 63 
Bewachungen von Menschen und 

32.022 5 .569 37.591 Sachen gem .  § 48 SPG 
Sachen d ie gem . § 44 SPG in 

1 50 496 646 Anspruch genommen wurden 
Summe 1 67 .393 1 36 . 1 66 303.559 

4.5 Ausbildung 

4.5.1 Zentrale Maßnahmen 

Die Aufnahme von Personal für den Gendarmerie- und Sicherheitswachdienst erfolgt 
nach einem Auswahlverfahren,  das aus der großen Zah l  von Bewerbern jene 
auswählt, deren persön liche und fachliche Eignung Gewähr  d afür ist, daß sie nach 
entsprechender Ausbi ldung den Sicherheitsdienst bestmög lich verrichten können . 

D iesem Verfahren haben sich 1 995 bei 22 Aufnahmestel len 2.705 (79 , 1  %) 
männl iche Bewerber und 7 1 4  (20,8 %) weibl iche Berwerberinnen, davon 2 . 1 00 
Bewerber für den Gendarmeriedienst und 1 .3 1 9  Bewerber für den 
Sicherheitswachd ienst unterzogen . 
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Die Zu lassung von Bewerbern für d ie Grundausbi ldung E 1 und für bestimmte 
Sonderverwendungen ist neben der fachlichen auch von der persönl ichen Eignung 
abhängig; d ie Durchführung der psychologischen Eignungsuntersuchung sowie d ie 
Erstel lung der G utachten erfolgte durch den Psycholog ischen Dienst (93 Bewerber) . 

Die pädagogische Aus- und Fortbi ldung des Lehrpersonals, das an 1 7  
Schulabtei lungen der Bundespol izeidirektionen und Landesgendarmeriekommanden 
sowie an der Gendarmeriezentra lschu le unterrichtet, erfolgte in s ieben Seminaren 
(35 Tage) mit 60 Teilnehmern. 

Im Berichtsjahr haben insgesamt 497 Exekutivbeamte an der Verhaltensschulung 
"Umgang mit Konfl ikten" teilgenommen; somit haben seit Einführung d ieses 
Schulungsprojektes im Jahre 1 985 insgesamt 1 0.678 Beamte das Konfl iktseminar 
absolviert. 

Das im Jahr 1 993 vom Psychologischen Dienst des Bundesministeriums für Inneres 
entwickelte Projekt: "Betreuung nach Schußwaffengebrauch" wurde im Jahr 1 995 in 
9 Fällen in Anspruch genommen. 

Insgesamt stehen 18 speziel l  ausgewählte und ausgebildete "Betreuer nach 
Schußwaffengebrauch" bereit, um unmittelbar nach jedem schweren 
Schußwaffengebrauch (oder ähnl ichen Vorfäl len) an den betroffenen Beamten 
herantreten und ihre Hi lfe p rofessionell anbieten zu können . Der Psychologische 
Dienst besorgt d ie fachl iche Gesamtbetreuung des Projektes, d ie Beratung und 
Fortbi ldung der Betreuer und steht für besonders schwierige Betreuungsfäl le zu 
Verfügung. 

Um dem Phänomen Rechtsextremismus und seinen neuen Erscheinungsformen 
aufgrund der gegebenen Aktual ität vermehrten Raum einzuräumen, fand vom 20. bis 
24. Mai 1 996 ein Seminar für d ie in der W3-Ausbildung eingesetzten Beamten m it 
dem Titel - "Extremismus,  Fundamental ismus und Radikal ismus" statt . Die 
Zielpersonen, in  den Polizeischulen eingesetztes Lehrpersonal ,  sollen das so 
erlangte Wissen im Unterrichtsfach "Politische B i ld ung" den Auszubildenden 
weitergeben und eine Sensib i l is ierung bei den jungen Beamten herbeiführen. 

4.5.2 Ausbi ldung der Bundespolizei und Bundesgendarmerie 

G ru ndausbi ldu ngslehrgänge 

Grundausbildu ng für Tei lnehmer 
Wachebeamte der Verwendungsgruppe W1 1 3 1 
Dienstführende Wachebeamte im Sicherheitswachd ienst 1 53 
Dienstführende Wachebeamte im Kriminald ienst 93 
Dienstführende Wachebeamte im Gendarmeriedienst 401 
Summe 778 
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Anza h l  der Wachebeamte, welche die G ru ndausbi ldung im 
Berichtsjahr abgeschlossen haben 

Wachkörper Anzahl der Wachebeamte 
Sicherheitswache 665 
Kriminald ienst 1 05 
Gendarmeriedienst 833 
Summe 1 .603 

Anza h l  der Wachebeamte, welche sich im Berichtsjahr in 
G ru ndausbildung befande n  

Wachkörper Anzahl der Wachebeamte 
Sicherheitswache 1 .2 1 6  
Kriminaldienst 1 1 4 
Gendarmeriedienst 2 . 1 1 5  
Summe 3.445 

Fort- und Weiterbi ldung 

Bundes- Bundesgen-
Art der Lehrveranstaltung pol izei darmerie Summe 

Führungskräfteausbildung 45 27 72 
Grundausbi ldung für d ie Verwaltungsgruppe A 1 1  -- 1 1  
Grundausbi ldung für d ie Verwaltungsgruppe B 1 5 1 1 8  1 69 
Grundausbi ldung für d ie Verwaltungsgruppe C 97 1 1  1 08 
Grundausbi ldung für d ie Verwaltungsgruppe 0 3 1  3 34 
Pädagogische Grundausbi ldung für Lehrer 8 9 1 7  
Pädagogisches "Fortbi ldungsseminar" für 

1 9  24 43 Lehrer 
Angewandte Psychologie, Fortbi ldung für 

7 7 1 4  Lehrer 
Start der Trainerausbi ldung für d ie 

8 8 1 6  "neugestaltete Angewandte Psychologie" 
E inweisung der Assessoren vor der Auslese 1 2  9 2 1  
Testleiterseminar für E2c-Auslesen 1 0  1 1  2 1  
Erfahrungsaustausch und  Fortbildung von 

9 9 1 8  Betreuern "Nach dem Schußwaffengebrauch" 
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Krim inal polizei l iche Ku rse der Bundesgendarmerie i m  Jahre 1 995 

Aus- u nd Fortbi ldung 

8 Lehrgänge VERNEHMUNGSTECHNIK 
4 Grundausbi ldungsleh rgänge OBSERVATION 
1 Lehrgang BANKAUSBILDUNG 3-tei l ig 
1 Fortsetzungslehrgang BANKAUSBILDUNG I I  
1 Lehrgang OBSERVATIONSFOTOGRAFI E  
1 Lehrgang OBSERVATIONSVIDEOGRAFIE 
1 Fachtechnischer Leh rgang FINGERSPURENSICHERUNG 
2 Lehrgänge SICHERUNG VON MIKRO- UND FASERSPUREN 

4.5.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Verbrechensverhütung und 
Verbrechensaufkläru ng 

4.5.3.1 Maßnahmen im Bereich der Ausbildung - Projekt "Ausbi ldung für 
Kriminalbeamte" 

Im Jahre 1 995 wurde m it der Durchführung eines Projektes zur umfassenden 
Neugestaltung der Ausbi ldung für Kriminalbeamte begonnen . Wesentl iche 
Bestandtei le d ieses Projektes sind : 

1 .  Verbesserung des Auswahlverfahrens (Praxisbeurtei lung,  Assessment-Center) 
2 .  Verbesserung der Grundausbi ldung für Kriminalbeamte (neue Lehrinhalte, 

Hebung des pädagog isch d idaktischen N iveaus) 
3. Einführung von Spezialausbi ld ungen (für d ie Bereiche: WIPO,  Suchtgift, OK, 

Staatsschutz, Observation) 
4. Einführung e ines neuen Laufbahnmodel ls für DASTA-Krb 

Durch d ieses Projekt sol len folgende inhaltl iche Ziele erreicht werden :  

1 .  Umsetzung der  Ausb i ld ungsreform im Bereich der  Kriminalbeamtenausbi ldung 
2 .  Stärkung des Praxisbezuges der Ausbi ldung 
3. Verbesserung der Ausbi ldung 
4 .  Verbesserung an d ie geänderten Anforderungen und gesel lschaftlichen 

Bedingungen 
5. Effizientere Formen der Ausbildung,  die näher am Bedarf l iegen.  
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4.5.3.2 Organisatorische bzw. technische Maßnahmen - Einrichtung eines 
bundesweiten Servicetelefons beim KBD der BPD Wien 

Beim Kriminalpol izei l ichen Beratungsdienst der Bundespolizeid i rektion Wien 
(Beratungszentrum 7 . ,  Andreasgasse 4) wurde eine Servicetelefonnummer 
eingerichtet. 

Unter der Telefonnummer 

0660/6346 

können zum Ortstarif telefonische anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet an das 
Beratungszentrum gerichtet werden . Weitere Beratungsgespräche, Vorträge oder 
Beratungen vor O rt werden, sofern sie sich auf den Zuständigkeitsbereich der BPD 
Wien beziehen ,  in  weiterer Folge von den Beamten des KBD-Wien durchgeführt . 
Bei al len übrigen Anfragen beschränkt sich deren Tätigkeit auf fernmünd l iche 
Beratungsgespräche. Gegebenenfal ls werden d ie Ratsuchenden an den örtlich 
zuständigen Kriminalpolizei l ichen Beratungsdienst verwiesen. 

Das Beratungszentrum der BPD Wien ist von Montag b is Freitag in der Zeit von 
07.30 bis 1 8.00 Uhr  und Samstag von 07.30 bis 1 2 .00 Uhr  geöffnet. 

4.6 Technische Massnahmen 

4.6. 1  Kraftfahrzeuge 

Stand an Kraftfahrzeugen 

Stand vom 
Bundespolizei 

Bundesgendarmerie Summe Sicherheitsdirektionen 
1 . 1 . 1 995 1 . 1 56 3 .002 4 . 1 58 
1 . 1 . 1 996 1 .373 3 .0 1 0  4.383 

Stand an Wasserfahrzeugen 

Stand vom Bundespolizei Bundesgendarmerie Summe 
1 . 1 . 1 995 28 7 1  99 
1 . 1 . 1 996 28 7 1  99 

Erneuerungen des Kraftfahrzeugparks i n  Prozent 

Sicherheitsd irektionen und Bundespolizei ca. 1 3  % 
Bundesgendarmerie 1 9,43 % 
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Von den Kraftfa h rzeugen zurü c kgelegte Ki lometerzah len 

Sicherheitsdi rektionen und Bundespolizei 26 .599 . 1 26 
Bundesgendarmerie 85 .388.046 
Gesamt 1 1 1 .987 . 1 72 

4.6.2 Fernmeldewesen 

4.6.2.1 Sicherheitsdirektionen und Bundespolizeidirektionen 

Fortführung der Beschaffung von d ig italen Hand- und Mobi lfunkgeräten mit 
Verschlüsselung bzg l .  Umstel lung auf ein neues UKW-Funksystem bei 
Organisationseinheiten des staats- und kriminalpol izei l ichen Dienstes sowie den 
SW-Einsatzeinheiten. Zielsetzung:  Verhinderung des Abhörens durch U nbefugte, 
insbesondere h insichtl ich organisierter Krimina l ität. 

Aufgrund der durchgeführten Systemänderung im U KW-Funkbereich bei den 
kriminalpol izei l ichen Diensten und SW-Einsatzeinheiten erfolgte weiters die 
Beschaffung der erforderl ichen Infrastruktur (Stationäranlagen,  ortsfeste 
Relaisstationen, Gleichwellenfunkeinrichtungen,  etc.) .  

I nbetriebnahme eines Datenfunksystems (Zentra le inrichtungen , 
Netzwerkmanagement und Endgeräte) für SW-Organisationseinheiten bei der 
Bundespolizeidi rektion Graz. 

Erweiterung bzw. laufende Erneuerungen im Bereich der ressortinternen 
Fernsprechebene, Adaptierung von Fernsprechknoten-, Nebenstellen- und 
Sonderfernsprechanlagen der Sicherheitsbehörden auf d ie jewei ls erforderlichen 
technischen Standards,  sowie Erweiterung bestehender An lagen aufgrund 
zusätzl icher Teilnehmeranschlüsse bzw. von Amtsgebäuden, a ls auch der 
notwendigen Erneuerung von Endgeräten, etc . .  

Beschaffung weiterer fernmeldetechn ischer Sondersysteme, a ls technische 
U nterstützung bei der aktiven Verbrechensbekämpfung ( insbes . der organisierten 
Kriminal ität, Suchtgift- und Erpressungsdel ikte, etc.) .  

Erweiterung des innerstaatl ichen Kurzwel lenfunknetzes bzw. Beschaffung von 
E inrichtungen zur Einbindung des BMI .  

Fortführung der Beschaffung hochwertiger Meß- und Prüfeinrichtungen für Zwecke 
der Eigenwartung fernmeldetechnischer Anlagen und Geräte. 
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4.6.2.2 Bundesgendarmerie 

Um die Erreichbarkeit von Gendarmeriebeamten auch an jenen Orten 
sicherzustellen ,  wo entweder keine Fernsprechanschlüsse zur Verfügung stehen 
und/oder d ie Benützung des Funknetzes aus bestimmten Gründen nicht 
zweckmäßig ist, wurden weitere 1 20 Stk. Mobi ltelefone beschafft, wodurch sich der 
Gesamtbestand auf 526 Stk. erhöht hat. 

D ie Anzah I der Personenrufgeräte konnte um 1 05 Stk. auf insgesamt 1 454 Stk. 
erhöht werden. 

Für den geplanten Austausch veralteter Handfunkgeräte, zur Ausrüstung von 
Sondereinheiten sowie aufgrund von Zusystemisierungen im Zusammenhang mit der 
1 9 . StVO-Novelie wurden 382 Stk. Funkgeräte beschafft und zugewiesen .  Dafür 
wurden Kosten in der Höhe von ca . S 1 1 , 1 Mio aufgewendet. 

Zur Optimierung des bestehenden Funknetzes wurden 1 0  Stk. Relaisgeräte zu 
e inem Gesamtpreis von ca. S 1 Mio angekauft. 

Zur Abdeckung des Bedarfes an den Grenzen wurde die Beschaffung von 560 Stk. 
Handfunkgeräten eingeleitet (Auftragsvolumen: ca . S 1 6  Mio) .  

Um d ie Funkausstattung weiter zu verbessern und den Bedarf an den G renzen 
sowie aufgrund der 1 9. StVO-Novelie abzudecken,  wurde die Ein leitung der 
Beschaffung von insgesamt 785 Stk. Mobi lfunkgeräten und Fixstationen zu einem 
Gesamtauftragswert von ca. S 1 6 ,5  Mio veranlaßt. 

Zur Verbesserung der Ausrüstung der Sondereinsatzgruppen und 
Kriminalabtei lungen sowie für gemeinsame Einsätze mit der Gruppe Bundespol izei 
wurde d ie Beschaffung von 46 d ig italen Handfunkgeräten eingeleitet (Auftragswert: 
ca . S 3,4 Mio). 

Im Landesgendarmeriekommandobereich Oberösterreich wurde für eine bessere 
Funkversorgung eine Gleichwellenfunkanlage in Betrieb genommen bzw. nach 
erfolgreicher Erprobung beschafft und zugewiesen. 

Für d ie Unterstützung der Einsatzbearbeiterschulungen wurden 5 Train ingsanlagen 
beschafft und zugewiesen. 

I n  Fortsetzung der Ausstattung der KA und SEG mit fernmeldetechn ischen 
Spezialeinrichtungen zur Kriminal itätsbekämpfung ( insbesondere OK) wurde ein 
Betrag von ca . S 5 ,5  Mio investiert. 

D ie angestrebte Vol lausstattung von Gendarmeried ienststel len m it FAX-Geräten 
konnte - auch unter Berücksichtigung der neu in  Betrieb genommenen 
Grenzd ienststel len - realisiert werden . 

Die fernmeldetechn ischen Ausstattungen der Landesleitzentralen bei den LGK 
Steiermark und Tirol konnten erneuert bzw. entsprechend modernisiert werden. 
Dafür entstanden Kosten in  der Höhe von jeweils ca . S 1 0,5  Mio. 
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Durch die Beschaffung und Zuweisung von 1 0  Meßplatzansteuerungen sowie 
verschiedener Meß- und Prüfgeräte kon nte eine weitere Verbesserung der 
Ausstattung in den Funkwerkstättenbereichen realisiert werden. 

Stand an ortsfesten Funkgeräten 
(Relaisstationen) 

Stand vom 
Bundespolizei 

Bundesgendarmerie Summe Sicherheitsdirektionen 
1 . 1 . 1 995 1 58 1 36 294 
1 . 1 . 1 996 1 60 1 40 300 

Stand an mobi len Funkgeräten, welche als 
ortsfeste An lagen Verwendung finden 

Stand vom 
Bundespol izei 

Bu ndesgendarmerie Summe Sicherheitsdirektionen 
1 . 1 . 1 995 500 1 .3 1 3  1 .8 1 3  
1 . 1 . 1 996 630 1 .239 1 .869 

Stand an mobi len Funkg e räten, welche nicht 
als ortsfeste An lagen Verwendung finden 

Stand vom 
Bundespol izei 

Bundesgendarmerie Summe Sicherheitsdirektionen 
1 . 1 . 1 995 1 .475 3 .053 4 .528 
1 . 1 . 1 996 2 . 1 36 3 . 1 07 5 .243 

Stand an tragbare n  Fun kgeräten 

Stand vom 
Bundespol izei 

Bundesgendarmerie Summe Sicherheitsdirektionen 
1 . 1 . 1 995 3 .942 4 .592 8 .534 
1 . 1 . 1 996 3 .950 5 .060 9 .0 1 0 

Erneueru ngen der Fun kgeräte i n  Prozent 

Sicherheitsdirektionen und Bundespolizei ca. 20 % 
Bundesgenda rmerie 4,0 % 
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4.6.3 Bewaffnung 

Beschaffung von neuer Kugelschutzausrüstung , 600 Stück Kugelschutzwesten 1 + 
mit integriertem Stichschutz, 400 Stück Kugelschutzhelme Bk l .  1 gem . ÖNORM 
1 3 1 0 . 

Adaptierung bzw. Errichtung der Schießanlagen in den BPDen Innsbruck, Wels, 
Steyr-Garsten, Wien 22. 

Beschaffung von E insatzkoffern bezügl ich chemischer u nd pyrotechnische 
Einsatzmittel für al le Behörden.  

Großflächige Erprobung von Reizstoffsprays (Pfefferbasis) a ls mindergefährl iche 
Waffe gemeinsam m it der Gruppe B .  

Die Umrüstung von der  Pistole M35 auf die Pistole Glock wurde abgeschlossen. 

Ankauf und Zuweisung von 

1 .  Pfeffersprays und Taschen 
2. Mehrzeck-(Tränengas-)Pistolen ink l .  Koffer und pyrotechnischen Patronen 
3. Geschoßschutzwesten der Beschu ßklasse 1 , 2 und 3 und von 420 

Keramikplatten zu r Erhöhung der Schutzwirkung auf Beschußklasse 4 
4. 1 .500 Geschoßschutzheimen der Beschußklasse 1 
5. 140 bal l istischen Visieren für Geschoßschutzheime 
6. 350 Sch lagschutzhelmen 
7. 60.000 Plastikhandfesseln und 3 . 000 Seitenschneidern zum Öffnen 
8. 4.450 Handschel len und 200 Fußfesseln 
9 .  36 Autostoppgurten 
1 0 . 1 .600 Augenschutzbri l len für die Schießausbi ldung 

4.7 Baul iche Maßnahmen 

Im Berichtszeitraum wurden u .a .  nachstehende Baumaßnahmen durchgeführt: 

BPD Wien 
21 . ,  BPK Floridsdorf 

8 . ,  Strozzigasse 1 0 

Fertigste l l ung der Generalsan ierung und 
der Erwe iterung 

Aussied l ung des BPK Josefstadt 

1 5 . ,  Verlegung des Wachzimmers Wurmsergasse 9 nach Wurmsergasse 35 

1 3 . ,  Verlegung des Wachzimmers Montevideogasse nach Speisingerstr. 44 

22 . ,  Verlegung des Wachzimmers Wimpffengasse nach Rosenbergstr. 37 

20 . ,  Verlegung des Wachzimmers B urghardtgasse nach Pasettistr. 8 1  

21 . ,  Neu :  Wachzimmer Kummergasse 7 
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BPD Innsbruck 
Generalsan ierung der Wachzimmer Hötting und Innere Stadt 

BPD Salzburg 
Verlegung und Erweiterung des Wachzimmers Maxglan 

BPD Wels 
Aufstockung des Direktionsgebäudes, Fortsetzung 

BPD Steyr 
Fertigstel lung der Sch ießan lage Garsten 

BPD Wr. Neustadt 
Verlegung der PDH-Station 

BPD Schwechat 
Erweiterung im Direktionsgebäude durch Anmietung 

BPD Graz 
Fortsetzung der Genera lsanierung ,  Vorbereitung Neubau S ID  

BPD Villach 
Verlegung Wachzimmer St. Martin nach Neufellach . Erweiterung und San ierung 
Wachzimmer Hauptplatz. Fortsetzung Zubau zum Direktionsbäude. 

Folgende nennenswerte Bauvorhaben wurden verwirkl icht: 

1 .  Brunn/Geb. ,  NÖ 
2. Sollenau ,  NÖ 
3 .  Reutte, Tirol  

Neubau eines Bundesamtsgebäudes für GP 
Neubau eines Bundesamtsgebäudes für BGK und GP 
Generalsanierung des bundeseigenen Gerichtsgebäudes 
für BGK und GP 

Durch d ie Leistung von Mietzinsvorauszahlungen i n  Höhe der antei l igen 
Gesamtbaukosten wurden Unterkünfte für d ie GP Ansfelden und Braunau am Inn ,  
OÖ, geschaffen.  

In Bau befinden sich derzeit folgende Neubauvorhaben : 

1 .  VAASt Stockerau, NÖ 
2 .  BGK und GP Gasten,  OÖ 
3. GP Leond ing, OÖ 
4. BGK und GP Freistadt, OÖ (Generalsanierung) 
5 .  GP Thörl-Maglern , Ktn 
6 .  BGK und GP Gänserndorf, NÖ (Anmietung du rch Leistung einer 

Mietzinsvorauszahlung 
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4.8 Auslandsbesuche durch den Herrn Innenminister und Besuche 
ausländischer Delegationen beim Herrn Innenminister 

4.8.1 Besuche des Herrn Bundesministers für Inneres im Jahre 1995 

26. 1 .  
Paris 
Tei lnahme an der EU-Ratstagung 

1 5 .11 6 . 3 .  
Warschau 
Offiziel ler Besuch 

1 9.4 .  
Paris 
Informel les Treffen der Innenminister der EU 

28.4. 
Brüssel 
Unterzeichnung des Schengener Abkommens 

1 1 .5 .  
Bonn  
Tei lnahme am Europäischen Forum " Innen- und Justizpol itik in der EU" 

20 .6 .  
Luxemburg 
Tei lnahme am EU-Rat für I nneres 

23.6. 
Laibach 
Offiziel ler Besuch 

29 .6 .  
Brüssel 
Tei lnahme am Schengen-Exekutivausschuß  

25 .9 .  
Brüssel 
Tei lnahme an der JAI-Tagung 
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4.8.1 . 1 Besuche ausländischer Fachminister und sonstiger leitender 
Persönlichkeiten im Jahre 1 995 beim Herrn Bundesminister für Inneres 

1 3 .3 .  
Ch ile 
Bel isario Velascon 
Stel lvertretender Innenmin ister 

1 7 .3 .  
EU 
Anita Grad in  
E U-Kommissärin für öffentliche Sicherheit 

20 .3 .  
Volksrepubl ik China 
Vizeinnenminister 

29 .3 .  
Republik Ungarn 
Gabor Kuncze 
I nnenminister 

1 6.5 .  
Republik U ngarn 
Gabor Kuncze 
I nnenminister 

8 .6 .  
Russland 
Abramov 
Stel lvertretender Innenminister 

8 .9 .  
Kanada 
Al lan Rock 
Justizminister 

1 5.9 .  
Bundesrepubl ik Deutschland 
Hermann Regensburger 
Bayerischer  Staatssekretär für I nneres 

27./28 .9 .  
S lowakische Republik 
Ludovit Hudek 
I n nenminister 
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5 Migrationswesen 

Die Entwicklung des Jahres 1 995 war von folgenden Trends im Bereich des 
Migrationswesens geprägt: 

Im Bereich des Aufenthaltswesens wurde ein weiterer Schritt dahingehend 
unternommen, d ie Verlängerung legaler Aufenthalte in Österreich zu erleichtern . 
Umgekehrt konnte damit eine bessere Konzentration der behörd l ichen Tätigkeiten 
auf Erstanträge und insbesondere auf jene Bereiche erreicht werden , in denen durch 
i l legale Machenschaften versucht wurde,  Erstbewi l l igungen zu erlangen. Dem 
Bundesmin isterium für Inneres ist es gelungen , in  einer breit angelegten Aktion 
insbesondere das Scheineheunwesen entscheidend zurückzudrängen . 

Im  Flüchtl ingsbereich ergab sich eine kontinu ierl iche Steigerung der Zahl  von 
Asylwerbern , wobei gegen Jahresende eine um ein Dritte l höhere Zahl  von 
Asylwerbern gegenüber dem Verg leichszeitraum des Vorjahres festgestel lt werden 
mußte. Hier war erkennbar, daß im Lauf des Jahres vor a l lem d ie vororganisierte 
Schlepperei insbesondere über den Flughafen Wien Schwechat zugenommen hat. 
Gut vorbereitete Schlepperorganisationen waren in der Lage, eine Zahl von 
Asylwerbern insbesondere aus dem I ran und dem I rak nach Österreich 
einzusch leusen,  die weit über den Erfahrungswerten der Vorjahre gelegen ist. 
Aufgrund der immer wieder wechselnden Praktiken der Schlepperorgan isationen und 
insbesondere aufg rund des massiven öffentlichen Drucks , den sie nach der 
E insch leusung von Personengruppen in Österreich selbst entfalteten ,  war es 
jedenfalls im Lauf des Jahres 1 995 noch nicht mög l ich ,  wirksame Gegenstrategien 
zu entwickeln .  

Im Bereich der Betreuung von Asylwerbern und Kriegsvertriebenen ist im Jahr 1 995 
eine weitere Beruh igung der Situation aufgrund der tatsächl ichen Entwicklung in den 
Nachfolgestaaten des ehemaligen J ugoslawien eingetreten .  Der Stand der 
bundesbetreuten Asylwerber bl ieb weitgehend konstant, d ie Zahl der staatlich 
betreuten bosnischen Kriegsvertriebenen reduzierte sich . Dies vor al lem dadurch , 
daß trotz der schwierigen Arbeitsmarktsituation noch eine Reihe bosnischer 
Kriegsvertriebener in Beschäftigung vermittelt werden konnten und andererseits 
dadurch, daß mit zunehmender I ntensität d ie Rückre ise von Kriegsvertriebenen 
erstmalig ein klar feststel lbares Ausmaß annahm. 

Umgekehrt mußte festgestel lt werden,  daß im Bereich der Kriminalstatistik die 
Staatsangehörigen der jugoslawischen Förderation und Bosniens gegenüber al len 
anderen Staatsangehörigen deutl ich hervortraten .  Dies in Verbindung mit der 
Tatsache, daß der größte Tei l  der kriminel len Sch lepper und der größte Tei l  der 
geschleppten Personen d iesen beiden Staaten entstammt, g ibt Grund zur Annahme, 
daß es notwendig ist, d ie i l legale E inreise aus Rest jugoslawien und aus Bosnien 
einzudämmen. Offensichtlich wurde und wird hier versucht, im Rahmen jener 
Möglichkeiten,  d ie für die Aufnahme von Kriegsvertriebenen angeboten wurde, auch 
andere Personen nach Österreich einzusch leusen,  d ie nicht aus dem Grund der 
Kriegsvertreibung , sondern aus anderen Motivationen sich in Österreich 
niederlassen wollen . 
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Im Bereich der eu ropäischen I ntegration war Österreich im Rahmen der 
Europäischen Union m it seinen I n itiativen für einen Lastenausgleich i n  Fäl len der 
Massenflucht erfolgre ich ,  konnte d ie österreich ische Schengen-Präsidentschaft 
fixiert werden und kon nten alle Vorbereitungen für d ie Umsetzung von Schengen 
zeitgerecht so in Angriff genommen werden, wie d ies im Gesamtzeitplan vorgesehen 
ist. 

5.1  Aufentha ltswesen 

Zu Beginn des Jahres 1 995 wurden Ü berlegungen angestel lt - nach rund 
eineinhalbjährigem Vollzug und der Durchführung von nahezu 400.000 
Verwaltungsverfahren - das Aufenthaltsgesetz den aktuel len Anforderungen 
anzupassen .  Konkret g ing  es darum ,  Abläufe zu vereinfachen, auftretende häufige 
M ißbräuche zu verh indern und die I ntegration mit zunehmender Aufenthaltsdauer zu 
verfestigen,  wobei jedoch an der Grundkonzeption einer strengen Regelung der 
Neuzuwanderung festgehalten wurde. 

Nach Verhand lung m it den Ländern und Begutachtung wurde eine Novelle zum 
Aufenthaltsgesetz ausgearbeitet, d ie folgende Schwerpunkte enth ielt: 

In Österreich geborene Kinder von Fremden,  d ie legal in Österreich s ind ,  sind seit 
d iesem Zeitpunkt von der Quotenbeschränkung ausgenommen;  g leiches g i lt für 
Ehegatten und minderjährige Kinder von Österreichern; sch l ießl ich wird d iese 
Mögl ichkeit für Personen geschaffen ,  d ie s ich längere Zeit rechtmäßig im In land 
aufgehalten haben, aber nunmehr wegen Versäumnis der rechtzeitigen Stel lung 
eines Verlängerungsantrages einen neuen Erstantrag stel len müssen .  

Angesichts der Notwend igkeit, bei der Quotenfestlegung entsprechend 
zuwanderungspol itischen  Gegebenheiten nach klar umschriebenen Gruppen zu 
d ifferenzieren ,  wurde d ie Mögl ichkeit geschaffen,  besondere Quoten insbesondere 
für den Fami l iennachzug zu Gastarbeitern und für Studenten zu bi lden . 

Die Einreichfrist bei  Verlängerungsbewi l l igungen wurde vereinfacht. Die 
Erstantragstei lung im I n land wurde durch Verordnung der Bundesreg ierung erweitert 
u nd d ie Fristen für die G eltungsdauer der Bewi l l igung wesentl ich vereinfacht. 

Die Erledigung jener Anträge, d ie infolge Ausschöpfung der Quote n icht bewi l l igt 
werden können,  wurde neu geregelt und zwar dadurch ,  daß zum Zeitpunkt der 
Ausschöpfung e iner Tei lquote anstehende Anträge bis zum Inkrafttreten einer neuen 
Quote nicht mehr zu e ntscheiden sind, wodu rch eine Ablehnung eines Antrages 
einzig aus Gründen e iner ausgeschöpften Quote n icht mehr mög lich ist. 

Zum Stichtag 31 . Dezember 1 995 hatten aufgrund des Aufenthaltsgesetzes 
insgesamt 379.535 Personen eine aufrechte Aufenthaltsbewil l igung ,  davon betrifft 
der g rößte Teil unse lbständig Erwerbstätige mit 1 95.251 Bewi l l igungen, d ie 
Fami l iengemeinschaft m it Fremden umfaßt 1 3 1 .006 Bewi l l igungen . 

Nach National itäten gegl iedert nehmen Staatsangehörige der Jugoslawischen 
Förderation m it 1 0 1 .855 ,  der Türkei mit 76 .074 und von Bosnien-Herzegowina mit 
5 1 . 1 74 Bewi l l igungen d ie g rößten Antei le e in .  
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Durch das Antimißbrauchsgesetz wurde festge legt, daß Angehörige von 
österreichischen Staatsbürgern vom Geltungsbereich des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes nur  noch dann ausgenommen sind , wenn sie 
über eine gü ltige Aufenthaltsbewi l l igung verfügen bzw. rechtzeitig deren 
Verlängerung beantragt haben . 

Dem Problem der organisierten Scheinehevermittlung wurde durch d ie oben zitierte 
Novelle zum Aufenthaltsgesetz dah ingehend Rechnung getragen,  daß ein 
d iesbezügl icher Aberkennungstatbestand eingeführt  wurde.  

5.2 Paßwesen für österreichische Staatsbürger 

Die zunehmende, international organisierte Fälschungskriminal ität machte die 
Einführung eines Reisepasses, der der neuesten Sicherheitstechnik entspricht, 
wünschenswert. Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Un ion bot einen günstigen 
Zeitpunkt für d ieses Vorhaben. 

Entsprechend dem EU-Standard wurde ein masch inenlesbarer und dem letzten 
Stand der Technik entsprechender Reisepaß, Dienst- und Diplomatenpaß sowie ein 
"Notpaß" m it e injähriger Gültigkeitsdauer entwickelt und dessen Einfüh rung 
vorbereitet. 

Der neue Reisepaß enthält unter anderem folgende Sicherheitsmerkmale: 

- eine besondere Papierqual ität und Qualität der Bindung;  

- eine nicht-reproduzierbare und n icht ablösbare Fol ie über dem Foto und den 
Eintragungen zu r Person ;  

- mehrere kombin ierte drucktechnische Spezialeffekte; 

- besondere, nur  unter UV-Licht feststel lbare Merkmale; 

- eine Kennzeichnung der Seiten,  d ie den Austausch einzelner Seiten unmög l ich 
macht, und 

- eine völ l ig neu gestaltete Numerierung. 

Darüber hinaus weist der neue Reisepaß ein etwas kleineres und damit handl icheres 
Format auf und seine Farbe ist n icht mehr grün sondern purpurrot. 

Die Ausstel lung der gewöhnl ichen Reisepässe wurde dezentral vorgesehen. Daher 
war der Ankauf von insgesamt 1 81 Paß-pes samt Zubehör erforderlich , d ie der 
zweiten Hälfte des Monats Dezember 1 995 aufgestellt wurden. 

Mit der Paßgesetz-Novel ie 1 995, d ie am 1 .  Jänner 1 996 in Kraft trat, ist neben 
zusätzl ichen Paßversagungsgründen , die der besseren Bekämpfung der 
Schleppertätigkeit und der grenzüberschreitenden organisierten Krim inal ität d ienen , 
d ie Ermächtigung zur Schaffung einer admin istrativen Paßdatei sowie des 
paßpol izei l ich relevanten Teiles des elektron ischen kriminalpol ize i l ichen 
Informationssystem (EKIS) normiert worden . 
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5.3 Asylwesen 

Im Jahre 1 995 haben insgesamt 5 .920 Fremde einen Antrag auf Gewährung von 
Asyl gestel lt. Im Vergleich dazu haben im Jahre 1 994 insgesamt 5 .082 Fremde um 
Gewährung des Asylrechtes angesucht. Dies entspricht einer Steigerung um 1 4 ,2 
Prozent. D iese Asylwerber  stammten im Jahre 1 995 aus 68 und im Jahre 1 994 aus 
65 Ländern . 

Von den 5 .920 Asylwerbern des Jahres 1 995 stammten 2 .890, das sind 49 Prozent, 
aus Ost-Europa und 3 .030, das sind 51 Prozent, aus sonstigen Ländern . Im 
Verg leich dazu stammten von den 5 .082 Asylwerbern des Jahres 1 994 2 . 1 1 8 , das 
waren 42 Prozent, aus Ost-Europa und 2.964 , das waren 58 Prozent, aus sonstigen 
Ländern . 

Im Jahre 1 995 wurden 7.955 Administratiwerfahren nach dem Asylgesetz 
abgeschlossen. Davon endeten 993 Verfahren m it der Gewährung von Asyl , das 
sind 1 3,0 Prozent der in  d iesem Zeitraum abgeschlossenen Verfahren .  Im Jahre 
1 994 wurde 9 .295 Verwaltungsverfahren nach dem Asylgesetz abgesch lossen.  
Davon endeten 684 Verfahren mit  der Gewährung von Asyl , das waren 7,6 Prozent 
der in d iesem Zeitrau m  abgesch lossenen Verfahren.  

Rei h u ng der Länder nach der Zah l  der im Jahre 1 995 gestel lten 

Asylanträge 

Verän- Anerkennungs-
Jahr 1 994 Jahr 1 995 derung zum quote im Jahre 

Vorjahr 1 995 

Jugoslaw. 624 1 .371 1 20% 8, 1 %  Förderation 
Bosnien-

746 1 .050 4 1 %  38,4% 
Herzegowina 
I rak 899 659 -27% 1 3 , 1 %  

Türkei 362 509 41 % 5 ,3% 

I ran 425 485 1 4% 1 7 ,9% 

Indien 247 1 89 -23% 0 ,0% 

Afghan istan 1 8 1 1 4 1  -22% 6 ,5% 

Liberia 60 1 4 1  1 35% 2,2% 

GUS 1 27 1 20 -6% 6,0% 

Pakistan 88 1 1 4 30% 0,0% 

Tabelle 1 49 

Die Zahl der im Jahre 1 995 von Asylwerbern aus anderen Ländern gestel lten 
Anträge auf Gewährung von Asyl lag jeweils unter 1 00. 
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5.4 Bundesbetreuung 

Von den Personen ,  d ie im Jahre 1 995 in  Österreich um Gewährung des Asylrechtes 
angesucht haben ,  wurden 1 .852 Asylwerber in d ie Betreuung des Bundes und etwa 
1 .000 in d ie Bosnier-Aktion des Bundes und der Länder aufgenommen. 

Per 31 . Dezember 1 995 befanden s ich rund 1 .050 Personen in den 
Betreuungsstel len Traiskirchen , Vorderbrüh l ,  Reichenau, Bad Kreuzen und Thalham 
sowie im I ntegrationswohnheim Wien.  Ein Drittel der Kapazität der 
Bundeseinrichtungen wurde durch die bundesbetreuten Asylwerber belegt; der Rest 
entfiel auf Kriegsflüchtl inge aus Bosn ien-Herzegowina sowie auf 
Konventionsflüchtl inge ( Integrationsfäl le) . Die Belagsmögl ichkeiten der 
Betreuungsstel len wurden ausgeschöpft und Asylwerber auch in  41  konzessionierten 
Beherbergungsunternehmungen in ganz Österreich untergebracht. 

Zur Gewährungle istung der S icherheit d ieser Fremden - aber auch der eigenen 
Bediensteten - wurden in Zusammenarbeit mit den jeweils zuständ igen Behörden 
(Bezirksverwaltungsbehörden/Sicherheitsd irektionen) in den unter Vertrag stehenden 
Quartieren und in den Betreuungsstel len in unregelmäßigen Abständen Kontrol len 
durchgeführt .  

Diese Kontrol len umfaßten nicht nur  Sicherheitsaspekte , sondern auch 
Überprüfungen im H inb l ick auf den rationellen Einsatz der Steuerm ittel .  So sind bei 
der Auszahlung der Taschengelder g le ichzeitig Anwesenheitskontrol len durch d ie 
auszahlenden Bed iensteten durchgeführt worden . 

5.5 Integration 

Die I ntegrationsleistungen des Bundesmin isteriums für I nneres bezogen sich auf 
Konventionsflüchtl inge (rund 1 .500 Personen , von denen 993 im Jahr 1 995 positive 
Bescheide erhielten) und bosnische Kriegsvertriebene (rund 22. 000 Personen in der 
Unterstützungsaktion) .  Sie umfaßten im wesentl ichen d ie Durchführung von 
Deutsch-I ntegrationskursen mit Wohnmögl ichkeit für die Dauer des 6-monatigen 
Kurses entweder in den beiden vom Bundesministerium für I nneres geführten 
I ntegrationswohnheimen in Wien und Vorderbrühl/NÖ oder in Linz, d ie Zuweisung 
von Wohnungen an sozial schwache Flüchtl inge, d ie Förderung von Beratungs- und 
Betreuungse inrichtungen und die Unterstützung der bosnischen Kriegsvertriebenen 
gemeinsam mit den Ländern . 

Weiters wurden 
Althaussan ierung 
Zusammenarbeit 
durchgeführt. 

P i lotprojekte für die Erlangung von Fäh ig keiten in der 
und der Reparatur von Baumasch inen , LKW's etc. in 

mit dem BKA, den Ländern und dem AMS in iti iert und 

Zur Verh inderung von Obdachlosigkeit wurden aus dem für F lüchtl inge gewidmeten 
"Wohnungspool" von Bundesmin ister ium für I nneres und UNHCR,  der s ich aus den 
in den Jahren 1 960 bis 1 968 erworbenen Einweisungsrechten in 
Genossenschaftswohnungen ableitet, im Jahr 1 995 insgesamt 1 .068 F lüchtl inge mit 
408 Wohnungen versorgt. 

Zur Schaffung der Voraussetzungen für eine Arbeitsaufnahme hat das 
Bundesministerium für Inneres Deutsch- und I nteg rationskurse für 
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Konventionsflüchtl inge du rchgefüh rt. Da d iese Kurse im letzten Abschn itt m it den 
Flüchtlingen Berufsbi lder erarbeiten und auch Vorstel lungsgespräche tra in ieren, 
konnten mehr als 90 % der Kurstei lnehmer am Arbeitsmarkt vermittelt werden. 

Im Jahre 1 995 wurde auch d ie 1 992 begonnene Bosnieraktion auf Basis von 
vertrag lichen Vereinbarungen zwischen dem Bundesmin isterium für I nneres und den 
Ländern weitergeführt. Zu Beginn des Jahres 1 995 befanden sich 24. 1 44 bosnische 
Kriegsvertriebene ( 14 . 304 in Privatquartieren und 9 .840 in organisierten bzw. 
Großquartieren) in der Unterstützungsaktion.  Bis Ende 1 995 konnte durch 
I ntegration am Arbeitsmarkt H i lfe bei Wohnungssuche bzw. durch d ie 
vorübergehende Unterstützung nach Bezug einer eigenen Wohnung ,  zum Tei l  aber 
auch durch Weiterwanderung und freiwi l l ige Rückkehr ,  d ie Anzah l  der unterstützten 
Personen auf 1 8 .828 ( 1 0.620 in  Privat- und 8.208 in organisierten Quartieren) 
gesenkt werden .  

Während gemäß der Statistik das Bundesmin isterium für Arbeit und Soziales im 
Jänner 1 995 noch 1 8 .562 Personen aus Bosn ien-Herzegowina i n  Beschäftigung 
standen , waren es im Dezember 1 9954 24.030 Personen. 

Um den Einstieg der bosn ischen Kriegsvertriebenen in den Arbeitsmarkt und die 
I ntegration in  d ie österreichische Gesel lschaft zu ermög l ichen, wurden auch 1 995 
wieder gemeinsam mit den Ländern 53 Deutschkurse organisiert und finanziert. 
Darüber h inaus haben Bundesministerium für Inneres, Länder und 
Arbeitsmarktservice eine Reihe von Betreuungsorgan isationen gefördert, d ie die 
Bosnier bei Arbeits- und Wohnungssuche unterstützten ,  aber auch in Fragen des 
täg l ichen Lebens berieten .  

Mit Unterstützung des Bundesministeriums für I nneres konnten im Jahr  1 995 
insgesamt 255 Personen ,  davon 88 Personen aus der Bundesbetreuung und 1 67 
Personen aus der Bund-Länder Unterstützungsaktion für bosnische Kriegsflüchtl inge 
in andere Länder auswandern. 

Der Fonds zur Integration von F lüchtl i ngen , der gemäß seiner Satzung H ilfestel lung 
bei der I ntegration von anerkannten Konventionsflüchtl ingen und bosnischen 
Kriegsflüchtl ingen vorwiegend in Geldleistungen gewährt, hat im I nteresse der 
al lgemeinen Sicherheit und des guten Zusammenlebens der genannten Zielgruppen 
mit den österreichischen M itbürgern ebenfa l ls ein besonderes Augenmerk auf die 
Verh inderung der Obdach losigkeit und Hi lfestel lung in Notsituationen  gelegt. 

Zu d iesem Zweck hat der Fonds an 673 Personen Mietzinsunterstützungen 
ausbezahlt und dadurch ein Abg leiten unter d ie Armutsgrenze und d ie manchmal 
drohende Delogierung verh indert. 7 1 0  Personen wurden bei der Beschaffung von 
Wohnraum unterstützt und so d ie Absch lüsse neuer M ietverträge ermögl icht. 276 
Flüchtl i ngen wurde über mehrere Wochen ein Sch lafplatz finanziert. I nsgesamt 
wurde ein Unterstützungsvolumen von rund 1 8  Mi l l ionen Sch i l l ing aufgewendet. 
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5.6 Fremdenpolizei 

5.6.1 Sichtvermerks- und Schubabkommen 

Das mit Ungarn abgeschlossene Schubabkommen sowie d ie Vereinbarung zur 
Durchfüh rung d ieses Abkommens traten am 20. Apri l 1 995 in Kraft. 

Die Anwendung folgender Sichtvermerksabkommen wurde ganz oder teilweise 
sistiert: 

- Bulgarien mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1 995 hinsichtlich der I nhaber von 
Dienstpässen 

- Bosnien-Herzegowina mit Wirkung vom 1 5 . April 1 995 

- Mazedon ien mit Wirkung vom 1 5. Mai 1 995 

Folgende Sichtvermerksabkommen wurden abgeschlossen:  

- Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesreg ierung und der Regierung 
der Republik Kroatien über d ie Aufhebung der Sichtvermerkspfl icht - in Kraft 
getreten am 1 .  August 1 985 

- Abkommen zwischen der Österreich ischen Bundesreg ierung und der Reg ierung 
der Republ ik Bosnien-Herzegowina über d ie Aufhebung der Sichtvermerkspfl icht 
für I nhaber von Diplomatenpässen - in Kraft getreten am 1 .  November 1 995 

- Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesreg ierung und der Regierung 
der Republ ik Peru über d ie Aufhebung der Sichtvermerkspfl icht für I nhaber von 
Diplomaten- und Dienstpässen - in Kraft getreten am 1 .  Jänner 1 996 

5.6.2 Verordnung über Ausnahmen von der Sichtvermerkspfl icht 

Hinsichtlich der Angehörigen Bosniens, der Türkei und Rumänien wurde 1 995 
Verordnungen über Ausnahmen jener Personen von der Sichtvermerkspfl icht 
erlassen ,  d ie bereits bestimmte Sichtvermerke anderer Staaten haben .  

Aufgrund des NATO-Einsatzes in Bosn ien wurde es erforderlich , Fremde, d ie als 
Angehörige der Implementation Force ( I FOR) zum Einsatz kommen,  für d ie 
Durchreise durch Österreich von der Sichtvermerkspfl icht zu befreien. 
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5.6.3 Fremdenpolizei l iche Maßnahmen 

Im Jahre 1 995 hat sich d ie Zahl der Aufenthaltsverbote, der Ausweisungen sowie d ie 
Anzah l  der Schubhaftfäl le und Absch iebungen erhöht. H ingegen ist d ie Anzahl der 
Zurückweisungen und Zurückschiebungen zurückgegangen . 

Zurückweisungen 
Zurücksch iebungen 
Ausweisungen 
Aufenthaltsverbote 
Schubhaftverhängungen 
Absch iebungen 

5.6.4 G renzüberwachung 

1 33 .665 
3 .70 1 
7 .292 

1 2 .683 
1 5 .070 
1 0 .772 

( - 6 %) 
( - 9 %) 
(+ 33 %) 
(+ 14 %) 
( + 3 %) 
( + 8 %) 

Die du rch Ministerratsbeschluß vom 4. September 1 990 bewirkte Assistenzleistung 
des Bundesheeres an dem von den i l legalen Einreisen am stärksten betroffenen 
österre ich ischen Grenzabschn itt (Burgenland) wurde auch im Jahr 1 995 durch 
Min isterratsbeschluß weiterhin genehmigt und wird nach wie vor p raktiziert. Während 
im Jahr 1 994 3 . 1 94 i l legale Grenzgänger im Bereich der österreichisch-ungarischen 
Grenze aufgegriffen wurden,  waren es im Jahr 1 995 3 .556 i l legale Grenzgänger. 
H ievon entfielen auf das Bundesheer im Jahr 1 994 2 . 1 98, im Jahr 1 995 2 .323 
Aufgriffe. 

5.6.5 Grenzkontrolle 

Das bereits an läßlich der 1 1 .  ordentl ichen Tagung der Gem ischten österreichisch
slowen ischen Kommission für den Kleinen Grenzverkehr am 1 3. Oktober 1 994 
unterzeichnete Abkommen ist 1 995 in  Kraft getreten .  

Mit Ungarn wurden folgende Abkommen abgesch lossen :  

- Vereinbarung über d ie Ausweitung des Benützungsumfanges des 
Grenzüberganges Pamhagen-Fertöd auf den land- und forstwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungsverkehr  

- Vereinbarung über  d ie Ausweitung des Benützungsumfanges der 
Grenzübergänge Rechnitz-Bozsok, Eberau-Szentpeterfa und Geschriebenstein 
auf EU-Bürger 

Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens über die Grenzabfertigung im 
Straßen- und Schiffsverkehr 

- Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens über die Grenzabfertigung im 
Eisenbahnverkehr 

5.6.6 Legistische Anpassung aufgrund EU und Schengen 

Im H inbl ick darauf, daß Österreich am 28. April 1 995 das Schengener 
Durchführungsübereinkommen unterzeichnet hat, ergab s ich als eine der 
wesentl ichen Voraussetzungen für d ie  I nkraftsetzung d ieses Regelwerks d ie 
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erforderliche legistische Anpassung des Fremdengesetzes und des 
Grenzkontrol lgesetzes. Der Entwurf eines neuen Grenzkontrol lgesetzes l iegt bereits 
vor und unterliegt derzeit dem Begutachtungsverfahren.  Weiters laufen intensive 
Arbeiten zur Erstel lung e ines Fremdenrechtsänderungsgesetzes .  

Aufgrund der  Bestimmungen des Beschlusses des Rates der  Europäischen Union 
vom 30. November 1 994 betreffend gemeinsame Maßnahmen über 
Reiseerleichterungen für Schü ler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem 
Mitgl iedstaat (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 327/1 ) hatten d ie 
Mitg l iedstaaten für d ie Anpassung ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften bis 
spätestens 30. Jun i  1 995 Sorge zu tragen.  D ies geschah österreichischerseits durch 
Verordnung des Bundesmin isters für I nneres über eine Ausnahme von der 
Sichtvermerkspfl icht, BGBI .N r. 409/1 995. 

5.7 Europäische Union 

Seit dem 1 .  Jänner 1 995 ist Österreich Mitgl ied der Europäischen Union und damit 
gleichberechtigter Partner in al len relevanten EU-Gremien . 

Nachfolgende Ergebnisse wurden in den für das Innenressort relevanten Bereichen 
unter französischem (1 . Jänner bis 30. Jun i) und span ischem (1 . Jul i  b is 3 1 . 
Dezember) Vorsitz erarbeitet: 

- Entschl ießung des Rates über Mindestgarantien für Asylverfahren (20 . Jun i  1 995) 

- Entschl ießung des Rates betreffend d ie Grundsätze für d ie Abfassung von 
Protokollen zur Durchführung von Rückübernahmeabkommen (24 . Ju l i  1 995) 

- Entschl ießung des Rates zur Lastenvertei lung hinsichtlich der Aufnahme und des 
vorübergehenden Aufenthaltes von Vertriebenen (25. September 1 995) 

- Grundsätz l iches Einvernehmen über eine Entscheidung des Rates betreffend ein 
Warnsystem und ein Dringl ichkeitsverfah ren zur Lastenvertei lung h insichtl ich der 
Aufnahme und des vorübergehenden Aufenthaltes von Vertriebenen (23 .  
November 1 995) 

- Gemeinsamer Standtpunkt über d ie harmonisierte Anwendung der Defin ition des 
Begriffs "Flüchtl ing" nach Artikel 1 der Genfer Flüchtl ingskonvention (23. 
November 1 995) 

- Grundsätzl iches Einvernehmen über eine Empfeh lung des Rates zur Abstimmung 
und Zusammenarbeit bei Rückführungsmaßnahmen (23. November 1 995) 

- Entschl ießung des Rates über die Rechtsstel lung von Drittstaatsangehörigen , d ie 
im Hoheitsgebiet der M itg l iedstaaten der Europäischen Un ion auf Dauer ansässig 
sind (23. November 1 995) 

- Gemeinsame Maßnahme betreffend den Transit auf Flughäfen (23 . Novem ber 
1 995) 
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- Empfehlung des Rates zur Harmonisierung der Maßnahmen der Bekämpfung der 
i l legalen E inwanderung und der i l legalen Beschäftigung und Verbesserung der 
damit verbundenen Kontrol lm ittel (22 . Dezember 1 995) 

- Verordnung des Rates über eine einheitl iche Visagestaltung ( 1 683/95/EG),  
veröffentlicht am 1 4 . Ju l i  1 995 im ABI .  Nr. L 1 64/1 

- Verordnung des Rates zur Bestimmung der Drittstaaten,  deren Staatsangehörigen 
beim Überschreiten der Außengrenzen der Mitgl iedstaaten im Besitz eines Visums 
sein müssen (23 1 7/95/EG) , veröffentlicht am 3. Oktober 1 995 im ABI . Nr. L 234/1 

Am 28. Apri l 1 995 hat Österreich d ie Beitrittsakte zu den Schengener Verträgen 
unterschrieben .  Damit wurde ein weiterer Schritt zur Tei lnahme am Konzept eines 
Binnenraumes ohne Personenkontrollen gesetzt. 

D ie volle Tei lnahme Österreichs kommt durch die Mitgestaltung der laufenden 
Arbeiten in  den Schengener Gremien zum Ausdruck. 

Zur I nkraftsetzung des Schenger Vertragswerkes in Österreich sind neben einem 
eigenen Besch luß des Schengener Exekutivausschusses d ie notwendigen 
budgetären, technischen und personellen Vorkehrungen zu treffen ,  damit al le 
Voraussetzungen zur Tei lnahme an einem "Raum ohne Personenkontrol len an den 
Binnengrenzen" erfü l lt s ind . 

Die nötigen Vorarbeiten zur Umsetzung d ieses Regelwerkes in  d ie österreich ische 
Rechtsordnung sowie die Ratifizierung sind im F luß,  da Österreich in der zweiten 
Jahreshälfte 1 997 d ie Präsidentschaft in den Schengener Gremien übern immt. 
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6 Verkehrspol izei l iehe Angelegen heiten 

6.1 Unfa l lstatistik 

6.1 .1 Verkehrsunfälle mit Personenschaden 

1 995 wurden bei 38. 956 U nfällen mit Personenschaden (Jahresdurchschn itt 1 07 
Unfälle p ro Tag) 50.764 Menschen verletzt und 1 .2 1 0 (30-Tages-Frist) kamen dabei 
ums Leben . Ein Verg leich d ieser Zahlen mit den entsprechenden Werten des Jahres 
1 994 erg ibt folgendes Bi ld : 

Die Unfäl le l iegen um 7 ,2  Prozent, die Verletzten um 5,7 Prozent und d ie 
Verkehrstoten um 9 ,6 Prozent n iedriger. Eine längerfristige Analyse der Unfal ldaten 
in Österreich zeigt, daß d ie  Zahlen der Unfälle mit Personenschaden und Verletzten 
wie 1 993 wieder stark zurückg ingen, während die Zahl der Getöteten schon seit 
Beginn der 70er-Jahre rückläufig ist und nur in den Jahren vor 1 954 geringer war als 
1 995. Im internationalen Verg leich ist d ie Zahl der Verkehrstoten bezogen auf d ie 
Einwohner in  Österreich nach wie vor eher hoch . 

6.1 .2 Verkehrsunfäl le mit tödlichem Ausgang - U rsachenNerursacher 

Wie in den Vorjahren war auch im Jahre 1 995 d ie den Gegebenheiten n icht 
angepaßte Fahrgeschwind igkeit mit 45 ,3 Prozent d ie Hauptursache der töd lichen 
Verkehrsunfäl le .  Weitere U rsachen waren insbesondere Vorrangverletzungen mit 
1 2 ,9  Prozent, vorschriftswidriges Überholen mit 8 ,8  Prozent, Unachtsamkeit bzw. 
Ablenkung m it 7 ,8  Prozent u nd Feh lverhalten von Fußgängern mit 4 ,5 Prozent. Mit 
1 1 , 5 Prozent scheinen sonstige Ursachen (Fahrfeh ler, Abstandfeh ler, technisches 
Gebrechen,  etc.) i n  der Statistik auf. In  9 , 1 P rozent der Fälle konnte d ie 
Unfal lursache nicht sofort eru iert werden .  

D ie töd l ichen Verkehrsunfäl le wurden zu 68 ,0 Prozent von Pkw-Lenkern verursacht, 
zu 6,7 Prozent von Motorrad lenkern , zu 8,3 Prozent von LKW-Lenkern , zu 4 ,5  
Prozent von Fußgängern , zu 4,4 Prozent von Moped lenkern und zu  4 ,0 Prozent von 
Radfahrern .  

Beeinträchtigte körperliche Verfassung (Übermüdung,  Herz- und  Kreislaufschwäche, 
etc.) war in 7 ,6 Prozent der Unfälle M itursache. E ine Alkohol isierung war bei 9 ,3  
Prozent der Unfäl le gegeben.  

1 5 ,2 Prozent al ler töd l ichen Verkehrsunfälle ereigneten sich auf Autobahnen und 
Schnellstraßen, 42,4 Prozent auf Bundesstraßen,  2 1 ,8 Prozent auf Landesstraßen 
und 20,6 Prozent auf Gemeinde-, Bezirks- und sonstigen Straßen. 

Die Gruppe der 1 8  - 26 jährigen war zu 37,7 Prozent für das töd l iche 
Unfal lgeschehen verantwortlich . Bei den Unfäl len,  d ie durch überhöhte 
Geschwindigkeit ausgelöst wurden , betrug der Antei l  d ieser Altersgruppe 47 ,7 
Prozent. 
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6 . 1 .3 Verkehrsunfälle mit Geisterfahrern 

I m  Jahr 1 995 mußten bei insgesamt 1 7  Unfällen mit Personenschaden als Folge von 
Fa lschfahrten auf Autobahnen 7 Tote, 1 6  Schwerverletzte und 1 8  Leichtverletzte 
beklagt werden .  

Im  Jahre 1 994 kam es zu 1 3  Geisterfahrer-Unfäl len mit Personenschaden,  bei 
denen 6 Personen getötet, 1 7  schwer verletzt und 1 4  leicht verletzt wurden.  

Seit  1 . 1 . 1 987 (Beginn der Statistik im BMI )  erhöhte sich d ie Zahl  der Unfäl le m it 
Personenschaden durch "GEISTERFAHRER" auf 1 1 8 und jene m it Sachschaden 
auf 1 08. Die Zahl  der Toten durch "GEISTERFAHRER" stieg insgesamt auf 57 , d ie  
der Verletzten auf 238 .  Im g leichen Zeitraum (1 987-1 995) gab es a llerd ings über 
1 2 .945 Tote und über 500.000 Verletzte bei rund 39.000 Verkehrsunfäl len m it 
anderen Ursachen. 

6 .2 VerkehrsstatistiklÜberwachung 

1 995 wurden für die Beschaffung und Erhaltung der Verkehrsüberwachungsgeräte 
50,2 M i l l ionen Schi l l ing aufgewendet. Der Schwerpunkt bei den Anschaffungen lag -
wie in den Jahren zuvor - bei den Laser-Geschwindigkeitsmeßgeräten .  Mit dem Kauf 
von weiteren 336 Geräten konnte d ie Vol lausstattung bei der Exekutive 
abgesch lossen werden, d . h .  ab Mitte 1 995 hatte jede D ienststel le m it 
Verkehrsüberwachungsaufgaben mindestens ein solches Meßgerät. I nsgesamt s ind 
es derzeit schon 1 .234 Laser-Geräte. Weitere Anschaffungen betrafen u .a .  
stationäre Radaranlagen für Geschwind igkeitsmessungen sowie Wiegeplatten für 
mobi le Gewichtskontrol len.  Der Exekutive standen somit im abgelaufenen Jahr, 
neben den bereits erwähnten Lasergeräten ,  u .a .  noch 1 52 Radargeräte , 47 
Zivi lstreifenfahrzeuge m it Videoan lagen und 780 Alkomaten für 
Verkehrsüberwachungsaufgaben zur Verfügung.  

M it den Alkomaten wurden 72.490 Atemalkoholtests durchgeführt ,  das sind um 
8.745 mehr  ( 1 3 ,7 Prozent) a ls im Jahre 1 994 . I n  45 .301 Fäl len wurde Anzeige 
erstattet und 30.760 Führerscheine vorläufig abgenommen . 1 1 5 .847 Anzeigen und 
574 .059 Organstrafverfügungen hatten d ie Lasermessungen des Jahres 1 995 zur 
Folge. 

6.3 Massnahmen/Unfallforschung 

6.3.1 Fortschreibung der Codierung des österreichischen Straßennetzes 

(auf den letzten Stand halten des Kartenmateria ls und der Straßenl isten) 

Um eine eindeutige lokale Zuordnung jedes einzelnen Unfal ls im gesamten 
österreich ischen Straßennetz sicherzustel len , ist eine jährl iche Überprüfung der 
Codierung und Straßenverläufe notwend ig .  

6.3.2  Datenevidenz - Straßenverkehrsunfäl le 

Die Überprüfung und Korrektur der vom österreichischen Statistischen Zentralamt 
gemeldeten Daten bezügl ich der Personenschadensunfäl le insbesondere im H inb l ick 
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auf d ie örtl iche Zuordnung wurde vom KN durchgeführt und der BMI-eigenen 
U nfalldatenbank zur Verfügung gestel lt . 

Die Vorarbeiten b i lden d ie Voraussetzung für d ie Auffindung der 
Unfal lhäufungsstel len bzw. der unfallgefährdetsten Straßenabschnitte m it H i lfe von 
EDV-Anlagen. 

6.3.3 Unfal lhäufungsstellen 

Das Forschungsvorhaben im Rahmen der Unfal ldatenbankkorrektur, auf 
Straßenzügen Häufungen von Unfallereign issen zu untersuchen bzw. abzufragen ,  
d ie  Örtl ichkeit, das Verkehrsaufkommen sowie das Unfal lgeschehen zu  analysieren 
und San ierungsvorschläge zu erarbeiten,  wurde auch im Jahre 1 995 wieder an das 
Kuratorium für Verkehrssicherheit vergeben .  Mit H i lfe der Unterlagen soll geprüft 
werden, ob du rch verkeh rspol izei l iche und/oder straßenbauliche Maßnahmen d ie 
Verkehrssicherheit an den 26 ausgewählten Unfal lhäufungsstel len des 
österreich ischen Straßennetzes erhöht werden kann .  

6.3.4 Fortfü h rung der Zusammenführung der Unfall- u n d  Verkehrsdaten 

(Erstel lung von U nfal l relativziffern und Unfal ld ichten) 

Um d ie Verkeh rsüberwachung optimal abstimmen zu können,  ist es von g roßem 
Vortei l ,  wenn das Unfal lgeschehen auch auf das Verkehrsaufkommen bezogen wird , 
da etwa 1 0  U nfälle mit Personenschaden auf einer wenig befahrenen Straße 
natürl ich ein ganz anderes Gewicht haben,  a ls auf einer sehr stark befahrenen.  

6.3.5 Resümee 

Die vorl iegende Unfal lb i lanz 1 995 bestätigt einmal mehr, daß d ie 
Verkehrsüberwachung durch die Exekutive einen wesentlichen Ante i l  für d ie 
Verkehrssicherheit leistet, es aber d ringend notwendig ist, daß auch andere 
Verantwort l iche,  wie beispielsweise Verkehrserzieher, Fah rzeug- und Straßenbauer, 
Verkehrstechn iker  und nicht zuletzt der Gesetzgeber und die Med ien ih ren  Beitrag 
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit verstärken müssen.  

D ie Exekutive hat 1 995 ihre Präsenz auf den Straßen (personell und materiell) 
verstärkt, das Verhalten der Verkehrstei lnehmer konnte dadurch positiv beeinflußt 
werden. 
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7 Festnahmen und Demonstrationen 

7 . 1  Festnahmen 

Anza h l  der Festnahmen im Bereich der B u ndespol izei  u nd 
Bu ndesgendarmerie 

Bundes- Bundesgen-
pol izei darmerie 

Festnahmen insgesamt 38 . 1 1 3  23 .755 
davon wegen 
Gericht! . strafbarer Hand lungen 1 8 .727 7 .895 
Verwaltungsübertretungen 1 9.386 1 5 .860 

7.2 Demonstrationen und sonstige Veranstaltungen 

Im Jahre 1 995 fanden im gesamten Bundesgebiet 2 .870 Demonstrationen statt. 
Schwerpunktthemen waren dabei : 

EU-Beitritt, Sparpaket der Bundesregierung , (Transit)Verkehrsbelastung , 
Straßenbauvorhaben, Atom bombentests, g renznahe Atomkraftwerke, Umweltschutz, 
Neutral ität, Tierschutz, Bombenterror, Rassismus und Ausländerfe ind l ichkeit, Krieg 
in Ex-Jugoslawien und S ituation in Kurd istan .  

Von d iesen 2 .870 nach dem Versammlungsgesetz 1 953 anzeigepfl ichtig gewesenen 
Demonstrationen wurden 37 n icht den Versammlungsbehörden angezeigt. 

Im Zusammenhang mit den ordnungsgemäß angezeigten Demonstrationen wurden 
20 Anzeigen erstattet: 

3 nach § 1 9  iVm § 2 VersG 
1 nach § 36/1 SPG 
3 nach § 8 1 /1 SPG 
2 nach § 86 StVO 
5 nach § 3g VerbG 
4 nach § 1 25 StGB 
2 nach § 248 StGB 

I n  d iesem Zusammenhang erfolgten 4 Festnahmen nach § 1 75 StPO. 

Schwerpunktthemen der unter N ichtbeachtung der Anzeigepfl icht des § 2 
Versammlungsgesetz 1 953 veranstalteten 37 Demonstrationen waren :  

Umweltschutzangelegenheiten 
Protest gegen Atomkraftwerke und Atombombentests 
EU-Beitritt 
und aktuelles politisches Geschehen 
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Im Zusammenhang mit d iesen nicht angezeigten Demonstrationen wurden 1 1 2 
Anzeigen erstattet: 

1 9  nach § 1 9  iVm § 2 VersG 
1 2  nach § 1 9  iVm § 1 4/1 VersG 
61 nach § 81 SPG 

2 nach § 76 StVO 
7 nach § 82 StVO 
1 nach § 86 StVO 
1 nach § 87 StGB 
1 nach § 1 07 StGB 
1 nach § 1 1 5  StGB 
1 nach § 1 25 StGB 
2 nach § 285 StGB 
1 nach § 1 MeldeG 
3 nach § 83/2 FrG 

In  d iesem Zusammenhang erfolgten 51  Festnahmen: 

49 nach § 35 VStG 
2 nach § 1 75 StPO 

Außer den 2 .870 Demonstrationen unter freiem Himmel fanden im Jahre 1 995 im 
gesamten Bundesgebiet in erheblicher, statistisch aber n icht erfaßter Anzahl 
sonstige unter d ie Bestimmungen des Versammlungsgesetzes 1 953 fal lende 
Versammlungen und Kundgebungen (va Wah lveranstaltungen) statt. 

Anzeigeerstattungen:  

2 nach § 1 9  iVm § 2 VersG 
1 nach § 81  SPG 
2 nach § 1 Stmk LG betr. Anstandsverletzung und Lärmerregung 

I n  d iesem Zusammenhang erfolgten keine Festnahmen, wobei im Bereich der BPD 
Wien erfolgte Anzeigen und Festnahmen aus organ isatorischen Gründen 
zah lenmäßig n icht erfaßt werden konnten.  
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8 Massnah men auf den Gebieten Katastrophensch utz, Zivi lsch utz, 
Strah lensc h utz, F l u g pol izei und Entm in u ngsd ienst 

8.1  Zivi lschutz 

Mit H i lfe des Zivi lschutzes verfolgt der Staat das Ziel ,  seine Bürger einerseits über 
das richtige Verhalten in  Notsituationen zu informieren und andererseits die 
Bevölkerung in Katastrophensituationen vor d rohenden Gefahren zu schützen.  Ob 
bei Brand , H ochwasser, Sturm- und Schneekatastrophen, oder bei technischen 
Katastrophen,  in  all d iesen Fäl len ist es die Aufgabe des Zivi lschutzes 
Menschenleben zu retten und Sachschäden gering zu halten. 

8.1 . 1  Ausbau des Warn- und Alarmsystems 

Mit Jahresende 1 995 waren d ie Sirenensysteme der Bundesländer Burgenland , 
Kärnten, Oberösterreich , Salzburg ,  Steiermark, Vorarlberg und Wien an die zentrale 
Sirenensteuerung in der Bundeswarnzentrale im Bundesmin isterium für Inneres 
angeschlossen .  Nach Fertigstel lung der techn ischen Voraussetzungen werden d ie 
Sirenensysteme der Bundesländer N iederösterreich und Tirol i n  Bälde eingebunden 
werden. 

8.1 .2 Öffentl ichkeitsarbeit 

N icht minder wichtig ist aber auch d ie vorbeugende I nformation der Bevölkerung 
über Gefahren und mög liche Schutzmaßnahmen . Diese erfo lgt einerseits in eigenen 
I nformations- und Beratungsstel len in den Gemeinden, den sogenannten 
Selbstschutz-I nformationszentren und andererseits du rch d ie Öffentlichkeitsarbeit 
des Österreich ischen Zivilschutzverbandes. M it Jahresende 1 995 waren in 1 .082 
Gemeinden Selbstschutz-Informationszentren eingerichtet. 

8.1 .3 Überregionale und internationale Katastrophenhi lfe 

Da d ie Bewältig ung von Großkatastrophen d ie Mögl ichkeit des kleinen Landes, wie 
Österreich übersteigen könnten, bedarf es zur Absicherung der internationalen H i lfe 
und Solidarität. Der Beitritt Österreichs zur Europäischen U nion kommt dem 
Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung weit entgegen. Bi laterale Abkommen mit den 
Nachbarstaaten sollen im Anlaßfal l  rasche Hilfe gewährleisten.  

8.1 .4 Kurs- und Seminartätigkeit der Zivi lschutzschule des 
Bundesministeriums für Inneres 

I n  der Zivi lschutzschu le des Bundesministeriums für Inneres wurden im Jahre 1 995 
36 Fachkurse m it insgesamt 938 Kurstei lnehmern durchgeführt. Das Kursprogramm 
umfaßte d ie Themen "Katastrophenhi lfe", "Strahlenschutz" und "Transport 
gefährl icher G üter" . An den insgesamt 42 Einsatzübungen haben 804 Personen 
(Polizei ,  Gendarmerie, Feuerwehr, Rotes Kreuz) tei lgenommen . 
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8.1 .5  Österreichischer Zivi lschutzverband 

Der Österreichische Zivilschutzverband hat auch im Jahre 1 995 als verlängerter Arm 
des Bundesministeriums für I nneres zahlreiche I nformations- und 
Kursveranstaltungen zum Thema "Selbstschutz" durchgefüh rt. 

8.2 F lugpolizei und Flugrettung 

Die S icherheitsbehörden und Sicherheitsdienststellen werden bei der Erfü l lung ihrer 
Aufgaben durch den Einsatz von Luftfahrzeugen des Bundesministeriums für 
Inneres unterstützt . 

Seit dem Jahre 1 956 wurden von den Exekutivhubschraubern auch F lüge zur 
Berg u ng und Rettung von Personen a ls unerläßliche H i lfeleistung erbracht. Durch 
die Zunahme des Fremdenverkehrs ,  du rch die Erschl ießung der Alpenreg ionen für 
den Tourismus und durch das ständige Ansteigen des Straßenverkehrs gewannen 
d ie F lugrettungseinsätze immer mehr an Bedeutung . 

Ausgehend von den Erfah rungen des im Jahr 1 983 von der Al lgemeinen 
Unfal lversicherungsanstalt gestarteten Model lversuches eines 
Hubschrauberrettungsdienstes in Salzbu rg wurden in weiterer Folge Vere inbarungen 
gemäß Art. 1 5a B-VG über die Errichtung eines gemeinsamen Hubschrauber
Rettungsd ienstes m it den B undesländern Kärnten ,  Steiermark, Vorarlberg ,  Tirol ,  
Salzbu rg ,  Oberösterreich und Wien abgeschlossen. Das gesetzte Zie l ,  in  Österreich 
einen flächendeckenden Hubschrauber-Rettungsdienst aufzubauen, konnte in relativ 
kurzer Zeit verwirkl icht werden .  

An Luftfahrzeugen standen am 31 . Dezember 1 995 

7 fünfsitzige 
1 siebensitziger 
6 sechssitzige 
2 sechssitzige 
3 sechss itziger 
4 viers itzige 

zur Verfügung. 

Hubschrauber der Type "AGUSTA BELL 206 B" 
Hubsch rauber  der Type "BELL 206 L3" ( LONG RANGER) 
H ubschrauber der Type "AS 350 B1 ECUREU IL" 
Hubschrauber der Type "AS 355 F2 ECUREUIL" 
H ubschrauber der Type "AS 355N ECU REU IL" 
F lächenflugzeuge der Type "CESSNA 1 82" ,  

Die Rettungshubschrauber s ind mit a l len medizin ischen Erfordernissen ausgestattet. 
Neben ihrer hauptsächl ichen Verwendung als Rettungshubschrauber werden d iese 
auch für Aufgaben im exekutiven Bereich sowie für Zwecke des Zivil- und des 
Katastrophenschutzes eingesetzt. 

Die Luftfahrzeuge sind m it einer entsprechenden Anzahl  von Pi loten und 
Luftfah rzeugwarten auf 8 Flugeinsatzstel len verteilt, d ie s ich auf den F lughäfen Linz, 
Salzbu rg ,  Innsbruck, Klagenfurt und Graz sowie auf den Flugplätzen Hohenems, 
Lienz u nd Wien/Meid l ing befi nden.  Für d ie Erfü l lung der fl iegerischen Aufgaben und 
für den technischen Dienst s ind 62 Beamte der Bundesgendarmerie bzw. der 
Bundessicherheitswache tätig . 

Im Jahre 1 995 wurden insgesamt 2 .482 flugpol izeil iche E insätze zur Unterstützung 
der Sicherheitsbehörden und S icherheitsd ienststel len du rchgeführt, so insbesondere 
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zur Unterstützung bei der Durchführung  ordnungs- und  verkehrspol izei/ icher 
Aufgaben bei Großveranstaltungen, in den Reisezeiten für d ie Lenkung und 
Kontrolle des Straßenverkehrs auf Autobahnen und Durchzugsstraßen sowie bei  
Großfahndungen. Neben d iesen Exekutiveinsätzen wurden im Jahr 1 995 5.334 
Rettungs- und Ambulanzflüge sowie Flüge für sonstige H i lfeleistungen d urchgeführt. 

Bei d iesen Einsätzen konnten 4 .306 Personen geborgen bzw. befördert werden . 

8.3 Entminungsdienst 

Durch d ie Bearbeitung von 1 .325 Fund- bzw. Wahrnehmungsmeldungen wurden zur 
Verbesserung der S icherheitsverhältn isse in Österreich von den 1 7  Bediensteten 
des Entminungsd ienstes im Jahre 1 995 insgesamt 58 .7 1 9 kg sprengkräftige 
Kriegsrel ikte von Baustel len der Industrie , der öffentl ichen u nd privaten Hand , von 
land- und forstwirtschaftl ichen Nutzungsflächen sowie im H ochgebirge als auch aus 
Gewässern unter tei ls schwierigen Bed ingungen geborgen und vern ichtet. 

I n  der ausgewiesenen Gesamtmenge ist u .a .  d ie besonders gefahrvolle 
Entschärfung von 1 8 1 Stück Fl iegerbombenbl indgängern enthalten .  

I n  266 Tauchstunden wurde von der  Tauchgruppe des Entminungsdienstes 
31 .460 kg Kriegsmunition geborgen .  

Das Gesamtgewicht der  seit dem Jahre 1 945 geborgenen und  vernichteten 
Kriegsmunition hat sich bis 31 . 1 2 . 1 995 auf 25 ,046.995 kg , die Anzahl der 
Fl iegerbombenbl indgänger auf 20. 1 07 Stück erhöht. 

Weiters wu rden im Berichtsjahr minen- bzw. munitionsbelastete Geländebereiche im 
Ausmaß von 31 4.955 m2 abgesucht. Seit Kriegsende konnten somit insgesamt 
55,858.41 0  m2 Gelände zur Nutzung freigegeben werden .  

8.4 Entschärfungsdienst 

Der Entschärfungsd ienst hat mit seinen 1 0  Sachverständigen u nd vorgelagert tätigen 
69 sachkund igen Organen im Jahre 1 995 bei 2 . 993 Einsätzen 2. 51 5 
sprengstoffverdächtige Gegenstände untersucht, bei 1 45 Bombendrohungen d ie 
S icherungsmaßnahmen begleitet, 1 0 1 Kriegsrel ikte sichergestel lt, bei 8 U nfällen m it 
Explosivstoffen die U ntersuchungen durchgeführt, 1 46 Durchsuchungen 
vorgenommen , bei 21 erfolgten oder versuchten Sprengstoffanschlägen 
Entschärfungsarbeit geleistet und 57 Sicherstel lungen vorgenommen. 

Hervorzuheben sind d ie Leistungen des Entschärfungsd ienstes und der 
sachkundigen Organe im Zusammenhang m it dem Sprengstoffanschlag in  Oberwart 
und Stinatz im Feber 1 995, dem versuchten Sprengstoffansch lag auf einen 
Hochspannungsmasten in Ebergassing/N iederösterreich im April 1 995, den 
Sprengstoffanschlägen a uf das Wohn haus eines Staatsanwaltes und auf den 
J ustizpalast in  Graz, der 1 1 1 .  Briefbom benserie in Linz im Juni 1 995 ,  der IV. 
B riefbombenserie im Weinviertel im Oktober 1 995 und der V.  Briefbombenserie in 
Graz im Dezember 1 995 .  Im  Nachhang zu den Briefbombenansch lägen ist es zu 
hunderten Einsätzen der SKO und Entschärfer zu "verdächtigen Briefen" gekommen .  
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9. DIE KRIMINALITÄT IM SPIEGEL DER STRAFRECHTSPFLEGE: 

I n  diesem Tei l  des  Berichtes werden aus der Statistik der  Rechtspflege d ie  Tätigkeit 
der Staatsanwaltschaften und die Erledigung der Straffäl le bei den Gerichten sowoh l  
im  Berichtsjah r  als auch im  kurzfristigen Vergleich dargestel lt. 

Das Zahlenmaterial über die im Berichtsjahr und in  den Jahren davor rechtskräftig 
veru rtei lten Personen ist der Gerichtl ichen Kriminalstatistik entnommen. 

Die Statisti k der  Rechtspflege, d ie wie d ie Gerichtliche Krimi nalstatistik vom Öster
reichischen Statistischen Zentralamt jäh rlich veröffentlicht wi rd , stel lt neben der Tä
tigkeit der Gerichte (etwa Geschäftsanfa l l , Ante i l  der Freisprüche, Anzahl  der 
Rechtsmittel )  auch die Tätigkeit der Staatsanwaltschaften (etwa Einstel lu ngs- und  
Anklagehäufig keit) dar, ist aber n icht del iktsbezogen. 

Die Gerichtl iche Krimi nalstatistik erfaßt die durch die Strafgerichte rechtskräftig Ver
u rtei lten .  I h re G ru ndlage ist der Stand des Strafregisters, das von der EDV-Zentrale 
des Bu ndes m i nisteri ums für Inneres geführt wi rd . Die Gerichtl iche Kriminalstatistik 
g ibt e in Bi ld vom Personenkreis der rechtskräftig Veru rteilten ,  i st i nsoweit auch de
l iktsbezogen , aber dennoch keine Deli ktsstatistik. 

9 . 1 . DIE TÄTIGKEIT DER STAATSANWALTSCHAFTEN 

Die Staatsanwaltschaften
") haben im Berichtsjahr 71 721 Straffäl le gegen bekannte 

und 99 1 89 gegen unbekannte Täter, i nsgesamt sohin 1 70 91 0 Fälle erledigt. 
1 70 498 Anzeigen waren neu angefal len (71 302 gegen bestim mte Personen ,  
99 1 96 gegen u n bekan nte Täter) und 7 863 waren anhängig übernommen worden 
(7 334 gegen bestimmte Personen, 529 gegen unbekannte Täter) .  Der Einsatz der 
Staatsanwaltschaften brachte somit im  Berichtsjah r wiederum ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Neuanfall und erledigten Fäl len. Gegenüber dem Vorjahr ist der 
Neuanfall an Strafsachen um 7 076 Fäl le bzw. 4 % zu rückgegangen (Zu nah me 
1 99 1 /92: 9 %; Abnahme 1 992193 : 10  % und  1 993/94 : 25  %) - u nd zwar bei Fällen 
m it unbekannten Tätern um ru nd 6 % (d.s. 6 470 Fälle) u nd bei Strafsachen gegen 
besti mmte Personen um rund 1 % (d.s .  606 Fäl le). Dieser Rückgang dürfte auf e i
nen allgemeinen  leichten Rückgang der Kriminalität im Berichtszeitraum zurückzu
fü hren sein .  

*) Hier wi rd nur  d ie  Tätigkeit i n  Strafsachen erfaßt, d ie  i n  d ie  Zuständigkeit der 
Gerichtshöfe e rster Instanz (Landesgerichte) fal len .  
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Straffälle *) aus dem Hauptregister Sr) 

Jahr unerledigt neu angefallen von der StA unerledigt 
übernommen erledigt geblieben 

1 993 8 531  85 400 85 879 8 052 
1 994 8 052 71 908 72 626 7 334 
1 995 7 334 71 302 71 721 6 91 5  

Tabel le 1 50.  

Von den 7 334 unerledigt übernommenen Fäl len stammten 6 630 aus dem Jahr 
1 994, 5 1 0  aus 1 993 und 1 94 aus 1 992 oder einem früheren Jahr. Von den 6 91 5  
am Ende des Jahres 1 995 unerledigt gebliebenen Fällen (1 994: 7 3 34 Fälle) waren 
bei 1 0 1 3  seit Eingang der Anzeige bei der Staatsanwaltschaft mehr als 6 Monate 
vergangen. Die Anzah l der bei den Staatsanwaltschaften unerledigt gebliebenen 
Fälle hat sich somit zu Jahresende 1 994 gegenüber den Vorjahren in  erfreul icher 
Weise weiter vermindert. 

Art der Erledigung der Straffälle aus dem Hauptregister St 

Abso lute Zah len 

Jahr Erledigte Fälle Davon erledigt 
durch Anklage- durch Zurückle- auf andere Art 

schriften und gung oder Ei n-
Strafanträge stel lung (§§ 90, 

1 09 ,  227 StPO) 
1 993 85 879 29 977 32 81 4 23 088 
1 994 72 626 27 288 26 037 1 9 301 
1 995 71 721 26 979 27 202 1 7 540 

Tabel le 1 51 .  

*) Die Anzah l der Straffälle ist ohne Rücksicht auf die Zah l der i m  einzelnen Fall 
angezeigten oder beschuldigten Personen angegeben. 
**) In das Hauptregister St werden sämtliche Anzeigen gegen bestimmte Perso
nen wegen strafbarer Hand lungen, �ie in die Zuständigkeit des Gerichtshofes fallen 
und nicht bloß auf Verlangen des Verletzten zu verfolgen sind, sowie die Ausliefe
rungssachen eingetragen. 
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Häufigkeitszah len 

J ah r  Erledigte Fälle Von 1 00 Fäl len wurden erledigt 

durch Anklage- durch Zu rückle- auf andere Art 
schriften und gung oder Ein-
Strafanträge ste l lung (§§ 90, 

1 09, 227 StPO) 

1 993 1 00 35 38 27 

1 994 1 00 37,5 36 26,5  

1 995 1 00 37,6 37,9 24,5 

Tabel le 1 52. 

Von den im  Berichtsjahr erledigten 71 721 Fäl len endeten 27 202 (37,9 %) durch 
Zu rücklegu ng der Anzeige oder Einstel lung des Verfahrens. In 4 677 Fäl len (6,5 %) 
wurde ei ne Anklagesch rift, in 22 302 Fäl len (31 , 1  %) ei n Strafantrag ei nge
bracht. 1 7  540 Fäl le (24,5 %) wurden auf andere Art erledigt. Daru nter fal len i nsbe
sondere d ie Abbrechung des Verfahrens nach § 41 2 StPO und Abtretungen an das 
Bezi rksgericht. 

In der fo lgenden Tabel le 1 53 si nd  jene (merito risch erledigten)  Fäl le ausgewiesen, 
in  denen die Staatsanwaltschaften entweder ei ne Anklageschrift bzw. ei nen Strafan
trag bei m Gerichtshof ei ngebracht oder aber die Anzeige zurückgelegt bzw. das 
Verfah ren eingestel lt haben . 

Meritorisch erledigte Fälle 

Davon erledigt durch 

Jahr  Meritorisch 
Anklage oder Strafantrag Zurückleg u ng oder 

E instel lung 
erledigte 

Absolute Absolute Fälle 
Zah len in % Zah len i n % 

1 993 62 791 29 977 47,7 32 81 4 52,3 

1 994 53 325 27 288 51 ,2 26 037 48,8  

1 995 54 1 81 26 979 49,8 27 202 50,2 

Tabel le 1 53. 

Die voranstehende Tabel le zeigt zugleich das Verhältnis zwischen Anklageschriften 
oder Strafanträgen e inerseits u nd Einstel lungen oder Anzeigenzurücklegu ngen beim 
Gerichtshof andererseits. 

Demnach lag das Häufigkeitsverhältnis von Anklagen oder Strafanträgen vor dem 
Gerichtshof zu Einstel lungen oder Anzeigenzurücklegungen bei 49, 8  % zu 50,2 %, 
d . h .  von je 1 000 meritorischen Erledigungen entfielen 498 auf Anklagen oder Straf
anträge und 502 auf Anzeigenzurücklegungen oder Ei nstel lungen .  Während im  Vor
jahr die Zah l der Anklagen und Strafanträge die der Einstel lungen überstiegen hatte, 
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l iegt somit i m  Berichtsjahr das Verhältnis wieder im langjährigen Trend mit leichtem 
Ü berhang der Zurücklegungen oder Ei nstel lungen. 

9.2. DIE TÄTIGKEIT DER STRAFG ERICHTE 

Nach der Statistik der Rechtspflege ist der Neuanfal l der Strafsachen bei den Ge
richten im Jahr 1 995 gegenüber dem Vorjah r um 1 ,0 % gesu nken.  I m  gesamten 
B u ndesgebiet s ind 1 995 gegenüber 1 994 um 1 5 1 9 Strafsachen weniger angefal len . 
Nach einem stärkeren Rückgang vo n fast 5 % im Vorjahr war damit der Neuanfall 
der Strafsachen im Berichtsjah r - wie in den Jahren davor - leicht rückläufig. 

G eschäftsanfal l der Gerichte 

Neuanfall 1 993 1 994 1 995 

Bu ndesgebiet 1 53 580 1 46 031 1 44 5 1 2  
d avon 

Absolut in % Absolut in % Absolut i n % 

Bezi rksgerichte 1 07 002 69, 7  1 05 476 72,2  1 02 1 95 70,7 

Gerichtshöfe 46 578 30, 3  40 555 27,8  42 31 7 29,3 

Tabelle 1 54.  

G l iedert man den Geschäftsanfall nach Gerichtstypen auf, so l iegt der mengenmäßi
ge  Schwerpunkt weiterh i n  bei m inder schweren Straftaten :  70, 7  % des Neuanfalls 
betrafen den Zuständigkeitsbereich der Bezi rksgerichte, wäh rend 29,3 % in die Zu
ständigkeit der Gerichtshöfe fielen . Die auf Gru nd des Strafprozeßänderungsgeset
zes 1 993 mit 1 . 1 0. 1 993 e ingetretene Zuständigkeitsverschiebung zu den Bezi rksge
r ichten hat sich im Berichtsjahr weniger stark ausgewirkt als i m  Vorjahr. 

Der Geschäftsanfal l  i n  den einzelnen Oberlandesgerichtssprengeln  (1 995) 

OLG-Sprengel Bezi rksgerichte Gerichtshöfe insgesamt 

Wien 51 1 56 20 281 7 1  437 

Li nz 20 764 9 605 30 369 

Graz 1 7 436 7 057 24 493 

I nnsbruck 1 2 839 5 374 1 8 21 3 

Österreich 1 02 1 95 42 31 7 1 44 51 2 

Tabel le 1 55. 

E in  Vergleich der Geschäftsanfallszah len des Berichtsjahres mit den Anfal lszah len 
des Vorjah res erg ibt ,  daß der Geschäftsanfal l  in al len Oberlandesgerichtssprengeln 
( mit  Ausnahme des Sprengels Li nz,  in dem eine Steigerung von 8,4 % zu verzeich
nen  war, was vor al lem auf eine ü berdurchschnittl iche Steigerung der Gerichtshof
del ikte zurückzufüh ren i st) deutl ich gesunken ist, und zwar am stärksten i m  Spren-
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gel des Oberlandesgerichtes Innsbruck (- 4,3 %) , gefolgt von Wien (- 3 ,6 %) und 
Graz (- 1 ,6 %) .  Der österreichweite Durchschnitt lag bei - 1 ,0 %.  Einen interessanten 
Vergleich bietet die Aufschlüsselung der Veränderungen im Bereich der Bezirksge
richte und der Gerichtshöfe i n  der folgenden Tabelle: 

O LG-Sprengel Bezirksgerichte Gerichtshöfe insgesamt 
Wien - 4,9 % ± O % - 3,6 % 

Linz + 3,5 % + 20,8 % + 8,4 % 

G raz - 3 ,1  % + 2,3 % - 1 ,6  % 

I nnsbruck - 5,7 % - 0,8 % - 4,3 % 

Österreich - 3 , 1  % + 4,3 % - 1 ,0 % 

Tabelle 1 56. 

Durch U rtei l der Gerichtshöfe erledigte Fälle 

Erledigte Fälle 1 993 1 994 1 995 

Absolute Absolute Absolute 
Zah len in % Zah len in % Zahlen in % 

durch den 
Einzelrichter 21 472 84 1 8 801 81 1 8 273 8 1  

durch das 
Schöffengericht 3 724 1 5  4 1 04 1 8  3 986 1 8  

durch das Ge-
schworenen- 273 1 289 1 21 7 1 
gericht 
S u  m m e  25 469 1 00 23 1 94 1 00 22 476 1 00 

Tabel le 1 57. 

Die Anzahl der durch Urtei l der Gerichtshöfe erledigten Fäl le hat im Berichtsjahr ab
genommen. Dieser Gesamtrückgang von 3,1  % vertei lte sich gleichmäßig auf al le 
hier erfaßten sachl ichen Zuständigkeitsbereiche, sodaß sich dadurch das Verhältnis 
zwischen Einzel richter, Schöffengericht und Geschworenengericht gegenüber dem 
Vorjahr nicht veränderte : wiederum wurden im Verfahren vor dem Ei nzelrichter des 
Gerichtshofes 81 % aller U rtei le gefäl lt ; 1 8  % der Fälle wurden durch Schöffenge
richte und ledigl ich 1 % der Fäl le von Geschworenengerichten erledigt. 
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9.3.  DIE GERICHTLICH ABGEURTE ILTEN PERSONEN 

Nach der Statistik der Rechtspflege wurden 1 995 von den österreich ischen Gerich

ten 83 951 Personen·) rechtskräftig abgeu rtei lt. Davon wurden 1 5  1 61 Personen frei
gesprochen. Dies entspricht einer Freispruchsquote von rund 1 8  %, die gegenü ber 
den bei den Vorjahren g leichgeblieben ist . 

Aufgegl iedert nach Gerichtshof und Bezirksgericht stel lt sich das Verhältnis von Ab
u rteilungen und Freisprüchen wie folgt dar: 

Abgeurteilte
·) 

- Freigesprochene 

Zählung nach Personen 

Gerichte 1 993 1 994 1 995 

Zah l  der rechtskräftig 

Abgeur- davon Abgeur- davon Abgeur- davon 
tei lten Freige- tei lten Freige- tei lten Freige-

sproch. sproch. sproch . 

Bezi rksgerichte 63 469 1 2 246 59 581 1 1  049 57 324 1 0 341 

Gerichtshöfe 3 1  630 5 01 0  26 534 4 604 26 627 4 826 

S u  m m e  95 099 1 7 256 86 1 1 5 1 5 653 83 951 1 5 1 67 

Tabelle 1 58. 

Die Aufgl iederung der Zah l der abgeurtei lten Personen nach Gerichtstypen zeigt 
(wie schon der Geschäftsanfal l bei den Gerichten) ,  daß der mengen mäßige Schwer
punkt der gerichtsanhängigen Kriminalität bei den minderschweren Delikten l iegt. 

Ü ber 68,3  % sämtl icher gerichtlich abgeurteilten Personen haben Bezi rksgerichte i n  
U rtei lsform oder mittels Strafverfügung Recht gesprochen . Das waren etwas mehr  
a ls  1 993 (66,7 %) , jedoch etwas weniger als im  Vorjah r (69,2 %). 

Von jewei ls 1 000 abgeurtei lten Personen wurden von den Bezi rksgerichten 1 80 u n d  
v o n  den Gerichtshöfen 1 81 Personen freigesprochen. Gegenüber dem Vorjahr  sank 
d ie Freispruchsquote bei  den Bezi rksgerichten um 0,5 Prozentpunkte, während sie 
bei den Gerichtshöfen um 0,7 Prozentpu nkte stieg u nd damit die Bezi rksgerichts
quote knapp übertraf. 

*) ohne Berücksichtigung der aufgrund einer Privatanklage abgeurtei lten 
Personen 
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9.4. D IE ENTW ICKLUNG DER VERURTEILUNGSHÄUFIGKEIT 

Die nachfolgenden Angaben stützen sich auf die Gerichtliche Krim inalstatistik. 

Verurteilte Personen 

Verurtei lte 1 993 1 994 1 995 
Personen Absolute Absolute Absolute 
(§§ des 8tGB)  Zahlen 0/0 *) Zah len % *) Zah len 

insgesamt 74 937 1 00 69 485 1 00 69 779 
davon wegen 

strafbarer Handlungen 
gegen Leib und Leben 
§§ 75-95 30 856 41 ,2 27 31 2 39,3 28 1 92 

strafbarer Handlungen 
gegen fremdes 
Vermögen 26 095 34,8 24 508 35,3 23 858 
§§ 1 25-1 68 

strafbarer Handlungen 
gegen die Sittl ichkeit 644 0,9 606 0,9 579 
§§ 201 -221 

sonstiger strafbarer 
Handlungen 1 7 342 23, 1  1 7 059 24,6 1 7 1 50 

*) Prozentuelle Antei le an den wegen strafbaren Handlungen i nsgesamt 
Verurtei lten 

Tabel le 1 59. 

% *) 
1 00 

40,4 

34,2  

0 ,8  

24,6 

Im Berichtsjahr wurden von den österreichischen Gerichten 69 779 Personen nach 
dem Strafgesetzbuch rechtskräftig verurtei lt. Das bedeutet gegenüber 1 994 e inen 
Zuwachs u m  294 (d .s .  0 ,4 %) .  I n  den Jahren 1 981 bis 1 989 war ei n kontin uierl ich 
anhaltender Abwärtstrend festzustellen gewesen , dem ein Anstieg um 1 3,3  % zwi
schen 1 989 und 1 990 folgte. Die Zah l der Veru rtei lungen war zwischen 1 990 u n d  
1 991 u m  4 , 8  % angestiegen, zwischen 1 991 und 1 992 um 1 % zurückgegangen,  
zwischen 1 992 und 1 993 wieder um 0,7 % angestiegen und schl ießl ich im  Vorjahr 
um 7,3 % zu rückgegangen. 

Die Veru rtei ltenzah l des Berichtsjahres l iegt damit weiterhin u nter der von 1 990 
(71  722). Gegenüber dem Höchststand von 1 981  (88 726 Verurtei lte) ist ein Rück
gang u m  21 ,4 % zu verzeichnen. 
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9.5. D IE  KRIMINALITÄT NACH DER VERURTEI LTENSTATISTIK IN 
E INZELNEN DELIKTSGRUP PEN 

9.5. 1 .  DIE STRUKTUR DER VERURTEI LUNGEN 

Die Gerichtliche Verurtei ltenstatistik und die Polizei l iche Anzeigenstatisti k spiegeln 
zumeist i n  ähn l icher Weise d ie längerfristige Entwicklung der bekanntgewordenen 
Krimi nal ität wider. Während die Veränderungen 1 992 durchaus unterschied l iche 
Entwicklu ngen zeigten (Verurtei lte : - 1 % ;  bekanntgewordene strafbare Hand lungen : 
+ 7 ,2 % ;  ermittelte Tatverdächtige: + 7 ,7  %), bewegten sich 1 993 die Veränderun
gen h insichtlich der  Zah l der  Verurtei lten einerseits (+  0 ,7 %)  u nd der  Zah l  der  be
kan ntgewordenen strafbaren Handlu ngen (- 1 ,7 %) sowie der ermittelten Tatver
dächtigen (- 1 , 1 %) in verg leichbaren Grö ßenordnu ngen . 1 994 verlief die Entwick
lung wieder unterschiedl ich (Veru rtei lte : - 7,3 %; bekanntgewordene strafbare Hand
lungen : + 2,2 %; ermittelte Tatverdächtige:  + 3,1 %) . Im  Berichtsjahr  stieg gegen läu
fig die Zah l der Verurtei lten leicht (+ 0 ,4 %), wäh rend es weniger bekannt geworde
ne strafbare Hand lungen (- 3,6 %) u nd ermittelte Tatverdächtige (- 1 , 3 %) gab. 

Im Verg leich über mehrere Jahrzeh nte waren g rö ßere Veränderungen der stati
stisch erfaßten Krim inalität in erster Linie auf die Entwicklung der Vermögensdel ikte 
zurückzufü hren. Auch im Berichtsjahr  bestätigt sich d ieser Trend :  es gi ngen ( laut 
Pol izei l i cher Krim i nalstatistik) die bekanntgewordenen Fälle der Sachbeschädigung 
um 3 ,7  %, des Diebstah ls um 3,8 %, des Einbruchsdiebstah ls u m  4,9 % und des Be
trugs um 4,8 % zu rück. 

9.5.2.  STRAFBARE HANDLUNGEN GEGEN LEIB UND LEBEN 

Im Jahr 1 995 wu rden laut Gerichtl icher Kri minalstatisti k insgesamt 28 1 92 Personen 
wegen strafbarer Handlungen gegen Leib  und Leben verurtei lt. Gegenüber dem 
Vorjah r bedeutet d ies eine Zunahme der Verurtei lungen in  dieser Del iktsgruppe um 
880, d.s .  3,2 % ;  gegenüber 1 981 (38 880 Verurtei lu ngen) ist ein Rückgang um 
27,5  % zu verzeich nen.  

Die E ntwicklung bei  den strafbaren Handlungen gegen Lei b  u nd Leben wi rd seit 
Jahren wesentl ich durch Veränderu ngen im Bereich der fahr lässigen Körperverlet
zung, dem häufigsten Tatbestand dieser Deliktsgruppe, geprägt. 1 993 hatte sich , 
der Gesamtentwicklung der Verurtei l ungen wegen strafbarer Handlungen gegen 
Leib u nd Leben entsprechend, d ie Zah l  der Verurtei l ungen wegen fahrlässiger Kör
perverletzung nur  geri ngfügig verändert (- 27, d .s .  - 0 ,2 %) . I m  Vorjahr nahmen die 
Verurte i lungen wegen fahrlässiger Körperverletzu ng um 2 262 (d.s. - 1 2,8  %) ab, 
was etwa zwei Drittel des absoluten Rückgangs an Veru rtei lungen i n  dieser Del ikts
gruppe ausmachte. Auch im Berichtsjahr läßt sich dieser Zusammen hang beobach
ten :  die Verurtei lungen wegen fahrlässiger Körperverletzu ng nahmen um 977 (so m it 
+ 6 ,3 %) zu. Auf di eses Delikt entfiel somit nahezu die gesamte Steigerung i n  der 
Del iktsgruppe, während die sonstigen Delikte konstante bis rückläufige Tendenz 
aufwiesen . 

Ru nd 80 % der fahr lässigen Körperverletzungen geschehen i m  Straßenverkehr .  Da 
die Zah l der ermittelten Tatverdächtigen wegen Stra ßenverkehrsdel ikten nach der 
Pol izei l ichen Kri m inalstatisti k i n  den vergangenen Jahren nahezu konstant gebl ie-
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ben ist, mu ß davon ausgegangen werden , daß die Abnahme der Veru rtei lu ngen 
zwischen 1 988 u nd 1 989 auf die vermehrte Anwendung des § 42 StG B nach I nkraft
treten des Strafrechtsänderu ngsgesetzes 1 987 zurückzufüh ren war, wäh rend  die 
Zunahme der Verurtei lungen zwischen 1 989 und 1 991 offensichtl ich darin i h re U rsa
che hatte, daß die Praxis der Staatsanwaltschaften und Gerichte weitgehend der re
striktiven Judikatur  des Obersten Gerichtshofes zu § 42 8tGB gefo lgt ist. Den mit 
der Neu regelung des § 42 8tGB du rch das Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 ver
bundenen Erwartungen ei ner weiteren Entkriminal isierung i m  Bereich des Verkehrs
strafrechts kon nte im Hinbl ick auf die restriktive Anwendung durch die Jud ikatur wei
terhin nicht entsprochen werden. Strafprozessuale legislative Maßnahmen zur Di
version von vor al lem im Straßenverkeh r  fahrlässig veru rsachten Körperverletzun
gen sind in Vorbereitung. 

Verurtei lte Personen 

Verurtei lte 1 993 1 994 1 995 
Personen wegen Absolute Absolute Absolute 
(§§ des StG B) Zahlen % .

) Zah len % .
) Zah len % .

) 

strafbarer Hand lungen 
gegen Leib und  Leben 
§§ 75-95 30 856 1 00 27 31 2 1 00 28 1 92 1 00 
daru nter 

Mord § 75 71 0,23 63 0 ,23 49 0 , 1 7  

Totsch lag § 76 3 0,01 6 0 ,02 3 0 ,01  

Vorsätzl iche 
Tötu ngsdel ikte 77 0,25 73 0 ,27 55 0 ,2 
i nsgesamt §§ 75-79 

Fah rlässige Tötung § 80 392 1 ,3 324 1 ,3 328 1 ,2 

Fahrlässige Tötung un-
ter besonders gefäh rl i-
chen Verhältn issen oder 1 1 O 0,36 1 01 0 ,37 1 07 0,38 
unter Berauschung § 81 

Körperverletzu ng § 83 9 641 3 1 ,2 8 568 31 ,4 8 387 29,7 

Schwere 
Körperverletzu ng § 84 1 604 5,2 1 532 5 ,6 1 542 5,5 

Fah rlässige Körperverlet-
zung § 88 1 7 735 57,5 1 5 473 56,7 1 6 450 58,3 

sonstige strafbare Hand-
lungen gegen Leib und 1 297 4,2 1 245 4,6 1 326 4,7 
Leben 

Tabel le 1 60. 

*) P rozentantei l an den wegen strafbarer Handlungen gegen Leib und  Leben 
Veru rtei lten 
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Nach den fah rlässigen Körperverletzungen ( 1 6 450 Personen oder 58,3 %) betrafen 
die meisten Verurtei lungen wegen strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben 
vorsätzl iche Körperverletzungen ohne besondere Qualifikation (8 387 Personen 
oder 29,7 %) . 88,0 % aller gerichtlichen Verurtei lungen wegen strafbarer Handlun
gen gegen Leib und Leben erfolgten nach ei nem dieser bei den Tatbestände. 

Wegen vorsätzlicher Tötungsdel ikte (d.s. Mord,  Totsch lag, Tötung auf Verlangen ,  
M itwirkung am Selbstmord und Tötu ng ei nes Ki ndes bei der Geburt) wurden i nsge
samt 55 Personen verurteilt, d.s.  0,2 % aller Verurtei lungen wegen strafbarer Hand
lungen gegen Leib und Leben oder 0,08 % aller Verurtei lungen insgesamt. 

9 .5.3. STRAFBARE HANDLUNG EN GEG E N  FREMDES VERMÖGEN 

I m  Berichtsjah r wurden 23 858 Personen wegen strafbarer Handlungen gegen frem
des Vermögen verurteilt; gegenüber 1 994 bedeutet das einen Rückgang um 650 
Verurtei lungen oder 2,7 %, gegenüber 1 981  (31 630 Verurtei lungen) eine Abnahme 
u m  24,6 %.  

Etwas mehr a ls  die Hälfte al ler Verurtei lungen wegen strafbarer Handlungen gegen 
fremdes Vermögen, näml ich 1 3  260, waren Verurtei lu ngen wegen Diebstah lsdelik
ten .  Wegen Sachbeschädigung wurden 2 5 1 2 Personen verurtei lt. Bei den Dieb
stahlsdel ikten war ein Rückgang (- 231 ,  d .s .  - 1 ,7 %) festzustel len,  bei der Sachbe
schädigung ei ne Zunahme von 46 Verurtei lungen (+ 1 ,8 %). 

Die nachstehende Tabelle 1 61 u nd die Tabelle 1 59 (al le verurtei lten Personen be
treffend) zeigen,  daß die E ntwicklung der Deli ktsgruppe "Strafbare Handlungen ge
gen fremdes Vermögen" und bis zu ei nem gewissen G rad auch die E ntwicklung der 
Verurtei ltenstatistik i nsgesamt weiterhin maßgebend von der Entwicklung der Dieb
stah lsdelikte bestim mt wi rd .  
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Veru rtei lte Personen 

Veru rtei lte 1 993 1 994 1 995 
Personen wegen Absolute Absolute Absolute 
(§§ des StG B) Zah len % *) Zahlen % *) Zahlen % *) 

Strafbarer Handlungen 
gegen fremdes Vermögen 26 095 1 00 24 508 1 00 23 858 1 00 
§§ 1 25 - 1 68 
daru nter 

Sachbeschädigung, 
Schwere Sachbeschädi - 2 858 1 1  2 558 1 0,4 2 51 2  1 0, 5  
gung § §  1 25, 1 26 

Ei nbruchsdiebstah I 
§ 1 29 Z 1 -3 2 680 1 0, 3  2 428 9,9 2 303 9 ,7 

Diebstah l mit Waffen 
§ 1 29 Z 4 7 0,03 5 0,02 7 0 ,03 

Räuberischer Diebstahl  
§ 1 31 80 0 ,31  80 0,33 63 0 ,26 

Diebstähle i nsgesamt 
§§ 1 27-1 31  1 4 562 55 ,8  1 3 491 55,0 1 3 260 55, 6  

U nbefugter Gebrauch von 
Fah rzeugen § 1 36 593 2,3 506 2, 1 466 2,0 

Raub,  Schwerer Raub 
§§ 1 42, 1 43 502 1 ,9 595 2,4 397 1 ,7 

sonstige strafbare Hand-
lu ngen gegen fremdes 7 580 29 7 358 30,0 7 223 30,3 
Vermögen 

Tabel le 1 6 1 .  

*) Prozentantei l an den wegen strafbarer H andlungen gegen fremdes Vermö
gen Veru rtei lten 
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9.5 .4 .  STRAFBARE HANDLUNGEN GEGEN D IE  SITTLICHKEIT 

Im Jahr 1 995 wurden bundesweit 579 Personen
" 
wegen strafbarer Handlungen ge

gen die Sittl ichkeit verurtei lt, das bedeutet eine Abnahme um 27 Verurtei lungen oder 
4 ,5 %. 

I m  längerfristigen Vergleich sind die Verurtei lungen wegen Sittl ichkeitsdel ikten i n  
den letzten 1 8  Jahren (d. h .  gegenüber dem Höchststand von 1 977 m i t  989 Veru rtei
lungen) um 41 , 5  % zurückgegangen. 

Zufolge der mit 1 .7 . 1 989 in  Kraft getretenen Strafgesetznovelle 1 989 gingen die Tat
bestände der §§ 203, 204 aF (Zwang zur Unzucht, Nötigung zur Unzucht) i n  den 
Tatbeständen der §§ 201 , 202 nF auf. § 203 nF regelt d ie Besonderheiten der  Straf
barkeit einer Vergewaltigung oder gesch lechtl ichen Nötigung i n  einer Ehe oder Le
bensgemeinschaft, § 204 entfiel .  Bei einem Vergleich der gewaltbestim mten Sexual
del ikte insgesamt zeigt sich, daß im Berichtsjahr die Veru rtei lungen wegen dieser 
Del iktsgruppe gegenüber dem Vorjahr um weitere 3 % auf 1 64 Fäl le  abgenommen 
haben (Veru rtei l ungen 1 990: 1 44 ;  1 991 : 1 57 ;  1 992: 1 61 ; 1 993 : 1 83 ;  1 994: 1 69) . 

Veru rtei lte Personen 

Veru rtei lte 1 993 1 994 1 995 
Personen wegen Absolute Absolute Absolute 
(§§ des StGB )  Zah len %

*) Zahlen %*) Zah len %
*) 

Strafbarer Handlungen 
gegen die Sittlichkeit 
§§ 201 -221 644 1 00 606 1 00 579 1 00 
darunter 

Vergewaltigu ng 
§ 201 1 57 24,4 1 39 22,9  1 30 22,5 

Gesch lecht! . Nötigung 
§ 202 26 4 30 5 34 5 ,9 

Schändung § 205 1 8  2,8 1 4  2,3 1 0  1 ,7 

Beisch laf mit  Unmündigen 
§ 206 7 1  1 1  53 8,7 57 9 ,8 

U nzucht mi t  U nmündigen 
§ 207 1 44 22,4 1 54 25,4 1 41 24, 4  

Öffentl iche u nzüchtige 
Handlungen § 21 8 80 1 2,4 65 1 0,7  62 1 0, 7  

sonstige strafbare Hand-
lungen gegen die Sittl ich- 1 48 23 1 51 24,9  1 45 25 
keit 

Tabelle 1 62.  

*) Prozentanteil an den wegen strafbarer H andlungen gegen die Sittl ichkeit Ver
u rtei lten 
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9 .5 .5. VERHETZUNG UND NS-WIEDERBETÄTIGUNG 

Nach der Gerichtl ichen Krim inalstatistik gab es in den Jah ren 1 981 bis 1 987 insge
samt sechs Verurte i lungen wegen des Vergehens der Verhetzu ng nach § 283 StGB 
( 1 982 : 1 ,  1 983 : 2, 1 984 : 1 ,  1 987 : 2). Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 wur
de § 283 Abs. 2 StGB dahingehend geändert, daß nur noch das Besch impfen und 
Verächtl ichmachen " in einer die Menschenwürde verletzenden Weise" geschehen 
m u ß ,  u m  den Tatbestand der Verhetzung zu erfü l len ; i n  bezug auf d ie Tathandlung 
des Hetzens, die oh nedies schon begriffl ich gegenüber nicht strafwü rdigen Fällen 
abgegrenzt ist, wurde diese Ei nschränkung aufgegeben.  Die Änderung trat am 
1 .3. 1 988 in Kraft . Im Jahr 1 988 gab es sodann nach der Gerichtl ichen Krim i nalstati
sti k 4 Veru rtei lungen wegen § 283 StGB,  1 989 3, 1 990 und 1 991 je 4, 1 992 1 0, 
1 993 1 3, 1 994 2 und im Berichtsjahr 7 Verurtei lungen. 

Die Gerichtl iche Krim inalstatistik ist eine Verurtei ltenstatistik, die bei e inem Verfah
ren mit Verurtei lung wegen mehrerer strafbarer Hand lungen die Verurte i lung (nur) 
dem Del ikt zuordnet ,  das für den angewendeten Strafsatz maßgebend ist, sodaß die 
Zah l der tatsächl ichen Veru rtei lu ngen wegen eines Delikts höher sei n kann ,  als nach 
der Gerichtl iChen Kri mi nalstatistik ausgewiesen. Dementsprechend erfo lgten nach 
einer i nternen Statistik des Bu ndesministeriums für Justiz, die jede Verurtei lung 
zäh lt, im Jahr 1 989 5 Verurtei lu ngen wegen § 283 StGB ;  1 990 deckten sich die bei
den Statistiken (4 Verurtei lungen),  während es nach der i nternen Statistik des Bun
desmin isteriums für Justiz i m  Jah r 1 991 6, 1 992 1 3, 1 993 1 8, 1 994 3 und im  Be
richtsjahr 1 0  Veru rtei lu ngen gab. 

Wegen Verbrechens der Betätigung im nationalsozialistischen Sinn nach § 3 Ver
botsG , StG BI .  Nr. 1 3/1 945, gab es nach der Gerichtl ichen Krimi nalstatisti k 1 984 4, 
1 989 6 ,  1 992 3, 1 993 1 6, 1 994 1 7  und im Berichtsjahr 1 8  Verurtei l ungen . In  den 
Jahren 1 986, 1 988 und 1 990 wurde je eine Person wegen dieses Del ikts verurtei lt ;  
1 981  bis 1 983, 1 985, 1 987 und 1 991 gab es keine Veru rtei lungen . 

Nach der internen Statistik des Bundesministeriums fü r Justiz gab es i m  Berichtsjahr 
22 Veru rtei lungen nach § 3 VerbotsG . In der nachfo lgenden Tabelle 1 63 sind die 
Zah len aus der internen Statistik des Bundesministeriu ms für Justiz den Veru rteil
tenzah len der Gerichtlichen Kriminalstatistik in Klammern nachgeste l lt. 

Veru rtei lte Personen 

Veru rtei lte Personen 1 992 1 993 1 994 1 995 
wegen 

Verhetzung (§ 283 StG B) 1 0  ( 1 3) 1 3  ( 1 8) 2 (3) 7 ( 1 0) 

Wiederbetätigung 
( §  3 VerbotsG)  3 (5) 1 6  ( 1 7) 1 7  (20) 1 8  (22) 

Tabel le 1 63. 

Mit der Verbotsgesetz-Novel le 1 992, BGBI . Nr. 1 48, wu rde ei n neuer § 3h geschaf
fen ,  der aus der bisher von § 3g erfaßten nationalsozial istischen Betätigung die Be
gehu ngsform der sogenannten "Au schwitz-Lüge" als eigenen Tatbestand herausge-
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hoben hat. Damit so l l  besonders verdeutlicht werden, daß qualifiziert öffentl iche Äu
ßerungen , welche die NS-Gewaltverbrechen leugnen, gröblich verharmlosen ,  gut
hei ßen oder zu rechtfertigen suchen,  (auch ohne einen zugleich zum Ausdruck ge
brachten po l itisch-propagandistischen Vorsatz) das Zusam men leben in der Gesell
schaft in einem solchen Maß beeinträchtigen ,  daß eine strafrechtl iche Reaktion ge
boten ist. Zugleich stel lt der neue § 3h - im Sinne der bisherigen Judikatu r  - klar, 
daß der nationalsozialistische Völkermord und die anderen nationalsozial istischen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit insgesamt als h istorische Tatsache notorisch 
si nd und daher im Strafverfahren keiner weiteren (beweismäßigen) Erörterung be
dü rfen . Im Berichtsjah r  gab es keine rechtskräftige Verurtei lung wegen § 3h Ver
botsG (von den 1 995 gefäl lten Urtei len ist eines erst im  Jahr 1 996 rechtskräftig ge
worden) .  

9 .6 .  D IE JUGENDKR I M INALITÄT NACH DER VERURTEILTENSTATISTIK  

Von den österreich ischen Gerichten wu rden im  Berichtsjahr 3 335 Jugendl iche 
rechtskräftig verurteilt. G egenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 
14 Verurtei l ungen. 

Die Verurtei lungen von J ugendstraftätern zeigten zwischen 1 982 und 1 989 eine 
stark fal lende Tendenz. Nach dem bisherigen Tiefststand des Jahres 1 989 (2 808) 
lag die Veru rtei ltenzah l in den vergangenen bei den Jahren wieder ungefähr  im Be
reich des Jahres 1 988. I m  mittelfristigen Verg leich zeigt sich e in Rückgang bei den 
Veru rtei lungen Jugendl icher gegenüber dem Spitzenjahr 1 98 1  (9 352 Veru rtei lun
gen) um 6 01 7  Personen ,  d . i .  ei ne Abnahme um 64,3 %.  Bei diesen Zah len mu ß be
rücksichtigt werden, daß das Jugendgerichtsgesetz 1 988 mit Wi rksamkeit ab 
1 . 1 . 1 989 die obere Altersgrenze für Jugendliche vom 1 8. auf das 1 9. Lebensjahr an
gehoben hat. 

Die dargestel lte Entwicklu ng ist - i m  Lichte einer leichten Steigerung bei den ermit
telten tatverdächtigen J ugendlichen ( 1 994 : 24.966, 1 995:  25.51 2) - vor al lem darauf 
zu rückzuführen ,  daß i n  besonderem Maße die im Jugendstafrecht entwickelten und 
gesetzl ich verankerten (siehe die Ausfü hrungen zum Jugendgerichtsgesetz 1 988 -
Kapitel 1 0.9 .6 . )  alternativen Erledigu ngsformen (Diversion) ,  i nsbesondere die seit 
geraumer Zeit praktizierten "Konfliktregelu ngen", in der Praxis zum Tragen kommen.  
Durch einen solchen au ßergerichtlichen Tatausgleich kan n bei e inem wachsenden 
Tei l der beschuldigten J ugendl ichen in Fäl len minder schwerer Kri mi nalität auf straf
rechtliche Reaktionen i m  herkömmlichen Si n n  verzichtet werden . 
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Veru rteilte Jugendliche 

Veru rtei lte 1 993 1 994 1 995 
Jugendl iche Absolute Absolute Absolute 
(§§ des StG B) Zah len % *) Zah len % *) Zah len  % *) 

i nsgesamt 3 737 1 00 3 349 1 00 3 335 1 00 
davon wegen 

strafbarer Handlungen 
gegen Leib und Leben 
insgesamt §§ 75-96 1 071 28,7 924 27,6 892 26,7 

Körperverletzung § 83 424 1 1 ,3 365 1 0,9 286 8,6 

Fah rlässiger Körperverlet-
zung § 88 294 7,9 240 7,2 250 7 ,5  

Strafbarer Handlungen 
gegen fremdes Vermögen 1 979 53 1 778 53, 1 1 779 53,3 
insgesamt §§ 1 25- 1 68 

Sachbeschädigung,Schwer-
er Sachbeschädigung 21 3 5,7 1 62 4,8 1 79 5 ,4 
§§ 1 25, 1 26 

Diebstah ls §§ 1 27-1 31 1 459 39 1 244 37, 1  1 387 41 ,6  

U nbefugten Gebrauchs von 
Fah rzeugen § 1 36 1 1 2 3 84 2,5 80 2,4 

sonstiger strafbarer Hand-
l ungen 687 1 8,4 647 1 9,3 664 1 9,9 

*) Prozentantei l an den wegen strafbarer Handlungen i nsgesamt verurtei lten 
Jugendlichen 

Tabel le 1 64. 

Von den Veru rte i lungen der Jugendstraftäter betrafen (wie in  den Vorjahren) ru nd 
die Hälfte strafbare Handlu ngen gegen fremdes Vermögen .  Unter diesen waren je
doch i n  erhöhtem Maße (78 % gegenüber 70 % 1 994) Diebstah lsdel ikte zu ver
zeich nen. 

Im übrigen darf auf das Kapitel lJugendstrafrechtspflege" ( 1 0.9.5. )  hi ngewiesen wer
den .  
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9.7.  DIE VOLLZIEHU NG DES SUCHTGIFTGESETZES 

9 .7. 1 .  NACH DEM SUCHTG I FTGESETZ VERURTE I LTE PERSONEN 

Bei den Verurtei lungen nach dem Suchtgiftgesetz (SGG) 1 951 idF der SGG-Nov 
1 985 zeigt sich für die Jahre 1 993 bis 1 995 folgende Entwicklung:  

Verurtei lte Personen 

Rechtskräftig 
Verurteilte 1 993 1 994 1 995 

nach § 1 2  952 1 230 1 1 24 

nach § 1 6  1 700 2 01 0  2 1 02 

nach § 1 4  7 8 6 

nach § 1 4a 24 27 29 

nach § 1 5  - - -

S u m  m e  2 683 3 275 3 261 

Tabelle 1 65. 

Im Jahr 1 995 wurden insgesamt 3 261 Personen wegen Suchtgiftdelikten verurtei lt, 
das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme um 1 4  Personen. 

9 .7.2. PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN BEI DER ANWENDUNG DES 
S UCHTGIFTGESETZES 

Nach einem bemerkenswerten Rückgang der nach dem SGG angezeigten Perso
nen und der Verurtei ltenzahlen in den späten 80er Jahren waren seit 1 991  in beiden 
Bereichen Zuwächse festzustel len. So gab es nach dem "Jahresbericht 1 995" der 
Zentralstel le für die Bekämpfung der Suchtgiftkriminal ität (BMI )  bei der Zah l  der jähr
l ich angezeigten Personen gro ße Steigerungen in  den Jahren 1 992 (+ 49,5 %) und  
1 993 (+  42,4 %) ,  wäh rend sich dieser Trend 1 994 (+ 1 6, 1  %)  bereits abgeschwächt 
und 1 995 (+ 1 ,3 %) nahezu auf das Niveau des Vorjahres reduziert hat. Ein ähn l i
ches Bi ld vermittel n die Verurtei ltenzah len für die Vergleichsjahre 1 992 (+1 7 , 1  %) , 
1 993 (+55,6  %), 1 994 (+ 22, 1  %) und 1 995 (- 0,04 %). 

Die ( im i nternationalen Vergleich noch immer relativ niedrige) Zahl  der Todesfälle 
betrug 1 988 86 Personen,  1 989 82 Personen und 1 990 83 Personen. Nach dieser 
stabilen Phase Ende der achtziger Jahre war 1 991 ein Anstieg auf 1 1 6 Personen 
und 1 992 auf 1 87 Personen ( +  61 ,2 %) zu verzeichnen.  1 993 war ein weiterer Zu
wachs von 20,9 % auf 226 Drogenopfer eingetreten ,  der sich 1 994 fortsetzte (250 
Drogenopfer;  + 1 0,6 %). Im Berichtsjahr  war demgegenüber ein Rückgang auf 241 
Drogenopfer zu verzeichnen (- 3 ,6 %). 

Zur Zah l der Drogentoten i n  Österreich mu ß al lerdings erläuternd bemerkt werden,  
daß n icht a l le i n  der Statistik ausgewiesenen Todesfäl le auf ei ne Überdosierung von 
Suchtgiften zu rückzufüh ren s ind. Denn als Drogentote werden jene Toten registriert, 
die während ihrer Lebenszeit wegen Suchtgiftkonsums oder -handels den Behörden 
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bekannt geworden s ind und deren Tod di rekte oder auch nur i nd i rekte Fo lge i h res 
Suchtgiftkonsums war. Für das Jahr 1 995 ist festzuste l len,  daß von den 241 Toten 
rund 66 % unmittel bar durch die Ei n nahme von Suchtgiften und knapp 5 % durch 
die Einnahme suchtgifthaltiger Medikamente verstarben .  Rund 20 % verstarben an 
Aids oder sonstigen Folgeerkrankungen des Drogenkonsums. Rund 6 % verübten 
Selbstmord, wäh rend der Rest durch U nfal l  oder n icht näher bekannte U rsachen zu 
Tode kam . Da die Aidstoten aus der Risikogruppe der Drogenabhängigen der Stati
sti k der Drogentoten zugezäh lt werden ,  ist auch i n  den nächsten Jahren - beso nders 
in der Altersgruppe der über 30-jährigen Abhängigen ,  die im Verg leich zu Jüngeren 
öfter an Aids versterben - mit kei ner wesentl ichen Verminderung bei der Zah l der 
Drogenopfer zu rechnen.  

Der 1 996 von der Zentralstelle fü r d ie Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität (BMI)  
herausgegebene "Jah resbericht 1 995" weist fü r das Berichtsjahr bei Roh-Opium 
und Heroin einen Rückgang, bei Cannabiskraut und  -harz, Kokai n und LSD sowie 
verschiedenen anderen Suchtgiftarten einen Anstieg der Sichergestel lten Suchtgift
mengen aus. 

Während sich das Verhältnis der nach dem Suchtgiftgesetz bedingt oder unbedi ngt 
verhängten Strafen in den letzten Jahren nur unwesentl ich verändert hat, war i n  den 
Vorjahren gegenüber  den späten siebziger Jahren e in  ungebrochen starkes Anstei
gen des Anteils der Frei heitsstrafen an allen Veru rtei lu ngen wegen Suchtgiftdel ikten 
festzuste l len.  Dieser hohe Antei l der Freiheitsstrafen ,  der sich nunmehr stabi l is i ert 
zu haben scheint ( 1 994: 58%; 1 995 : 57 %), ist auch i m  Zusammenhalt damit zu se
hen,  daß der Antei l der verhängten Freiheitsstrafen i m  Bereich der Gesamtkrim inal i
tät 1 995 - wie auch in den Vorjahren - vergleichsweise niedrig (30,7 %) ist. 

Die Möglichkeit der vorläufigen (probeweisen) Anzeigezu rücklegung bzw. Verfah
rensei nstel lung nach den §§ 1 7, 1 9  SGG wird von den zuständigen Stel len e inhel l ig 
befü rwortet und deren Anwendung als wesentlicher Fortschritt empfunden.  Die Zah l 
der auf diese Art erledigten Fälle stieg seit 1 981  konti unierl ich an ( im Verg leich : 
1 981 : 1 259 Fäl le, 1 983: 1 337 Fäl le, 1 985: 1 63 1  Fäl le, 1 987 : 2 1 92 Fäl le, 1 989:  
2 235 Fäl le ;  1 991 : 2 1 06 Fäl le, 1 993 : 2 631 Fäl le, 1 994 : 3 446 Fälle und sch l ie ß lich 
im Berichtsjahr: 4 395 Fäl le). Die Zusammenarbeit zwischen J ustiz- und Gesund
heitsbehörden sowi e Betreuu ngsein richtungen fun ktioniert al lgemein gut; bewährt 
hat sich auch die Ko nzentration von Suchtgiftstrafsachen in  Spezialreferaten bei 
Staatsanwaltschaften und Gerichten .  

I nsgesamt kan n  aus heutiger Sicht festgestel lt werden ,  daß s ich der mit  den Sucht
giftgesetznovel len 1 980 und 1 985 eingesch lagen e  Weg eines vernünftigen Aus
g leichs zwischen strafrechtlichen, gesundheitspOlit ischen und sozialpolitischen Maß
nahmen zur Bekämpfung des Suchtgiftmi ßbrauchs bewährt hat und als wichtiger 
Beitrag zu r i nneren Sicherheit in Österreich bezeich net werden kann .  

Diese Leit l i n ien der österreichischen Drogenpolitik gelten auch für die vom Bundes
m in isterium für Gesundheit und Konsumentenschutz i n  Zusammenarbeit mit den 
Bundesmi n isterien für I nneres und Justiz ausgearbeitete Suchtgiftgesetznovel le. Mit 
dieser Regierungsvorlage eines Suchtmitteigesetzes (SMG - 1 1 0 der Bei lagen zu 
den Stenographischen Protokol len des NR XX. GP) wi rd auch die Grundlage für den 
noch ausständigen Beitri tt Österreichs zur sogenan nten "Psychotropen-Konvention 
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1 97 1 "  (Regierungsvorlage : 1 47 der Bei lagen zu den Stenographischen Protokol len 
des NR XX. G P) und für die Ratifikation der "Wiener Konvention gegen i l legalen 
Suchtgifthandel 1 988" der Verei nten Nationen (Regierungsvorlage: 1 25 der Beila
gen zu den Stenographischen Protokollen des NR XX. GP) geschaffen.  Vorausset
zu ng für die Ratifikatio n  der "Wiener Konvention" ist aber auch die Gesetzwerdung 
der i n  der Regierungsvorlage eines Strafrechtsänderu ngsgesetzes 1 996 (33 der 
Bei lagen zu den Stenographischen Protokol len des NR XX. G P) vorgesehenen I n
stru mente zur Abschöpfung kriminel ler Gewi nne  (Gesetzesbeschlu ß des Nationalra
tes von 27. November 1 996) . Mit diesen Maßnahmen sol l  vor al lem der schwere 
und organisierte Suchtgifthandel in seinem f inanziel len Zentrum getroffen werden .  

III-82 der Beilagen und Zu III-82 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdok. Teil 1 (gescanntes Original) 267 von 322

www.parlament.gv.at



- 265 -

1 0. MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER WIRKSAMKEIT DER 
STRAFRECHTSPFLEGE 

1 0. 1 . ANWENDUNG VORBEUGENDER MASSNAHMEN 

Seit I nkrafttreten des Strafgesetzbuches am 1 . 1 . 1 975 besteht die Möglichkeit der 
vorbeugenden Verwahrung geistig abnormer Rechtsbrecher und schwerer Rückfall
stäter sowie der Entwöh nungsbehandlung von süchtigen Straftätern in besonderen 
Anstalten zusätzl ich zu oder an Stelle einer Strafe. 

Am Stichtag 30.6. 1 996 wurden insgesamt 465 Personen i m  Maßnah menvollzug an
gehalten ;  1 995 waren es zu diesem Stichtag 430 Personen, 1 994 387 Personen. 

Wie der nachstehenden Tabel le 1 66 entnom men werden kann ,  ist der Zuwachs der 
vergangenen Jahre auf die auch in absoluten Zahlen bedeutendsten Maßnahmen 
nach § 21 Abs. 1 und  2 StGB (geistig abnorme Rechtsbrecher) zurückzuführen.  

Im Maßnahmenvol lzug U ntergebrachte 

(Stichtag 30.6 . )  

Maßnahme U ntergebrachte Personen 

1 994 1 995 1 996 

Vorläufige Anhaltung gemäß 
§ 429 Abs. 4 StPO 29 48 38 

Vorläufige Unterbringung gemäß 
§ 438 StPO 1 1 1 

U nterbri ngung gemäß § 21 Abs. 1 
StG B (geistig abnorme zurechnungs- 1 52 1 68 1 94 
unfäh ige Rechtsbrecher) 

U nterbringung gemäß § 21 Abs. 2 
StGB 1 70 1 86 202 
(geistig abnorme zurechnungsfähige 
Rechtsbrecher) 

U nterbringung gemäß § 22 StGB (ent-
�öhnungsbedürftige Rechtsbrecher) 32 23 27 

U nterbringung gem ä ß  § 23 StGB 
( Rückfal lstäter) 3 4 3 

S u m m e  387 430 465 

Tabel le 1 66. 

1 0. 1 . 1 .  DIE UNTERBRING U NG GEISTESKRANKER RECHTSBRECHER 

Mit  dem Strafgesetzbuch wurde die Mögl ichkeit geschaffen ,  daß Strafgerichte bei 
Vorl iegen bestim mter Voraussetzungen die U nterbringung von geisteskranken zu
rechn ungsunfähigen Rechtsbrechern in gesonderten Anstalten verfügen kön nen :  
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Nach § 21 Abs. 1 StGB können Personen , die info lge ei ner Geisteskrankheit oder 
e iner gravierenden psychischen Störung schwere Straftaten begehen und dies auch 
fü r die Zuku nft befürchten lassen, so lange in  einer Anstalt u ntergebracht  werden , 
wie die besondere Rückfal lswahrschein lichkeit besteht, gegen die sich d ie Maßnah
me richtet. 

Für die Anhaltu ng zurechnungsunfähiger geistig abnormer Rechtsbrecher wurde die 
J ustizanstalt Gö l lersdorf mit 1 20 Patientenplätzen ei ngerichtet. Maßnahmen  nach § 
2 1  Abs. 1 StGB dürfen gemäß § 1 58 Abs 4 (§ 1 67a) StVG jedoch auch weiterh in i n  
öffentlichen psych iatrischen Krankenanstalten vol lzogen werden. Dies geschieht zu
meist in  Fäl len ,  in  denen eine (bedi ngte) Entlassung in  nächster Zeit i n  Aussicht 
steht und daher rehabi l itative Entlassungsvorbereitungen in  der zukünftigen Woh
n u mgebung zielführend s ind.  In jedem Fall wird die Zusti m mung der betreffenden 
Krankenanstalt ei ngeholt. 

Am Stichtag 30.6 . 1 996 waren 1 1 5 ( 1 995 : 99) Personen gemäß § 21 Abs. 1 StGB ,  
e i ne  Person ( 1 995: 3 )  gemäß § 21  Abs. 2 StGB sowie 2 ( 1 995: 0 )  Strafgefangene, 
die einer stationären psychiatrischen Behandlung bedurften ,  i n  der Justi zanstalt Göl
lersdorf angehalten . 79 gemäß § 21 Abs. 1 StGB Untergebrachte wurden z u m  Stich
tag 30.6. 1 996 in öffentl ichen psychiatrischen Krankenanstalten angehalten ( 1 995 : 
69) . Diese hohe Zah l ist n icht zuletzt auch durch den Mangel an Unterbri ngungs
mög l ichkeiten in j ustizeigenen Einrichtu ngen bedi ngt. 

1 0 . 1 .2. DIE U NTERBRINGUNG ZURECHNUNGSFÄHIG ER G EISTIG 
ABNORM ER R ECHTSBRECHER 

In der Justizanstalt Wien-Mittersteig wurden bereits seit dem Jahr 1 963 Erfah rungen 
mit der Behandlung und Rehabi litierung psychisch schwer gestörter Strafgefangener 
gesammelt. S eit dem 1 .  Jänner 1 975 hat die Justizanstalt Wien-Mittersteig mit der 
Au ßensteI le Stockerau die Aufgabe einer Sonderanstalt für den Maßnahmenvollzug 
an geistig abnormen, aber zurechnungsfäh igen Rechtsbrechern (§ 21 Abs .  2 StGB) 
übernommen.  

In  der  Justizanstalt Wien-Mittersteig und deren Au ßenste I le Stockerau wu rden zum 
30. Juni 1 996 1 00 Untergebrachte nach § 21 Abs. 2 StGB angehalten . Am gleichen 
Stichtag waren es 1 995 84 Untergebrachte. 

E i nen Untergebrachten gemäß § 21 Abs . 2 StGB gab es in der Justizanstalt Göl lers
dorf ( 1 995: 3 ) .  4 Personen waren - wie 1 995 - gemäß § 71 Abs. 2 StVG i n  einer 
Krankenanstalt u ntergebracht. 

Daneben waren zum 30. Jun i  1 996 in den für diesen Maßnah menvol lzug bestim m
ten Sonderabtei lungen der Justizanstalten Stei n ,  Garsten ,  G raz-Karlau u nd Schwar
zau insgesamt weitere 76 ( 1 995 : 74) zurechnungsfähige geistig abnorme Rechts
brecher untergebracht. In der Justizanstalt für Jugendl iche Gerasdorf wurden 1 0  
( 1 995 : 8) Jugend liche gemäß § 21 Abs. 2 StGB angehalten .  

Aufgrund nicht ausreichender Vollzugsplätze im Rah men der U nterbringung gemäß 
§ 21  Abs. 2 StG B warteten mit Stichtag 30.6 . 1 996 9 rechtskräftig eingewiesene Un-
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tergebrachte in  den Justizanstalten bei den Gerichtshöfen erster I nstanz auf i h re 
Überstei lung in  eine Maßnahmeneinrichtung. 

1 0 . 1 .3 .  DIE UNTERBRINGUNG ENTWÖHNUNGSBEDÜRFTIGER RECHTS
BRECHER 

Mit der Justizanstalt Favoriten besteht die im Strafgesetzbuch vorgesehene Vo l lzug
sei nrichtung, die eine besondere Betreuung und Behandlung von Straftätern ermög
licht, deren starke Rückfallsneigung auf ih re Trunksucht oder i h re Gewöhnung an 
Suchtg ift zurückzuführen ist. 

Am 30. Jun i  1 996 befanden sich in der Justizanstalt Favoriten 79 entwöhnungsbe
dü rftige Rechtsbrecher, davon 6 U ntergebrachte gemäß § 22 StGB. 73 Strafgefan
gene unterzogen sich ei ner freiwi l l igen Entwöhnungsbehandlung gemäß § 68a 
StVG. ( Die Verg leichszah len hiezu für 1 995: 74 entwöhnungsbedü rftige Rechtsbre
cher i n  der JA Favoriten , davon 7 Untergebrachte gemäß § 22 StG B ;  67 Personen 
unterzogen sich einer freiwi l l igen Entwöhnu ngsbehandlung gemäß § 68a StVG). 

Weitere 39 drogen- oder alkoholabhängige Rechtsbrecher (1 6 gemäß § 22 StGB 
sowie 23 gemäß § 68a StVG) waren am 30. Juni  1 996 in  den besonderen Abtei lun
gen der Justizanstalten Stein und Schwarzau sowie der Justizanstalten Eisenstadt, 
Feldki rch und I n nsbruck untergebracht. 5 Untergebrachte gemäß § 22 StGB warte
ten mit Stichtag 30.6. 1 996 in einer Justizanstalt bei ei nem Gerichtshof 1 .  I nstanz auf 
ih re ÜbersteI lung. 

Mit diesen Unterbringungsmögl ichkeiten ist mitunter überhaupt erst die Vorausset
zung für die erforderliche, aber auch erfolgversprechende Betreuung und Behand
lung von straffäl l ig gewordenen Alkoholikern und Drogenabhängigen gegeben.  Da
mit wi rd ein sicherlich sehr  schwieriger Personenkreis im Vol lzug stabi l is iert. 

Zu einer Verbesserung der Erfolgschancen trägt es bei , wenn der Betreuung wäh
rend des Frei heitsentzuges ei ne Nachbetreuung nach der Entlassu ng folgt. Deshalb 
ist es zweckmäßig, daß in  der überwiegenden Zah l  der Fälle ei ne Entlassung aus 
der Anstalt nur bedi ngt unter Setzung einer Probezeit, Beste l lung ei nes Bewäh
rungshelfers und Ertei lung der Weisung, sich einer weiteren ärzt l ichen Betreuung zu 
unterziehen , erfo lgt. 

Die durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 ermöglichte Erweiterung der ärztl i
chen Nachbetreuung sowie der Kostentragung durch den Bund tü r den Fal l der be
di ngten Entlassung ist im Kapitel "Bedingte Entlassu ng" ( 1 0.2. )  dargestel lt. 

1 0 . 1 .4. D IE  UNTERBRINGUNG VON RÜCKFALLSTÄTERN 

Die strafgerichtl iche Verwahrung von Rechtsbrechern , bei denen mit sehr gro ßer 
Wah rschei n lichkeit mit der Begehung weiterer s c h w e r  e r Straftaten gerechnet 
werden muß ,  erfo lgt - nach Verbü ßung der urtei lsmäßigen Frei heitsstrafe - in ei ner 
Sonderabtei lung der Justizanstalt Sonnberg. 
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Mit Stichtag 30. Jun i  1 996 befanden sich 2 Personen (1 995 : 2) im  Maßnahmenvo l l
zug der Justizanstalt Sonnberg ; ei n weiterer nach § 23 8tGB U ntergebrachter wurde 
in der Justizanstalt Stein angehalten .  

1 0.2. BEDINGTE ENTLASSU NG 

Die bedingte Entlassung bietet nach den Erfahru ngen im al lgemeinen erheblich gün
stigere Chancen für die Wiederei ng l iederung Veru rtei lter bzw. für die Vermeidung 
von Rückfäl len als die Entlassung nach vol lständiger Verbü ßung der Freiheitsstrafe. 
Das Strafgesetzbuch 1 975 hatte deshalb in der Bestimmu ng des § 46 vorgesehen,  
daß ein zu ei ner Freiheitsstrafe Verurtei lter vor dem urtei lsmäßigen Strafende be
dingt für eine P robezeit zu entlassen ist, wen n  nach seiner Person ,  sei nem Vorle
ben ,  seinen Aussichten auf ei n redl iches Fortkommen und sei ner Auffü hrung wäh
rend der Strafvol lstreckung anzunehmen ist , daß er in Freiheit keine weiteren straf
baren Handlungen begehen werde, und es nicht der VOl lstreckung der restl ichen 
Strafe bedarf, um der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzu
wi rken .  Ferner m u ß  der Strafgefangene den gesetzlich vorgesch riebenen Hafttei l 
(zwei Dritte l ,  jedenfal ls aber 6 Monate ; bei au ßergewöhn l ich günstiger Prognose die 
H älfte, mi ndestens aber ein Jahr) verbü ßt haben .  

I n  den  13  Jahren der Geltung dieser Regelung hat es sich al lerdi ngs gezeigt, daß 
von der Einrichtu ng der bedingten Entlassung durch Richterspruch in  Österreich nur 
i n  verhältnismäß ig geringem U mfang Gebrauch gemacht wurde. So lag der prozen
tue l le  Anteil der bedingten Entlassungen an al len Entlassungen im mehrjährigen 
Durchschnitt stets im Bereich von nu r  etwa 1 0 %. Die Gründe dafü r dü rften auch i n  
e i ne r  zu  restriktiven Fassung der maßgebenden Gesetzesbest immu ngen gelegen 
gewesen sein .  

Mit  dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 wurden daher die b is dah in  relativ ei nge
sch ränkten Mög l ichkeiten für eine bedi ngte Entlassung erweitert. Dadurch werden 
heute einem breiteren Personenkreis als früher bessere Startchancen für die Wie
dereing liederung i n  die Gesel lschaft u nd damit fü r eine künftig straffreie Lebensfüh
ru ng  eröffnet. Im Sin ne dieser Überlegungen wurden hi nsichtl ich der gesetzl ichen 
Regelung zur bedingten Ent lassu ng im einzelnen fo lgende Änderungen vorgenom
men : 

Die bedingte Entlassung nach Verbü ßung von zwei Dritteln  der Strafzeit ist nunmehr 
nach einer Mindeststrafzeit von 3 Monaten (frü her 6 Monaten)  zu lässig. Dies g i lt 
auch für die bedi ngte Entlassung nach Verbü ßung der Hälfte der Strafzeit (frü here 
M indeststrafzeit :  1 Jahr) .  Die sachl ichen Voraussetzungen für eine bedingte Entlas
sung sind weniger eng gefaßt als früher. 

Das Gericht hat nunmehr bei einer bedingten Entlassu ng die Möglichkeit, die P robe
zeit, wäre sie nach dem 8trafrest kürzer, mit maximal 3 Jahren festzusetzen , um 
sich e in eindeutiges Bild von der Wi rksamkeit der bedingten Entlassung machen zu 
kön nen .  

H ält das Gericht be i  einer bedingten Entlassung eine Entwöhnungsbehandlung oder 
e ine ärztliche Behandlung für notwendig und trägt es dem Entlassenen diese Be-
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handlung auf, so scheiterte die Durchfüh rung der Behand lung frü her oft daran , daß 
der Betroffene die Kosten n icht tragen kon nte und die Behandlungskosten auch 
n icht durch eine Krankenversicheru ng gedeckt waren. Um die fü r notwendig erach
tete ärztliche Nachbetreuung sicherzustel len, können deren Kosten nunmehr von 
der Justiz getragen werden, wen n  der Betroffene selbst dazu n icht in der Lage ist 
u n d  eine Sozialversicherung nicht besteht. Eine vergleichbare Regelung gab es zu
vor schon im Bereich der Jugendstrafrechtspflege und im Verfahren wegen Sucht
g iftdel ikten .  

1 0.2. 1 .  GERICHTLICHE PRAXIS BE I  DER BEDINGTEN ENTLASSUNG 

I m  Jahr 1 995 wurden i nsgesamt 8 278 Strafgefangene aus dem Strafvo llzug (be
d i ngt oder unbedingt) entlassen,  davon 1 309 Strafgefangene (d.s.  1 5,9  %) auf
g rund  einer gerichtl ichen bedi ngten E ntlassung. 1 994 waren von 7 257 entlassenen 
Strafgefangenen 1 547 Strafgefangene (etwa 20,6 %) bedi ngt entlassen worden ,  i m  
Jahr  1 993 von 7 838 1 61 2  (20,6  %),  1 992 von 8 476 nur 1 491 ( 1 7 ,6 %) ,  1 991 von 
8 309 nur 1 453 ( 1 7 ,5 %) , 1 990 von 8 230 1 630 ( 1 9,8 %), 1 989 von 7 887 1 884 
(23, 9%). 

Der prozentuelle Antei l  der bedi ngten Entlassu ngen an allen Entlassungen sank so
m it im Berichtsjah r  gegenüber dem Vorjahr (20,6 %) auf den n iedrigsten Stand seit 
1 988 (30 %) . Konnte man den Rückgang zwischen 1 988 und 1 989 noch damit er
klären ,  daß 1 988 zufo lge eines gewissen "Rückstaueffektes" i m  Zusammenhang mit 
dem Inkrafttreten der i m  vorigen Abschnitt dargestel lten Gesetzesänderu ngen über
du rchschnittl ich viele Strafgefangene bedi ngt entlassen wurden und daher ei n Rück
gang zu erwarten war, so ist der darauffolgende Rückgang wohl vor al lem auf eine 
restriktivere Praxis der Gerichte zurückzuführen. In das Berichtsjahr f ielen allerd ings 
Entlassu ngen aufgrund des Amnestiegesetzes 1 995, was - nach der Ko nsol id ierung 
der letzten beiden Jahre - zu einem gro ßen Tei l den Rückgang der bedingten Ent
lassu ngen erklären dürfte. 

I m  Berichtsjahr sind 3 Männer ( 1 994 : 5) mit lebenslanger Freiheitsstrafe auf Probe 
entlassen worden . Sie hatten zwischen 20,5 und 21 Jahren in Strafhaft zugebracht. 

1 0 . 3. BEWÄHRUNGS H I LFE 

M it I nkrafttreten des Strafgesetzbuches wurde die bereits zuvor in der Jugendstraf
rechtspflege bewäh rte Ein richtung der Bewäh ru ngshi lfe dem Erwachsenenstrafrecht 
ersch lossen. Der Anwendungsbereich der Bewährungshi lfe wurde danach sch ritt
weise auch bei erwachsenen Personen ausgedeh nt. 

E i n  weiterer Schritt in diese Richtu ng wurde durch das Strafrechtsänderungsgesetz 
1 987 gesetzt : Ebenso wie schon früher in Strafverfahren gegen J ugendl iche ist es 
seither auch i n  Strafverfahren gegen Erwachsene möglich, dem Beschuldigten mit 
sei ner Zustimmung bereits während des Verfahrens ei nen Bewährungshelfer zu be
stel len (vorläufige Bewährungshi lfe) . Dies bietet zum einen den Vortei l ,  daß die Be
treuung mög l ichst früh einsetzen kann ,  zum anderen ,  daß i n  G renz- und Zweifelsfäl
len von der Verhängung der Untersuchungshaft leichter Abstand genommen wer
den kann. 
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Die B ewährungshi lfegesetz-Novel le 1 980 hat im Rahmen der Bestim mungen über 
die Förderung der Entlassenenh i lfe erstmals auch eine Betreuung nach Art der Be
währungshi lfe i n  Fällen einer unbedingten Entlassung ermöglicht. Das zeit l iche Aus
maß ei ner solchen freiwi l l igen Betreuung ist damals mit einem Jahr begrenzt wor
den .  M it dem Strafrechtsänderu ngsgesetz 1 987 wu rde dieses Ausmaß auf d rei Jah
re e rweitert. 

Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 wurde ferner der noch weitergehende 
Vorsch lag verwi rkl icht, das Rechtsinstitut der freiwi l l igen Betreuung nach Art der Be
wäh ru ngshi lfe von der Förderu ng der Entlassenenhi lfe loszulösen und i m  Bewäh
rungshi lfegesetz selbst zu verankern (§ 27a Bewährungshi lfegesetz) .  Durch diese 
Gesetzesänderung wurde eine von der Sache her notwendige oder zweckmäßige 
(weitere) Betreuung mit Zustim mung des Betroffenen bis zu ei nem zeitl ichen 
Höchstmaß von drei Jahren in allen Fäl len mögl ich, in denen eine Anordnung von 
Bewährungshi lfe durch das Gericht n icht getroffen werden kann oder wegen des 
Ablaufs der Probezeit aufgehoben werden mu ß. 

Die du rch das Strafprozeßänderungsgesetz 1 987 erweiterten Möglichkeiten der be
dingten Entlassung aus der Strafhaft füh rten zu einer verstärkten H inwendung der 
Bewährungshi lfe von einer Maßnahme für Jugendliche zu ei ner Maßnahme mit dem 
weiteren Schwerpu nkt Erwachsenenbetreuung. 

1 99 1  wurde beim Bundesmin isterium für Justiz eine Arbeitsgruppe "Bewährungshi l
fe-Neu" eingerichtet, die mit der Ausarbeitung von Vorschlägen für eine Neurege
lung der  organisatorischen und rechtlichen Grund lagen der Bewäh rungsh i lfe be
schäftigt war. Auch das Jahr 1 992 war von Bemühungen geprägt, Reformen in der 
Neustruktu rierung des Verei ns und seiner Außenbeziehungen vorzubereiten und zu 
erarbeiten .  Diese Bemühungen konnten im Rahmen eines Organisationsentwick
lungsprojektes 1 993 zum guten Tei l abgeschlossen werden (Dezentralisierung).  Ziel 
der R eform ist die Steigerung der Effizienz und Bewegl ichkeit bei der Ausübung der 
Aufgaben der Bewährungshi lfe durch Schaffung einer neuen, privatrechtl ichen Or
gan isationsform (Generalvertrag zwischen dem Bundesministerium für J u stiz und 
dem Verei n für Bewährungsh i lfe und Soziale Arbeit) . I m  Zuge des Vorhabens "Be
währungshi lfe-Neu" wurde auch eine grundlegende Neugestaltung der RechtssteI
lung und des Aufgabenbereichs des Bewährungshelfers im  Sinne einer Zurückdrän
gung der bisher gesetzlich verankerten Überwachungstätigkeit und ei ner H ervorhe
bu ng der Betreuungsfunktion  diskutiert. Dies wurde für den Bereich der vorläufigen 
Bewährungshi lfe durch das Strafprozeßänderungsgesetz 1 993 bereits real is iert (§ 
1 97 StPO). Fü r das materie l le Strafrecht wurde eine Anpassung der Bestim mung 
des § 52 Abs. 1 StG B an den modernen, therapeutisch orientierten Ansatz der Be
wäh ru ngshi lfe i n  der Regierungsvorlage zum Strafrechtsänderungsgesetz 1 996 vor
gesch lagen. Die Aufgabe des Bewährungshelfers wird dahi ngehend defi n iert, daß 
er sich mit Rat und Tat darum zu bemühen habe, dem Rechtsbrecher zu ei ner Le
bensfüh rung und Einstel lung zu verhelfen, die diesen i n  Zukunft von der Begehung 
mit Strafe bedrohter Handlungen abzuhalten vermag. Das Strafrechtsänderungsge
setz 1 996 ist vom Nationalrat am 27. 1 1 . 1 996 besch lossen worden.  

Nach erfolgreicher Durchfüh rung eines P i lotprojektes im  Jahr 1 993 wu rde mit 
1 . 1 . 1 995 im VBSA die Klientendatenerhebung von dezentral in den Geschäftsstel len 
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gesammelten Jahres- bzw. Monatsmeldungen auf e ine Erfassung mit Fragebögen 
für jeden Probanden, die bei Zugang, Abgang und einer Veränderungen der Betreu
ungsvo raussetzung ausgefü l l t  werden,  umgestellt. Diese Datengru nd lage erlaubt ei
ne flexiblere Kombi nation  der Merkmale und Aussagen über den Verlauf der Betreu
ung von Probanden .  

Gleichzeitig wurde d ie statistische Einheit neu defin iert ,  um regionale Verzerrungen 
zu verringern . Es wird n icht mehr vom einzelnen - reg ional untersch iedl ich gehand
habten - "Geschäftsfal l" , d .h .  der Betreuungsphase unter derselben Aktenzah l , aus
gegangen ,  sondern vom "u nunterbrochenen Betreuungsfal l" . Selbst bei vö l lig  identi
scher Anordnungspraxis der Gerichte erscheint fo lg l ich durch die gemeinsame Be
trachtung al ler zusam menhängenden Betreuungsphasen die Dauer der Betreuung 
länger und die Zah l der Zu- und Abgänge verri ngert sich bei gleichblei bendem 
Stand. 

1 0.3 . 1 . TÄTIGKEIT DER BEWÄHRUNGSH ILFE 

Zah l  der Betreuer und Klientenstand am Jah resende 

Stichtag Bewäh rungs- Betreute davon 
helfer Personen 

insgesamt Jugend liche Erwachsene 

31 . 1 2. 1 988 886 4 930 2 1 68 2 762 

31 . 1 2. 1 989 850 5 1 69 2 1 71 2 998 

31 . 1 2. 1 990 924 5 304 2 278 3 026 

31 . 1 2. 1 991 949 5 201 2 375 2 826 

31 . 1 2. 1 992 963 5 321 2 627 2 694 

31 . 1 2. 1 993 931 5 401 2 787 2 61 4  

31 . 1 2. 1 994 974 5 537 2 81 0  2 727 

31 . 1 2. 1 995 962 5 780 2 941 2 839 

Tabel le 1 67. 

D ie Fallzahlen s ind ,  mit Ausnahme des Jahres 1 991 , jährl ich gestiegen (der durch
schn i ttl iche jährl iche Zuwachs seit 1 988 beträgt ca. 2,3 %) . Dies bedeutet gegen
über dem Vorjahr eine weitere Steigerung (+ 4,4 %) und im langfristigen Verg leich 
erneut einen Höchststand an betreuten Probanden .  

U nter den am 31 . Dezember 1 995 von der Bewährungshi lfe i nsgesamt betreuten 
Personen (5 780) befanden sich 272 Betreuungsfäl le aufgrund freiwi l l iger Betreuung 
gemäß § 27a BewHG (237 Erwachsene und 35 Jugendl iche) und 49 Betreuungsfäl
le nach dem Suchtgi ftgesetz (26 Erwachsene und 23 Jugendl iche) . 
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Nach einem meh rjährigen Anstieg des Antei ls von Jugendstrafsachen seit E nde 
1 989 ist in  den letzten d rei Jah ren eine Phase der Stabi l isierung um einen Wert von 

51  % ei ngetreten
'). Am 3 1 . 1 2. 1 995 betrug der Antei l  der Jugendl ichen 50,8 %. 

Bewährungsh i lfe - hauptamtliche Betreuung 

Zah l der Bewährungshelfer und Klientenstand am Jah resende 

Stichtag Hauptamtliche deren Probanden 
Bewährungshelfer Jugendliche Erwachsene 

31 . 1 2. 1 988 21 7 1 487 2 1 80 

31 . 1 2. 1 989 248 1 509 2 321  

3 1 . 1 2. 1 990 247 1 577 2 299 

31 . 1 2. 1 991 250 1 648 2 1 85 

31 . 1 2. 1 992 263 1 81 9 2 083 

31 . 1 2. 1 993 233 1 908 2 027 

31 . 1 2. 1 994 254 1 944 2 1 39 

31 . 1 2. 1 995 265 2 058 2 245 

Tabel le 1 68. 

Bewährungshi lfe - ehrenamtliche Betreuung 

Zahl der Bewährungshelfer und Klientenstand am Jahresende 

Stichtag E h  renamtliche deren Probanden 
Bewäh rungshelfer Jugendliche E rwachsene 

31 . 1 2. 1 988 669 681 582 

31 . 1 2. 1 989 626 662 677 

31 . 1 2. 1 990 677 701 727 

31 . 1 2. 1 991 699 727 641 

3 1 . 1 2. 1 992 700 808 61 1 

31 . 1 2. 1 993 698 879 587 

31 . 1 2. 1 994 720 886 568 

30. 1 2. 1 995 697 883 594 

Tabelle 1 69. 

*) Der zuletzt im Sicherheitsbericht 1 994 ausgewiesene Jugendantei l  von 53% 
wurde neueren Berechnungen zufolge Ende des Jahres 1 994 nicht erreicht. Im Rah
men einer Stichtagserhebung zum 31 . 1 2. 1 994 wurde im Fachbereich BWH des 
VBSA für jeden Klienten durch die Sekretariate neu bewertet, ob es sich um eine J u
gend- oder Erwachsenenstrafsache handelt. Dabei wurden sowoh l  nachträgl ich h i n
zugekommene Voraussetzungen berücksichtigt als auch I rrtümer berei nigt. Der An
tei l der Jugendstrafsachen verringerte sich im VBSA insgesamt um ca. 2,5 P rozent
punkte. Die Ergebnisse des vorl iegenden Beitrags zum Sicherheitsbericht basieren  
auf der neuen personenbezogenen Erhebung des Fachbereiches BWH. 
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Die Zahl hauptamtlich und ehrenamtlich betreuter Probanden ist sowoh l  bei Jugend
strafsachen als auch bei Erwachsenenstrafsachen abso lut gestiegen . Der Zuwachs 
gegenüber dem Vorjahr war bei den von hauptamtlichen Bewährungshelfern Be
treuten mit 5,4 % stärker als jener bei den ehrenamtlich betreuten Fäl len (+1 ,6 %) .  

Bundesweit wurden im Jahr 1 995 ca. 25,6 % aller Fälle von ehrenamtl ichen Bewäh
rungshelfern betreut. I m  Verhältn is zu den Vergleichsgrößen am Ende der vorher
gegangenen Jahre wu rde ein Min imum des Antei ls  ehrenamtl ich betreuter Proban
den erreicht. Die Veränderung zum Vorjah resende beträgt - 0,7 Prozentpunkte. 

Hauptamtl iche Bewährungshelfer betreuen nach wie vor eher erwachsene Proban
den,  wäh rend ehrenamtl iche in  den letzten 5 Jahren mehr Probanden mit Jugend
strafsachen betreuten.  Ein Verg leich auf der Ebene von Geschäfts- und Dienststel
len zeigt erhebliche U nterschiede beim Einsatz der Betreuer. Die Bandbreite des 
Antei ls der von ehrenamtlichen Bewährungshelfern betreuten Fäl le verri ngerte sich 
zwar vom Jahresende 1 994 auf Ende 1 995, die regionalen Extremwerte lagen al ler
di ngs noch bei 1 5, 1  % und 35,6 %. 

Bewährungshi lfe nach bedingter Entlassu ng 

Die Anordnung von Bewährungshi lfe nach bedingter Entlassung ist seit 1 989 rück
läufig. Auch im Berichtsjah r sank die Zah l  der Anordnungen von Bewährungsh i lfe 
weiter von 52 1 auf 480 (- 7,9 %) . Allerdings ist bei den bedingt Entlassenen i m  
österreichischen Strafvol lzug ei n stärkerer Rückgang zu verzeichnen (-1 5,4 %) , so
daß der Antei l der bedingten Entlassungen mit Bewährungshi lfe - nach mehrjäh ri
gem Rückgang - von zuletzt 33,7 % auf 37,7 % stieg . 

Der Rückgang bei den bedingten Entlassungen i m  Jahr 1 995 dürfte zu einem be
deutenden Antei l dem Einflu ß des Vollzugs des Amnestiegesetzes 1 995 zuzuschrei
ben sein .  Um eine vol lständige Bereinigung bedingter Entlassungen um Fäl le des 
AmnestieG (§ 3) im Datenmaterial der Bewäh rungshi lfe sicherzustel len ,  bedarf es 
noch weiterführender Arbeiten. 

Neuzugang an Proban den in den Geschäftsstel len / Dienststel len : 

Die regionale Vertei l ung der Zugänge bietet eine Basis für den Vergleich der Ge
schäfts- und Dienststel len nach Landesgerichtssprengel n .  Die grö ßte Zah l an Zu
gängen wies 1 995 die Geschäftsstel le in  der Bundeshauptstadt mit 798 Probanden 
auf; die wenigsten Neuzugänge hatte die Geschäftsstelle Krems. Dem durchschn itt
l ichen Zugang von ca. 1 78 Probanden pro Ein richtung kommen die beiden G e
schäftsstel len Wels und Innsbruck am nächsten . 

III-82 der Beilagen und Zu III-82 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdok. Teil 1 (gescanntes Original)276 von 322

www.parlament.gv.at



- 274 -

Zugang an Probanden, differenziert nach LG-Sprengel 

Geschäftsstelle/Dienststel le Zugänge 
1 995 

Wien 798 
Korneuburg 90 
Krems 38 
St. Pö lten 1 27 
Wr. Neustadt 80 
Eisenstadt 1 21 
Linz 21 0 
Wels 1 59 
Ried 71 
Steyr 96 
Salzbu rg 1 01 
K lagenfu rt 236 
Innsbruck 200 
Feldkirch 64 
Graz 205 
Leoben 258 

insgesamt 2 854 

Tabel le 1 70. 

Die Zah l der Zugänge von Probanden im Jahr 1 995 betrug 2 854. Ein Ver91eich mit 
den Vorjahresdaten erscheint n icht s innvol l ,  da innerhalb des VBSA eine Anderung 
der statistischen Einheit vom Geschäftsfall zu m zusammenhängenden Betreuu ngs
fal l vorgenommem wurde. Ei n exakter Vergleich mit der bisherigen Datenbasis für 
Zugänge ist jedoch bei Berücksichtigu ng der 81 8 Aktumwandlungen gegeben .  Auf 
dieser Basis beträgt der Zuwachs der Zugänge von 1 994 auf 1 995 8,8 % (von 3 373 
auf 3 672 Probanden). 

1 0.3.2. AUSSERGERICHTLICHER TATAUSGLEICH (Konfl iktregelung. ATA) 

Die zunächst 1 985 in  einzelnen Gerichtssprengeln als Modellprojekt eingefüh rte u nd 
ab dem Jah r 1 987 schrittweise auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnte Konflik
tregelung i m  Jugendstrafrechtsbereich wurde als Au ßergerichtl icher Tatausgleich im  
Jugendgerichtsgesetz 1 988 gesetzl ich verankert. 

Der Straffäll igen h i lfe wurde damit ein neuer wichtiger Aufgabenbereich ersch lossen.  
Es geht bei m Au ßergerichtl ichen Tatausgleich darum ,  daß der Verdächtige Bereit
schaft zeigt, fü r die Tat ei nzustehen,  insbesondere dadurch,  daß er den Schaden 
nach Kräften gutmacht, sodaß auf eine Verfolgung verzichtet werden kann .  Für  die 
U nterstützung in diesem Bemühen, in welches das Opfer miteinzubeziehen i st, bo
ten sich erfahrene Mitarbeiter der Bewäh rungshi lfe besonders an. 

Mit der gesetzl ichen Regelung wurde den positiven Erfahrungen, die im  Rahmen 
des Model lversuchs Konfliktregelung gemacht wurden, und der al lgemeinen Zusti m
mung, die i hm zutei l wurde, Rechnung getragen. Seit 1 . 1 . 1 992 wird der Au ßerge-
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richtliche Tatausgleich auch i m  Erwachsenenstrafrecht in  einem Modellversuch er
probt. 

Im Berichtsjahr wurden o rganisatorische Umstrukturierungen durchgefüh rt. Ab 
1 . 1 . 1 995 wurden ATA-Stel len zusammengefaßt, die nun zwei Landesgerichtsspren
gel betreuen. Korneuburg und Wr. Neustadt werden vom ATA-Wr. Neustadt betreut, 
Krems und St. Pölten vom ATA-St. Pölten ,  Ried und Wels vom ATA-Wels. Seit 
1 .7. 1 995 werden Linz und Steyr vom ATA-Linz betreut. In der vorl iegenden Darstel
lung wurde in den Tabel len regional die fei nere Differenzierung nach Landesge
richtssprengeln gewählt, damit die Herkunft der Zugänge der zusam mengefa ßten 
Einrichtungen ersichtlich ist. 

Au ßergerichtl icher Tatausgleich 

jährl icher Zugang an Beschu ldigten 1 985-1 995 

Jahr ATAJJ ATAJE 

1 985 1 1 6 -- -

1 986 363 ---
1 987 606 ---
1 988 71 2 - - -

1 989 1 236 ---
1 990 1 426 ---

1 991 1 5 1 6 ---
1 992 1 884 696 
1 993 2 033 898 
1 994 2 341  1 880 
1 995 2 602 2 049 

Tabel le 1 71 .  

I m  Jahr 1 995 wurde bundesweit bei 4 j 651 Beschuldigten auf Empfehlung der 
Staatsanwaltschaft oder des Gerichtes ein Au ßergerichtl icher Tatausgleich durch 
Sozialarbeiter versucht. Für die Zah l der bei m Täter-Opfer-Ausgleich betei l igten Ge
schädigten kan n  derzeit nu r  e ine Bandbreite angegeben werden .  Es waren i m  Jahr 
1 995 m indestens 6 750 u nd maximal 9 200 Geschädigte an den Fällen betei l igt, d ie 
einer au ßergerichtl ichen Konfl iktregelung zugefüh rt wurden .  

Tätigkeit i m  Rahmen des Au ßergerichtl ichen Tatausgleichs im Jugendstrafrecht 
(AT AJJugendl iche) 

In  den 1 1  Jahren ,  i n  denen eine au ßergerichtliche Konfliktregelung durchgeführt 
werden kon nte, nahm die Zah l der Beschu ld igten,  denen diese Möglichkeit durch 
die Staatsanwaltschaft oder das Gericht eröffnet wurde, laufend zu. Im Jahr 1 995 
wurden i nsgesamt 2 602 ATA-J-Zugänge , einer Konfliktregelung zugewiesen .  Dies 
bedeutet gegenüber dem Vorjah r  (2 341 Zugänge) einen Zuwachs von 1 1 ,2 %. 

Ein Rückgang der Neuzuweisungen war 1 995 in  den LG-Sprengeln Wien,  Korneu
burg und Wr. Neustadt zu beobachten. I n  al len übrigen ATA-Standorten kam es zu 
einem Zuwachs bei den Zugängen Jugendlicher. Die drei zugangsstärksten LG
Sprengel sind wie im Vorjahr Wels, Wien u nd Salzburg,  allerdings in geänderter 
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Rangfolge. Die geri ngste Zahl an Zugängen wiesen 1 995 Krems, Korneuburg und 
Leoben auf. Im Durchsch nitt si nd pro LG-Sprengel ca. 1 63 J ugendliche zugegan
gen . 

Au ßergerichtl icher Tatausgleich für Jugendl iche 

Zugang an Beschu ldigten ,  differenziert nach LG-Sprengel 

G esch äftsste I le/Di en stste I le Zugänge 1 994 Zugänge 1 995 

Wien 302 300 
Korneubu rg 97 61 
Krems 29 48 
St. Pölten 74 1 20 
Wr. Neustadt 220 1 69 
Eisenstadt 91  1 1 2 
Linz 248 252 
Wels 255 301 
Ried 25 1 09 
Steyr 45 77 
Salzburg 257 274 
Klagenfu rt 1 64 229 
Innsbruck 1 50 1 60 
Feldki rch 1 58 1 84 

G raz 1 44 1 43 
Leoben 82 63 

i nsgesamt 2 341 2 602 

Tabel le 1 72. 

Tätigkeit i m  Rahmen des Au ßergerichtl ichen Tatausgleichs im a l lgemei nen Straf
recht (ATNErwachsene) 

Mit  Erlaß vom 9. 1 2. 1 991 , JABI .Nr. 2/1 992, hat das Bundesmin isterium fü r Justiz 
dargelegt, daß  der Modellversuch "AT NE" auf Basis des § 42 StGB durchgefüh rt 
werden kan n .  Der AT NE hat seit dem Anlaufen des Modellversuchs am 1 . 1 . 1 992 
ei ne kontin u ierl iche Ausweitung erfahren. Nachdem 1 994 die M ögl ichkeit der Kon
fl i ktregelung bei Erwachsenen i n  den Bundesländern Burgenland, Salzburg und Ti
ro l auf die d rei Landesgerichte und alle Bezi rksgerichte sowie in Wien auf d ie 
Sprengel Donaustadt, Döbl i ng und Innere Stadt ausgeweitet wurde, kam mit 1 .  Ju l i  
1 995 der Lan desgerichtssprengel Linz h inzu . 

Der ATNE hat seit sei ner Einfüh rung ebenfal ls steigende Zugangszahlen zu ver
zeichnen .  I m  Jahr 1 995 wurden 2 049 Neuzugänge bei Erwachsenen gezählt, der 
Zuwachs gegenüber dem Vorjahr  betrug daher ca. 9 %. Neben den neuen Zugän
gen in  Li nz kam es in  den beiden grö ßten ATNE-Standorten zu einer Ausweitung 
bei den Konf l iktregelungen von Erwachsenenstrafsachen. Ledigl ich im  LG-Sprengel 
E isenstadt i st e in erhebl icher Rückgang zu verzeichnen. 
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Au ßergerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene 

Zugang an Beschu ldigten ,  differenziert nach LG-Sprengel 

Geschäftsstel le/Dienststel le Zugänge 1 994 Zugänge 1 995 

Wien 865 901 
Eisenstadt 90 55 
Linz 0 79 
Salzbu rg 528 622 
I nnsbruck 397 392 

i nsgesamt 1 880 2 049 

Tabel le 1 73 .  

1 0.3.3.  ZENTRALSTELLEN FÜR HAFTENTLASSENENHILFE 

Das Risiko des neuerlichen Rückfal ls ist unmittelbar nach der Haftentlassung, wenn 
der Haftentlassene kei ne Arbeit und keine U nterkunft fi ndet, besonders gro ß .  Daher 
ko mmt Unterstützungsmaßnahmen i n  der ersten Zeit, i n  der der Strafgefangene 
wieder auf e igenen Fü ßen stehen so l l ,  besondere Bedeutu ng zu. 

Ein wichtiger  Sch ritt auf diesem Gebiet wurde mit der Schaffung von "Zentralstel len 
für Haftentlassenenhi lfe" unternommen,  die im Rahmen des Vereins für Bewäh
rungshi lfe und  Soziale Arbeit mit U nterstützung durch das Bu ndesministeriu m  für 
Justiz ins Leben gerufen wu rden . Die Zentralstellen helfen Haftentlassenen insbe
sondere bei der Berufswah l  sowie bei der Arbeits- und Woh nungssuche. 

Derzeit sind 6 Zentralstel len für Haftentlassenenhi lfe eingerichtet, und zwar in  Wien ,  
Linz, Salzburg ,  Innsbruck, Klagenfurt u nd Graz. In Niederösterreich wu rde e ine de
zentrale Haftentlassenenh i lfe an den Standorten Krems und Wiener Neustadt auf
gebaut. 

Tätigkeit der Zentralstel len 

Im Jahr 1 995 wurden durch die mehrheitliche Übernahme der Agenden des Arbeits
marktservice (AMS) und den damit verbundenen verstärkten Aktivitäten in der Ent
lassungsvorbereitung wieder mehr Kl ienten (+ 6%) in  Haft betreut als ein Jahr zuvor 
( 1 995 : 1 226, 1 994 : 1 1 56 ,  1 993 : 942) . Ebenso hat die Anzah l der in den Zentral
stel len betreuten Klienten von 2 01 1 im Jahr 1 994 um 4 % auf 2 095 im Berichtsjahr 
zugenommen.  Die Klientenkontakte in  den Zentralstel len (Beratung, Betreuung, An
gehörigenberatung sowie Inanspruchnahme tagesstrukturierender Angebote, Club 
usw. )  betrugen insgesamt 47 288 ( 1 994 : 45 551 ) und zu Hafti nsassen 3 021 ( 1 994 : 
2 1 21 ) . Auch h ier ist i n  bei den Gruppen ein Anstieg zu verzeichnen (Kontakte zu 
Entlassene n : + 3,8 %, Kontakte zu Hafti nsassen :  + 42,4 %) . Erklärend sei erwäh nt, 
daß die Anzah l  der Kontakte zu Entlassenen durch die Schl ießung des Freizeitclubs 
in  Salzbu rg beeinflu ßt wurde. Dennoch ist e ine weitere leichte Verschiebung zur  
Haftbetreuung erkennbar. Bedingt durch d ie intensivere Entlassungsvorbereitung ist 
es nicht autom atisch für al le Klienten- notwendig, ansch ließend nach Haftentlassung 
in  der Zentralstelle vorzusprechen, da i n  der Entlassungsberatung unter U mständen 
bereits erste Schritte zur Aktivierung des sozialen Netzes gesetzt wurden . 
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Längerfristige Betreuungen haben zunehmend an Bedeutung gewon nen.  Die Klien
ten erwarten sich fi nanzi el le U nterstützung, Beratung in  rechtl ichen Angelegenhei
ten ( insbesondere in Fragen der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhi lfe), H i lfe 
bei Wohnungs- und Arbeitssuche, persönl iche Beratung und Betreuung sowie einen 
Ort, der für ei n ige Zeit einen Aufenthalt bietet. 

Über die Tätigkeit der ei nzelnen Zentralstel len für Haftentlassenen h i lfe i m  Jahr 1 995 
gibt die nachstehende Übersicht Auskunft. 

Zentralstel len - Arbeits- und Unterkunftsvermittlungen 1 995 

Zentralstel len Vermittlungen in Vermitt lungen i n  

U nterkunft eigene AMV-Ku rse Arbeits- Arbeits-
Woh nung projekte stellen 

G raz 1 1 4 59 1 4  23 1 23 
I nnsbruck 47 46 4 6 42 
Klagenfurt 1 1 5 37 0 1 7  28 
Linz 35 1 4  0 7 43 
Salzburg 67 1 3  0 0 26 
Wien 478 1 3  1 8  43 48 
Krems 1 1  1 1 2 64 
Wr. Neustadt 29 4 1 2 1 2  

Gesamt 896 1 87 38 1 00 386 

Tabel le 1 74. 

1 0.3.4. D I ENSTE U N D  EINRICHTUNGEN 

Damit die Bewährungshi lfe besser durchgeführt und die Aufgaben der Zentralstel len 
besser wahrgenommen werden können, betreibt der Verei n fü r Bewäh rungshi lfe 
und Soziale Arbeit folgende sozialpädagogische E inrichtungen . 

Club Change - Wien: 
ist ei ne Beratungsstel le für Drogenabhängige u nd deren Angehörige. Das Angebot 
dieser E i n richtu ng umfaßt Information,  Beratung, Betreuung und Psychotherapie .  
Weitere Angebote sind Angehörigenberatung, Prävention sowie e in mal pro Woche 
Clubbetrieb und diverse Gruppenaktivitäten.  1 993 nahmen ci rka 300 Klienten zu
sammen ungefähr 2 500-mal Kontakt zum Klub auf. 

Saftladen - Salzburg: 
Freizeite in richtung, deren Konzept sich auf Randgruppen bezieht. I n  einer lockeren ,  
wen ig struktu rierten Atmosphäre bewegt sich diese E inrichtung i m  gesamten Spek
tru m zwischen Betreuung und Prävention.  Durchschn ittl ich kommen täg lich 60 bis 
65 Personen in den Saftladen. Im Saftladen s ind 4 hauptamtliche und ein bis zwei 
freie Mitarbeiter sowie ein Zivi ldi ener beschäftigt. 
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1 0. 3.5 .  HEIME FÜR BEWÄHRUNGSH ILFE 

Nach § 1 3  BewHG besteht die Mög lichkeit, Schützl i nge der Bewährungshi lfe in  Hei
men unterzubringen, fal ls der Zweck der Bewährungshi lfe wegen des Fehlens einer 
geeigneten U nterkunft sonst voraussichtlich nicht erreicht werden kan n .  Die Wohn
heim e  arbeiten eng mit der Bewährungshi lfe und den Zentralstel len sowie mit ande
ren I n stitutionen (Jugendamt, Arbeitsprojekte, etc.) zusammen. Die fo lgende Tabel le 
gibt - gegliedert nach Ein richtungen - über die Zah l  der Betreuu ngsei nheiten,  über 
die verfügbaren Wohnplätze zum Jahreswechsel und über die Zah l der Aufnahmen 
und Aufenthaltstage in den Jahren 1 994 und 1 995 Auskunft. 

Dienste und Einrichtungen 

Zah l der Wohnplätze und jäh rl icher Zugang in den Ei nrichtungen 

Heime des VBSA Wohnplätze Wohnplätze Zugänge Zugänge 
Ende 1 994 Ende 1 995 1 994 1 995 

Betreutes Jugendwohnen 8 9 1 2  6 
NOST -J ugend lich e 1 0  1 0  1 02 1 06 
Betreutes Wohnen 39 38 45 27 
NOST-Erwachsene 1 2  1 2  70 88 
ARWO-Heim 1 2  1 8  41 1 1  
Heim Linz 9 9 62 58 
Linz-Zuwohnungen 8 8 9 1 0  
Linz-WG 8 8 6 6 
Heim Salzburg 1 0  1 0  20 23 
Heime des VBSA gesamt 1 1 6 1 22 367 335 
DOWAS I nnsbruck 1 2  1 3  1 5  24 
Gesamt 1 28 1 35 382 359 

Tabel le 1 75. 

1 0. 3.6 .  ARBEITSPROJEKTE 

I n  der Zeit unmittelbar nach der Entlassung ist es von besonderer Bedeutung, den 
Haftentlassenen auf das Arbeitsleben vorzubereiten und i h m  die Mög l ichkeit zu ge
ben ,  seine Arbeits- und Mitte l losigkeit zu überbrücken ,  bis eine Arbeit vermittelt wer
den kann .  Für diesen Bereich bestehen mit personel ler, fi nanziel ler und/oder bera
tender Unterstützung des Verei ns für Bewährungshi lfe und Soziale Arbeit und mit 
U nterstützung der Arbeitsmarktverwaltu ng unter anderem folgende Arbeitsin itiati
ven : 

Contrapunkt-Klagenfurt: 
Die sozialökonomischen Betriebe Contrapunkt Klagenfurt wurden 1 982 geschaffen 
und bieten am Arbeitsplatz Benachtei l igten (Kl ienten der Bewährungshi lfe und der 
Zentralste l le für Haftentlassenenhi lfe sowie psychisch Kranken) Übergangsarbeits
plätze in drei Betrieben (Forstservice, Möbeltischlerei sowie Geschenkartikel- und 
Altwarenbereich) .  Insgesamt sind 1 6  Sch lüsselkräfte angestellt, 35 Arbeiter werden 
laufend beschäftigt. Im Jahr 1 995 kon nten insgesamt 83 Personen bei Contrapunkt 
Beschäftigung und Arbeitstrai ni ng fi nden . 
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HAI-HaI/ein (HaI/einer Arbeitsloseninitiative): 
Dieser 1 986 gegründete Verein hat sich zur Aufgabe gestel lt, Beschäftigungsmög
l ichkeiten und damit d ie berufliche I ntegration von Arbeitslosen und schwer vermit
telbaren bzw. gesel lschaftl ich benachtei l igten Personen zu erreichen .  I n  den Berei
chen Umwelt- und Natu rschutz, Holzverarbeitung mit angesch lossener Tisch lerei , 
E ntrümpelung und Übersiedlung werden durchschn ittl ich 1 5  - 1 8  schwer VermitteI
bare unter An leitung von drei Fachkräften ,  eines Sozialarbeiters und einer Ge
schäftsfü hrerin beschäftigt. 

WABE-Salzburg: 
I m  Nahbereich des Wohnprojektes der Bewährungshi lfe Salzburg besteht seit 1 982 
e in  Gewerbebetrieb, der auch Schütz li ngen der Bewährungshi lfe Arbeit bietet. Die 
WABE ist ein Altwaren- und Entrümpelungsunternehmen,  das auf Verei nsbasis 
auch Übersiedlungen , Klei ntransporte, Wohnungsrenovieru ngen und Rei nigungsar
beiten du rchführt. Permanent gibt es 8 Transitarbeitsplätze. 

Vehikel-Linz: 
I n  Linz wurde 1 983 e ine KFZ-Werkstätte mit 5 Übergangsarbeitsplätzen ei ngerich
tet. Zusätzlich werden 24 jugendliche Langzeitarbeitslose bzw. Tei lnehmer eines 
KFZ-Mechanikerausbi ldungskurses beschäftigt. Ziel dieses Kurses ist d ie Leh rab
sch lu ßprüfu ng. Durch die Verbindung eines Arbeitstrain ingskurses mit einem Be
schäftigungspojekt ist d ie Kombi nation von Ausbi ldung, Arbeitstrain ing und Arbeit i n  
einer Ei nheit mögl ich. D ie  An leitung erfo lgt durch insgesamt 1 2  Sch lüsselkräfte. 

BAC-Braunau: 
Ziel der Braunauer Arbeitsbeschaffungskooperative ist es, arbeitslosen ju ngen Men
schen und auch Erwachsenen eine Beschäftigung bzw. Ausbi ldung anzubieten und 
sie am Arbeitsmarkt zu vermitte ln .  Es werden laufend Ku rse angeboten ,  wobei i ns
gesamt 1 7  Personen beschäftigt sind. Gearbeitet wird in drei Gruppen:  zwei Grup
pen im Lebensmittel- bzw. Küchenbereich (Versorgung der Städtischen Kindergär
ten ,  Selbstversorgung) ,  e ine Gruppe arbeitet im Metal lbereich (Sch losserei ) .  Dauer 
der Kursmaßnahmen : ca. 1 Jahr. 

Diese P rojekte dienen der Verhi nderung von Langzeitarbeits losigkeit von vorbestraf
ten Jugendl ichen und Erwachsenen, die auf dem Arbeitsmarkt schwer unterge
bracht werden können .  Der Bestand dieser Arbeitsinitiativen ist al lerdings sehr von 
der Finanzierbarkeit durch die Arbeitsmarktverwaltung und von der Unterstützung 
du rch die Länder abhängig. 

1 0.4. PERSONELLE U N D  ORGAN ISATORISCHE MASSNAHMEN 

1 0.4. 1 . PERSONELLE MASSNAHM EN 

Der Ste l lenplan für das Jahr 1 996 sieht für den Bereich Oberster Gerichtshof und 
Generalprokuratur 57 Planstel len für  Richter, 1 4  Planstel len für  Staatsanwälte und 
42 Planstel len für  nichtrichterliche Bedienstete vor; bei den Justizbehörden i n  den 
Ländern sind 1 647 P lanstellen für Richter, 1 85 Planste l len für Richteramtsanwärter, 
1 98 P lanstel len fü r Staatsanwälte und 5 71 5  Planstel len für n ichtrichterl iche Bedien
stete (ei nsch l ieß lich der jugendlichen Bediensteten) systemisiert. Für die P lanstel-
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lenbereiche Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur sowie Justizbehörden i n  
den Ländern sind soh i n  insgesamt 7 858 Planstel len vorgesehen. Das sind um 406 
P lanstellen mehr (+  5 ,5%) als im Jahr 1 990. 

. 

Zu letzt waren i n  Strafsachen (nach Arbeitskapazitäten und  nicht nach Köpfen ge
rechnet) im erstinstanzl ichen Bereich rund 340 Richter und im Rechtsmittelbereich 
etwa 90 Richter eingesetzt. Die nachfo lgende Tabelle zeigt, daß in Strafsachen rund 
27 % aller Richter sowie rund 1 0  % al ler nichtrichterl ichen Bediensteten tätig si nd. 

Personaleinsatz (Arbeitskapazitäten ,  ausgedrückt in  Vol lzeitkräften)  

Bezirksgerichte Gerichtshöfe Oberlandes-
I. Instanz gerichte 

Richter nichtrichterI. Richter nichtrichterl. Richter nichtrichterI. 
Bed . Bed. Bed . 

Strafsachen 1 24,28 240,63 243,3 285,55 44,65 7,4 
Gerichts-

barkeit 695,83 3 443,55 670,38 1 1 02,67 1 67,3 529, 1 
insgesamt 

Tabelle 1 76. 

1 0.4.2. BAULICHE MASSNAHMEN 

Oberster 
Gerichtshof 

Richter nichtrichterI. 
Bed . 

1 8  1 ,8 

62,5 38 

Auch i m  Jahre 1 995 wurde die Bautätigkeit zur Schaffung geeigneter U nterkünfte für 
Gerichte und Staatsanwaltschaften fortgesetzt. 

Fertiggestellt worden s ind 1 995 der Neubau des Verhandlu ngssaal- und Hafttraktes 
des LG für Strafsachen Wien einsch l ießl ich des Schulungszentrums des OLG Wien , 
der Neubau für das Bezi rksgericht Tamsweg, der Zubau zum Landesgerichtsgebäu
de Korneubu rg, der Dachgeschoßausbau des Gebäudes des LG Klagenfurt, der 
Ausbau des JGH Wien und die Generalsanierung des Gerichtsgebäudes Ki rchberg 
am Wagram. Für die Bezirksgerichte Fünfhaus, I nnsbruck (Europahaus), Feldki rch , 
Mondsee und Retz wu rden neue Unterkünfte errichtet. 

Vor Fertigstel lung standen der Neubau für das Bezi rksgericht Wels und die General
sanierung der Gerichtsgebäude Gmunden und Landeck (dieses Gericht wurde i n
zwischen im Herbst 1 996 seiner Bestimmung übergeben) .  

I n  Ausführung stehen die Ausbauvorhaben zu den Gebäuden des LG Linz, des LG 
Wiener Neustadt (ei nschl ießlich der Hauptgebäudeinstandsetzu ng) und des BG Fa
voriten sowie zah lreiche Generalsanierungen. Zu erwähnen wären h ier  vor al lem je
ne des Justizpalastes i n  Wien und der Justizschule Schwechat sowie der Gebäude 
der Landesgerichte Krems an der Donau und St. Pölten und  des Bezi rksgerichtes 
G leisdorf. 

Vor Baubeginn stehen die Neubauten für die Bezi rksgerichte Gänserndorf und Klo
sterneuburg ,  d ie Generalsanierungen der Gerichtsgebäude Bregenz und Schwaz 
sowie der Dachausbau im Palais Trautson (Amtssitz des Bundesmin isteriums für J u
stiz) .  
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Eine bau reife Planung l iegt für das Zubauvorhaben zum Gerichtsgebäude Imst vor. 

I m  P lanu ngsstadium befi nden sich der Neubau für das LGZRS Wien samt einem BG 
Wien-Landstraße und das Zubauvorhaben zum Gebäude des Bezirksgerichts Lie
sing. Geplant werden weiters die Aufstockung des Gebäudes des OLG Linz und  die 
E rweiterung des BG Spittal an der Drau, die Generalsanierungen der Gerichtsge
bäude in  Wo lfsberg ,  Bad Radkersburg und Knittelfeld, der Ausbau des Gerichtsge
bäudes Schladming sowie die Ei n richtung von Unterkünften für die noch zu schaf
fenden Bezi rksgerichte Leopo ldstadt und Meidl ing. 

1 0.4.3.  S ICHERHEITSMASSNAHMEN 

Zur Hebu ng der Sicherheitsstandards in Gerichtsgebäuden wurde nach Beiziehung 
von Sicherheitsfach leuten ,  Füh ru ng einer umfassenden Diskussion und praktischer 
Erprobung von verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen am 20. März 1 996 vom Bun
desministeri um für Justiz ei ne "Allgemei ne Richtl in ie für die Sicherheitsstandards in 
Gerichtsgebäuden" erlassen ,  die sch rittweise umgesetzt wird .  Kernpunkte dieser Si
cherheitsrichtl in ie s ind :  

- Verbot der Mitnahme von Waffen in Gerichtsgebäude; 
- Durchführu ng von Ei ngangskontrol len zur Überwachung dieses Verbotes; 
- Ausstattung der Gerichtsgebäude mit Sicherheitseinrichtungen ( insbesondere mit 

Notrufsystemen und Alarman lagen) .  

U m  verschiedene Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere das Verbot der Mitnahme 
von Waffen i n  Gerichtsgebäude und die Durchführung von Sicherheitskontro l len zur 
Sicherste l lung der E inhaltung dieses Verbotes, auch gesetzlich zu regeln u nd zu 
konkretisieren ,  wu rde vom B MJ die Regierungsvorlage ei nes Bundesgesetzes, m it 
dem das Gerichtsorganisationsgesetz, die Zivi lprozeßordnung und die Strafprozeß
ordnung geändert werden (253 B lgNR XX. GP) vorbereitet, das vom Nationalrat am 
27. 1 1 . 1 996 beschlossen worden ist. 

1 0.4.4. DOLMETSCH KOSTEN 

Die Ausgaben der Gerichte für Dolmetscher in Strafsachen betrugen im  Berichtsjahr 
36,5 Mi l l ionen Sch i l l ing ( 1 994 : 37,7 Mi l lionen) .  

1 0.5 .  BEKÄMPFU NG DER WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT 
U N D  DER ORGAN IS IERTEN KRIM INALITÄT 

Wi rtschaftskrim inalität u nd Korruption fügen dem Staat als solchem, aber auch ein
zelnen Bürgern erheblichen Schaden zu. Die durch oft besonders raff inierte Verbre
chen dieser Art veru rsachten g ro ßen materiel len Verluste des Staates, von Körper
schaften ,  einzelnen Unternehmungen oder Privaten sind n icht die einzigen Fo lgen 
solcher Straftaten ,  vie lmehr beeinträchtigt gerade dieser Bereich der Krimi nal ität 
auch das Rechtsbewu ßtsein der Bevö lkerung, zumal wenn der Eindruck entstehen 
sol lte, daß Wirtschaftsstraftätern nicht mit der gebotenen Entschiedenheit entgegen
getreten wi rd . 
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Der Ausbau der Strafbestimmungen und der Sanktionen im  Bereich des Korrupti
ons- u nd Wirtschaftsstrafrechtes war daher bereits einer der Schwerpunkte des 
Strafrechtsänderungsgesetzes 1 987, welches auf diesem Gebiet unter anderem fol
gende Neuerungen gebracht hat :  Haftung des Eigentümers des Unternehmens für 
Verfal lsersatzstrafen ,  die über ei nen leitenden Angestellten wegen Straftaten ver
hängt werden ,  die zum Vortei l des Unternehmens begangen wurden ,  Abschöpfung 
der durch strafbare H andlungen erzielten unrechtmäßigen Bereicherung,  Ergänzung 
der Strafbestimmung gegen U ntreue (durch ei ne Pönalisierung der G eschenkan
nahme durch Machthaber), Verschärfung der Strafbestimmu ngen gegen Mi ßbrauch 
der Amtsgewalt und Geschenkannahme durch Beamte und leitende Angestellte, 
Ausdehnung der Strafbarkeit der Bestechung von Beamten,  leitenden Angestellten 
und Sachverständigen . 

Den - weltweit unternommenen - Bemühungen, der organisierten Krim inal ität, vor al
lem aber dem Drogen handel, mit den Mittel n  des Strafrechts entgegenzutreten ,  wur
de mit der Strafgesetznovelle 1 993 Rechnung getragen, die mit 1 . 1 0. 1 993 in Kraft 
trat und mit der i m  Besonderen Tei l des Strafgesetzbuches die Tatbestände der 
"Geldwäscherei " (§ 1 65) und der "Kriminel len Organisation" (§ 278a) geschaffen 
wurden .  Der Geldwäscherei nach § 1 65 StG B macht sich schu ldig, wer Vermögens
werte von mehr als 1 00 000 S, die aus dem Verbrechen eines anderen herrühren, 
verbirgt oder ihre Herkunft verschleiert, wissentlich an sich bringt oder darüber ver
fügt. Der neue § 278a StGB stellt die Gründung oder Betei l igung als M itgl ied an ei
ner krim inel len Organisation unter Strafdrohung.  Abs. 2 der Bestimmung pönalisiert 
das Waschen von Geldern einer kriminel len Organisation.  Im  Gegenzug zur Schaf
fung eines eigenen Tatbestandes für die Geldwäscherei wu rde das Tatbi ld  der Heh
lerei (§ 1 64) um die Ersatzhehlerei berein igt und auf sei nen angestammten Rege
lungsbereich (Sachheh lerei) rückgeführt. Die fahrlässige Heh lerei (§ 1 65 aF) entfiel .  

Darüber h i naus sieht die Regierungsvorlage eines Strafrechtsänderungsgesetzes 
1 996 (33 BlgNR xx. G P) die Verbesserung des strafrechtlichen I nstrumentariums 
zur Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten und zur Konfiszierung von Vermö
genswerten einer krim inel len Organisation und aus Straftaten vor, die durch ent
sprechende Änderungen i n  der Strafprozeßordnung und im Auslieferungs- und 
Rechtsh i lfegesetz ergänzt werden .  Weiters wurde der Tatbestand des § 278a StGB 
("Kri m inel le Organisation") neu gefaßt. Dies al les sol l  dazu dienen, die Effizienz der 
bisher getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwerkri minal ität, i nsbeson
dere des organisierten Verbrechens und der Geldwäscherei, zu verbessern ; zu
gleich wird damit i nternationalen Verpfl ichtungen entsprochen, die Österreich in den 
letzten Jahren eingegangen ist, und so die Grundlage für die angestrebte Ratifikati
on  der "Wiener Konvention gegen i l legalen Suchtgifthandel" ( 1 988) und des Über
einkommens des Europarates "über das Waschen, das Aufspüren , d ie Beschlag
nahm e  und die Ei nziehung von Erträgen aus Straftaten" ( 1 991 ) geschaffen .  Der Na
tional rat hat das Strafrechtsänderungsgesetz 1 996 am 27. 1 1 . 1 996 besch lossen.  

Au ßerdem ist der Ausbau der zwischenstaatl ichen Zusammenarbeit im Bereich der 
organisierten Krim inalität im Gange. Besonders seit dem Beitritt Österreichs zur Eu
ropäischen Union wi rd die pol izeil iche Zusam menarbeit (Schaffung ei nes zentralen 
Fahndungsregisters, Errichtung von EUROPOL, grenzüberschreitende Observation 
und grenzüberschreitende Nacheile im Bereich der Mitgliedstaaten des Schengener 
Übereinkommens etc . )  und die Zusammenarbeit der Justizbehörden der Mitgl ied-
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staaten ,  spezie l l  im Bereich des Auslieferungs- und Rechtshi lferechts, weiter i ntensi
v iert. 

Da die Aufdeckung von o rganisierten Banden nicht selten auf Angaben von aussa
gewi l l igen Zeugen im Nahebereich von Bandenmitgl iedern beruht, ergibt s ich i m  Zu
sam menhang m it der Bekämpfung der organis ierten Kri mi nalität d ie Notwendigkeit 
des Schutzes gefäh rdeter Zeugen. Dem wurde durch Schaffung prozessualer 
Schutzmaßnahmen zugunsten gefährdeter Zeugen du rch das diesbezügl ich mit 1 .  
Jänner 1 994 i n  Kraft getretene Strafprozeßänderungsgesetz 1 993 Rechn u ng getra
gen.  Bei Vor l iegen einer ernstl ichen Gefährdung besteht seither die Mög l ichkeit zur 
Ablegung einer anonymen Zeugenaussage. I n  der Hauptverhand lu ng ist in diesem 
Fall die Öffentl ichkeit auszusch l ießen . Darüber hinaus wurde die Mög lichkeit ge
schaffen , d ie Vernehmung anonymer Zeugen in der Hauptverhand lung mit  H i lfe 
tech nischer E i n richtungen räu ml ich getrennt  durchzuführen .  Damit so l l  u nter ande
rem sichergestel lt werden ,  daß Vertrauenspersonen der Sicherheitsbehörden auch 
im Strafprozeß als Beweismittel eingesetzt werden kön nen . 

D ie von den Bu ndesmin i stern fü r Justiz und fü r In neres i m  Februar 1 996 ei nge
brachte Regieru ngsvorlage eines Bundesgesetzes über besondere Ermitt lu ngsmaß
nah men zur Bekämpfu ng o rganisierter Krim inalität (49 B lgNR XX.GP) sieht u nter 
anderem d ie E infü hrung der besonderen Ermittlungsmaßnahmen des E insatzes 
tech n ischer M ittel zur akustischen und optischen Überwachung von Personen sowie 
des automationsunterstützten Datenabgleichs vor. Weiters so l l  das Institut der au
ßero rdentl ichen Strafmi lderung für Mitgl ieder kriminel ler Organisationen ausgebaut 
werden,  die bereit s ind,  mit den Strafverfolgungsbehörden zusam menzuarbeiten 
und i h r  Wissen über die Struktur dieser Organisationen und die von i h ren  Mitg l ie
dern begangenen oder vorbereiteten Verbrechen zu offenbaren und dabei über die 
Aufkläru ng eigener Straftaten hinaus einen wesentl ichen Beitrag zur Aufdeckung or
ganisierter Tätergruppen und zur Aufkläru ng oder Verhinderung weiterer Straftaten 
l iefern . Spezif ische Vorkehrungen - etwa die Ei nführung ei nes prozessualen Beweis
verwertungsverbotes für durch widerrechtl iche Abhörungen erlangte Erken ntn isse 
und für bestim mte "Zufal lserkenntnisse" sowie beim automationsunterstützten Da
ten abgleich d ie Übertragu ng der Funktion einer Amtspartei an die Datenschutzkom
mission - so l len dabei die Recht- und Verhältn ismäßigkeit dieser mit gewichtigen 
Gru ndrechtseingriffen verbundenen Maßnahmen sicherstel len.  

Im Zusammenhang mit der Überwachung der Recht- und Verhältn ismäßigkeit von 
mit G rundrechtseingriffen verbundenen Maßnahmen wurde mit Erlaß vom 1 5. De
zember 1 995, JMZ 430.001 /30- 1 1 .3/1 995, durch das Bundesm i ni steriu m  für Justiz 
e in  Formblatt zur  Berichterstattung der Staatsanwaltschaften über Telefon überwa
chu ngen neu aufgelegt. Ab dem Berichtsjah r 1 996 wird über die Anzahl der Telefon
überwachungen zusammenfassend berichtet werden kön nen ,  wobei sowoh l  die 
Zah l der Fäl le ,  in denen eine Überwachung rechtskräftig angeordnet oder abgewie
sen wurde, als auch die Anzahl der überwachten Anschlüsse dargestellt werden sol
len. Weiters werden in  den jährl ichen Wah rnehmungsberichten der Staatsanwalt
schaften genaue Angaben darüber gemacht werden,  i n  wievielen Fällen d ie Über
wachung mit Zustimmung des An lageni n habers durchgefü hrt wu rde, wieviele "er
folgreiche" u nd "erfolg lose" Überwachu ngen es gab, welche Del ikte den durchge
fü h rten Überwachungen zugrundelagen ,  wie lange die Überwachungen dauerten ,  
wieviele Personen von den Überwachu ngen betroffen waren und letztl ich wieviele 
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Beschwerden gegen durchgefü hrte Überwachungen erhoben wurden und  welchen 
Erfolg die Beschwerden hatten . 

1 0 .5. 1 . COMPUTERKRIM INALITÄT 

Die sog. "Computerkrimi nalität" hat zwar in  Österreich noch n icht ei n Ausmaß wie im 
westlichen Ausland erlangt, den noch läßt der fortschreitende Einsatz von Compu
tern in Wirtschaft u nd Verwaltung ein Zunehmen krim inel le r  Verhaltensweisen in  d ie
sem Bereich erwarten u nd damit die Schaffung besserer Bekämpfu ngsmög lichkei
ten geboten erschei nen. 

Für  den Bereich des gerichtlichen Strafrechtes wu rden durch das Strafrechtsände
rungsgesetz 1 987 die Strafbestimmungen gegen Sachbeschädigung (durch ein Ver
bot der vo rsätzlichen Beschädigu ng automationsunterstützt gespeicherter oder 
übermittelter Daten und Programme : § 1 26a StGB, "Datenbeschädigung") und  die 
Strafbestimmungen gegen Betrug (zur Erfassung von Fäl len ,  in denen - ohne Täu
schung eines Menschen - mit Bereicherungsvorsatz das Ergebnis einer automati
onsu nterstützten Datenverarbeitung beei nflu ßt wird : § 1 48a StGB, "Betrügerischer 
Datenverarbeitu ngsmi ßbrauch") ergänzt .  

I m  Berichtsjah r  gab es zwei Verurtei lungen wegen "Daten beschädigu ng "  und vier 
Verurtei lungen wegen "betrügerischen Datenverarbeitungsm ißbrauchs" .  Im Vorjah r  
waren ei ne Verurte i lung wegen § 1 26a StGB und zwei Verurtei lu ngen wegen 1 48a 
zu verzeichnen ; 1 993 wurde niemand nach diesen Bestimmungen veru rtei lt. 

1 0 . 6. BEKÄMPFUNG DER UMWELTKRIM I NALITÄT 

Nach § 1 Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes BGBI .  N r. 491 /1 984 bekennt sich 
die Republ ik Österreich zum umfassenden Umweltschutz. Nach Abs . 2 d ieser Ver
fassu ngsbesti mmung ist u mfassender U mweltschutz die Bewahrung der natü rl ichen 
U mwelt als Lebensgrundlage des Menschen vor schäd lichen Einwi rku ngen .  Der 
Schutz besteht insbesondere in  Maßnahmen zur Rei nhaltung der Luft, des Wassers 
u nd des Bodens sowie zu r Vermeidung von Störungen du rch Lärm. 

In diesem Zusammenhang war auch der Beitrag , den das J ustizstrafrecht zum U m
weltschutz leisten kann ,  neu zu überdenken. Zwar so llen die Mittel des J ustizstraf
rechts gru ndsätzl ich möglichst sparsam eingesetzt werden,  gerade im Bereich des 
U mweltschutzes g ibt es jedoch Verstö ße, die so schwerwiegend erscheinen,  daß 
die im  Verwaltungsrecht zur Verfügung stehenden Sanktionen für eine angemesse
ne Ahndung nicht ausreichen . Der Ei nsatz des Justizstrafrechts in diesem Bereich 
steht im übrigen im Einklang sowohl m it den Erwartungen breiter Bevölkerungskrei
se als auch mit der Rechtsentwicklung i n  benachbarten Staaten ,  insbesondere der 
BR Deutsch land und der Schweiz. 

Ei ner der Schwerpu nkte des Strafrechtsänderungsgesetzes 1 987 lag dari n ,  die aus 
dem Jahre 1 975 stammenden Strafbesti mmu ngen zum Schutz der U mwelt in mehr
facher Hi nsicht zu verbessern und zu ergänzen . Die Umwelt selbst ( in i h re n  Erschei
nungsformen als Gewässer, Luft usw. )  wu rde zum geschützten Rechtsgut, wobei 
u nter den SChutzobjekten nu nmehr auch der "Boden" angefüh rt worden ist und Spe-
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zialtatbestände die Durchsetzung des U mweltschutzes erleichtern so l len .  Weiters 
wurde der Schutz von Tieren u nd des Pflanzenbestandes erweitert u nd auch die 
schwere Beei nträchtigung durch "Lärm" u nter besti mmten Umständen mit gerichtl i
cher Strafe bedroht. Es wurde aber auch vorgesehen, daß der Täter die i hm dro
hende Bestrafung durch tätige Reue im Wege freiwi l l iger Beseitigung der von i hm 
herbeigefü h rten Gefahren ,  Veru nrei nigungen und sonstigen Beei nträchtigu ngen ab
wenden kann ,  solange es noch nicht zur Schädigung ei nes Menschen oder des 
Tier- oder Pflanzenbestandes gekommen ist . 

E ine weitere Verbesserung des Schutzes der Umwelt sieht die Regieru ngsvorlage 
ei nes Strafrechtsänderungsgesetzes 1 996 u nter anderem durch die Ei nfü h ru ng ei
ner neuen Strafbestimmu ng gegen die u mweltgefährdende grenzübersch reitende 
Verbringung von gefährl ichen Abfällen ( "Mü lltourismus") ,  durch die Einbeziehung 
von Gefäh rdungen der Luftgüte und durch die Schaffung einer entsprechenden 
Fah rlässigkeitsvariante für das u mweltgefäh rdende Behandeln von Abfäl len vor. 
Diese Neuerungen sol len nach dem Gesetzesbeschlu ß des Natio nal rates vom 27. 
November 1 996 am 1 .3. 1 997 in  Kraft treten .  

Nach der gerichtlichen Verurtei ltenstatistik ergibt sich h insichtl ich der Veru rtei lu ngen 
wegen U mweltstraftaten für die Jahre 1 992 bis 1 995 fo lgendes Bi ld :  

Veru rtei lte Personen 

Veru rtei lte Personen wegen 1 992 1 993 1 994 1 995 
(§§ des 8tGB) 

Vorsätzl icher Beeinträchtigung 
der U mwelt § 1 80 1 4  1 9  9 7 

Fah rlässiger Beei nträchtigung der 
U mwelt § 1 81 33 37 1 2  1 1  

Schwerer Beeinträchtigung durch 
Lärm § 1 81 a - - - -

U mweltgefährdenden Beseitigens 
von Abfäl len und Betrei bens von 
An lagen § 1 81 b 1 2 1 1 

Anderen Gefäh rdu ngen des Tier-
oder Pflanzenbestandes § 1 82 - - - -

Fahrlässiger Gefährdung des 
Tier- oder Pflanzenbestandes 
§ 1 83 2 - 1 -

8 u  m m e  50 58 23 1 9  

Tabelle 1 77. 

Damit lag die Anzahl der Verurtei lungen wegen Umweltdel ikten ( 1 9) im siebenten 
Jahr nach I nkrafttreten des neuen Umweltstrafrechts wieder im Durchschn itt der vor
angegangenen Jahre ( 1 986 : 1 8  Verurtei lu ngen, 1 987 : 1 8  Verurtei lungen, 1 988:  1 9  
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Verurtei lungen, 1 989 : 22 Verurtei lungen , 1 994 : 23 Verurtei lungen) .  Wie bisher fiel 
der grö ßere Tei l im Bereich der Fahrlässigkeitsdel ikte an. 

Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, daß u nter Umständen schon die E in lei
tung von Strafverfolgungsmaßnahmen der J ustizbehörden zugleich zur Intensivie
rung von Bemühungen der zuständigen Verwaltungsbehörden (und der Betroffenen 
selbst) beiträgt, auf Sanierungsmaßnahmen und die Beseitigung von Umweltbeein
trächtigu ngen h inzuwirken, auch wenn es - aus welchen Grü nden immer - sch l ieß
l ich zu keiner Verurtei lung kom men so l lte. Die Wirksamkeit des gerichtl ichen U m
weltstrafrechts darf daher n icht al lein an hand der Verurteiltenzahlen bewertet und 
m u ß  stets i m  Zusammenhang mit dem Umweltverwaltungsrecht (und dem Verwal
tungsstrafrecht) gesehen werden. 

1 0.7. SEXUALSTRAFRECHT 

Mit den Bundesgesetzen vom 31 .5. 1 989, BGBI .  Nr. 242 und 243/1 989, wurde das 
Sexualstrafrecht zum Tei l reformiert. So wurden die Voraussetzungen für die Straf
barkeit der Vergewaltigung gänzlich neu gestaltet und die Vergewaltigung i n  der Ehe 
in die Tatbestände des Sexualstrafrechtes einbezogen. Darüber h i naus wurde § 21 0 
StGB ,  der die gewerbsmäßige gleichgesch lechtl iche Unzucht m it einer Person 
männ lichen Gesch lechts unter Strafe stellte, aufgehoben. 

Um das Sexualstrafrecht von statistisch bedeutungslosen , von der Zielrichtung her 
aber d iskri m in ierenden Tatbeständen zu bereinigen , wurde i n  der Regierungsvorla
ge eines Strafrechtsänderungsgesetzes 1 994 die Aufhebung der §§ 220, 221 StGB, 
die die Werbung für Unzucht m it Personen des g leichen Gesch lechts oder m it Tie
ren und die Gründung von Verbindungen zu Begünstigung g leichgeschlechtlicher 
Unzucht unter Strafe stel len, vorgesch lagen, die jedoch vor Ablauf der 1 8. Legisla
turperiode n icht mehr zu Ende beraten werden kon nte. 

I n  der laufenden Gesetzgebungsperiode sind sodann aufgrund von In itiativanträgen 
die §§ 220 und 221 StGB (mit Ausnahme der "Werbung für U n zucht mit Tieren") 
aufgehoben worden. 

Mit Wirksamkeit vom 1 .  Oktober 1 994 wurde im Strafgesetzbuch der Tatbestand 
"Pornographische Darstel lungen mit Unmündigen" (§ 207a StGB) ei ngefüh rt. Da
nach macht sich - wenn die Tat n icht nach ei ner anderen Besti mmung,  etwa den 
Verbrechenstatbeständen der §§ 206 und 207 StGB (Beischlaf bzw. Unzucht mit 
Unmündigen) ,  mit strengerer Strafe bedroht ist - strafbar, wer eine  bi ldl iehe Darstel
lung einer geSCh lechtl ichen Handlung mit einer unmündigen Person herstel lt, zum 
Zweck der Verbreitung einfüh rt, befördert oder ausführt oder wer eine solche bi ldl i
ehe Darstel lung einem anderen anbietet, verschafft, überläßt oder sonst zugänglich 
macht. G leichfal ls strafbar ist das Sich-Verschaffen u nd der Besitz solcher pornogra
phischer Darstel lungen. Im Vorjahr gab es noch keine Verurtei l ungen ; im  Berichts
jahr weist die Statistik 4 Verurtei lungen nach dem neuen Tatbestand aus. 

In diesem Zusammenhang standen zuletzt weitere - in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesmin isterium für Justiz erstel lte - Initiativanträge i n  parlamentarischer Behand
lung. Einerseits ist die Verdoppelung bzw. (im Fall der gewerbs- oder bandenmäßi-
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gen Begehu ng) Verdreifachung des Strafrahmens des § 207a Abs. 1 StG B vo rgese
hen .  Andererseits sol l d ie Aufnahme der §§ 206, 207 und 207a StG B i n  den Katalog 
des § 64 StGB sicherstel len , daß so lche Taten ei nes i n  Österreich woh nhaften 
österreichischen Staatsbürgers unabhängig von den Gesetzen des Tatorts (wenn 
dort beispielsweise ei n geringeres Schutzalter für Sexualkontakte besteht) nach 
österreichischem Recht beurtei lt werden . Bisher sind solche Auslandstaten eines 
Österreichers dann im  I n land strafbar, wenn sie dies auch am Tatort sind (etwa bei 
g leichem oder höherem Schutzalter im Ausland) .  Es sol lte damit eine bessere Hand
habe zu r Bekämpfu ng des sogenannten "Sextourismus" gewonnen werden. Diese 
Vorsch läge hat der Nationalrat im Rah men des am 27. 1 1 . 1 996 besch lossenen 
Strafrechtsänderungsgesetzes 1 996 aufgegriffen .  

1 0.8.  VERFAHREN GEG EN ORGANE DER S ICHERHEITSBEHÖRDEN 

1 995 wurden bei den Staatsanwaltschaften 549 ( 1 994 : 426 ; 1 993 : 697) angezeigte 
Fälle von Mi ßhandlungsvorwürfen gegen Organe der Sicherheitsbehörden bearbei
tet, wovon 494 ( 1 994 : 388) im Berichtsjahr neu angefal len s ind.  Die Erhebung über 
die Zahl der Verfahren erfo lgte aufgrund ei nes Erlasses des Bundesministeriums für 
Justiz erstmals für den Zeitraum ab 1 .7 . 1 991 ; sie bezieht s ich nicht nur auf jene Fäl
le ,  i n  denen gerichtliche Vorerhebungen oder eine Voruntersuchung eingeleitet wur
den.  In 464 Fällen ( 1 994 : 344 ; 1 993:  531 Fälle) wurde kein Verfah ren eingeleitet 
oder das Verfahren eingestel lt. H i ngegen wu rde im Berichtsjahr in  1 0  Fällen ( in  den 
Jahren 1 994 : 4 und 1 993:  1 6  Fäl le) Strafantrag oder Anklage erhoben.  5 Personen 
wurden im Jahr 1 995 freigesprochen (1 994 : 7; 1 993 : 1 7  Freisprüche) , eine Verurtei
lu ng erfolgte - wie in den bei den Vorjahren - i n  kei nem Fal l .  

Im Berichtsjahr wurden 42 ( 1 994 : 56 ; 1 993 : 55) Personen ( neu angefal len :  39) we
gen der Behauptung von Mi ßhandlungen durch Po lizei- oder Gendarmeriebeamte 
wegen § 297 StGB (Verleumdung) verfolgt. In 31 Fäl len ( 1 994 : 37; 1 993 : 36 Fälle) 
wurde das Strafverfahren eingestel lt ,  gegen 7 Personen ( 1 994 : 5; 1 993:  1 0  Perso
nen) wurde Strafantrag erhoben. E ine Person ( 1 994 : 3;  1 993 : 1 )  wurde im Berichts
jahr vom Vorwurf der Verleumdung nach M i ßhandlu ngsvorwü rfen gegen Sicher
heitsorgane freigesprochen , 5 Personen (1 994 : 3 ;  1 993 : 6) wu rden verurtei lt .  

Mit  Erlaß vom 1 5 . Dezember 1 995, JMZ 430. 001 /30- 1 1 . 3/1 995, hat das Bundesmin i
sterium fü r Justiz (unter anderem)  bestehende Formblätter zur Berichterstattung 
ü ber al l jene Fäl le überarbeitet, in denen gerichtl iche Vorerhebungen oder ei ne Vor
u ntersuchung ei nerseits gegen O rgane von Sicherheitsbehörden wegen behaupte
ter Mi ßhandlungen, andererseits gegen Personen wegen Verleu mdung ei ngeleitet 
wurden, die solche Behauptu ngen aufgestellt haben. Ab dem Berichtsjah r 1 996 sol l  
für  d ie Statistik über M i ß handlungsvorwürfe (aber auch fü r die Statistiken über straf
bare Handlungen gegen die Umwelt sowie Strafsachen nach dem VerbotsG und § 
283 StGB) eine ei nheitl iche Zäh lweise für E instel lungen nach § 90 StPO ohne ge
richtl iche Vorerhebungen und so lchen nach gerichtlichen Vorerhebungen gewährlei
stet werden. Es soll dadurch den Berichten entnommen werden kön nen,  gegen wie
viele Personen aufgru nd einer Anzeige tatsäch lich durch gerichtl iche Vorerhebu n
gen oder Voruntersuchungen ermittelt wurde, bevor es zu ei ner Verfah rensei nstel
lung kam. 
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1 0.9. GERICHTLICH E  STRAFEN PRAXIS 

1 0.9. 1 . ENTW ICKLUNG DER GELDSTRAFEN UND DES VERHÄLTNISSES 
ZWISCHEN GELD- U ND FREIH EITSSTRAFEN 

Das Strafgesetzbuch hat durch das Tagessatzsystem die Geldstrafe wi rksamer als 
früher gestaltet. I m  Bereich der minder schweren Kriminalität hat die Tagessatzgeld
strafe die kurzfristige Frei heitsstrafe in  hohem Maß ersetzt. 

Wenngleich die i n  das Tagessatzsystem gesetzten Erwartungen sich grundsätzlich 
erfül lt haben,  hat sich doch gezeigt, daß im Fal l der Veru rtei lung wegen ei ner be
stimmten strafbaren Handlung die Möglichkeit, nur eine einzige (Haupt-)Strafe zu 
verhängen und diese entweder zur Gänze oder überhaupt nicht bedingt nachzuse
hen, mitunter als zu eng bzw. zu wenig flexibel empfunden wu rde. Das Strafrechts
änderungsgesetz 1 987 hat diesem Bedürfnis nach Erweiteru ng der Strafmögl ichkei
ten durch die Ei nführung "tei lbedingter" Strafen und Strafkom bi nationen Rechnung 
getragen. 

Die U msetzung der durch das Strafrechtsänderungegsetz 1 987 neu geschaffenen 
Sanktionsmöglichkeiten in die Praxis zeigt nun,  daß die Gerichte von der Möglich
keit, tei lbedingte Geld- und Frei heitsstrafen zu verhängen ,  zögernd, aber doch zu
nehmend Gebrauch machen. 
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Verhältnis von ausgesprochenen Geld- und Freiheitsstrafen 

Jahr Geldstrafe Frei heitsstrafe 

Absolute Zah- i n % Absolute Zah- i n % 
len len 

1 97 1  57 349 57 43 340 43 

1 974 53 837 63, 1  31  493 36,9 

1 975 59 1 1 3 75,7 1 8 989 24,3  

1 979 56 429 73,9 1 9 904 26, 1 

1 980 57 506 73,4 20 862 26,6  

1 981  59 721 71 ,7  23 530 28,3 

1 982 57 076 70, 1 24 399 29,9 

1 983 56 81 5 70 24 31 7 30 

1 984 57 322 70,8 23 627 29,2  

1 985 56 31 8 70,7 23 378 29,3  

1 986 54 281 71 22 21 2 29 

1 987 52 660 71 ,4 21 1 1 8 28,6 

1 988 46 752 71 ,7  1 8 491 28,3 

1 989 43 893 71 ,2 1 7 767 28 

1 990 49 735 71 ,3 20 065 28,7 

1 991  52 873 72 20 521 28 

1 992 51 21 7 70,6 21 370 29,4 

1 993 51 835 70,8 21  401 29,2  

1 994 46 961 69,4 20 744 30,6 

1 995 47 094 69,3 20 897 30,7 

Tabelle 1 78. 

I m  Jahr  1 994 wurden bedingt, tei lbedingt oder unbedingt 47 094 Geldstrafen und 
20 897 Freiheitsstrafen ausgesprochen. N icht erfaßt s ind von dieser Statistik 
(Tab. 1 78) jene Fälle von tei lbedingten Verurtei lungen, i n  denen eine bedingte Frei
heitsstrafe mit einer unbedingten Geldstrafe kombiniert wurde. Diese Sanktionsmög
l ichkeit wurde i m  Berichtsjahr  i n  496 Fällen ( 1 994: 535) angewendet (s .  dazu Tab. 
1 81 und  1 82). 

D ie A nzah l der ausgesprochenen Geldstrafen ist gegenüber dem Vorjahr um 0,3 %, 
die Anzah l der Freiheitsstrafen um 0,7 % gestiegen.  Damit entspricht der Antei l der 
Geldstrafen an allen Verurtei l ungen zu einer Geld- oder Frei heitsstrafe i m  Berichts
jahr (69,3 %) ungefähr dem Wert von 1 983 (70 %) , nachdem 1 991 m it 72 % der 
höchste Wert seit 1 980 erreicht worden war. Der Antei l der Geldstrafen ist seither 
langsam aber stetig gesu nken. 
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Denn och sind die Geldstrafenein nahmen gegenüber dem Vorjahr wiederum gestie
gen :  

Geldstrafeneinnahmen (Beträge auf 1 00 000 S gerundet) 

Jahr Summe der gezah lten 
Geldstrafen i n  öS 

1 974 83 400 000 

1 975 1 1 3 700 000 

1 979 251 300 000 

1 980 268 200 000 

1 981 284 300 000 

1 982 294 800 000 

1 983 298 400 000 

1 984 31 2 700 000 

1 985 300 400 000 

1 986 289 1 00 000 

1 987 281 200 000 

1 988 261 700 000 

1 989 257 700 000 

1 990 278 900 000 

1 991 304 800 000 

1 992 293 500 000 

1 993 289 000 000 

1 994 294 800 000 

1 995 3 1 2 200 000 

Tabelle 1 79. 

1 0.9 .2.  BEDINGTE STRAFNACHSICHT 

Bis 1 .3. 1 988 hatte das Strafgesetzbuch vorgesehen,  daß im Fal le einer strafgericht
l ichen Verurtei lung eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe nur entweder zur G än
ze oder überhaupt nicht bedingt nachgesehen werden kann .  Diese Regelung bot 
zwar die Vortei le leichter Überschaubarkeit der Sanktion im Einzelfal l  und leichter 
Vergleichbarkeit des Gewichts der über verschiedene Täter verhängten Sanktionen .  
Diesen Vorteilen standen jedoch d ie Nachtei le gegenüber, daß für bestim mte Straf
taten n icht Strafenkombinationen zur Verfügu ng standen, die sowoh l  dem Bedürfn is 
nach unbedingtem Vol lzug eines Tei ls der ausgesprochenen Strafe a ls auch dem 
Bedürfnis nach bedi ngter Nachsicht des größeren Straftei les Rechnung tragen . Das 
Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 hat diesem Erfordernis der Praxis nach Erweite
rung der Strafmögl ichkeiten durch die Einfüh rung "tei lbedingter" Strafen und Stra
fenko mbinationen Rechnung getragen : Wen n  eine bedingte Nachsicht der gesam-
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ten Frei heitsstrafe nicht möglich ist, kann unter gewissen Voraussetzungen auch ein 
Tei l  der Freiheitsstrafe als Geldstrafe verhängt und der übrige Tei l der Freiheitsstra
fe bedi ngt nachgesehen oder e in (klei nerer) Tei l  e iner Freiheitsstrafe unbedingt aus
gesprochen und der Rest bedingt nachgesehen werden. Auch bei Geldstrafen ist ei
ne tei lweise Nachsicht möglich . Neben diesen mit der Bestimmung des § 43a StGB 
neu ei ngefüh rten Sanktionsmöglichkeiten hat das Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 
aber auch den al lgemeinen Anwendungsbereich der bedingten Strafnachsicht nach 
§ 43 StGB erweitert. 

Die Anwendung d ieser du rch das Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 geschaffenen 
Sanktionsmöglichkeiten und die damit zusammenhängende Gewährung der bedi ng
ten Strafnachsicht zeigt im Jahr 1 995 folgendes Ergebnis :  

Es wurden 26 7 1 5  Strafen ,  das sind 38,3 % aller Strafen ,  zur Gänze bedingt nach
gesehen. Der Antei l der bedi ngten Strafen ist damit gegenüber den Vorjah ren  erst
mals wieder leicht angestiegen ( 1 991 : 41 ,8 %; 1 992 : 39,9 %; 1 993 : 39,2 %; 1 994 : 
38, 1 %). Dazu kommen 4 1 51 Strafen (d.s. 6 ,0 % al ler Strafen) ,  die tei lbedingt ver
hängt wu rden (tei lbedingte Geldstrafe : 1 967 ; tei lbedingte Frei heitsstrafe : 1 691 ; 
tei ls  bedingte Freiheitsstrafe, tei ls unbedingte Geldstrafe : 496) ; dies bedeutet ge
genüber 1 994 (6 ,3 %) eine Abnahme u m  0,3 Prozentpunkte. 

Verfolgt man gesondert die Anwendung der bedi ngten Strafnachsicht bei Verhän
gung von Geldstrafen einerseits u nd Freiheitsstrafen andererseits, so ergibt sich zu
folge der Zu rückdrängung der kurzfristigen Frei heitsstrafe und deren Ersetzung 
durch Geldstrafen ,  daß der Antei l der bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafen an 
al len Veru rtei lu ngen zunächst von 1 8,6 % im Jahr 1 974 auf 1 1 ,3 % i m  Jah r 1 975 ge
fal len und dann bis 1 987 ( 1 7,2 %) im wesentl ichen beständig angestiegen i st. 1 988 
( im Jahr des I nkrafttretens des StRÄG 1 987 u nd damit der Einfü hrung der tei lbe
di ngten Strafen)  ging der Antei l  auf 1 6, 1  % zu rück, erhöhte sich in der Folge leicht 
( 1 992 : 1 7,5%; 1 993: 1 7, 1  %, 1 994: 1 7,5 %) und erreichte im Berichtsjah r  1 8,2  %. 
Der Antei l der bedi ngt ausgesprochenen Geldstrafen an al len Verurtei lungen betrug 
i m  Jahr 1 974 (vor der Strafrechtsreform) 0,3 %, im Jahr 1 975 5,6 % und stieg seit
her beständig an .  Seit 1 992 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen ; der Antei l  der 
bedingt ausgesprochenen Geldstrafen an al len Verurte i lungen lag im Berichtsjahr 
bei 20,0 % ( 1 991 : 24,3 %; 1 992 : 22,4 %; 1 993 : 22, 1  %; 1 994 : 20,6 %) .  

D ie oben angefüh rten Prozentsätze beziehen sich auf die zur Gänze bedingt nach
gesehenen Geld- und Frei heitsstrafen .  Erweitert man diesen Bereich um d ie tei lbe
d ingten Geld- und Freiheitsstrafen ,  so zeigt sich folgendes: Der Antei l der bedi ngt 
verhängten Geldstrafen an allen Veru rtei lungen lag 1 995 bei 22,8 % ( 1 994 : 23,5  %), 
jener der bedingt ausgesprochenen Frei heitsstrafen an al len Verurtei lungen betrug 
20,6 % (1 994 : 20, 1 %). 

Zum Vergleich : I n  der Bundesrepubl ik Deutschland (alte Bundesländer ohne N ieder
sachsen) bot die Vertei lung der Hauptstrafen i m  Jahr 1 994 folgendes Bild : Freiheits
strafe ohne Bewährung: 5 ,7 %; Frei heitsstrafe mit Bewährung : 1 2, 1  %; Geldstrafe 
(ei ne bedi ngte Nachsicht ist i n  der .BRD nicht vorgesehen) : 82,2 %. Die entspre
chenden Werte fü r Österreich ( 1 995) s ind:  unbedi ngte Frei heitsstrafe : 9 ,3 % ;  tei lbe
di ngte Frei heitsstrafe : 2,4 %;  bedi ngte Freiheitsstrafe : 1 8,2  %; tei ls bedi ngte Frei-
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heitsstrafe, tei ls unbedingte Geldstrafe : 0,7 % (soh in  bedingte Freiheitsstrafe im  wei
teren Sin n :  2 1 ,3 %) ; Geldstrafe insgesamt: 67,4 % (jewei ls bezogen auf d ie Gesamt
zah l  der Verurtei lungen ohne sonstige Maßnah men).  

Vergleich der Sanktionspraxis Deutschland : Österreich 

in P rozent 

B RD 1 994 ( 1 993) Österreich 1 995 ( 1 994) 
unbedingte 
Frei heitsstrafen 5,7 (4,8) 9,3 (9,8) 
bedingte Freiheitsstrafen im 

engeren Sinn (Ö) --- 1 8 ,2 ( 1 7,5 ) 

teilbedingte Freiheitsstrafen 

(Ö) --- 2,4 (2,6 ) 

teils u n bedingte Geld-, teils 

bedingte Freiheitsstrafen (Ö) - -- 0,7 (0 ,8  ) 

bedingte Frei heits-
strafen ( im weiteren 
Sin n :  Ö) gesamt 1 2, 1  ( 1 1 ,4 ) 21 ,3 (20,9 ) 
Geldstrafen 82,2 (83,8 ) 67,4 (67,6 ) 
Sonstige Maßnahmen --- 1 ,9 ( 1 ,8 ) 
Strafen gesamt 1 00 ,0 99,9 [Rundungsdifferenz) 

Tabel le 1 80 .  

Die angefü hrten Prozentsätze deuten somit weiterhin (ungeachtet einer  leichten 
Verlagerung von u nbedi ngten zu bedingten Freiheitsstrafen) auf ei ne erhebl ich 
strengere Sanktio nspraxis der österreichischen Gerichte im Verg leich zu den deut
schen h in .  
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Verhältnis der Geld-, Frei heitsstrafen und sonstigen Maßnahmen 

Absolute Zah len 

Jahr Geldstrafe tei ls  Freiheitsstrafe bedingt 

bedi ngt unbedingt tei lbedi ngt tei ls Geldstrafe unbedi ngt 

1 988 1 2 671 

1 989 1 2 648 

1 990 1 6 940 

1 991 1 8 245 

1 992 1 6 674 

1 993 1 6 569 

1 994 1 4 284 

1 995 1 3 984 

Jahr 

bedingt 

1 988 1 0 893 

1 989 1 0 368 

1 990 1 2 048 

1 991  1 2 552 

1 992 1 3 039 

1 993 1 2 775 

1 994 1 2 1 54 

1 995 1 2 731  

Tabel le 1 81 .  

33 359 

29 857 

31 300 

32 959 

32 741 

33 230 

30 673 

31 1 43 

722 

1 388 

1 495 

1 669 

1 802 

2 036 

2 004 

1 967 

Freiheitsstrafe 

unbedingt tei lbedi ngt 

7 038 560 

6 51 9  880 

6 607 1 41 0 

6 474 1 495 

6 659 1 672 

6 963 1 663 

6 791 1 799 

6 475 1 691 

206 

286 

348 

348 

382 

41 2 

535 

496 

Sonstige 
Maßnahmen 

2 307 

1 352 

1 574 

1 41 3 

1 450 

1 289 

1 245 

1 292 
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Verhältnis der Geld-, Freiheitsstrafen und sonstigen Maßnahmen 

in  Prozent 

Jahr  Geldstrafe tei ls  Freiheitsstrafe bedingt 

bedi ngt unbedingt tei lbedi ngt tei ls Geldstrafe unbedi ngt 

1 988 1 8,7 49,2 1 0,3 

1 989 20 47,2 2 ,2 0,5 

1 990 23,6 43,6 2 , 1  0 ,5 

1 991  24,3 43,9 2,2 0,5 

1 992 22,4 44 2,4 0,5 

1 993 22, 1 44,3 2 ,7 0 ,6 

1 994 20,6 44, 1  2,9 0,8 

1 995 20 44,6 2,8 0,7 

J ahr  Freiheitsstrafe Sonstige 

bedi ngt unbedingt tei lbedi ngt Maßnahmen 

1 988 1 6, 1  1 0,4 0,9 3,4 

1 989 1 6,4 1 0,3  1 ,4 2, 1 

1 990 1 6,8  9,2 2 2,2 

1 991 1 6,7 8 ,6 2 1 ,9 

1 992 1 7,5  8,9 2,2 1 ,9 

1 993 1 7, 1  9,3 2,2 1 ,7 

1 994 1 7,5  9,8 2,6 1 ,8 

1 995 1 8,2 9 ,3 2,4 1 ,9 

Tabelle 1 82. 
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Verhältn is  von bedingt, tei lbedingt
*) 

und u nbedingt 
ausgesprochenen Geld- und Freiheitsstrafen 

in Prozent 

Jahr Geldstrafe 

bedingt unbedingt 

1 988 27, 1  71 ,4 

1 989 28,8  68 

1 990 34, 1  62,9 

1 991 34,5 62,3 

1 992 32,6 63,9 

1 993 32 64, 1  

1 994 30,4 65,3 

1 995 29,7 66, 1 

Jahr Frei heitsstrafe 

bedi ngt unbedingt 

1 988 58,9 38, 1 

1 989 58,4 36,7 

1 990 60 32,9 

1 991 61 ,2 31 ,5 

1 992 61 31 ,2 

1 993 59,7 32,5 

1 994 58,6 32,7 

1 995 60,9 31 

Tabel le 1 83. 

tei lbedi ngt 

1 ,5 

3,2 

3 

3,2 

3,5 

3,9 

4,3 

4,2 

tei lbedi ngt 

3 

4,9 

7 

7,3 

7,8 

7,8 

8,7 

8,1 

Der Ante i l  der bedi ngt ausgesprochenen Geldstrafen an den Verurtei lungen zu 
Geldstrafen lag im Jah r 1 971 bei 0,6 % (d .h .  99,4 % al ler Geldstrafen wurden u n be
dingt verhängt) , im Jahr 1 974 bei 0 ,5 % und im ersten Jahr der Geltung des neuen 
StGB bei 7,8 %. Nach einem beständigen Anstieg des Anteils der bedi ngt ausge
sprochenen Geldstrafen bis 1 991 (34,5 %) g ing dieser im Berichtsjahr auf 29,7 % 
zurück. Gegenüber 1 975 bedeutet dies dennoch fast eine Vervierfachung des P ro
zentsatzes. Der Antei l der tei lbedingt ausgesprochenen Geldstrafen an al len Veru r
tei lungen zu Geldstrafen nahm im Berichtsjahr (4,2 %) gegenüber dem bisherigen 
Höchstwert des Vorjahrs (4,3 %) um 0, 1 Prozentpunkte ab. 

Was das Verhältnis von unbedingten und bedingten Frei heitsstrafen betrifft, so wur
den 1 975 i m  ersten Jahr der Geltung des neuen Strafgesetzbuches von al len Frei-

*) u nter Ausschlu ß jener Fäl le, in denen eine bedi ngte Freiheitsstrafe in  Verbi n-
dung mit  einer unbedingten Geldstrafe verhängt worden ist. 
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heitsstrafen rund 50 % unbedi ngt u nd ru nd 50 % bedingt verhängt. Seit Ende der 
siebziger Jahre stieg bei den Frei heitsstrafen der prozentuel le Antei l der bedingten 
Strafnachsicht - mit Ausnahme eines leichten Rückgangs i m  Jahr 1 983 - bis zum 
Jahr  1 987 (62,3 % bedi ngt - gegenüber 37,7 % unbedingt - verhängten Frei heits
strafen)  stetig. Im Jahr 1 988 betrug das Verhältnis 58,9 % zu 38, 1  % , 3 % der Frei
heitsstrafen wurden tei lbedi ngt verhängt. Betrachtet man die längerfristige Entwick
lung seit 1 988, so fällt zunächst der konti nuierlich steigende Antei l der tei lbedi ngten 
Frei heitsstrafen bis zum Vorjahr (8,7 %) auf, während i m  Berichtsjahr ei n leichter 
Rückgang auf 8 , 1  % zu verzeichnen war. Der Antei l der bedi ngt ausgesprochenen 
Freiheitsstrafen war 1 991  mit 61 ,2 % am höchsten ; er stieg im  Berichtsjahr (gegen
über 58 ,6  % 1 994) auf 60,9 %. Bei  den unbedingten Frei heitsstrafen ist mit 3 1  % 
(gegenüber 32, 7  % 1 994) ein neuer Tiefststand zu verzeichnen.  

1 0.9 .3 .  VERFAHRENSBEENDIGUNG MANGELS STRAFWÜRDIGKEIT DER TAT 

Du rch das Strafrechtsänderu ngsgesetz 1 987 wurde der Anwendungsbereich des 
§ 42 StG B auf Delikte mit einer Strafobergrenze bis zu drei Jahren sowie auf Fäl le, 
in denen ( n icht nur geri ngfügige) Fo lgen zwar entstanden, aber nachträgl ich gutge
macht worden sind, erweitert. Darüber hi naus hat das Strafrechtsänderu ngsgesetz 
1 987 auch die Wah rnehmung des § 42 StGB du rch die Staatsanwaltschaft ermög
licht. § 42 StGB bildet auch die rechtliche Grundlage für den "Au ßergerichtl ichen 
Tatausg leich" im Erwachsenenstrafrecht (ATA-E), der i n  mehreren Gerichtsspren
geln seit 1 992 als Modellversuch geführt wi rd .  

Die Auswi rkungen der Neufassung des § 42 StGB s ind im wesentl ichen folgende : 
Im Jahr 1 988 kam dieses sinnvo l le I nstrument einer differenzierten Strafrechtspo l it ik 
deutl ich verstärkt zur Anwendung. Fü r das Jahr 1 989 kann nach Maßgabe der zur 
Verfügung stehenden statistischen U nterlagen (eine bundesweite Übersicht feh lt für 
diesen Bereich) davon ausgegangen werden, daß die Anwendungshäufigkeit des 
§ 42 StG B - bei zu m Tei l beträchtl ichen regionalen Unterschieden - österreichweit 
im Verg leich zu 1 988 im wesentl ichen gleichgebl ieben ist. Jedoch setzte ab H erbst 
1 989 - maßgeblich beeinflu ßt durch die Judikatur des Obersten Gerichtshofes - ein 
Trend zu e iner restriktiveren Handhabung des § 42 StGB ei n ,  der s ich im  Jahr 1 990 
verstärkt fortsetzte und in  den bei den Folgejahren anh ielt. Auch im Berichtsjah r er
folgte die A nwendung des § 42 StGB weiterhi n zurückhaltend u nd zum Tei l  regional 
sehr  u ntersch ied l ich. 

Signif ikante Anstiege der nach § 42 StGB erledigten Fäl le konnten nur  an den 
Standorten des Modellversuches "Au ßergerichtlicher Tatausgleich im Erwachsenen
strafrecht" ( Landes- und Bezi rksgericht Salzburg, Bezi rksgericht Zel l  am See, Lan
des- und Bezi rksgericht Innsbruck, Landes- u nd Bezi rksgericht Eisenstadt und i n  
Wien : Bezi rksgerichte Döbl ing u n d  Donaustadt) , der seit 1 992 auf Basis des § 42 
StG B mit Erfo lg erprobt wi rd (s. dazu Kapitel 1 0.3 .2 . ) ,  festgestellt werden .  M it 
1 . 1 . 1 994 wurde der Kreis der Modellversuchsstandorte auf sämtliche Bezi rksgerich
te der Spre ngel der Landesgerichte Salzburg, I nnsbruck und Eisenstadt sowie auf 
den Sprengel des Bezi rksgerichts I nnere Stadt Wien erweitert. Auf Grund der über
aus ermutigenden Erfahru ngen wu rde der Model lversuch im  Ju l i  1 995 auf das Lan
desgericht Linz und sämtliche Bezi rksgerichte dieses Sprengels ausgedehnt. I m  
Sinne dieser Entwicklung wurde der Bundesminister für Justiz mit (einstim mig ge
faßter) E ntsch l ießung des National rates vom 1 6.7. 1 994, E 1 64-NR XVI I I .  GP,  er-
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sucht, dem Nationalrat bis spätestens 1 996 eine Regierungsvorlage zu unterbreiten ,  
i n  der  dauerhafte gesetzl iche G rundlagen für den außergerichtl ichen Tatausgleich 
auch für Erwachsene vorgesehen werden. 

Das Bundesmin isteriu m  für Justiz plant eine E inbindung des ATA-E in  ei n umfas
senderes proze ßrechtl iches Konzept zur vereinfachten Erledigung von Straffällen 
(Diversion) ,  das s ich einerseits an den mit  den Regelungen des JGG 1 988 gemach
ten Erfahru ngen, andererseits an vergleichbaren Regelungen im europäischen Aus
land orientiert. Das Konzept wurde im Rahmen der österreichischen Richterwoche 
im Mai 1 996 präsentiert. E in Gesetzentwurf wi rd demnächst zur Begutachtung ver
sendet. 

1 0. 9.4. REFORM DES STRAFPROZESSES 

Am 1 .  Jänner 1 994 trat das Strafprozeßänderungsgesetz 1 993 i n  Kraft, das neben 
einer grund legenden Reform der Verfahrensbestimmungen über die U ntersu
chungshaft eine Reihe weiterer Neuregelungen i nsbesondere i m  Bereich des straf
prozessualen Vorverfahrens brachte. Ein zentrales An liegen der Reformbemühun
gen war eine klarere Vertei lung der Prozeßro l len  im Vorverfah re n  i m  Sin ne ei ner 
stärkeren Akzentuierung des Partei prozesses, wobei sich die Novel le als erste Etap
pe einer noch ausständigen Gesamtreform versteht. 

Die wesentl ichen Neueru ngen des Strafprozeßänderungsgesetzes 1 993 waren : 

- Erweiterung der bezi rksgerichtl ichen Zuständigkeit im Strafverfah ren auf Verge
hen ,  für die ( nur  Geldstrafe oder) Freiheitsstrafe in der Höchstdauer von ei nem 
Jahr (ausgenommen : §§ 1 05, 1 07, 1 81 ,  1 8 1 b StGB) angedroht i st ;  Einfüh rung des 
sch rift l ichen Strafantrages bei m  Bezi rksgericht; 

- Stärkung des kontradiktorischen Charakters des Strafverfahrens ( Beseitigung der 
Mögl ichkeit des Staatsanwaltes, an Beratungen des Gerichtes tei lzunehmen;  I nfor
mation über Stel lungnahmen der Gegenpartei ) ;  

- Neugestaltung der U ntersuchungshaft durch Einführung fester H aftfristen u n d  obl i
gatorisCher Haftverhandlungen (s .  dazu Kapitel 1 0.5. ) ;  

- Ausbau der Stel lung des U ntersuchungsrichters zu  einer zentralen Entscheidungs
i nstanz in Haftfragen ; U mgestaltung der Ratskammer von einem Autsichtsorgan zu 
einer  Rechtsmittelinstanz fü r Entscheidungen des Untersuchungsrichters (au ßer i n  
H aftfragen ) ;  

- Beschränku ng der behördl ichen Anzeigepfl icht auf den gesetzmäß igen Wi rkungs
bereich der Behörde; unter Umständen kei ne Anzeigepflicht, wenn die amtliche 
Tätigkeit ei nes besonderen Vertrauensverhältnisses bedarf; 

- Ausbau der Verständigungsptl ichten ;  

- Schaffung v o n  Zeugnisentschlagungsrechten für unmündige Tatopfer sowie tür 
Psychiater, Psychotherapeuten ,  Psychologen, Bewäh ru ngshelfer u nd Mitarbeiter 
anerkannter Beratungs- und Betreuungseinrichtungen ; 
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- Mögl ichkeit der kontradiktorischen Zeugenvernehmung i m  Vorverfahren bei be
sti mmten entsch lagu ngsberechtigten Zeugen sowie dann ,  wenn zu besorgen ist, 
daß die Vernehmung eines Zeugen in der Hauptverhandlung nicht möglich sein 
wi rd ; Erweiterung der Verwertbarkeit von Zeugenaussagen ,  die im Vorverfah ren in 
kontradiktorischer Vernehmung zustandegekom men sind ; 

- Mögl ichkeit der räum lich getrennten Vernehmung schutzwürdiger Zeugen u nter 
Verwendung von technischen Ei nrichtungen zur Bi ld- und Tonübertragung; anony
me Aussagemöglichkeit fü r Zeugen , die i n  i h rer persön lichen Sicherheit gefährdet 
sind. 

Die von den Bundesmin istern fü r Justiz und fü r Inneres im Februar 1 996 ei nge
brachte Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes über besondere Ermittlungsmaß
nahmen zur Bekämpfung schwerer und o rganisierter Kri mi nal ität sieht weitere straf
prozessuale Änderungen vor, die in Kapitel 1 0.5.  näher erläutert sind. 

I n  der Regierungsvorlage des Strafrechtsänderungsgesetzes 1 996 (33 BlgNR XX 
G P) ist im prozessualen Bereich insbesondere die Schaffung des neuen Instruments 
der Erneuerung des Strafverfahrens vorgesehen (§§ 363a-363c StPO).  Damit so l l  
d ie Möglichkeit verbessert werden, Urtei len des Eu ropäischen Gerichtshofs fü r Men
schenrechte (EGMR),  d ie e ine Verletzung der Eu ropäischen Menschenrechtskon
vention (EMRK) feststel len und d ie für Österreich völkerrechtlich bindend sind (Art. 
53 EMRK) ,  i nnerstaatl ich zu entsprechen, i ndem das betroffene Strafverfah ren 
(ganz oder zum Tei l )  aufgehoben und neu du rchgeführt werden kan n .  Der National
rat hat das Strafrechtsänderungsgesetz 1 996 am 27. 1 1 . 1 996 besch lossen. 

Auf die Refo rmvorhaben im Hinb lick auf Diversionsmaßnahmen im  Erwachsenen
strafrecht wu rde bereits im  Vorkapitel 1 0 .9 .3 .  h ingewiesen. 

E in Entwurf zur umfassenden Neugestaltung des Vorverfahrens wird vorbereitet. 

1 0 .9.5.  J UGENDSTRAFRECHTSPFLEGE 

1 0.9 .5 . 1 .  Rechtliches Instrumentarium des Jugendstrafrechts 

Am 1 .  Jänner 1 989 trat das Jugendgerichtsgesetz 1 988 (JGG) in Kraft, mit dem die 
langjäh rigen Reformbemü hungen um eine Erneuerung des Jugendstrafrechts i h re n  
erfo lgreichen Abschlu ß gefunden haben .  Vorrangige Zielsetzung dieses Gesetzes 
war es, die Probleme der Straffäl l igkeit Jugendlicher nicht aussch l ieß lich mit Mittel n  
des Strafrechts z u  lösen u n d  unerwünschte Neben- u n d  Folgewirkungen einer Ver
urtei lung oder Straftat zu vermeiden. Du rch alternative Verfahrens- und Erledigungs
formen wurde den mit Jugendstrafsachen befaßten Richtern und Staatsanwälten d ie 
Möglichkeit gegeben, der Jugenddelinquenz flexibler und i n  lebensnaher Weise ent
gegenzuwi rken. 

Das Jugendgerichtsgesetz 1 988 brachte im wesentl ichen fo lgende Neuerungen : 
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- Einbeziehung der 1 8- bis 1 9-jährigen in die Jugendstrafrechtspflege durch An he
bung der Altersgrenze fü r Jugendliche auf das vol lendete 1 9. Lebensjahr (Gleich
ziehen m it dem Vo l ljäh rigkeitsalter) .  

- Neugestaltu ng der Voraussetzu ngen für das Absehen von der Verfolgu ng durch 
die Staatsanwaltschaft in Fäl len minder schwerer Kriminalität und gesetzl iche Ver
ankeru ng der seit 1 985 bei einigen Gerichten und Staatsanwaltschaften im  Rah
men eines Modellversuches erprobten "Konfl iktregelung" (au ßergerichtl icher 
Tatausgleich ) .  

- Die Bedeutu ng des "au ßergerichtlichen Tatausgleichs" l iegt vornehmlich in  der Be
rein igung des durch die Straftat zwischen Täter und Opfer entstandenen Konfl ik
tes. Der jugendliche Beschu ldigte soll zur Ei nsicht i n  das Unrecht der strafbaren 
Handlung und aufgrund d ieser Einsicht zu bestimmten positiven Verhaltensweisen ,  
i nsbesondere zur Schadens- gutmachung nach Kräften ,  wenn mögl ich i n  Verbin
dung mit einer Entsch u ldigung beim Geschädigten , oder zu verg leichbaren Lei
stungen veran laßt werden .  Durch diesen Tatausgleich sol len auch die mit ei ner 
Verurtei l ung verbundenen Neben- und Spätwi rkungen (Ei ntragung in  das Strafregi
ster, Verständigung des Dienstgebers oder der Schu lbehörden, aber auch Verlust 
des Arbeitsplatzes etc . )  vermieden werden. Neben der Staatsanwaltschaft hat 
auch das Gericht bis zum Beginn  der Hauptverhandlung die Mögl ichkeit eines au
ßergerichtl ichen Tatausgleichs zu prüfen und das Verfahren gegebenenfalls einzu
stel len . 

- Vorläufige Verfahrensei nstel lung auf Probe (al lenfal ls mit Weisungen oder Bewäh
rungshi lfe) oder gegen Auflage (Erbri ngung besti mmter gemei n nütziger Leistun
gen,  Zah lu ng von Geldbeträgen an gemei nnützige Ei nrichtu ngen, Tei l nahme an 
Aus- oder Fortbi ldungsku rsen odg l . ) .  Tragender Gedanke dieser Ei n richtung ist es, 
dem Jugend lichen ein positives Tun - insbesondere gegenüber der Al lgemeinheit -
abzuverlangen und dadurch eine Bestrafung entbeh rlich zu machen . 

- Neuordnung des Haftrechts in  Jugendstrafsachen.  Die Untersuchu ngshaft wurde 
weitgehend ei ngeschränkt. 

- Verstärkte Einschaltung der Jugendgerichts- und der Bewährungshi lfe. 

- Erweiterte Mögl ichkeit, vom nachträglichen Strafausspruch bei Rückfal l  nach ei
nem Schu ldspruch u nter Vorbehalt der Strafe abzusehen.  Die nachträglich ausge
sprochene Strafe kann auch bedingt nachgesehen werden . 

- Ei nsch ränkung der gerichtlichen Verständigungspflichten, die nicht den Zwecken 
der Strafrechtspflege d ienen,  wie etwa der Verständigungen gegenüber Schu lbe
hörden , u m  dadurch das Fortkommen des Jugendl ichen nach Mögl ichkeit nicht 
weiter zu belasten . 

- Verei nfachung und Besch leunigu ng des Verfah rens in Jugendstrafsachen durch 
Änderung der Verfahrensvorschriften .  Eine der wesentl ichsten Neuerungen stel lt 
h ier die weitgehende Ersetzu ng des Schöffengerichtsverfahrens durch das EinzeI
richterverfah ren sowie die gesetzliche Zulassung des Protokol lsvermerks und der 
gekü rzten U rtei lsausfertigung dar. 
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- Erweiterung und Verbesserung des Jugendstrafvol lzuges. 

Mit dem am 1 .  Jänner 1 994 in Kraft getretenen Strafprozeßänderungsgesetz 1 993 
wurden auch die Besti m m u ngen des Jugendgerichtsgesetzes 1 988 über d ie  U nter
suchungshaft bei jugendl ichen Beschuldigten an das neu eingefüh rte System der 
Untersuchu ngshaft angepaßt. Gleichzeitig wurde die zu lässige Höchstdauer  der U n
tersuchu ngshaft bei Del ikten ,  die i n  die Zuständigkeit des Einzelrichters fal len,  wei
ter besch ränkt und damit e in  Hauptanl iegen des Jugendgerichtsgesetzes 1 988, 
näm lich den Schwerpunkt des Verfahrens in  Fäl len leichter u nd mitt lerer Krim inalität 
auf alternative Verfahrens- und Reaktionsformen zu verlegen und die U ntersu
chungshaft mög l ichst zurückzudrängen , weiter unterstrichen. 

1 0.9 .5 .2.  Zah l u nd Art der über Jugendl iche verhängten Strafen und Maßnahmen 

Im Jahr 1 995 wurden 3 335 Jugendstraftäter (zwischen 1 4  und .N Jahren)  rechts
kräftig veru rtei lt , d .s .  1 4  Personen bzw. 0,4 % weniger als i m  Vorjahr u nd 6 003 Per
sonen bzw. rund 64 % weniger als im Spitzenjahr 1 981 , i n  dem noch 9 352 J ugend
l iche (zwischen 1 4  und 1.a Jahren - vgl .  unten Kapitel 1 0. 9.6 . )  von den Gerichten 
verurtei lt worden waren . 

Von den 3 335 Verurtei lu ngen wegen Jugendstraftaten haben die Gerichte i n  1 336 
Fällen (40, 1 %) bedingte Strafen und in 824 Fäl len (24,7 %) u nbedingte Strafen aus
gesprochen .  Von der Mögl ichkeit, eine tei lbedingte Strafe zu verhängen , wurde i n  
264 Fäl len (7 ,9  %) Gebrauch gemacht. I n  772 Fäl len (23, 1 % al ler Verurte i lungen 
Jugendl icher) erfolgte ein Schu ldspruch unter Vorbehalt der Strafe (§ 1 3  JGG) ,  in 98 
Fällen (2,9 %) ein Schu ldspruch ohne Strafe (§ 1 2  J GG) .  

I n  abso luten Zahlen und i n  Prozenten ergeben sich h iezu folgende Übersichten : 

Absolute Zah len 

Jahr 

1 993 1 994 1 995 

U nbedi ngte Strafen 766 801 824 

Tei lbedi ngte Strafen 283 263 264 

Bedi ngte Strafen 1 731 1 437 1 336 

Schu ldspruch unter Vorbehalt 
der Strafe 81 3 721 772 

Schu ldspruch ohne Strafe 96 83 98 

Sonstige Maßnahmen 48 44 41 

S u m  m e  3 737 3 349 3 335 

Tabe l le 1 84. 
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i n  Prozent 

Jahr 

1 993 1 994 1 995 

U nbedingte Strafen 20,5 23,9  24, 7  

Tei lbedi ngte Strafen 7 ,6  7,9 7,9 

Bedingte Strafen 46,3  42,9  40, 1 

Schu ldspruch u nter Vorbehalt 
der Strafe 21 ,8  21 ,5  23, 1 

Schu ldspruch ohne Strafe 2,6 2,5 2,9 

Sonstige Ma ßnahmen 1 ,3 1 ,3 1 ,2 

S u m m e  1 00 1 00 1 00 

Tabelle 1 85 .  

Über die Entwicklung der  Jugendkrimi nal ität nach der  Verurtei ltenstatistik gibt d as 
Kapitel 9 .6 .  "Die J ugendkriminalität nach der Verurtei ltenstatistik" e in  detai l l iertes 
Bi ld. 

1 0 . 1  O. VERHÄNG U N G  DER UNTERSUCH UNGSHAFT 

1 0. 1 0. 1 . DURCHSCHNITISBELAG 

Der Durchschnittsbelag an Untersuchu ngshäftl ingen, der ein "Produkt" der Entwick
lung der Haftantritte e inerseits und der Haftdauer andererseits ist, ist i n  den Jah ren  
1 989 bis 1 992 erhebl ich gestiegen ( 1 989 : 1 602 ; 1 990: 1 954 ; 1 99 1 : 2 1 68 ;  1 992:  
2 307) ,  seither aber - vor  al lem seit der Reform der Verfahrensbestimmungen ü ber  
d ie  U ntersuchungshaft durch das Strafproze ßänderungsgesetz 1 993 - wieder deut
l ich gefal len : 1 993 : 2 21 1 ;  1 994 : 1 688 ; 1 995 : 1 6 1 9. Im ersten Halbjah r  1 996 war al
lerdings ein leichter Anstieg des Durchschnittsbelags auf 1 667 zu verzeichnen. 

Der Durchschnittsbelag an Untersuchungshäftl i ngen sank somit im Berichtsjahr ge
genüber 1 994 um 4 , 1 % und lag um 37,4 % ( im ersten Halbjahr 1 996 um 35, 5  %) 
u nter dem Höchststand des Jahres 1 981 . 

1 0. 1 0.2 .  BELAG-STI CHTAGERHEBUNG 

Am Stichtag 30. Jun i  1 996 betrug die Zah l  der U ntersuchungshäftl i nge 1 61 4 .  A m  
30. Jun i  1 995 waren e s  1 630. Die Belag-Stichtagerhebung (jeweils 30. Jun i )  wies 
somit ei ne  Abnahm e  gegenüber dem Vorjahr um 1 6  Untersuchungshäftl inge bzw. 
etwa 1 % aus. Gegenüber 1 981 (2 491 U-Häft l i nge) war ein Rückgang um 877 Per
sonen bzw. 35,2 % zu verzeich nen. 

Das Verhältnis zwischen der Zah l  der Untersuchungshäftl inge und der Zah l  der 
Strafgefangenen (ei nschl ieß l ich im  Maßnah menvol lzug Untergebrachter, sonstiger 
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Gefangener und Verwaltungsgefangener) betrug zum Stichtag 30. Jun i  1 996 - eben
so wie zum 30. Jun i  1 995 - etwa 1 : 3,2.  

1 0. 1 0.3 .  GESAMTZAHL DER UNTERSUCHUNGSHAFTFÄLLE. HAFTDAUER 

Die Zah l der Untersuchungshaftfälle hat nach der vom Bundesmin isterium für Justiz 
erstel lten Statistischen Übersicht über den Strafvol lzug zwischen 1 981  und 1 988 
konti nuierlich abgenommen, stieg danach wieder an, wobei im Jah r 1 990 mit 1 1  978 
U ntersuchungshaftantritten der höchste Wert seit M itte der siebziger Jahre erreicht 
wurde, und ging seit 1 991 , abgesehen von 1 992, zurück. Die Gesamtzahl  der Unter
suchungshaftfäl le, d ie - nach einem spru nghaften Anstieg zwischen 1 989 und 1 990 
um ru nd 50 % - zwischen 1 990 und 1 991  wieder um rund 1 7  % zurückgegangen 
war, erhöhte sich 1 992 neuerlich um 1 1 ,4 %, gi ng 1 993 wieder um 9,9 % zurück und 
sank 1 994 um weitere 1 2,7  %.  Im  Berichtsjahr stieg d ie  Zah l der in  U ntersuchungs
haft genommenen Personen wieder um 7,2 %. 

Von den 9 306 i m  Jahr  1 995 in Untersuchungshaft genommenen Personen waren 
7 900 Männer, 766 Frauen , 574 männ liche und 66 weibliche Jugendl iche. 

Betrachtet man die E ntwicklung bei den i n  Untersuchungshaft angehaltenen Auslän
dern (diese Zah l ist auf Grund unterschiedlicher Erhebungsmethoden n icht ident mit 
der Zah l der Untersuchungshaftantritte von Ausländern , kann aber dennoch zu Ver
g leichszwecken herangezogen werden) ,  so ergibt sich folgendes Bi ld : 

Der Anstieg setzte n icht erst zwischen 1 988 und 1 989 ein ,  sondern schon früher. Er 
war jedoch gleichfal ls  zwischen 1 989 und 1 990 besonders ausgeprägt und hielt bis 
zum Jahr 1 992 an. Im Jahr 1 993 sank der Antei l der Ausländer, die in Untersu
chungshaft angehalten wurden ,  etwa im g leichen Ausmaß, wie er 1 992 gestiegen 
war, f ie l  1 994 um fast ein Viertel und im  BerichtSjahr um ei n weiteres Achtel 
( 1 988/89 :  + 35 % ;  1 989/90 : + 1 26 %; 1 990/91 : + 6 %; 1 991 /92: + 1 2, 5  %; 1 992193: 
- 1 2 ,5 % ;  1 993/94 : -23,6 %; 1 994/95 :  - 1 2,2 %) . Siehe dazu auch die Kapitel 1 0. 1 0.4. 
und 1 0. 1 1 . 1 .  

Setzt man die Zah l  der Untersuchungshaftantritte zum täglichen Durchschn ittsbelag 
ins  Verhältn is und ermittelt man auf diese Art und Weise die durchschn ittli che Dauer 
der U ntersuchungshaften, so ergibt sich fü r das Berichtsjahr ein Wert von 63,5  Ta
gen, was einer Reduktion der durchschnittl ichen U ntersuchungshaftdauer um 7 ,5  
Tage gegenüber 1 994 gleichkommt. Gegenüber dem Jahr 1 990 m it seiner extrem 
hohen Anzahl von U ntersuchungshaftantritten bedeutet dies noch i mmer eine Zu
nahme von 5,8 % (durchschnittl iche U ntersuchungshaftdauer 1 988:  76 ; 1 989 : 73, 
1 990 : 60 ; 1 991 : 80 ; 1 992 : 76, 1 993: 81 ; 1 994 : 71  Tage) . 
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Haftantritte (U-Haft) 

Jahr Haftantritte 

1 981 1 0 964 

1 982 1 0 574 

1 983 8 798 

1 984 8 71 0  

1 985 8 688 

1 986 7 891 

1 987 7 495 

1 988 6 923 

1 989 7 974 

1 990 1 1  978 

1 991 9 906 

1 992 1 1  033 

1 993 9 943 

1 994 8 684 

1 995 9 306 

Tabelle 1 86.  

1 0. 1 0.4. DIE PRAXIS DER UNTERSUCHU NGSHAFT AN DEN 
STRAFLANDESGERICHTEN WIEN, Ll NZ, INNSBRUCK U ND GRAZ 
(im Lichte der letzten hiezu verfügbaren Studie) 

I m  Auftrag des BMJ wurde vom I nstitut für Rechts- und  Krimi nalsozio logie zuletzt 
1 992/93 eine empirische Studie zur regionalen Anwendung der U ntersuchungshaft 
i n  Österreich erstel lt. Die Erhebung bezog sich auf U ntersuchungshaftfäl le der Lan
desgerichte Wien, Li nz,  I n nsbruck und Graz im Zeitraum März bis Septem ber 1 991 . 
Vorangegangene Studien hatten bereits gezeigt, daß d ie U ntersuchungshaftrate in  
Wien und L inz wesentlich höher war a ls in  I nnsbruck. Auch die durchsch nittl iche 
Haftdauer h atte sich bundesweit als n icht einheitlich erwiesen .  Die Stud ie  für das 
Jahr 1 991 konzentrierte sich auf die Ermittlung der "Haftantrittsraten" (Antei l  der 
Haftfäl le an den Strafsachen mit bekannten Verdächtigen) sowie die Erhebung der 
(durchschn ittl ichen) Dauer der Untersuchungshaft an den vier genannten Gerichts
h öfen einerseits und auf die Bedeutung ausländischer Staatsangehörigkeit bei Haf
tentscheidungen andererseits. Die wesentlichen Erkenntnisse der Studie waren fol
gende: 

- Die Haftantrittsrate war im Untersuchungszeitraum in Wien am höchsten ,  gefo lgt 
von Linz, Graz und I n nsbruck : i n  Wien wurde über jeden siebenten Tatverdächti
gen die U ntersuchungshaft verhängt, i n  L inz über jeden zehnten,  in G raz über je
den zwö lften , in I nnsbruck dagegen nur  über jeden d rei ß igsten ;  d ie Wah rschei n
l ichkeit, i n  U ntersuchungshaft zu geraten ,  war somit i m  Jahr 1 991  in Wien mehr als 
v iermal so hoch wie in I nnsbruck. Die Haftraten in Wien und Li nz waren gegenüber 
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1 988 besonders stark angestiegen und hatten sich den hohen Zah len des Jahres 
1 980 angenähert. I n  I nnsbruck und G raz waren die Haftraten h ingegen weitge
hend g leichgebl ieben.  

- Die durchschn itt l iche Haftdauer lag im  Jahr 1 991 etwa zwischen 7 (G raz) und 9 
Wochen (Wien ,  Li nz,  I nnsbruck). Veränderungen der Haftantrittsraten und  damit 
der U ntersuchungshaftfälle wi rkten sich bei den untersuchten Gerichten nicht auf 
die durchschn ittl iche Dauer der U ntersuchungshaft aus. 

- E ine markante Änderung im Zeitverg leich war bei den im Ansch luß  an eine  Unter
suchungshaft verhängten Sanktionen festzustel len : Der Anteil an verhängten (un
bedingten) Fre iheitsstrafen in  Untersuchu ngshaftfäl len war seit 1 980 e rheblich zu
rückgegangen und betrug im Jah r 1 991 an den untersuchten Gerichten nu r  etwas 
über 50 %. 

- Die Haftantrittsrate lag im Untersuchungszeitraum bei ausländischen  Staatsbür
gern bei 250 bis 780 % der entsprechenden Rate österreichischer Staatsbürger. 
1 987 war etwa jeder neunte ausländische Tatverdächtige in  U ntersuchungshaft 
genommen worden,  während 1 991 bereits jeder sechste i nhaftiert wurde.  Die Haft
verhängungsbereitschaft gegenüber Ausländern hatte sich somit unabhängig vom 
gestiegenen Antei l  ausländischer Tatverdächtiger erhöht. 

- Über die Haftantrittsraten h inaus bestanden in der Anwendung der U ntersuchungs
haft gegenüber in - u nd ausländischen Tatverdächtigen weitere erhebl iche U nter
sch iede. So wurden ausländische Untersuchungshäftl inge meist wegen Del ikten 
m it n iedrigerem Strafrahmen in UnterSUChungshaft genommen als österreichische 
Tatverdächtige. Ein weiterer H inweis auf die geringere Deliktsschwere bei auslän
dischen Untersuchungshäft l ingen war die Sanktionspraxis im Ansch lu ß an die Un
tersuchungshaft: an al len Gerichten wurden im Untersuchungszeitraum österrei
chische Häftl inge deutlich häufiger zu unbedi ngtem Freiheitsentzug verurtei lt als 
ausländische Staatsbürger. 

Als Ergebnis der Studie zeigte sich, daß die ab 1 982 zu beobachtende gesamtöster
reichische Lin ie  einer restriktiveren Anwendung der Untersuchungshaft zwar für i n
ländische Tatverdächtige beibehalten wurde, ausländische Tatverdächtige h i ngegen 
zu Begi nn  der neunziger Jahre in  Österreich mit einer extensiven U ntersuchungs
haftverhängung zu rechnen hatten .  Zum "alten" - und 1 991  noch "stei ler" geworde
nen - Ost-West-Gefäl le bei Verhängung der Untersuchungshaft war e ine noch stär
ker am Merkmal der Staatsbürgerschaft orientierte Haftverhängungspraxis h i nzuge
kommen.  

Es ist beabsichtigt, die Reihe der empi rischen Studien zur Anwendung der Untersu
chungshaft fortzusetzen, um insbesondere die Auswi rkungen der mit dem Strafpro
zeßänderungsgesetz 1 993 vorgenommenen Neuordnung des Untersuchungshaft
rechtes auf die allgemeine und regionale Anwendungspraxis zu untersuchen.  

1 0. 1 0.5. REFORM DER UNTERSUCHUNGSHAFT 

Eine erste Maßnahme zur verstärkten Durchsetzung des Grundrechtes auf persön li
che Freiheit bi ldete das seit 1 .  Jänner 1 993 in  Kraft befindl iche G rundrechtsbe-
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schwerdegesetz (BGB! .  N r. 864/1 992) , das eine Beschwerdemögl ichkeit an den 
Obersten Gerichtshof wegen Verletzung des Grundrechtes auf persönl iche Freiheit 
durch strafgerichtl iche Entscheidung oder Verfügung vorsieht. Die i m  i nternationalen 
Vergleich relativ hohe Anzahl der in  U ntersuchungshaft befi ndl ichen Personen war 
darüber h inaus Anlaß fü r eine umfassende Reform der U ntersuchungshaft, die im 
Jahre 1 992 in  Angriff genom men wurde. Die Real isierung erfolgte im  Strafprozeßän
derungsgesetz 1 993 (vg ! .  Kapitel 1 0 .9.4) . 

Kernpunkte der Reform des Untersuchu ngshaftrechtes, die mit 1 .  Jänner 1 994 in  
Kraft trat, s ind : 

- Einfüh rung fester Haftfristen und periodische Durchfüh rung obligatorischer Haftver
handlungen vor deren Ablauf; 

- Einer gerichtl ichen Entscheidung bedarf n icht mehr (nur) die Aufhebung, sondern 
vor al lem auch die Fortsetzung der Haft ; 

- Aufwertung der Rechtsschutzfunktion des Untersuchungsrichters, dem nunmehr 
die Durchfü hrung der kontradiktorischen Haftverhandlungen und die Entscheidung 
über d ie Fortsetzung oder Aufhebung der Untersuchungshaft in  erster Instanz al
lei n zusteht (ReChtsmittel an das Oberlandesgericht) ; die Ratskammer ist nicht 
meh r Aufsichtsorgan über den Untersuchu ngsrichter, sondern dessen Rechtsmit
tel instanz (au ßer i n  Haftfragen) ;  

- Die U ntersuchungshaft darf nur meh r aufgrund ei nes Antrages des Staatsanwaltes 
verhängt oder fortgesetzt werden ; 

- Wäh rend der gesamten Dauer der U ntersuchungshaft besteht notwendige Vertei
digu ng;  einem nach Verhängung der Haft unvertretenen Beschuldigten ist ein 
Pflichtverteidiger beizugeben . 

Das wesentl ich auf die Auswirkungen der Reform (Verminderung der Haftfäl le sowie 
Beschleun igung der Verfahren in Haftsachen) zurückzuführende Vorjah resergebnis 
beim U ntersuchungshaftdurchschn ittsbelag der Justizanstalten (gegenüber 1 993 
-23,6 %) hat s ich im Berichtsjahr konso l id iert: es war gegenüber 1 994 ein weiterer 
Rückgang um 4 , 1  % zu verzeichnen (vgl u nten Kapitel 1 0. 1 1 . 1 .b . ) .  

1 0 . 1 1 .  MASSNAHMEN IM VOLLZUG DER UNTERSUCHUNGS
UND STRAFHAFT 

1 0. 1 1 . 1 .  HÄFTLINGSSTAND 

a) Belag-Stichtagerhebung 

Zum 30. Jun i  1 996 wurden insgesamt 6 763 Personen in  den österreich ischen Ju

stizanstalten angehalten .  Davon waren 5 1 49 Strafgefangene
') und 1 6 1 4  U ntersu

chungshäftl i nge. 

Zum Verg leich : Am Stichtag 30. Juni 1 995 betrug der Gesamtbelag 6 847 Personen,  
davon 5 21 7  Strafgefangene sowie 1 630 U ntersuchu ngshäftl inge; am 30.  Juni 1 981 

*) "Strafgefangene": im folgenden jewei ls einsch l ießl ich im Maßnahmenvo l lzug 
U ntergebrachter, sonstiger Gefangener und Verwaltungsstrafgefangener. 
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lag er bei 8 437 Personen,  davon 5 946 Strafgefangene und 2 491 Untersuchungs
häftl i nge. 

Die Verri ngerung der Strafgefangenen am Belag-Stichtag war gegenüber dem Jahr 
1 995 mit 1 ,3 % u ngefäh r g leich stark wie die der Untersuchu ngshäftl i nge (1  %) ; 
auch der Rückgang des Gesamtbelags um 1 ,2 % war ungefähr  gleich hoch. Im län
gerfristigen Vergleich ( 1 981 /1 996) zeigt die Belag-Stichtagerhebung einen Rück
gang des Häftl i ngsstandes gegenüber dem ( insb. bei den U ntersuchungshäftl i ngen)  
hohen Stand des Jahres 1 981 u m  1 9,8 %, u nd zwar bei den Strafgefangenen um 
1 3,4 % und bei den U ntersuchu ngshäftl ingen um 35,2 %. 

b) Täglicher Durchsch nittsbelag 

Der tägl iche Durchsch nittsbelag lag im Jahr 1 995 bei 6 71 4 Personen,  i m  ersten 
Halbjahr 1 996 bei 6 754 Personen (erstes Halbjahr 1 995 : 7 053) ; der Du rchschnitts
belag i m  ersten Halbjah r 1 996 lag damit im Vergleich zu 1 981  (8 647 Häftl i nge) i ns
gesamt u m  21 ,9  % niedriger; es zeigt sich damit ein ähn l iches Bi ld wie bei der Zeit
reihe der Belag-Stichtagerhebung. 

Durchschnittsbelag i n  den Justizanstalten 

Jahr Strafgefangene 
') 

1 981 6 1 25 

1 982 6 390 

1 983 6 472 

1 984 6 51 4  

1 985 6 51 8  

1 986 6 265 

1 987 5 894 

1 988 4 878 

1 989 4 344 

1 990 4 436 

1 991 4 582 

1 992 4 721  

1 993 4 973 

1 994 5 225 

1 995 5 095 

1 .  Halbjah r 1 996 5 087 

U-Häftl i nge 

2 522 

2 246 

2 066 

1 957 

1 945 

1 785 

1 666 

1 440 

1 602 

1 954 

2 1 68 

2 308 

2 21 1  

1 688 

1 61 9 

1 667 

Summe 

8 647 

8 636 

8 583 

8 471 

8 463 

8 050 

7 560 

6 31 8  

5 946 

6 390 

6 750 

7 029 

7 1 84 

6 91 3  

6 71 4  

6 754 
*) einschl ieß l ich im  Maßnahmenvol lzug Untergebrachter, 

sonstiger Gefangener und Verwaltungsstrafgefangener 

Tabelle 1 87. 

Der Durchschnittsbelag al ler I nsassen in  den Justizanstalten ist im ersten Halbjahr 
1 996 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 4,2 % gefal len, wobei 
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der Wert bei den Strafgefangenen um 6,6 % gefallen , h ingegen bei den U ntersu
chungshäft l ingen um 3,9 % gestiegen ist. 

I n  den Vorjahren hatte sich der Anstieg des Gesamtdurchschnittsbelags verflacht 
( 1 990/91 : + 5 ,6  %, 1 991 /92: + 4, 1 %, 1 992193: + 2,2 %) und ging schl ießl ich i m  Vor
jahr sogar zurück ( 1 993/94: - 3,8 %), was auf die Entwicklung bei den Untersu
chu ngshäftli ngen zurückzuführen war ( 1 990/91 : + 1 1 ,0 %, 1 991 /92 : + 6 ,5 %, 
1 992193: - 4 ,2  %, 1 993/94 : - 23,7 %: durch die U-Haft-Reform des Strafprozeßände
ru ngsgesetzes 1 993 bedingt) . Bei den Strafgefangenen waren i n  den Vorjah ren per
m anent Zuwächse zu verzeichnen ( 1 990/91 : + 3,3,%, 1 991 /92: + 3 %, 1 992193 : 
+ 5 ,3 %, 1 993/94: + 5 , 1  %) .  Im  Berichtsjahr war nunmehr erstmals ein generel ler 
Rückgang des Durchschnittsbelages festzustel len (Gesamt: - 2,9 % ;  U-Haft: - 4 , 1 %; 
Strafgefangene:  - 2 ,5 %) , was unter anderem auch auf die Auswirkungen der Amne
stie 1 995 (vg l .  u nten l it. c . )  zurückzuführen sein dürfte. 

c) H aftantritte - Entlassungen 

I m  Berichtsjahr haben in  den Justizanstalten 8 970 Personen Freiheitsstrafen ange
treten ( 1 994 : 8 737) , und zwar: 

8 1 61 Männer, 522 Frauen und 287 Jugendliche ;  davon wegen Verwaltungsdelikten 
887 ( 1 994 : 7 882 Männer, 555 Frauen und 300 Jugendliche ; davon wegen Verwal
tungsdelikten 779). 

D emgegenüber wurden 1 995 i nsgesamt 8 278 Strafgefangene ( 1 994: 7 527) entlas
sen,  und zwar: 

- zufolge u rtei l smäßigen Strafendes : 4 229, d.s. 51 , 1  % ( 1 994: 72,5  %) ; 
- z ufolge bedingter Entlassung : 1 309, d.s. 1 5,9  % ( 1 994: 20,6 %; s. dazu auch Ka-

piteI 1 0.2. : "Bedi ngte Entlassu ng") ; 
- zufolge Begnadigung: 507, d .s .  6 , 1  % (1 994: 6,9 %) ; 442 davon entfielen auf die 

traditionel le jährliche "Weihnachtsgnadenaktion", in der Straftäter der kleineren 
u nd mittleren Kriminalität berücksichtigt werden ; 

- zufolge Amnestie durch das Amnestiegesetz 1 995 : 2 233, d.s .  27 %;  die Entlas
sungen aufgrund der Amnestie 1 995 dürften auch für den antei lsmäßigen Rück
g ang bei der Entlassung zufolge Strafendes und bei der bedingten Entlassung ver
antwortlich sein .  

d )  Antei l  der Verkehrstäter 

I m  Berichtsjah r wurden i nsgesamt 31 3 wegen im  Straßenverkehr begangener Delik
te verurtei lte Personen (302 Männer und 1 1  Frauen) i n  Strafhaft angehalten,  das 
waren um 1 1 ,3 % weniger als im Jahr davor. 

e) Antei l der Ausländer 

1 995 wurden 3 528 Ausländer in Untersuchungshaft angehalten. Gegenüber dem 
Wert von 1 994 (4 016) entspricht dies einer Verri ngerung um 1 2,2 %. 1 976 Auslän
der verbü ßten Freiheitsstrafen ( 1 994: 2 51 0 = - 1 2,4 %) . Der Gesamtbelag an Aus
l ändern betrug zum Stichtag 1 .9 . 1 995 1 662 ( 1 .9. 1 994 : 1 789 = - 7, 1 %).  Davon wa-
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ren 687 (41 %) Untersuchu ngshäftl inge u nd 975 (59 %) Strafgefangene ( i nkl .  U nter
gebrachte) .  Von den zum Stichtag insgesamt in  Untersuchu ngshaft angehaltenen 
Personen ( 1 621 ) betrug der Ausländerantei l 42 %; von den zum Stichtag 4 599 
Strafgefangenen waren 21 % Ausländer. 

1 0 . 1 1 .2 .  DER HÄFTLINGSSTAND IM INTERNATIONALEN VERGLEICH 

Österreich hatte bis zur Mitte der achtziger Jahre unter al len Europaratsstaaten die 
höchste bzw. zweithöchste Gefangenen rate (Strafgefangene, U ntergebrachte u nd 
U ntersuchungshäftl i nge) je 1 00 000 Einwohner aufzuweisen (Erhebu ng des Europa
rates zum 1 .2. 1 987 : Österreich : 1 02,5;  Türkei : 99,8 ;  Großbritan nien : 96 ; Frankreich : 
88 ,7 ;  Portugal : 85 ; Bundesrepublik Deutsch land: 84,2 ;  die übrigen Mitg liedstaaten 
hatten Gefangenen raten zwischen 36 und 69,4 Gefangenen je 1 00 000 Einwo hner) .  
I n  der zweiten Hälfte der achtziger Jah re hatte sich die Situation durch den fortlau
fenden Rückgang der Gefangenenzah l in Österreich verbessert. Nach der Erhebung 
des Europarates zu m 1 .9. 1 988 lag Österreich, was die Gefangenenrate insgesamt 
betraf, deutlich unter den Werten der Vorjahre (Großbritannien : 97,4 ;  Türkei : 95 ,6 ;  
BRD:  84,9 ;  Portugal : 83,0 ;  Frankreich : 81 , 1 ; Österreich 77,0 ;  Spanien : 75,8 ;  
Schweiz : 73 , 1 ; Italien : 60,4 ;  Schweden :  56,0 ;  Niederlande : 40,0 Gefangene je 
1 00 000 E inwohner) .  Zu m 1 .9 . 1 990 lag die Gefangenen rate wieder knapp über 80 
(82,0 Gefangene pro 1 00 000 Einwohner) .  (Höhere Gefangenenraten wiesen zu d ie
sem Zeitpunkt U ngarn :  1 1 0 , 0 ;  Luxembu rg :  94,0 ;  Eng land : ca. 90; Portugal : 87,0 ;  
Spanien : 85,5 ;  Frankreich : 82,2 und die Türkei : 82, 1  auf. ) A m  1 .9. 1 993 betrug die 
G efangenenrate 91 Gefangene. Österreich lag damit - bei al lgemein steigenden Ge
fangenenzah len in  Europa - wieder im oberen Mittelfe ld der Europaratsstaaten .  

Nach der Erhebung des Eu roparates z u m  1 .9 . 1 994 (S. PACE 94. 1 . ) war die Gefan
genenrate in Österreich - in erster lin ie als Folge der Reform des U ntersuchu ngs
h aftrechtes durch das Strafprozeßänderu ngsgesetz 1 993 - auf 85 je 1 00.000 Ein
wohner zu rückgegangen.  Höhere Gefangenen raten als Österreich wiesen zu d ie
sem Stichtag Luxemburg : 1 09 ;  Spanien : 1 05,9;  Portugal 1 01 ;  Gro ßbritannien : 96 ;  
Frankreich : 90 ,3 und Ital ie n :  89,7 sowie d ie ehemaligen Ostblockstaaten (Ru ßlan d :  
443 ; litauen : 342; Tschech ien : 1 81 ,6 ;  Polen 1 62,6 ;  Slowakei : 1 39;  U ngarn 1 28, 1 ) 
auf. Niedrigere Gefangenenraten als Österreich hatten Deutsch land (einsch l ieß l ich 
der neuen Bu ndesländer) : 83 ; die Tü rkei : 72,4 ;  Dänemark: 72; Griechen land:  7 1 ; 
Schweden :  66 ; Belgien : 64,8 ;  Norwegen :  62; F inn land :  59 ; I r land:  58,6 ;  die N ieder
lande :  55; Island :  38,2 und Zypern : 24,7 .  

I m  Berichtsjah r ist nach der Auswertung der  Erhebung des Europarats für  den Stich
tag 1 .9 . 1 995 (S. PACE 95. 1 . ) die österreichische Gefangenenzahl - abso lut wie auch 
verg l ichen mit anderen europäischen Ländern - weiter leicht gesunken :  sie lag bei 
76 je 1 00.000 Ei nwohner. Sie lag damit ungefähr auf g leichem Niveau wie die Belgi
ens (75,7) . Niedrigere Raten hatten : Dänemark und Schweden :  je 66 ; Malta: 62 ; 
Fin n land:  59,3 ;  I rland: 58, 7 ;  Norwegen : 55,8;  Mazedonien : 54 ;  Is land : 44,4;  Zypern : 
26 ,3 ;  und Slowenien : 24, 1 .  Etwas höher als i n  Österreich lag die Gefangenenrate i n  
d e r  Schweiz :  80,8 ;  Deutsch land :  81 ; Italien :  87; sowie Frankreich und U ngarn : je  89. 
Beträchtl ich höhere Raten wiesen auf : die Türkei : 90,3 ;  Eng land : 99,3 ;  Bu lgarien : 
1 03 ,2 ;  Nordi rland :  1 06 ;  Schottland : 1 1 0 ; Luxemburg : 1 1 5,3 ;  Spanien : 1 22,4. Beson
ders hohe Gefangenenraten gab es in der S lowakei : 1 47 ;  Tschechien :  1 88 ;  Rumäni
en : 206 ; litauen : 356 ; der U kraine: 392 ; sowie Ru ßland: 694. 
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Die relativ hohe (zu letzt jedoch - unter anderem aufgru n d  der Amnestie 1 995 - ab
gesunkene u nd im i nternationalen Vergleich nunmehr i m  Mittelfeld l iegende) Gefan
genenrate Österreichs hatte in den vergangenen Jahren vermutl ich vor allem folgen
de Gründe: 

1 .  Österreich weist e ine relativ hohe Zah l  an Untersuchungshäftli ngen (eine hohe 
U ntersuchu ngshaftguote) auf, die al lerdi ngs - nach der Reform des Untersuchungs
haftrechtes durch das Strafproze ßänderungsgesetz 1 993 - im Berichtsjah r weiter 
leicht gesu nken ist. Die Tatsache der U ntersuchungshaft beeinflu ßt auch die Straf
zumessung. Dagegen hält sich die durchschnittl iche Haftdauer i n  Österreich eher i m  
internationalen Mittelfe ld u n d  ist kü rzer als z .B .  in  Deutsch land und Ital ien ;  deshalb 
bewegt sich auch der Stand an Untersuchungshäftl ingen (Stichtagsbelag) in Öster
reich im i nternationalen Vergleich eher im Mittelfeld. I m  Berichtsjah r hat sich d ieser 
Trend verstärkt : wäh rend sich die Zah l  der Untersuchu ngshaftantritte, also die Zah l  
der i n  Untersuchungshaft genommenen Personen, um 7 , 2  % erhöht hat, g ingen die 
durchschn ittl iche Dauer der Untersuchungshaft um 1 0,6  % u nd der Durchschn ittsbe
lag um 4, 1 % zurück. I m  Jahr 1 995 wurde die Untersuchungshaft somit tendenziel l  
öfter als im Vorjahr verhängt, dauerte aber kürzer. 

2 .  Die Strafenpraxis der österreich ischen Gerichte ist strenger als die vergleichbarer 
Länder, und zwar kau m noch, was d ie Zah l  der verhängten Frei heitsstrafen ,  woh l  
aber, was deren Länge an langt. I nsbesondere bei der Zah l der  langen Frei heitsstra
fen (über 5 Jahre, lebens lange Frei heitsstrafe) liegt Österreich weit über den ent
sprechenden Zah len vergleichbarer europäischer Staaten .  Nach einer besonderen 
Berechnung des Österreich ischen Statistischen Zentralamtes waren die vo n den 
österreichischen Gerichten verhängten (bedi ngten und u nbedingten)  Freiheitsstra
fen im Zweijahreszeitraum 1 992/1 994 u m  du rchschnittl i ch 1 1 ,7 % länger geworden 
( 1 993 : + 5 ,9 %; 1 994 : + 5,5 %). 

3. Die Praxis der österreichischen Gerichte bei der bedi ngten Entlassung ist wesent
l ich restriktiver als in den meisten anderen Staaten .  So war der Antei l  der bedi ngt 
entlassenen Strafgefangenen vor einigen Jahren in  der Schweiz mehr  als doppelt so 
gro ß  wie i n  Österreich , in  der Bundesrepublik Deutsch land etwa dreimal so gro ß .  
Hier ist zwar eine gewisse Änderung eingetreten ,  da die Voraussetzungen, u nter de
nen ei ne bedi ngte Entlassung zu lässig ist, durch das Strafrechtsänderungsgesetz 
1 987 neu gefaßt bzw. erweitert worden s ind ;  in den letzten Jah ren war jedoch die 
Zahl der bewi l l igten bedi ngten Entlassungen erneut n iedriger, wobei - wie in  ande
ren Bereichen der strafgerichtl ichen Praxis - erhebliche regionale Unterschiede fest
zustel len si nd. 

4. Positiv ist zu vermerken ,  daß die Zah l  der Häftl inge in Österreich bis gegen Ende 
der achtziger Jahre bei vergleichsweise hohen Aufklärungsquoten u nd ausgezeich
neten Sicherheitsverhältnissen kontinuierl ich zurückgegangen ist. Diese Entwicklung 
hat sich fre i l ich seit 1 989 n icht fortgesetzt, sondern zu m Tei l  wieder u mgekehrt, was 
i nsbesondere mit dem politi schen Wandel i n  Europa u n d  der "Öffnung der Ostgren
zen" im Zusammenhang steht. Ziel ei ner ausgewogenen Krimi nalpol itik soll auch 
künftig die Erreichung grö ßter Sicherheit bei geri ngstem Frei heitsentzug sein .  
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1 0. 1 1 .3. PERSONALLAGE. SICHERHEITSVERHÄLTNISSE 

Zum 1 . 1 2. 1 995 waren in den Justizanstalten 3 494 Bedienstete hauptberuf l ich und  
vo l lbeschäftigt tätig. Der Personal-Insassenschlüssel der insgesamt 29  Justizanstal
ten ist mit 1 : 1 ,9 gegenüber dem Vorjahr ( 1 : 2, 1 )  leicht verbessert (Bezugszah l :  In
sassenstand zum 30. 1 1 . 1 995 = 6 761 ) .  

Die Frage der Sicherheitsverhältnisse i n  österreichischen Haftanstalten und  der 
F luchten von Strafgefangenen aus gesch lossenen Anstalten der J ustiz sowie der 
E ntweichungen aus n icht besonders gesicherten Bereichen (z.B. landwi rtschaftl i
chen Betrieben) stel lt sich im mittelfristigen Vergleich etwa wie folgt dar: wäh rend 
die jährl iche Zah l  der Fluchten aus gesch lossenen Anstalten in den Jahren 1 98 1  bis 
1 983 noch bei über 50 lag, gab es in den Jahren 1 984 bis 1 986 jährl ich rund 30 bis 
40 Fluchten. Diese Zahl sank in den Jahren 1 987/88 deutl ich unter 30, lag i m  Jahr  
1 989 wieder knapp über 30 und sank im Jahr  1 990 auf 1 7. 1 991 stieg d ie Zah l  der 
Fluchten wieder auf 44 an, wäh rend sie 1 992 mit 1 6  Fluchten deutl ich u nter dem 
Durchschnitt der letzten Jahre lag. 1 993 lag die Zah l der Fluchten bei 45 und  stieg 
im Vorjahr neuerlich auf 52. Im Berichtsjahr sank die Zah l  wieder stark ab (24) . I m  
ersten Halbjahr  1 996 waren lediglich 8 Fluchten zu verzeichnen.  Ein ähn l iches Bi ld 
ergibt sich , wen n  man zu diesen Fluchtfäl len die Zah l der Entweichungen aus n icht 
gesch lossenen Bereichen sowie Fäl le der Nichtrückkehr von Strafgefangenen (Frei
gängern) vom täglichen Arbeitsplatz in  die Haftanstalt hinzuzäh lt. 

Dazu muß  festgehalten werden, daß eine hermetische und u ntersch iedslose Ab
schl ie ßung von Strafgefangenen weder möglich ist noch mit der Aufgabe des Straf
vol lzuges, Strafgefangene auf das Leben i n  Freiheit vorzubereiten, vereinbar wäre. 
Ziel der von der J ustizverwaltu ng ergriffenen Maßnahmen zur  Sicherung der Ge
fängnisse kann es nu r  sein ,  die Gesel lschaft i nsbesondere vor Ausbrüchen gefährl i
cher Gewalttäter und schwerer Sittlichkeitstäter - soweit das möglich ist - zu schüt
zen. 

1 0. 1 1 .4. ARBEITSB ESCHAFFUNG, AUS- UND FORTBILDUNG UND 
VORBEREITUNG DER WIEDEREINGLIEDERUNG 

Jeder arbeitsfähige Strafgefangene und Untergebrachte ist verpfl ichtet, Arbeit zu lei
sten.  Die Beschäftigu ng mit s innvol ler und nützlicher Arbeit ist nicht nur notwendig,  
um eine längere Haft erträgl ich zu machen, sondern dient auch dazu, Fähigkeiten 
zu vermitte ln ,  die n ach der Entlassung den Aufbau einer geordneten Existen z  er
leichtern . Deshalb werden erhebliche Mittel für den Ausbau von Werkstätten i n  den 
Vol lzugsanstalten sowie für die Ausweitung und bessere Nutzung der Betriebe auf
gewendet. 

Im Jahr 1 995 konnten unter Zugrundelegung des täglichen Durchschnittsbelages 
(= 6 71 4) der J ustizanstalten von den nach dem Gesetz zur Arbeit verpflichteten und 
arbeitsfähigen Insassen (Strafgefangene und Untergebrachte) nur  rund 1 0, 1  % (680 
Insassen) wegen Arbeitsmangels nicht beschäftigt werden , I nsgesamt waren durch
schn ittl ich 37, 1  % aller Insassen (einsch l ießlich der Untersuchungshäftli nge) u nbe
schäftigt. 
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I m  Jah r 1 995 wu rden 1 01 3 475 Arbeitstage geleistet. 

Die Ei nnahmen ,  die durch die Arbeit der Gefangenen fü r Unternehmen der gewerbli
chen Wi rtschaft ei ngingen, beliefen sich im Jahr  1 995 auf rund 44,2 Mi l l ionen Schi l 
l ing ,  d ie Gesamtei nnahmen aus der Arbeit der G efangenen im Strafvol lzug lagen im 
Jahr  1 995 bei  etwa 70,8 Mi l l ionen Sch i l l ing. 

In den Justizanstalten für Jugendl iche Gerasdorf u nd Wien-Erdberg sowie in den Ju
gendabtei lungen der J ustizanstalten I nnsbruck, Klagenfu rt und Graz-Jakomin i  wi rd 
den Insassen U nterricht i n  den Elementargegenständen , in versch iedenen Berufs
schulfächern u n d  in Staatsbürgerkunde ertei lt. 

In der Justizanstalt fü r Jugend l iche Wien-Erdberg stehen der Schule Computer mit 
verschiedenen Fachprogrammen für Lernzwecke zur Verfügung. Mit Beg inn  des 
Schu ljahres 1 980/81 wurde in  der Justizanstalt  für Jugendliche Wien-Erdberg eine 
Schulklasse ei ngerichtet, i n  der der Pflichtschu labschlu ß erreicht bzw. der Pfl icht
schu labsch l u ß  während der Haft fortgesetzt werden kann.  Eine Lehrausbi ldung gibt 
es in  dieser A nstalt fü r die Berufe Tisch ler und Sch losser. 

M it dem Schu ljahr 1 987/88 wurde in der Justi zanstalt fü r Jugendliche Gerasdorf der 
regelmäßige H auptschu lunterricht ( mit ordentlichem Schu labsch lu ß) ei ngefüh rt. Die 
J ustizanstalt fü r Jugendl iche Gerasdorf verfügt ü ber eine eigene Berufsschu le des 
Bundes, die auf die Bedü rfnisse der 9 Leh rwerkstätten abgestel lt ist. 

E ine Berufsschu le existiert auch in der Justizanstalt G raz-Karlau . Als Aufsichtsbe
hörde fungiert der Landesschu l rat für Steiermark.  I n  den anstaltseigenen Betrieben 
besteht die Mög lichkeit, die Berufe des KFZ-Mechanikers, des Sch lossers, des 
Tisch lers,  des Herrenkleidermachers,  des Sch u h m achers, des Elektri kers sowie des 
Gas- und Wasserleitungsi nstal lateu rs zu erlernen . 

Dank der guten Zusammenarbeit m it der Landesschu lbehörde besteht fü r J ugendl i
che, aber auch fü r ältere I nsassen ,  die in  der J ustizanstalt Klagenfu rt angehalten 
werden und kurz vor dem Lehrabsch lu ß stehen ,  die Möglichkeit, i h re Ausbi ldung 
fortzusetzen u n d  während der Haft abzusch lie ßen (Berufsschulunterricht seit 1 980) .  
Auf  diese Weise kom men jährlich mehrere Insassen zu  einer abgesch lossenen Be
rufsausbi ldung ,  u nter anderem in den Sparten M aler u nd Anstreicher, Kel lner ,  KFZ
Mechaniker, B äcker, Bürokaufman n u nd sämtl iche Sch losserberufe. 

Darüber h inaus gibt es das Facharbeiterintensivausbi ldungsprogramm (veranstaltet 
durch das Arbeitsmarktservice) , das erstmals 1 978 i n  der Justizanstalt Wien-Sim me
ring probeweise für 3 Berufe abgewickelt und i m  Herbst 1 979 auf 5 Berufe (Maurer, 
Maler und Anstreicher, Tisch ler, Sch losser und Spengler) erweitert wurde. 

In der Justizanstalt Schwarzau werden seit 1 982 nach derselben Unterrichtsmetho
de abwechse lnd  Köchi nnen und Serviererinnen ausgebi ldet. Auch wu rde in d ieser 
Justizanstalt d ie Ökonomie als Lehrbetrieb eingeriChtet. 

Facharbeiteri ntensivausbi ldung wi rd auch in der Justizanstalt Sonnberg angeboten .  
H ier  wurden Kurse fü r Universalschwei ßer du rchgefü h rt ;  seit Herbst 1 994 laufen 
Ausbi ldungslehrgänge zum Stahlbauschlosser. 
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I n  der Justizanstalt St. Pölten ist für eine Facharbeiterintensivausbi ldung fü r Tischler 
vorgeso rgt. 

In der Justizanstalt Stei n fanden Ausbi ldungen fü r Kel lner u nd Drucker (Facharbei
terintensivausbi ldu ng) statt ; darüber hi naus wurden Schulungseinrichtungen für 
Ausbi ldu ng im Bereich der EDV geschaffen . Ei ne Facharbeiteri ntensivausbi ldung für 
Köche ist im Laufen . 

I n  der Justizanstalt Linz ist fü r die Ausbi ldung von Köchen (mit Leh rabschlu ßprü
fung) vorgesorgt. 

An Fortbi ldung i nteressierte und  begabte erwachsene Insassen haben d ie  Mögl ich
keit, an Fern leh rgängen tei lzunehmen, wenn sie d ie erforderl iche Vorbi ldung aufwei
sen und den ernsten Wi llen zum Studium erkennen lassen . Im Bedarfsfal l werden 
entsprechende Ku rse auch i n  den Vo l lzugsanstalten abgehalten .  Es nehmen lau
fend Strafgefangene an derartigen Ku rsen und Fern lehrgängen tei l .  Die Kurse ha
ben unter anderem technische, gewerbliche und kaufmän nische Fächer, Masch in
sch reibu nterricht sowie Sprachen zum Gegenstand.  Mehrere Anstalten führen von 
Zeit zu Zeit Kurse für Hubstapler durch . 

Nach mehrjährigen Versuchen in  Einzelfäl len hat sich in den letzten Jahren in  ver
sch iedenen Anstalten die Praxis entwickelt, bi ldungswi l l igen u nd -fähigen Gefange
ne in Form des Freiganges (§ 1 26 Abs. 2 Z 3 StVG) die Möglichkeit zu bieten ,  i h re 
schu l ische oder handwerkliche Ausbi ldung zu vervol lständigen .  In  rund 1 00 Fäl len 
pro Jah r werden derartige Fo rtbi ldungsmaßnahmen mit Erfo lg abgesch lossen. 

1 0. 1 1 .5. REFORM DES STRAFVOLLZUGES 

In  der Strafvol lzugsnovel le 1 993 wu rde das Ziel e iner grundlegenden Verbesserung 
des Strafvo l lzuges u nter Bedachtnahme auf die " Eu ropäischen Strafvol lzugsg ru nd
sätze" des Europarates und die Sicherung der berufl ichen und gesel lschaftl ichen 
Wiederei ngliederung von Strafgefangenen zur Vermeidung von u nerwünschten 
Rückfäl len gesetzl iCh umgesetzt. 

Das Gesetz enthält insbesondere folgende wesentl iche Neueru ngen : 

- Grundlegende Neuregelung und Erhöhung der Arbeitsvergütung von Strafgefange-
nen ; 

- Einbeziehung der Strafgefangenen in  die Arbeits losenversicherung;  
- Abschaffung des Stufenvol lzugs; 
- Flexi blere Gestaltung und Ausbau des Verkehrs mit der Au ßenwelt durch Erweite-

rung der Mög l ichkeiten und Verbesserung der Bedingungen zum Besuchsemp
fang; Erleichterung der Gewährung von Ausgängen ,  vor al lem im Entlassungsvo l l
zug ; 

- Ermög lichu ng des Absch lusses einer im Vol lzug begonnenen Berufsausbi ldung 
nach der Entlassung in  der Justizanstalt. 
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M it der vom National rat am 27. 1 1 . 1 996 beschlossenen Strafvol lzugsgesetznovel le 
1 996 wird die Refo rm des Strafvo l lzuges unter den Gesichtspunkten Modernisie
rung,  Effizienzsteigerung und Erhöhung der Sicherheit fortgesetzt. Die beiden 
Schwerpunkte dieser Novelle sind die gesetzliche Verankerung einer I n nenrevision 
fü r den Strafvo l lzug sowie die Präzisieru ng und Erweiteru ng der Befugn isse der 
Strafvol lzugsbediensteten . 

M it dem erstgenannten Vorhaben sol l  eine effektive i nnere Revision für den Bereich 
des Straf- und Maßnahmenvo l lzuges etabl iert werden,  die an betriebswi rtschaftl i
chen Grundsätzen ausgerichtet ist und dem professionellen Verständnis einer zeit
gemäßen Verwaltungstätigkeit u nd Vollzugspraxis entspricht sowie zur  In iti ierung 
n otwendiger Verbesserungen im Strafvo l lzug beiträgt. Zu diesem Zweck sol len 
E m pfeh lungen an d ie Vol lzugsaufsichtsorgane gerichtet und Vorschläge tür eine  
zweckentsprechendere Aufgabenerfü l lung un mittelbar an  den Bundesmin ister für 
Justiz erstattet werden .  

D ie  wesentl ichen Neuerungen im  Bereich der Befugnisse der Strafvo l lzugsbedien
steten lassen sich wie folgt zusammenfassen : 

- Durchsuchungsbefug nis gegenüber anstaltsfremden Personen (z .B .  Besucher) oh
ne  Zwischenschaltu ng der Sicherheitsbehörden ; 

- Befugnis zu r Identitätsfeststel lung, al lenfalls auch zu r Festnahme bei Verdacht des 
Schmuggels (auch u nterhalb der Schwel le gerichtl ich strafbarer Handlungen) ;  

- K larsteI lung im  Bereich der Ausrüstung der Posten m it Langfeuerwaffen ; 
- Wegweisu ngsbefugn is  gegenüber Dritten bei Ausfü h rungen und Überste l lungen 

(zum Schutz des Strafgefangenen oder zur Hintanhaltung der Behi nderu ng einer 
A mtshandlung) ; 

- KlarsteI lung und  Erweiterung der Befugnisse bei der Verfolgung geflohener Straf
g efangener (Recht zur  Betretung von Räumen und G ru ndstücken) .  

Im P lanungsstad ium befinden sich Änderu ngen im Bereich des o rganisatorischen 
G efüges des Vol lzugsbehördenaufbaus und im Bereich des Beschwerdewesens. 

1 0. 1 1 .6 .  BAUTÄTIG KEIT IM STRAFVOLLZUG 

Nach dem Neubau der Justizanstalt für Jugendliche Gerasdorf und der Justizanstal
ten Innsbruck und Eisenstadt in den sechziger Jahren wu rden seit 1 970 insgesamt 
31 Justizanstalten generalsaniert oder neu gebaut. Bei folgenden Anstalten ist der
zeit eine Erweiterung bzw. Generalsan ierung im  Gange : 

- Justizanstalt Stein  

- J ustizanstalt H i rtenberg 

- J ustizanstalt Schwarzau 

- J ustizanstalt Graz-Jakomini 

- Au ßenstelle Asten der Justizanstalt Linz 
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- Justizanstalt Feldki rch 

- Erweiterungsbau auf dem Areal der Justizanstalt Wien-Si mmeri ng 

- Au ßenstei le Rottenstein der Justizanstalt Klagenfurt 

Tei lsan iert werden derzeit :  

- Justizanstalt Wien-Favoriten 

- Justizanstalt Garsten 

- Justizanstalt Eisenstadt 

- Justizanstalt Graz-Karlau 

Mit dem Neubau der Justizanstalt Wien-Josefstadt war i m  Jahre 1 980 begonnen 
worden .  Nach Abschlu ß der ersten zwei Bauabschnitte in  der  Justizanstalt standen 
bereits e in neu erbauter Haftraum- und Verbindungstrakt, ein neuer Ei nzelhaftraum
trakt u nd der Anstaltszentralbau zur Verfügung. Weitere zwei Haftraumtrakte wur
den fertiggestel lt und im Herbst 1 996 ihrer Besti mmung übergeben . 

Die Fi nanzieru ng der Strafvo l lzugsbauten erfolgt durch das Bundesmi nisteriu m  für 
wi rtschaftl iche Angelegenheiten.  Im  Jahr 1 995 standen für diese Zwecke über 400 
Mi l l ionen Schi l l ing zur Verfügung. 

1 0. 1 2. STRAFRECHTLICHES ENTSCHÄDIGU NGSGESETZ 

Das Strafrechtl iche Entschädigungsgesetz, BGBI  1 969/270, sieht vor, daß der Bund 
e inem durch e ine strafgerichtl iche Anhaltung oder Verurtei lung Geschädigten auf 
sei n Verlangen die entstandenen Vermögensnachtei le zu ersetzen hat. Das Strafge
richt entscheidet dem Grunde nach über die Voraussetzungen des Entschädigungs
anspruches, während über die Höhe des Kostenersatzes i m  Zivi l rechtsweg n ach 
den Regeln des Amtshaftungsgesetzes vorzugehen ist (§ 7 StEG) .  

Der Ersatzanspruch ist nach dem G esetz vorgesehen, wen n :  

- die Anhaltu ng überhaupt gesetzwidrig war ( §  2 Abs. 1 l it . a StEG) ,  
- die Veru rte i lung aufgehoben und in  der Folge der Beschu ldigte freigesprochen 

oder über  ihn ei ne mi ldere Strafe verhängt wird (§ 2 Abs. 1 l i t .  c StEG),  oder 
- s ich die Anhaltung (i nsbesondere die Untersuchungshaft) als ungerechtfertigt er

weist (§ 2 Abs. 1 l it b StEG),  wei l der Tatverdacht im Zuge des Verfahrens entkräf
tet werden konnte. 

Im Jahr 1 995 wurden 30 Anträge nach dem StEG gestel lt, von denen 20 ganz oder 
tei lweise anerkannt u nd 5 Fälle abgelehnt wurden. Weitere 5 Fälle, in denen i nsge
samt ca. 3 ,2 Mi l l ionen S geltend ge,macht wurden, sind noch n icht erled igt. Der H ö
he nach bel ief sich die Summe der geltend gemachten Ansprüche im Berichtsjahr 
auf ca.  1 1 ,2 Mi l l ionen S ;  anerkannt wu rden bisher etwa 2,9 Mi l l ionen S. I n  vier Fäl-
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len wurden die Ansprüche (zumi ndest auch) auf § 2 Abs. 1 lit. a StEG (gesetzwidri

ge Anhaltung) gestützt,
') die meisten Anspruchswerber beriefen sich auf § 2 Abs. 1 

l it. b (ungerechtfertigte Anhaltung). 

Seit dem Jahr 1 989 wurden insgesamt 1 09 Anträge nach dem StEG gestel lt, wobei 
diese A nsprüche in 71 Fällen ganz oder tei lweise anerkannt, in 27 Fällen jedoch ab
gelehnt wurden;  über 1 1  Anträge (6 aus 1 994) wurde noch nicht entschieden .  

1 0. 1 3. H I LFELE ISTUNG FÜR VERBRECHENSOPFER 

Aufgabe der modernen Strafrechtspflege ist nicht nur die Verfolgung und Bestrafung 
von Rechtsbrechern, sondern auch wirksame Hi lfe für die Opfer von Straftaten .  Ne
ben verschiedenen opferorientierten Instituten des Strafrechts wie der Weisung oder 
Auflage zur Schadensgutmachung im Rahmen einer bedingten Strafnachsicht oder 
ei nes Verfolgungsverzichts nach § 9 JGG und dem Täter-Opfer-Ausgleich auf der 
Grundlage des § 7 JGG oder des § 42 StGB (vg l .  oben Kapitel 1 0. 9.3. )  sind in  die
sem Zusammenhang folgende Gesetzesbestim mungen zu erwäh nen : 

M it dem Bundesgesetz vom 9. Juni  1 972, BGBI .  Nr. 288, über die Gewährung von 
Hi lfeleistu ngen an Opfer von Verbrechen (Verbrechensopfergesetz) wurde eine 
Rechtsgrundlage zur Entschädigung von Verbrechensopfern geschaffen .  Dieses 
Gesetz sieht i m  Falle einer strafgesetzwidrigen Körperverletzung oder Gesundheits
schädigung Hi lfeleistungen durch Übernahme der Hei lungskosten und berufliche 
und soziale Rehabil itieru ng vor. Durch dessen Novellierung ( BG BI .  Nr. 620/1 977) 
wu rden die Voraussetzungen für die Gewährung von Hi lfeleistungen sowohl  h in
sichtl ich des Umfangs der erfaßten Schadensfäl le als auch in  bezug auf die mögli
che Höhe der Ersatzleistu ngen erweitert. 

*) Die nach Art 5 Abs. 5 EMRK geltend gemachten bzw. zugesprochenen Beträ-
ge s ind in dieser Statistik nicht berücksichtigt. 
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Aufwand nach dem Verbrechensopfergesetz 

Jahr Aufwand in ÖS Veränderung gegenüber 
Vorjah r i n  P rozent 

1 978 1 754 000 -

1 979 2 1 95 000 + 25 

1 980 3 000 000 + 37 

1 981  3 986 000 + 33 

1 982 4 542 000 + 1 4 

1 983 4 881  000 + 7 

1 984 5 063 000 + 4 

1 985 5 038 000 - 0,5 

1 986 7 028 000 + 39 

1 987 7 263 000 + 3 

1 988 7 095 000 - 2,5 

1 989 7 075 000 - 0 ,3 

1 990 8 505 000 + 20,2 

1 991  9 521 000 + 1 1 ,9 

1 992 1 0 855 000 + 1 4  

1 993 1 1  700 000 + 7 ,8 

1 994 1 3 700 000 + 1 7, 1  

1 995 1 4 000 000 + 2,2 

Tabel le 1 88. 

Der Budgetansatz für das Jah r 1 996 wurde im Hi nbl ick auf den neuerl ichen Anstieg 
der an Verbrechensopfer geleisteten Zah lungen mit 1 4  500 000 Sch i l l i ng festge
setzt. 

E inen weiteren Beitrag zur Verbesserung der Stel lung der durch eine strafbare 
Handlung Geschädigten hat die Strafproze ßnovelie 1 978 geleistet. Diese Novel le 
hat u .a. die Grundlagen dafür geschaffen ,  daß der Bund auf Schadenersatzansprü
che, die dem Geschädigten gegenüber dem Rechtsbrecher rechtskräftig zuerkan nt 
worden  s ind,  Vorschu ßzah lungen leisten kann .  Die Zah lungen s ind al lerdi ngs an ei
ne Rei he von Voraussetzu ngen geknüpft, insbesondere daran ,  daß die Zah lung 
vom Täter ausschl ie ßl ich oder überwiegend deshalb nicht erlangt werden kann ,  wei l  
an ihm e ine Strafe vol lzogen wi rd. Die Vorschüsse können daher nur i n  einer be
grenzten Zah l  von Fäl len i n  Anspruch genommen werden. Da die Inanspruch nahme 
auch hier vielfach unterblieben i st, hat sich das Bundesministeriu m  für Justiz in den 
letzten Jah ren bemüht, durch Hinweise und Belehrungen in den fü r die Geschädig
ten bestimmten Formblättern fü r eine entsprechende I nformatio n  zu sorgen.  

Nach dem Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 (§ 47 a StPO) s ind die im Strafverfah
ren tätigen Behörden nunmehr ausdrücklich verpflichtet, den durch eine strafbare 
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Hand lung Verletzten über sei ne Rechte im Strafverfahren (einschl ieß lich der Bevor
schussungsmöglichkeit nach § 373 a StPO) zu beleh ren .  Ferner haben alle i m  Straf
verfahren tätigen Behörden bei i h ren Amtshandlungen wie auch bei der Aus
ku nftsertei l ung gegenüber Dritten die berechtigten Interessen der Verletzten an der 
Wah rung ih res höchstpersön lichen Lebensbereiches stets zu beachten .  Dies gi lt i ns
besondere für die Weitergabe von Lichtbi ldern und die Mittei l ung von Personalda
ten. 

M it dem Strafprozeßänderungsgesetz 1 993 (s.  dazu Kapitel 1 0. 9.4 . )  wurde der Op
ferschutz im Strafverfah ren weiter ausgebaut. Durch die Novel le wurden die Zeug
n isentsch lagungsrechte erweitert, i nsbesondere durch Schaffu ng ei ner Entsch la
gungsmöglichkeit fü r u n mü ndige Tatopfer. Darüber h inaus  wurden Zeugenschutzbe
sti mmungen geschaffen wie die Mög l ichkeit der räu ml ich getrennten Vernehmung 
schonungsbedü rftiger Zeugen u nd eine anonyme Aussagemögl ichkeit für gefäh rde
te Zeugen . 

I m  Strafrechtsänderungsgesetz 1 996, das am 27. 1 1 . 1 996 vom Nationalrat besch los
sen wurde, ist sch l ie ßl ich eine weitere Verbesserung der prozessualen Stel lung der 
du rch ei ne strafbare Handlung Geschädigten vorgesehen.  In den Fäl len der §§ 201 -
207 StG B (schwere Sittl ichkeitsdel ikte) haben einem Schöffengericht mi ndestens 
e in Richter oder Schöffe, einem Geschworenengericht m indestens zwei Geschwore
ne dem Gesch lecht des Opfers anzugehören. 

1 0. 1 4. I NTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 

Durch den Beitritt zur Europäischen Union war es ab 1 994 fü r Österreich erstmals 
möglich, aktiv an den strafrechtl ichen Vorhaben der Eu ropäischen U nion tei lzuneh
men .  U nter Mitwi rku ng Österreichs  kon nten die Arbeiten zu ei nem Überei nkommen 
über das vereinfachte Auslieferungsverfahren zwischen den Mitgliedstaaten abge
schlossen werden . Dieses Überei nkommen wurde am 1 0. März 1 995 u nterzeichnet. 
Ziel des Überei nkommens ist die Verei nfachu ng der im Europäischen Aus l ieferungs
überei nkommen des Eu roparates vorgesehenen formel len Bedingungen für die Aus
l ieferu ng zwischen den Mitg liedstaaten der Europäischen U n ion .  Österreich hat 
ebenso engagiert an den Arbeiten zu einem (weiteren )  Ausl ieferungsüberei nkom
men zwischen den Mitg l iedstaaten sowie an mehreren Arbeitsgruppen ,  insbesonde
re zu Fragen der Rechtshi lfe, der organisierten Kri mi nalität u nd des Drogenpro
blems, tei lgenommen.  

Daneben ist Österreich auch weiterhin an den Arbeiten des Europarates auf straf
rechtlichem Gebiet betei l igt. H auptanliegen ist dort, die nunmehr schon fast 
40 Jahre alten Übereinkommen des Europarates über d ie Ausl ieferu ng und Rechts
h i lfe in Strafsachen sowie das Ü bereinkommen über d ie Überstei lung verurtei lter 
Personen durch die Ausarbeitu ng von Zusatzprotoko l len  den neuen Anforderungen 
der ( nach dem Beitritt der meisten osteuropäischen Staaten) nu n mehr fast 40 Mit
g liedstaaten des Europarates anzupassen. 

Die Ausl ieferung u nd die Rechtsh i lfe i n  Strafsachen gestalten sich weitgehend pro
b lemfrei und ohne über den Ei nzelfal l hinausgehende Schwierigkeiten .  Die Zusatz
verträge zum Eu ropäischen Ausl ieferu ngsübereinkommen und zum Europäischen 
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Überei n ko mmen über die Rechtshi lfe in  Strafsachen mit der Tschechischen Repu
bl ik und der Slowakei wurden ratifiziert u nd sind Anfang 1 996 in  Kraft getreten .  

Österreich hat im Jahre 1 995 in  92 Fällen um Ausl ieferung aus dem Ausland er
sucht. Andere Staaten haben 1 1 7  Auslieferu ngsersuchen an Österreich gerichtet. 
Die Gesamtzahl der Auslieferungsfälle ist im Vergleich zu 1 994 um 1 8,7 % zu rück
gegangen .  

Von der Mög l ichkeit, den H eimatstaat u m  die Übernahme der Strafverfolgu ng we
gen i n  Österreich begangener strafbarer Handlungen zu ersuchen , hat Österreich im 
Jahre 1 995 in  661 Fäl len Gebrauch gemacht. 
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